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Einleitung

Martin Nonhoff, SebastianHaunss, Tanja Klenk,
Tanja Pritzlaff-Scheele

Der vorliegende Band »Gesellschaft und Politik verstehen–FrankNullmeier zum
65. Geburtstag« ehrt einen der bedeutendsten deutschen Politikwissenschaftler
der Gegenwart. Wie nur wenige andere repräsentiert Frank Nullmeier die Poli-
tikwissenschaft in einer großen Breite. Dies gilt nicht nur für seine Forschung,
mit der er wichtige Beiträge zu theoretischen, empirischen und methodologi-
schen Fragen geleistet hat. Dies gilt auch für die Verknüpfung der Forschungmit
den anderen Feldern des akademischen Lebens: der Lehre, der Selbstverwaltung
und dem Transfer in Politik und Zivilgesellschaft. Frank Nullmeier ist ein Wis-
senschaftler, der in allen vier Feldern gleichermaßen präsent ist und die jeweils
geführten Debatten nachhaltig prägt.

Für uns, seine Schüler:innen, war Frank Nullmeier zuallererst Lehrer, und
zwar in einer doppelten Funktion: alsHochschullehrer und alswissenschaftlicher
Mentor. In der erstenHinsicht zeichnete ihn aus, dassHochschullehre für ihn nie
nur eine lästige Pflicht war – imGegenteil. All diejenigen, die jemals ein Seminar
oder eine Vorlesung bei ihm besucht haben, werden bestätigen, dass er seine
Lehrveranstaltungen nicht nur akribisch vorbereitet, sondern sich auch mit gro-
ßer Begeisterung in den Dialog mit den Studierenden begibt. Und dabei handelt
es sich tatsächlich um einen Dialog. Frank Nullmeier war nie daran interessiert,
den Studierenden quasi von derKanzel herabWissen einzutrichtern. Ihmgeht es
vielmehr darum, Studierende zu befähigen und herauszufordern, Wissen selbst
zu erlangen, existierende Annahmen und Konzepte zu verstehen und kritisch zu
hinterfragen, um so kompetent selbst am wissenschaftlichen Diskurs teilneh-
men zu können. Zugleich tritt er in den Seminaren als Hochschullehrer im besten
Sinne auf, dem es darum geht, Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln und der
daher für jede Sitzung einen klaren Plan davon hat, was jeweils das angestrebte
Unterrichtsziel ist. Lange bevor in der Politikwissenschaft in Deutschland in
nennenswertem Umfang über Hochschuldidaktik nachgedacht und diskutiert
wurde, waren Frank Nullmeiers Seminare Ausnahmeerscheinungen, bei denen
man als Teilnehmer:in überrascht feststellte, dass der Dozierende offenbar bei
jeder Sitzung genau wusste, worauf er mit der Literaturauswahl und mit der
Steuerung der Diskussion durch Fragen und Inputs jeweils hinaus wollte. Wäh-
rend andere Dozenten (die männliche Form ist hier kein Zufall) Vorlesungen als
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Monologe gestalteten und Seminare entweder ganz in die Hände der jeweils re-
ferierenden Studierenden legten oder zur freien politischen Diskussion nutzten,
gab es bei Nullmeier einen didaktischen Plan.

Von Frank Nullmeier als Mentor ließ sich aber auch noch etwas anderes
vortrefflich lernen, nämlich wie die Praxis der Wissenschaft gut gelingen kann:
mit einer klaren Forschungsidee, aber Offenheit für Unerwartetes; mit Blick für
die Details, aber Willen zur übergreifenden Strukturierung; mit motivierender
Team(an)leitung, die für die Mitarbeiter:innen stets sowohl Antrieb als auch
Ermutigung war; und nicht zuletzt mit einem Gespür für neue und interessante
Themen und entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten. Frank Nullmeier hat
eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen durch ihre frühen
eigenen Forschungen begleitet, sie dabei oft inspiriert, gelegentlich mit ihnen
Meinungsverschiedenheiten ausgetragen, sie aber stets gefördert und niemals
gegängelt.

Die Breite von Frank Nullmeiers Forschung ist enorm und der kontinuier-
liche Publikations-Output auch für enge Begleiter:innen nicht ganz einfach zu
überschauen. Eine umfassende Darstellung nehmen wir daher an dieser Stelle
nicht vor. Doch die 37 Beiträge der vorliegenden Festschrift geben Hinweise auf
die Schwerpunkte seines Opus. Geschrieben wurden sie von Impulsgeber:innen,
Weggefährt:innen und Schüler:innen des Geehrten. Von zentralen Debatten in
der PolitischenTheorie, etwa zur Legitimitäts- oder zur Demokratietheorie, über
Schlüsselfragen moderner Sozialstaatlichkeit bis hin zur Erforschung einzelner
Politikfelder und zur Verwaltungsforschung bildet der Band zentrale Felder der
Politikwissenschaft ab. Diskutiert werden auch wichtige Schnittstellen zu Nach-
bardisziplinen, etwa zur politischen Philosophie oder zur Soziologie, was ein
Hinweis darauf ist, dass Frank Nullmeier die verschiedenen Sozialwissenschaf-
ten stets als ineinandergreifende, sich gegenseitig stützende und inspirierende
Wege desWissensgewinns betrachtete.

Einen ersten Schwerpunkt von Nullmeiers wissenschaftlichem Werk bildet
die Politische Theorie. Diese Arbeiten speisen sich zunächst aus einem genui-
nen Interesse an der Auseinandersetzung mit politischen Grundbegriffen, die
systematisch aufgearbeitet und mit staats-, gerechtigkeits- und institutionen-
theoretischen Fragen verkoppelt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei auch
der Blick auf denMenschen als ein sichmit anderen vergleichendesWesen.Diese
spezifische Schwerpunktsetzung auf eine »Politische Theorie des Komparativs«
(Nullmeier 2016) prägte bereits die Habilitationsschrift Politische Theorie des Sozi-
alstaats (Nullmeier 2000) und kann als vielleicht originärster Beitrag Nullmeiers
in der PolitischenTheorie gelten. Gleichzeitig ist dieser Beitrag insofern typisch,
als er die Theoretisierung auf sehr grundlegender – anthropologischer – Ebene
verknüpftmit einer Institutionenanalyse.Denn der Sozialstaat wird als diejenige
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Institution der demokratischen Moderne interpretiert, welche anhaltende ne-
gative Effekte des Sozialvergleichs – welche zum Beispiel in Neid, Ressentiment
oder in übersteigertemWetteifer gründen – auszugleichen vermag.Die Beiträge
des vorliegenden Bands gehen auf diesen Aspekt ein, diskutieren daneben aber
vor allem eine Reihe anderer Gegenstände, die für das politisch-theoretische
Werk Nullmeiers zentral sind: Fragen politischer Legitimität (siehe u.a. Null-
meier u.a. 2010; 2014; Schneider u.a. 2010), die Auseinandersetzung mit der
Demokratietheorie imAllgemeinen und radikaldemokratischen Ansätzen imBe-
sonderen, Überlegungen zu Gerechtigkeitsprinzipien sowie die Theoretisierung
politischer Praktiken.Nicht zuletzt spielen epistemologische Fragen eine wichti-
geRolle, u.a.weil es FrankNullmeier zu verdanken ist, dass politischesWissen zu
einem zentralen Gegenstand der deutschsprachigen Politikwissenschaft wurde
(siehe zur »Wissenspolitologie« insb. Nullmeier 1993).

In enger Verknüpfung zu seinen theoretischen Arbeiten hat Nullmeier im-
mer auch methodische Weiterentwicklungen und methodologische Überlegun-
gen in die politikwissenschaftliche Diskussion eingebracht. Seine neuesten Ar-
beiten zu kausalen Mechanismen und Process Tracing (Nullmeier 2019a, 2021)
sind ein Plädoyer für die Stärkung interpretativer Forschung innerhalb der Po-
litikwissenschaft (grundlegend bereits Nullmeier 1997), das die Verbindung von
VerstehenundErklären imSinneeines »interpretativenErklärens« indenVorder-
grund stellt.Die enorme Bandbreite an theoretischenGrundbegrifflichkeiten, an
deren Weiterentwicklung Frank Nullmeier maßgeblich gearbeitet hat, geht mit
einer Breite vonmethodischenZugriffen auf die Empirie einher–zunennen sind
hier unter anderemArbeiten zur Diskursanalyse vonMassentexten, teilnehmen-
der Beobachtung und Videoanalyse von politischen Gremien sowie zu Laborex-
perimenten. Das Zusammenspiel theoretischer, methodischer und methodolo-
gischer Arbeiten ist Ausdruck eines systematisierenden Zugriffs auf die Politik-
wissenschaft, der einerseits theoretische Überlegungen ordnet und vorantreibt,
andererseits aber auch imgegenseitigenRückbezug vonTheorie und empirischer
Forschung die Politikwissenschaft in ihrer ganzen Breite und in ihrerWeiterent-
wicklung als Fach stets im Blick behält.

Nullmeiers Arbeiten sind zweitens von der Erforschung der (deutschen) Sozi-
alpolitik geprägt (für viele: Nullmeier/Rüb 1993; Nullmeier 2014, 2019; Nullmeier/
Kaufmann 2020). In jüngster Zeit hat sich dieses Forschungsinteresse erweitert
auf Fragen des Einflusses, den inter- und transnationale Verflechtungen auf na-
tionale Politik haben, sowie auf die horizontalen Verflechtungen zwischen Staa-
ten und Gesellschaften, insbesondere in Form des Austauschs von Ideen (Null-
meier u.a. 2022). Die Beiträge des vorliegenden Bands befassen sich unter an-
derem mit den Entwicklungen in der bundesdeutschem Rentenpolitik, die ein
wiederkehrendesThema auf Frank Nullmeiers Forschungsagenda ist (Nullmeier
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2003, 2011, 2017), sowie mit dem Übergang zu einemmarktbasierten Sozialstaat
(Nullmeier 2001).Weitere Beiträge gehen auf die globalen Entwicklungsdynami-
ken der Sozialpolitik ein oder loten das noch junge Forschungsfeld der ökologi-
schen Nachhaltigkeit von Sozialpolitik aus.

Einen dritten inhaltlichen Schwerpunkt von Nullmeiers Arbeiten bilden die
Verwaltungs- und Policy-Forschung und ihrenMethoden. Auch hier ist seinThe-
menspektrum breit und reicht von der (interpretativen) Policy-Forschung (Null-
meier 1993, 2012, 2013) zur Digitalisierung in Staat und Verwaltung (Nullmeier
2020) bis hin zumethodologischenFragen.Letztere sind–dieser Fadenzieht sich
durch – von einem starken Interesse an konstruktivistischen und interpretati-
venAnsätzen in den Sozialwissenschaften undderenVerknüpfungmit einer Ent-
wicklung kausaler Erklärungsmodelle geprägt.Die in der Festschrift zusammen-
geführtenBeiträgegreifendiese Fragestellungenauf,übertragen sie aufneueFel-
derundmachendamit aucheinAngebotdafür,wie sichFrankNullmeiersAnsätze
weiterentwickeln ließen.

Für die Entwicklung der Bremer Sozialwissenschaften seit den 2000er Jah-
ren hat FrankNullmeier eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt. Schon kurz
nach seiner Berufung nach Bremenwar er als Leiter des Teilprojekts »Wandel de-
mokratischer Legitimation durch Internationalisierung und Deparlamentarisie-
rung?« amimJanuar2003 startendenSFB597 »Staatlichkeit imWandel«beteiligt.
In den Folgejahren trug ermaßgeblich zu dessen Erfolg über insgesamt drei För-
derperioden bei. Und es ist sicherlich nicht übertrieben, zu sagen, dass der aktu-
ell laufende SFB 1432 »Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik« ohne
Frank Nullmeiers Engagement und Persistenz nicht zustande gekommen wäre.
Hier trat eine Qualität zutage, die im deutschen Hochschulsystem in den Sozi-
alwissenschaften eher selten ist: Frank Nullmeier ist ein exzellenter Teamplay-
er, der durch seinen strukturierenden und zugleich vermittelnden Einsatz we-
sentlich zumGelingenderSFBs als große,kollaborative Forschungsverbündebei-
getragen hat.

Auch die Gründung des SOCIUM,des ForschungszentrumsUngleichheit und
Sozialpolitik, zu demsich 2015 die zuvor organisatorisch getrennten Forschungs-
einrichtungen Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) und Institut für empirische und
angewandte Soziologie (EMPAS) zusammengeschlossen haben, wäre ohne sein
unermüdliches Engagement nicht denkbar gewesen; Frank Nullmeier fungierte
von 2015–2019 als sein Sprecher. Und schließlich hat er mit der erfolgreichen
Gründung des aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
(BMAS) geförderten Deutschen Instituts für Interdisziplinäre Sozialpolitikfor-
schung (DIFIS), das gemeinsam vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der
Universität Duisburg-Essen und dem Bremer SOCIUM getragen wird, einen
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weiteren strukturbildenden Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Forschungs-
landschaft in Bremen geschaffen.

Frank Nullmeiers Engagement betrifft aber keineswegs nur die Gestaltung
der Bremer Wissenschaftslandschaft. Auch in den bundesweiten Strukturen der
Selbstverwaltung der Wissenschaft war und ist er aktiv. So war er beispielsweise
von 2009–2012 stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für
Politische Wissenschaft (DVPW) und hatte dort auch zuvor bereits Funktionen
in den Sektionen »Politische Theorie und Ideengeschichte« sowie »Staatslehre
und politische Verwaltung« inne. Sein aktuelles Engagement für die Selbstver-
waltung der Wissenschaft betrifft die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG):
Seit 2016 gehört er dem Fachkollegium Sozialwissenschaften an, das das wich-
tigste Beratungsgremium der Forschungsförderorganisation bei der Vergabe
von Forschungsmitteln ist. 2020 wurde er erneut wiedergewählt und hat in
seiner zweiten Amtsperiode nun auch das Amt des Sprechers des Fachkollegiums
Sozialwissenschaften übernommen.

Zu Frank Nullmeiers Selbstverständnis als Politikwissenschaftler gehört es
auch, den Austausch mit der praktischen Politik zu suchen – der wissenschaft-
lichen Politikberatung hat er einen beachtlichen Teil seiner Zeit und Kreativität
gewidmet. Die zahlreichen Publikationen und Vorträge mit Transfercharakter
können an dieser Stelle nicht im Detail aufgeführt werden. Erwähnung finden
sollen aber insbesondere seine Aktivitäten im Bereich der Rentenpolitik. Poli-
tikberatung hat er hier schon früh durch sein Mitwirken in der Kommission
für die »Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme«
(sogenannte Rürup-Kommission, 2002/2003) geleistet, ebenso wie als Mitglied
der Grünen Rentenkommission (2015/2016) oder als Einzelsachverständiger für
den Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages.

Was FrankNullmeiers Einsatz für dieWissenschaftsselbstverwaltung und die
Politikberatung so besondersmacht, ist, dass er all diese Aktivitäten immer auch
wissenschaftlichwendetundsie auchausderPerspektivedesForschendenbetrach-
tet.Er leistet sonichtnurwichtigeBeiträge zurPolitikberatung,sondernmindes-
tens ebenso wichtige Beiträge zur Forschung über Politikberatung und Expertise,
indem er beispielsweise analysiert und nachvollziehbar macht, wie Expertise so-
ziale Wirkmächtigkeit entfaltet. In politischen Gremien und Selbstverwaltungs-
organen wiederum wirkt er nicht nur mit, sondern ihn interessiert hier ebenso
aus einer analytischen Perspektive, mit welchen Praktiken Akteure Verbindlich-
keit herstellen und wie diese allgemeinen Praktiken der Verbindlichkeitsherstel-
lung beschrieben und typologisiert werden können.

Ehewir die Leser:innen in diese Festschrift entlassen,möchtenwir alsHerausge-
ber:innen noch einigen Menschen Dank aussprechen, ohne die sie nicht zustan-
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de gekommen wäre: Unglaublich akribisch und mit großer Geduld haben unse-
re Hilfskräfte Roberta Bachteler und Lisa Fritz dafür gesorgt, dass die Beiträge
von letzten Fehlern bereinigt und in Form gebracht wurden. JudithWilke-Prima-
vesi undCatharinaHeppner vomCampusVerlag haben uns auf jedemSchritt der
Entstehung nachhaltig unterstützt. Stefanie Hierholzer und das QART Büro für
Gestaltung haben das Cover entworfen. Und – last not least – hat uns FraukeHa-
mann bei vielen Schritten unserer Festschriftverschwörung vertraulich beraten.
Ihnen allen ein großes Dankeschön!

Unser besonderer Dank gilt natürlich auch den Beiträger:innen, die diese
Festschrift möglich gemacht haben. Sie alle haben maßgeblich dabei geholfen,
Frank Nullmeier anlässlich seines 65. Geburtstags zu würdigen. Eine Lücke
freilich bleibt: Von Rainer Schmalz-Bruns, einem der engsten Wegbegleiter und
Freunde von Frank Nullmeier, hätten wir sehr gerne auch einen Beitrag mit
aufgenommen. Dies wurde leider durch seinen viel zu frühen Tod verhindert. Es
sei anlässlich dessen aber daran erinnert, dassWissenschaft im Idealfall mehr ist
als eine Profession, nämlich die freundschaftlich geteilte, gerne auch streitbare
Suche nach Erkenntnis, die gerade durch den argumentativen Austausch erst
erblüht.Wer FrankNullmeier kennt,weiß, dass es vor allem das ist, wasman von
ihm lernen kann.
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Innovations-, Pfad- und Systemlogik
moderner Demokratie – Eine Problemskizze
JoachimRaschke

Die Erfindungmoderner Demokratie ist ein komplexer, vielfältig verästelter Vor-
gang. Nur durch äußerste Rekonstruktion kann es gelingen, die dabei wirken-
de Innovations-, Pfad- und Systemlogik zu skizzieren.1 Innovationen einzelner
Formelemente wurden zu Bausteinen moderner Demokratie. Besondere Pfade
von Pionierstaaten, die landesspezifische Innovationen mit anderen Institutio-
nen verknüpften, führten zu charakteristischen Entwicklungsmustern. Schließ-
lich ist moderne Demokratie ein Systemmit einem festen Kern und erheblichen
Variationen.

Die drei Grundwerte moderner Demokratie schließen an die athenische De-
mokratie an (Freiheit, Gleichheit, Volkssouveränität). Innovationen betrafen auf
Dauer gestellte politische Einrichtungen (Institutionen) sowie übergreifende Or-
ganisations- und Legitimationsgrundsätze (Prinzipien). Sieben Prinzipien und
fünfKerninstitutionen sinddie Erfindungen,diemoderneDemokratie erstmög-
lich gemacht haben. Die Prinzipien entwickelten sich, unter Mitwirkung vieler
Praktiker:innen und Theoretiker:innen, allmählich und länderübergreifend. Die
fünf Kerninstitutionen können einzelnen Ländern bzw. Zeitpunkten und spezi-
fischen Akteure zugeordnet werden. An ihnen lässt sich die Innovationsfrage am
ehesten erörtern.

1. Innovationslogik

Die einzelnen Erfindungen waren nicht Teil eines Masterplans oder einer Ge-
samtkonzeption von Demokratie. Die Pionier:innen moderner Demokratie
arbeiteten nicht an einem umfassenden Demokratieprojekt. Zum Zeitpunkt der
einzelnen Innovationen rechnete man noch nicht einmal mit der Möglichkeit,
die klassische Demokratie unter modernen Bedingungen neu aufzulegen –
eben als moderne Demokratie. So waren die Innovationen vielfach vordemokra-

1 Dieser Beitrag enthält analytische Verdichtungen und thesenartige Zuspitzungen aus dem umfassen-
den Werk Raschke, Joachim (2020), Die Erfindung der modernen Demokratie. Innovationen, Irrwege,
Konsequenzen,Wiesbaden: Springer.
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tisch und keineswegs demokratieorientiert. Dennoch gäbe es ohne sie keine
moderne Demokratie. Es ging um Innovationen als Stückwerk, die erst noch
zusammenwachsenmussten.

Politische Innovationen waren kollektive Prozesse, die ohne »geniale Erfin-
der« auskommen. Kollektiv geteilte Vorstellungswelten und Handlungskontexte
spielten dennoch einewichtige Rolle.DasHandlungsprofil der Akteurewar deut-
lichbegrenzt. IhreZielewarennicht ausformuliert oder garbegründet.DerZeitho-
rizont der Akteure war situativ reduziert. Die Startkonstellation, die die Akteure
vorfanden und aus denen sie Innovationen hervorbrachten, war der Ankerpunkt
für die konkrete Ausgestaltung. Allerdings entwickelte sich nicht jede Erfindung
so kurzfristig wie die von Links und Rechts, die nach 1789 in wenigen Monaten
stattfand. Verschiedentlich, wie zum Beispiel bei Parlamentarischer Opposition,
bedurfte es vieler Jahre, bevor sich eine Erfindung stabilisieren konnte.

Meist gingen die Akteure von ihren eigenen, landespezifischen Verhältnissen
aus. Mitgebrachte Erfahrungen konnten, wie etwa beim Transfer zwischen
Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreich und
der Schweiz, eine Rolle spielen.Ausschlaggebend blieben aber stets die zeitnahen
Handlungskontexte im Erfinderland selbst. Allerdings waren Innovationen in
der Regel nicht voraussetzungslos. Immer lassen sich kulturelle Voraussetzungen
identifizieren, an denen die Innovationen anschließen konnten (zum Beispiel
Aufklärung mit Individualisierung). Aber auch charakteristische Wettbewerbs-
und Organisationskulturen erwiesen sich als günstig für ein spezifisches An-
schlusshandeln.

Bei denmeisten Innovationengab es keinen theoretischenVorlauf.Theoriewurde
allenfalls begleitend, häufig aber auch der Erfindung nachfolgend entwickelt.Gegen
eine einseitigeTheorieperspektive, die in der wissenschaftlichen Analyse der De-
mokratiegeschichte vorherrscht, steht eine Erfindungsgeschichte der politischen
Praktiker:innen. Keineswegs sind Progressive die geborenen Erfinder:innen mo-
derner Demokratie, auch Konservative und Liberale waren engagiert – vor allem
so lange es (noch) nicht um explizit demokratische Ziele ging und ihre Interessen
bedient wurden.

»Macht« als ein Grundelement von Politik war für die Entwicklung von Er-
findungen nicht zwingend. Eine situativ-praktische Idee konnte sich ebenso als
hilfreich erweisen. Sie ersetzte aber nicht Macht als Durchsetzungselement für
die Stabilisierung von Erfindungen. Strategisches Handeln der Innovationsakteu-
re konnte gelegentlich beobachtet werden, trat aber hinter situativem Handeln
zurück. Anschlusshandelnwar aufs Ganze gesehen wichtiger als selbstgeneriertes
Kreativhandeln.

»Demokratische Pionierländer« haben meist jeweils drei oder mehr Inno-
vationen hervorgebracht. Dabei zeigten sich teilweise zusammenhängende
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Innovationsmuster. Markant war die Differenz zwischen der »Strukturierung vor
Egalisierung« in Großbritannien und der »Egalisierung vor Strukturierung« in
Frankreich. Eigentlich – soll heißen: gedanklich – müsste sich Demokratie von
unten entwickeln: von Gleichheit und Volkssouveränität aus, über Institutionen
wie etwa eine breite Sozialbewegung, bewegungsgetriebene Legislative, allge-
meine Parlamentswahlen undVolksabstimmungen.Die Französische Revolution
kam dem nach 1791 nahe, obwohl auch hier die Verständigung eher über eine
Begrifflichkeit von »Republik« als eine von »Demokratie« lief. Es gab aber – in der
Realität – auch eine andere Erfindungssequenz: vom exekutiv-legislativen Pol
her, von Innovationen bei Regierung und Parlament, die erst mehr als 200 Jahre
später durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht wirklich zu Demokratien
wurden. Ein Beispiel dafür ist Großbritannien. Beide Innovationsmuster hätten
aus sich heraus nicht zu Demokratie führen müssen. In Großbritannien hätte es
bei Kämpfen umMachtverteilung zwischen Eliten bleiben können. In Frankreich
hätte der dialektische Umschlag radikaler Volksherrschaft in autokratischen
Bonapartismus dauerhaft von Demokratie wegführen können.

»Negative Nebenwirkungen« von Innovationen müssen im Blick behalten
werden. Schon deswegen, weil sie die Pionierländer auf ihrem je spezifischen
Pfad zu Demokratie als System begleiten. Es gibt Kontextblindheit von Erfin-
der:innen und falschen Stolz sowie die Überschätzung der Einzelerfindung für
ein System von Demokratie. Erfindungen können sogar zu einer Quelle von
Fehlorientierungenwerden.Wenn beispielsweise die Legislative als Übersetzung
direkter Volksherrschaft gesehen wird, wie es in der radikalen Phase der Franzö-
sischen Revolution geschah, ist das ein Hindernis für die Entstehung moderner
Demokratie. Die frühe Erfindung, fragwürdiger Stolz und Gewöhnung können
ebenfalls zu Reformschwäche führen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten
von Amerika lässt viele Fragen offen, hätte eigentlich zu Ende geschrieben wer-
denmüssen. Siewar und ist aber Gegenstand kollektiven Stolzes und gleichzeitig
mit hohen Barrieren gegenüber Reformen ausgestattet.

2. Pfadlogik

In erstaunlich hohemMaße sind die Pfade der einzelnen Pionierländermit deren
Innovationen verbunden. Sie schließen –positiv oder antagonistisch – an die In-
novationenan,die sich ausderStartkonstellation entwickelt haben.Die Innovati-
onslogik tritt zurück hinter einePfadlogik, bei der es zuWechselbeziehungen zwi-
schen den landesspezifischen Erfindungen und sonstigenKontexterfordernissen
kommt. Innovationen sind auch Ausfluss von Grundorientierungen, die hier als
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kulturelle Anschlüsse angesprochen werden. Sie wirken über das begrenzte Er-
eignis einer Innovation hinaus auf die nachfolgendenAkteure ein.Unter denPfa-
den befindet sich kein Königsweg. Immer sind es Pfademit Schattenseiten, häu-
figmit belastenden Erbschaften. Es gibt kein »Mutterland« der Demokratie.

Langzeitwirkung der Startkonstellation. Die Startkonstellation hat eine doppel-
te Bedeutung. Sie umfasst einen in der nationalen Geschichte herausragenden
und nachwirkenden Struktur- und Ereigniszusammenhang. Gleichzeitig bringt
sie eine besondere Verdichtung von Innovationen, die ihrerseits für längere Zeit
wirksam werden. Bei Großbritannien und Frankreich als Großstaaten demokra-
tischer Erfindung steht am Anfang jeweils eine revolutionäre Konstellation. Da-
bei ist folgenreich,obdieAkteurewie in Frankreichdirekt undantagonistischmit
einem absolutistischen Regime konfrontiert sind, oder Erfindungen wie in Eng-
land – nach Besiegung (und Hinrichtung) des absolutistischen Karl I. – seit En-
de des 17. Jahrhunderts (Glorious Revolution)mit einemmoderat autoritären Re-
gimemehr oder weniger konflikthaft ausgehandelt werden.Die »große« Franzö-
sische Revolution, der kleinere noch folgten, hat bleibendeWirkung imBewusst-
sein der französischen Bevölkerung behalten. Sie blieb für Jahrhunderte positi-
ver oder negativer Anknüpfungspunkt.Die landesspezifischen Innovationenwa-
ren immer Ausdruck der jeweiligen Startkonstellation. In Frankreich half beim
Kampf »Volk gegen absolutistische Herrschaft« die Erfindung neuer Institutio-
nen: moderne Großbewegung (die Bewegungsorganisationen einschloss), egali-
tär-direktes Wahlrecht, bewegungsorientierte Volksversammlung, Volksabstim-
mung. Volkssouveränität sollte Fürstensouveränität ersetzen. In England blieb
der Innovationstrack auf der Spur des repräsentativ-parlamentarischenKomple-
xes. Selbst die wahrhaften Revolutionäre Mitte des 17. Jahrhunderts, die Level-
lers, wollten Parlamentarismus nur als eine zum Volk hin geöffnete Herrschafts-
ordnung. Die englischen Innovationen, komplementär zu moderater Monarchie
bzw. adlig-bürgerlicher Herrschaft, schaffen schrittweise das moderne, autono-
meParlament.Sie verbinden es zu einer FormParlamentarischerRegierung,kre-
ieren als derenGegenpol ParlamentarischeOpposition,machen Schritte zurMo-
dernisierung von Parlamentswahlen.

Staatlicher Sektor oder Zivilgesellschaft. Arbeitet man mit einer Differenz zwi-
schen staatsorientierter und zivilgesellschaftlicher Demokratie, ergeben sich je
nach Teilbereich unterschiedliche Ansatzpunkte und Orientierungen. In Groß-
britannien hat sich ein System komplementärer Zivilgesellschaft herausgebildet.
Dort waren politische Akteure Erfinder:innen moderner Politischer Vereini-
gungen, die durch Thematisierung, Diskurs, Initiativen den etablierten Parla-
mentarismus beeinflussen und vitalisieren, nicht aber infrage stellen wollten.
Im staatlichen Sektor waren die parlamentsbezogenen Erfinder:innen stärker
in Auseinandersetzung mit Akteuren, die einer Herrschaftslogik folgten – die
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Unterschiede zwischen Status quo und Innovationslogik verwischten sich. In
Frankreich, das kaum Formen liberal-komplementärer Zivilgesellschaft entwi-
ckelt hatte, formten revolutionäre Akteure eine antagonistische Zivilgesellschaft, die
– nach Abschaffung des absolutistischen Regimes – mit direktdemokratischen
Mitteln die ganze Macht wollte. Nach Scheitern der Revolution hatten es zivil-
gesellschaftliche Akteure schwer, gegenüber restriktiver Staatspolitik ein breites
Fundament legaler und legitimer Vereinigungen zu schaffen.

Kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Pfad. Großbritannien hat ein eigenarti-
ges Muster hochgradiger Kontinuität. Es verwarf die frühdemokratischen Alter-
nativen der Levellers mit elitengeprägten Institutionen parlamentarischen Re-
gierens und ist erst mehr als 200 Jahre später auf deren demokratischen Kern
zurückgekommen. Eine antidemokratische Logik hat durch eine List der Insti-
tutionen, die auf die Entwicklung des Volkes reagieren musste, Demokratie er-
möglicht.Die fehlgeschlagene RevolutionMitte des 17. Jahrhunderts hat zu einer
anti-revolutionären,pragmatischenLogikderGesamtentwicklunggeführt.Ganz
anders Frankreich,dasmitDiskontinuität als prägendemMuster seinesEntwick-
lungspfades fertig werdenmusste. Die institutionellen Innovationen der radika-
len Revolutionsphase wurden in breiten Teilen der Bevölkerung nicht akzeptiert
und von den alten, monarchischen und adligen Eliten bekämpft. Frankreich er-
lebte eineAbfolge vonRevolutionenundSystemwechseln.Verkompliziertwurden
die Kämpfe dadurch, dass zu den alten und den neuen demokratischen Optio-
nen die scheinbare Alternative der Napoleoniden hinzutrat: eine moderne Form
plebiszitärer Autokratie. Volle Legitimität konnte keine gewinnen. Antagonisti-
sche pro- sowie antidemokratischeDenkweisenwurden begleitet von Kontrover-
sen über eine angemessene Bauweise moderner Demokratie.

Notwendigkeit der Passung.Wie passen die Innovationen zu den anderen Insti-
tutionen des politischen Systems? Das Problem der Passung stellte sich beim bri-
tischen Pfad anders als beim französischen.Wie ließ sich in Großbritannien der
starke, fortwirkende Adelseinflussmit demokratischen Institutionen verbinden?
Wie konntemangegendie »Parlamentssouveränität« ein höheresMaßan »Volks-
souveränität« durchsetzen? Zügige Wahlrechtserweiterungen, eine plebiszitäre
Komponente, größere Wahlgerechtigkeit durch ein System der Verhältniswahl,
stärkere InteressenberücksichtigungdurchKoalitionsregierungen–all dies stieß
im radikal-repräsentativen System auf Hindernisse und Ablehnungen. In Frank-
reich passten die neuen, radikal-egalitären Institutionen nicht zu dem, was für
effektive Steuerung mit einem gewissen Maß an Regierungsautonomie notwen-
dig gewesen wäre. Daraus folgte die radikale exekutive Selbstermächtigung in
den neuen Autokratien.

Überprüfung von Leistungen. Die Leistungsfähigkeit einer Innovation, die in
Umrissen schon während der Erfindungsphase erkennbar sein muss, um zu
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früher Akzeptanz zu führen, wird in den zeitlich langgestreckten Pfaden in
besonderer Weise der kritischen Prüfung ausgesetzt. Gerade Erfindungen zur
Institutionalisierung von Konflikten, wie Parteien oder Parlamentarische Oppo-
sition, sind lange von Zweifeln und Legitimitätskämpfen begleitet. Ähnliches gilt
für direkte Entscheidungen des Volkes, etwa in Form von Volksabstimmungen
über Verfassungen oder Gesetze. Das Volk ist generell ein Problem, wie sich bei
der Strukturierung von Wahlen, der langen Geschichte von Abwehrversuchen
gegenüber einem allgemein-gleichen-direkten Wahlrecht für alle ebenso zeigt,
wie bei der Begrenzung von Aktionsformen oder dem eindämmenden Umgang
mit großen Sozialbewegungen.

Demokratie verstehen.Weil die Erfindungmoderner Demokratie Stückwerkar-
beit ist, bleibt auch das Verstehen moderner Demokratie ein mühsamer, langge-
streckter Prozess.DieVereinigtenStaaten vonAmerika alsDemokratie hat zuerst
Alexis de Tocqueville als Reisender aus Frankreich aufschreiben können, ein Be-
obachter, für den im Kontrast zu den autokratischen Traditionen seines Landes
die demokratischenBesonderheiten Amerikas besser erkennbarwaren.Großbri-
tannien lernte nicht zuletzt durch die teilnehmende Beobachtung und kompri-
mierte Analyse eines Journalisten, Walter Bagehot, wie weit es auf dem Weg zu
moderner Demokratie war. Verfassungen, Selbstdeutungen von Politiker:innen,
Lexika und Handbücher konnten helfen, den Pfad zu verstehen. Der systemati-
sche, typologische Vergleich von Pfaden, ihreDifferenz zur Standardisierung von
Demokratie als System waren noch weit entfernt. In mancher Hinsicht konnte
Pfadbewusstsein nur ex post entstehen.

Erfolg durch Reformen. An Innovationen anschließende Reformen sind ein
Merkmal der auf lange Sicht erfolgreichen Pfade, wie die Beispiele von Groß-
britannien oder der Schweiz zeigen. Solange die Demokratie noch nicht voll-
umfänglich bestätigt werden muss, entsprechen kleine Schritte einer Logik der
Weiterentwicklung, nicht der Korrektur von Fehleinstellungen. Der dominan-
te Kampf um Systemalternativen, wie in Frankreich, führt auch dann nicht zu
Stabilität und Klarheit für das System, wenn Synthesen versucht werden, die
wie im Falle des Bonapartismus starke Führung mit plebiszitärer Orientierung
zusammen bringen wollten. Reform oder Revolution? Für das erstere fehlt es an
Mindestkonsens, für die dauernde Revolutionierung irgendwann an Macht und
auch anMotivation, weil Modernisierung noch andere Aufgaben stellte.

Auf der Suche nach System. Auch bei den Pfaden bleibt noch längere Zeit unklar:
Istman auf demWeg zuDemokratie als Systemoder gar–wie in Frankreich nach
1815 – auf demWeg zurück zur vormaligenMonarchie oder zuMischungen älte-
rer und zeitgemäßer Politikformen? Entwickeln sich landesspezifischeMischfor-
men, die – ohne dass es allgemein bewusst wäre – später auch Untertypen von
Demokratie werden können? Beispiele dafür sind die Präsidentielle Demokra-
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tie (Vereinigte Staaten vonAmerika), ParlamentarischeDemokratie (Großbritan-
nien) oder Direktorialdemokratie bzw. Proporzdemokratie (Schweiz). Erst wenn
sich Demokratie als System etabliert und verbreitet, wie im frühen 20. Jahrhun-
dert, werden Grad und Grenzen der Abweichung des einzelnen Pioniers schärfer
erkennbar.

3. Systemlogik

Moderne Demokratie entsteht als neue Synthese. Ihre Werte führen, ungeach-
tet zum Teil erheblicher Neuinterpretationen, einen identischen Kern fort: Frei-
heit undGleichheit beiHerrschaft desVolkes.Prinzipienund Institutionenmuss-
ten neu erfunden und mit dem alten Wertekern vermittelt werden. Ohne diese
Grundbausteine gäbe es keine moderne Demokratie. Hier wird auf Demokratie
als Lernprozess abgehoben, ein zusätzliches, inneresVerständnis vonSystemlogik.
Er muss sich auf zweierlei beziehen: Differenzen einerseits, übergreifende De-
mokratieelemente andererseits.

3.1 Differenzen

PolitischeEbenen.Die historischeHerausforderungbestanddarin,Demokratie für
den Nationalstaat neu zu definieren, das heißt mit Flächenstaat und Massenbe-
völkerung kompatibel zu machen. Die kommunalen Erfahrungen Athens waren
dafür nicht hilfreich, zum Teil sogar irreführend. Der neue Standard war natio-
nalstaatliche Demokratie.

Staatliche, zivilgesellschaftliche, intermediäre Demokratie. Die Strukturen müssen
den jeweils dominanten Funktionen entsprechen. Staatliche Demokratie ist zen-
triert um Entscheidungen und legitimierende Diskurse. Dafür sind Strukturen
von Sachverstand, Administration und übergreifende Steuerungskompetenz
ebenso erforderlich wie Diskurskompetenzen. Begleitende Kontrolle begrenzt
Missbrauchsanfälligkeiten dafür notwendiger Autonomie. Zivilgesellschaftliche
Demokratie ist um Diskurs und Einflussnahme zentriert. Dazu gehören Ziel-
bildung, Austausch, Informationen, Intervention. Die passenden Strukturen
sind etwa Netzwerke, Initiativgruppen, Politische Vereinigungen, Soziale Bewe-
gungen. Eine besondere Rolle spielen Massenmedien, die aus Bedürfnissen der
Zivilgesellschaft hervorgingen, und heute in allen drei Demokratiearenen je nach
Organisationsform sowie Interessenanbindung (privatkapitalistisch, öffent-
lich-rechtlich, sozial-medial) wirksam sind. Intermediäre Demokratie versucht,
Entscheidungs- und Einflusssystem von Demokratie zusammen zu bringen
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und dabei die Verbindlichkeit des Volkswillens zu erhöhen. Wahlen, Volksab-
stimmungen und vermittelnde Parteien sind die Strukturen, die den genuin
demokratischen Gehalt moderner Politik erzeugen und eine Klammer zwischen
staatlicher und zivilgesellschaftlicher Demokratie darstellen. Alle drei Demo-
kratiebereiche sind komplementär aufeinander bezogen, alle sind notwendig,
können einander nicht ersetzen. Besonders in Gefahr, sich zu totalisieren, sind
die staatliche und die zivilgesellschaftliche Demokratie.

Variationen, Transformationen, Irrwege.Wichtig ist das Verstehen, wie moderne
Demokratie geworden ist, was ihre grundlegende Bauweise ausmacht, wo Varia-
tionen undTransformationenmöglich sind undwas die Irrwege bzw.Sackgassen
waren.DerKernbesteht ausGrundwerten,PrinzipienundKerninstitutionen.Va-
riationen sind wählbar bei Kombinationen (Parlamentarisches vs. Präsidentielles
System) oder sekundären Institutionen (Wahlsystem). Transformationen betreffen
begrenzte Innovationen und Anpassungen.Dazu gehört auch einWandel von In-
terpretationen. Wichtig wird die Unterscheidung zwischen der endlich erreich-
ten Form und den unabgeschlossenen Transformationen – eine Art »strukturier-
ter Offenheit«. Es gibt das stabile Haus der Demokratie, aber die Veränderungen
der Innenausstattung. Bei Irrwegen und Sackgassen (Räte statt Parlamente) ist es
sinnvoll, auf Stoppschilder zu achten.

3.2 Übergreifende Demokratieerfordernisse

Werte. Die Wertefundierung moderner Demokratie ermöglicht eine flexible
Orientierung bei der zeitgemäßen Interpretation der Grundsätze und dem Um-
gang mit den offen-gebundenen Institutionen. Darüber hinaus überwölbt sie
alle Bewegungen im ausdifferenzierten Rahmenkonzept moderner Demokra-
tie. Die Verankerung in Menschen- und Bürger:innenrechten entzieht sie der
Beliebigkeit und ermöglicht Berechenbarkeit im Alltagshandeln.

Politische Kultur. Politische Kultur im engeren Verständnis ist auf Werte- und
Normorientierungen sowie darauf abgestimmte Kompetenzen und Verhaltens-
weisen innerhalb der Herrschaftsstrukturenmoderner Demokratie bezogen. Sie
betrifft informelle Regeln wie wechselseitigen Respekt oder Machtzurückhal-
tung. Wichtig ist dabei nicht zuletzt das Lernen von evolutionär schwierigen,
positiven Einstellungen zu Pluralismus, Konflikt, Konsens-Dissens-Relationen,
Egalisierung. Es geht um weiche, nicht um formalisierbare oder justiziable Fak-
toren. Demokratisch-kulturelles Lernen geschieht durch Tradierung, Vorbild,
Ausbildung, Sozialisation.

Demokratie als Lebensform. Das Konzept vonDemokratie als Lebensform öffnet
den Blick auf den zivilgesellschaftlichen Bereich sowie die vielfältigen Anwen-
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dungen demokratischer Wert- und Normorientierungen in Alltagsbereichen.
Dazu gehören unter anderem Familie, Nachbarschafts- und Freundschafts-
verhältnisse oder ausdifferenzierte gesellschaftliche Subsysteme wie Schule,
Betrieb, Verein.

Aktionsformen. Die verschiedenen Demokratiebereiche sind auch durch
Schwerpunkte bei Aktionsformen charakterisierbar. Mindestens so interes-
sant ist die Feststellung, wie viele demokratische Aktionsformen übergreifend
vorkommen: Diskurs, Beratung, Versammlung, Kundgebung, Demonstration,
Kampagne, Verhandlung, Konflikt. Direkte Aktion ist ein zivilgesellschaftliches
Beispiel für eine bereichsspezifische Aktionsform, verbindliches Regierungshandeln
ein Beispiel für den staatlichen Demokratiebereich.

3.3 Grundproblememoderner Demokratie

Systemlogisch existieren für moderne Demokratie nicht nur Differenzen und
übergreifende Erfordernisse. In der Perspektive einer negativen Systemlogik
kann Demokratie auch mit Defiziten, Belastungen und Schwächen verbunden
sein.

Führung und Volk als problematische Referenzpunkte. In der Demokratie lauert
das Undemokratische. Moderne Demokratie ist unabdingbar auf Führer:innen
angewiesen. Zentraler Referenzpunkt bleibt das »Volk«, ohne das es keineDemo-
kratie geben kann. Diese Konstellation ermöglicht eine doppelte Fehlschaltung:
die Verselbständigung der Person der Führer:in und die Homogenisierung von
Volk. Führer:innen sind in Gefahr, einer Logik der Erweiterung zu folgen. Funk-
tionale Führung heißt Mitwirkung bei der Richtungsbestimmung, Erringung
von Mehrheitsmacht, Steuerung, Aufbau von Durchsetzungsmacht. Fehlan-
reize gehen zu erweiterten Führer:innenambitionen: Macht als Selbstzweck,
Ruhm, Reichtum, Nepotismus. Spitzt man zu, ist die Person der Führer:in das
Hauptproblem. Er oder sie kann Handlungsmacht aufbauen, die weit über die
funktionalen Anforderungen von »Führung« hinausgehen, und – etwa als cha-
rismatische:r Führer:in – eine personengebundene Gefolgschaft mobilisieren,
eigenmächtigZiele setzen, sich inRechthaberei oderEitelkeit verlieren.Mächtige
Präsident:innen und starke Regierungschef:innen können Teil demokratischer
Verfassungsordnung sein. Häufig sind sie schon institutionell schwer zu bän-
digen und zu kontrollieren. Darüber hinaus rekrutieren solche Positionen in
besondererWeise dominantmachtorientierte Personen und sie schaffen Anreize
für weitere Machtakkumulation. Da das Volk aus sich heraus nur situativ, nicht
aber dauerhaft handlungsfähig ist, lebenFührer:innenauch vonder strukturellen
Unverzichtbarkeit von Führung in der modernen Demokratie. Zu Demokratie
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passen würde stärker kollektiv orientierte, kooperative, auch kontrollierte und
gemeinschaftsgebundene Führung – soweit möglich mit begrenzten Wieder-
wahloptionen.Erwartungen vonBürger:innen,Medien,Politiker:innengehenoft
in die andere Richtung, sie formen den »Mythos des starken Führers« (Brown).
Führungsfiguren sind beim Übergang von demokratischen zu autokratischen
Herrschaftsformenbesonderswichtig.Sie veränderndie institutionelleOrdnung
und (ver-)führen Bürger:innen zu Systemen, die von vornherein auf sie selbst
zugeschnitten sind. Auch dies zeigt das Gefährdungspotential von Führer:innen
in der Demokratie. Das Volk ist üblicherweise kein unmittelbar handelnder Ak-
teur, es ist Projektionsfläche vielfältiger Akteursdefinitionen. Die Gefahr besteht
darin, bei der eigeninteressierten Selbstdefinition einer Logik der Exklusion zu
folgen. Präferierte Teilgruppen können mit dem Volk in eins gesetzt werden –
nicht zuletzt, um andere Teilgruppen auszuschließen. Volk lässt sich als Einheit
der Staatsbürger:innen oder als eine ethnisch definierte Einheit deuten. Seit den
Zeiten eines virulenten Nationalismus traten ethnische Volksdefinitionen in den
Vordergrund. M. Rainer Lepsius hat dies mit dem Gegensatz von »demos« und
»ethnos« diskutiert. Auch der Demos-Begriff der athenischen Demokratie, der
zum Beispiel »Fremde« ausschloss, war noch zu eng. Der moderne, naturrecht-
lich orientierte, individualistisch und wertbestimmte Begriff von Demos rückt
bei den politisch (gleich-)berechtigten Staatsbürger:innen die Gemeinsamkeit
von Grundwerten, nicht vorgegebene bzw. zugeschriebene Merkmale in den
Mittelpunkt. Er ist nicht auf Exklusion angelegt. Mit pragmatischen Gründen
kann er dennoch zu Begrenzungen führen.

Antimoderne Demokratieaversionen. Aversionen richten sich unter anderem
gegen Autonomie, Komplexität, Legitimität des organisierten Konflikts, Gleich-
gewichtsdenken. Wo kommen solche Aversionen gegenüber Demokratie her?
In der Honoratioren-Demokratie war die Aversion gegenüber der Demokratie
klassenfundiert: von Besitz und Bildung gegenüber den Armen, Ungebildeten,
kleinen Leuten, dem Pöbel. Immer war die Annahme, die unteren und mitt-
leren Schichten wollten Demokratie und sie profitierten ungebührlich von ihr
– wenn nicht das Ganze sogar in die Anarchie führen könnte. In der Massen-
demokratie verschieben die Gleichheitstendenzen der »Massen«-Gesellschaft
den Fokus weg von der sozialen Ungleichheitsdimension auf eine allgemeinere
Ebene. Dabei wird die Aversion gegen Demokratie auch von Teilen der »Massen«
selbst entwickelt. Die athenische Demokratie mochte über Evidenz verfügen:
Das versammelte Volk debattierte und entschied. Solche Eindeutigkeit fehlt der
modernen Demokratie. Drei Grundwerte, sieben Prinzipien, mindestens fünf
Kerninstitutionen – wer soll denn das verstehen? Man kann Einzelnes missver-
stehen oder ablehnen. Aber es gibt eine Meta-Ebene des Verfehlens moderner
Demokratie, die man als antimoderne Demokratieaversion beschreiben kann.
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Konfliktfeindschaft und Polarisierung als paradoxe Verbündete. Dass Konfliktfeind-
schaft und konfliktgetriebene Polarisierung Hand in Hand gehen können, ist
ein paradoxes Phänomen antidemokratischer Unterminierung. Durch einsei-
tige – mindestens von einer Seite initiierte und forcierte – Polarisierung wird
ein Ende zentraler Konflikte versprochen. Die Triebkräfte für politische Polari-
sierung können in gesellschaftlichen Konflikten, aber auch bei politikinternen
Faktoren liegen, etwa einer antagonistischen Ideologie oder der Dialektik eines
dualistischenMehrheitswahlsystems.

Innere Grenzen moderner Demokratie. Man weiß nicht, wo die inneren Grenzen
der Demokratie genau liegen, aber es könnte sinnvoll sein, die Vorstellung einer
inneren Partizipationsgrenzemit in das demokratische Bewusstsein aufzunehmen.
Von Karl Otto Hondrich als eine Reaktion auf die Radikaldemokratisierung der
1968er entwickelt, war dieser demokratische Gedanke gültig auch für die späte-
renVersuche grünerBasisdemokratie, ebenso für die jüngerenVersuche einer ra-
dikalenDemokratisierung auf derGrundlage vonDigitalisierung bei der Piraten-
partei.Moderne Demokratietheorie ist von einerMaximierung der Partizipation
abgerückt und hat deren Spannungsverhältnisse zu Effizienz und Legitimation
herausgearbeitet.

Ungleichheitskrise. Die größte Belastungmoderner Demokratie entsteht heute
durch Formen eines entfesselten, ungezügelten Kapitalismus, der die soziale Un-
gleichheit forciert. Der wachsende Gegensatz zwischen Arm und Reich hat auch
politische Konsequenzen: übergroße Einflusschancen der oberen Schichten,
Rückzug unterer Schichten aus dem politischen Prozess, Abbau von Erwar-
tungen egalisierender Veränderung. Die wachsende soziale Ungleichheit kann
durch weitere strukturelle Egalisierung des demokratischen Systems, die über
das allgemeine und gleicheWahl- und Abstimmungsrecht hinausgeht, nicht auf-
gefangen werden. Wenn Abhilfen schwach bleiben, Erwartungen unrealistisch
werden, sozialeUngleichheit politischeGleichheit dramatisch verzerrt, gerätDe-
mokratie unter Druck, die mit dem Freiheits- auch ein Gleichheitsversprechen
gab und die eine Balance zwischen sozialer Ungleichheit und politischer Gleich-
heit finden muss. Historisch gab es Elemente einer positiven Wechselbeziehung
zwischen sozialer Ungleichheit und politischer Gleichheit. Heute wird Demokratie
für das verantwortlich gemacht, was der entfesselte Kapitalismus verursacht.
Gleichzeitig haben sich sowohl das politische wie das soziale Egalisierungspo-
tential von Demokratie verringert. Die allgemeine These lautet: Das klassische
Muster, soziale Ungleichheit durch politische Gleichheit – das heißt durch De-
mokratie – zu bekämpfen, ist massiv gestört. Es gibt heute weniger denn je
wirksame Hebel, über die mit demokratischen Mitteln soziale Ungleichheit
gemildert werden kann. Das Egalisierungspotential im politischen System ist an
seine Grenzen gestoßen. Heute käme es auf das Ineinandergreifen von Sozial-
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und Politikreformen an, die den Kern von Demokratie schützen und stärken.
Bei den Sozialreformen ginge es um die Bekämpfung sozialer Ungleichheit, das
heißt die soziale Ermöglichung demokratischer Beteiligung (Grundsicherungen,
Bildungschancen, Aufbau von Kommunikationsfähigkeit, Selbstwertsicher-
heit) und die Reduktion von Geldmacht (Lobby-Einfluss, Parteienfinanzierung).
Durch Politikreformen sind Rechte und Chancen der Beteiligung zu stärken,
wo immer das im Rahmen der Kerninstitutionen möglich ist. Die Überwindung
der Demokratie als Klassenfrage war eine große historische Leistung. Es entstand
dabei so etwas wie ein demokratischer Universalismus innerhalb der europä-
isch-atlantischenGesellschaften. Jede und jeder konnte, egal wo sie oder er sozial
stand,Demokrat:in sein.Diese Sicht setzte sich gegen die Behauptung durch,die
»proletarische Demokratie« sei die wahre Demokratie für alle, die herrschende
nur eine »bürgerliche Demokratie«. Die europäische Sozialdemokratie hat dabei
– gegen Marxismus und Leninismus – einen wesentlichen Beitrag geleistet.
Nun kommt Demokratie mit Konturen als Klassenfrage zurück, ohne dass die
Gesellschaft sich noch als Klassengesellschaft verstehen würde.

Populismuskrise. Von der aktuellen Demokratiekrise ammeisten profitiert hat
der Rechtspopulismus. Er heizt sie an. Im Rechtspopulismus verbindet sich das
Irrwegepotential der Demokratie mit der Mobilisierung sozialer Ungleichheit.
Das demokratieinterne Irrwegepotential besteht aus den beschriebenen Fehlanrei-
zen und einer antipluralistischen Identitätsmobilisierung. »Führung«, die in der
modernen Demokratie mit Flächenstaaten und Massenbevölkerung unabding-
bar ist, ebenso wie »Volk«, das auch moderne Demokratie grundlegend legiti-
miert, sind ideale Ansatzpunkte für Fehlentwicklungen. Verselbständigung von
Führung und Homogenisierung von Volk sind seit der Französischen Revolution
Versuchungenbei der Suchenach funktionsfähigenFormenmodernerDemokra-
tie. Im Rechtspopulismus wird verselbständigte Führung mit der Fiktion eines
homogenen Volkes zusammengebracht und mit einem Konstrukt antipluralisti-
scher Identität zusammengebunden.DasGanze kannwegen empirisch falschen,
normativ irreführendenAnnahmenüber das imSingular gedachte Volk als »wah-
re Demokratie« ausgegeben werden, obwohl es eine Variante von Autokratie ist.
DieMobilisierung sozialer Ungleichheitslagenwird weniger durch konkrete Ver-
sprechenmaterieller Besserstellung vorangebracht als durch Feindbildagitation.
Sie richtet sich primär auf gefühlte ethnisch-kulturelle Ungerechtigkeiten, ver-
ursacht durch »die Asylanten«, »die Araber«, »den Islam«, mithin Gruppen, die
für die eigene Benachteiligung dingfest gemacht werden sollen. Das Establish-
ment, die Linken, alles, was zusätzlich für Feindaggressionen nutzbar gemacht
werden kann,wird in diese Fundamentalpolarisierungmit eingegeben, die nicht
mit einer Alternative zur Demokratie oder zum Kapitalismus, sondern mit einer
völkisch-identitären, nationalistischen Gemeinschaft wirbt. Die neuere Form ei-
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nes Unternehmer-Populismus (Donald Trump oder Silvio Berlusconi) zeigt, dass
dieFeindpolarisierung so extremseinkann,dassdabei aucheinemitdemRechts-
populismus verbundene Klassenpolitik der Reichen »übersehen« wird.

Globalisierung.Die Reichweite desNationalstaatswird unterlaufen vonGloba-
lisierung, internationalisiertemKapital, transnationalen Institutionen.Einüber-
zeugendes Modell für transnationale Demokratie ist noch nicht erfunden. Die
kommunale Demokratie Athens stand vor dem Aus, als sie auf den Nationalstaat
übertragen werden sollte. Die nationalstaatliche Demokratie kann allenfalls mit
ausgewählten Elementen, aber nicht als Ganze auf transnationale Verhältnisse
übertragen werden. Das eingeschränkte transnationale Demokratisierungspo-
tential wirkt als Reichweitenkrise auf die nationalstaatliche Demokratie zurück.
Ein Gewicht dieses Faktors ist schwer abschätzbar. Auf jeden Fall ist er eine zu-
sätzliche Folie für nationalistischen Protest, also Projektionsfläche einer Unzu-
friedenheit, der es schwerfällt, konstruktiv über die Grenzen des Nationalstaats
hinaus zu denken.

Prozessprobleme moderner Demokratie. Zahlreich sind die Prozessprobleme
moderner Demokratie. Beteiligungs-, Kommunikations-, Regierbarkeitskrise
gehörendazu. ImVordergrund stehend, scheinen sie vielen auch als diewichtigs-
ten. Häufig entspricht das aber mehr ihrer Schein- als ihrer Tiefenwirkung.Hier
wird illustrativ nur die Beteiligungskrise skizziert. Das Repertoire der Beteiligung
erweiterte sich in den 1960er Jahren. Zu Wahlen, Parteien, Interessenverbänden
kamen die unkonventionellen Aktionsformen der Sozialen Bewegungen hinzu.
Gleichzeitig wuchs die soziale Differenzierung über Bildungs- bzw. Qualifikati-
onsgrade. Die »Qualifizierteren«, die mit höherem Bildungsgrad und größerem
sozialen Kapital, hatten – neben Wahlen – nun zwei relevante politische Beteili-
gungsfelder: Parteien (sowie durch sie ermöglichte Staatsmitwirkung) und den
wachsenden Bereich unkonventioneller Aktivitäten. In den Volksparteien konn-
te man seit den 1960/70er Jahren die Verdrängung der geringer Qualifizierten
durch höher Qualifizierte beobachten. Bei Wahlen vergrößerte sich die Qualifi-
zierungskluft: die wachsende Zahl der Nichtwähler:innen waren gleichzeitig vor
allem die geringer Qualifizierten. Auch in unkonventionelle Aktivitäten waren
sie kaum involviert. Das Beteiligungsspektrum verschob sich insgesamt zu den
besser Qualifizierten. Man musste etwas wissen und können, um folgenreich
beteiligt zu sein. Diese soziale Asymmetrie politischer Beteiligung hielt, bis
durch Digitalisierung ein Feld symbolischer Partizipation eröffnet wurde, bei
demman sich auchmit geringerer Qualifikation politisch beteiligen konnte. Das
ging über die niedrigen Schwellen des Netzzugangs, die einen schnellen, wenig
aufwendigen Ausdruck von Elitenhass, Systemfeindschaft, Gewaltandrohung
ermöglichten. Protestwahl und ein – schmaleres – Segment unkonventioneller
Aktivitäten kamen hinzu. Symbolische Beteiligung trug zwar nicht zu einem
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differenzierten Weltverständnis oder gar zur Problemlösung bei, aber man war
politisch folgenreicher als in der Phase des bloßen Verstummens. Die Polari-
sierung zwischen Qualifikation und symbolischer Partizipation ist relevant.
Daneben verändert sich politische Beteiligung durch die Informalisierung, die
als netzwerkdemokratische Phase charakterisiert werden kann.Es ist eine offene
Frage, wer mehr von Netzwerkstrukturen profitiert. Eine plausible Vermutung
lautet: diejenigen, die sich mit Netzwerken und Institutionen auskennen. Die
Schwächen formeller, entscheidungsrelevanter demokratischer Beteiligung sind
durch demokratieinterne Mittel kaum zu beheben (interne Grenze der De-
mokratie). Alle zusätzlichen Anreize und Chancen (etwa Volksentscheide oder
Bürger:innenzellen) verstärken eher die kontinuierliche Intervention der Bes-
sergestellten. Der soziale Ungleichheitsbias bei politischer Partizipation wächst.
Die entscheidende PartizipationsausweitungmodernerDemokratieentwicklung
lag in den Wahlen mit einem allgemeinen, direkten, freien, gleichen, geheimen
Wahlrecht. Solche Wahlen sind selbst ein Partizipationskomplex: Wähler:in-
nen, Kandidat:innenaufstellung, Wahlkampfaktive, schließlich Abgeordnete,
die um Partizipation untereinander und gegenüber einer Regierung, die sie
wählen, ringen müssen. Folgenreiche Partizipation ist dabei abhängig von Al-
ternativen zwischen Parteien, die – vermittelt über das Parlament – auf den
Regierungsprozess durchgreifen können. Sind Wahlen nicht frei und fehlen die
Alternativen, ist auch diese basale Partizipationschance entwertet. Die im de-
mokratischen System sinkende Wahlbeteiligung war nicht zuletzt eine Reaktion
auf alternativarme Wahlen. Beteiligungskrise heißt also Auflösung tradierter
Muster politischer Beteiligung, normative Konflikte zwischen Qualifikation und
symbolischer Partizipation, soziale und politische Kämpfe um legitime sowie
folgenreiche politische Beteiligung. Das Kompetenzniveau, Schlüsselgröße der
wachsenden Partizipationskluft, ist demokratiekonform durch staatliche Bil-
dungs- und Qualifizierungspolitik für alle und durch eine demokratische Kultur
der Ermutigung zu stärken.

3.4 Demokratie reformieren, demokratisieren, verteidigen

Es gibt die Formel, man müsse die Demokratie angesichts von erheblichen Kri-
sensymptomen »neu erfinden«. Diese Forderung ist irreführend, wenn es die
grundlegende Konstruktionsweise meint. Es geht nicht darum, das Ganze noch
einmal von vorne anzufangen.Die Grundlagengeschichtemoderner Demokratie
ist abgeschlossen. Die Entwicklung hat keine besseren Varianten ausgelassen.
Moderne Demokratie ist im Kernbereich ohne vernünftige Alternative. Sie ver-
ändert sich permanent, aber in diesem Rahmen. Ihr unhintergehbares Ergebnis
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sind zentrale Grundwerte, Prinzipien und Kerninstitutionen. Trotzdemmuss an
und in der Demokratie gearbeitet werden. Es geht um Reform, Demokratisie-
rung, Verteidigung der Demokratie.

Demokratie reformieren.Man kann vier Beispiele hervorheben, auf die es für ak-
tuelle Krisenbekämpfung durch Reform ankäme. Das erste ist die Bekämpfung so-
zialer Ungleichheit. Sie entzieht antidemokratischen Projektionen sozialer Unzu-
friedenheitdenBoden (Populismus).Nicht zuletztdient sie auchzurZurückdrän-
gungvon Informations-undQualifikationsdefiziten.Dies ist eineSchlüsselgröße
bei der demokratischen Krisenprävention. Zweitens sind die Hervorbringung de-
mokratischer Alternativen inWahlen und Abstimmungen notwendig für die folgen-
reiche Partizipation vieler. Die Ermöglichung qualifizierter Beteiligung in Diskurs,
Sozialer Bewegung, Partei führen nicht zuletzt auch zur Erarbeitung von Alter-
nativen.Die Verbesserung der Bedingungen demokratischen Regierens gehört ebenfalls
zur Reformagenda.Dafür ist eine Vertiefung des wechselseitigen Verständnisses
erforderlich: von den Bürger:innen für die wachsenden Schwierigkeiten des Re-
gierens, von den Regierenden für die Erschwernisse folgenreicher Bürger:innen-
beteiligung in der fragmentierten Öffentlichkeit einer zunehmend heterogenen
Gesellschaft.

Demokratie demokratisieren. Bei den Demokratisierungsbestrebungen sind
die unterschiedlichen Bereiche wieder zu trennen. Die Demokratisierung der
staatlichenDemokratie–und die Gegenbewegung der Entdemokratisierung – sind
noch nicht am Ende, wenn Demokratie als System etabliert ist. Bei Institutio-
nen greift die »innere Grenze der Demokratie« am stärksten. Dabei wirkt ein
Zusammenspiel von Macht- und Funktionsbarrieren. Macht müsste abgegeben,
Funktionen geteilt werden. Dazu ist die Neigung gering und scheinen auch die
objektivenMöglichkeiten angesichts der Schwierigkeit von politischen Entschei-
dungen in komplexen Gesellschaften eher begrenzt. Bei der zivilgesellschaftlichen
Demokratie geht es um die Vertiefung von Demokratie als Lebensform sowie die
Verbesserung von Einfluss- und Interventionsmöglichkeiten. Dazu gehören die
ganze Nahweltbereiche pluraler Lebenswelt: Lebensgemeinschaften, Familien,
Freundschaften, Nachbarschaften, Schulen, Hochschulen, Alltagskommunikati-
on und Alltagsverhalten. Darüber hinaus gehören dazu auch stärker politisierte
Zusammenhänge von Netzwerken, Vereinigungen, Bewegungen sowie Teile
des Repertoires direkter Aktionen. In solchen Bereichen sind die Früh- und
Vorformen von Demokratie, gerade in der Schnittmenge mit Politischer Kul-
tur, ganz erheblich. Das Potential der Zivilgesellschaft ist groß, die Reichweite
begrenzt. Unter Entscheidungs- und Durchsetzungsaspekten dominiert die
staatliche Demokratie zivilgesellschaftliche Demokratieformen um Längen. Zur
Ausgestaltung von Demokratie als Lebensform gehören Diskurse, gemeinsame
Beratungen, kleinteilige, aber individuell bedeutsame Beteiligungsformen, auch
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die Einübung von Toleranz und Solidarität, das Leben demokratischerWerte wie
Freiheit und Gleichheit für alle, der Umgang mit Innovationen der Lebensweise
wie etwa das Aufbrechen traditioneller Familienformen oder Geschlechter-
beziehungen. Gegenkräfte sind auch hier identifizierbar: Autoritarismus, er-
zwungener Konformismus, Unterdrückung von Alternativen. »Demokratie ohne
Demokraten«, so heißt ein Schreckgespenst gerade der deutschen Geschichte.
Für demokratische Institutionen hat es in Weimar gereicht, für Demokrati-
sche Kultur nicht. Demokratische Kultur betrifft alle: die Professionellen, die
Wähler:innen, die Aktiven, die Bürger:innen. Wertschätzung von Kooperation
und Konflikt, Respekt vor Mehrheiten und Minderheiten, Anerkennung von
Freiheit und Gleichheit gerade auch der Andersdenkenden, die Verbindung von
Überzeugung undKompromiss – all das ist in einer demokratischenGesellschaft
nicht auf Politik zu begrenzen. Werte und Prinzipien sind eine reiche Quelle,
um in ihrem Geist Demokratische Kultur weiterzuentwickeln. Demokratische
Kultur muss das politische System durchdringen, komplementär zu dessen
Werten, Prinzipien, Institutionen. Aber sie muss weiter reichen, in den Alltag
der Zivilgesellschaft und – soweit möglich – in die funktionalen Teilsysteme
hinein, vom Kindergarten über die Schule bis zur Wirtschaft. Für den Gesamt-
bereich von Demokratisierung geht es auch hier weniger um Innovation als
um Verbreiterung und Vertiefung. Alle hierarchischen, zu Schließung tendie-
renden Teilsystemorganisationen wie Militär oder Wirtschaftsunternehmen
sind tendenziell abweisend für Demokratisierungstendenzen. Die Vertiefung
Demokratischer Kultur wirdmöglich,wennDemokratie schon als Teil des Sozia-
lisationsprozesses aufscheint, in dem grundlegende Werte individuell verankert
werden. Hier lassen sich Grundlagen für die Entwicklung einer demokratischen
Persönlichkeit oder eben eines autoritären Charakters legen. Vor Donald Trump
hat man nicht für möglich gehalten, über wieviel Demokratieverachtung der
oberste Repräsentant einer frühen, langlebigen und entwickelten Demokratie
wie den Vereinigten Staaten von Amerika verfügen kann. »Demokratie ohne
Demokraten« ist also nicht nur ein Problem auf dem Weg zur Demokratie. Die
Verbreiterung und die Vertiefung Politischer Kultur bleiben ständige Aufgaben
in einer selbstbestimmten Regierungsform wie der Demokratie, die sich nicht
von selbst trägt.

Demokratie verteidigen. In Konzepten wie der von »wehrhafter Demokratie«
und in den Ausführungen dieses Beitrags zeigen sich viele Ansatzpunkte, wie die
Demokratie gegen ihre Gegner:innen und Feind:innen verteidigt werden kann,
wenn die Bereitschaft dafür vorhanden ist.Demokratie ist eine fehlerfreundliche
und geduldige, zugleich aber eine anfällige Herrschafts- und Lebensform. Die
Hoffnung von Demokratiefreund:innen bleibt: Auch nach Rückschlägen soll ihr
die Zukunft gehören.



Herausforderungen der Demokratie:
Zukunftsprobleme und ihre Verarbeitung

Thomas Saretzki

1. Einleitung

Wer sich wissenschaftlich mit Politik beschäftigt, wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit früher oder später auf Probleme der Demokratie stoßen. Folgt man der
aktuellen Diskussion in Öffentlichkeit und Wissenschaft, dann ist diese gegen-
wärtig mit großen Herausforderungen konfrontiert. Für Frank Nullmeier stan-
den Fragen nach der Zukunft der Demokratie bereits am Anfang seines Werde-
gangs.»Demokratie inderUmweltkrise«–so lautetederTitel einesAufsatzes,der
noch vor Abschluss seines Studiums der Politikwissenschaft veröffentlicht wur-
de (Nullmeier 1980b). »Dieser gedanken- und aspektreiche Beitrag«, so die Her-
ausgeber der Zeitschrift Gegenwartskunde, in der dieser Aufsatz erschien (Gagel
u.a. 1980: 148), »wurde nicht zuletzt deshalb aufgenommen, weil er den Lesern
in systematischer Form einen Überblick über wichtige Literatur zumThema De-
mokratie und Zukunftsbewältigung gibt.« Allerdings war der Platz in denHeften
derZeitschrift begrenzt.Nicht alles,wasderAutor zudiesemThemazusagenund
bereits aufgeschriebenhatte (Nullmeier 1980a), konnte in derGegenwartskunde er-
scheinen. Immerhin heben die Herausgeber in ihremEditorial eigens hervor, bei
der veröffentlichten »Analyse« handele es sich um einen »Teil einer größeren Ar-
beit über die Frage, wie in der sozialwissenschaftlichen Literatur die Fähigkeit
demokratischer Systeme eingeschätzt wird, Zukunftsprobleme und hier insbe-
sondere die ›Ökologiekrise‹ zu bewältigen« (Gagel u.a. 1980: 148).

Nullmeier verortet seine Analyse zumThema »Politische Strukturen und Zu-
kunftsprobleme« im Kontext der Wende von den 1960er zu den 1970er Jahren. In
dieser Zeit, so sein Anknüpfungspunkt an die gesichtete Literatur, sind »in der
Entwicklung der westlichen Länder Veränderungen« eingetreten, »die als Krise
oder als historische Bruchstelle zwischen zwei verschiedenen Entwicklungspha-
sen angesehen werden können« (1980b: 253).Wie diese Veränderungen in Gesell-
schaft und Politik zu verstehen und begrifflich zu fassen sind, erscheint ange-
sichts der umfangreichen Literaturmit ihren unterschiedlich ansetzendenTheo-
rien und der Fülle von verschiedenen Begriffsbildungen am Ende der 1970er Jah-
re keineswegs klar. Das gilt nicht nur für die bunte und bilderreiche Sprache,mit
derdieVeränderungender »Gesellschaftsstrukturen«bezeichnetwerden,die sich
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der damaligen Literatur zufolge bereits entwickeln oder anzustreben sind (Null-
meier 1980b: 253–254). Es gilt darüber hinaus auch für ihre Charakterisierung als
»Krise« selbst.Nullmeier spricht in seiner Analyse einfach von »Veränderungen«.
Wenn Veränderungen von Gesellschaft und Politik als Krise angesehen werden
»können«, heißt das nicht zwingend, dass es auch alternativlos wäre, sie mit die-
sem Begriff zu kennzeichnen. Es könnte auch andere Möglichkeiten der begriff-
lichen Kennzeichnung und theoretischen Einordnung geben.

WerGesellschaft undPolitik verstehenwill, der sieht sich zunächst einmal vor
der Aufgabe, das zu interpretieren und zu strukturieren, was die Beteiligten und
Beobachter1 über diese Gegenstandsbereiche denken und zuwissenmeinen.Oh-
ne Verständnis ihres Wissens sind weder ihre Handlungsperspektiven noch gar
ihr praktischesHandeln zu verstehen.Die Aufgabe, diesesWissen zu erschließen
und auf klare Begriffe zu bringen, stellt bei der Analyse und Beurteilung von ge-
samtgesellschaftlichen Veränderungen eine spezifische Herausforderung dar –
insbesondere dann, wenn diesen Veränderungen eine grundlegende Bedeutung
für die zukünftige Entwicklung von Gesellschaft und Politik zugewiesen wird.
WissenbildetdabeinichtnurdenFluchtpunkt,aufdeneinnachvollziehbarerFor-
schungsprozess über gesellschaftliche undpolitischeVeränderungen auswissen-
schaftlicher Sicht am Ende zulaufen soll. Sein Ausgangspunkt, das jeweils vor-
handene Wissen, bildet auch den Anknüpfungspunkt einer politikwissenschaft-
lichen Analyse, die Verbindungmit den beteiligten Akteuren und ihren Beobach-
tern herstellen und halten will, um so in praktischer Hinsicht einen Beitrag zur
Bewältigung von »Orientierungskrisen« leisten zu können. Und zumindest als
Ausdruck einer solchen Krise der Orientierung und Richtungsbestimmung ließ
sich die Diskussion über Zukunftsprobleme am Ende der 1970er Jahre verstehen
(Murphy u.a. 1981).

Seit einigen Jahren gibt es erneut eine breite Diskussion über die Fähigkei-
tenund institutionellenStrukturenmodernerDemokratien.Dabei kommenheu-
te viele Akteure und Autoren zu der Einschätzung: Die Demokratie steht nicht
nur vor Herausforderungen, sie steckt in der Krise. Fragen der Orientierung und
Richtungsbestimmung stellen sich damals wie heute – auch für diejenigen, die
(noch) nicht sicher sind,obdieVeränderungen,über die auf derGegenstandsebe-
ne kontrovers diskutiert wird, eine angemessene Interpretation und Beurteilung
erfahren, wenn sie begrifflich als »Krise« gefasst und in einem solchen Rahmen
analysiert werden. Ein Rückblick auf die frühen Beiträge vonNullmeier bietet ei-
ne Gelegenheit, in den aktuellen Debatten um die »Krise der Demokratie« einen
Schritt zurückzutreten und aus der damit verbundenen Distanz auf Krisendia-
gnosen von heute und ihre Kritiker zu blicken.

1 Das generische Maskulin wird hier und im Folgenden zur Vereinfachung eingesetzt. Gemeint sind da-
durch alle Geschlechter.
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Im Folgenden ist zunächst daran zu erinnern, wie Frank Nullmeier das The-
ma »Demokratie und Zukunftsbewältigung« Ende der 1970er Jahre im Licht der
seinerzeit breit diskutierten »Umweltkrise« behandelt hat (2). Die »zentrale Fra-
ge« dieser frühen Arbeiten lautete, ob die vorhandenen »politischen Strukturen
fähig sind, die Zukunftsprobleme zu bewältigen« (Nullmeier 1980b: 254). Nach
dieser Formulierung geht es nicht um eine Krisendiagnose. Mit der gewählten
Fragestellung rückt vielmehr der Problembegriff ins Zentrum der Analyse (2.1).
Herausforderungen ergeben sich in diesemRahmen aus der Perspektive der Ver-
arbeitung von Problemen in einem demokratisch verfassten politischen System
(2.2). Mit der Jahrtausendwende wurde ein verändertes Bündel von zukünftigen
Problemen des globalen Wandels unter dem Titel der »grand challenges« auf die
Tagesordnung gesetzt. Solche »großen Herausforderungen« machen nach ver-
breiteter Einschätzung eine »große Transformation« nötig. Durch diese Annah-
me wird die Frage nach der Bewältigung von gesamtgesellschaftlichen Verände-
rungen analytisch noch einmal auf eine andere Ebene gehoben und praktisch in
eine stärker aktivierende Perspektive gerückt (3). Vor diesemHintergrund ergibt
sich ein zweiter Blick auf die Frage, wie die vielfach bemühte Rede von den »Her-
ausforderungen der Demokratie« auch verstanden werden kann (4).

2. Zukunftsprobleme und Demokratie

2.1 Problemsicht und Politikverständnis

Die »Umweltkrise«, von der im Titel des Beitrags von Nullmeier (1980b) die Rede
ist, wird vom Autor als ein in vielerlei Hinsicht paradigmatischer Fall für den
Prozess einer insgesamt veränderten Wahrnehmung und Thematisierung von
»Zukunftsproblemen«betrachtet. In seinerAnalyse selbst ist indessennichtmehr
von einer »Krise« die Rede. Fragen nach der generellen Handlungskapazität des
Staates und den damit potenziell verbundenen »Krisen« wurden in den 1970er
Jahren aus verschiedenen theoretischen Kontexten heraus aufgeworfen, so in
prominenter Form etwa von Theorien über die »Unregierbarkeit« oder in der
marxistischen Staatstheorie. »Kennzeichnend für diese Literatur«, so Nullmeier
(1980b: 254), »ist allerdings, daß sie die Zukunftsprobleme nicht in ihre Analyse
der Handlungsfähigkeit des politischen Systems aufnimmt, sondern ohne Bezug
zu konkreten Problemen oder allein anknüpfend an ökonomische Krisener-
scheinungen die Problemlösungsfähigkeit abschätzt«. Diese regierungs- oder
staatszentrierten Theorien sind daher nicht gut geeignet, Wechselbeziehungen
und Zusammenhänge von Zukunftsproblemen und politischen Strukturen zu
analysieren, die nicht direkt auf ökonomische Krisen zurückzuführen sind. Statt
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von »Krise« zu reden, setzt Nullmeier bei der Wahl seiner Begrifflichkeit für die
Sichtung der umfangreichen Literatur zur »Ökologiethematik« distanzierter
an. Nicht »Krise«, sondern »Problem« bildet den begrifflichen Ausgangs- und
Bezugspunkt für die analytisch ausgerichtete Rekonstruktion der Aussagen, die
in den gesichteten Ansätzen zum Zusammenhang von Zukunftsproblemen und
Strukturen des politischen Systems zu finden sind. Nicht »Krisenmanagement«,
sondern Problembewältigung wird damit zur konzeptionellen Grundlage für
praktische Handlungsperspektiven.

Mit dieser begrifflichen Anlage ist allerdings kein einfacher Wechsel in eine
sektoral begrenzte Problemlösungsperspektive verbunden, wie sie in manchen
Beiträgen einer thematisch hochspezialisierten Policy-Forschung festzustellen
ist. Die seinerzeit vorliegenden Policy-Studien zur Umweltpolitik und zu ande-
ren Zukunftsproblemen werden vielmehr selbst zum Gegenstand der Analyse
gemacht. Die übergreifende Fragestellung richtet sich nicht auf isoliert betrach-
tete Politikfelder oder einzelne Policies und deren Wirksamkeit, sondern auf
den Zusammenhang von Zukunftsproblemen und Demokratie. Um diesem Zu-
sammenhang in der Analyse gerecht zu werden, so Nullmeier (1980a: 2), müssen
die politischen Probleme »in ihrer Gesamtheit und wechselseitigen Interdepen-
denz betrachtet und auch bearbeitet werden. Sektorales Denken wie sektorale
Strategien verfehlen ihr Ziel«.

ImHintergrunddieser Sichtweise steht die Annahmeüber einen historischen
Bruch zwischen zwei verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungsphasen und
einen damit einhergehenden Paradigmenwechsel, der »das allgemeine Bewußt-
sein einer größeren historischen Veränderung« weckt und dabei zugleich die
Aufmerksamkeit deutlicher und stärker auf übergreifende Zusammenhänge
und Wechselwirkungen lenkt. Mit der »Ökologiethematik« werden nicht nur
vernachlässigte Probleme der materiellen Reproduktion demokratischer Indus-
triegesellschaften auf die Tagesordnung von Öffentlichkeit und Politik gesetzt.
Vielmehr ist mit ihrer Wahrnehmung auch eine spezifische Veränderung des
Blicks auf Zukunftsprobleme und ihre komplexen Zusammenhänge verbunden:
Als »Gesamtheit« ist nicht mehr »allein die menschliche Gesellschaft anzuse-
hen, sondern diese unter Einschluß der Natur sowie der Beziehungen zwischen
Gesellschaft und Natur«. Eine »Sektoralisierung der erhöhten Komplexität der
Probleme« wäre aus dieser Sicht konzeptionell »unangemessen« – und damit in
praktischer Hinsicht »auch eine Problemlösungsstrategie, die meint, das Pro-
blem in einzelnen Regionen und Nationen auf Kosten anderer lösen zu können«
(Nullmeier 1980a: 2).

Eine breit angelegte integrative Betrachtungsweise führt zu einer »Auswei-
tung des Politikverständnisses, das sich ausdehnt auf die Vergesellschaftung der
innerenund äußerenNatur«.Es reicht damit »in sämtliche gesellschaftliche Sub-
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systeme« hinein. Wird ein solcher Politikbegriff zugrunde gelegt, dann ist eine
»ReduzierungderPolitikträgerschaft auf eineprofessionalisierteGruppeundEli-
te ausgeschlossen.« Vielmehr gilt: »Politik wird zu einer Sache von jedem ein-
zelnen« (Nullmeier 1980a: 3). Diese Perspektive ist allerdings an mindestens drei
Bedingungen gebunden, die herzustellen selbst wiederum bestimmte Probleme
mit sich bringt: Das politische Problem muss »für den einzelnen Menschen be-
arbeitbar«, und das heißt »überschaubar und lenkbar« sein (was das »Problem
derGröße und der Autonomie« aufwirft). Sodannmuss »die Zukunft als politisch
gestaltbar und nicht als schon vorgezeichnet durch politisch-technische Sach-
zwänge erscheinen« (was eine »Reorientierung des Fortschrittsbegriffs und der
Zukunftsbetrachtung« voraussetzt). Schließlich muss die »generelle Zielsetzung
politischer Entscheidungen und ihre Wertorientierung in den Mittelpunkt der
Debatte geraten« (was eine Ausrichtung auf die Frage, »wie man eigentlich leben
will«, und die damit verbundene »Sinnproblematik« mit sich bringt) (Nullmeier
1980a: 3).2

Mit der »Ökologiethematik« stehen Probleme der materiellen Reproduktion
der Gesellschaft auf der Tagesordnung, die als »negative Folgeerscheinungen des
wirtschaftlichen Wachstums und bestimmter Technologien« gelten (Nullmeier
1980b: 254). Ursächlich werden sie auf ein unbegrenztes Wachstum und eine un-
kontrollierte Technikentwicklung zurückgeführt. Aus der Analyse der Dynamik
und Reichweite dieser Wachstumsprozesse ergibt sich das »Schwellentheorem«,
also die Annahme von Grenzen oder Schwellen, bei deren Überschreiten »die
Entwicklung eine neue Qualität gewinnt«. Diese Annahme hat Folgen für den
Blick nach vorn: »Die Zukunft wird nicht mehr als exponentielle Fortsetzung
der Gegenwart betrachtet«. Was die handlungsorientierte Frage nach Bewälti-
gungsstrategien angeht, so verweist das Schwellentheorem auf die »Möglichkeit
der bewußten Begrenzung« zur Herstellung von stabilen Gleichgewichtszustän-
den (Nullmeier 1980a: 3). Eine solche Option, die am Ende von Vorstellungen
wie »Gleichgewicht« und »Stabilität« geprägt ist, mutet auf den ersten Blick
konservativ an. Wenn es um die Frage ihrer Realisierung in den gesellschaft-
lichen Umweltbeziehungen geht, dann zeigen sich allerdings wiederum alte
Konfliktlinien zwischen »links« und »rechts«, wenn auch in einem paradig-
matisch veränderten Rahmen und in veränderter Form. Die Herstellung von
stabilen Gleichgewichtszuständen ist aus der Sicht von »Ökodemokraten« nicht
– wie bei »Öko-Autoritären« – als Oktroi zu denken, sondern als Aufgabe einer
demokratischen »Selbstbegrenzung« angesichts von erkennbaren Schwellen des

2 Das erstgenannte Problem hat Nullmeier im selben Zeitraum in seiner Diplomarbeit über »Dezentra-
lisation als politisches Konzept der Ökologiebewegung« diskutiert, deren Ergebnisse ein Jahr später in
eine Analyse möglicher Alternativen im Verhältnis von Bürgern und Parteien eingegangen sind (Null-
meier 1982).
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Wachstums und problematischen Technikentwicklungen zu verstehen (Nullmei-
er 1980a: 86).

Die Folgen des wirtschaftlichenWachstums und der Anwendung bestimmter
Technologien wirken sich in denMensch-Natur-Beziehungen als »objektive Pro-
blemstellungen« aus.DiemateriellenUmweltprobleme sind jedoch keineAngele-
genheit, die naturwissenschaftlichen Experten überlassen bleibt. Ihre veränder-
te Sichtweise führt in der Gesellschaft vielmehr zur »Entstehung neuer sozialer
Bewegungenmit verändertenWertsetzungen und politischen Vorstellungen.Die
BewältigungderZukunftsproblemeerhöhtmithindieSteuerungsanforderungen
an die Gesamtgesellschaft.« (Nullmeier 1980b: 254)

Bei der Analyse des Zusammenhangs von Zukunftsproblemen undDemokra-
tie erscheint es schon begrifflich nicht angemessen, von einer »Lösung« der poli-
tischen Probleme auszugehen.

»Wenn von Problemlösung gesprochen wird, so impliziert dies die Vorstellung eines Problems,
das, findet man nur die richtige Lösung, verschwindet. Die richtige Lösung wird dabei als im-
mer schongegeben vorausgesetzt,nur eben fürdenProblemlöser verdeckt undunbekannt.Die-
se Sicht von Problemen und ihrer Lösung entspricht mehr der Sicht eines Kreuzworträtsels als
der der genannten Zukunftsprobleme.« (Nullmeier 1980b: 254–255)

Nullmeier setzt in seiner Analyse zwar – wie die gesichtete Literatur – bei den
ökologischen Problemen an. Sein Erkenntnisinteresse richtet sich aber nicht vor-
rangig auf die Frage nach einerwirkungsvollen »Lösung«materieller Probleme in
Bereichen der natürlichen Umwelt oder in der Biosphäre insgesamt, sondern auf
die Fähigkeit des politischen Systems, solche und andere komplexe Zukunftspro-
bleme im Rahmen seiner Strukturen – und das heißt auf demokratische Art und
Weise – zu bewältigen. Die gesamtgesellschaftliche Perspektive bildet zwar den
Kontext,der auch in fachwissenschaftlichenBeiträgenzuberücksichtigen ist.Die
politologische Analyse von Zukunftsproblemen bezieht sich allerdings nicht auf
die gesellschaftliche »Problemlösungskapazität« insgesamt. Sie setzt begrenzter
an und konzentriert sich auf die »Verarbeitungskapazität« des politischen Sys-
tems.

2.2 Verarbeitungskapazität und ihre (Ent-)Problematisierung

Der Begriff der Verarbeitung rückt den Zusammenhang von äußeren Problemen
mit internen Strukturen des Systems in den Vordergrund, das mit politischen
Problemen der Bearbeitung dieser Umweltprobleme konfrontiert ist. Dieses Ver-
ständnis von Verarbeitungskapazität lässt die Vorstellung zu, dass »sich das poli-
tische System selbst in bestimmter Art undWeise den Problemen anpasst, seine
Strukturen selbsttätig verändert ohne zu zerbrechen«. Ausgeschlossen ist ledig-
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lichder Fall, »daßdaspolitischeSystemseine Identität verliert« (Nullmeier 1980b:
255). Anpassung und Transformation von politischen Strukturen sind denkbar,
ein Verlust der identitätsstiftenden Prinzipien nicht.

Die Verarbeitungskapazität des politischen Systems wird in der Analyse in
drei Teilfähigkeiten aufgespalten, die sich auf unterschiedliche Stufen des politi-
schen Problemverarbeitungsprozesses beziehen: die Thematisierungs-, die Ent-
scheidungs- und die Durchsetzungsfähigkeit. Thematisierungsfähig ist ein po-
litisches System in dem Maße, wie es in der Lage ist, gesellschaftliche Probleme
aufzunehmen und auf die politische Tagesordnung zu setzen. Entscheidungsfä-
higkeit bezieht sich auf die Kapazität eines politischen Systems, auch bei gesell-
schaftlich umstrittenem »Input« zu Entscheidungen in Form von Verwaltungs-
handeln oder Gesetzgebung zu kommen. Bei der Durchsetzungsfähigkeit geht
es um die Frage, ob das politische System in der Lage ist, »die getroffenen Ent-
scheidungen bindend zu realisieren und die erhofften Wirkungen zu erreichen«
(Nullmeier 1980b: 255).Was die Reichweite angeht, so bezieht sich die Analyse auf
politische Strukturen in kapitalistischen Industriestaaten, die durch ein Regie-
rungssystem mit periodischen Wahlen der Parlamente und Parteienkonkurrenz
gekennzeichnet sind.

In der Analyse geht es zunächst um das Herausarbeiten grundlegender
Argumentationsmuster in Bezug auf die in der Ökologieliteratur besonders
kritisch diskutierten Aspekte der Konkurrenzdemokratie und der Wahlmecha-
nismen (Vernachlässigung langfristiger Probleme, Wachstumsorientierung).
Große Aufmerksamkeit erhält sodann die Organisation von Partizipation und
das Spannungsfeld von Zentralisation undDezentralisation.3 Zu den klassischen
Themen gehören das Zusammenspiel von Exekutive und Legislative, die Ver-
waltung und die Rolle von Parteien und Interessengruppen (Nullmeier 1980a:
34–75). Die umfassende Kritik an den etablierten Parteien erweist sich bei ge-
nauerer Analyse als Kritik an den Volksparteien. Parteien dieses Typs scheinen
wegen ihrer Größe, vor allem aber wegen ihrer Ausrichtung am »Stimmenmaxi-
mierungspostulat« nicht über die Fähigkeit zur angemessenen Thematisierung
von Zukunftsproblemen zu verfügen. Hinzu kommt ihre enge Bindung an

3 Die Forderung nach einer weitgehenden Dezentralisation zur Bewältigung von Zukunftsproblemen ist
zwar in unterschiedlichen Lagern weit verbreitet, stößt Nullmeier zufolge bei einer analytischen Be-
trachtung angesichts meist ungeklärter Voraussetzungen und Folgeprobleme aber auf Grenzen.Wenn
genauer nachgefragt wird,was vonwemwie undwieweitgehend dezentralisiert werden soll, dann zei-
gen sich ungeklärte Fragen der Kooperation von dezentralen Einheiten untereinander und ihrer über-
greifenden Koordination – und das nicht nur bei Entscheidungskompetenzen, sondern auch und vor
allem in Bezug auf Machtpotentiale. Eine autonome Selbststeuerung dezentraler Einheiten setzt vor-
aus, dass diese so gut wie keine externen Effekte für andere Einheiten produzieren und zwischen ihnen
möglichst geringe Interdependenzen existieren, aus denen einseitige Abhängigkeiten erwachsen kön-
nen (Nullmeier 1980a: 60–69, 1982: 342–343).
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wirtschaftliche Interessenverbände und die damit einhergehende Wachstums-
orientierung (Nullmeier 1980a: 72–74).4Darüber hinauswird auch das Verhältnis
von Politik und Ökonomie betrachtet, wobei sich zeigt, dass »die Abhängigkeit
der Handlungsmöglichkeiten des politischen Systems von den ökonomischen
Bedingungen […] in recht unterschiedlicherWeise thematisiert wird« (Nullmeier
1980a: 76).

Mit dem Erkenntnisinteresse an der Verarbeitungskapazität von politischen
Strukturen wird man allerdings nicht in allen Teilen der Ökologieliteratur fün-
dig. Die Thematisierung von Zukunftsproblemen führt in der Ökologieliteratur
oft gar nicht dazu, Strukturen des politischen Systems zu problematisieren. Eine
solche »Entproblematisierung der Politik« zeigt sich etwa darin, »daß die poli-
tische Ebene nur noch moralisch betrachtet wird«. Zusammenhänge mit politi-
schen Strukturen werden auch ausgeblendet, wenn mögliche Bewältigungsstra-
tegien ausschließlich mit Bezug auf den Bewusstseinsstand und die Einstellun-
gen der Bevölkerung oder der Eliten thematisiert werden. Bei einer rein elitezen-
trierten Betrachtung liegt es überdies nahe, einfache Lösungsmöglichkeiten für
komplexeProbleme im»Austauschder Führung« zu sehen (Nullmeier 1980b: 257).
Eine »Entproblematisierung« politischer Strukturen ist schließlich auch in den

4 Das verbreitete Misstrauen gegenüber Parteien als Organisationsform von Partizipation führt imHin-
blick auf die Verarbeitung von Zukunftsproblemen in den bestehenden politischen Systemen allerdings
nicht weiter. Versuche, der zentralen Rolle der Parteien im politischen Vermittlungssystem durch eine
weitgehende Dezentralisierung der politischen Meinungs- und Willensbildung zu begegnen, stoßen
auf Grenzen – jedenfalls dann, wenn man in der Analyse der Verarbeitungspotentiale neben der The-
matisierungs- auch die Durchsetzungsfähigkeit im Blick behält. Dann zeigt sich: »Alles, was politisch
durchsetzbar seinwill,mußdurch den Filter der Parteien« (Nullmeier 1982: 354).Unddie sind in ausdif-
ferenzierten politischen Systemen nicht einfach abzuschaffen: »Ein die Parteien gänzlich ersetzendes
Prinzip der Artikulation und Kanalisierung von Forderungen ist nicht in Sicht« (Nullmeier 1982: 355).
Die Überlegungen zum Entstehen einer »Partei neuen Typs«, die von einigen sympathisierenden Poli-
tikwissenschaftlern mit Bezug auf grüne und bunte Listen Anfang der 1980er Jahre vorgetragen wur-
den (Offe 1980: 38–42), sind aus Sicht Nullmeiers zu zeitgebunden und unterschätzen den langfristig
wirkenden Anpassungsdruck in einem Parteiensystem. Das gilt insbesondere für die Vorstellung, der-
zufolge eine Partei dieses neuen Typs sich »als den verlängerten Arm« einer sozialen Bewegung begrei-
fen könnte (Guggenberger 1980: 109). »Das Neue der neuen Parteien«, so Nullmeier, könnte eher in der
Einsicht liegen, dass auch eine »Partei neuen Typs« im Maße ihrer Etablierung im politischen System
einerseits Prozessen der Parlamentarisierung und Bürokratisierung unterliegt, andererseits aber im
Hinblick auf neue Zukunftsprobleme kein »Monopol auf Politikformulierungen« erlangen wird, weil
auch eine mit ihr verbundene neue soziale Bewegung »ein autonom handelndes Subjekt bleibt«. Diese
Einsicht in den wechselseitigen Bedingungszusammenhang von Interdependenz und Autonomie hält
der gerade diplomierte Politologe in einer unter seinesgleichen oft zitiertenWendung auch denGrößen
seines Faches deutlich entgegen: »Partei und Bewegung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Offe
und Guggenberger irren sich, wenn sie es für möglich halten, daß sich eine Partei dauerhaft von einer
Bewegung instrumentalisieren ließe. Sie haben aber Recht damit, daß die Partei neuen Typs verstärkt
Rücksicht auf gesellschaftliche InitiativenundBewegungennehmenmuß,Bewegungennichtmehrwie
die Volksparteien vereinnahmen und entmachten kann.« (Nullmeier 1982: 356)
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Ansätzen zu erkennen, die sich auf das ökonomische System beschränken (Null-
meier 1980b: 258–259).

Wenn die politische Verarbeitungskapazität von Zukunftsproblemen in den
gegebenen politischen Strukturen problematisiert wird, dann ist die Einschät-
zung in der damaligen Diskussion nicht einheitlich. Sie wird in der gesichteten
Literatur zunächst von den unterschiedlichen Sichtweisen der zu bewältigenden
Probleme bestimmt. Wie die differenzierte Analyse im Einzelnen zeigt, sind
dabei mehrere Aspekte des Problemverarbeitungsprozesses von Bedeutung. So
hängt die Bewertung der Verarbeitungskapazität zunächst ab von der Bestim-
mung und Gewichtung der (ökologischen) Ausgangsprobleme.5 Hinzu kommt
die Einschätzung der zeitlichen Nähe oder Ferne zu »katastrophenartigen Zu-
spitzungen der Probleme« (Nullmeier 1980b: 260). Ferner spielt die Zielsetzung
der Bewältigungsstrategien eine wichtige Rolle: Soll es um die Sicherung des
Überlebens oder um die Ermöglichung eines guten oder gar besseren Lebens
gehen? Die unterschiedlichen Zielsetzungen gehen sodann mit verschiedenen
Handlungsansätzen einher: Wird Verzicht gefordert oder ein neuer Lebensstil
angestrebt? (Nullmeier 1980b: 261) Schließlich hängt die Bewertung der Verarbei-
tungskapazität auchdavonab,obundwelcheFolgeproblemeder vorgeschlagenen
Bewältigungsstrategien berücksichtigt werden. Dazu gehört insbesondere eine
mehr oder weniger starke »Verschärfung der Verteilungsprobleme« (Nullmeier
1980b: 262). Zu den Folgeproblemen der vorrangig verfolgten technikzentrierten
Problembewältigungsstrategien wären schließlich die (Neben-)Wirkungen zu
zählen, die bestimmte großtechnische »Lösungen« für eine partizipative Poli-
tikgestaltung darstellen – ein Aspekt, der in vielen umweltzentrierten Beiträgen
auch im Hinblick auf die Problemlösungsperspektiven unzureichend reflektiert
wird (Nullmeier 1980a: 51–52).

3. Große Herausforderungen – große Transformation?

Mit der Jahrtausendwende wurden Probleme des globalen Wandels und die
dabei ausgemachten »grand challenges« in den Vordergrund des öffentlichen

5 Zu den zentralen ökologisch relevanten Ausgangsproblemen zählen seit dem Bericht des Club of Rome
von 1972 vorzugsweise die Faktoren Wachstum der Industrie, Umweltzerstörung und Ressourcener-
schöpfung in den Bereichen Energie, Rohstoffe und Nahrung. Umstritten ist das Gewicht der Bevölke-
rungszunahme. In der Reihe der Zukunftsprobleme fehlt die Technik, die in den Weltmodellen »nicht
zu einem eigenständigen Faktor der Zukunftsaussichten wird«. Neben der unterschiedlichen Gewich-
tung ökologischer Faktoren zeigt sich damit eine spezifische Selektivität in der Problemsicht und den
Problembewältigungsperspektiven: »Die Erkenntnis, daßder Einsatz einer Technik eine politischeEnt-
scheidung ist und daß es Alternativen zu bestimmten technischen Angeboten gibt, hat sich in der Lite-
ratur nicht umfassend niedergeschlagen.« (Nullmeier 1980b: 259–260)
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wie wissenschaftlichen Diskurses über die Zukunft der Demokratie gerückt. Als
»grand« galten dabei einerseits Probleme in den Bereichen Energieversorgung
und Ressourcensicherheit, Klimawandel, Artenschwund und Umweltbelastun-
gen, Ernährungssicherheit und Nahrungsmittelqualität sowie Gesundheitsver-
sorgung, andererseits aber auch vermutete Schwächen der wissenschaftlich-
technologischen Innovationsfähigkeit und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähig-
keit. Die meisten Regierungen demokratischer Industriestaaten haben auf die
»grand challenges« im Bereich materieller Probleme vor allem mit Programmen
zur Förderung technischer Innovationen und ihrer wirtschaftlichen Verwertung
reagiert. Die ungebrochen wirkmächtige, aber einseitige Ausrichtung auf tech-
nologische Lösungsansätze wirft bei einer politischen Betrachtung nicht nur
Fragen der Definition und Gewichtung der ausgemachten »großen« Heraus-
forderungen für die materielle Reproduktion der Gesellschaft auf. Es geht auch
um die Prioritätensetzung zwischen alternativen Optionen und Strategien beim
Aufbau von Kapazitäten, die für ihre Bewältigung denkbar sind.6

Was »fortschrittliche« Regierungen im Rahmen ihrer Reformagenda unter
demTitel »großeHerausforderungen« für die Leistungsfähigkeit demokratischer
Systeme demonstrativ auf die politische Tagesordnung gesetzt haben, hängt mit
einem gesamtgesellschaftlichen Problemhaushalt zusammen, dessen Erörte-
rung in einer Demokratie nicht ohneWeiteres auf Eliten und Expertennetzwerke
zu begrenzen ist. Die Veränderungen der Sicht auf gesellschaftliche Probleme,
die Nullmeier 20 Jahre zuvor skizziert hat, bleiben nicht folgenlos: die Debatten
über »große Herausforderungen« haben immer mehr Beteiligte, erfahren eine
thematische Ausweitung, werden einerseits differenzierter, andererseits aber
auch grundsätzlicher. »Große Herausforderungen«, so die verbreitete Vermu-
tung etwa in Bezug auf den Klimawandel, machen eine »große Transformation«
erforderlich (WBGU 2010).

Umstritten bleiben Art undWeise der Richtungsbestimmung in dieser Trans-
formation.Dabei stellen sich erneut die Fragen,denenNullmeier Endeder 1970er
Jahre nachgegangen ist: Sind die Transformationen in den gegebenen demokra-
tischen Strukturen zu bewältigen? Werden sie Macht und Einfluss von Exper-
ten steigern und zu einer Entdemokratisierung führen? Oder machen sie umge-
kehrt eine weitergehende Demokratisierung möglich, wenn nicht gar erforder-
lich (Leggewie 2011)?

Unklar ist, wie und von wem die damit anvisierten gesamtgesellschaftlichen
Veränderungen auf denWeg gebracht werden können. In der Diskussion umden
Übergang zu einer klimaverträglichen Gesellschaft stellte der Wissenschaftliche

6 Fragen nach der Abschätzung und Bewertung der dafür nötigen Voraussetzungen, Gestaltungsbedin-
gungen und möglichen Folgen werden vielfach an (eingeladene) wissenschaftliche Experten delegiert,
in einigen Fällen auch proaktiv von Teilen der »scientific community« aufgegriffen (Decker u.a. 2018).
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Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) die »Aufgabe, aus einer politik-
wissenschaftlichenPerspektivedie grundlegendenMöglichkeiten eines radikalen
und schnell zu realisierendenWandels in der Klimapolitik auszuloten«, das heißt
für Nullmeier und Dietz (2010: 5), die sich dieser Aufgabe in einem Gutachten
annehmen sollten, »Chancen und Grenzen der Wandlungsfähigkeit politischer
Strukturen zu analysieren«. ImUnterschied zur Frage nach der Verarbeitungska-
pazität politischer Systeme, die Nullmeier seiner Analyse Ende der 1970er Jahre
zugrunde gelegt hatte, ist im Hinblick auf die angestrebte Transformation eine
stärker handlungsorientierte Analyse gefordert, die dezidiert auf Potentiale für
denkbare Reformen und Prozesse der Politikaktivierung abstellt. Bei der Unter-
suchung der Wandlungsfähigkeit gegebener politischer Strukturen im Hinblick
auf die Prozesse, die für eine Gestaltung der Transformation zu einer klimaver-
träglichenGesellschaft nötig sind,ergeben sichüberden institutionellenRahmen
hinaus Hinweise auf weitere Voraussetzungen, damit die anvisierten Verände-
rungen möglich werden. Diese liegen insbesondere auf der Ebene von Politics
(Nullmeier/Dietz 2010: 7).7

Die politikwissenschaftliche Analyse ist für einige Erwartungen enttäu-
schend. Im Ergebnis ist sie nicht dazu geeignet, eine Annahme zu stützen,
»die den entscheidenden Beitrag von einem spezifischen Governance-Design
allein oder einem bestimmten (kollektiven, korporativen) Akteur allein erwartet«
(Nullmeier/Dietz 2010: 56). Außerdem stellt die Analyse einige der dominanten
Bewertungskriterien infrage. Zu kurz greift die verbreitete »Konzentration auf
die Frage der Schnelligkeit der Durchsetzung der Klimawende und die Etablie-
rung wirksamer Maßnahmen«. Denn dabei wird übersehen, »dass jene Akteure,
die im Zuge des schnellen Wandlungsprozesses übergangen oder an den Rand
gedrängt werden konnten, ja keineswegs verschwunden sind«, sondern Wider-
stände entwickeln können, die eine kontinuierliche Umsetzung von nötigen
Maßnahmen gefährden (Nullmeier/Dietz 2010: 57). Mit der Überwindung von
Gegenbewegungen und größeren Rückschlägen für einen längeren Zeitraum ist
nur zu rechnen, wenn die »klimapolitische Wende« als sozial, ökonomisch und
politisch integrative Politik angelegt ist und »als solche verstandenwerden kann«
(Nullmeier/Dietz 2010: 58).

Damit zeigt sich auch bei diesem Ausflug in ein Politikfeld wie die Klimapo-
litik, was bereits in der Analyse von Zukunftsproblemen und ihrer Verarbeitung

7 In den Blick rücken die Akteure und ihre Fähigkeiten, in Akteurskonstellationen zusammen zuwirken.
So hängt die Möglichkeit, die Transformationsprozesse durch eine breite gesellschaftliche Mobilisie-
rung in Gestalt einer »Weltklimabewegung« zu befördern, nicht nur davon ab, ob die Akteure in den
sozialen Bewegungen die nötige Ausstrahlungskraft entwickeln. Ihre möglichen Erfolge werden auch
von ihrenFähigkeitenzurKoordination, IntegrationundzurEinordnung ineinenübergreifenden,stra-
tegisch ausgerichteten Bewegungsrahmen beeinflusst (Nullmeier/Dietz 2010: 40–46).
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für die Beziehung von Theorie und Praxis erkennbar ist: Das Zusammendenken
vonWirkungszusammenhängen in sachlicher, sozialer, räumlicherundzeitlicher
Hinsicht führt angesichts von Herausforderungen zunächst zur Vergegenwärti-
gung von komplexen Konfliktkonstellationen. Es eröffnet im Hinblick auf deren
mögliche Bewältigung aber auch Perspektiven auf ein integrativ angelegtes Po-
litikkonzept, das im praktischen Handeln auf ein längerfristiges Zusammenwir-
ken ausgerichtet ist.

Wenn sie die Komplexität und Kontroversität der »großen« Herausforde-
rungen erkennen und anerkennen, dann stehen Demokratien politisch vor einer
Herausforderung zweiterOrdnung: derHerausforderung,wie die ausgemachten
»großen« Herausforderungen auf demokratische Art und Weise zu bewältigen
sind. Für politikwissenschaftliche Analysen zur Zukunft der Demokratie geht es
so gesehen um die Frage, wie demokratische politische Systeme im Prozess der
Wahrnehmung, Definition und Beurteilung dieser Herausforderungen sowie
bei der Generierung, Entscheidung und Implementation von Optionen zu ihrer
Bewältigung bisher zu Prioritäten gekommen sind, in Zukunft kommen wollen,
kommen können oder doch kommen sollten.

4. Schluss

Benannt werden in dem Diskurs über die Demokratie und ihre Zukunft einer-
seits Herausforderungen für ihre Leistungsfähigkeit und das nicht nur in Bezug
auf die »grand challenges«, sondern auch darüber hinaus: Wie steht es um die
Fähigkeit demokratischer Systeme, ökologische und gesellschaftliche Probleme
sachlich angemessen, in vertretbarer Zeit und in korrespondierendenRäumen zu
bewältigen, ohne dabei soziale Integration zu gefährden? Andererseits werden
über ihre funktionalen Problembewältigungskapazitäten hinaus auch die insti-
tutionellen Strukturen moderner Demokratien und mit ihnen deren normative
Prinzipien infrage gestellt: Haben die Institutionen, die auf der Grundlage de-
mokratischer Ideen seit dem 18. Jahrhundert geschaffenwurden,heute noch eine
angemessene Struktur, um auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ad-
äquat reagieren zu können?Wie ist die Legitimation nicht nur einzelner umstrit-
tener Entscheidungen, sondern der politischen Ordnung insgesamt angesichts
von veränderten ökologischen und gesellschaftlichen Bedingungen zu gewähr-
leisten?Die Bedeutung von Fragen der Begründung und Legitimität nicht nur für
die normative Bewertung, sondern auch für die empirische Analyse von Verän-
derungsprozessen zu erkennen und herauszuarbeiten, ist ein Kennzeichen der
Beiträge von Frank Nullmeier, das sich bereits in seinen frühen Analysen zeigt.
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Das Wissen von Beteiligten und Beobachtern über das faktisch jeweils Gege-
bene undMögliche wird dem normativWünschbaren oder gar Gebotenen in den
Analysen nicht einfach gegenübergestellt, sondern im Hinblick auf vergangene
und zukünftige Veränderungen in seinen wechselseitigen Verschränkungen be-
trachtet. Die Aufgabe einer politikwissenschaftlichen Analyse von Zukunftspro-
blemen und ihrer Verarbeitung in der Demokratie ist so zu verstehen, dass es da-
bei nicht nur um die Frage nach staatlichen Kapazitäten zur effektiven Bewälti-
gung von materiellen Problemen in den gesellschaftlichen Umweltbeziehungen
geht, sondern auch um die Reflexion von Voraussetzungen, Gestaltungsbedin-
gungen und möglichen Folgeproblemen einer demokratischen Problembewälti-
gung. Aufzuzeigen ist bei einer theoretisch reflektierten, kritischen Vergegen-
wärtigung des jeweils gegebenenWissens- und Diskussionsstandes insbesonde-
re, ob und wie theoretische Annahmen auf »die Beurteilung der Handlungsmög-
lichkeiten des Staates undderChancen derDemokratie inKonfrontationmit den
Umweltproblemen« durchschlagen (Nullmeier 1980b: 256). Allgemeiner gesagt:
Fragen nach staatlichen Steuerungskapazitäten und nach den Perspektiven der
Demokratie hängen zusammen, bedürfen in der Analyse aber zunächst einer ge-
sonderten Betrachtung und Bewertung, wenn undifferenzierte Einschätzungen
der Entwicklung ihres wechselseitigen Bedingungsverhältnisses vermieden wer-
den sollen.

Die heute verbreitete Rede von »Herausforderungen der Demokratie« kann
unterschiedlich verstanden werden. Auf den ersten Blick wird sie meist so gele-
sen, dass es da etwas gibt, was von außen auf demokratisch verfasste Systeme
zukommt. Die Demokratie wird herausgefordert, in sachlicher Hinsicht durch
Probleme, die in ihren Beziehungen zur natürlichen oder sozialen Umwelt zu be-
wältigen sind, oder in sozialer Hinsicht durch Personen, die ihre Ordnung und
deren Legitimität infrage stellen.

Die Rede von »Herausforderungen der Demokratie« kannman aber auch an-
ders lesen, nämlich so, dass die Demokratie nicht nur im »genitivus objectivus«,
sondern auch im »genitivus subjectivus« auftritt.Nach dieser Lesart wird dieDe-
mokratie nicht nur herausgefordert, durch Probleme oder Personen, sie ist nicht
nur als Objekt zu sehen, sondern auch als Subjekt zu verstehen: Demokratie for-
dert heraus. Ihre Prinzipien stellen eineHerausforderung dar –und zwar für alle
Vorschläge zurVerarbeitung vonProblemenund zurGestaltung vonTransforma-
tionsprozessen inmodernenGesellschaftenunddamit zugleich für allePersonen,
die solche Vorhaben verfolgen oder verhindern wollen. Nullmeier hat die Rede
von den Herausforderungen der Demokratie von Anfang an so verstanden, dass
beide Lesarten in der Erfahrung zusammenkommen und daher auch theoretisch
zusammenzudenken und praktisch zusammenzubringen sind.
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Radikale Demokratietheorie und
Gesellschaftstheorie
Martin Nonhoff

1. Einleitung

Liest man die zahlreichen Beiträge, die Frank Nullmeier zur Politischen Theo-
rie geleistet hat, so lassen sich dort mindestens zwei wesentliche Ansprüche
ausmachen, die miteinander verwoben sind: Der erste Anspruch wird allge-
meiner Weise an die Politische Theorie als Subdisziplin gerichtet und verbindet
sich mit einer fachpolitischen Intervention, während der zweite eher das spe-
zifische politisch-theoretische Denken Nullmeiers zum Ausdruck bringt. Der
erste Anspruch besagt: Die Politische Theorie muss an die empirische Poli-
tikforschung anschlussfähig bleiben bzw. »Anschlussforschung« ermöglichen
(Nullmeier 2022). Hierbei geht es nicht allein um die Kommunikationsfähig-
keit innerhalb des Fachs Politikwissenschaft, sondern um die gesellschaftliche
Relevanz der Politischen Theorie im Allgemeinen. Letztere sieht Nullmeier als
mindestens gefährdet an, weil die relevanten Analysen der Gegenwart eher von
der empirischen Politikforschung oder der Soziologie vorgelegt würden. Für
beides, Kommunikationsfähigkeit wie gesellschaftliche Relevanz, ist nach seiner
Ansicht eine verstärkte gesellschaftstheoretische Fundierung der Politischen
Theorie erforderlich. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Politische Theorie
an Untersuchungen konkreter, zeitgenössischer Gesellschaftsformationen und
-dynamiken rückgebunden sein soll.

Während dieser erste Anspruch in Analysen desmangelnden Impacts der Po-
litischen Theorie immer wieder auf diese oder jene Weise gehört werden kann,
ist der zweite Anspruch sehr viel eindeutigermit dem eigenen politisch-theoreti-
schen Denken Frank Nullmeiers verknüpft: Demnach bedeutet eine sinnvolle ge-
sellschaftstheoretische Rückbindung immer auch die Berücksichtigung dessen,
was er schon in seiner Habilitationsschrift »sozialkomparatives Handeln« oder
»komparative Orientierungen« nennt (Nullmeier 2000: 12). In seiner Politischen
Theorie des Sozialstaats ist es letzterer, der Sozialstaat, von dem sich Nullmeier ei-
ne »Bewältigung des Sozialkomparativen« verspricht (Nullmeier 2000: 13). Das
Sozialkomparative umfasst oft als destruktiv eingeschätzte Neigungen wie Neid
oderRessentiment ebensowie produktivere FormenwieWetteifer; gesellschaftli-
cheKonflikte können aus beiden Tendenzen des Sozialvergleichs resultieren.Das
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theoretische Ziel derHabilitationsschrift besteht nunnicht primär darin,den So-
zialstaat einmal mehr als eine Institution zu denken, die die verbreitetsten Le-
bensrisiken absichert und Lebensbedingungen vielerMenschen erleichtert, auch
wenn sie das zweifelsohne in einem gewissenMaß tut. Nullmeier geht eine Ebe-
ne tiefer: Er analysiert denSozialstaat als diemaßgeblicheEinrichtung,durchdie
unter modernen gesellschaftlichen Umständen die destruktiven wie die produk-
tiven »Ausprägungen des Sozialkomparativen miteinander verträglich gemacht
werden können« (Nullmeier 2000: 16). Der Sozialstaat ist also die in gegenwärti-
gen (man darf wohl ergänzen: insbesondere westlichen) Gesellschaften relevan-
teste institutionelle Form zur Bearbeitung des Sozialkomparativen.

Nimmt man beide Ansprüche zusammen, so lässt sich ein argumentativer
Dreischritt konstatieren: (a) Politische Theorie muss gesellschaftstheoretisch in-
formiert sein,wennsie indieDisziplinhineinwirkenundgesellschaftlich relevant
sein will. (b) Sich der Gesellschaftstheorie zuzuwenden bedeutet, das Sozialkom-
parative und seine oft konflikthaften Effekte zu denken, und zum Beispiel eben
nicht alleinnormativenKonstruktivismus imRawls’schenSinnezubetreiben (zur
differenzierten Auseinandersetzung mit Rawls siehe Nullmeier 2016). (c) Gesell-
schaftstheorie erfordert aber auch Staatstheorie, insbesondere Sozialstaatstheo-
rie,weil in den (sozial-)staatlichen Institutionen die überzeugendsteWeise gese-
hen wird, die sozialkomparativen Neigungen zu bearbeiten.

Die Rekonstruktion dieses Dreischritts war erforderlich, weil Frank Nullmei-
er in jüngerer Zeit das gesellschaftstheoretische Defizit der Politischen Theorie
insbesondere an einer bestimmten Form derTheoriebildung illustriert: der radi-
kalen Demokratietheorie (zum Beispiel Comtesse u.a. 2019a; Flügel-Martinsen
2020). Im folgenden Beitrag will ich mich mit dieser Kritik befassen. Dazu
werde ich sie zunächst kurz rekonstruieren und einordnen (2). Anschließend
konturiere ich meine eigene Lesart radikaler Demokratietheorie, indem ich auf
ihre Motivationslage, ihren Grundbegriff der Kontingenz bzw. Grundlosigkeit,
ihren Fokus auf die Spannung zwischen Herrschaft und gleicher Freiheit sowie
ihr Politik- und Institutionenverständnis eingehe (3). Schließlich diskutiere
ich, auf welche Weise das Zusammenspiel von radikaler Demokratietheorie
und Gesellschaftstheorie zu denken ist, und erörtere dabei auch die Frage ra-
dikaldemokratischer Herrschaftskritik (4). Dabei werde ich mir einerseits den
Nullmeier’schen Anspruch zu eigen machen, dass radikale Demokratietheo-
rie einer gesellschaftstheoretischen Fundierung bedarf. Andererseits aber ist
meines Erachtens das in der Nullmeier’schen Politischen Theorie regelmäßig
wiederkehrende Bestreben, Gesellschaftstheorie immer auch als affirmative
(Sozial-)Staatstheorie zu denken, keine notwendige Konsequenz der Forderung
nach Gesellschaftstheorie. Was die radikale Demokratietheorie offerieren muss
(und kann), ist in der Tat scharfeGesellschaftsanalyse und -theorie, denn ohne sie
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ergäbe jene Kritik von Unterwerfungsverhältnissen, die den Kern radikaldemo-
kratischenDenkens ausmacht, keinen Sinn. Klassische gesellschaftstheoretische
Perspektiven radikaldemokratischer Ansätze schauen etwa auf soziale Kämpfe,
auf zivilen Ungehorsam oder auf das Zusammenspiel von Bewegungen und
politischen Parteien. Auch der Staat und staatliche Institutionen können dabei
Faktoren sein, aber sie werden nicht als zwangsläufiger Fluchtpunkt gesell-
schaftlichen Handelns gedacht. Denn die Gesellschaftstheorie der radikalen
Demokratietheorie muss – und das unterscheidet sie von liberalen wie repu-
blikanischen Ansätzen – keine affirmativ-etatistische Gesellschaftstheorie sein
(auch wenn jüngst gelegentlich etatistische Vorstellungen radikaler Demokratie
in die Debatte eingebracht werden, etwaMarchart 2020).

2. Frank Nullmeiers Kritik der radikalen Demokratietheorie

In einem jüngst im Gedenkband für Rainer Schmalz-Bruns erschienenen Bei-
trag formuliert Frank Nullmeier drei miteinander verbundene Kritikpunkte an
der radikalenDemokratietheorie: Erstens sieht er–wie auchHubertusBuchstein
(2020) – Tendenzen zur Selbst-Isolierung und mangelnde Offenheit gegenüber
der allgemeinen politikwissenschaftlichen Forschung.Dabei lässt er – anders als
Buchstein–nicht außer Acht, dass Selbst-Isolierungund isolierendeDistanz sei-
tens hegemonialer Paradigmendurchaus zwei Seiten einerMedaille sein können.
DochderEffekt ist derselbe bzw.wirdnachNullmeier durchdie komplementären
Isolationsbewegungen noch verstärkt: »Es gibt keine inhaltliche Auseinanderset-
zungmehr, eine ›Rücksicht‹ oder auch nur Perzeption dessen,was auf der ›ande-
ren‹ Seite geschieht, ist nichtmehr erforderlich.« (Nullmeier 20221) Ein Ausdruck
der (Selbst-)Isolation sei, dass es kaum empirische Forschung gebe, die an die
radikale Demokratietheorie anschließe, was sie von anderen Großparadigmen
der PolitischenTheorie unterscheide, insbesondere von Habermas’ Diskurstheo-
rie und von Rawls’ Gerechtigkeitstheorie (aber zum Beispiel auch von Foucaults
Machtanalytik). Auch wenn die beiden Großtheorien von Habermas und Rawls
»Ermüdungserscheinungen« zeigen, so sei es durch sie doch zu einer »enormen
ErweiterungdesSpektrumspolitisch-theoretischenDenkens« (ebd.) gekommen,
etwa in der Internationalen PolitischenTheorie.

Zweitens argumentiert Nullmeier, dass die fehlende Anschlussfähigkeit an
die Politikwissenschaft als ganze auch mit einer unklaren Positionierung ra-

1 Die Rekonstruktion von Frank Nullmeiers Argumenten folgt im Wesentlichen Nullmeier (2022). Alle
nicht näher gekennzeichneten Zitate in diesem Abschnitt entstammen diesem Text. Da er zum Zeit-
punkt derVerfertigungdes vorliegendenBeitrags nur als unveröffentlichtesManuskript vorlag, können
keine Seitenangaben gemacht werden.
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dikaler Demokratietheorien hinsichtlich von Normativität zu tun habe. Denn
einerseits gäben sie sich als explizit anti-normativistisch in dem Sinne, dass
sie sich nicht auf ausführliche Begründungsprogramme wie die Diskurstheo-
rie/deliberative Demokratietheorie oder die Gerechtigkeitstheorie einließen.
Andererseits sei aber in ihrem Grundbegriff, nämlich jenem der Kontingenz,
doch insofern Normativität angelegt, als eine Politik, die ihre eigene Kontingenz
leugne (und folglich fixierte Schließungen generiere) aus radikaldemokratischer
Perspektive kritikwürdig werde. Diese Argumentation sei aber nicht nur »sehr
mühsam verständlich« zu machen, sondern eigne sich auch kaum, um die »Nor-
mallage« politischen Geschehens zu beschreiben – was wiederum ein Grund für
mangelnde Anschlussforschung sein kann.

Drittens schließlich fehle der radikalenDemokratietheorie eine »hinreichend
differenzierte Gesellschaftsanalyse und Einbettung der Politikanalyse in eine Ge-
sellschaftstheorie« (ebd.). Anders gesagt gibt es, folgt man Nullmeier, ein Defizit
bei der Wahrnehmung konkreter gesellschaftlicher Problemlagen, Herrschafts-
verhältnisse und ökonomischer Strukturen (ein Defizit, das er allerdings auch
nicht allein bei der radikalenDemokratietheorie verortet, sonderndurchaus brei-
ter in verschiedenen Strängen der Politischen Theorie). Auch Überlegungen zu
politischen Institutionen sind demnach zu rar gesät. Wo die Politische Theorie
imAllgemeinen und die radikaleDemokratietheorie imBesonderenRelevanz ge-
winnen will, muss sie sich dieser Aufgaben annehmen und im Angesicht gesell-
schaftlicher Problemlagen eine »realistische Normativität« anbieten. An anderer
Stelle findet sich der Hinweis, was der Kern einer solchen Annäherung der Poli-
tischenTheorie an die Realität sein könnte: die Theoretisierung und bessere em-
pirische Erfassung des Sozialvergleichs (Nullmeier 2016: 71–73). Denn es ist nach
Nullmeier insbesondere die Eigenschaft des Menschen, sich mit anderen zu ver-
gleichen,komparativeVorteile anzustrebenundkomparativeNachteile aufheben
zu wollen, die dazu führt, dass materielle Ungerechtigkeiten und Herrschafts-
verhältnisse entstehen und aufrechterhalten werden. Sozialkomparativen Senti-
menten wie Neid, Ressentiment oder übersteigertemWetteifer muss, folgt man
Nullmeier, mit politischen Institutionen entgegengewirkt werden. Und eine der
erfolgreichsten Institutionen der Moderne ist in dieser Hinsicht der Sozialstaat,
weil er es erlaubt, auf politisch wirksameWeise soziale Wertschätzung zu trans-
portieren, die destruktiven Sozialvergleich mindern kann (Nullmeier 2000).
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3. Was ist radikale Demokratietheorie und wie schlägt sie sich in
politikwissenschaftlicher Forschung nieder?

Um einordnen zu können, wie stichhaltig Nullmeiers Kritik ist, möchte ich
zunächst einige Grundzüge einer radikalen Theorie der Demokratie darstellen.
Im Zuge dessen werde ich auch immer wieder auf die sozial- und politikwissen-
schaftliche Forschungsliteratur hinweisen, in der sich explizite Anschlüsse an
die radikale Demokratietheorie finden lassen, um zu zeigen, dass sich die Lage
hinsichtlich der »Anschlussforschung« keineswegs so enttäuschend darstellt,wie
es erscheinenmag.

(1) Motivationslage. Zunächst muss man die Frage stellen, woher das von Null-
meier richtigerweise herausgearbeitete Beharren auf der Kontingenz von poli-
tischen und gesellschaftlichen Verhältnissen herrührt, weil sich nur so die Mo-
tivationslage von radikalen Demokratietheoretiker:innen wie Claude Lefort, Er-
nesto Laclau, Chantal Mouffe oder Jacques Rancière erhellen lässt. Wie Sergej
Seitz (2020) jüngst richtig herausgearbeitet hat, lassen sich die Interventionen je-
ner zentralen Referenzautor:innen in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren, aber
vor allem auch die Anschlüsse an sie in den 2000er und 2010er Jahren (als sich
dasTheoriefeld »radikale Demokratietheorie« allmählich verdichtete) als doppel-
te Revolte lesen: gegen eine Politische Theorie, die von Ordnungs- und Verfah-
rensfixiertheit geprägt war (unter anderem durch die von Nullmeier angeführ-
te Habermas’sche Diskurstheorie); aber auch gegen jene »Postpolitik«, die un-
ter führenden Protagonist:innen wie Margaret Thatcher (»There is no alternati-
ve!«), Tony Blair, Gerhard Schröder und Angela Merkel bemüht war, technokrati-
sche Zwangsläufigkeit zu behaupten,wo doch politische Entscheidungen getrof-
fen wurden. Die Ablehnung der Vorstellung von politischer Alternativlosigkeit,
aber auch von einer zu strikten Festlegung auf die institutionell etablierten Ver-
fahren ist eineHauptmotivation dessen, die Kontingenz und damit dieMachbar-
keit von Politik wieder in den Vordergrund zu rücken. Dass die Frustrationser-
fahrung keineswegs auf die Politische Theorie beschränkt war, sondern auch die
politische Sphäre durchdrang, zeigte sich in der tendenziell linken Alterglobali-
sierungsbewegung im Slogan »Eine andere Welt ist möglich!« und auf der Rech-
tenmit anderthalb JahrzehntenVerspätung durch die Gründung der »Alternative
für Deutschland«. Damit ist schon angezeigt, dass der bloße Verweis auf Kon-
tingenz und dieMöglichkeit einer alternativen Politik keineswegs zwingend eine
emanzipatorische Kraft entfaltet. Ich komme auf diese Tatsache am Ende dieses
Textes noch einmal zurück. Zunächst aber ist es erforderlich, die Kategorie der
Kontingenz etwas näher zu beleuchten.



54 Martin Nonhoff

(2) Kontingenz – Grundlosigkeit – Macht. Wie Nullmeier richtig festhält, kommt
dieser Kategorie besondere Bedeutung im Diskurs der radikalen Demokratie-
theorie zu (siehe auch Flügel-Martinsen 2020: 47–75). Allerdings möchte ich
an zwei Bedeutungsspezifikationen von »Kontingenz« erinnern. Einerseits hat
es sich im Anschluss an die Arbeiten von Ernesto Laclau eingebürgert, neben
»Kontingenz« auch von »Grundlosigkeit« zu sprechen. Laclau selbst definierte
Kontingenz als »internal limit of any process of self-grounding« (Laclau 2004:
294). In deutschsprachigeDebattenwurde imAnschluss hieran das »Faktumulti-
mativer Grundlosigkeit« insbesondere vonOliverMarchart (2010: 331) prominent
eingeführt (vgl. zum Überblick auch Marchart 2019). »Grundlosigkeit« meint
in den Diskussionen der radikalen Demokratietheorie mindestens dreierlei:
dass man keine letzten Gründe im Sinne von Argumentationseinsätzen angeben
kann, anhand derer sich stabile normative Fundamente für bestimmte gesell-
schaftliche Ordnungen etablieren ließen; dass es keine in letzter Instanz stabilen
institutionellen Fundamente gibt; und dass vielmehr sogar dieses Fehlen letzter
Gründe in Demokratien institutionell anerkannt wird, insofern zum Beispiel
Wechsel von Policies, Regierungen und auch Verfassungsänderungen2 möglich
sind. Mit Claude Lefort kann man auch davon sprechen, dass »die Demokratie
sich dadurch instituiert und erhält, daß sie dieGrundlagen aller Gewißheit auflöst.«
(Lefort 1990: 296).

In letzter Konsequenz muss aus dem Topos der Grundlosigkeit eine Praxis-
theorie der Demokratie folgen: Denn die einzigen Fundamente, die in Demokratien
zur Verfügung stehen, sind jene, welche die demokratische Bürger:innenschaft
mit jedem politischen Akt beharrlich immer aufs Neue legen. Man könnte hier
auch von einem Tetris-Effekt sprechen: Die unterste Ebene bricht immer wieder
weg, während darüber stets neue Ebenen aufgebaut werden. Dies ist die bedeu-
tendste Konsequenz des Grundlosigkeits- bzw. Kontingenztheorems in der ra-
dikalen Demokratietheorie: dass sie (in einer gewissen Nähe zum Republikanis-
mus) die Aufgabe der Erhaltung, der Verteidigung und des Ausbaus der Demo-
kratie in der alltäglichen politischen Praxis aller sieht – was im Umkehrschluss
bedeutet, dass anders als in liberalenTheorien diese Last nicht einfach den poli-
tischen und juridischen Institutionen überlassen werden kann. Es ist die gelebte
demokratische Praxis jener, die sich als Gleiche und Freie begreifen, die letztlich
sich selbst hervorbringt und garantierenmuss. Beim Einsatz für die Demokratie
können übrigens durchaus vernünftige Argumente eine wichtige Rolle spielen,
denn offensichtlich bedeutet Grundlosigkeit im Sinne nicht verfügbarer letzter

2 Die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz (Art. 79, 3 GG) scheint hier eine Ausnahme darzustellen. Aller-
dings hängt auch sie letztlich davon ab, dass diemaßgeblichen Akteure sie anerkennen und nicht expli-
zit oder de facto unterlaufen.
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Gründe nicht, dass man gänzlich auf Gründe verzichten muss oder kann – gera-
de weil Gründe demokratische Praxis motivieren können.

Andererseits ist der Begriff der »Kontingenz« nicht einfach als strukturelle
Nicht-Notwendigkeit zu verstehen. Wenn ein gesellschaftlicher oder politischer
Zustand in der radikalen Demokratietheorie als kontingent beschrieben ist, so
verweist das stets auch auf eine Komponente der Macht: Ein Zustand hat sich
solchermaßen entwickelt aufgrund von Entscheidungen, die die beteiligten Ak-
teure auch anders hätten treffen können. Dass die Entscheidungen aber so ge-
fallen sind, wie sie gefallen sind, ist nicht zufällig, sondern beruht auf Interes-
sen, vielleicht auch auf vernünftigen Argumenten, aber vor allem auf der Durch-
setzungsmacht der beteiligten Akteure (Laclau 1996: 103). In anderen Worten ist
die radikale Demokratietheorie aufgrund des Kontingenz-/Grundlosigkeitstheo-
rems nicht nur eine Praxistheorie, sondern auch eine machtsensible Theorie der
Demokratie. Dies bedeutet zunächst einmal, dass im Zuge der praktischen De-
mokratiearbeit den institutionellenEliten in der Politik, in derWirtschaft, an den
Gerichtenundwohl nicht zuletzt bei denSicherheitskräften eine bedeutendeRol-
le zukommt.Mit JacquesRancière (2000) gesprochenhandelt es sich umdieKräf-
te, die eine bestimmte polizeiliche Ordnung aufrechterhalten. Obwohl stets auf
Ausschlüssen –oder,mit Rancière (2002: 19) gesprochen: falschen Zählungen der
Zugehörigkeit3 – beruhend, können polizeiliche Ordnungen mehr oder weniger
benevolent sein; und erfolgreiche Demokratiearbeit von Eliten wird sich darum
drehen, eine benevolente Polizeiordnung zu konstituieren und zu erhalten.Doch
muss eine realistische Demokratietheorie anerkennen, dass die Rolle der Eliten
(trotz der demokratischenWahl wenigstens der Politiker:innen unter ihnen) im-
mer wieder auch oligarchisch, technokratisch oder im schlimmsten Fall autokra-
tisch ausgelegt wird – und dass so Herrschafts- und Unterwerfungseffekte auch
inOrdnungenmit liberaldemokratischen Institutionen entstehen.Deswegen gilt
es, beim Blick auf den Zusammenhang von Kontingenz und Macht auch danach
zu fragen, auf welche Weise die konstituierende Macht der vielen, die nicht Teil
der institutionellen Eliten sind,die in den Institutionen konstituierteMacht kon-
frontiert.

(3) Herrschaft vs. gleiche Freiheit. Entsprechend interessieren sich radikale De-
mokratietheorien für jene Momente des Politischen, in denen, insbesondere
durch soziale Bewegungen, die jeweilige polizeiliche Ordnung herausgefordert
wird. Nicht umsonst ist Ernesto Laclaus und Chantal Mouffes Hauptwerk Hege-

3 Interessanterweise zeigt sichhier einegroßeÜbereinstimmungzwischenFrankNullmeiersAnalysedes
Sozialvergleichs undderGrundüberlegung JacquesRancières zur Politik,weil er letztere dort entstehen
sieht, wo sich Menschen mit anderen vergleichen und sich in einer sozialen Ordnung falsch gezählt
fühlen. Anders als Nullmeier fragt Rancière aber weder nach den Emotionen des Sozialvergleichs noch
danach, wie sie sich institutionell (etwa durch den Sozialstaat) auffangen lassen.
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mony and Socialist Strategy (Laclau/Mouffe 1985) in jenem Moment entstanden, in
dem es darum ging, im Angesicht des Niedergangs der alten gewerkschaftlich-
sozialistischen Linken in Westeuropa ein neues hegemoniales Projekt voranzu-
treiben, diesmal durch die Verknüpfung der Ziele der Arbeiter:innenbewegung
mit jenen der neuen sozialen Bewegungen, etwa der feministischen oder der
Umweltbewegung. Andere Autor:innen fokussieren zum Beispiel die politischen
Bewegungen vonMigrant:innen und deren Kämpfe um Teilhabe oder Staatsbür-
ger:innenschaft (Balibar 2003, Schwiertz 2019). ImAllgemeinen gilt das Interesse
der radikalen Demokratietheorie jenen Momenten, in denen eine polizeiliche
bzw. eine Herrschaftsordnung herausgefordert wird, weil sie Ausschlüsse oder
ungleiche Anerkennung generiert: »Es gibt Politik, wenn die als natürlich vor-
ausgesetzte Logik der Herrschaft von dem Effekt [der] Gleichheit durchkreuzt
wird.« (Rancière 2002: 29) Diese Perspektive ist keinesfalls auf den kontinental-
französischen Diskurs beschränkt. Auch in der nordamerikanischen Tradition
kannman sie leicht wiederfinden, wenn sich auch die Terminologie etwas unter-
scheidet. So spricht etwa James Tully (der imÜbrigen alsTheoretiker immer auch
empirisch gearbeitet hat) davon, dass das Studium der Politik stets zwei Seiten
betrachten müsse: die Praktiken der Regierung und die Praktiken der Freiheit
(Tully 2002: 539–541). John Medearis verweist im Anschluss an seine Analyse des
Kieler Matrosenaufstands von 1918 darauf, dass demokratische Praktiken als
egalitäre Praktiken sowohl in Opposition zu anti-egalitärer gesellschaftlicher
Praxis als auch zu politischer Beherrschung stehen (Medearis 2015: 136–137). Ob
die Terminologie nun aber auf der einen Seite »Regierung«, »Herrschaft« oder
»Beherrschung« und auf der anderen Seite »Freiheit« oder »Gleichheit« heißt —
letztlich geht es radikalen Demokratietheorien um ein Verständnis ineinander
verschlungener politischer Praktiken, die an dieser Stelle »Praktiken der Herr-
schaft« und (in Anlehnung an Balibar 2012) »Praktiken gleicher Freiheit« genannt
werden sollen. Es unterscheidet die radikalen Demokratietheorien insbesondere
von liberalen Demokratietheorien, dass sie anders als jene Demokratie nicht
zuallererst im formalen Institutionengefüge verorten, sondern im Moment der
Konfrontation der institutionell gebundenen Demokratie und ihren Praktiken
der Herrschaft mit Praktiken gleicher Freiheit.

(4) Institutionelle Politik oder Politik als Ereignis? Weil sie demokratische Politik
an der Schnittstelle zwischen dem institutionellen Herrschaftssystem und dem
Aufbegehren gegen dieses System in Praktiken gleicher Freiheit verorten, scheint
es gelegentlich so, als ob für radikale Demokratietheorien das politische Ereignis
(der Protest, das Aufbegehren, die Revolte) der Kern der demokratischen Politik
sei, und nicht die Mühen der Ebene im politischen System (vgl. Seitz 2020). Das
scheint auch Frank Nullmeiers Analyse zu sein, wenn er (wie oben dargestellt)
zu dem Schluss kommt, dass die empirische Anschlussfähigkeit an den Main-
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stream der Politikwissenschaft verloren geht (oder allenfalls in Bezug auf die Be-
wegungsforschungerhaltenbleibt) (Nullmeier 2022).Undzugegeben:DieserEin-
druckkannentstehen,wennmansich vorAugenhält,dass in radikalenDemokra-
tietheorien dem instituierenden Moment des Politischen oft größere Aufmerk-
samkeit gewidmet wird als der institutionalisierten Politik. Bei Jacques Rancière
(2002) etwa erscheint »Politik« überhaupt nur im Streit um die Einrichtung einer
gemeinsamenBühne,währenddie Institutionenordnung als Teil der »Polizei« er-
scheint.Und auchMiguel Abensours (2012) PositionierungderDemokratie gegen
denStaat oder SheldonWolins (2016b) Rede vonder flüchtigenDemokratie könn-
temanals Belege für dieDistanz zwischen radikalerDemokratietheorie undAna-
lysen institutioneller Politik anführen.

Aber die Tendenz zur Reduktion der Demokratie auf Ereignisse des Politi-
schen wird keineswegs allgemein geteilt. Zunächst einmal sei darauf hingewie-
sen, dass formell eine Analyse von gleichfreiheitlichen Praktiken des Politischen
nicht sinnvoll vorgenommen werden kann, solange man nicht zugleich ana-
lysiert, gegen welche institutionell verankerten Herrschaftspraktiken sie sich
richten. Deswegen braucht Rancière das Gegenüber von Polizei und Politik,
Abensour das Gegenüber von Demokratie und Staat und Wolin das Gegenüber
von demokratischer Verfassung und demokratischem Verfassen (Wolin 2016a).
Insbesondere aber geht auch verloren, dass es vor allem bei Laclau und Mouf-
fe (1985) ein wichtiges Komplement zur radikalen Demokratietheorie gibt –
nämlich die Hegemonietheorie. Hegemonien stabilisieren das politische Feld.
Dadurch können sie einerseits den Anlass für Widerstand durch radikaldemo-
kratische Bewegungen bieten. Andererseits aber hat Laclau regelmäßig darauf
hingewiesen, dass radikale Demokratie selbst als ein hegemoniales Projekt zu
verstehen ist (zum Beispiel Laclau 2000: 294; siehe auch Marchart 2020: 196),
in dem es darum geht, dem »Underdog« eine Stimme zu geben (Laclau 2004:
295). Eine maßgebliche Form der Stabilisierung von hegemonialen Projekten
ist ihre Institutionalisierung (ausführlich Nonhoff 2006: 180–188), weshalb
selbstverständlich an eine Analyse von Hegemonien ohne das von Nullmeier
angemahnte Studium der politischen »Normallage« nicht zu denken ist. Aber
auch ganz allgemein ist die Frage der Institutionalisierung in den letzten Jahren
regelmäßig zum Forschungsgegenstand in der radikalen Demokratietheorie
gemacht worden (Wingenbach 2011;Westphal 2018; Herrmann/Flatscher 2020a);
Einzelstudien zu Institutionen gibt es etwa zu Parteien (Heidenreich 2020;
Kim/Nonhoff 2022) oder zur Armee (Marchart 2020). Wichtig bleibt aber bei
aller Aufmerksamkeit für Institutionen die radikaldemokratische Perspektive,
dass demokratische Institutionen nur durch demokratische Praxis erhalten
werden können; und dass institutionelle Politik deswegen das Politische nicht
in letzter Konsequenz einhegen kann. Die Praxis hat damit ein Aufmerksam-
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keitsprimat gegenüber der Institution. Dadurch gerät genauer in den Blick, dass
Institutionen trotz mitunter »emanzipativem Potential« (Herrmann/Flatscher
2020b: 16) die demokratische Praxis stets auch kanalisieren, hemmen oder so-
gar unterbinden können; dass sie, in anderen Worten, janusköpfig sowohl als
Institutionen der Gleichheit und Freiheit als auch als Institutionen der Herr-
schaft und der Unterwerfung funktionieren können. Im Bewusstsein dessen
schlagen Steffen Herrmann und Matthias Flatscher vier Kriterien vor, denen
Institutionen entsprechen müssen, die sich als radikaldemokratisch verstehen
lassen: Sie müssen sich an der demokratischen Gleichheit orientieren und allen
offen stehen; sie müssen als kontestatorische Institutionen funktionieren, also
zur Konfliktaustragung einladen; sie müssen ihr Handeln politisch (und nicht
durch Notwendigkeit) begründen und damit den Sinn für andere Optionen
im Spiel halten; und sie müssen ihre eigene Selbstinfragestellung ermöglichen
(Herrmann/Flatscher 2020b: 19–20). Vielleicht sollte man noch ein fünftes Kri-
terium hinzufügen (das freilich durch die ersten vier Punkte spezifiziert wird),
nämlich dass radikaldemokratische Institutionen die Werdung von demokrati-
schen Subjekten befördern müssen, also von Subjekten, die eine demokratische
Praxis unter Freien und Gleichen immer aufs Neue einüben können. Da es sich
hierbei vornehmlich um eine Bildungsaufgabe handelt, ist es nur konsequent,
wenn im radikaldemokratischen Diskurs auch Fragen der Pädagogik erhöhte
Aufmerksamkeit zukommt (Sörensen 2020). Die Aufgabe, die sich stellt, ist nicht
unähnlich derjenigen, die bereits John Dewey für demokratische Bildung ausge-
macht hat: Einübung der Demokratie als Lebensform (vgl. zum Beispiel Dewey
1916: 101), und das heißt Bildung zu Subjekten, die gelernt haben, eine Ethik der
gleichen Freiheit und der Skepsis gegenüber den Zumutungen von Herrschaft
zu vertreten. Dies erfordert den Kampf um Institutionen, die die praktische Ein-
übungeiner solchenEthik befördern,ebensowiedenKampfgegen Institutionen,
die einer solchen Praxis und einer solchen Ethik entgegenstehen.

4. Radikale Demokratietheorie als Gesellschaftstheorie: Analyse und
Kritik von Herrschaftsverhältnissen

Im Anschluss an die vorgenommene Rekonstruktion lässt sich nun das Zu-
sammenspiel von radikaler Demokratietheorie und Gesellschaftstheorie besser
einordnen (ausführlich betrachtet dieses Verhältnis auch Flügel-Martinsen
2020: 26–43). Im Kern geht es um drei Fragen: Ist die radikale Demokratie-
theorie, erstens, von ihrer grundsätzlichen Theorieanlage dafür geeignet, auch
als Gesellschaftstheorie zu operieren? Inwiefern kann man, zweitens, davon
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sprechen, dass radikale Demokratietheorie gesellschaftstheoretisch betrieben
wird und entsprechend empirische Anschlussforschung generiert hat? Und lässt
sich, drittens, behaupten, dass die radikale Demokratietheorie auch Kritik von
wesentlichen Pathologien moderner Gesellschaften erlaubt, insbesondere von
Herrschaft und Unterwerfung, dass sie, in anderen Worten, auch relevante
Gesellschaftskritik liefern kann?

(1) Lässt man das oben Ausgeführte noch einmal Revue passieren, so ist die
grundsätzliche Nähe von radikaler Demokratietheorie und Gesellschaftstheorie
offenkundig. Zwar mögen angesichts der zunächst gelegentlich unzugänglich
wirkenden theoretischen Terminologie, etwa bei den Begriffspaaren Politik/Po-
litisches oder Polizei/Politik (auf die auch Nullmeier 2022 abhebt), mitunter
Zweifel an der konkreten Analysekraft der radikalen Demokratietheorie aufkom-
men.Doch hinter diesen Begriffen verbirgt sich etwas sehr Konkretes und für die
Demokratie Maßgebliches: konkrete Herrschaftspraktiken der konstituierten
Macht einerseits und konkrete, gleichfreiheitliche Praktiken von Demokrat:in-
nen andererseits. Dem Anspruch nach bekommt eine radikaldemokratische
Perspektive damit die gegenwärtige »Normallage« der Politik sehr viel genauer
in den Blick als ein großer Teil der empirischen Politikwissenschaft, die klar von
einem Bias zugunsten der Analyse von Politik im politischen System geprägt
ist und folglich die Ansprüche auf Änderungen des Systems oft nicht mitdenkt.
Gerade in Zeiten populistischer Bewegungen, aber auch in Zeiten identitäts-
theoretischer Entfremdung vom politischen System in vielen politischen Lagern,
scheint mir eine Theorieperspektive, die nicht einfach vom Bestehen und Funk-
tionieren des politischen Systems ausgeht, sondern es als prekär und wandelbar
begreift, ausgesprochen realitätsnah zu sein. Was man zugleich von der radi-
kalen Demokratietheorie aufgrund ihres janusköpfigen Blicks auf Institutionen
allerdings nicht erwarten darf, ist stillschweigende Institutionen- oder Staatsaf-
firmation (auch wenn Marchart 2020 eine radikaldemokratische »Apologie des
Etatismus« vorgenommen hat).

(2) Wenn man nach empirischer Anschlussforschung an die radikale Demo-
kratietheorie fragt, so ist zunächst in Rechnung zu stellen, dass es sich im Ver-
gleich zu den von Nullmeier angeführten Großtheorien (Habermas, Rawls, Fou-
cault) um ein noch nicht annähernd konsolidiertes Theoriefeld handelt. Es kann
daher nicht überraschen, wenn empirische Forschungen insbesondere dort vor-
liegen, wo sie in der Theorie bereits mehr oder weniger explizit angelegt sind,
insbesondere in der Forschung zu zivilem Ungehorsam (zum Beispiel Celikates
2010, 2016) und in der international vergleichenden Bewegungsforschung (Kim
2020). Daneben hat sich, wie nunmehrfach betont, aus der zunehmendenTheo-
retisierung von Institutionen auch empirische Forschung etabliert, etwa zu Par-
teien (Heidenreich 2020) oder zum Zusammenspiel von Bewegungen und Par-



60 Martin Nonhoff

teien (Kim/Nonhoff 2022) sowie zu Bildungsinstitutionen (Sörensen 2020; Gel-
hard 2020). Je nachdem,wie genauman das Feld der radikalen Demokratietheo-
rie fasst,4 lassen sich auch sehr konkreteVerfassungsentwürfe zurEinhegungdo-
minierender Eliten finden (McCormick 2011). Schon früh gab es auch Anschlüs-
se an die radikale Demokratietheorie im globalen Demokratievergleich aus post-
kolonialer Perspektive (Conway/Singh 2011). Bei jüngeren Forscher:innen findet
durchaus auch ein Import der radikalen Demokratietheorie in Nachbardiszipli-
nen statt, etwa in die soziologische Migrationsforschung (Schwiertz 2019). Alles
in allem ist festzustellen, dass die radikaldemokratisch inspirierte Anschlussfor-
schung oft in Qualifikationsarbeiten und nicht so oft in Arbeiten der fest in den
institutionellen Satteln sitzenden Forscher:innen geschieht.Wenn sie noch nicht
als prägend fürdasFachwahrgenommenwird, sokannes sichalsodurchausauch
um Phänomene des Generationsübergangs handeln.

(3) Da sie das Aufbegehren gegen Herrschaft, das politische Ereignis, von Be-
ginn an mit in ihre Überlegungen einbezieht, liegt zugleich auf der Hand, dass
radikale Demokratietheorie ohne Herrschaftskritik nicht zu denken ist, also oh-
neKritik an gesellschaftlichenKonstellationen,ökonomischenVerhältnissenund
politischerMachtausübung,welche die gleiche Freiheit der Betroffenenmissach-
tet oder unterminiert (vgl. Nonhoff 2021). Dabei geht sie jedoch anders als klas-
sisch anarchistisches Denken nicht davon aus, dass es eine herrschaftsfreie, völ-
lig mit sich versöhnte Gesellschaft geben kann. Moderne demokratische Gesell-
schaften sind stets schon geordnet, »sinnlich aufgeteilt« (Rancière 2006) und he-
gemonial durchdrungen, umüberhaupt annähernd funktional operieren zu kön-
nen. Damit sind viele Effekte von Herrschaft, Ausschluss oder Ungleichheit ver-
bunden, deren vollständige Aufhebung nicht zu erwarten ist. Das bedeutet aber
nicht, dass nicht immer aufsNeue konkreteHerrschafts- undUnterwerfungsfor-
men zum Gegenstand von Kritik werden: »Democracy was and is the only politi-
cal ideal that condemns its own denial of equality and inclusion.« (Wolin 1995: 80)
DieseQualität vonDemokratien ist auch der radikalenDemokratietheorie einge-
schrieben.Weil und insofern die radikale Demokratietheorie die konkrete Herr-
schaftskritik von Sozialen Bewegungen in die eigenen Arbeiten einfließen lässt,
ist sie originär am Austausch mit der aktivistischen Theorieproduktion interes-
siert (ein Begriff, den ich Christian Leonhardt verdanke; vgl. Leonhardt/Nonhoff
2019).

4 ZusammenmitDagmarComtesse,Oliver Flügel-Martinsen und FranziskaMartinsen habe ich ein brei-
tes Verständnis radikaler Demokratietheorie vorgeschlagen, das neben denTheorien, die auf der Diffe-
renz von Politik und Politischem bzw. demGrundlosigkeitstheorem beruhen, auch radikal-partizipati-
ve/elitenkritische sowie postmetaphysischeTheorien einschließt (Comtesse u.a. 2019b: 12–15).
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5. Zum Schluss

Eine letzte Frage bleibt freilich: Was ist die Ressource der Kritik, wenn nicht, wie
etwa in der Kritischen Theorie, das vernünftige Argument? Zwar wird der radi-
kaldemokratische Verweis auf Kontingenz durchaus auch als Ressource der Kri-
tik herangezogen, insbesondere um essentialistische Schließungen von Gesell-
schaft abzuwehren (Marchart 2019: 575). Gleichwohl ist schwer von der Hand zu
weisen, dass Verweisen auf Kontingenz alleine keine emanzipatorische Kraft in-
newohnt, die für sich genommen schon dafür sorgt, dass die andere Welt auch
eine bessereWelt wird.Einerseits ist hierzu nochmals anzumerken, dass das ver-
nünftige Argument durchaus auch in radikaldemokratischen Kämpfen und ihrer
TheoretisierungeineRolle spielt,man sich von ihmaber inpolitischenFragenkei-
ne normative Sicherheit erwarten darf (dafür ist das »Vernünftige« zu sehr selbst
ein Einsatz im politischen Spiel). Andererseits wird man als radikale Demokra-
tin konsequenterweise sowohl die spezifische Kraft des Arguments als auch die
Überzeugungskraft von Kritik nur aus der Erfahrung der demokratischen Praxis
selbst herleiten können – einer gelebten Praxis, die in gleiche Freiheit investiert
ist.
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Radikaldemokratische Freiheit und das
Abenteuer demokratischer Politik
Oliver Flügel-Martinsen und FranziskaMartinsen

Frank Nullmeier hat in seinem vielbeachteten Artikel »Covid-19-Pandemie und
soziale Freiheit« (2020) eine Kritik des liberalen Freiheitsbegriffs formuliert, die
nachdrücklich unterstreicht, dass dieser konstitutiv nicht in der Lage sei, das
Verhältnis von staatlicher Pandemiepolitik und Freiheit auch nur angemessen
zu erfassen. Nullmeiers Kritik des liberalen Freiheitsdenkens stützt sich dabei
im Kern auf die These, dass eine »liberale Theorie der Freiheit […] die sozialen
Vorbedingungen der Möglichkeit von Freiheit nicht hinreichend« (Nullmeier
2020: 29) reflektiere. Sein eigenes Freiheitsdenken bezieht sich, wie es bei einem
Autor, der eine umfassende Politische Theorie des Sozialstaats (Nullmeier 2000)
vorgelegt hat, nicht verwundert, auf einen Begriff sozialstaatlicher Freiheit, den
er in kritisch-konstruktiver Auseinandersetzung mit und infolgedessen auch
in Unterscheidung von Honneths Konzept sozialer Freiheit (vgl. Honneth 2011)
konturiert.

Wir teilen die Diagnose einer konstitutiven Unzulänglichkeit des liberalen
Freiheitsdenkens nicht nur, sondern vertreten im Folgenden die These, dass
diese Unzulänglichkeit sich an Phänomenen wie der Corona-Pandemie oder
der Klimakrise, die Nullmeier ebenfalls kurz anspricht (vgl. Nullmeier 2020:
6, 21), besonders nachdrücklich zeigt. Darüber hinaus legen wir dar, dass im
Ausgangspunkt eines liberalen Freiheitsbegriffs ein Denken emanzipatorischer
demokratischer Politik grundsätzlich nicht möglich ist. Wir beziehen uns dabei
zeitdiagnostisch auf den nur auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen-
denUmstand, dass liberale Freiheitskonzepte – insbesondere solche neoliberaler
und libertärer Prägung – sich als besonders anfällig für rechtsgerichtete Ad-
aptionen in Form autoritärer Freiheitsverständnisse zeigen (vgl. Brown 2019),
die gegenwärtig wohl eine der größten Herausforderungen für demokratische
Emanzipationspolitiken darstellen dürften.

Während wir Nullmeiers Diagnose einer Unzulänglichkeit liberaler Freiheit
teilen und ausweiten, weichen wir von einer anderen wichtigen Prämisse seines
Freiheitsdenkens markant ab, die besagt dass die Bekämpfung von Unfreiheit
vor allem in der Beseitigung von Unsicherheit bestehe. Für Nullmeier ist die
»Überwindung von Unsicherheit« eine der wesentlichen Voraussetzungen für ei-
ne gelingende Freiheitsvorstellung und -praxis, durch die eine gleichzeitige
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Schaffung von »Freiheit und Sicherheit« (Nullmeier 2020: 5, Herv. i.O.) möglich
wird. Damit steht er fraglos in einer langen Tradition neuzeitlichen politischen
Denkens, die wir allerdings in unserem Beitrag aus radikaldemokratischer
Perspektive befragen. So stützt sich Hobbes’ Version der kontraktualistischen
Forderung, den Naturzustand zu verlassen, bekanntlich auf die These, dass die
sogenannte natürliche Freiheit sich angesichts der Unsicherheit als bloße Chi-
märe erweise, weil die Unsicherheit zu einem Bedrohungsszenario führe, das
den Genuss der Freiheit gerade verhindere (vgl. Hobbes 1966: Kap. 17). Zwar wird
bei Hobbes die politische Freiheit, bildlich gesprochen, an der Haustür des Staa-
tes abgegeben, sobald der Gesellschaftsvertrag geschlossen wird. Doch es kann
kein Zweifel daran bestehen, dass es Hobbes neben dem Ziel der Sicherung eines
stabilen gesellschaftlichen Zustands mithilfe der Institution des Staates immer
auch um eine aus seiner Sicht lebensfähigere Freiheit jenseits von Unsicherheit
geht.Diese Freiheitskonzeption ist zwar, ebensowie die Freiheitsvorstellung, die
Locke in seiner Zweiten Abhandlung entwickelt (vgl. Locke 1952), imWesentlichen
negativ (vgl. Skinner 2008) und besitzliberal (vgl. MacPherson 1973) beschaffen.
Diese zwei zentralen Aspekte adressiert Nullmeiers Kritik liberaler Freiheit
durchaus. Aber auch für ein republikanisches Freiheitsdenken, wie es in der
kontraktualistischen Tradition prominent von Rousseau entwickelt wird, bleibt
die Überwindung von Unsicherheit ein wesentlicher begründungstheoretischer
Ausgangspunkt des Gesellschaftsvertrags (vgl. Rousseau 2001). Und bereits vor
der kontraktualistischen Betonung des Sicherheitserfordernisses finden sich
etwa im politischen Denken Machiavellis, der ja, wie die neuere Forschung her-
ausstellt, ebenfalls eine emphatischeTheorie republikanischer Freiheit vorgelegt
hat (vgl. Skinner 2009: Kap. 4), unverkennbare Hinweise auf die konstitutive
Bedeutung von Sicherheit für die Freiheit – wobei Machiavelli freilich dem in-
nergesellschaftlichen Konflikt wesentlich mehr Bedeutung zuschreibt als es im
Kontraktualismus der Fall ist: Bei Hobbes und Rousseau sind innergesellschaftli-
che Konfliktewesentlich negativ besetzt und gelten als Vorstufe zumBürgerkrieg
(Hobbes 1966) oder zur krisenhaften Auflösung der volonté générale (Rousseau
2001), während sie bei Machiavelli durchaus zum Motor der Freiheit werden
können (vgl. Machiavelli 1966).

Aus der Sicht einer radikaldemokratischen Kontingenzdiagnose, die einen
wichtigen Bezugspunkt unserer freiheitstheoretischen Überlegungen bildet,
liegen die Dinge jedoch keineswegs so einfach, wie es die Tradition einer po-
litischen Theorie der Freiheit, die Freiheit und Überwindung von Unsicherheit
zu einem ihrer zentralen Motive macht und der Nullmeier in gewisser Weise
folgt, zunächst nahezulegen scheint. Im Kontext der Diagnose radikaler Kontin-
genz gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse, zu denen auch sozio-naturale
Zustände (vgl. Nullmeier 2020: 4) wie Pandemien oder der menschengemach-
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te Klimawandel gehören, erscheint die Überwindung von Unsicherheit weder
möglich noch wünschenswert. DieThese einer Unmöglichkeit der Überwindung
von Unsicherheit mag dabei noch einleuchtend, wenngleich nicht unbedingt
beruhigend erscheinen. Warum aber sollte die Überwindung von Unsicherheit
aus radikaldemokratischer Perspektive auch nicht wünschenswert sein? Sicher-
lich dürfen radikaldemokratische Ansätze nicht als eine Begrüßung elementarer
Unsicherheit missverstanden werden. Die kurz gefasste Antwort lautet daher,
dass Unsicherheit überhaupt erst demokratische Emanzipationspolitik – nicht
zuletzt um Willen von Freiheit – ermöglicht. Unsicherheit ist gewissermaßen
nur die andere, durchaus zu Recht oftmals als beunruhigend wahrgenommene
Seite des Umstands, dass unsere soziale und politische Welt auf keinen festen
oder letzten Gründen aufruht und gerade nur deshalb demokratisch gestaltbar
bleibt. Verhielte es sich so, wie es die legitimatorischen Narrative exludierender
Gesellschaftsordnungen suggerieren, dass soziale Unterschiede undHierarchien
eine göttliche oder natürlicheOrdnungwiderspiegeln,wäre unsereWelt zwar er-
wartungssicher, aber kaum demokratisch gestaltbar. Aus radikaldemokratischer
Sicht hingegen lassen sich solche Unterschiede und Hierarchien als strukturelle
Unterdrückungs-und Abwertungsverhältnisse beschreiben, die in Frage gestellt
und in politischen Praxen verändert werden können. Der Preis für die demokra-
tische Freiheit der Neugestaltung, für das, was Arendt emphatisch das Wunder
der Freiheit nennt, unter dem sie das stets aufs Neue Anfangen-Können versteht
(vgl. Arendt 2003: 29, 34), und das ihrer Ansicht nach die constitutio libertatis er-
möglichen soll (vgl. Arendt 2000: 183),wäre dann aber genau dies –Unsicherheit.
Unsere These lautet daher, dass Freiheit, radikaldemokratisch verstanden, im
originär demokratischen Handlungsspielraum für die Befragung der bestehen-
den politischenOrdnung und für denDissens über den entsprechendenUmgang
mit Unsicherheit besteht.

Wir werden unsere Überlegungen zu einem radikaldemokratischen Frei-
heitsverständnis und zum Abenteuer demokratischer Emanzipationspolitik
in drei Schritten darlegen. Im ersten Schritt wird neben der Unzulänglichkeit
liberaler Freiheitsvorstellungen auch deren Anfälligkeit für rechtsgerichtete, au-
toritäre Politiken reflektiert (1.). Im zweiten Schritt skizzieren wir im Rekurs auf
Claude Lefort eine radikaldemokratische Sicht auf Freiheit, für die Kontingenz
eine entscheidende Rolle spielt (2.). Der dritte Schritt dient dazu, darzulegen,
warum ein radikaldemokratisches Freiheitsverständnis zu der Auffassung führt,
dass es sich bei demokratischer Politik um ein Abenteuer handelt, das zwar
durchaus die Bewältigung von Unwägbarkeiten zum jeweiligen Ziel haben kann,
eine Überwindung von Unsicherheit jedoch gerade nicht möglich macht (3.).
In einem Ausblick zeigen wir schließlich, worin das demokratietheoretische
Potential einer solchen radikaldemokratischen Konzeption von Freiheit für
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zukünftige demokratische Aufgaben, zum Beispiel für den Umgang mit dem
menschengemachten Klimawandel, liegt (4.).

1. Liberale Freiheit zwischen Unzulänglichkeit und autoritärer
Aneignung

Frank Nullmeiers Kritik an der liberalen Freiheit zielt vor allem auf deren Un-
zulänglichkeit, aus eigener Kraft das Umschlagen in Unfreiheit in Folge der
Ausübung liberaler Freiheit zu verhindern. Liberale Freiheit bleibt so, kurz ge-
fasst, einemindestens einseitigeKonzeption vonFreiheit,weil sie, etwa inGestalt
der Freiheit des Marktes, zu Verhältnissen führen kann, die sich als »strukturelle
Machtverhältnisse« darstellen, »die für viele den Verlust von Freiheit bedeuten
können« (Nullmeier 2020: 29) – z.B. massive Vermögensungleichheiten, aus
denen sich für die Vermögenslosen drastische Zwänge ergeben können. Dass die
negativ-liberale Freiheit für sich genommenkein zulängliches Freiheitsverständ-
nis darstellt und etwa politische Freiheit nicht voraussetzt, ist ein spätestens seit
Isaiah Berlins berühmtem Aufsatz über zwei Freiheitsbegriffe (vgl. Berlin 1995)
in der modernen politischen Theorie vielfach aufgegriffenes Argument. Wäh-
rend Berlin zwar die Unzulänglichkeit negativ-liberaler Freiheitsverständnisse,
so sie auf sich allein gestellt bleiben sollen, sieht, im Ganzen aber eine starke
konzeptionelle Sympathie für die negativ-liberale Freiheit zu erkennen gibt,
wird in Quentin Skinners republikanischer Rekonstruktion einer Liberty Before
Liberalism (2008) das Argument der Unzulänglichkeit der liberalen Freiheit dann
so stark zugespitzt, dass es im Grunde unmöglich ist, in einem bloß liberalen
Staat in irgendeinem ernsthaften Sinne frei sein zu können, weil man ohne eine
starke republikanisch-politische Freiheit unweigerlich dem freiheitsberauben-
den Einfluss von »arbitrary powers« (Skinner 2008: 70) ausgesetzt bleibe. Für
Skinner ist damit auch »the rise of the liberal theory to a position of hegemony in
contemporary political philosophy« (Skinner 2008: 113) ein so fataler Umstand,
dass er sich entgegen der sich eigentlich selbst verordneten Beschränkung auf
die ideengeschichtliche Rekonstruktion historischer Konstellationen auf die
durchaus interventionistische Formulierung einlässt, dass die Aufgabe einer
Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte auch darin bestehe, »to liberate us
from the grip of any one hegemonial account« (Skinner 2008: 117) – in diesem Fall
augenscheinlich dem des Liberalismus.

Die auch alltagsweltlicheHegemonie des liberalen Freiheitsdenkens hat zu ei-
nerdiskursivenKonstellationgeführt, indernegativeFreiheitsverständnisseder-
art selbstverständlichwerden konnten, dass selbst so extreme Ausprägungenwie
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die neoliberale Interpretation negativ-liberaler Freiheit über einen langen Zeit-
raumals geradezu selbstverständliche Lesarten von Freiheit galten.Die vonSkin-
ner angesprocheneUnzulänglichkeit liberaler Freiheitsverständnisse, vor demzu
Unfreiheit führenden Einfluss von arbitary powers zu schützen, führt nicht nur
zur Einschränkung von politischer Freiheitsausübung, sondern beschädigt, wie
NullmeiersÜberlegungenzumVerhältnis von liberaler und sozialstaatlicher Frei-
heit zeigen, vor allem auch die Gleichheit der je individuellen Freiheitsspielräu-
memassiv (vgl.Nullmeier 2020: 22). In ihrer neoliberalenVariante ist,wieWendy
Brown herausstellt, zudem auch eine neoliberale Zerstörung der Demokratie die
Folge (vgl. Brown 2015: Kap. I).

Interessanterweise verdankt sich im Moment der Krise der neoliberalen
Hegemonie (vgl. Mouffe 2018: 11; Fraser 2017: 89) nun auch die rechtspopulis-
tisch-autoritäre Bedrohung der Demokratie der Hegemonie des (neo-)liberalen
Freiheitsdenkens. Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, gelten doch rechts-
populistische Bewegungen als illiberale Gegnerinnen der liberalen Demokratie.
Wie Brown aber in ihrer Analyse rechtsgerichteter Bewegungen herausarbeitet,
ist es kein Zufall, dass sich diese auf einen Begriff der Freiheit beziehen können,
der seinenUrsprung in der libertären Radikalisierung liberalen Freiheitsdenkens
hat und der sich offensichtlich leicht autoritär wenden lässt (vgl. Brown 2019).
Der libertäre Freiheitsbegriff treibt zunächst die negativ-liberale Abwendung
von politischen Freiheitsvorstellungen ins Extrem, indem seine »einzige politi-
sche Bedeutung« in der negativen Hervorhebung des Bereichs bestehe, in den
»die Politik und die Regierung nicht eingreifen« (Brown 2019: 546). Besonders
drastisch kommt das etwa in Ronald Reagans plakativ zugespitzter Ablehnung
jeglicher (sozial-)staatlicher Intervention zum Ausdruck: »The nine most terrify-
ing words in the English language are: ›I’m from the Government and I’m here
to help‹« (reaganfoundation.org). Das Grundnarrativ, das hinter dieser neolibe-
ralen Staatsaversion steht, liegt in der von Autoren wie Milton Friedman oder
Friedrich Hayek formulierten Auffassung, dass staatlich-politische Regeln sich
auf ein Gewaltmonopol stützen und damit keine Wahlfreiheit mehr zuließen,
»wohingegen Märkte Wahlmöglichkeiten lassen« (Brown 2019: 548). Die oben
bereits erwähnten strukturellen Machtverhältnisse, auf die Nullmeier als eine
Folge der sogenannten Marktfreiheit hinweist (vgl. Nullmeier 2020: 29), und
die die Freiheit der Besitzlosen in vielen Fällen geradezu zum Verschwinden
bringen können, werden aus einer libertären Sicht ex definitione ausgeschlos-
sen, weil es sich eben nicht um formale rechtliche Zwänge handelt, obwohl ihr
Zwangscharakter dem des formalen Rechts de facto in Nichts nachsteht.

Brown entwickelt ihre Überlegungen zur nur scheinbar seltsamen Bezie-
hung zwischen libertärer Freiheit und rechtsautoritärer Politik zwar vor dem
Hintergrund der USA, in denen libertäre Haltungen schon frühzeitig und um-
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fassend mit politisch rechten Haltungen verschmolzen wurden. Aber auch bei
europäischen Rechten lässt sich, vor allem solange sie nicht an der Regierung
sind, eine starke Rhetorik der Staatsaversion imNamen der Freiheit beobachten.
Am Beispiel der deutschen AfD sei hier nur auf die angebliche staatliche Be-
vormundung in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, des Klimaschutzes oder
neuerdings auch der Pandemiepolitik verwiesen. Betrachtet man den Fall der
Geschlechtergerechtigkeit, wird deutlich, wie eine rechte Gegnerschaft gegen
den liberalen Staat mit der Betonung eines libertären Freiheitsverständnisses
Hand in Hand geht: ImNamen einer libertären Freiheit wirdmassiv Front gegen
einen Staat gemacht, der mithilfe von Gleichstellungsgesetzen für die Umset-
zung liberaler Rechte auf Gleichbehandlung sorgt. Eine solche Strategie kann,
wie sich ebenfalls imFall der Pandemiepolitik oder amDiskurs überMaßnahmen
zur Eindämmung der Klimawandelfolgen zeigt, auch deshalb über den engsten
Kreis Rechtsgerichteter hinauswirken, weil die Hegemonie der negativ-libe-
ralen Freiheit zur Selbstverständlichkeit eines gegen Staat und demokratisch-
politische Gemeinschaft gewendeten Freiheitsdenkens geführt hat. Im Falle der
rechten Adaption libertärer Freiheit kommt schließlich noch ein folgenreicher
Winkelzug hinzu, der nicht originär im libertären Denken angelegt ist, dem
dieses aber auch nichts entgegenzusetzen hat: Die Amalgamierung von »Freiheit
undNationalismus« (Brown 2019: 558), die darauf hinausläuft, dass die als umfas-
sende individuelle Abwehrrechte verstandenen Freiheitsrechte eben nicht allen
Menschen zukommen, sondern nur dem »wahren« Volk, von dem zum Beispiel
als Fremde verstandene Personen ausgeschlossen werden.

2. Radikaldemokratische Freiheit und Kontingenz

Ein radikaldemokratisches Freiheitsverständnis teilt mit republikanischen An-
sätzen ebenso wiemit Nullmeiers sozialstaatlicher Freiheitsidee oder auch Hon-
neths imAnschluss anHegel gewonnenemBegriff sozialer Freiheit (vgl.Honneth
2011: Kap. A.III und C.III) die Kritik der liberalen Freiheitkonzeption. Im Unter-
schieddazubleibt sie aber skeptischgegenüberderVorstellung,dass sich eine an-
dere Freiheitskonzeption begrifflich oder institutionell begründen lassen könnte,
der es gelingt,die freiheitstheoretischenSpannungenzuüberwinden.Damit kei-
ne Missverständnisse aufkommen: Zwischen den genannten Ansätzen ergeben
sich erhebliche Unterschiede. Nullmeier selbst weist darauf hin, dass sein Vor-
schlag sozialstaatlicher Freiheit undHonneths Idee sozialer Freiheit inmehrerlei
Hinsicht verschiedene Ausrichtungen haben und auf unterschiedlichen Ebenen
liegen (vgl. Nullmeier 2020: 30 ff.). Diese Differenzen müssen uns aber an die-
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ser Stelle nicht interessieren. Vielmehr geht es um die Konzeptualisierung einer
Freiheit, die sich entweder auf den Begriff bringen oder institutionell umreißen
lässt, ja im besten Fall sogar beides ermöglicht. Dabei kommt der Ermöglichung
von Kontrolle eine entscheidende Funktion zu: Nullmeier versteht seine Vorstel-
lung sozialstaatlicher Freiheit, wie schon erwähnt, wesentlich als ein Mittel der
Überwindung vonUnsicherheit.Honneth geht sogar nochweiter und nimmt den
Anspruch derHegelschenGeschichtsphilosophie zumindest insofernwieder auf,
als er sich ebennicht nurmit demBlick zurückbescheidet, sonderndasVerfahren
der normativen Rekonstruktion in die Zukunft projiziert und dort die normati-
venZiele zu identifizieren sucht, die in derGegenwart angelegt, aber noch unein-
gelöst sind. Er versteht dieses Verfahren selbst als eine Rückkehr zu einer Form
der Geschichtsteleologie, die die Kontingenz zukünftiger normativer Wandlun-
gen zu bewältigen sucht: »Sicherlich läuft ein derartiges Verfahren am Ende dar-
auf hinaus, erneut einElement geschichtsteleologischenDenkens inAnspruch zu
nehmen.« (Honneth 2011: 22) Auch in republikanischenAnsätzenwie demjenigen
Skinners ist die Wirklichkeit der Freiheit von der Möglichkeit der Kontrolle von
Einflussmächten abhängig: Ausgeschaltet werden sollen jene arbitrary powers, die
dem Genuss der Freiheit imWege stehen.

Einem radikaldemokratischen Freiheitsdenken, so wie wir es verstehen,
geht es zwar keineswegs darum, einer Freiheit das Wort zu reden, die sich
elementaren Unsicherheiten, einer sprunghaften Arbitrarität oder der Ge-
walt unbeeinflussbarer Mächte auszuliefern sucht. Allerdings steht ein solches
radikaldemokratisches Freiheitsdenken gegenüber den erwähnten Kontrollan-
sprüchen aus mindestens zwei Gründen deutlich skeptisch gegenüber. Erstens
zieht eine epistemische Skepsis die Möglichkeit einer Unsicherheit abwehren-
den oder gar normative Entwicklungen antizipierenden Kontrolle in Zweifel.
Zweitens ist es gerade diese Kontingenz, d.h. die Offenheit gegenüber einer
nicht kontrollierbaren und auch nicht restlos antizipierbaren Zukunft, aus der
die demokratisch-emanzipatorische Gestaltungskraft erwächst. Damit bietet
eine radikaldemokratische Annäherung an Freiheit gerade keine Perspektive
konzeptioneller Überwindung von Unsicherheit. Das darf allerdings nicht mit
Beliebigkeit verwechselt werden: Historische Kontingenz ist nicht mit willkür-
licher Sprunghaftigkeit gleichzusetzen. Kontingenz bedeutet zunächst einmal,
dass für bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse zwar durchaus bestimmte
Gründe und Ursachen zu eruieren, dass sie aber auch immer veränderbar sind:
Gesellschaftliche undpolitischeOrdnungen können immer auch anders sein (vgl.
Marchart 2019: 572; Martinsen 2020: 56). Historische Pfadabhängigkeiten sorgen
für eine zuweilen höchst problematische, in anderen Fällen begrüßenswerte
Persistenz bestehender Verhältnisse – problematisch etwa, wenn sexistische Ge-
schlechterverhältnisse oder rassistischeGesellschaftsordnungen über eine große
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Beharrungskraft verfügen, begrüßenswert dann, wenn es rechtsautoritären Be-
wegungen, so sie in Regierungsverantwortung kommen, zumindest nicht sofort
gelingt, rechtsstaatliche Institutionengefüge aufzulösen. Kontingenz heißt eben
auch, dass Unsicherheit über das,was noch kommt, besteht.Dies findet sich teils
in der eingangs angesprochenen arendtschen Emphase wieder, derzufolge ja der
Sinn von Politik überhaupt Freiheit ist, und zwar durchaus so verstanden, dass,
wenn überhaupt, nur im politischen Bereich das Wunder des Neuanfangs zu
erwarten sei (vgl. Arendt 2003: 35). Eine solche begrüßende Haltung gegenüber
der Offenheit der Zukunft schwingt auch in zahlreihen radikaldemokratischen
Ansätzen mit, wie in Jacques Derridas »démocratie à venir« (Derrida 2003: 126)
und ihrer Öffnung gegenüber der/dem und den Anderen, die kommen, in Jac-
ques Rancières Feststellung, dass sich die Möglichkeit politischer Gestaltung
dem Umstand verdanke, dass die sinnliche Aufteilung der Welt keinen höheren
Grund hat (vgl. Rancière 2002: 28), oder in Claude Leforts Überlegungen zur
demokratischen Bedeutung der Auflösung von Gewissheit (vgl. Lefort 1990: 296).

Die bedrohliche Seite eines Verlusts von Gewissheit wird damit keineswegs
geleugnet. Insbesondere Lefort hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die
andere Seite des Verlusts der Gewissheit in der Wahrnehmung dieser Entwick-
lung als einesMangels zu sehen ist, der die Versuchung befördert, diesenMangel
zu füllen. Lefort analysiert das vor demHintergrund der totalitären Füllungsver-
suche des 20. Jahrhunderts; wir werden derzeit Zeugen nationalistischer ebenso
wie fanatisch-religiöser Füllungsversuche.

Dennoch ist Freiheit aus radikaldemokratischer Sicht vor dem Hintergrund
einer solchenKontingenzerfahrung zudenken.Die Form,die sie dabei annimmt,
ist dann allerdings weder die einer kritischen Intervention noch Infragestellung.
Freiheit liegtdemnachvielmehr ineinerkritischenAktivität,die sich,wiedasBei-
spiel James Tullys zeigt, durchaus auch mit Überlegungen zu einem konstitutio-
nalistischen Republikanismus verknüpfen lässt (vgl. Tully 2009: Kap. IV).

Sie setzt dabei aber denAkzent ganz deutlich auf die kritische Kraft einerÖff-
nung, die nicht umhinkommt, sich eben auch der Kontingenz der Zukunft aus-
zuliefern, die sie jedoch gleichzeitig durch ihre kritische Befragungsaktivität zu
gestalten und im Modus der Gestaltung ein Stück weit auch zu bewältigen ver-
sucht, ohne sie letztlich kontrollieren, ohne also ihreUnsicherheit überwinden zu
können. Wir werden nun im nächsten Abschnitt betrachten, inwiefern eine sol-
cheVorstellung radikaldemokratischerFreiheit als einAbenteuerdemokratischer
Politik zu verstehen ist.
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3. Das Abenteuer demokratischer Politik

Eine radikaldemokratische Perspektive ermöglicht einen alternativen Blick auf
Freiheit, indem sie die Unsicherheit von sozialen und sozio-naturalen Prozes-
sen nicht in erster Linie als Bedrohung, sondern als unweigerliche Dimension
des gesellschaftlichen Geschehens auffasst. Unsicherheit wird somit nicht, wie
von FrankNullmeier kontrastierend beschrieben (vgl.Nullmeier 2020: 5), als dia-
metrale Entgegensetzung zur Freiheit, sondern als Bestandteil gesellschaftlicher
Dynamiken begriffen, die es in einem originär freiheitlich-demokratischen Mo-
dus politisch aufzugreifen und zu gestalten gilt. Somit kannUnsicherheit, sofern
sie nicht so umfänglich ist, dass sie Handeln komplett verunmöglicht, sogar als
Potential einer Demokratisierung der Demokratie angesehen werden.Wie kaum
eine andere zeitgenössischeDemokratietheorie ist die radikale Demokratietheo-
rie sensibilisiert für Unsicherheit und ihr Demokratisierungspotential, weil sie
vonvornherein vonderKonflikt- undKrisenhaftigkeit pluralistisch verfassterGe-
sellschaften ausgeht. Daher ist aus der Perspektive radikaldemokratischer An-
sätze demokratisches Handeln genau die adäquate Ausdrucksform, um in einer
Weise mit Unsicherheit umzugehen, die nicht nur autoritären Politikstilen und
autokratischen Regimen überlegen ist. Vielmehr liegt hierin genau das originäre
Versprechen der Demokratie: Demokratie wird der aus der Krisen- undKonflikt-
haftigkeit vonGesellschaft resultierendenUnsicherheit dadurchgerecht,dass die
Generierung des Orientierungswissens für die Politik in ebenjener Ungewissheit
über das, was kommt, ihren Ausgangspunkt nimmt.Wie bereits oben angespro-
chen, betont Lefort, dass Demokratie sich gerade dadurch instituiert und erhält,
»daß sie die Grundlagen aller Gewißheit auflöst« (Lefort 1990: 296, Herv. i. O.). De-
mokratie in einem originären Sinne kann sich also nur dann erfüllen, wenn die
als permanente politische und gesellschaftliche Dynamik zu fassende Unsicher-
heit nicht stillgestellt, sondern inProzesse undHandlungenpolitischerAushand-
lung und (temporärer) Bewältigung übertragen wird. Im Unterschied zur libera-
lenTendenz einerAuslagerung vonUnsicherheit ausder politischenSphäre indie
Sphäre des Marktes und damit vor allem in die individualisierte Privatheit ver-
leihen radikaldemokratische Ansätze derUnsicherheit eine Bedeutung innerhalb
des Raumsdes Politischen selbst.DerUnsicherheit ›eine Bedeutung zu verleihen‹
heißt nicht, sie umgekehrt zu überhöhen und zumSelbstzweck zu erklären. Viel-
mehr geht es darum, in etwas soUnvermeidlichemwie derUngewissheit über die
Zukunft oder über dieWünsche, Vorstellungen und Ziele nachfolgender Genera-
tionen,ausder sichUnsicherheit ableitet,entsprechendeEntwicklungspotentiale
für demokratisches Handeln und demokratische Strukturen aufzuspüren, statt
die Unsicherheit quasi unter Quarantäne zu stellen, wie es das regelrecht asep-
tische Verständnis liberaler Demokratie vorsieht (vgl. Nonhoff 2016: 25). Die aus
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der Unzulänglichkeit des liberalen Freiheitsverständnisses erwachsende Gefahr,
in autoritäre Aneignung umzuschlagen, lässt sich an gegenwärtigen Kommuni-
kationsprozessen, insbesondere imBereich der sozialenMedien, anhand von po-
pulistischen Vereinfachungen, der Verschiebung von Diskurslagen hin zu Ver-
schwörungsnarrativen sowie der Verbreitung vermeintlicher alternativer Fakten
ablesen. Dabei mögen Populist:innen und Rechte in etlichen Fällen bewusst, das
heißt diskursstrategischundaufmerksamkeitsökonomisch,auf ein bei Teilender
Bevölkerung angenommenes Unbehagen angesichts von Unsicherheit abstellen.
Doch abgesehen davon, dass auch diese Versuche rechtspopulistischer und auto-
ritärer Vereinnahmungen als Teildynamik des konfliktträchtigen gesellschaftli-
chenGeschehens inDemokratien zuwerten sind, stellt sich aus radikaldemokra-
tischer Sicht die Frage, inwiefern sich nicht erst durch das hegemoniale Bild der
vereinseitigenden liberalen Freiheit selbst ein Bedrohungsszenario durch Unsi-
cherheit aufbaut. Demgegenüber ist die Sensitivität radikaldemokratischer An-
sätze für die Dynamiken der von Konflikthaftigkeit und Ungewissheit gekenn-
zeichneten pluralistischen Gesellschaften herauszustreichen, die sich als eine be-
sondere Berücksichtigung von Unsicherheit fassen lässt. Sie zeigt sich in zwei zen-
tralen Aspekten. Zum einen wird angenommen, dass Unsicherheit, insofern sie
sich in Form von gesellschaftlichen Konflikten, Streitbarkeiten und Krisen aus-
drückt, zu den wesentlichen Merkmalen von Demokratien zählt. Gesellschaftli-
che Konflikte, Streitbarkeiten und Krisen prägen nach diesem demokratietheo-
retischen Verständnis die politische Ordnung, umgekehrt ist die Ordnung der
Gesellschaft selbst als das Ergebnis kontingenter politischer Ereignisse anzuse-
hen. Demokratie kann deshalb nicht auf die institutionelle Dimension reduziert
werden,sondernverweist immerauchaufdiepolitischeDimensioneiner Institu-
ierung von Gesellschaft. Zum anderen ist daher Demokratie, richtig verstanden,
mehr als eine Staats- bzw. Steuerungsform. Sie erschöpft sich auch epistemolo-
gisch nicht in eindeutig bestimmbaren Institutionen (»Staat«) oder einem fest zu
definierenden politischen Subjekt (»Demos«). Stattdessen ist ihre Aufgabe darin
zusehen,dieBedingungenüberdieAusgestaltungderdemokratischenOrdnung,
ihrer Regeln, Strukturen und Institutionen immer wieder neu zu verhandeln.

Diese originäre demokratische Aufgabe wird beispielsweise von Claude Le-
fort im Rekurs auf Tocquevilles Überlegungen zur Demokratie (vgl. Tocqueville
2007 [1835]) als Abenteuer der Demokratie gelesen.1 In der von Tocqueville ge-
borgten Metaphorik der Abenteuerlichkeit der Demokratie hebt Lefort hervor,
dass der Demokratie konstitutiv insofern eine nicht zähmbare Unbändigkeit in-
newohne, als das demokratische Zeitalter eines der umfassenden Ungewissheit
sei. So ist etwa die (kollektive) Freiheit der demokratischen Selbstregierung, wie

1 ZumAbenteuer der Demokratie vgl. ausführlicher Flügel-Martinsen 2013.Wir stützen uns imNachfol-
genden auf die dort angestellten Überlegungen.
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Lefort im Anschluss an Tocqueville festhält, eine liberté dangereuse, eine gefährli-
che Freiheit (vgl. Lefort 1986: 220). Gefährlich erscheint die Freiheit des Selbst-
regierens bei Tocqueville durch die ihr innewohnende Bedrohung der individu-
ellen Freiheit. Es ist das Kennzeichen von Demokratien, dass individuelle und
kollektive Freiheit in einem spannungsreichen Verweisungszusammenhang ste-
hen. Trotz des Impulses, die Bedrohung zu minimieren oder sie gar nicht erst
entstehen zu lassen, ist es Demokratien aufgrund ihrer inhärenten Dynamik der
Krisen- und Konflikthaftigkeit unmöglich, das Verhältnis zwischen individueller
und kollektiver Freiheit institutionell ein für alle Mal zu fixieren. Entsprechend
entwirft Tocqueville eine Theorie der Freiheit jenseits von derlei Harmonieaspi-
rationen,waswiederumbedeutet,dassdasdemokratischeAbenteuernichtdurch
eine institutionelle Festlegung von Freiheit stillgestellt werden kann. Leforts Aus-
einandersetzung mit Tocquevilles Freiheitsverständnis ist somit folgenreich für
das Unternehmen der Demokratietheorie insgesamt: Lefort behauptet nämlich
im Zuge seiner Tocqueville-Exegese im Grunde nichts Geringeres als dass es ge-
radezuunmöglich ist,Demokratie so auf denBegriff zu bringen,dass die ihr kon-
stitutiv innewohnendenSpannungen a limine ausbalanciertwerden.Demokratie,
so hält Lefort sowohl diagnostisch als auchmit emanzipatorischer Emphase fest,
versperrt sich der begrifflichen und institutionellen Einhegung. Jegliche Versu-
che, die durch Ungewissheit und Unsicherheit entstehenden Ambivalenzen in-
nerhalb von Demokratien aufzulösen oder auf ein sicheres Fundament zu stel-
len, schütten gleichsamdas Kindmit demBade aus,weil es dann sogleich umdie
Demokratie selbst geschehen ist, die spannungs- und konfliktfrei nicht zu haben
ist. Das wiederum bedeutet, dass radikale Demokratietheorien sowohl ihre ana-
lytische als auch ihre kritische Schärfentiefe aus einemBegriff des Politischen be-
ziehen, der selbst umstritten und darum stets ungewiss ist (vgl.Martinsen 2019).
Der Begriff des Politischen wird in radikaldemokratischen Ansätzen emphatisch
dem Begriff bestehender Politikstrukturen und -institutionen entgegengesetzt.
Es handelt sich hier um eine dezidiert kontrastive Unterscheidung zwischen den
etablierten Strukturen, Institutionen und Handlungsmustern der Domäne Poli-
tik einerseits und spezifischen Modi ihrer Durchbrechung, Infragestellung und
(temporären) Überwindung andererseits, die in diesem Falle als originär politi-
scheHandlungen aufgefasst werden.Die Rolle dieser originär politischen Praxen
ist es, die konflikthaften, von Streit undDissens geprägten gesellschaftlichenDy-
namiken in die politische Ordnung –den Bereich der Politik – einzubringen (vgl.
Flügel-Martinsen/Martinsen 2020), und zwar im Modus der gefährlichen Frei-
heit, die keine harmonisierende Stillstellung erfahren kann, sondern sich stets
im prekären Verhältnis von kollektiver und individueller Freiheit bewegt.

LefortsTheorie des originär-demokratischen freiheitlichenUmgangsmit die-
ser gefährlichen Freiheit geht dabei davon aus, dass nur in Demokratien durch
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denGebrauch der gefährlichen Freiheit auch die Kunst erlerntwird, dieGefahren
der Freiheit kleiner werden zu lassen (vgl. Lefort 1986: 220). Das heißt wiederum,
dass das demokratische Abenteuer eben nicht zumeistern ist im Sinne einer um-
fassenden Bekämpfung oder gar Beseitigung der Ambivalenzen und Gefährdun-
gen der Unsicherheit. Das Streben nach einer sicheren Fixierung gesellschaftli-
cher Verhältnisse oder der politischenOrdnung ist Leforts Ansicht zufolge in De-
mokratien als Ziel aufzugeben.Wohl aber kann der Umgang mit dem Abenteuer
erlernt werden. Ein solcher Lernprozess lässt sich freilich nicht verordnen, son-
dern allenfalls immerwieder aufs Neue – freiheitlich – erproben.Doch aufgrund
der konstitutiven Ungewissheit von Demokratien, die niemals ausgeräumt wer-
den kann und sich vor allem in zeitlicherDimension ausdrückt, stellt sich ebenje-
ne Erprobung und Einübung für jede Generation erneut als Aufgabe.Genau hier-
in liegt der Selbstkontitutionsmodus der Demokratie, der von radikaldemokrati-
schenTheorieansätzen hervorgehoben wird: Richtig verstanden besteht das zen-
trale Charakteristikum von Demokratien in der grundlegenden Unmöglichkeit,
Ungewissheit vollständig zu bewältigen. Ja, der normative Eigensinn der Demo-
kratie zehrt gerade von ihrer inhärenten Ungewissheit. Je stärker sich Demokra-
tien dieser Ungewissheit und Unsicherheit gewiss sind anstatt sie unter Quaran-
täne zu stellen, umso mehr vermögen sie sich ihres Potentials zu vergewissern,
mit Ungewissheit und Unsicherheit umzugehen.Mit anderenWorten ist Demo-
kratie gewissermaßen der Modus des Umgangs mit Ungewissheit schlechthin,
der sie nicht zu überwinden, sondernmit ihr zu leben ermöglicht.

Aus dem Umstand, dass die moderne Gesellschaft und das moderne Indivi-
duum sich in der Bewährungsprobe einer Auflösung der letzten Orientierungs-
punkte der Gewissheit instituieren (vgl. Lefort 1986: 233), leitet Lefort ab, dass das
demokratische Abenteuer der Freiheit sich imKontext eines prinzipiell ungewis-
sen und daher auch unsicherenWissens ereignet – so verweist etwa die Zeit seit
Anfang 2020 einprägsam auf die Spannung zwischen der politischen Ordnung
und den Erkenntnisprozessen zum jeweiligen Sachstand der Coronapandemie,
die von zahlreichen zu revidierenden Fehldiagnosen geprägt waren.

4. Ausblick

RadikaldemokratischeAnsätzen streichenheraus,dass nicht nur bestimmte Teil-
bereiche, etwa die politische Pandemiebekämpfung in demokratischen Staaten,
von Unsicherheit geprägt sind, sondern dass diemoderne demokratische Gesell-
schaft im Ganzen sich selbst fortwährend befragt und damit immer wieder ins
Ungewisse und Unsichere setzt. Erst in diesem Befragen kommt überhaupt ei-
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ne Praxis der Freiheit zur Anwendung, in der ein echtes Wechselspiel zwischen
individueller und politischer Freiheit stattfinden kann. Im Unterschied zu auto-
kratischen Regimen können nur im Vollzug der demokratischen Freiheitspraxis
die Fundamente der Macht, des Rechts und desWissens fortlaufend in Frage ge-
stellt werden (vgl. Lefort 1986: 233) – darin schließlich liegt die eigentliche demo-
kratische Freiheit gesellschaftlicher Selbstkonstitution.Dass solche und ähnliche
Befragungsprozesse unweigerlichUnsicherheiten produzieren, die zu den sozio-
naturalen Unsicherheitsereignissen wie Pandemien (oder auch dem Klimawan-
del) hinzukommen, ist dabei weniger ein quantitatives Problem. Sicherlich stel-
len die Lebensbedrohung durch ein Virus oder die Endlichkeit lebenswerter Na-
tur- und Sozialräume auf dem Planeten durchaus in beträchtlichemMaße quan-
tifizierbare Probleme dar, die wir hier nicht verharmlosen wollen. Im Gegenteil:
Uns geht es um die Ermäßigung von Erwartungen an die Versicherheitlichung
von politischen Maßnahmen, die auf einer Konzeption sozialstaatlicher Freiheit
basieren, wie sie Frank Nullmeier skizziert. Damit wollen wir sie keineswegs in
Abrede stellen. Vielmehr verweisen wir auf die Dynamik der ›gefährlichen Frei-
heit‹, die zwischen dem liberalenUnter-Quarantäne-Stellen vonUnsicherheit ei-
nerseits und Nullmeiers Vertrauen in dieMechanismen der auf demKonzept so-
zialstaatlicher Freiheit basierenden Verrechtlichung (vgl. Nullmeier 2020: 28 ff.)
andererseits liegt. Unserer Auffassung nach ist das demokratische Abenteuer ra-
dikalerDemokratieansätze deshalb so geeignet,mitUnsicherheiten umzugehen,
weil die Freiheit des Abenteuers der Demokratie eine ist, die sich stets neu be-
währen muss und über deren Konturen in pluralistischen Gesellschaften ein un-
vermeidlicher und permanenter Streit herrscht. Auch in Bezug auf globale Her-
ausforderungen wie den Umgang mit dem menschengemachten Klimawandel
bedeutet das demokratische Abenteuer gerade nicht das Abstellen auf fixierbare
technologische Lösungen. Diese sind – je nach Wissensstand – selbstredend er-
forderlich, können sich aber in Abhängigkeit von Erkenntnisprozessen durchaus
wandeln.Der sechste Bericht desWeltklimarates (vgl. IPCC 2021) zeigt umso ein-
drücklicher, dass sich die Unsicherheit für zukünftige Generationen durch mehr
Gewissheit – in diesemFall über eineweitaus beschleunigte Erderwärmung–so-
gar vergrößert und damit deren Handlungsfreiheit verringert. Es geht also aus
radikaldemokratischer Perspektive darum, dass sich Demokratien ihrer grund-
legenden Unsicherheit gewahr werden, um sie temporär bewältigen zu können.
Temporäre Bewältigung vonUngewissheit undUnsicherheit setzt tatsächlich die
permanente Bereitschaft voraus, den dissensualen Diskurs über entsprechende
politische, zum Beispiel sozialstaatliche, Maßnahmen auszuhalten. Das bedeu-
tet konkret, der Versuchung zuwiderstehen, kontroverse Vorstellungen von Frei-
heit abzuqualifizieren und ihnen den politischen Gehalt abzusprechen. Stattdes-
sen besteht die originär demokratische Herausforderung darin, diese Konflikte
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auszutragen. Aufgrund der radikalen Kontingenz der Geschichte, in der so un-
erwartete Ereignisse wie eine Pandemie oder so erwartbare Phänomene wie der
menschengemachte Klimawandel eintreten können, ist jede Generation erneut
mit der unendlichenAufgabe (vgl.Heil/Hetzel 2006) konfrontiert, diese Abenteu-
er in Angriff zu nehmen – nicht zuletzt, um zukünftigen Generationen ebenfalls
die Chance auf das demokratische Abenteuer der Freiheit zu geben.
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Demokratie und Legitimitätspolitik

PhilipManow

Legitimitätspolitik

Frank Nullmeier hat, in Verbund mit anderen, unsere Zeit als eine gekennzeich-
net, in der die wachsende Umstrittenheit institutioneller Ordnungen zum Auf-
stieg dessen geführt hat, was er »Legitimitätspolitiken« nennt (Nullmeier u.a.
2012).Legitimitätspolitiken sind in seinemVerständnis jene »bewusstenAnstren-
gungen«, die Akteure unternehmen, »um die normative Anerkennungswürdig-
keit einer Ordnung, einer Entscheidung oder auch eines Akteurs herzustellen, zu
sichern, zu kritisieren oder zu zerstören« (Nullmeier u.a. 2012: 13). Hinsichtlich
der Legitimität der Demokratie als politischer Ordnung beobachtet Frank Null-
meier, dass ›Volkssouveränität‹ nicht nur nur noch in reduzierter Form – als rea-
listischeDemokratietheorie – und angereichert durch Effizienzüberlegungen (als
komplexitätszentrierte Demokratietheorien mit Betonung auf Input- und Output-
Legitimation) den hervorgehobenstenReferenzpunkt der normativenRechtferti-
gungunserer politischenOrdnungdarstellt.Darüber hinauswird sie zunehmend
in eine »Reihe von Kriterien zerlegt«: »Partizipation, Teilhabe, Gleichheit, Inklu-
sion, Transparenz, Bestreitbarkeit, Rechenschaftspflichtigkeit und Verantwort-
lichkeit«, die miteinander konkurrierende und sich teils widersprechende Nor-
men formulieren (Nullmeier u.a. 2012: 14–15).

Von dieser meines Erachtens völlig zutreffenden Charakterisierung des De-
battenstandes ausgehend soll es im Folgenden um eine Beobachtung der gegen-
wärtigen Beobachtung von Demokratie gehen, also um eine ›Beobachtung zwei-
ter Ordnung‹ (Niklas Luhmann). Verbunden ist mein Interesse an der Demokra-
tiebeobachtungmit einerThese,die unmittelbar an FrankNullmeiersÜberlegun-
gen anschließt.NachmeinemEindruck (aber nicht nur nachmeinem, siehe Stre-
eck 2021), können wir momentan die Ausdifferenzierung und Re-Kombination
vonElementeneinerDefinitionvonDemokratie beobachten,die sich zuzweiMo-
dellenmit klarer normativer Hierarchie, ja sogar mit der Vermutung ihrer wech-
selseitigen Konflikthaftigkeit verdichten: einem liberalen und einem elektoralen
Modell der Demokratie. Dass die gesellschaftlichen Debatten über die Demokra-
tie heute vielfach auf dieseWeise gerahmtwerden, scheintmir ein Indiz dafür zu
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sein, dass es in der gegenwärtigen Demokratieforschung viel Reflexion über De-
mokratie, aber vergleichsweisewenig Selbstreflexion über Demokratieforschung
gibt unddarüber,wie sie unentrinnbar in ihrenGegenstand verstrickt ist.DieRe-
de von Legitimitätspolitiken hingegen schärft den Blick für den grundlegend po-
lemischen Charakter der unterschiedlichen Konzeptionen und ist daher beson-
ders geeignet, das potentiell Kontroverse an eher unschuldig-neutral auftreten-
denModellen und Definitionen zu erhellen.

Demokratie – Krisenbefunde, Krisendiskurse

Der Ausgangsbefund ist hinlänglich bekannt, bedarf eigentlich keiner weiteren
Erläuterung. Die Demokratie ist in der Krise. Das ist herrschende Meinung. Es
scheint müßig, die einschlägigen Diagnosen erneut detailliert in Erinnerung zu
bringen.DieBefunde lauten:Demokratien sterben (Levitsky/Ziblatt 2018), sie en-
den (Runciman 2018), wir leben sowieso schon seit längerem in post-demokrati-
schen Zeiten (Crouch 2008, 2021). Die Autokratie ist gegenwärtig auf dem Vor-
marsch,dieDemokratie aufdemRückmarsch: »democratic backsliding«,»demo-
cratic regression« oder »recession« (Schäfer/Zürn 2021), »democracy in retreat«
(FreedomHouse 2019), »democracy under siege« (FreedomHouse 2021), »autocra-
cy surges« (Institute 2020), »autocracy turns viral« (Institute 2021). Und soweiter
und so fort.

Diese Befunde haben eine sehr hohe Plausibilität für sich. Man würde sich
sehr schwer tun grundsätzlich bestreiten zu wollen, dass wir in politisch un-
ruhigen Zeiten leben, die vom Aufstieg autoritärer Führerfiguren geprägt sind:
Trump, Erdogan, Putin, Modi, Duterte, Bolsonaro, Orban, Maduro/Chavez etc.;
und vom Aufstieg populistischer Parteien und des Populismus als neuem do-
minanten Politikstil (Kaltwasser u.a. 2017; Mudde and Kaltwasser 2017; Müller
2017). Die US-amerikanische Debatte war die letzten vier Jahre dominiert von
der Frage, ob die Wahl Trumps ins Präsidentenamt denn nun eigentlich der
Beginn eines Abgleitens des Landes in offenen Faschismus sei. Dass in der Wie-
deraufnahme von Sinclair Lewis’ Zwischenkriegszeit-Dystopie It can’t happen here
(1935) die Frage in der ältestenDemokratie derWelt lautete: »can it happen here?«
(Sunstein 2018), und dass diese Frage eigentlich von so gut wie jedem bejaht
wurde, sagt bereits alles.

Aber die gängigen Aufzählungen, mit denen die bekannten Krisendiagnosen
regelmäßig einsetzen – Trump, Brexit, Putin, Bolsonaro usw. – stellen im Regel-
fall schon für sich ein methodisches Problem dar, das darin besteht, auf – wie
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es im Fachjargon heißt – ›der abhängigen Variablen zu samplen‹.1Wir schauen
auf die Krisenepisoden der Demokratie und lassen von dort unsere Analyse be-
ginnen. Das ist ein völlig naheliegendes Vorgehen, aber eines, von demmanwis-
sen könnte, dass es methodisch unhaltbar ist. Gleichwohl folgt ein auch in den
öffentlichen Debatten sehr einflussreiches Buch diesemMuster (Levitsky/Ziblatt
2018).2 Zugleich zeigt sich in der Rückschau, dass Krisendiagnosen schon immer
ein Begleiter derDemokratiewaren.Bereits 1965 seufzte der Politikwissenschaft-
ler C.B.Macpherson: »Wir sind es überdrüssig zu hören, dass die Demokratie in
der Krise ist« (Macpherson 1965) – und das war zu einem Zeitpunkt, als sie in der
sogenannten zweitenWelle der Demokratisierung gerade erst große Ausgreifbe-
wegungenmachte. Der Bericht der Trilateralen Kommission von 1975 (»Die Krise
der Demokratie«, Crozier u.a. 1975), die Diagnose des französischen Philosophen
Jean-FrançoisRevel inden frühen 1980er Jahren (»WiedieDemokratie verschwin-
det«, Revel 1983), gut zehn Jahre später der Befund des französischen Politikwis-
senschaftlers und Diplomaten Jean Marie Guéhenno von »La fin de la démocra-
tie« (Guéhenno 1998), schließlich Colin CrouchsThese von der »Postdemokratie«
in den frühen 2000ern – noch jedes Nachkriegsjahrzehnt scheint seine besonde-
re Demokratiekrise oder auch nur seine spezifische Krisendebatte durchlebt zu
haben, und das über einen Zeitraum hinweg, in dem sich die Demokratie empi-
risch wie normativ alsModell politischer Herrschaft beständig weiter durchsetz-
te. Zugegeben, als Harold Laski in den dreißiger Jahren seine Weil-Lectures un-
ter den Titel »Die Demokratie in der Krise« stellte (Laski 1935 [1931]), sollte er auf
tragische Weise recht behalten. Bezüglich der jeweiligen Krisendiagnosen muss
aber zum einen angemerkt werden: wenn permanent jemand Krise schreit, wird
das noch nicht dadurch zu einer präzisen Prognose, dass sie dannmitunter auch
tatsächlich eintritt. Zudem hatte Laski seinen düsteren Ausblick auf die Analy-
se genau jener zwei Länder gestützt, die dann für das Überleben der Demokra-
tie im 20. Jahrhundert von zentraler Bedeutung werden sollten: die USA und das
VereinigteKönigreich. Insofernhat die Frage einigeBerechtigung, inwieweit sich
auch die gegenwärtige Debatte zumindest in Teilen einem Hang der Gegenwart
zur Selbstdramatisierung verdankt.Daraus ergibt sich unter anderemderBedarf

1 Abgesehen davon, dass sieHeterogenes versammeln: der Brexit, auchwenn das einige gerne so darstel-
len wollen, zeigt kein Ende der Demokratie an; es ließe sich stattdessen ein ernstzunehmendes Argu-
mentmachen, dass er eher als ein Sieg der Demokratie zuwerten ist (Tuck 2020). Ein weiteres Problem
liegt in der Betonung der Rolle von Personen (›strongmen‹), ohne systematisch darüber zu reflektieren,
welche institutionellen Voraussetzungen denn für diese Personalisierung von Politik verantwortlich zu
machen wären.

2 Es gibt natürlich auch skeptische Stimmen: »Observers are overly impressed and scared by the relatively
few cases of undemocratic involution.They pay insufficient attention to themanymore instances when
populist efforts to undermine democracy were blocked; after all, non-cases are by nature less promi-
nent.« (Weyland 2020)
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nach einer methodisch kontrollierteren Betrachtung von Demokratie, etwa eine,
die nicht ausschließlich auf negative Fälle fokussiert. Hier kommt die systema-
tische Messung von Demokratie ins Spiel. Die aber scheint ja die anekdotische
mit systematischer Evidenz wesentlich zu stützen (s.o.). Wo also, so könnte man
fragen, liegt das Problem?

Inhaltlich stimmen die verschiedenen Beiträge unter anderem darin über-
ein, eine zentrale Herausforderung der Demokratie darin zu sehen, dass der
Demokratie nunmehr Gefahr vor allem von der Demokratie selbst drohe: »Der
demokratische Rückschritt beginnt heute an derWahlurne« (Levitsky and Ziblatt
2018) – woran sich bereits ersehen lässt, dass die gegenwärtige Debatte auf
eine »populistische Konstellation« trifft und von ihr stark geprägt ist. Das führt
dann zu mitunter seltsamen argumentativen Volten, zu erstaunlichen Ursache/
Wirkungs-Vertauschungen: die Demokratie, so die Vorschläge, ließe sich doch
durch die Abschwächung ihrer elektoralen Elemente retten, entweder durch die
Einschränkung des Wahlrechts (Brennan 2017), oder durch die Abwertung von
Wahlen und die Aufwertung deliberativer Elemente (Reybrouck 2017), oder über-
haupt durch den Schutz, den nicht-demokratische Institutionen der Demokratie
gegenüber dem Demos gewähren würden (Crouch 2021). Da wird das bekannte
Demokratiedefizit der EU dann unter der Hand zum demokratischen Vorteil.
Das Motto lautet: Mehr Demokratie durch weniger Demokratie, vielleicht ja nur
ein wenig weniger (Jones 2020). Auch wird man sich entscheiden müssen, ob
man nun einerseits die Verlagerung eines immer größeren Bereichs politischer
Entscheidungen in die Verfügungsgewalt nicht-majoritärer, also nicht gewählter
und nach demMehrheitsprinzip besetzter Institutionen–wie beispielsweise von
»Verfassungsgerichten« (Schäfer and Zürn 2021: 18) – für einen demokratisch
problematischen Vorgang hält, oder die Versuche der Politik zur Rückgewinnung
der Hoheit über diese juristische Verselbständigungsprozesse grundsätzlich als
Angriff auf dieDemokratiewertenwill (vgl. etwaSchäfer andZürn 2021: 172–173).
Für beide Positionen gibt es gute Argumente,man kann sie aber schwerlich beide
für zugleich zutreffend halten. Es herrscht eine argumentative Asymmetrie vor,
wenn man sowohl die Auslagerung von Politik in die Gerichte für demokratiege-
fährdend hält wie auch politische Versuche zur Rückverlagerung.

MethodischwerdenKonsequenzengezogen für dieArt undWeise,wiewirDe-
mokratie und ihre Bedrohung messen, die – wie ich zeigen möchte – eine recht
ähnliche Tendenz widerspiegeln, die elektoralen Elemente der Demokratie ge-
gen ihre liberal-konstitutionellen auszuspielen.Das zeigt,dass dieMesskonzepte
nicht unabhängig von der spezifischen Krisendiagnose und der generelleren De-
battenlage sind.Pointiert formuliert: DieKette stellt sich nichtmehr dar als:Mes-
sung › Befund › Diagnose, sondern eher als Diagnose › Messung › Befund. Damit
aber ist die Messung der Demokratie in spezifischer Weise gegenwartsgeprägt,
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ohne dass sich – soweit ich sehe – die jeweiligen Autoren3 hierüber systematisch
Rechenschaft ablegen würden.

Demokratie: Krisenbefunde undMesskonzepte

Wie genau schlägt sich die neue Krisendiagnose auf dieMesskonzepte nieder? In
derPolitikwissenschaft gab es zuvordie institutionalisierteMessung vonDemokra-
tie etwadurch stiftungsähnlicheOrganisationenwie FreedomHouse4 oder durch
ForschungszusammenhängewiedasPolity Project5, seit neueremauchalsBetäti-
gungsfeld kommerziellerAnbieter (Economist IntelligenceUnit [EIU],Latana/Al-
lianceofDemocracy).DerenMessungenwaren/ sindmeist kategorialer,hoch-ag-
gregierter Natur und unterscheiden beispielsweise zwischen »freien«, »teilwei-
se freien« und »unfreien« Ländern (Freedom House), oder aber zwischen »De-
mokratien«, »Anokratien« und »Autokratien« (Polity).6 Die betreffenden Indizes
fügen sich nur eingeschränkt einer dramatischen Diagnose vom Ende der De-
mokratie. Demgegenüber werden im Lichte neuerer Entwicklung, sehr viel dif-
ferenziertere Konzeptualisierungen entwickelt, etwa von dem großen Verbund-
projektVarieties ofDemocracy (Coppedge u.a. 2020a), oder imKontext der Populis-
mus-Forschung (Mudde/Kaltwasser 2017).Die dort jeweils vorgeschlagenen neu-
en Konzeptionen politischer Regime und der Übergänge zwischen ihnen ähneln
sich stark (vgl. Abbildungen 1 und 2).

Sie ähneln sich insbesondere darin, dass sie hybride Regimeformen, die elek-
torale Autokratie und die elektorale Demokratie, letztere als Schwundform ›ech-
ter‹, voller, liberaler Demokratie, besonders berücksichtigen.Wir haben insofern
eine konzeptionelle Präzisierung gegenüber vorhergehendenKategorisierungen:
die Zwischenstufen werden jetzt genauer in den Blick genommen, insbesondere
auch vor dem Hintergrund einer Unterscheidung, die selbst auf das populisti-
sche Phänomen abstellt, nämlich dass Populisten grundlegende Prinzipien der
Demokratie wie Mehrheitsprinzip und freie Wahlen akzeptieren (also die elek-
torale Dimension), aber häufig zusätzliche liberal-konstitutionelle Elemente wie
vor allem die starke Einschränkungen politischer Handlungsspielräume entwe-
der durch strikte verfassungsrechtlichen Kontrollen oder internationale Verträge

3 Das generische Maskulin wird hier und im Folgenden zur Vereinfachung eingesetzt. Gemeint sind da-
durch alle Geschlechter.

4 https://freedomhouse.org
5 https://www.systemicpeace.org
6 Oder zwischen »full democracies«, »flawed democracies«, »hybrid« sowie »authoritarian regimes«
(EIU).

https://freedomhouse.org
https://www.systemicpeace.org
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Abbildung 1: Demokratietypen und Übergänge zwischen ihnen
Quelle: Mudde and Kaltwasser 2017: 87

Abbildung 2: Demokratietypen und Übergänge zwischen ihnen (nach V-Dem Report 2020)
Quelle: Lührmann u.a. 2020: 11

oder suprastaatliche Instanzen ablehnen – und dann auch aktiv bekämpfen.Wir
sind hier aber nicht nurmit einer Vorstellung eines evolutionären Stufenmodells
konfrontiert, indemdie ›liberale‹Demokratie einfach eineweiterentwickelte,hö-
her stehende Entwicklungsstufe dessen repräsentiert, was wir Demokratie nen-
nen, sondern mit der Vorstellung eines latenten, zum Teil manifesten Konflikts
zwischen dem elektoralen und dem liberalen Modell, kann doch in dem Schema
von Mudde und Kaltwasser das Elektorale potentiell zur Autokratisierung, das
Liberale hingegen nur zur Demokratisierung führen (siehe oben, Abbildung 2).

Wie misst man ein anspruchsvolles Konzept der Demokratie, das nicht allein
auf Wahlen abstellt, sondern zudem die Gewaltenteilung, das Ausmaß individu-
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eller Schutzrechte, die Unabhängigkeit der Justiz, die deliberative Qualität öf-
fentlicher Kontroversen und weitere Dimensionen der Demokratie in Rechnung
stellen möchte? In Bezug auf das Varieties of Democracy-Projekt, das zur empiri-
schen wie konzeptionellen Referenzgröße aktueller Demokratiedebatten gewor-
den ist, würde die Antwort lauten – man misst das folgendermaßen (Coppedge
u.a. 2020a):

v2x_libdem = .25 * v2x_polyarchy1.585 + .25 * v2x_liberal + .5 * v2x_polyarchy1.585 * v2x_liberal

Und das gliedert sich auf in einerseits:

v2x_polyarchy = .5 * (v2x_elecoff * v2xel_frefair * v2x_frassoc_thick * v2x_suffr * v2x_free_altinf)
+ .5 * (1/8 v2x_elecoff + 1/4 v2xel_frefair + 1/4 v2x_frassoc_thick + 1/8 v2x_suffr + 1/4 v2x_free_al-
tinf)

und andererseits in:

v2x_liberal = v2xcl_rol * v2x_jucon * v2xlg_legcon * (v2lgbicam)

Ohne auf die Details der Variablen und ihre Gewichtung eingehen zu können, ist
klar, dass bei einem solchen Konzept neben basalen ›Grundkonstituenzien‹ der
Demokratie wie freienWahlen (el_frefair), der durchWahlen zu erfolgenden Be-
setzung zentraler Ämter der Exekutive (elecoff), der Vereinigungs- (frassoc) und
Meinungsfreiheit (free_altinf) sowie des allgemeinen Wahlrechts (suffr) institu-
tionelle und/odernormativeZusatzanforderungengestelltwerden,wennmanei-
ne ›liberale‹ von einer nur ›elektoralen‹Demokratie unterscheidenmöchte, insbe-
sondere Rechtsstaatlichkeit (rol), die Kontrolle der Exekutive durch die Judikative
(jucon) unddieKontrolle derExekutivedurchdie Legislative (Legcon).7Soberech-
tigt ein solcher ›erweiterterDemokratiebegriff‹ aucherscheinenmag,der jenseits
des rein prozeduralenWahlverfahrens nach der institutionellen (undmöglicher-
weise auch idealen) Integrität der Demokratie fragt, so komplex stellt sich natür-
lich dieMessung abstrakter Konzepte wie ›free expression‹ oder ›judicial control‹
dar.8

7 V-Dem führt dazu aus: »The liberal principle of democracy emphasizes the importance of protecting
individual andminority rights against the tyrannyof the state and the tyrannyof themajority.The liberal
model takes a ›negative‹ viewof political power insofar as it judges the quality of democracy by the limits
placed on government.This is achieved by constitutionally protected civil liberties, strong rule of law, an
independent judiciary, and effective checks and balances that, together, limit the exercise of executive
power.« (Coppedge u.a. 2020a; Coppedge u.a. 2020b)

8 Hier ist nicht der Platz, die teils problematische Messung etwa von ›Unabhängigkeit der Justiz‹ im Va-
rieties of Democracy-Projekt detaillierter darzustellen.
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Wenn man unter Zugrundelegung genau dieser differenzierten Konzeptua-
lisierung von Demokratie fragt, welche Entwicklung die Demokratie denn nun
empirisch in den letzten Jahren genommenhat, so zeigt sich, vielleicht nicht son-
derlich überraschend, dass insbesondere in dem nicht ganz klaren Übergangs-
bereich von electoral autocracies und electoral democracies die Hauptbewegungen zu
beobachten sind.

Folgende Grafik ist dem Jahresbericht 2020 des Varieties of Democracy-Projekts
entnommen.

Abbildung 3: Die Entwicklung von politischen Regimen über Zeit (nach V-Dem Report 2020)
Quelle: Lührmann u.a. 2020: 13

In seinem ausgesprochen kritischen Blick auf diesen dominant gewordenen
konzeptionellen Blick aufDemokratie interpretiertWolfang Streeck die heutigen
»Diskussionen über das wahreWesen der Demokratie« als

»Auseinandersetzungen zwischen zwei Schichten,Statusgruppen oder garKlassen (wenigstens
im Bereich der kulturellen Produktion), die unterschiedliche Aspekte dessen betonen und aus
ihrer Interessenlage heraus benötigen,was früher einmal unter synkretistisch-bequememVer-
zicht auf trennscharfe Unterscheidungen summarisch als Demokratie bezeichnet wurde, heute
aberdurchdenLaufderDinge inzweiUntertypenaufgespaltenerscheint« (Streeck2021: 38–41).

Streeck bietet eine der bislang äußerst seltenen sozialwissenschaftlichen Beob-
achtungen gegenwärtiger sozialwissenschaftlicher Beobachtung von Demokra-
tie –wennman sowill, ihre ›begriffssoziologische‹ Analyse.Er identifiziert in den
gegenwärtigenDebatten ebenfalls zweiModelle und bezeichnet sie, die in der Li-
teratur häufig als elektoral und liberal etikettiert werden, als ›sozial‹ und ›liberal‹.
Bei Streeck handelt es sich nicht um ein evolutionäres Entwicklungsmodell oder
dieVorstellungeiner latentenGefährdungdes ›höher entwickelten‹durchdas ›ge-
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ringer entwickelte‹ Modell – sondern der polemische und konflikthafte Gehalt,
den die jeweiligen Definitionen zueinander haben, wird deutlich gemacht, eben-
so wie die Frage nach ihren politischen Trägerschichten explizit gestellt wird. Es
lohnt sich, Streecks polemisch gehaltene Rekonstruktion ausführlicher zu zitie-
ren (Streeck 2021: 38–40, Hervorhebungen im Original):

»Demokratie als soziales Institutionensystem imKapitalismus eröffnete vomkapitalistischenMarkt
und der kapitalistischen Gesellschaft benachteiligten plebejischen Interessen eine Chance, sich
durch Mobilisierung von politischen Mehrheiten Geltung zu verschaffen. Ihr Modus operandi
war der Kampf, ein Kräftemessen zwischen mehr oder weniger gut organisierten und geführten
gesellschaftlichen Lagern, repräsentiert von Parteien und Verbänden, an dessen Ende ein Kom-
promiss stand, der ausgebaut, überholt, zurückgenommen, ersetzt werden konnte, bei Fortbe-
stehen und Anerkennung eines Pluralismus von Interessen, der sich wesentlich um das Kapital-
Arbeit-Verhältnis gruppierte, aber auch, und damit vielfach verknüpft, um das Verhältnis von
Traditionalismus undModernismus.

Dagegen tritt im Selbstbild von Demokratie alsWertesystem einer Bürgergesellschaft eine techno-
kratische Steuerung oder sich selbst zu überlassende Marktwirtschaft an die Stelle des Kapita-
lismus als politisch-ökonomisches Machtverhältnis. Demokratie in diesem Sinne braucht eine
ihre verbindlichen Werte verbindlich interpretierende Auslegungselite; sie ist nicht plebejisch,
sondern elito- odermeritokratisch […]; ihre ›Werte‹werdenvondeliberierendenRechtsexperten
erkannt statt von streitendenBürgern beschlossen; sie sind konstitutionalisiert, das heißtmajori-
tärerVerfügungentzogen,zumSchutz vorWählern,diedieDemokratie zurProduktion falscher
Beschlüsse missbrauchen könnten; Interessen sind verrechtlicht und damit judizierbar; Politik
ist nicht mehr Kampf, sondern Diskurs, nicht mehr plebejisch, sondern elitokratisch; und ge-
lehrte Rechtsauslegung ersetzt politisches Kräftemessen. Statt durch Demokratie repräsentiert
werden Bürger von Bürgern, die wissen, was Demokratie ist, zu ›Demokraten‹ erzogen; am En-
de allfälliger ›Diskurse‹ winkt, wenn alles richtig läuft, die zwanglose herrschaftsfreie Einigung,
die dendurchMacht erzwungenenKompromiss als zivilisatorisch rückständig hinter sich lässt.
Soweicht der schlechte Pluralismus der kapitalistischenDemokratie dem tugendhaftenMonis-
mus einer in ihren universalistischenWerten geeinten postkapitalistischen Bürgergesellschaft,
und die gesellschaftliche Klassenspaltung wird in der Vorstellung einer normativ integrierten
Gesellschaft idealiter aufgehoben, indem Rechtstreue an die Stelle von Parteinahme tritt und
ein allumfassender Universalismus zusammen mit dem nationalen auch jeden sozialen Parti-
kularismus aus derWelt schafft.« (Streeck 2021: 38–40)

Diese Entgegensetzung zweier Modelle von Demokratie lässt sich schließlich so-
gar tabellarisch darstellen:
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Sozial Liberal
Institutionensystem… Wertesystem…
… im Kapitalismus … in der Bürgergesellschaft
plebejisch elitokratisch
majoritär konstitutionalisiert
Interesse Recht
Kampf Diskurs
Kräftemessen Rechtsauslegung
Repräsentation Erziehung
Kompromiss Einigung
Pluralismus Monismus
Tabelle 1: Demokratiebegriffe, sozial und liberal
Quelle: Streeck 2021: 39

Demokratie als ›contested concept‹

Demokratie ist ein »essentially contested concept« (Gallie 1956). Gallie selbst
hatte zur Erläuterung dieses Begriffs das Beispiel der Demokratie prominent
angeführt. Lässt sich solch ein essentially contested concept messen? Messungen
werden zumindest dann gefährlich, wenn sie eher verdecken als offenlegen,
dass hinter ihnen Entscheidungen stehen, die prinzipiell umstritten sind.Wenn
es beispielsweise einen grundsätzlichen inhaltlich-theoretischen Konflikt dar-
über gibt, ob die starke verfassungsrechtliche (europarechtliche) Kontrolle einer
nationalen Regierung ein essentielles Element des theoretischen Konstrukts
›Demokratie‹ ist (oder ihr nicht sogar möglicherweise entgegensteht; Hirschl
2007), wird man auch die Möglichkeit in Betracht ziehen müssen, dass der De-
mokratie auch Gefahr durch Liberalismus drohen kann – eine Möglichkeit, die
in den gegenwärtig prominentesten Konzeptionen von Demokratie gar nicht
erst auftauchen kann. In dieser, aber nicht nur in dieser Hinsicht, kommt dem
Konzept der Legitimitätspolitik zentrale Bedeutung zu.

Literatur

Brennan, Jason (2017), Against Democracy, New Jersey: Princeton University Press.
Coppedge, Michael/Gerring, John/Glynn, Adam/Knutsen, Carl Henrik/Lindberg, Staffan I./

Pemstein, Daniel/Seim, Brigitte/Skaaning, Svend-Erik/Teorell, Jan (2020a), »Dimensions
and Concepts of Democracy, Chapter 5«, in: Michael Coppedge/John Gerring/Adam
Glynn/CarlHenrik Knutsen/Staffan I. Lindberg/Daniel Pemstein/Brigitte Seim/Svend-Erik



Demokratie und Legitimitätspolitik 91

Skaaning/Jan Teorell (Hg.), Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change,
New York: Cambridge University Press, S. 90–129.

Coppedge, Michael/Gerring, John/Knutsen, Carl Henrik/Lindberg, Staffan I./Teorell, Jan/Mar-
quardt, Kyle L. /Medzihorsky, Juraj/Pemstein, Daniel/Alizada, Nazifa/Gastaldi, Lisa/Hin-
dle, Garry/Römer, Johannes von/Tzelgov, Eitan/Wang, Yi-ting/Wilson, Steven (2020b),
V-DemMethodology v10, (Varieties of Democracy (V-Dem) Project.).

Crouch, Colin (2008), Postdemokratie, Frankfurt amMain: Suhrkamp.
Crouch, Colin (2021), Postdemokratie revisited, Berlin: Suhrkamp.
Crozier, Michel J./Huntington, Samuel P./Watanuki, Joji (1975),TheCrisis of Democracy. Report on

the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York: New York University
Press.

FreedomHouse (2019),Democracy in Retreat, Freedom in theWorld 2019,Washington D.C..
FreedomHouse (2021),Democracy under Siege. Freedom in theWorld 2021,Washington D.C..
Gallie, W.B. (1956), »Essentially Contested Concepts«, in: Proceedings of the Aristotelian Society, 56

(1955–1956), S. 167–198.
Guéhenno, JeanMarie (1998),Das Ende der Demokratie, München: Artemis &Winkler.
Hirschl, Ran (2007), Towards Juristocracy:TheOrigins and Consequences of the NewConstitutionalism,

Cambridge,Mass.: Harvard University Press.
Institute,V-Dem (2020),AutocratizationSurges –ResistanceGrows.DemocracyReport 2020,Gothen-

burg: Varieties of Democracy Institute, University of Gothenburg.
Institute, V-Dem (2021), Autocratization turns viral, Democracy Report 2021, Gothenburg: Varieties

of Democracy Institute, University of Gothenburg.
Jones, Garrett (2020), 10% Less Democracy:Why You Should Trust Elites a LittleMore and theMasses a

Little Less, Stanford: Stanford University Press.
Kaltwasser, Cristóbal Rovira/Taggart, Paul/Espejo, Paulina Ochoa/Ostiguy, Pierre (Hg.) (2017),

TheOxfordHandbook of Populism, Oxford: Oxford University Press.
Laski,Harold J. (1935 [1931]),Democracy inCrisis, London:TheUniversity of North Carolina Press.
Levitsky, Steven/Ziblatt, Daniel (2018), How Democracies Die: What History Reveals About Our Fu-

ture, New York: Viking.
Lührmann,Anna/Maerz,Seraphine F./Grahn,Sandra/Alizada,Nazifa/Gastaldi, Lisa/Hellmeier,

Sebastian/Hindle,Garry/Lindberg,Staffan I. (2020),AutocratizationSurges –ResistanceGrows.
Democracy Report 2020. Varieties of Democracy Institute (V-Dem).

Macpherson, C. B. (1965),TheRealWorld of Democracy, Toronto: Anansi.
Mudde, Cas/Kaltwasser, Cristóbal Rovira (2017), Populism. A very short Introduction, Oxford: Ox-

ford University Press.
Müller, Jan-Werner (2017),What is Populism?, London: Penguin Books.
Nullmeier, Frank/Geis, Anna/Daase, Christopher (2012), »Der Aufstieg der Legitimitätspolitik.

Rechtfertigung und Kritik politisch-ökonomischer Ordnungen«, in: Anna Geis/Frank Null-
meier/ChristopherDaase (Hg.),DerAufstiegderLegitimitätspolitik.RechtfertigungundKritikpo-
litisch-ökonomischer Ordnungen, Leviathan Sonderheft 27; Baden-Baden: Nomos, S. 11–38.

Revel, Jean-Francois (1983),Comment les démocraties finissent, Paris : Grasset.
Reybrouck, David Van (2017), Against Elections. The Case for Democracy, London: Random House

UK.
Runciman, David (2018),HowDemocracy ends, London: Profile Books.
Schäfer, Armin/Zürn,Michael (2021),Die demokratische Regression, Berlin: Suhrkamp.



92 Philip Manow

Streeck,Wolfgang (2021),ZwischenGlobalismusundDemokratie.PolitischeÖkonomie imausgehenden
Neoliberalismus, Berlin: Suhrkamp.

Sunstein,Cass R. (Hg.), (2018),Can it happenhere?Authoritarianism inAmerica,NewYork:Harper-
Collins.

Tuck, Richard (2020), The Left Case for Brexit. Reflections on the Current Crisis, Cambridge: Polity
Press.

Weyland, Kurt (2020), »Populism’s Threat to Democracy: Comparative Lessons for the United
States«, in: Perspectives on Politics, 18, S. 389–406.



Der Imperialismus als erstes Stadium des
Totalitarismus – Anmerkungen zur Methode
von Hannah Arendt in »Elemente und
Ursprünge totalitärer Herrschaft«

FriedbertW. Rüb

Wie bekannt hat Wladimir Iljitsch Lenin den Imperialismus als letztes Stadium
des Kapitalismus bezeichnet, aus dem gesetzmäßig der Sozialismus hervorgeht.
Bei Hannah Arendt ist der Imperialismus dagegen das erste Stadium des Totali-
tarismus. In ihm werden die wichtigsten Faktoren, bei ihr: die Elemente, ausge-
bildet, die zur totalitären Herrschaft führen (können).Welche Elemente sind das
im Einzelnen und welche Ursprünge liegen diesen Elementen zugrunde? Unter-
stellt sie eine kausale Determination oder sind es –wiemanche behaupten – lose
Bruchstücke, die sie im Imperialismusteil des Buches ausführlich darlegt, aber
nicht zu einer Erklärung des Totalitarismus zusammenfügt?

Hinsichtlich der Bedeutung dieses Kapitels (und ebenso des über den Antise-
mitismus) bestehen viele Missverständnisse. Oft wird beklagt, dass das Kapitel
sich auf den Imperialismus in England und Frankreich konzentriert, die gegen-
über der totalenHerrschaft immungeblieben sind,währendDeutschlands Impe-
rialismus eine untergeordnete Rolle spielt, aber sich dort der erste »Protoyp« der
totalen Herrschaft entwickelt hat (Benhabib 2003: 76; Canovan 1992: 38; Mantena
2010: 88 f.). Zudemwird betont, dass sie sich allein auf die Ausbildung der natio-
nalsozialistischen Form der totalen Herrschaft konzentriert, aber den Stalinis-
mus weder berührt noch erklärt (Friedrich/Brzezinkski 1956; als Überblick King
2015: 55 ff.). Auch wird hervorgehoben, dass bei der Entstehung des Buches drei
unterschiedliche Phasen zu beobachten sind, in denen jeweils sehr unterschied-
liche Aspekte des Totalitarismus’ bearbeitet werden und allein in der ersten Pha-
se ein systematischer Zusammenhang zwischen Imperialismus und totalerHerr-
schaft sichtbar wird (Tsao 2002).

Überhaupt habe das Kapitel über den Imperialismus im Vergleich zu den bei-
denanderenTeilen,demüberdenAntisemitismusundüberdie totaleHerrschaft,
»left little or no imprint on the mainstream of Arendt’s scholarship.« (Mantena
2010: 84) Erst in den letzten Jahren sind die Verbindungslinien zwischen Impe-
rialismus und Totalitarismusmehr in denMittelpunkt der Arendt-Forschung ge-
rückt (Mantena 2010, 2013; King/Stone 2008).
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Zu der von ihr verwendetenMethode kannman allenfalls sporadische Bemer-
kungen beobachten. Sie habe eine »›Montage‹ historischer Fragmente« (Straßen-
berger 2005: 20) vorgenommen oder der Totalitarismus habe sich als Folge von
»cumulative precedents« herausgebildet (King 2004: 197). Allein dem sogenann-
ten »Bumerangeffekt«, also den Rückwirkungen der imperialistischen Politik in
den Kolonien auf die Mutterländer, wird eine gewisse methodologische Bedeu-
tung beigemessen (King/Stone 2008;Mantena 2010). Eine systematische Ausein-
andersetzungmit ihrerMethode der Geschichtsschreibung hat bisher kaum statt-
gefunden und soll hier erfolgen.Mein Ergebnis wird sein, dass sie sich – implizit
– der Methode von kausalen Mechanismen bedient, eine Methode, die in den So-
zialwissenschaften in den letzten Jahren erneut Aufmerksamkeit gefunden hat
(vgl. insbesondere Elster 1998, 2007; Nullmeier 2021). Mittels dieser erklärt sie,
wie bestimmte Bruchstücke und Elemente des Imperialismus zur totalen Herr-
schaft kristallisieren konnten.

1. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft im Imperialismus

Welche Bedeutung hat der Imperialismus für die Herausbildung des Rassenim-
perialismus bzw. des Totalitarismus und gibt es einen kausalen Zusammenhang,
der das Beziehungsgeflecht zwischen Imperialismus und totaler Herrschaft be-
stimmt? Welche Elemente und Ursprünge diskutiert sie, die sich dann in der to-
talitärenHerrschaft inDeutschland niederschlagen?Hannah Arendt ist hier klar:
Im Imperialismus »zeichneten sich bereits einige grundsätzliche Aspekte ab, die
den totalitären Phänomenen des 20. Jahrhunderts so nahekommen, dass man
versucht ist, die ganze Epoche als Ruhe vor dem Sturm, als vorbereitendes Sta-
dium kommender Katastrophen anzusehen« (284).1

Die Analyse des Imperialismus war als zweites Kapitel eines Buches gedacht,
das zugleich ein weiteres über den Antisemitismus und den Rassen-Imperialis-
mus enthalten sollte. Denn ursprünglich plante sie kein Buch über den Totalita-
rismus, sondern über Rassen-Imperialismus als spezifischeHerrschaftsformdes
Nationalsozialismus (Young-Brühl 1996: 286).

1 Alle Seitenabgaben ohne weiteren Hinweis beziehen sich auf die deutsche Ausgabe des Totalitarismus-
buches; vgl. Arendt 2017 (1955).
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1.1 Der Aufstieg der Bourgeoisie und ihre politischen Folgen

Dieses Kapitel ist bei Hannah Arendt überschrieben als »politische Emanzipation
der Bourgeoisie« (284). Sie schreibt, die »zentrale politische Idee des Imperialis-
mus« gipfelt darin, die »Expansion als beständiges und höchstes Ziel aller Politik«
werden zu lassen (290; Herv. von mir).Was waren die Gründe für diesenWandel
der Politik?

Die ökonomische Entwicklung in den jeweiligen Nationalstaaten zwang
die Bourgeoisie, politisch zu werden. Die Außenpolitik sollte die Expansion
der Wirtschaft in den Kolonien begleiten und gerann so zur »Weltpolitik« der
bisher weitgehend national agierenden Staaten, die nun die »Expansion um
der Expansion willen« betrieben (291). Diesem Wandel zur imperialistischen
Politik lag eine bestimmte Weltanschauung zugrunde, die nun zur Triebkraft
des politischen Handels wurde. Überraschend präzisiert sie diese an Thomas
Hobbes’ Leviathan, der deren Grundlagen weit vorausschauend formuliert hatte.
In den frühen Aufsätzen über den Imperialismus (Arendt 2019a, 2019b) kommt
Hobbes’ Philosophie ein zentraler Stellenwert zu, der dann in den Büchern etwas
abgeschwächt wird.2 Die Prämissen in Hobbes’ Leviathan werden im Zeitalter
des Imperialismus zur »Philosophie der Elite« und gerinnen zu einer radikalen
FormderMachtausübung, zur Politik der »Vernichtung« (Arendt 2019a: 25). Zwar
tauchen bei Hobbes keine rassistischen Bausteine auf, aber in seiner Theorie
legt er bereits die Fundamente dafür: Er negiert alle nationalen oder andere
Gemeinsamkeiten eines Volkes bzw. alle übergreifenden Gemeinsamkeiten von
Völkern. Im Kampf Aller gegen Alle können – wenn überhaupt – allein solche
Gemeinschaften entstehen, die ihre Gemeinsamkeiten nicht aus staatlich ge-
währtenundgarantiertenRechtenundFreiheiten einesNationalstaatesherleiten.
Es entstehen stattdessen »natürlich-organische Einheiten«, die sich gegenseitig
bekämpfen und letztlich auslöschen wollen.Denn »die radikalste Form der Herr-
schaft sowohl wie des Besitzes« ist die »Vernichtung« und das »letzte Geheimnis
der Macht.« (Arendt 2019a: 18 f.)

Neben dieses Moment tritt ein weiteres: Das Bündnis zwischen Kapital und
Mob. Der Mob, der sich aus den »Abfällen aller Klassen und Schichten« der Mut-
terländer zusammensetzt (348),wirdnun zumbeständigenBegleiter desKapitals
auf seinen expansionistischenWegen.Weil derMobweder sozialen Klassen noch
bestimmten sozialen Schichten zuordenbar ist, sondern außerhalb der in konfli-
gierendeKlassengespaltenenGesellschaftenagiert, schienernundas »Volk«oder
später – in der Sprache der Nationalsozialisten – die »Volksgemeinschaft« zu re-

2 Interessanterweise nimmt keine der wichtigsten Hobbes-Interpretation einen kritisch-ablehnenden
noch positiven Bezug zu Arendts Interpretation; vgl. etwa die Beiträge in Kersting 2008; Münkler 2014;
Tuck 1999.
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präsentierten.Hinzu tritt diewachsendeBewunderungdesMobsdurchdie »gute
Gesellschaft« (348). Die politische Weltanschauung des Mobs hatte eine verblüf-
fende Ähnlichkeit mit der der Bourgeoisie, allerdings »gereinigt von aller Heu-
chelei« (350). Zwei im Nationalstaat überflüssige Kräfte, das expandierende Ka-
pital und die überflüssigen Arbeitskräfte, die aus den Schichten und Klassen der
Gesellschaft ausgeschieden worden waren, verließen den Nationalstaat und ver-
banden sich in Afrika, das nun zum »Treibhaus des Imperialismus wurde« (340).

1.2 Rasse und Bürokratie

BeideBegriffe,RassewieBürokratie, sindnachHannahArendtneueHerrschafts-
undOrganisationsformen,die sie imzweitenKapitel diskutiert.DerRassebegriff
löst die Vorstellung einer einheitlichen Nation auf und an die Stelle der vorimpe-
rialistischen Herrschaft tritt nun die geregelte Unterdrückung auf dem Verord-
nungswege,die sie alsBürokratiebezeichnet (405).Entscheidend fürdieEntwick-
lung des Rassebegriffs war die »Gespensterwelt des Schwarzen Erdteils« (408). In
ihren problematischenWorten:

»Der in Afrika beheimatete Rassebegriff war der Notbehelf,mit demEuropäer aufmenschliche
Stämme reagierten, die sie nicht nur nicht verstehen konnten, sondern die als Menschen, als
ihresgleichen anzuerkennen sie nicht bereit waren. Der Rassebegriff der Buren entspringt aus
dem Entsetzen vor Wesen, die weder Mensch noch Tier zu sein schienen und gespensterhaft,
ohnealle fassbare zivilisatorischeoderpolitischeRealität,den schwarzenKontinentbevölkerten
und überbevölkerten.« (407)

Afrika entwickelte sich ihrer Ansicht nach erst spät zum »Treibhaus des Imperia-
lismus« (411), weil die in der Kapkolonie gefundenen Gold- und Diamantenfelder
zu seiner Triebfeder wurden. Gerade sie zogen den Mob an, der aus der Gesell-
schaft derMutterländer »ausgespienworden«war. (413) Zurückgeworfen auf sich
selbst hatte er alle Wertungen und Normen der bürgerlichen Gesellschaft abge-
streift und das Leben seiner (afrikanischen) Mitmenschen galt ihm »nicht mehr
als das einer Fliege« und der »Sittenkodex für Mörder« war hier bereits ausgebil-
det (414).

Auch für die Entwicklung des modernen Rassenantisemitismus spielte Süd-
afrika einegewichtigeRolle.Die Judenwarenhier vor allemals Finanziers präsent
und die Buren in Südafrika wurden als eine spezifische Gruppe, ja als spezifische
Rasse, betrachtet, die sich von allen anderen »Weißen« unterschied.Auch der An-
spruch der Juden auf Auserwähltheit kollidierte mit dem der Buren, die sich in
ihrer Sonderstellung auf das Alte Testament beriefen. Zwar hatten die Juden ih-
re Sonderrolle als Finanziers nur sehr kurz inne, aber es reichte aus, um sie als
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»weiße Neger« zu bezeichnen und den Rassenhass auch auf sie zu konzentrieren
(437).

In Indien und inChinawurden die Einheimischen ebenfalls nurwenig anders
behandelt. Die in Afrika, Indien und in China gemachten Erfahrungen »[schlu-
gen] auf Europa zurück.« (442) Ein Bumerangeffekt tritt ein, weil die Mobfüh-
rer diese Erfahrungen für ihre nationalen Politiken nutzten und ihre Nationen in
»Rassehorden« umwandelten. Rassismus hat somit zwei Quellen: Die Rassenideo-
logie, der sie zwar eine wichtige, gleichwohl untergeordnete Rolle beimisst, und
dann – weit wichtiger – die mörderischen Praktiken, die die weißen Eroberer in
denKolonien gegenüber den ihnenunbekanntenund fremdenKulturen anwand-
ten.

Parallel dazu begann die Bürokratie gegenüber den tradierten Regierungsfor-
men in den europäischen Nationalstaaten zu dominieren.

»Bürokratie ist eine Herrschaftsform, in welcher Verwaltung an die Stelle der Regierung, die
Verordnung an die Stelle des Gesetzes und die anonyme Verfügung eines Büros an die Stelle öf-
fentlich-rechtlicher Entscheidungen tritt. […] In diesem Sinne hat die Bürokratie sachlich mit
dem Beamtenapparat, ohne den schon der Nationalstaat nicht auskam und ohne den kein mo-
derner Staat gleich welcher Prägung funktionieren kann, kaum etwas zu tun.« (405)

Sie fand in der britischen Kolonie in Indien, der französischen in Algerien und
auch in den deutschen Kolonien, vor allem in Südafrika, Anwendung.Herrschaft
mittels Verwaltung kannman daran erkennen, dass Legalität, also die Dauerhaf-
tigkeit vonGesetzenmit allgemeinerGültigkeit, von einmaligen und situativ ent-
schiedenen Verordnungen abgelöst wird. Dies führt nicht allein zur »Anarchie«
(459) von Verwaltungserlassen, sondern zur Dominanz vonDekreten, die Stabili-
tät und Dauerhaftigkeit vermissen lassen. Rassismus und Bürokratie kann man
somit als zwei wichtige Bausteine deuten, die durch den Bumerangeffekt bei der
Herausbildung der totalen Herrschaft eine zentrale Rolle spielten.

1.3 Der kontinentale Imperialismus und die Panbewegungen

In diesemKapitel relativiert Hannah Arendt etwas den Bumerangeffekt der kolo-
nialenPolitiken,weil die kontinentalen Imperialismen sehr vielmehr zumUnter-
gang des Nationalstaates, jedenfalls sehr viel Direkteres beigetragen hätten »als
die überseeischenAbenteuer des englischen,belgischen,holländischenund fran-
zösischen Imperialismus.« (472) Hitler und Stalin – hier tauchen zum erstenMal
Bezüge zum stalinistischen Totalitarismus auf – hatten dem Pangermanismus
bzw. dem Panslawismusmehr zu verdanken als allen anderen Ideologien.

Der kontinentale Imperialismus hatte sich – vermutlich als Reaktion auf den
überseeischen – die rassistischen Weltanschauungen des 19. Jahrhunderts sehr
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»viel enthusiastischer und bewußter zu eigen gemacht.« (476) Seine Anziehungs-
kraft auf die Intelligenzwar ausgeprägter als beimkolonialen und ihm fehlte jede
Zweideutigkeit: Er war und blieb staatsfeindlich und rassistisch. Sein Expansi-
onsdrang war ohne konkreten Plan, aber die für eineWelteroberung unvermeid-
liche Stimmung einer »messianischen Sendung« durchdrang »vom Politischen
ausgehend, alle Sphären des menschlichen Lebens weltanschaulich« (479). Auch
der Antisemitismus war hier stark ausgeprägt, er rückte ins »Zentrum einer Ge-
samtweltanschauung.« (486) Dieser Antisemitismus kam prägnant in den Proto-
kollen derWeisen von Zion3 zum Ausdruck, die bekanntlich eine Fälschung waren.

Imweiteren Verlauf von Arendts Diskussion der ideologischen Prämissen der
Panbewegungen rückt nun deren Staats- und Parteienauffassung in den Mittel-
punkt ihrer Beobachtungen, die von der Vorstellung einer Bewegung geprägt ist.
Länder mit Zweiparteiensystemen, wie etwa England und die USA, »[sind] gegen
dieUnterminierungdurch außerparlamentarischeBewegungennahezu immun«
(529 f.), während sich in Vielparteiensystemen – wie beispielsweise im Deutsch-
land der Weimarer Republik – populistische und totalitäre Bewegungen durch-
setzen konnten. In Zweiparteiensystemen ist »eine der Parteien immer identisch
mit der Regierung; sie ist an derMacht und regiert das Land tatsächlich.Die Par-
teiwirdhier temporär zumStaat […].« (533) ImMehrparteiensystemdagegen»[defi-
niert] sich jedePartei bewusst als Teil einesGanzen,das seinerseits vondemStaat
über den Parteien repräsentiert ist.« (534) Das Ganze, mithin der Staat, schwebt
über den Parteien und falls eine Partei im Vielparteiensystem alleine die politi-
scheMacht statt mittels einer Koalitionsregierung ausüben sollte, kann die Iden-
tifikation dieser Partei mit dem Staat sich nur in »Form der Diktatur« (535) voll-
ziehen. Aber der Staat bleibt in den kontinentalen Parteiensystemen auch dann
von der Regierung getrennt, wenn »wie es zumeist und normalerweise der Fall
ist, eine Koalitionsregierung amRuder ist.« (535) In solchen Regierungenwerden
die Ministerposten nicht nach Kompetenz, sondern eher nach Parteienproporz
aufgeteilt und niemand übernimmt die volle Verantwortung.

Die Folge ist nicht allein eine Entfremdung des Volkes von seiner Regierung,
sondern auch der »Haß auf das Parlament und alle politischen Institutionen«
(540). Infolgedessen organisierten sich die faschistischen Bewegungen in Ita-
lien und dann die nationalsozialistische in Deutschland als »Anti-Parteien«,
also als Bewegungen, die in den Parteien und im Staat ein Hindernis für die
»wechselnden Bedürfnisse der sich bewegenden Bewegung« sahen (547).

Den Blick auf die Bedeutung der Wahlsysteme und die Dynamiken der un-
terschiedlichen Parteiensysteme bzw. der -konkurrenz gelenkt zu haben, ist
Arendts wichtiger Verdienst und wird von der Sekundärliteratur fast völlig igno-

3 Sie sind erneut undmit einem kritischen Kommentar veröffentlicht von Sammons 1988.
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riert. Die neuere Parteientheorie würde sicherlich manche ihrer Ausführungen
mit guten Gründen bestreiten. Insbesondere vernachlässigt sie zwei wichtige
Faktoren. Zum einen denModus der Parteienkonkurrenz, denn in der Endphase
der Weimarer Republik haben wir es mit einem polarisierten Pluralismusmit zwei
Antisystemparteien zu tun,4 der zu einer zentrifugalen Parteienkonkurrenz führte,
das Vertrauen in die tradierten Parteien untergrub, die Parteien wie das Partei-
ensystem delegitimierte und den moderaten Pluralismus auflöste. Zum anderen
führt das reine Verhältniswahlrecht zu einem extrem zersplitterten Parteiensystem
mit Antisystemparteien, das ebenfalls zur Delegitimierung der Parteien wie des
Parteiensystems beitrug und den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung
begünstigte.5

1.4 Der Niedergang des Nationalstaates und das Ende der Menschenrechte

Am Ende des gesamten Kapitels über den Imperialismus kommt sie erneut auf
den Niedergang des Nationalstaates zu sprechen, konzentriert sich hier aber auf
eine andereDimension der Politik: Auf die Politik desHasses und demdamit ver-
bundenen Niedergang der Menschenrechte. Zwischen den beiden Weltkriegen
entsteht eine »Atmosphäre des Zerfalls« und ein »Chaos gegenseitigen Hasses«
der Nationen und der Nationalvölker (561). Minderheiten, Flüchtlinge und Staa-
tenlose sinddie ammeisten vomVerfall der Staatsrechte bedrohtenGruppen.Die
jeweiligen Staaten werden durch die (Mehrheits-)Nation erobert und es kommt
zur »Transformation des Staates von einer legalen in eine nationale Institution.«
(575)

Der moderne Staat ist durch eine zweifache Struktur gekennzeichnet, zwi-
schen denen eine immanente Spannung besteht. Der Staat ist bei ihr eine
institutionell fundierte Struktur, die auf Verfassung und Recht aufsitzt und
dadurch die elementaren Rechte des Menschen garantiert. Daneben steht die
Nation, die in Arendts Idealtypus, konkret Frankreich, eine Gemeinschaft von
Bürgern mit gemeinsamer Weltsicht und Kultur ist und so eine »einmalige
nationale Substanz« hervorbringt (292). Im Zeitalter des Imperialismus wird
die Nation immer mehr in nationalistischen Kategorien gedacht, als exklusive
Gemeinschaft basierend auf rassischer bzw. ethnischer Abstammung, die andere
Gruppen der Bevölkerung bzw. der Nation diskriminierte, schließlich aus dem
Gebiet desNationalstaates vertrieb und im Extremfall tötete.

4 Vgl. dazu Sartori 1976: bes. 131 ff., 342 ff.; Mair 1997.
5 ZurBedeutungder Anzahl vonParteien undderen Folgen für die Parteienkonkurrenz vgl. ebenfalls Sar-
tori 1976; Mair 1997.
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Minderheiten brauchen dagegen bestimmte Sonderrechte, die sie von der
herrschenden Nation unterscheiden und ihnen bestimmte, vertraglich fixierte
Rechte garantieren, die sich den Staatsbürgerrechten annäherten oder ihnen –
imgünstigstenFall –gleichkommen.»Staatenlosigkeit«wurde zwischendenbei-
den Kriegen zu einem in diesem Ausmaß nicht gekannten Phänomen, das durch
die ungeheuren Flüchtlingsströme und die vielen neuen Staatsgründungen als
Folge des Versailler Vertrags massiv forciert wurde. Die meisten Flüchtlinge
wurden zu »Staatenlosen«; es fand auch keine »Naturalisierung« statt, weil sich
die Nationalstaaten oft in Nationalitätenstaaten transformierten (587) und das
Phänomen der Staatenlosen mit der »totalitären Welt (nahe) verwandt« (597)
wird. Zudem werden die Staatenlosen meist der Polizei und deren Verordnun-
gen unterstellt, die »vollkommen unabhängig« von der sonstigen rechtlichen
Lage handeln konnte (598). Da sie – wie Flüchtlinge auch – nicht einfach in
ihre Ausgangsländer deportiert werden konnten, hatten sie im wahrsten Sinne
des Wortes keinen »Platz« in den jeweiligen Staaten. Wegen seines begrenzten
Territoriums kam nur ein »Platz« innerhalb des jeweiligen Nationalstaates in
Frage: »die Internierungslager«, die die »einzige patria [sind], die die Welt dem
Apatriden anzubieten hat.« (594) Zwar konnten die Flüchtlinge das Asylrecht in
Anspruch nehmen, aber allein die schiere Anzahl der Flüchtlinge war so groß,
dass es keine durchgreifende Wirkung entfalten konnte. Zudem war es nur in
ganz wenigen Verfassungen der neuen Staaten verankert und in den wichti-
gen Dokumenten des Völkerbundes und der Vereinten Nationen nicht einmal
erwähnt (584).

Was diesen weitgehend rechtlosen Gruppen blieb, waren allein die Men-
schenrechte. Aber sie waren nicht in der Lage, den Minderheiten, Flüchtlingen
und/oder Staatenlosen in den neuen (und alten) Nationalstaaten Schutz durch
bestimmte Rechtspositionen zu gewährleisten und sie mit der Titularnation
wenigstens in Ansätzen gleichzustellen. Zudem wurden sie meist von politisch
bedeutungslosen Vereinigungen vertreten, deren Sprache sich oft nicht »von den
Broschüren der Tierschutzvereine unterschied.« (603).

»Da dieMenschenrechte als unabdingbar und unveräußerlich proklamiert wurden, so dass ihre
Gültigkeit sich auf kein anderes Gesetz oder Recht berufen konnte, sie vielmehr axiomatisch al-
len anderen zugrunde gelegtwerden sollten,bedurfte es anscheinend auch keiner Autorität, um
sie zu etablieren.DerMensch als solcherwar ihreQuellewie ihr eigentliches Ziel. […]Nun stellte
sich plötzlich heraus, dass in dem Augenblick, indem Menschen sich nicht mehr des Schutzes
einer Regierung erfreuen, keine Staatsbürgerrechte mehr genießen und daher auf ein Mini-
mum an Recht verweisen sind, das ihnen angeblich eingeboren ist, es niemanden gab, der die-
ses Recht garantieren konnte,und keine staatliche oder zwischenstaatliche Autorität bereitwar,
es zu beschützen.« (603, 605)
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Aus dieser bestürzenden Analyse zieht sie eine wichtige Schlussfolgerung: Es
kommt auf ein »Recht, Rechte zu haben«, an (614). Allein Rechte, geschützt und
garantiert durch staatliche Strukturen, schützen den Menschen. »[D]as Recht,
Rechte zu haben oder das Recht jedes Menschen, zur Menschheit zu gehören,
[müsste] von der Menschheit selbst garantiert werden.« (617).

Fasst man ihre Überlegungen in diesem Kapitel zusammen, so ist eine
Schlussfolgerung unvermeidlich: Im voll entfalteten Imperialismus bilden sich
eine Vielzahl von Elementen heraus, die in die Politik der Totalitären Eingang
gefunden haben und in der totalen Herrschaft zur radikalen Anwendung gelang-
ten. Die Differenz zwischen dem voll entfalteten Imperialismus und der totalen
Herrschaft ist nur gering, ja sie spricht sogar von einem »voll entfalteten Impe-
rialismus in seiner totalitären Form« (zit. nach Young-Bruehl 1996: 288). Aber
erst durch dieMachtergreifung einer totalitärenBewegung oder eines totalitären
Machthabers werden die vielfältigen totalitären Elemente, die sich innerhalb des
voll entfalteten Imperialismus herausgebildet haben, in eine totale Herrschaft
umgeschmolzen.

2. Die geschichtswissenschaftliche Methode Hannah Arendts

Von vielen Autor:innenwird –wie oben angedeutet –Hannah Arendt unterstellt,
dass sie durch die beiden vorgehenden Kapitel Rassismus und Imperialismus
die Entstehung des Totalitarismus nicht plausibel erklären kann. Vielmehr sei
ein »konzeptioneller Bruch des Werkes« entstanden, weil »dessen letzter Teil in
keiner überzeugenden Beziehung zu den ersten beiden steht.« (Vollnhals 2006:
25) Andere Autor:innen beklagen, dass demBuch ein »methodologischer Aufriss«
fehlt (Young-Bruehl 1996: 289). Aber sie wollte ihre im Totalitarismus-Buch »ent-
wickelte Methode« auf ein Buch anwenden, das »[d]ie marxistischen Elemente
totaler Herrschaft« untersuchen sollte, um die Entwicklung in Russland, die
zum totalitären Stalinismus geführt hat, ebenso ausführlich darzulegen (Young-
Bruehl 1996: 300).

Aber worin bestand nun die von ihr entwickelt »Methode«? In ihrer Antwort
auf die Rezension ihres Buches von Eric Voegelin schreibt sie überraschend:

»I failed to explain theparticularmethodwhich I came touse,and toaccount for a ratherunusual
approach […] to thewhole field of political and historical sciences as such.One of the difficulties
of the book is that is does not belong to any school and hardly uses any officially recognized or
officially controversial instruments.« (Arendt 1993: 302; zit. nach Bergen 1998: 2)
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Sie expliziert hier ihre Methode nicht, stattdessen muss man sie an vielen und
versteckten Stellen ihresWerkes aufspüren. In ihremDenktagebuch im Juni 1951
gibt sie einen ersten Hinweis:

»Methode in den Geschichtswissenschaften: Alle Kausalität vergessen. An ihrer Stelle: Analyse der
Elemente desEreignisses.Zentral ist dasEreignis, in demsichdieElemente jäh kristallisiert ha-
ben. Titel meines Buches grundfalsch; hätte heißenmüssen:The Elements of Totalitarianism.«
(Arendt 2002: 96 f.)

An anderer Stelle fasst sie ihr Vorgehen erneut zusammen und führt hier einen
neuen Begriff ein. In der Replik auf die Kritik von Eric Voegelin an ihrem Buch
schreibt sie:

»Das Buch handelt […] nicht wirklich von den ›Ursprüngen‹ des Totalitarismus – wie der Ti-
tel unglücklicher Weise behauptet – sondern gibt eine historische Darstellung der ›Elemente‹,
die sich zur Form des Totalitarismus kristallisieren. Dieser Darstellung folgt eine Analyse der
›elementaren Strukturen‹ der totalitären Bewegungen und Herrschaft selbst. Die elementare
Struktur des Totalitarismus bildet die verborgene Struktur des Buches, während die sichtbare
Einheit von einigen grundlegenden Begriffen gestiftet wird, die das Ganze wie ein roter Faden
durchzieht.« (Arendt 1983: 78; Herv. vonmir)

ImVorwort zur deutschen Ausgabe von 1955 taucht der Begriff der Kristallisation
erneut auf:

»Die Ursprünge [der totalitären Herrschaft, F.W.R.] liegen in dem Niedergang und Zerfall des
NationalstaatesunddemanarchischenAufstiegdermodernenMassengesellschaft; dieElemen-
te, die in diesem Zerfallsprozess frei werden, sind ihrerseits in den beiden ersten Teilen in ihre
historischen Ursprünge zurückverfolgt und in dem dritten Teil in ihrer totalitären Kristallisati-
onsform analysiert.« (Arendt 2017: 16; Herv. vonmir)

Kristallisationsform – hier wird nahegelegt, dass sich die Elemente zu einem
bestimmten Zeitpunkt verdichten, sich zu einer festen Form zusammenfügen
und ein spezifisches politischen Phänomen ausbilden: die totale Herrschaft. An
wieder anderer Stelle betont sie:

»Theelementsof totalitarianismcomprise its origins if byoriginswedonotunderstand ›causes‹.
Causality, i.e. the factor of determination of a process of events inwhich always one event causes
and can be explained by another, is probably an altogether alien and falsifying category in the
realm of historical and political science. Elements by themselves never cause anything.They be-
come origins of events if and when suddenly they crystallize into fixed and definite forms.Then,
and only then, can we trace their history backwards.« (Arendt, The Nature of Totalitarianism,
unp.Ms., S. 7; zit. nach Vowinckel 2007: 102)

Sudden cristallization – das ist der zentrale Begriff, der zugleich einschließt, dass
allein rückblickende Interpretationen denmethodisch sinnvollen Zugang zurGe-
schichte eröffnen. Was meint unerwartet kristallisieren? Hier steht die Plötzlich-
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keit, die Überraschung im Mittelpunkt, bei der sich bestimmte Elemente zu ei-
nemEreignis bündeln. Es bedarf eines bestimmtenMoments und erst dannwird
aus den Elementen ein spezifisches Ereignis. Gerade die Machtergreifung der
Nationalsozialisten war gekennzeichnet durch ihre »bestürzend rasche Durch-
setzung« (Bracher 1978: 209).DienationalsozialistischeDiktaturwurde innerhalb
von zweiMonaten installiert unddie dort getroffenen rechtlichenundpolitischen
Entscheidungen bildeten dann die Grundlagen für alles weitere.

Wasmeint unerwartet kristallisieren? In Prozessen der Kristallisation entsteht
etwas Neues und dieses Neue ist gekennzeichnet durch eine »fixed and defini-
tive form«. Sie ist von relativer Stabilität und von relativer Dauer, die dann aber
durch andere bzw. neue Elemente in Frage gestellt und neuen Herausforderun-
gen ausgesetzt ist.Sie könnendie neu entstandeneForm inBewegung setzenund
zu etwas Neuem transformieren – oder auch nicht.

Das Moment der Kristallisation drückte sich in der erfolgreichen Machter-
greifung der Nationalsozialisten aus. In ihm verschmelzen die Elemente und de-
ren Ursprünge zu einer bisher nicht da gewesenen Form, die etwas geschichtlich
Neues in Gang setzt. Dieses Neue ist – das wird in dem Kapitel über die totale
Herrschaft immer wieder betont – die Ausübung von Terror. Nicht vorwiegend
umdes TerrorsWillen (das zwar auch), sondern umdie angeblich objektiven »Ge-
setze vonNaturundGeschichte«zuvollziehen,und»dasheißthier imfurchtbars-
ten Sinne des Wortes exekutiert werden« (948). In politisches Handeln übersetzt
heißt dieses Gesetz: »Du sollst töten« (951) und findet vor allem, aber nicht nur, in
den Lagern seinen entsetzlichen Höhepunkt, die untrennbar mit der Ausübung
totalitärer Macht verbunden sind.

3. Erklären durch kausale Mechanismen

Gibt es in den Sozialwissenschaften eine explizit ausformulierte Methode, die
mit der von Hannah Arendt in einigen Bemerkungen angedeuteten in etwa
deckungsgleich ist? Und wenn ja, wie kann man sie beschreiben? Der Kern der
Arendt’schen Methode wurde gekennzeichnet als »an emphasis on the con-
tingent, conjunctural, and unintended crystallization of political forces and
events that, only in retrospect, could be seen to have contained the kernels of the
catastrophe to come.« (Mantena 2010: 91)

In dieser Bemerkung sind im Wesentlichen all die Bausteine enthalten, die
dem sehr nahekommen,was in den Sozialwissenschaften als Erklären durch kau-
sale Mechanismen bezeichnet wird und deren Bedeutung vor allem von Jon Elster
undneuestens vonFrankNullmeier hervorgehobenwurden.Sienegieren jegliche
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kausale bzw.gesetzmäßigeDynamik, in der die Variablen A1, A2, A3 usw.notwen-
dig und kausal B hervorbringen. Kausale Mechanismen unterscheiden sich von
statistischen Korrelationen bzw. kausalen Gesetzen grundlegend durch folgende
Merkmale (Elster 1998: 45 ff., 2007; Nullmeier 2019: 163 ff., 2021; auch Hedström
2009: 41 ff.; Hedström/Ylikosky 2010; Rüb 2012):

– Sie können erst nach demEintritt eines Ereignisses entdeckt bzw. konstruiert
werden, sie sind grundsätzlich ex-post orientiert. Nomologische Sätze bzw.
kausale Erklärungen sind dagegen ex-ante orientiert, beanspruchen Progno-
sequalität und tragen immer eine vorwärtsblickende Erklärungslogik in sich.

– Ihre logische Struktur ist nicht: »Wenn A, dann immer und überall B«, son-
dern »WennA,dann häufigB«. Sie sind also kontextsensibel,weil nur bestimm-
te Kontexte, die jeweils zu spezifizieren sind, B auslösen (können) und andere
Kontexte nicht. Der Imperialismus hat eben nur in einem Land, konkret in
Deutschland, die totale Herrschaft hervorgebracht, aber trotz ähnlicher bzw.
gleicher Elemente in England und Frankreich wegen anderer Kontexte nicht.

– Die Idee der Kontingenz geschichtlicher und gesellschaftlicher Dynamiken
ist für kausale Mechanismen zentral, denn ihre Wirkungen kommen nicht
nur unter spezifischen Kontextbedingungen zur Geltung, sondern sie kön-
nen auch unter gleichen Kontextbedingungen unterschiedliche Ergebnisse
bewirken: »Wenn A, dann häufig B oder C«. Ereignis A bzw. Elemente A1, A2
und A3 können dann sowohl B oder – in anderen kontingenten Kontexten –
auch C hervorrufen.

– Ihre logische Struktur ist nicht eindeutig linear, sondern kombinatorisch. So
wie im Fall X das Ereignis B durch mehrere unterschiedliche Ursachenkom-
binationen ausgelöst werden kann, so kann umgekehrt die genau gleiche Ur-
sachenkombination im Fall Y Ereignis C auslösen.

– Sie wollen zudem dieMechanismen entdecken, die B bewirken könnten (oder
auch nicht). In Hannah Arendts Begrifflichkeit würde dies bedeuten, die Ele-
mente genauestens zu rekonstruieren, die in einer Abfolge von historischen
Geschehnissen sich schließlich in einem Ereignis kristallisieren (oder auch
nicht).

– Mit ihnen können Makrophänomene erklärt werden, sofern man Ketten von
kausalen Mechanismen rekonstruiert, die in ihrer zeitlichen Abfolge und
in Interaktionen sich in einem Makroereignis kristallisieren. Insbesondere
»kausale Vernetzungen« (Nullmeier 2019: 167) werden hier relevant, weil man
so Ereignisse und Aktivitäten zueinander in Beziehung setzen und fragen
kann, wie A auf Handlungen/Aktionen von B reagiert (und umgekehrt) und
welchen Dynamiken solche Interaktionen folgen.
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Eine Kette kausaler Mechanismen enthält zudem immer »some kind of story«
(Elster 1998: 48). Die Struktur einer Erklärung mittels kausaler Mechanismen be-
steht dann in einer intensiven und integrativenDarlegung allermomentan denk-
baren »Verursachungen«, beiHannahArendt denElementen.Die in einemhisto-
risch und kontextuell einzigartigen Fall wirkenden kausalen Mechanismen wer-
den in ihren vielfältigen und kombinatorischen Wirkungen für das jeweils spe-
zifische Ergebnis interpretativ dargestellt. Das erkenntnistheoretische Ziel der Er-
klärung durch kausale Mechanismen liegt somit in der Erhöhung des Wissens
über wenige Fälle und der Beschreibung und Enthüllung hoher Komplexität. Sta-
tistische Verfahren gewinnen ihre Hypothesen oft durch rigorose Deduktion von
allgemeinenTheorien, oft Rational-Choice-Theorien, und einer ebenso rigorosen
Kontrolle durch standardisierte Verfahren.

Die Elemente, die sich in der totalen Herrschaft kristallisieren können (nicht
müssen!), sind bei Hannah Arendt in dem Imperialismus-Kapitel ausführlich
dargestellt und ich will sie abschließend knapp zusammenfassen:

– Der Aufstieg der Bourgeoisie zur dominanten politischen Kraft, die die Politik
in den Nationalstaaten grundlegend ändert;

– dasBündnis zwischenKapital undMob in denKolonien und den entsprechen-
den Rückwirkungen auf die politischen Dynamiken in denMutterländern;

– die Entwicklung des Rassenbegriffs und derRassenpolitik, die einer imAbster-
ben begriffenen Ideologie einen unerwarteten Aufschub ermöglicht;

– die Entstehung der Bürokratie als neuer und spezifischer politischer Herr-
schaftsform, die die Rechtsstaatlichkeit der europäischen Nationalstaaten
unterminiert und Politik mittels Verwaltungsvollzug und Dekreten zu einer
Alternative erhebt, in der Zufall und radikaleWillkür dominieren;

– die Dynamiken der »Parteienkonkurrenz« und die Struktur derWahlsysteme,
die polarisierte Parteienkonkurrenz und das Entstehen extremistischer Par-
teien begünstigen;

– dieTransformationder europäischenNationalstaaten inNationalitätenstaaten,
was die Entstehung vonStaatenlosen ebenso begünstigtwie denBedeutungs-
verlust der Menschenrechte und die Entstehung von Gruppen von rechtlosen
Menschen fördert;

– und schließlich der Bumerangeffekt, der den in den Kolonien angewandten po-
litischen Praktiken den Rückweg in die Mutterländer ebnet und deren Politik
grundlegend ändert.

Die von ihr angedeuteten kausalen Mechanismen sind in der Regel Makrome-
chanismen, während die von mir hierzu erwähnte Literatur sie vor allem die auf
Mikroebene konzentriert wissen will. Zudem erklären diese – wie erwähnt – bei
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Arendt allein die totaleHerrschaft desNationalsozialismus,während die des Sta-
linismus durch die Kristallisation anderer Elemente entstanden ist.

4. Schussbemerkung

Im Zentrummeiner Überlegungen stand die vonHannah Arendt in ihremTotali-
tarismus-Buch, konkret in dem Imperialismuskapitel, angewandteMethode. Sie
hat sichdazunur sporadischundan vielenStellen verstreut geäußert, aber sie hat
dennoch Spuren gelegt, auf denen man ihre eher »geheime« Methode in ihren
Grundprämissen nachvollziehen kann. Um dieser »geheimen« Methode auf die
Spur zukommen,habe ichdie in demImperialismus-Kapitel gemachtenAusfüh-
rungen ausführlich rekonstruiert, um die Elemente zu verdeutlichen, die dann
in der totalen Herrschaft kristallisierten. Jähe Kristallisation – nur in einer sol-
chen historischen Situation können bestimmte Elemente und deren Ursprünge
zu einer neuen Form politischer Herrschaft zusammenschießen, die der Totali-
tarismuswar.Aber aus denElementen entwickelt sichnicht automatisch oder gar
kausal diese Form der Herrschaft, sondern sie unterliegt einer kontingenten Dy-
namik.Die Elemente, die sie in bewunderswerter Detailliertheit und in großarti-
gemStil beschreibt,waren auch in Frankreich undEnglandpräsent, aber dort hat
sich keine totalitäre Herrschaft ausgebildet. Kontingente Faktoren standen dem
– zumGlück – imWeg.

Im Deutschland der Weimarer Republik traten ebenfalls kontingente Fakto-
ren auf, die denen in Frankreich undEngland fast entgegengesetztwaren und ge-
radedeshalbkonnte sichhierderTotalitarismusausbilden.Selbstverständlich re-
konstruiert Hannah Arendt rückblickend, denn das Drama der totalitären Herr-
schaft ist ihr Ausgangspunkt und gerade dessen Entstehungsbedingungen will
sie sichtbarmachen. Implizitwendet sie hierbei dieMethodedesErklärens durch
kausaleMechanismen an, eineMethode, deren Prämissen erst in den 70er Jahren
von verschiedenen Sozialwissenschaftlern expliziert wurden und deren Grund-
annahmen ich kurz skizziert habe.

Damitwären auch zwei grundlegendeKritikpunkte an ihremBuch relativiert:
Zunächst der oben erwähnte Vorwurf, dass sich das Imperialismus-Kapitel we-
sentlich aufEnglandundFrankeich konzentriert, sichder Totalitarismus aber ge-
rade in diesen Ländern nicht herausgebildet hat. Diese Kritik geht von einer eher
kausalen Determination aus, so dass sich aus den Elementen quasi-automatisch
totalitäreRegimeentwickelnmüssten.AberwegenbestimmterkontingenterFak-
toren bleiben England und Frankreich vomTotalitarismus verschont,während er
sich eben in Deutschland niederschlug. Erstaunlich bleibt gleichwohl, dass sie in
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ihremabschließendenKapitel über »TotaleHerrschaft« nichtmehr auf die kausa-
len Mechanismen in dem vorangegangenen Kapitel zu sprechen kommt und bei
der Entstehung des Nazismus expliziert. Stattdessen diskutiert sie den »Unter-
gang der Klassengesellschaft« (Kapitel 10), wobei sie erneut auf die Massen und
auf das zeitweilige Bündnis zwischenMob und Elite zu sprechen kommt – Sach-
verhalte, die mit einem etwas anderen Akzent bereits in dem Imperialismus-Teil
abgehandelt wurden. Aber einen expliziten Bezug zwischen diesen beiden Teilen
stellt sie nicht her.

Das mag – zweitens – damit zusammenhängen, dass sie im dritten Teil des
Buches die Merkmale totalitärer Herrschaft auf Russland unter Stalin überträgt.
Diese Übertragung ist insofern kontingent, als sie durch die Lektüre bestimmter
Bücher unddurch viele intensiveGesprächemit ihremMannHeinrichBlücher zu
derErkenntnis kam,dass hier einweiterer Fall totalerHerrschaft vorliegt.Erwies
genau die Merkmale auf, die ihr Prototypus der totalen Herrschaft der National-
sozialisten bisher ausschließlich aufgewiesen hatte. Die Entstehungsgeschichte
dieses neuen Falles wollte sie nun mit der gleichen Methode untersuchen – al-
so rückblickend erklärenmittels kausalerMechanismen. Leider konnte sie dieses
Vorhaben nicht mehr realisieren.
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Zwei Versionen des Anti-Imperialismus

Hubertus Buchstein

1. Einleitung

Seit Frank Nullmeier und ich uns 1987 im Rahmen einer Tagung der DVPW-
Theoriesektion näher kennengelernt hatten, gab esmit dem gemeinsamen Inter-
esse an der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule zwar einen gegenseitigen
kognitiven Bezugspunkt. Daraus ist aber nie etwas Gemeinsames entstanden
– und hätte bis heute wohl auch nie etwas Gemeinsames werden können. Es
gibt aber keinen Grund, verpassten Gelegenheiten nachzutrauern. Denn andere
solcher Gelegenheiten zur Gemeinsamkeit gab und gibt es genug: Sei es unser
zusammenmit Rainer Schmalz-Bruns undThomas Saretzki geplantes (und dann
wieder aufgegebenes) ambitioniertes Vorhaben einer Textsammlung zur Kom-
munitarismus-Debatte Anfang der 1990er Jahre; oder im Zuge seiner Betreuung
einer wissenschaftshistorischen Rubrik beim Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegungen; oder 2006 bei unserer Tagung über das damals neu aufkommen-
de Thema »Postdemokratie«; oder schließlich bei der gemeinsamen Arbeit im
Vorstand der DVPW oder seit mehr als einem Jahrzehnt unsere Diskussionen
im Herausgeberkreis des Leviathan. Inhaltlich waren unsere Gelegenheiten zur
Zusammenarbeit dabei in der Regel zufälligen Konstellationen geschuldet.
Mein zuweilen ins Archivarische und Philologische abdriftende Interesse an
der Erforschung wissenschaftshistorischer Detailfragen hat Frank Nullmeier
lediglich insofern geteilt, als er sein Augenmerk auf die sich daraus ergebenden
theoriesystematischen Erträge gerichtet hat.

Frank Nullmeier hat die bewundernswerte Fähigkeit einer selektiven Optik-
verstärkung bei seinem Blick auf Theorieansätze und -traditionen. Seine erfri-
schend eklektischen Rezeptionen zeugen von einer traumwandlerischen Sicher-
heit bei deren Ummünzung in neue analytische Raster und systematische Fra-
gestellungen für aktuelle sozialwissenschaftliche Forschungen. Vor diesem Hin-
tergrund kann auch dieser kleine Aufsatz nichts anderes sein als ein Lektürean-
gebot, verbunden mit der von mir mit Spannung gestellten Frage, ob und wie er
demMaterial mehr aktualisierende Systematik abgewinnen kann, als es mir ge-
lungen ist.UmesdemJubilarnicht allzu leicht zumachen,habe ich einThemaaus
der Historie der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule ausgewählt, bei dem
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er sichmeinesWissens nicht besonders gut auskennt: Die Frage nach derTheorie
der Internationalen Politik in der KritischenTheorie der klassischen Frankfurter
Schule.

2. Die (kluge) Ratlosigkeit amHorkheimer-Institut

Angesichts der weltpolitischen Turbulenzen der 1920er und 30er Jahre ist es eine
erstaunliche Tatsache, dass in den Schriften der Autoren aus der ersten Genera-
tion der KritischenTheorie der Frankfurter Schule keine nennenswerten Beiträ-
ge zu Themen der Internationalen Politik zu finden sind. Ab und zu finden sich
in der Zeitschrift für Sozialforschung Rezensionen von Büchern zu Themen der In-
ternationalen Politik. In der Regel wurden sie jedoch nicht von Angehörigen des
vonMax Horkheimer geleiteten Instituts für Sozialforschung verfasst. Eine spä-
te Ausnahme aus der ersten Generation der KritischenTheorie markiert Herbert
Marcuse ab den frühen 1960er Jahrenmit seiner Unterstützung der kubanischen
Revolution und antikolonialen Kämpfe sowie seiner Kritik amUS-Imperialismus
in Vietnam und in anderen Teilen der Welt. Auch Jürgen Habermas, der heute
als einer der prononciertesten Verfechter eines universalistischen Völkerrechts
gilt, fand erst vergleichsweise spät in den 1990er Jahren zu diesemThema. In den
Schriften des engeren Kreises mit Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Fried-
rich Pollock und Leo Löwenthal wie auch des äußeren Kreises mit Erich Fromm,
Franz Borkenau undWalter Benjamin herrschte ein fast vollständiges Schweigen
zu Fragen der Internationalen Politik. Wenn sich in den ersten zwei Jahrzehn-
ten des Instituts für Sozialforschung deren Angehörigemit anderen Ländern be-
schäftigten,dannumdie dort auftretenden internen gesellschaftlichenProbleme
besser zu verstehen.1 Das Ausblenden der Internationalen Politik reflektiert sich
auch im Programm des von Horkheimer 1931 ausgerufenen ›Interdisziplinären
Materialismus‹. Darin wurde zwar eine »Deutung des Schicksals der Menschen«
(Horkheimer 1931: 20) undeine »Theorie derGesellschaft als ganzer« (Horkheimer
1932: I) anvisiert, die zu einer »Theorie des historischen Verlaufs der gegenwär-
tigen Epoche« (Horkheimer 1932: III) verdichtet werden sollte – allerdings ohne
die Internationale Politik.Mindestens ebenso bemerkenswert wie diese Leerstel-
le ist, dass sie in der bisherigen Literatur zur KritischenTheorie der Frankfurter
Schule, deren Umfang mittlerweile eine eigene Bibliothek erfordert, noch nicht
weiter aufgefallen zu sein scheint – jedenfalls, soweit ich die einschlägige Litera-
tur überblicke.

1 So bei Friedrich Pollockmit seinenAnalysen der sowjetischen Planwirtschaft, bei Karl AugustWittvogel
mit seinen Studien zur Agrarwirtschaft in China oder FelixWeil über den amerikanischen NewDeal.
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Die thematische Lücke der Frankfurter Schule ist umso auffälliger, als sich
die von ihnen betriebene hegelmarxistische Renovierung der Kritischen Theo-
rie mit Aplomb zwischen das aus ihrer Sicht erstarrte lineare Fortschrittsden-
ken der Sozialdemokratie sowie den ebenfalls als dogmatisch kritisierten revo-
lutionärenMarxismus der Sowjetunion platzierte. Doch sowohl die Sozialdemo-
kraten als auch die Kommunisten hatten im Deutschland der Weimarer Repu-
blik zu Fragen der Außenpolitik eindeutig internationalistische Positionen be-
zogen. Die SPD und ihre außenpolitischen Theoretiker ergriffen Partei für ei-
ne Art der Internationalen Politik, die wir heute als das liberale Paradigma be-
zeichnen: einen Internationalismus, der auf eine Politik der Versöhnungmit den
Nachbarländern setzt und eine aktive Beteiligung Deutschlands im 1920 gegrün-
detenVölkerbundwünscht.Demgegenüber kritisiertennicht nurdie stalinisierte
KPD, sondern auch die außerhalb der Partei verbliebenen Trotzkisten (häufig im
wortwörtlichenEinklangmitdenRechtenundRechtsextremen),denangeblichen
»Schandfrieden« des Versailler Vertrages und sie propagierten die proletarische
Weltrevolution als ihre Version des Internationalismus.

Marx undHegel können keineVorbilder für das Schweigen am Institut für So-
zialforschung zu Fragen der Internationalen Politik gewesen sein – dafür finden
sich in derenWerken viel zu viele theoretische Betrachtungen und originelle Ein-
zelbeobachtungen zumThemaWeltgesellschaft.War es also vielleicht eine gewis-
se Frankfurter Provinzialität, die ungeachtet der mondänen und weltgewandten
Lebensführung einiger in der Gruppe umHorkheimer für dieses Schweigen ver-
antwortlich zeichnete? Das ließe sich für die Anfangsjahre des Instituts vermu-
ten, aber sicherlich nichtmehr für die Zeit abMitte der 1930er Jahre, als die in ver-
schiedene Länder zur Flucht getriebenen Emigranten mit bangem Blick auf das
Deutsche Reich schauten. Und erst recht nicht nach dem Überfall Deutschlands
auf Polen und dem danach zu einem Weltkrieg eskalierenden militärischen Ge-
schehen. Die vielen aus dieser Zeit überlieferten Briefwechsel belegen eindring-
lich, dass die meisten aus der Gruppe um Horkheimer ab 1935 fest mit dem bal-
digen Ausbruch eines neuen Krieges in Europa rechneten. Horkheimers pessi-
mistisches Credo aus dem Aufsatz Die Juden in Europa, geschrieben in den ersten
Septembertagen des Jahres 1939, sagt viel über die Stimmungslage am Institut
aus: »Von demBündnis zwischen den Großmächten ist nichts zu hoffen.« (Hork-
heimer 1939: 135). Zugleich dokumentiert diese Äußerung von Horkheimer seine
große Ratlosigkeit angesichts der damaligen internationalen Entwicklungen. Al-
lerdings: Ratlosigkeit ist keine Schande. Es ist besser, zuzugeben, keinen rechten
Rat zu wissen, statt eiligst mit irgendeiner neuen Deutung oder Theorie aufzu-
warten.Das Schweigender Frankfurter zu Fragender InternationalenPolitikwar
insofern ein kluges Schweigen.
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Auf das Schweigen folgte das Zuhören. Im Oktober 1939 berichtete Horkhei-
mer seinemBriefpartner Franz Bischofswerder über die Institutsarbeit: »Wir ha-
bendieses JahrwöchentlicheBesprechungenüber FragenderAußenpolitik«.Und
fügte hinzu: »Der Grund für diese Veranstaltung bildet die Einsicht, daßwir, d.h.
dieMitglieder des Instituts, viel zu wenig exaktes außenpolitischesWissen besa-
ßen, ummehr als bloß dilettantische Aussagen über den Sinn des gegenwärtigen
Geschehens zumachen.«2Wie schwer es war, das gegenwärtige Kriegsgeschehen
von der anderen Seite des Atlantiks her einzuschätzen, belegen auch Horkhei-
mers feste Erwartung im Sommer 1941, dass die Wehrmacht die Sowjetunion in
kürzester Zeit besiegenwerde oder FriedrichPollocks zur gleichenZeit geäußerte
Prognose eines baldigen Krieges zwischen der Sowjetunion und denUSA.3Been-
det wurde das öffentliche Schweigen der Frankfurter 1942 mit dem Erscheinen
des Buches Behemoth von Franz L. Neumann, einem Mitglied des äußeren Krei-
ses der Gruppe. Neumann widmete der kriegerischen Außenpolitik des Dritten
Reiches fast ein Fünftel seines Buches über das SystemNazi-Deutschlands (Neu-
mann 1942: 169–267). Zu denMitarbeitern des Kapitels zur NS-Großraumideolo-
gie und der Großraumtheorie von Carl Schmitt zählte auch Otto Kirchheimer.

Neumanns Buchmarkiert zugleich den Startpunkt für einen Abschnitt in der
Geschichte der Kritischen Theorie, für den der amerikanische Historiker Barry
M.Katz die Formulierung »TheFrankfurt SchoolGoes toWar« gefundenhat.Katz
überschrieb damit seine Schilderung der Aktivitäten vonNeumann,Kirchheimer
undHerbertMarcuse beimOffice of Strategic Services (OSS) inWashingtonD.C.
(Katz 1989). Das OSS leistete seit 1943 Zuarbeit für das amerikanische Kriegs-
und Außenministerium bei der Planung der amerikanischen Kriegsführung
gegen Deutschland. Nach Ende des Krieges ging daraus eine Abteilung des State
Department hervor, diemit Expertisen zu verschiedenen Problemen desWieder-
aufbaus inEuropa beauftragtwar,wozu auch Fragender neuen außenpolitischen
Konstellationen gehörten.4Von den drei Genannten hatte sichMarcuse zuvor gar
nicht und Neumann nur ganz am Anfang seiner Weimarer Karriere (Neumann
1924) mit Fragen der Internationalen Politik befasst. Kirchheimer war unter
ihnen der Einzige, der über ein etwas breiteres theoretisches Vorwissen verfügte.
Im Folgenden möchte ich den völkerrechtstheoretischen Hintergrund etwas
genauer ausleuchten, vor dem der junge Kirchheimer während der Weimarer
Republik seine Überlegungen entwickelte.

2 Brief Max Horkheimer an Franz Bischofswerder vom 25. Oktober 1939. In: Horkheimer 1995: 651.
3 Brief Max Horkheimer an Leo Löwenthal vom 26. Juni 1941 und Brief von Franz L. Neumann an Max
Horkheimer vom 23. Juli 1941. In: Horkheimer 1996: 81 und 193.

4 Ein Teil der Memoranden der »Frankfurter« sind abgedruckt in Söllner 1982, Laudani 2016 und Kirch-
heimer 2021.
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Der 1905 geborene Kirchheimer hatte als Student bei Schmitt in Bonn nicht
nur dessen staatsrechtliche Lehrveranstaltungen besucht, sondern auch dessen
Vorlesungen zum Völkerrecht. In seiner bei Schmitt angefertigten Promotions-
schrift über die sozialistische und bolschewistischeTheorie des Staates rezipier-
te er die völkerrechtlichenThesen Schmitts – wenn auch etwas eigenwillig –mit
Blick auf die Sowjetunion.Seine positive Schmitt-Rezeptionhielt allerdingsnicht
lange vor. Wie bei seiner gedanklichen Weiterentwicklung auf dem Gebiet der
Verfassungs- und der Demokratietheorie löste er sich ab 1930 aus demBannkreis
der SchmittʼschenTheoriewelt und ergriff schließlich amEnde derWeimarer Re-
publik Partei für die von Schmitt weiterhin unablässig attackierte universalisti-
sche Gegenposition.

3. Carl Schmitts nationalistischer Anti-Imperialismus

Schmitts juristisches Interesse am Völkerrecht lässt sich präzise auf den Beginn
desWeimarer Krisenjahres 1923 und die Besetzung des Ruhrgebietes durch fran-
zösische und belgische Truppen aufgrund von Verletzungen des Versailler Ver-
trages datieren. Die turbulenten politischen Ereignisse in diesem Jahr gelten in
der biografischen Forschung zu Schmitt als Katalysator für dieMobilisierung sei-
nes Nationalismus und seines Franzosenhasses. Schmitt begann seinenmit aka-
demischen Mitteln geführten Kampf Ende 1924 mit einem kleinen Aufsatz über
Die Kernfrage des Völkerbundes. In den darauffolgenden Monaten hielt er mehrere
Vorträge zu völkerrechtlichen Fragen. Das Völkerrecht blieb bis 1933 eines seiner
zentralen Arbeitsgebiete. Thematisch arbeitete er sich an drei großen Themen-
komplexen ab: dem völkerrechtlichen Status des besetzten Rheinlands (Schmitt
1925a, 1928, 1930a), dem Völkerbund (Schmitt 1924, 1925b, 1926, 1930b, 1931) sowie
der völkerrechtlichen Legitimität der US-amerikanischen Außenpolitik (Schmitt
1932b). Alle dreiThemenwaren für ihn engmiteinander verwoben; insbesondere,
nachdemDeutschland 1926 dem Völkerbund beigetreten war.

Schmitts Positionierung ergab sich aus seiner Ablehnung vonTheorien, die in
Reaktion auf den verheerenden Weltkrieg dafür warben, eine internationale Be-
wegung für eine friedliche Weltordnung zu schaffen, in deren Mittelpunkt nicht
mehr die Souveränität des einzelnen Nationalstaates stehen sollte. Aus der be-
grifflichen Grundlegung seines Politikverständnisses5 leitete sich für ihn die Ab-
lehnung aller Entwicklungen ab, welche auf der internationalen Ebene auf eine
Verdrängung oder Ersetzung des souveränen Einzelstaates aus seiner zentralen
Stellung imVölkerrecht zielen und stattdessen eine Verrechtlichung und Institu-

5 Vgl. Schmitt 1927a.
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tionalisierung einerWeltrechtsordnung avisieren. Ein wie auch immer gearteter
Weltstaat habe den politischen Charakter verloren, da er keinen Feindmehr ken-
ne. Die universale Menschheit sei keine politische Kategorie, da sie keine interne
Freund-Feind-Unterscheidungmehr zulasse–wozu laut Schmitt das unbedingte
Recht von Staaten gehört, Kriege zu führen.

Eine besondere Facette in Schmitts völkerrechtlichen Schriften ist eine de-
zidierte und durchgehende Kritik an einem kapitalistischen Imperialismus der
USA. Bereits in seinen ersten völkerrechtlichen Artikeln, Die Kernfrage des Völker-
bundesundDieRheinlandealsObjekt internationalerPolitik, spricht er voneinemneu-
en »Zeitalter des Imperialismus« (Schmitt 1925a: 28), in demökonomischmächti-
ge Länder auf geschickte indirekte Weise ihre Herrschaft über formell unabhän-
gige Staaten ausüben. Sein Paradebeispiel sind die USA. Sie würden unter Beru-
fung auf die Monroe Doctrine von 1823 »das Privateigentum schützen« (Schmitt
1924: 19) und mittlerweile ihren wirtschaftlichen Herrschaftsanspruch über den
gesamten amerikanischen Kontinent ausweiten. Den Versailler Vertrag und den
Völkerbundbezeichnet Schmitt ebenfalls als Schöpfungen imeinseitigen Interes-
sederUSA. InderTatsache,dass dieUSAdenVertrag letztlichwederunterschrie-
ben habennochdemVölkerbundbeigetreten sind, erkennt er eine besonders per-
fide Form der indirekten imperialistischen Herrschaftsausübung der USA. Im
Hinblick auf Europa seien sie offiziell abwesend, faktisch aber immer dann prä-
sent,wenn es ihren Interessen als »kontrollierendemOber-Staat« (Schmitt 1927b:
243) entspräche.

Anfang der 1930er Jahre verschärfte sich Schmitts Ton, mit dem er sich über
die USA äußerte. In einem Vortrag mit dem Titel USA und die völkerrechtlichen For-
men des modernen Imperialismus, den er im Februar 1932 in Königsberg hielt, ging
er erneut auf die Monroe Doctrine ein. Diesmal allerdings gelangte er zur Fest-
stellung, sie habe doch längst »ihre Schuldigkeit getan« (Schmitt 1932b: 355) und
sei durch eine neue Form des Imperialismus abgelöst. Denn mittlerweile seien
die USA von einem Schuldner- zu einem Gläubigerstaat geworden und diktier-
ten mit dem Instrumentarium der Kreditvergabe anderen Ländern ihre Bedin-
gungen. Die USA seien heute das Land des »modernsten«, weil »ökonomischen
Imperialismus« (Schmitt 1932b: 349).

4. Otto Kirchheimer als Student in Bonn

Otto Kirchheimer war nicht völlig unpräpariert in die völkerrechtlichen Semina-
re und Vorlesungen von Schmitt in Bonn gekommen, als er dort sein juristisches
Studium fortsetzte. Er hatte zuvor 1925 und 1926 in Berlin beim Staats- und Völ-
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kerrechtler Heinrich Triepel studiert6 und kannte auch bereits die beiden kurz
zuvor erschienenen Bücher von Hans Kelsen und Hermann Heller zur Souverä-
nitätsproblematik. Mit dem Studium bei Schmitt und den diversen – teilweise
in Schmitts Tagebüchern der Jahre 1927 und 1928 dokumentierten – Gesprächen
mit seinemDoktorvater wurde Kirchheimers Interesse an völkerrechtlichen Fra-
gen fast schon zwangsläufig intensiviert. Wie bei Themen der Innenpolitik, gab
es auch im Feld der Außenpolitik zwischen Schmitt und seinem jungen linken
»Wunderkind« auf der Oberfläche von tagespolitischen Fragen kaum Überein-
stimmungen. Dafür gab es, zumindest in der Zeit bis 1930, auffällige Ähnlichkei-
ten in der Tiefenstruktur ihrer Argumentationsmuster.

Die ersten überlieferten Äußerungen Kirchheimers zu völkerrechtlichen Fra-
gen finden sich in seiner 1927/28 bei Schmitt geschriebenenDissertation über die
Unterschiede in den sozialistischen und bolschewistischen Staatstheorien. Die
Internationale Politik und das Völkerrecht werden erst auf den letzten Seiten sei-
ner als Aufsatz publizierten Arbeit erörtert (Kirchheimer 1928). Von Schmitt an-
geregt, setzt er sichdarinmit demVerhältnis vonVölkerrechtundBolschewismus
auseinander.Einer seinerwichtigstenReferenzautorenwarderMoskauerVölker-
rechtlerEugeneKorovine.Die SchriftenKorovinesfielen indieÜbergangszeit der
jungen Sowjetunion von der »heroischen Epoche« der permanenten Weltrevolu-
tion und des »Kriegskommunismus« zu der mehr national-reformerischen und
revisionistischen Isolierungsdiplomatie und der »Neuen Ökonomischen Politik«
unddem»Sozialismus in einemLande«.Offiziell abgelöstwurdeKorovinesTheo-
rie in der Sowjetunion erst 1935, unter anderem von Jewgeni Paschukanisʼ Umris-
se des Völkerrechts,worin unter anderem der 1934 erfolgte Beitritt der Sowjetunion
zum Völkerbund plausibilisiert wurde.

Grundsätzlich gelte in der Sowjetunion, so Kirchheimer, dass – anders als
im bürgerlichen Rechtsverständnis – das Recht kein Ewigkeitsrecht, sondern ein
»Zeitrecht im schärfsten Ausmaße« (Kirchheimer 1928: 147) darstellt. Völkerrecht
ist für die Bolschewisten kein Friedensrecht, sondern temporäres »Waffenstill-
standsrecht« (Kirchheimer 1928: 147). Die Sowjetunion erkennt lediglich einige
wenige gemeinsame Interessen aller Länder an technischen Fragen wie dem
internationalen Postwesen an. In den gegenwärtigen internationalen Orga-
nisationen wie dem Völkerbund erblickt die Sowjetunion einen verzweifelten
Versuch imperialistischer Mächte, die gesetzlichen Regularien eines unterge-
henden Zeitalters zu konservieren. An dieser Stelle seiner Ausführungen greift
Kirchheimer auf das Homogenitätspostulat für den Völkerbund zurück, das
Schmitt ein Jahr zuvor in seiner Schrift Kernfragen des Völkerbundes aufgestellt
hatte. Da »die leiseste und schwächste Homogenität der Interessen und Ge-

6 Lebenslauf Otto Kirchheimer. Archiv der Juristischen Fakultät der Universität Bonn, Promotionen
1927/28. Prüfungsakte Nummer 521–28 Otto Kirchheimer.
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sichtspunkte« (Kirchheimer 1928: 148) unter den Staaten derWelt fehlt, muss die
Sowjetunion Majoritätsentscheidungen durch den Völkerbund und jede Form
der Internationalen Gerichtsbarkeit ablehnen. Ebenso sehr steht der Völkerbund
mit seinem Selbstverständnis als Hüter und Verteidiger formaldemokratischer
Legitimitätsprinzipien in Gegnerschaft zur Sowjetunion.

FürKirchheimer ergibt sichdaraus eine paradox anmutendeKonstellation. In
einer Epoche, in der in Europa in Theorie und Praxis der Abbau der traditionel-
len Souveränitätsvorstellung betrieben wird, verhilft ausgerechnet der Bolsche-
wismus, der das Souveränitätskonzept in seiner Theorie ablehnt, diesem »in der
Praxis zu einem neuen Siegeszug« (Kirchheimer 1928: 149). Als Beleg für diese
These führt er einen 1925 erschienenen Aufsatz Korovines an, wonach es die mo-
mentanen »intérêts réels« der sozialistischen Republik im Umgang mit den ka-
pitalistischen Mächten sind, welche den Rückgriff auf das Souveränitätskonzept
aus taktischen Gründen für sinnvoll erscheinen lassen. Kirchheimer zufolge ist
das Völkerrecht ein Indikator dafür, in welchem Ausmaß in Europa der traditio-
nelle Nationalstaat bereits im »Schwinden« (Kirchheimer 1928: 149) begriffen ist.
Demgegenüber hat Sowjetrussland »in einer für die Verschleierungstendenzen
der heutigen Zeit fast unfassbaren Weise« (Kirchheimer 1928: 150) mit der Kom-
munistischen Partei einen bestimmten und bekannten Träger der Souveränität
bezeichnet. Die eigentliche Pointe des sowjetischen Insistierens auf dem Souve-
ränitätsbegriff imVölkerrecht sieht Kirchheimer nun allerdings nicht in einer Art
Restaurierungdes traditionellenVölkerrechts, sondern in etwas gänzlichNeuem:
»der erstmalig vorgenommenen bewussten Trennung von Staat und Souveräni-
tät« (Kirchheimer 1928: 150). Die Souveränitätsansprüche der Bolschewiki sind
an keine überlieferten staatlichen Grenzen gebunden. Ihre Souveränität ist po-
tentiell universal und damit auch ihr Interventionsrecht. Denn ihr Herrschafts-
anspruch erstreckt sich auf jedenOrt auf demGlobus, an dem es Proletarier gibt.

Um nicht missverstanden zu werden: Kirchheimer referiert die Völkerrechts-
doktrinder jungenSowjetunion lediglich,er schließt sich ihrnicht an.Denn letzt-
lich geht es ihm um die große Frage nach der staatlichen Souveränität in westli-
chen kapitalistischenDemokratien. Sein kurzer Ausflug in dasGebiet des Völker-
rechts und der bolschewistischen Doktrin soll die Kontrastfolie zum Verlust und
zurVerschleierungderSouveränität indenwestlichenkapitalistischenDemokra-
tien liefern.DieNähe dieserÜberlegungendes erst 23-jährigenKirchheimers zur
Theorie von Schmitt ist mit den Händen zu greifen. Und ebenso sehr die gro-
ße Faszination, die für Kirchheimer von der starken Souveränitätsbehauptung
des Bolschewismus ausging.Die gedankliche Nähe zu Schmitt zeigt sich auch an
Kirchheimers Blick auf denVölkerbund. SchmittsHomogenitätspostulat folgend
erachtet er die Homogenität von Interessen und Sichtweisen als Vorbedingung
für internationale Gesetzgebung und internationale Gerichtsbarkeit.
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So sehr Kirchheimer in seiner theoretischen Perspektive von Schmitt beein-
flusst war, so wenig stimmte er hingegenmit Schmitt in dessenmilitanter Befür-
wortung des Nationalismus überein. Beim geselligen Beisammensein am Abend
nach der Disputation am 25. Februar 1928 in Bonn brachen diese Unstimmigkei-
ten offen aus, auf die Schmitt nun nichtmehr verständnisvoll väterlich reagierte.
Sei es, dass Kirchheimer offener als zuvor seine Kritik an den zumeist rechten
und rechtsradikalen nationalistischen Kommilitonen aus dem Bonner Kreis um
Schmitt äußerte oder dass er Schmitts politischePositiondirekter als zuvor ange-
griffen hatte. Für Schmitt endete der gemeinsame Umtrunk jedenfalls verdrieß-
lich und am Abend notierte er in seinem Tagebuch: »Kirchheimer mangelt jedes
Nationalgefühl, grauenhaft« (Schmitt 2018: 208).

5. Kirchheimers völkerrechtlicher Universalismus als Anti-
Imperialismus

Zwei Jahre nach seinem Abschied in Bonn und seiner Rückkehr nach Berlin be-
gann Kirchheimer, sich auch für andere Fragen des Völkerrechts und der Inter-
nationalen Politik zu interessieren und sich dabei von Schmitts Argumentations-
muster zuentfernen.Diesgeschah inmehrerenBuchbesprechungensowieRand-
bemerkungen in Aufsätzen zu innenpolitischen Fragen. Auf zwei kurze Beiträge
Kirchheimers möchte ich exemplarisch eingehen.

Der erste Beitrag ist eine Besprechung des Buches Das Völkerrecht der Über-
gangszeit von Eugene Korovine, die Kirchheimer für die sozialdemokratische
Theoriezeitschrift Die Gesellschaft verfasste.7 Korovine verwarf die Auffassung
eines universell gültigen Völkerrechts. Er führte aus, dass es zwischen der So-
wjetunion und der gesamten übrigen kapitalistischen Welt an dem für eine
jede Völkerrechtsgemeinschaft notwendigen Minimum an Homogenität fehle.
Korovine verwendete also genau dasselbe Argument, das Schmitt gegen die
Möglichkeit eines Völkerbundes angeführt hatte.

In seiner Rezension bezeichnet Kirchheimer die Ausführungen als eine »vo-
luntaristische Völkerrechtsauffassung« (Kirchheimer 1930: 324). Und er spart
nicht mit Kritik. In zweierlei Hinsicht unterliege Korovine gravierenden Irrtü-
mern. Erstens habe er eine naive und falsche Vorstellung von der angeblichen
Interessenhomogenität der kapitalistischen Staatenwelt. Angesichts des Impe-
rialismus der führenden Industriestaaten und ihrer Konkurrenz untereinander
sei die Behauptung abstrus, die gesamte kapitalistische Welt sei wert- und

7 Vgl. Korovine 1929. Zur Bedeutung dieses Buches für die zeitgenössische Völkerrechtsdebatte vgl.
Flechtheim 1936: 56–59.
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interessenhomogen.Das hergebrachte Völkerrechtsystem bilde beiWeitem »kei-
nen solchen geschlossenen politischen Kreis« (Kirchheimer 1930: 326), wie es
Korovine unterstelle. Die Tatsache des Imperialismus und der internationalen
Konkurrenz belege eher das Gegenteil.

Zweitens habe Korovine eine völlig verfehlte Konzeption von Homogenität:

»In Wirklichkeit beruht die Homogenität der Völkerrechtsgemeinschaft nicht auf prinzipiel-
len Erwägungen […]. Sie beruht vielmehr auf einer Unmenge ständig wachsender notwendiger
technischerundwirtschaftlicherVereinbarungen,die ihrerseits erst gemeinschaftsbildendwir-
ken.« (Kirchheimer 1930: 325).

Unter Rückgriff auf Max Hubers Schrift Die soziologischen Grundlagen des Völker-
rechts von 1910 lautet Kirchheimers Gegenthese zu Korovine, dass das moderne
Völkerrecht sukzessive »aus dem intensiven Interesse der Staaten an überein-
stimmenderRegelung […]herausgewachsen« ist bis zumheutigen »Umschlagdes
quantitativen in das qualitative Element« (Kirchheimer 1930: 325).

Mit diesenEinwänden gegenKorovinesHomogenitätsvorstellung griff Kirch-
heimer zugleich die Position von Schmitt an, die er zwei Jahre zuvor noch selbst
vertretenhatte.Korovinewie auchSchmitt setzen einbestimmtesMaßanHomo-
genität voraus, aufgrund deren fester Grundlage erst völkerrechtliche Regelun-
gen gefunden werden können. Kirchheimers wenige Sätze in seiner Rezension
lassen erkennen, dass er auf internationaler Ebene von einem dynamischen Ver-
ständnis vonHomogenität ausgeht, das an die an die Innenpolitik adressierte In-
tegrationstheorie von Rudolf Smend erinnert. Internationale Gemeinschaftsbil-
dungkannnurdasResultat vonpositiven internationalenKooperationserfahrun-
gen sein.Gleiches gilt für das Völkerrecht, das sich sukzessive aus einemGeflecht
von zuerst zumeist technischenÜbereinkommenherausbildet und sich über Prä-
zedenzfälle und die gegenseitige Anerkennung von getroffenen Regelungen ent-
wickelt.

In Korovines Buch findet er aber auch Positives. Zwei Anregungen hält Kirch-
heimer in diesem Zusammenhang für wichtig. Die erste betrifft die traditionelle
Lehre vom Interventionsrecht. Angesichts des von vielen lateinamerikanischen
Staaten geforderten Verbotes von Interventionen sieht er im gegenwärtigen
Interventionsrecht »eine der schärfsten Bruchstellen der Völkerbeziehungen«
(Kirchheimer 1930: 326). Kirchheimer zielt damit auf den Imperialismus der
USA. Statt deren Interventionspolitik weiterhin hinter Rechtsbegriffen zu ver-
schleiern, bedürfe das Völkerrecht einer sachlichen Analyse der Vorgänge in
Lateinamerika. Die zweite Anregung hat methodische Implikationen. Als einer
der ersten Theoretiker des Völkerrechts habe Korovine umfassend herausge-
arbeitet, in welchem Ausmaß neben den Staaten de facto weitere Faktoren
und Akteure aufgetaucht sind, die das Völkerrecht prägen. Dazu gehören in-
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ternationale Finanzmärkte ebenso wie international agierende Unternehmen
und Interessengruppen. Die Rolle dieser Faktoren und Akteure müsse »aktiv
und reaktiv im Völkerrecht in Zukunft anders gewertet werden« (Kirchheimer
1930: 326). Erst eine solche Ausweitung des völkerrechtlichen Regelungsbereichs
gibt die »Klassenstruktur in der heutigen Staatenwelt« (Kirchheimer 1930: 326)
ausreichend klar zu erkennen. Insgesamt liest sich Kirchheimers Rezension
im Vergleich mit seinen zwei Jahre zuvor veröffentlichten Bemerkungen zur
bolschewistischen Völkerrechtsdoktrin als vollständige Kehrtwende.

Zwei Jahre später besprach Kirchheimer ein weiteres völkerrechtliches Buch
fürDie Gesellschaft. Diesmal setzte er sichmit einem Autor aus dem eigenen poli-
tischen Lager auseinander.Georg Schwarzenbergerwar Schüler der Sozialdemo-
kraten Carlo Schmid und Gustav Radbruch und gehörte einer Generation junger
sozialdemokratischer Juristen an, die sich auf völkerrechtliche Fragen speziali-
siert hatten (Steinle 2004). Sein BuchDieKreuger-Anleihen (Schwarzenberger 1931)
behandelte ein zu Beginn der 1930er Jahre in der deutschen Innenpolitik heftig
debattiertes Thema. Der schwedische Privatkonzern von Ivar Kreuger hatte seit
Mitte der 1920er Jahre mehreren finanziell unter Druck stehenden Regierungen
in Europa Kredite gewährt. Solche Kredite waren gerade für Deutschland wich-
tig, um die im Versailler Friedensvertrag vereinbarten Reparationen bezahlen zu
können. Im Gegenzug für die Kreditgewährung hatte der Kreuger-Konzern sich
dasZündholzmonopol garantieren lassen,was inderKonsequenzbedeutete,dass
in ganz Deutschland nur Streichhölzer, die aus seiner Produktion stammten, in
den Handel gebracht werden durften. Die Finanzen des Deutschen Reiches wa-
ren im Zuge der Weltwirtschaftskrise so marode, dass die Regierung keinen an-
deren Auswegmehr sah, als das Kreditangebot von Kreuger anzunehmen. Im Ja-
nuar 1930 stimmte der Reichstag mit den Stimmen der Großen Koalition einer
Monopolgarantie zu, die eine Laufzeit bis 1983 hatte.8 Nach Erlangung der Mo-
nopolstellung erhöhte der Kreuger-Konzern sofort die Preise für Streichhölzer in
Deutschland.Der Unmut über dasMonopol und die Preiserhöhungenwurden zu
einem ständigenThema in der Öffentlichkeit derWeimarer Republik.

Die detaillierte SchilderungundAnalyse desVertragswerksmit demKreuger-
Konzern durch Schwarzenberger nimmtKirchheimer zumAnlass für grundsätz-
liche Überlegungen zu Vertragsbindung und staatlicher Souveränität in der Völ-
kerrechtwissenschaft (Kirchheimer 1932). Kircheimer bemängelt, dass sich die
deutsche Völkerrechtswissenschaft bislang so gut wie gar nicht der juristischen
Analyse von Beziehungen zwischen Staaten und ausländischen Kapitalgesell-
schaften zugewandt habe. Die grundsätzliche Frage, die die Kreuger-Anleihen
aufwerfen, lautet, ob es sich dabei um Verträge mit völkerrechtlicher Geltung

8 Die Bundesrepublik Deutschland übernahm diese Verpflichtung, so dass tatsächlich bis 1983 keine
Streichhölzer von anderen Firmen in den Handel kommen durften.
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oder um allein dem Landesrecht unterliegende Verträge handelt. Aufbauend
auf Schwarzenberger vertritt Kirchheimer die Ansicht, dass es sich bei solchen
Verträgen lediglich um Landesrecht und nicht um Völkerrecht handele. Eine
These, die wichtige finanzpolitische Konsequenzen hat.

Die polemische Stoßrichtung, die Kirchheimer mit seiner Interpretation
verfolgt, richtet sich gegen staatenübergreifende Eigentumsansprüche. Dies
kommt darin zum Ausdruck, dass er sich gegen die »Propagandisten eines an-
geblich allgemeinen Völkerrechtsgrundsatzes von dem unbedingten Schutze
wohlerworbener Rechte von Ausländern« (Kirchheimer 1932: 374) gegenüber
nationalen Gesetzgebern wendet. Kirchheimer teilt Schwarzenbergers Ge-
genposition zu diesen Ambitionen. Er gelangt allerdings über einen anderen
argumentativen Weg dahin. Schwarzenberger stellt – »wohl in Anschluss an
Korovine« (Kirchheimer 1932: 374) – eine Lehre von zwei sich fundamental un-
terscheidenden Völkerrechtsdoktrinen auf, der bürgerlich rechtsstaatlichen und
der sozialistischen. Aufbauend auf diese Prämisse wäre eine zukünftige sozialis-
tische Regierung inDeutschland nicht verpflichtet, KreugersMonopolansprüche
weiterhin anzuerkennen. Kirchheimer teilt diese Konsequenz. Er geht in sei-
nem Argumentationsgang jedoch nicht so weit, das bestehende Völkerrecht in
zwei rigide nebeneinander bestehende und voneinander abgeschottete Welten
aufzusplitten. Es sei viel »vernünftiger, von dem für alle geltenden Völkerrecht
auszugehen« (Kirchheimer 1932: 375). Das unbeschränkte Recht auf Privatei-
gentum gehört Kirchheimer zufolge eindeutig nicht zu einem völkerrechtlichen
Minimalkatalog.

In seiner Rezension wird einmal mehr die antikapitalistische und anti-impe-
rialistische Stoßrichtung seines völkerrechtlichen Denkens deutlich. Er spricht
sich für ein einheitliches Völkerrecht aus. Dessen Regularien sollten sich aller-
dings auf solche Fragen beschränken,welche die innere soziale Ordnung der ein-
zelnen Länder unberührt lassen und damit auch Raum für eine sozialistische Re-
gierungspolitik lassen.

Die Konsequenz dieses völkerrechtlichen Statements für die deutsche Innen-
politik zu Beginn des Jahres 1932 ist unzweideutig: Sollte es in Zukunft wieder
eine von den Sozialdemokraten angeführte Regierung geben, so soll es ihr un-
benommen bleiben, die mit dem Kreuger-Konzern vereinbarten Verträge auf-
zukündigen. Die daran anschließend entstehenden rechtlichen Konflikte fielen
nach Kirchheimers Verständnis nicht in den Bereich des Völkerrechts, sondern
oblägenalleinder innerstaatlichenzivilrechtlichenGerichtsbarkeit imDeutschen
Reich. Das internationale Recht, so sein Credo, darf nicht zum Instrument der
Verstetigung eines kapitalistischen Imperialismus werden.
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6. Ausblick

Die anti-imperialistischen Stoßrichtungen bei Schmitt und Kirchheimer sind
evident. Ebenso evident sind deren Differenzen. Schmitt argumentiert im Na-
men eines kämpferischen Nationalismus gegen den Feind des mit indirekten
Mitteln agierenden anglo-amerikanischen Imperialismus. Das universalistische
Völkerrecht und die Perspektive einer institutionell gesicherten Weltfriedens-
ordnung glaubt er als perfiden Herrschaftsanspruch der angloamerikanischen
Feinde entlarvt zu haben. Das Recht eines jeden Staates darauf, jederzeit einen
Krieg vom Zaun brechen zu wollen, darf Schmitt zufolge nicht eingeschränkt
werden.

Kirchheimer stand in seiner Dissertation noch ganz im Bann der Thesen von
Schmitt auf der einen und von Korovine auf der anderen Seite. Bald aber öffnete
er sich für die Perspektive eines internationalen Rechts, das längerfristig auf Ko-
operation und Frieden unter den Staaten abzielt. Den von Schmitt und Korovine
vertretenen Konzeptionen einander ausschließender Rechtskreise hält er ein dy-
namisches Homogenitätskonzept auf Basis positiver Kooperationserfahrungen
entgegen.Er transponiert gleichsamRudolf Smends Integrationslehre auf die in-
ternationale Ebene. Den kapitalistischen Imperialismusmöchte Kirchheimer im
Rahmen eines intelligent beschränkten internationalen Rechts bekämpft wissen.

Später wurden die Differenzen noch gravierender. Während Schmitt in sei-
nen öffentlichen Stellungnahmen die deutsche Kriegsführung fast bis zum Ende
propagandistisch unterstützte, hoffte Kirchheimer beim OSS einen Beitrag zum
schnelleren Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland leisten zu können. Dazu
gehörten Analysen über die politische Stimmung in Deutschland, die Ermitt-
lung der kriegstechnischen Kapazitäten des Reiches sowie Ratschläge bei der
Auswahl von militärischen Zielen in Deutschland. Und während Schmitt nach
1945 unablässig das Recht der internationalen Staatengemeinschaft bestritt, die
für die Kriegsverbrechen verantwortlichen Deutschen rechtlich zu belangen,
hatte Kirchheimer schon zwei Jahre vor Kriegende damit begonnen, Franz L.
Neumann bei der Vorbereitung der amerikanischen Prozessstrategie für die
internationalen Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg zu unterstützen. Die
unterschiedlichen Argumentationsweisen von Schmitt und Kirchheimer nach
1945 zum angemessenen rechtlichen und politischen Umgangmit den deutschen
Kriegsverbrechen sind in ihrenWeimarer Differenzen bereits in nuce enthalten.
Auch später äußerte Kirchheimer sich immer wieder vereinzelt zu Fragen der
Internationalen Politik. Vehement kritisierte er beispielsweise in seinem letzten
Lebensjahr 1965 den Krieg der USA in Vietnam und ebenso vehement unter-
stützte er die ersten vorsichtigen Schritte zur Entspannungspolitik gegenüber
der Sowjetunion. Seine Freunde John H. Herz und Erich Hula haben berichtet,
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dass er vor seinem überraschenden Tod mit der Planung eines Buches über das
Problem der Hegemonie in den Internationalen Beziehungen begonnen hatte
(Herz/Hula 1969: xiii).

Kirchheimers Option für eine Verrechtlichung der Internationalen Politik ist
nicht erst im Zuge der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges entstanden, sondern
geht bis zu seinen Weimarer Schriften und seiner Loslösung von Schmitt’schen
Argumentationsmustern zurück. Aus der Perspektive einer Geschichtsschrei-
bung der Frankfurter Schule sehe ich Kirchheimer als ersten ernsthaften Vorläu-
fer des seit den 1990er Jahren von Jürgen Habermas verfochtenen Projektes einer
Konstitutionalisierung des Völkerrechts.

Literatur

Flechtheim,Ossip K. (1936), »Die Völkerrechtstheorie von Korovine und Paschukanis«, in: Ossip
K. Flechtheim (Hg.),VonHegel zu Kelsen. Rechtstheoretische Aufsätze, Berlin: Duncker &Hum-
blot, S. 55–80.

Herz, John H./Hula, Erich (1969), »Otto Kirchheimer – An Introduction to his Life and Work«,
in: Otto Kirchheimer (Hg.), Politics, Law, and Social Change, New York: Columbia University
Press, S. xi–xxxviii.

Horkheimer,Max (1931), »Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines
Instituts für Sozialforschung«, in: MaxHorkheimer,Gesammelte Schriften Band 3, Frankfurt/
M.: Fischer 1988, S. 20–35.

Horkheimer,Max (1932), »Vorwort«, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 1, H. 1–2, S. I–IV.
Horkheimer,Max (1939), »Die Juden und Europa«, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 8, H. 1–2,

S. 115–137.
Horkheimer, Max (1995), Gesammelte Schriften Band 16, Briefwechsel 1937–1940, Frankfurt/M.: Fi-

scher.
Horkheimer, Max (1996), Gesammelte Schriften Band 17, Briefwechsel 1941–1948, Frankfurt/M.: Fi-

scher.
Katz, Barry M. (1989), Foreign Intelligence. Research and Analysis in the Office of Strategic Services,

1942–1945, Cambridge/MA: Harvard University Press.
Kirchheimer,Otto (1928), »ZurStaatslehredes SozialismusundBolschewismus«, in:OttoKirch-

heimer, Gesammelte Schriften Band 1, Recht und Politik in der Weimarer Republik, Baden-Baden:
Nomos 2017, S. 132–151.

Kirchheimer, Otto (1930), »Rezension: Eugene Korovine: Das Völkerrecht der Übergangszeit«,
in: Otto Kirchheimer, Gesammelte Schriften Band 1, Recht und Politik in der Weimarer Republik,
Baden-Baden: Nomos 2017, S. 323–327.

Kirchheimer,Otto (1932), »Rezension: Georg Schwarzenberger,Die Kreuger-Anleihen«, in: Otto
Kirchheimer, Gesammelte Schriften Band 1, Recht und Politik in der Weimarer Republik, Baden-
Baden: Nomos 2017, S. 373–376.



Zwei Versionen des Anti-Imperialismus 125

Kirchheimer, Otto (2021),Gesammelte Schriften, Band 6, Politische Analysen für das OSS und das State
Department, Baden-Baden: Nomos.

Korovine, Eugene A. (1929), Das Völkerrecht der Übergangszeit. Grundlagen der völkerrechtlichen Be-
ziehungen der Union der Sowjetrepubliken, Berlin: Rothschild.

Laudani, Raffaele (Hg.) (2016), ImKampf gegenNazi-Deutschland.Die Berichte der Frankfurter Schule
für den amerikanischen Geheimdienst 1943–1949, Frankfurt/M./New York: Campus.

Mehring, Reinhard (2009),Carl Schmitt. Aufstieg und Fall, München, Verlag C. H. Beck.
Neumann, Franz L. (1924), »Der Boykott im Völkerrecht«, in:Wörterbuch des Völkerrechts und der

Diplomatie, begonnen von Julius Hatschek, fortgesetzt und hg. von Karl Strupp, Band 1, Ber-
lin: De Gruyter, S. 155–159.

Neumann., Franz L. (1942), Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus, Hamburg: Eu-
ropäische Verlagsanstalt 2019.

Schmitt, Carl (1924), »Die Kernfrage des Völkerbundes«, in: Carl Schmitt,Frieden oder Pazifismus?
Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik 1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot
2005, S. 1–26.

Schmitt, Carl (1925a), »Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik«, in: Carl Schmitt, Frie-
den oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik 1924–1978, Berlin:
Duncker & Humblot 2005, S. 26–50.

Schmitt, Carl (1925b), »Der Status Quo und der Friede«, in: Carl Schmitt, Frieden oder Pazifismus?
Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik 1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot
2005, S. 51–72.

Schmitt, Carl (1926), »Die Kernfrage des Völkerbundes«, in: Carl Schmitt,Frieden oder Pazifismus?
Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik 1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot
2005, S. 73–194.

Schmitt,Carl (1927a), »DerBegriff desPolitischen«, in:Carl Schmitt,PositionenundBegriffe,Ham-
burg: Hanseatische Verlagsanstalt 1940, S. 67–74.

Schmitt, Carl (1927b), »Der Völkerbund und Europa«, in: Carl Schmitt, Frieden oder Pazifismus?
Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik 1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot
2005, S. 240–248.

Schmitt, Carl (1928), »Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet«, in: Carl Schmitt, Frieden oder
Pazifismus? Arbeiten zumVölkerrecht und zur InternationalenPolitik 1924–1978, Berlin: Duncker&
Humblot 2005, S. 255–273.

Schmitt, Carl (1930a), »Die politische Lage der entmilitarisierten Rheinlande«, in: Carl Schmitt,
Frieden oder Pazifismus?Arbeiten zumVölkerrecht und zur InternationalenPolitik 1924–1978, Berlin:
Duncker & Humblot 2005, S. 274–280.

Schmitt, Carl (1930b), »Der Völkerbund und das politische Problem der Friedenssicherung«, in:
Carl Schmitt, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur Internationalen Politik
1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot 2005, 281–332.

Schmitt, Carl (1931), »Der Völkerbund«, in: Carl Schmitt, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zumVöl-
kerrechtundzur InternationalenPolitik 1924–1978,Berlin:Duncker&Humblot 2005,S. 333–349.

Schmitt, Carl (1932a),Der Begriff des Politischen, Berlin: Duncker & Humblot 1963.
Schmitt, Carl (1932b), »USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus«,

in: Carl Schmitt, Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zumVölkerrecht und zur Internationalen Politik
1924–1978, Berlin: Duncker & Humblot 2005, S. 349–377.



126 Hubertus Buchstein

Schmitt,Carl (2018),Tagebücher 1925bis 1929.HerausgegebenvonMartinTielkeundGerdGiesler,
Berlin: Duncker & Humblot.

Schwarzenberger, Georg (1931), Die Kreuger-Anleihen. Ein Beitrag zur Auslegung der internationa-
len Anleihe- und Monopolverträge sowie von der Lehre zum Staatsbankrott, München/Leipzig:
Duncker & Humblot.

Söllner, Alfons (Hg.) (1982), Zur Archäologie der Demokratie in Deutschland. 2 Bände, Frankfurt/M:
Europäische Verlagsanstalt.

Steinle, Stephanie (2004), »Georg Schwarzenberger (1908–1991)«, in: Jack Beatson und Rein-
hard Zimmermann (Hg.), Jurists Uprooted: German-Speaking Émigré Lawyers in Twentieth-Cen-
tury Britain, Oxford: Oxford University Press, S. 663–680.



Freiheit, Markt und Politik: Das alte liberale
Versprechen ist nicht eingelöst

Birger P. Priddat

»Freiheit und Verantwortung« ist eine klassische Formel bürgerlicher Gesell-
schaften. Freie bürgerliche Subjekte bestimmen selbstbewusst ihren wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Handlungsrahmen. Ihre Freiheit verantworten sie
vor niemand anderem als vor sich selbst – ein politisches Ideal demokratischer
Selbstbestimmung. »Frei« heißt zum einen: frei von fremdbestimmter Herr-
schaft. Zum anderen: »frei« miteinander. In diesem aufklärerischen Kontext
erwuchs die Politische Ökonomie, die heute zur economics geworden ist. Was
änderte sich?

Im 19. Jahrhundert trennen sich bereits die Sphären: Die erste Sphäre ist eine
Sphäre politischer Freiheit, sich selbst eine Ordnung der Beziehungen zu geben.
Die zweite ist eine wirtschaftliche: frei, das heißt freiwillig miteinander zu han-
deln. Im ökonomischen Kontext ist die zweite Sphäre identisch mit einer Vor-
stellung liberaler Gesellschaften. Die Subjekte handeln frei in Wettbewerb, oh-
ne vom Staat beeinträchtigt zu werden. Es zeigt sich, dass – so betrachtet – die
Wirtschaftsfreiheit nicht automatisch mit der politischen Freiheit identisch ist.
DieOrdnungdesPolitischen,als Staat,mussnicht notwendigdemokratisch sein,
wenn die Wirtschaftssubjekte ihre Freiheit gewährt bekommen. Sie halten den
Markt für eine genügende Freiheitsarena, ignorierend, dass nur die Zugang ha-
ben, die zahlungsfähig sind.

Daraus entsteht eine Paradoxie: dass die Wirtschaftssubjekte ihre Markt-
handlungsfreiheit gegebenenfalls gegen ihren eigenen Staat verteidigen. Sie
wollen sich gar nicht in der politischen Freiheit engagieren. Andererseitsmüssen
sie es, um ihre Wirtschaftsfreiheit gewährleistet zu erhalten. Oder sie müs-
sen sich mit der Herrschaft arrangieren. Die Wirtschaftsfreiheit kann auch
Symbiosen mit nicht-demokratischer Herrschaft eingehen, wenn beide davon
sich Vorteile erhoffen (Acemoglu/Robertson 2014). Aber dann sind Freiheit und
Verantwortung aufgegeben bzw. entkoppelt.

Als klassische Formel der selbstbewusst werdenden bürgerlichen Gesellschaft
in der Neuzeit bilden Freiheit und Verantwortung eine Ordnungsidee, die we-
der von Gott noch von adeligen dynastischen Herrschaften gesetzt ist, sondern
durch die Bürger selbst – ein durchweg republikanischer Gedanke politischer
Selbstbestimmung. Solange die absolutistische Fürstenherrschaft dominier-
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te, bildet sich die Idee bürgerlicher Selbstbestimmung vorerst als Idee freien
Handels aus: dass man frei mit anderen auf (internationalen) Märkten handeln
könne. Der douce commerce wurde von Montesquieu als die neue zivilisatorische
Institution der Menschheit angesehen, die die Kriegs-Erwerbs-Wirtschaft des
Adels ablösen könne (Hirschman 1987; Priddat 2006; Jucker 2014 über adelige
»Beute«-Ökonomie). Die Markt-Wirtschaft – vernehmlich erst die des Handels,
später erst der Produktionen – wird – über die kameralistischen »policeylichen«
Schranken (Simon 2004) hinausschießend – zu einem weltumspannenden frei-
en Handelsnetzwerk, mit dem die frühen Kaufleute in Vertrauensrelationen
(McCloskey 2006) umzugehen lernten. Es war – wenn man es so betrachtet –
die Einübung in eine virtuelle Republik freier Händler, das heißt in eine ökonomische oder
marktliche Republik als Vorform der späteren politischen Republiken (genauer Priddat
2022: Metamorphose IV).

Bewusst wird hier von »Republiken« geredet, obwohl der Gedanke der Selbst-
bestimmung aus der antiken Polis herrührt. Die (römische) res publica war eine
Adelsrepublik (des Senatus), das heißt ein politisches Elitenkonzept. Anders die
Polis, die über Verfassungswechsel differente Herrschaftsformen durchspielte –
von der Monarchie bis zur Demokratie –, das heißt immer den demos als dritte
Kraft mit einbauen musste (Ranciere 2002). »Freiheit und Verantwortung« war
ein Elitekonzept: Nur diejenigen konnten frei entscheiden, die das Vermögen
hatten, unabhängig und gebildet zu sein. Der Vermögensbegriff ist hier zwei-
fach konnotiert: als Geld- oder Grundvermögen, das heißt Eigentümer und
wirtschaftlich unabhängig zu sein, und zweitens als gebildete Kompetenz, die
eigenen Interessen mit denen der anderen in Balance zu bringen. Adam Smith
vertrat zum Beispiel ein solches Gentleman-Konzept (sogar mit einer gewissen
Geringschätzung der Kaufleute, die von politischen Dingen fernzuhalten seien,
da sie zu sehr auf ihre Eigeninteressen ausgerichtet seien (Blomert 2012; auch
Anderson 2019: 53 ff.)).

Das Elitenkonzept ist auf einem Tugendkonzept (stoisch) gegründet: dass
man maßvoll sei, indem man seine eigenen Interessen nicht verhehlt (die
Freiheits-Dimension), sie aber gegen die Interessen der anderen abwägt (die
Verantwortungsdimension) (zur stoïschen oikeiois bei Smith: Ronge 2015). Nur
wer diesen Gentleman-Habitus hat, kann regieren bzw. politisch werden. Die
leidenschaftsverführten und ungebildeten Massen hingegen sind nicht politik-
fähig.

Die politische Freiheit – das große abendländische Erbe der antiken Polis –
ist ein komplexeres Unterfangen. Sie erfordert, dass alle Bürger untereinander
gleich sind, das heißt dass niemand von Natur aus über andere herrschen kann
(Rosanvallon 2017; Allen 2020, die sich auf Philipp Pettit’s neorepublikanische
Vorstellung von Freiheit als Nichtbeherrschung bezieht). Eine solche Herrschaft
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– Demokratie ist »Volksherrschaft« – ist selbstbestimmte und -bestimmende
Herrschaft. In derNeuzeit wird das als Vertrag allermiteinander illustriert (social
contract): ein Narrativ selbstbestimmter politischer Ordnungsverfassung. Man
einigt sich frei auf eine Ordnung, derman sich –weil frei entstanden – freiwillig
unterstellt, indemman seine Souveränität aufgibt. Solche Verfassungen können
– erst im 19. Jahrhundert – demokratisch geändert werden, durchWiederaneig-
nung der Souveränität durch das Wahlrecht (Rosanvallon 2017). Aber sie binden
die Freiheiten der einzelnen an die gemeinsam gesetzte Ordnung. Freiheit kann
nur über Bindung stabilisiert werden. Die Freiheit wird als Grenzbestimmung
fixiert: Jeder kann frei handeln, wenn er die Freiheit der anderen gewährleistet.
Die selbst gesetzte Ordnung bindet die Subjekte darin, zu niemandes ande-
ren Nachteil zu handeln. Der eigene Vorteil bleibt zudem offen (wenn er nicht
auf Kosten der Vorteile anderer geschieht). Darin können neue Ungleichheiten
entstehen – auf der wirtschaftlichen Ebene. Aber politisch bleiben die Bürger
formell gleich, unabhängig von ihren Vermögen.

Freiheit ist ein politischer Emanzipationsbegriff: niemandem untertan zu
sein, außer sich selbst. Das Selbst-Ständig-Sein wird, als politisches Selbst, im
modus collectivus gedacht. Dieses »Selbst« ist kein Ego, sondern ein Selbst, das zu-
sammenmit anderen Selbsten erst den Stand bildet, in dem sie gemeinschaftlich
Freie sind.ZudiesemSelbst gehörtVermögen:Vermögen,Selbstbewusstseinund
Tugendhaftigkeit. So sahen sich zumBeispiel noch die klassischenUnternehmer,
bevor sie Ende des 19. Jahrhunderts ihr Selbstbild änderten (Moretti 2013).

Das Selbst ist ein politisches, kein individualistisches Selbst, das heißt ein
Selbst, das mit anderen Freien gemeinsam Politik betreibt. Diese Selbst-Herr-
schaft ist insofern weiterhin eine Herrschaft, als sie alle, die ihr zustimmen,
bindet (= Ordnung). Zugleich beruht sie auf Selbst-Beherrschung in Verantwor-
tung.

Was bei Aristoteles noch im Kontext der Politik an Tugenden ausgeformt
wird, das heißt im Kontext der Gemeinschaftlichkeit (koinonia), wird in der
»wirtschaftlichen Republik« der Händler, die ihre neue Handels- oder Marktge-
meinschaftlichkeit erst geschichtlich erproben müssen, als Tugend neu gewen-
det: Redlichkeit,Ehrlichkeit,Vertrauen,Gerechtigkeit (McCloskey 2006; Fontaine
2014). Die noch nicht ausgeprägte Selbst-Herrschaft der »Wirtschaftsrepublik«
findet sich in ihren Akteuren als ausgeprägte Formder Selbst-Beherrschungwie-
der, gleichsam als Substitut einer erst zu erlangenden Republik (die historisch
dann im 19. Jahrhundert kam). Der ehrbare Kaufmann (Moretti 2013) war das
notwendige personale Inventar einer noch ungeklärten Marktinstitution; man
trat, um seine Freiheiten nutzen zu können, gegeneinander verantwortlich auf.
Oder nach selbst gesetzten Regeln: lex mercatoria.
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Die politiklose Politik

Die Smith’sche Idee, die Politik zu reduzieren (»Minimalstaatsidee«) und eine
Hauptaufgabe der Politik, den bonum commune zu erlangen, in die Wettbe-
werbsdynamik des Marktes zu transponieren, konnte im 18. Jahrhundert als
erfolgreichesModell eingeführt werden, weil man gegenüber den korrupten und
herrscherzentrierten Politikformen der Monarchie und absolutistischen Fürs-
tenherrschaft weder Tugend- noch Wohlfahrtserwartungen hegen mochte. Die
Bürger übernehmen einen Teil der Politik, die Herstellung des salus publicus, in
ihre faktische Kompetenz: in ihre Marktwirtschaftsregie, was als politiklose Form
der Politik auch in Monarchien als möglich gedacht werden konnte. Es war, wenn
man so will, die Idee einer Politikübernahme durch das Bürgertum ohne Revolution,
indem die Bürger, durch ihr gewöhnliches Tun auf Märkten – wie durch eine
unsichtbare Hand (und nicht durch die sichtbare des Regierens) – das politisch-
moralische Telos der Erreichung und Verbesserung des bonum commune mit
erledigten.

Wir haben es im 18. Jahrhundert mit einem Eigentümer-Republikanismus zu
tun, der sich eine Form der Demokratie über diese oligarchische Fassung hin-
aus deshalb nicht vorstellen konnte, weil man es für unmöglich hielt, dass Ei-
gentumslose Bürger werden könnten und politisch abstimmen dürften. Erst die
durch die amerikanische und die französische Revolution eingeführte Idee, dass
alle Menschen Rechte besäßen, unabhängig von ihren Eigentumstiteln, brachte
im 19. Jahrhundert die Gleichheit ins Spiel (Rosanvallon 2017), die die allgemeine
Demokratie vorbereitete und zugleich neue Anforderungen an den Wohlfahrts-
begriff stellte, indem man die Frage der Verteilung der Reichtümer zu erörtern
begann.

DurchDemokratie,alsodurchdiepolitischeFormderHerrschaft allerBürger,
entfiel ein wesentliches Moment des Smith’schen Gedankens, der von der Wohl-
fahrtsuntauglichkeit der monarchistischen Form der Politik ausging. Indem die
Bürger ihre Politik selbst in die Hand nehmen, können sie sie der invisible hand
entreißen, die ja nurmehr eine versteckte (deshalb »unsichtbare«) Formdes »sel-
ber in die Hand Nehmens« war. Die wesentliche Differenz war die Verschiebung
des Bürgerbegriffs und damit der Politikdimension.

Aus den Erfahrungen des 19. Jahrhunderts, dass die Marktdynamik zwar
funktionierte, aber ihr Wohlfahrtsversprechen nicht einhielt, weil sie nur die er-
folgreichen Bürger bediente, nicht die erfolglosen, antwortete die demokratische
Form der Politik mit neuen sozialen Institutionen, die vornehmlich zum Aus-
druck brachten, dass die politiklose Politik des Smith’schen Marktes gescheitert
war und durch redistributive Politik zu ergänzen sei.
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Wir können sagen, dass die Ökonomie in eine unglückliche Lage gekommen
war, die dadurch entstand, dass sie ihre Wettbewerbs-Effizienz-Theorie der
Wirtschaft in einem vormodernen, das heißt demokratielosen Raum entwickeln
musste,mit der Folge,Wirtschaft politikunabhängig zumodellieren,unddass sie
heutemit einer politikträchtigen Gesellschaft konfrontiert ist, die die Zumutung
des 18. Jahrhunderts, die Politik zuminimieren, als Angriff auf die Emanzipation
der Politik als Demokratie versteht. Deshalb sind die neoliberalen Vorstellungen
einer Wirtschaftsgesellschaft nur in politikmüden Gesellschaften fruchtbar,
nicht in politisch aktiven, überzeugungsstarken und hoffnungsträchtigen.

Die Extension der Politik als Demokratie war von der Ökonomie, die sich auf
das Smith’sche Credo des 18. Jahrhunderts berief, nicht eingeplant gewesen. Die
social welfare theory des 20. Jahrhunderts war eine Antwort auf das neue demo-
kratische Politik/Ökonomie-Problem. Wenn Demokratie eingeführt wird, stellt
man von der automatischen oder, wie wir vorhin sagten: mechanischen Erledi-
gung des Wohlfahrtsanspruchs wieder auf politische Erledigung um, und zwar
deshalb,weilDemokratie ein egalitäresMoment einführt,das es vorhernicht gab.
Das egalitäre Moment besteht in dem Recht eines jeden Bürgers, über politische
Abstimmung seine Lebensverhältnissemitzubestimmen, und damit seineWohl-
fahrt – und zwar durch ein Nicht-Markt-Verfahren.

Wechsel des Personals

Die Erörterungen des 18. Jahrhunderts von Mandeville/Smith verzichten auf die
Tugendausstattung ihres Marktpersonals, und lassen stattdessen – ersatzweise
– den Markt selbst die Ordnung emergent herstellen.Man traut den Tugendres-
sourcen nicht mehr, sondern will die Freiheit durch den Markt geregelt wissen
(Adam Smith’s »natural order of liberty« (Smith 1776/1999)).Was einer in Freiheit
zu viel will, wird durch die Konkurrenz der anderen, die alle auch zu viel wollen
mögen, auf einen Durchschnitt gebracht (Priddat 1997). Je stärker sich die Märkte
entwickeln, desto mehr geht es dann nicht mehr um vertrauensvoll verantwort-
lichmiteinander umgehendeFreiheitsakteure, sondernumeine breite Zulassung
von non-gentlemen, die trotzdem geregelt in die Märkte einsteigen können, oh-
ne Tugendvoraussetzungen mitzubringen. Indem man von der elite-arrangier-
ten Freiheit und Verantwortung abrückt, müssen institutionelle Ordnungen die
Regelungübernehmen.DerMarkt anonymisiert; derWettbewerb scheint dieVer-
antwortung für die Vermeidung vonMaßlosigkeit zu übernehmen – eine unper-
sönliche Instanz bzw. ein System, das auf die klassischen (Tugend-)Ressourcen
verzichten kann. Indem in der Aufklärung die göttliche Ordnung verschwindet,
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wird die wirtschaftliche Ordnung zur Ersatzinstitution. An die Stelle tugendhaf-
ter Selbst-Beherrschung und providentieller Himmelsordnung tritt die abschät-
zende (estimierende) Rationalität (eine Art individueller Klugheit: bei Aristoteles
eine dianoetische, von den ethischen Tugenden abgesetzte Tugend). Es geht nun
um peer to peer-Beziehungen, ohne sich kennen oder legitimieren zumüssen: eine
durch Anonymität erreichte Zivilität oder, genauer gesagt, neue Wirtschaftskul-
tur.

Indem aber die Freiheit der Marktnutzung die emergente Regulation über-
wiegt, trennen sich die Sphären: die Freiheit bleibt den Wirtschaftsakteuren
überantwortet, aber die Verantwortung, gegen Exzesse und Hybris, liegt dann
beim Staat bzw. beim juridischen System. In demMoment, in dem der Staat von
der adligen Herrschaft auf demokratische Selbstherrschaft umschwenkt, trägt
die Politik die Verantwortung,das heißt die Bürger selbst, nunmehr nicht in ihrer
Rolle als Wirtschaftsakteure (bourgeois), wie noch in der Politischen Ökonomie
Adam Smith’s, sondern als Bürger (citoyens).

Hier bricht das elitäre Gentleman-Modell ab; nicht mehr Bürger vereinigen
individuelles und Allgemeininteresse in einer tugendhaften Selbstbeherrschung
desMaßvollen, sondern dieWirtschaftsakteure nutzen die Freiheit, ohne noch in
Verantwortung zu stehen.Die Verantwortung ist bald an die Politik delegiert: Sie
soll die Folgen der (exzessiven) Freiheitsnutzung regeln.Das aufgeklärte Konzept
der menschlichen Vernunft, die sich im Gentleman als Einheit von Selbst- und
Fremdinteresse ausbilden sollte, verschwindet in einem Freiheitsbild der Märk-
te,dieVerantwortungnur insofern tragen,als sie rechtlicheGrundsätze einhalten
(wenn überhaupt). Die gesellschaftliche Verantwortung ist kein Motiv des eige-
nen Handelns mehr. Rechtliche Grundsätze sind institutionale Regeln.

Nur in der Politik muss die Verantwortung geklärt werden: als Umsicht auf
die Belange aller, als gesellschaftliches Bewusstsein. Verantwortung ist »Antwort
geben« auf Fragen, wie das jeweilige Handeln das Handeln anderer beeinträch-
tigt, und ob man sich dieser externen Effekte bewusst sei. Verantworten ist eine
Haltung, immer schondie anderenmitbedacht zu haben,umdann,wenn gefragt
wird, wie, schon eine Antwort bereit zu haben. Verantwortung ist ein Beitrag zur
Herstellung eines gemeinschaftlichenMaßes, das alle gemeinsam tragen können
und wollen, bei aller sonst bewährten Freiheit. Die Freiheit wird erst durch diese
verantwortliche Bindung reell.

Freiheit kann nicht willkürlich sein, das heißt post hoc erst bemessen lassen,
wenn man geschädigt hat. Als verantwortlich ausgeübte Freiheit weiß man prop-
ter hoc, welche Achtsamkeit anderen gegenüber zu üben ist beim Realisieren der
eigenen Interessen.Freiheit ist danndieFreiheit inGrenzenderAchtsamkeit aller
anderen bzw. ihrer Nicht-Schädigung (neminem laedere: Mill 1986; Priddat 2002).
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Double bind derWohlfahrtsökonomie

Die socialwelfare theorydes20. Jahrhundertswolltedie optimaleMischungheraus-
finden: das optimum optimorum. Auf demMarkt sollten die Wirtschaftsbürger ih-
re optimale Privatgüter-Allokation koordinieren, in den politischenWahlen soll-
ten sie ihre optimale Öffentliche-Guts-Allokation koordinieren. Zugleich sollten
beide miteinander koordiniert werden, was als interne Auseinandersetzung von
homo oeconomicus und homo politicus in den Bürgern selbst stattfinden sollte. In-
dem die Bürger politische Parteien wählen, wählen sie Programme bzw. Bündel
von öffentlichen Gütern, deren optimale Allokation durch Mehrheitswahlergeb-
nisse dokumentiert werden. Indem die moderne Ökonomie als social welfare theo-
ry dem Bürger die doppelte Rolle aufdrängte,mit sich selbst klar zu werden über
seine Ansprüche als homooeconomicusund zugleich als homopoliticus,wollte sie ihn
nötigen, darüber nachzudenken, wieviel öffentliche Güter er sich meinte leisten
zukönnenbei gleichzeitiger steuerlicherBeanspruchung seinesEinkommens für
private Güter.

ImHintergrunddieserHyper-Koordinations-Idee steht der alte ökonomische
Gedanke, dass die Bürger private Güter öffentlichen Gütern allein schon deshalb
vorziehen, weil sie den Konsum öffentlicher Güter mit anderen teilen müssen.
Folglich würden sie sich für eine Minimierung öffentlicher Güter aussprechen.
Doch kann dies nicht eo ipso vorausgesetzt werden, sondern ist vom normativen
oderWohlfahrtsdesign einer politischen Gesellschaft abhängig.

Was die Ökonomen als Kalkulation anlegten, war aber, ohne dass die Öko-
nomen dies wollten, eine Rückkehr der Tugenden, denn der Doppelrollenbür-
ger musste sich für die öffentlichen Güter ja nicht nur überlegen, was er für sich
an öffentlichen Gütern für angemessen hielt, sondern auch für andere. Je nach-
dem,welche Tugenden in der Gesellschaft eine Rolle spielten, fallen dieMixturen
anders aus. In Gesellschaften mit starken öffentlichen oder sozialen Tugenden
entstehen andere social welfare profiles als in stärker individuell nutzen- oder ei-
gentumsorientierten. Heute wenden sich manche Konzepte wieder an Gemein-
schaftstugenden. Trägt dieser konservative Sozialmodus?

Moderne Tugenden?

Was bedeutet das für uns? Freiheit und Verantwortung lassen sich aus der Sprei-
zung zwischen Freiheit/Wirtschaft auf der einen und Verantwortung/Politik auf
der anderen Seite nur herausnehmen, wenn innerhalb der Wirtschaft und ihrer
Märkte neue Freiheit und Verantwortung-Relationen in dem Sinne entstehen,
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dassdieVerantwortungnicht andiePolitikdelegiert, sondern selbstständigüber-
nommen wird. Eine Form dieser Verantwortungsübernahme sind die wohltäti-
gen Stiftungen, die aber eine zeitliche Differenz einführen: erst einmal die Frei-
heit wirtschaftlicher Gewinnsteigerungmitnehmen, um später einmal einen Teil
davon in wohltätige Güter zu verwandeln – eine Art diachroner Redistribution,
aber ohne demokratische Kontrolle.

Wie kann innerhalb der Wirtschaft Freiheit und Verantwortung neu instal-
liertwerden? AlleWirtschaftsbeziehungen,die nicht-anonymverlaufen, zumTeil
auch Netzwerkbeziehungen, reflektieren anders als in anonymen Transaktions-
prozessen,welche die Folgen für die anderen nicht notwendig bedenkenmüssen.
Überall, wo solche Netzwerkrelationen existieren, haben wir im Grundsatz eine
andere, soziale Basis des Transaktionalen.Denn immer dann,wennman den an-
deren, die man transaktional bedient, immer wieder begegnet, wird man eher
alles unterlassen, durch sein eigenes Handeln ihnen negative externe Effekte zu-
zufügen.

Daswird zweifach belegt: erstens durch die Studien der behaviourial economics,
die Fairness,Reziprozität undAltruismus als häufige sozialeRessourceherausge-
stellt haben. Und zweitens durch das Faktum, dass es mehr undmehr Menschen
gibt, die Gemeinschaftsunternehmen nutzen oder shared economies (Rifkin 2014;
Priddat 2015; Sundararajan 2016).

In beiden Prozessen finden wir eine neue Verknüpfung von Freiheit und Ver-
antwortung: nämlich die Akteure für ihre Entscheidungen verantwortlich zuma-
chen (das ist die rechtliche Dimension, die neue Haftbarkeiten herstellt) und die
Akteure verantwortlich die Folgen ihrer Entscheidungen reflektieren zu lassen.
Die zweite Linie wird organisatorisch/institutional erleichtert, wenn man Mit-
glied von Gemeinschaften wird, die ihre Mitglieder regelartig von der moral de-
cision entlasten.

Freiheit und Verantwortung bilden eine politisch-ökonomische institutionel-
le Verschränkung. Mit modernen Märkten aber verbinden wir dies nicht mehr.
Nicht nur in der Finanzkrise 2008/09 kam der Verdacht auf, dass die Banken ihre
Marktfreiheiten nicht verantwortlich ausübten. Zugleich aber kam auch die Dis-
kussion auf, ob es noch das Personal gibt, das sich verantwortlich als Bankier ver-
stünde. Wenn dies nicht der Fall sei, wäre auf Selbstreflektion bzw. Selbst-Maß-
setzung der Bankennicht zu setzen,und folglichwürde die Politik verantwortlich
für die Regulation des Bankensektors. Wir bewegen uns hier in Kernfragen mo-
dernerWirtschafts- und Regulationspolitik.

Verantwortliches Handeln der Bankangestellten – zum Beispiel in der Kun-
denberatung bei Anlagen (Priddat 2012) – ist ein Widerspruch in sich selbst: Die
anreizgetriebenen Angestellten könnten auf Verantwortlichkeit nur unter Ver-
zicht aufPrämien setzen.WennaberdieBanken selbernicht erheblichumstellen,
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das heißt sich ihrer Verantwortung nicht bewusst werden, bleibt nur die Politik,
auch wenn sie wenig Verständnis für die fachlichen Belange bei Regulationen
aufweist.Wenn aber die Verantwortungsübernahmeder Banken ausbleibt, bleibt
die unsägliche Teilung von Freiheit undVerantwortung bestehen.Es sind Fragen,
die beide überfordern, weil es in der Gesellschaft keinen Diskurs darüber gibt,
was zum Beispiel Banken leisten und was nicht. Wir haben uns daran gewöhnt,
den Banken Freiheiten zu geben, die vor vierzig Jahren als Gefahr und Betrug
eingeschätzt wurden (Derivate). Was haben wir an Verantwortung verloren, als
wir die Deregulation – als politische Entscheidungen – einführten?

Die Ökonomie hat im 19. Jahrhundert den Markt als Gleichgewicht und die
Beteiligten als rational actors eingeführt. Die Individuen bewegen sich rational
im Markt und der Markt optimiert ihre Bedürfnisse, unter der Bedingung der
Knappheit.Dabei ist von denMenschen nichtmehr verlangt, als ihre Bedürfnisse
(Präferenzen) und ihre Mittel (Budgets) mit den Preisen zu vergleichen. Dann
erst regelt der Markt. Alle Maße sind durch Preis/Mengen-Regulationen gesetzt.
Die Selbstbeherrschung, die in der klassischen Politischen Ökonomie noch ei-
ne Rolle spielen konnte, ist verschwunden. Indem man nur noch lernt, seinen
Nutzen zumaximieren, verlernt man, Rücksicht/Verantwortung für die anderen
zu übernehmen. Die Verantwortung ist an die Selbstregulation des Systems
delegiert. Versagt der Markt, erfolgt eine zweite Delegation an die Politik, das
heißt in Demokratien an die Parlamente, gleichsam »Bürgerkommitees«.

Daraus entsteht die Vorstellung, Freiheit könne rücksichtslos sein, da entwe-
der der Markt oder die Politik Grenzen setze, die Nichtschädigung der anderen
regelt, oder Schädigungenkompensiert.Wirhabenkein selbstverständlichesBild
einer gemeinschaftlichen Vernunft in den Märkten mehr. Spätestens jetzt mer-
ken wir, dass wir das Konzept der verantwortlichen Freiheit aufgegeben haben
zugunsten einer formellen Freiheit, die realisieren darf,waswir wollen; allein die
Budgets beschränken diese Art von Willen. Damit ist die Vernunftidee der bür-
gerlichen Gesellschaft verschwunden.Wir sind eine Ansammlung von Individu-
en,die ihreNutzenmaximieren.Mehr Interaktion ist nicht notwendig enthalten.
Das Recht und die Politik, die die Gesetze macht, sind die einzigen Schranken.
Aber die Politik kritisieren wir, weil sie so viele Schranken setzt, die unsere Frei-
heiten beschränken – so, als ob die Politik eine fremdeMacht sei, obwohl wir, als
Bürger:innen einer Demokratie, doch die wählen, die die Gesetze machen. Uns
fehlt einbürgerlichesSelbstbewusstsein:Wir sindad fundamentumderSouverän–
weder die Regierungen, die Gesetze noch dieWirtschaft, aber wir wissen es nicht
mehr.

Hier wird eine kulturelle Schwelle erreicht: nur was wir wiedergewinnen an
Selbstbestimmung lässt uns in den Status als Verantwortliche eintreten. Andern-
falls haben wir die Verantwortung abgegeben. Wenn wir uns als Souverän auf-
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geben, die Politik/die Verantwortung an den fürsorglich-autoritären Superstaat
delegieren, schätzen wir die Sicherheit und Gleichheit höher als die Freiheit. In-
dem wir die Verantwortung delegieren, schränken wir auch unsere Freiheit ein:
zumindest die politische Freiheit, diese Prozesse bestimmen zu können, bzw. ge-
nauer: das verantwortliche Maß an Freiheit bestimmen zu können.

Shared economy?

Zwei Freiheit/Verantwortung-Projekte sind denkbar: die lokale Selbstverwal-
tung, und die wirtschaftliche Form von shared economies, als neue politische
Ökonomie bzw. als politische Verantwortlichkeit innerhalb der ökonomischen
Sphäre selbst. Alles, was uns angeht, ist potentiell Objekt unserer gemeinschaft-
lichen Aktionen.Hier liegt das Potential für die shared economy (Bala/Schuldzinski
2015; Gansky 2010; Priddat 2015; Sundararajan 2016).

Jeremy Rifkin sieht das Internet als eine Plattform für die Ausbildung der
shared economy (Rifkin 2014). Social networks sind hypermoderne Formen des com-
munity-building. Sie haben nichtmehr die altenWerte der Gemeinschaft, sondern
sind, als Netzwerke, lose Kopplungen. Aber sie sind zugleich auch neue Formen,
die in dieser Formierung nicht erwartet wurden. Doch sind sie keine stabilen
Gebilde, sondern fließendeKopplungen/Entkopplungen.Es gibt keine festenGe-
meinschaftswerte. Inden socialmedianetworkswerdenkeineVerantwortlichkeiten
postuliert oder gar übernommen, sondern es werden Blasen von Meinungen ko-
ordiniert, schnell wechselnd, aufmerksamkeitsgelenkt. Das ist eine andere Welt
als die der alten Normengefüge – in Vielem de-institutionalisiert.

Man darf skeptisch bleiben. Auch darf man skeptisch bleiben, ob sich gro-
ßeWirtschaftsformationen bilden,die aufGemeinschaftlichkeit beruhen.1 In der
Hypermoderne,mit ihren diversen Projekten und Trajektorien, die verschiedene
Ziele, Zukünfte und Entwicklungen repräsentieren, ist es nicht einfach, Verant-
wortung zu definieren. Die Freiheit hingegen erscheint als leicht: Es ist die der
Wahl zwischen den diversen Angeboten. Welche davon auszuwählen sind, wird
nicht mehr über Verantwortungsurteile betrachtet, sondern experimentell: Mal
sehen, was sich wie entwickelt, um sich anzuschließen oder abzuwählen.

1 ElinorOstrom (1999) beschreibt die commons, die sie untersucht, als nur bismax. 150 Leuten stabil; vgl.
auch Priddat 2015 über die share economy.
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Hypermoderne »communities«

Wir haben es in der Hypermoderne mit allerdings neuen Kulturformen zu tun:
mit einem remix im Netz, mimetischem Kaufverhalten (eine moderne Form des
Kollektivismus) und im big-data-Prozess geförderten Formen kollektiver Hand-
lungsmuster, die das hypermoderne community-Verhalten für zirkuläre Verstär-
kungen des individualisierten Kaufangebotes nutzen (Priddat 2014a; Müßgens/
Priddat 2022). Das hat eine überredende manipulative Seite (economics of persua-
sion (Priddat 2014b)), aber auch eine reelle community-Bildung. Die social networks
bilden neue Formen der Vergemeinschaftung, die aber –gegen die alten – viel lo-
ser gekoppelt sind,hochvariant und lösbar: ein bewegliches Feld derVerknüpfun-
gen, indasdie Individuen schwarmartighineingenommenwerden.Die so ausge-
bildeten »communities« sind analogisierte Käufer:innenpopulationen (Marktdi-
mension), oder Meinungs-Agglomerationen (Öffentlichkeit, Politikdimension).
Jedwede Verantwortung wird an die anderen delegiert, deren (Kauf-)Verhalten
man beobachtet und kopiert. Die Rifkin’sche Hoffnung, aus diesen losen Kopp-
lungen neue Gemeinschaftlichkeiten erwachsen zu sehen, überschätzt die Bil-
dung von Werten. Es sind eher Varietätspools, die schnell wechseln, also weder
stabile Tugendennochüberhaupt stabileMitgliedschaften undStandards bilden.
Wenn sich darinWerte ausbilden, dann temporär, zeitinstabil, dynamisch (Prid-
dat 2021).

Wenn wir uns der Entstehung der bürgerlichen Freiheit/Verantwortungs-To-
pik vergewissern, war das Thema mit einer bestimmten Haltung und Tugend-
programmierung der beteiligten Eliten verbunden.Wenn wir heute »Werte« be-
schwören, reden wir im Schatten dieser Elite-Kollektividee. Die hypermodernen
communities aber sind jedem, der sich beteiligen will, zugänglich, ohne Eliten-
voraussetzung, ohne vorgebildete Haltung. Diese Netz-Märkte bilden auch kein
emergentes Korrektiv aus, »bilden« ihre Teilnehmer:innen nicht (oder nur mar-
ginal). Die Freiheit, die man marktlich hat, ist mit Risiko gekoppelt (betrogen
oder getäuscht zuwerden,dieQualitäten nicht geliefert zu bekommen etc.).Des-
halb verlassen sich viele Konsument:innen auf Marken, weil man von ihnen er-
wartet, dass sie ihre Reputation nicht verspielen wollen, also im gewissen Ma-
ße »verantwortlich« anbieten (eine quasi institutionalisierte Zeichen-Welt).Doch
ist deren Verantwortung funktional zu sehen: als eine Angebotsstrategie, die die
Kund:innen bindet und davor schützt, sie zu verlieren.Die »Verantwortung« ent-
steht nicht aus einer Haltung, sondern aus Marktkalkül.

Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es diese funktionalen Motive sind,
die keine Verantwortlichkeit, sondern Verantwortungssubstitute kreieren. Sie mindern
das Risiko, in der allgemeinen Handlungsfreiheit Schaden zu erleiden. Generell
ist die alte Freiheit/Verantwortungsrelation in eine Freiheit/Risiko-Dimension
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transformiert. Weil das Risiko dominiert, erfindet der Markt Versicherungs-
lösungen (und, rechtlich, Haftungsvorschriften). Wer in ein Derivat investiert,
hedged zugleich das Risiko (mit entsprechenden Kostensteigerungen).

Auch die Rifkin’schen »communities« sind riskant. Indem sie, als lose ge-
koppelte net-communities, keine Verantwortungs-Gemeinschaften bilden, sind sie
genauso wie die hypermodernen Märkte Risiken ausgesetzt. Die Hoffnung auf
neue Formen der Selbstbestimmung und damit der verantwortlichen Handlun-
gen bleibt ein Versprechen, das durch die Informationsdynamiken und schnellen
Wechsel der Aufmerksamkeiten diemöglichen Verantwortlichkeiten dominieren
kann. Die hypermoderne Marktkultur hat uns an Wechseldynamiken gewöhnt,
deren verantwortungsbewehrte Beschränkungen wir nicht akzeptieren würden.
Jedenfalls ist das klassische Modell der Freiheit, das auf verantwortlicher Selbst-
beschränkung beruht, nur mehr eine geschichtliche Erinnerung. Die klassische
Semantik taugt wahrscheinlich nicht mehr. Wir sind dabei, neue Formen einer
Freiheit und Risiko-Verschränkung einzuüben.

Die hierin aufscheinende Selbstbeschränkung hat mit den alten Tugendkon-
zepten wenig zu tun: Es ist mehr die Angst vor Verlust und Sicherheit, die das
Verhalten ändern mag. Die Verantwortung wird durch die Sorge (für sich selbst)
ersetzt. Das Prinzip heißt dann: Versicherung (allgemeiner, über die bisherigen
Formen von Versicherung hinaus; zum Beispiel auch versichernde, gewährleis-
tende Politik).Wo die Freiheit in Stress gerät, wird sie in Frage gestellt. Versiche-
rung ist nur scheinbar ein Verantwortungssubstitut. Wenn man sich versichert
weiß, glaubt man, noch alle Freiheit zu haben, weil im Versagensfall jemand an-
ders kompensiert.Das ist nicht nur riskant, eine Formdes Spiels (gambling), son-
dern zugleich eine teure Variante. Die Versicherungsmentalität hat eine negative
Seite: Indemman sich durch alle anderen versichert meint, meint man auch frei
zu sein von Verantwortung. Die communities sind keine Arena selbstbewussten
Auftretens, sondern »Schwarmverstecke«, in denen man sich anderen anschlie-
ßen kann, ohne selbst eine entscheidende, andere orientierende Haltung einzu-
tragen.

Möglicherweise können wir die ältere Semantik von Freiheit und Verant-
wortung nicht mehr aufrechterhalten. Alexander Pentland spricht von einer
neuen »sozialen Physik« (Pentland 2014), in der Algorithmen neue social pat-
terns entfalten, denen wir eingebettet und biographisch angeleitet folgen. Nun
sind dies auch nur Konzepte, die aber insofern »sozial« sind, als wir uns dem
Verhalten unserer Facebook-»friends« anerkennungsheischend anpassen. Die
Freiheit der Anpassung aber hat nichts mehr mit dem älteren Freiheitsmodell zu
tun. Statt Freiheit und Verantwortung entfaltet sich ein anderes Grundmuster:
Anpassung und Anerkennung. Die Ökonomie bekommt eine andere Soziologie.
Werden wir den rational man bald als eine verschwundene Restform selbstbe-
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wusster Menschen erinnern?Wird dann aber auch parallel der souveräne Bürger
verschwinden, und sich damit das Konzept der Demokratie verändern?
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Solidarität: Konzept und Konzeptionen1

Rainer Forst

1. Ein umstrittener Begriff

Der Begriff der Solidarität ist schwer fassbar und umstritten, was die vielen Dis-
kussionen zeigen, die sich um ihn entspinnen:2 Ist Solidarität ein moralischer
Wert beziehungsweise eine Tugend, oder ist sie auch in kriminellen Gruppierun-
gen zu finden? Kann die Solidarität der einen die Rechte und die Stellung der an-
deren –und die Solidarität mit ihnen – verletzen? Ist Solidarität ein Gefühl, oder
kann sie durch rationale Erwägungen des Eigeninteresses oder auch moralische
Überlegungenmotiviert sein? Ist Solidarität notwendigerweise von gruppenspe-
zifischer Natur, oder kann sie auch universalistische Formen annehmen? Beruht
sie auf sozialen Beziehungen und Erwartungen der Reziprozität, oder hat sie ih-
renPlatz inVerhältnissenderAsymmetrie,der einseitigenAbhängigkeit undVer-
letzlichkeit? Lässt sich Solidarität mit Gerechtigkeitsansprüchen verbinden oder
sogar auf ihnen gründen, oder ist sie das »Andere« der Gerechtigkeit und geht in
altruistischeroder supererogatorischerWeiseüber siehinaus?Kannsiedurchdas
Recht institutionalisiert werden, oder setzt sie intrinsische Motive und freiwilli-
ge Handlungen voraus, zu denen man nicht gezwungen werden kann? Kurzum:
Das Wesen der Solidarität – ihre Gründe, Motive, Inhalte, ihr Umfang und ihre
Form – erweist sich als Gegenstand zahlreicher Kontroversen, nicht nur in An-
betracht der vielfältigen historischen Entwicklungslinien des Begriffs, sondern

1 *Mein Dank geht an die Teilnehmer:innen desWorkshops »Solidarity: Its Nature and Value« am Euro-
päischen Hochschulinstitut in Florenz im Mai 2019 für hilfreiche Kommentare und Fragen, insbeson-
dere an die Organisatoren, Andrea Sangiovanni und Juri Viehoff, sowie anMargaret Kohn und Tommie
Shelby für ihre Kommentare. Ein besonderer Dank geht an Felix Kämper, der die Übersetzung des Tex-
tes besorgte; er,AmadeusUlrich undCiaranCronin habenmir auch durchwertvolleHinweise geholfen.
Der Beitrag ist (in etwas längerer Form) erschienen in Forst (2021); der Autor und die Herausgeber:in-
nen danken dem Suhrkamp Verlag für die Genehmigung des Wiederabdrucks. Auf Englisch ist er als
Normative OrdersWorking Paper 2/2021 erschienen.

2 Siehe zum Beispiel die verschiedenen Beiträge in Bayertz (1998b) sowie Banting/Kymlicka (2017), da-
neben die wichtigen Arbeiten von May (1996), Kolers (2016), Scholz (2008), Stjernø (2005), Brunkhorst
(1997), Shelby (2005), Derpmann (2013), Sangiovanni (2015).
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auch angesichts des unterschiedlichen Gebrauchs, den wir in unserem normati-
ven Vokabular davonmachen.3

Wenn wir beim Verständnis des Begriffs Fortschritte machen und einige sei-
nerUnklarheitenüberwindenwollen, solltenwir bestimmte analytische Sackgas-
sen vermeiden.Es scheint unangebracht zu argumentieren, dass es verschiedene
»Begriffe« der Solidarität gibt.Denndannwärenwirnichtmehr inder Lage zu er-
läutern,was sie allesamt zuBegriffen der Solidarität undnicht von etwas anderem
macht.4 In ähnlicherWeise sollten wir es vermeiden, uns von einem bestimmten
Bild von Solidarität »gefangen« nehmen zu lassen (vgl.Wittgenstein 2003: § 115),
etwa dem, dasmit der sozialistischen Tradition odermit politischemAktivismus
verbunden ist, und dieses zur »wahren« oder »authentischen« Form der Solidari-
tät zu erklären.5

Ich schlage stattdessen vor, dass wir uns die von John Rawls (1975: 21) ent-
wickelte Unterscheidung zwischen »Konzept« und »Konzeptionen« zunutze ma-
chen – das Konzept enthält die wesentlichen Merkmale eines Begriffs, während
Konzeptionen dichtere Auslegungen dieser Merkmale sind – und die verschie-
denen Konzeptionen von Solidarität in den sozialen und normativen Kontexten
verorten, in denen sie eine besondere Rolle spielen. Diesem methodischen An-
satz zu folgen, erfordert jedoch besondere Sorgfalt. Denn weder kann man von
einem quasi-platonischen, begrifflichen eidos ausgehen und daraus die Kriterien
für jede legitime Verwendung des Begriffs ableiten noch kann man induktiv alle
semantischen Verwendungen des Wortes auf gemeinsame Merkmale hin unter-
suchen, die dann das Kernkonzept ausmachen würden. Ersterer Ansatz ist dog-
matisch, letzterer unkritisch und ohnehin unrealistisch. Vielmehr sollten wir ein
»Überlegungsgleichgewicht« anstreben (um einen anderen Rawls’schen Begriff
zu verwenden, wenn auch in einem anderen Sinne, als er es tat), indem wir zwi-
schen paradigmatischen Beispielen und Formen von Solidarität in bestimmten
geschichtlichen und gegenwärtigen Kontexten auf der einen und einer Bestim-
mung der grundlegenden Merkmale, die sie gemeinsam haben, auf der anderen
Seite hin und her gehen. Das Ziel besteht darin, eine Definition des Konzepts zu
finden, die sinnvolle Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Konzeptio-
nen von Solidarität erlaubt. Auf dieseWeise könnenwir vielleicht einige der oben
skizzierten Fragen beantworten und vor allem vermeiden, eine bestimmte Kon-
zeption von Solidarität zum »eigentlichen« Konzept zu erklären – ein Fehler, der
in den entsprechenden Debatten gelegentlich gemacht wird.

3 Zu einer erhellenden Analyse der verschiedenen Entwicklungslinien des Konzepts siehe Sangiovanni
(2015). ImHinblick auf die vorherrschenden Verwendungsweisen des Konzepts ist Bayertz (1998a) sehr
nützlich.

4 Zu einer Argumentation gegen die Verwendung unterschiedlicher »Begriffe« in Bezug auf Freiheit (und
in Abgrenzung zu Isaiah Berlin) siehe Forst (2007: Kap. 5) und in Bezug auf Toleranz Forst (2003: § 1).

5 Anders Jaeggi (2001).
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2. Das Konzept der Solidarität

Das allgemeineKonzept der Solidarität bezieht sich auf eine bestimmte praktische
Einstellung einer Person gegenüber anderen. Es beinhaltet eine Form des »Für-
einander-Einstehens« (vom lateinischen solidus),6 die auf einer besonderen norma-
tiven Verbundenheit mit anderen beruht, die ihrerseits durch ein gemeinsames An-
liegen oder eine geteilte Identität konstituiert wird. Die beiden letztgenannten Be-
griffe schließen sich nicht gegenseitig aus, da eine geteilte Identität mit einem
gemeinsamen Anliegen zusammenhängen kann.Dennoch bestimmtmanchmal,
wie im Fall der Solidarität der Arbeiterklasse, das gemeinsame Anliegen die Ge-
meinschaftmehr als eine bestimmte soziale Situation oder ein bestimmtes Iden-
titätsmerkmal (zum Beispiel muss man kein:e Arbeiter:in sein, um sich mit der
Sache der Arbeiterklasse solidarisch zu zeigen).

Solidarität drückt die Bereitschaft aus, mit anderen und zugunsten anderer
zu handeln, und zwar aus dem Motiv heraus, die gemeinschaftliche Bindung zu
affirmieren, das heißt das gemeinsame Anliegen oder die geteilte Identität (oder
beides) zu fördern, wenn dies erforderlich ist. Solidarität als praktische Einstel-
lung besteht, solange diese Bindung als wichtig und als verbindlich wahrgenom-
men wird, und sie tritt in Erscheinung, wenn entsprechendes Handeln als not-
wendig empfundenwird, insbesondere in Anbetracht von Bedrohungen oder be-
sonderen Herausforderungen.7 Solidarität ist auf der grundbegrifflichen Ebene
nicht generell ein Kampfbegriff, doch sie wird als Praxis gefordert, wenn sie »ge-
braucht« wird, das heißt, wenn es um die Stärkung oder Verteidigung des ge-
meinsamen Projekts geht. Solidarisches Handeln ist freiwillig und beruht auf in-
nererÜberzeugung,weil es demBeweggrund der kollektivenVerbundenheit ent-
springt, wie sie von denHandelnden gefühlt undwahrgenommenwird (wasMo-
tivationskräfte nicht ausschließt, die ihnen aus ihrer Sicht keine andereWahl las-
sen, als solidarisch zu sein, insbesondere wenn dies mit der starken sozialen Er-
wartung verknüpft ist, loyal zu handeln).8

Es ist wichtig zu beachten, dass solidarisches Handeln von den Mitglie-
dern eines Kollektivs gerade dann erwartet wird, wenn es kostspielig ist, auch
dann, wenn es für das eng verstandene Eigeninteresse als zu kostspielig er-
achtet werden könnte. An diesem Punkt fallen Gründe, die in der »tieferen«
gemeinschaftlichen Verbundenheit wurzeln, als rechtfertigende und motivie-

6 In der Tradition des römischenRechts bezeichnet der Begriff eine besondere Art derHaftung einer Per-
son für die von einer Gruppe verursachten Kosten. Diese Bedeutung ist ihm bis heute erhalten geblie-
ben. Die Geschichte des Begriffs rekonstruiert Wildt (1995).

7 Dies wird betont von Sangiovanni (2015: 343–345). Mir scheint jedoch, dass Solidarität als praktische
Einstellung – als Bereitschaft, bei Bedarf zu handeln –wesentlich ist, unabhängig davon, ob sie sich in
Handlungen ausdrückt oder nicht.

8 Der Aspekt der Loyalität wird betont von Shelby (2005: 69 f.).
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rende Kräfte ins Gewicht. Was das Kernkonzept der Solidarität betrifft, so ist
es jedoch nicht gerechtfertigt, zu seinen definierenden Merkmalen zu zählen,
dass ihre Forderungen immer supererogatorischer Natur sind,9 da kostspielige
Handlungen auch durch Pflichten der wechselseitigen, symmetrischen Soli-
darität eingefordert werden können. Auf der grundbegrifflichen Ebene ist es
schwierig, den Punkt zu bestimmen, an dem die Forderung nach bestimmten
Handlungen durch einige Mitglieder die Bande der Solidarität, die das Kollektiv
zusammenhalten, überfordert, zumal die Menschen in der Regel verschiedenen,
sich überschneidenden, möglicherweise aber auch konfligierenden Kontexten
der Solidarität angehören (zum Beispiel einer Familie, politischen Gemeinschaft
oder Klasse – das ist,mit anderenWorten, der klassische Stoff des Dramas). Das
allgemeine Konzept der Solidarität beinhaltet keine bestimmte Maßvorgabe in
Bezug auf das,was Solidarität in konkreten Kontexten erfordert.Dies wird durch
die verschiedenen Konzeptionen der kollektiven Verbundenheit bestimmt, die
besondere kontextuelle Formen der Solidarität ausbilden.

Bei derSolidarität ist eingewissesMaßvonReziprozität imSpiel,da von jedem
Mitglied einer solidarischen Gemeinschaft, das die Möglichkeit dazu hat, erwar-
tet wird, solidarisch zu handeln; dies ist jedoch weit entfernt von einer einfachen
ökonomischen Formel von Reziprozität, bei der man (idealerweise) ein Äquiva-
lent für seinen Beitrag erhält oder bei der die Beiträge ungefähr gleich groß sein
müssen (vgl. Jaeggi 2001). Solidarische Reziprozität bedeutet vielmehr: Der eigene
Beitrag dient dem gemeinsamen Anliegen, und diejenigen, die mehr oder etwas
Besonderes beitragen können, tun das auch, um dieses Anliegen zu befördern,
ohne dass sie sich, wenn sie so handeln, überlegen oder ausgebeutet fühlen (und
diejenigen, die weniger beitragen, sehen sich nicht als Mitglieder zweiter Klas-
se). Solidarische Reziprozität kann imaginäre und zugleich reale, höchst asym-
metrischeZüge annehmen.Dazugehört auchdie solidarischeUnterstützung von
Menschen, die auf eine bestimmte Art für eine Sache kämpfen, der ich mich ver-
pflichtet fühle, auch wenn ich diese Menschen vielleicht nicht persönlich kenne
oder sie sich in einer Position befinden, in der sie das, was ich erbringe, nicht er-
widern können (und umgekehrt).10

Es wird oft gesagt, dass Solidarität am meisten dem schwächsten Mitglied
eines Kollektivs geschuldet wird, aber das ist nur die halbeWahrheit: Sie ist dem
Kollektiv, seinem gemeinsamen Anliegen undWohl verpflichtet, aber sie kann sich
in Gestalt einer besonderen Sorge für die Schwächsten materialisieren, je nach

9 Dieser Annahme folgt Wildt (1998: 213).
10 Diese Art imaginierter Reziprozität geht über die Form von Reziprozität und gemeinsamem Handeln
hinaus, die laut Sangiovanni (2015: 350) solidarischesHandeln definieren.Zu einerDiskussion transna-
tionaler Solidarität siehe Gould (2007). Ich zögere, diese Art von Solidarität, wie Taylor (2015) es tut, als
weniger »robust« zu bezeichnen.
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der spezifischen Natur der kollektiven Verbundenheit. Es gibt viele historische
Schichten, die sich in dem Begriff abgelagert haben und die hier unterschieden
werden müssen, von der katholischen Soziallehre bis zur kommunistischen
Bewegung oder zu Formen des Nationalismus.

Dies sind, zusammenfassend gesagt, die Komponenten des allgemeinen
Konzepts der Solidarität, abstrahiert von konkreten Kontexten und Konzeptio-
nen: eine praktische Einstellung, welche die Form einer Handlungsbereitschaft
annimmt, die auf einer gemeinsamen Verbundenheit beruht, die ihrerseits ein ge-
meinsames Anliegen oder eine geteilte Identität voraussetzt, die gefördert werden
sollen. Die Verbundenheit selbst ist die motivierende Kraft, und sie kann zu be-
stimmten Handlungen jenseits des eng verstandenen Eigeninteresses anhalten.
Die betreffende Reziprozität kann viele Formen annehmen, auch asymmetrische,
solangedieBindung eineRechtfertigungdafür liefert,was es heißt, seinenTeil zu
tun.Wenn diese Merkmale in einem bestimmten praktischen Kontext auftreten,
begegnen wir einer Form von Solidarität.

3. Normative Abhängigkeit

Bis hierhin klingt Solidarität wie eine Tugend, und hinsichtlich ihres Charakters,
das enge Eigeninteresse zu überwinden, um ein gemeinsames Anliegen zu för-
dern, ist sie das sicherlich auch. Aber dasmacht sie nicht zu einermoralischen Tu-
gend oder zu etwas intrinsisch Gutem, da auch eine Mafiafamilie sehr stark von
der Solidarität ihrer Mitglieder abhängt. Und nationalistische Bewegungen ha-
ben die Sprache der Solidarität historisch gesehen recht effektiv für viele Zwecke
genutzt, auch für aggressive. Daher ist Solidarität eine moralisch neutrale Tu-
gend, die für gute oder schlechte Anliegen und Ziele eingesetzt werden kann; sie
ist hierin demMut etwa ähnlich.

Das Konzept selbst ist demnach normativ abhängig, was bedeutet, dass nor-
mative Konzeptionen von Solidarität der interpretativen Ergänzung durch ande-
re normative Prinzipien (wie Gerechtigkeit) oderWerte (wie nationaleWohlfahrt
oder der EhreGottes zu dienen) bedürfen.DasKonzept der Solidarität ist kontex-
tuell undnormativ promiskuitiv–es kannvielenZweckendienenundenthält kei-
ne bestimmten Zwecke in sich selbst, weder moralische noch politische. Das be-
deutet,dassGründederSolidarität keineGründeeigenernormativerArt sind,die
sich kategorisch von Gründen der Moral, Gerechtigkeit, Religion, Freundschaft
und so weiter unterscheiden.11 Sie sind jedoch insofern von besonderer Art, als
Gründe politischer Solidarität beispielsweise dafür sprechen, das politische An-

11 Die gegenteilige Ansicht wird vertreten von Derpmann (2013).
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liegen eines konkretenKollektivs zu unterstützen,demman sich verbunden fühlt
und mit dem man sich identifiziert, auch wenn es andere politische Kollektive
gebenmag, die von ähnlicher Verfasstheit sind.Dennoch erlangt die Verbunden-
heit, die solidarisches Handeln rechtfertigt, nicht aufgrund der bloßen Tatsache
der Mitgliedschaft Geltung.12 Vielmehr ist sie für eine Person verbindlich, weil
sie das Anliegen oder die Identität des Kollektivs, dem sie angehören mag, aus
bestimmten normativen Gründen wertschätzt. Sie sieht gewisse Werte, mit de-
nen sie sich identifiziert, durch diese und nicht durch eine andere Gemeinschaft
verkörpert (obgleich sich dies ändern kann).Daher verknüpfenGründe der Solida-
rität unabhängige evaluative Überlegungen mit einer besonderen Verbundenheit
zu einem konkreten Kollektiv.

Unser normatives Vokabular enthält andere, ähnliche Begriffe wie Toleranz
oder Legitimität, die nur dann eine persönliche oder institutionelle moralische
Tugend zum Ausdruck bringen, wenn sie mit unabhängig und gut begründeten
Rechtfertigungen verbunden sind. Anders als zumBeispiel die Gerechtigkeit ste-
hen sienicht für intrinsischbegründeteTugenden.Zwarmagaucheinebestimm-
te Interpretation von Gerechtigkeit nicht gut begründet sein, aber sie kann im
Hinblick auf das Kernkonzept der Gerechtigkeit selbst – als Überwindung von
Willkür in sozialen Beziehungen – kritisiert werden, während eine derartige re-
flexiveKritik imFall vonSolidarität oderToleranznichtmöglich ist (obwohl sie oft
versuchtwurde).13Mankann einen bestimmtenAkt der Solidarität dafür kritisie-
ren, dass er nicht ausreichend solidarisch ist, aber das sagt uns nichts über den
Wert des Anliegens, das befördert werden soll. Ob eine Handlung oder Haltung
der Solidarität gut begründet ist, hängt von solchenWerten ab.

4. Normative Kontexte und Konzeptionen von Solidarität

Es lassen sich verschiedene Konzeptionen von Solidarität unterscheiden, abhän-
gig von den Werten oder Prinzipien, die dem Band der Solidarität in bestimm-
ten praktischenKontexten normative Substanz verleihen.Dasmachtmeine Auffas-
sung auf gewisse Weise kontextualistisch und nimmt die Vielfalt dessen ernst,
wasmit einer »gemeinsamenVerbundenheit«, einer »geteilten Identität« oder ei-
nem »gemeinsamen Anliegen« gemeint sein kann.Wie wir oben gesehen haben,
müssendieseBegriffe etwas ausdrücken,das für alleMitglieder der solidarischen

12 Diese Sichtweise findet sich hingegen bei Rorty (1989: Kap. 9).
13 Siehe die Erörterungen über Toleranz und Legitimität als normativ abhängige Begriffe in Forst (2003:
§ 3; 2015: Kap. 8).
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Gemeinschaft einenWert hat; aber was dieserWert ist undwas er genau beinhal-
tet, hängt von dem jeweiligen Kontext ab.

»Kontext« ist dabei ein komplexer Begriff, der die folgenden Aspekte umfasst:
Er spezifiziert den normativen Charakter (oder die Pointe) der solidarischen Ver-
bundenheit und legt die Grenzen der solidarischen Gemeinschaft fest. Es handelt
sich nicht nur um einen Handlungskontext, sondern um einen normativen Kon-
textdesSelbstverständnisses, sowohl individuell als auchkollektiv.Vorallemhan-
delt es sich um einen Rechtfertigungskontext, der die relevanten Gründe für soli-
darisches Handeln bestimmt. Zugleich ist dieser ein Kontext normativ verbind-
licher sozialer Beziehungen der wechselseitigen Anerkennung.14 Welche Handlun-
gen im Einzelnen gefordert sind, hängt von einem weiteren Schritt der kontex-
tuellen Spezifizierung ab; beispielsweise gibt es eine generelle Konzeption von
Solidarität unter Freund:innen, aber was genau eine konkrete Freundschaft von
Freund:innen verlangt undwas nicht, hängt von der Geschichte wie auch von der
besonderen Art ihrer Beziehung ab.

4.1 Ethische Kontexte

In ethischen Kontexten von Familien und engen Partnerschaften, Freundschaften
oder ähnlichen identitätsstiftenden Formen vonGemeinschaft basiert Solidarität
auf besonderen gemeinschaftlichen Bindungen, die auf einer geteilten Vorstel-
lung eines gemeinsamen Guten beruhen. Diese Bindungen begründen konkret,
was es bedeutet, solidarisch oder unsolidarisch zu sein. Ich nenne solche Kontex-
te »ethisch«, weil die hier relevante, gemeinsam bejahte Vorstellung des Guten
(zumindest teilweise) für die eigene ethisch-personale Identität, Lebensform be-
ziehungsweise das eigene ethos konstitutiv ist. Wer in solchen Kontexten solida-
risch handelt, bekräftigt die eigene Identität, das heißt, man erkennt dabei, wer
undwasman ist, und das gemeinsameProjekt ist Teil von einem selbst –unddies
motiviert dazu, das zu tun, was geboten ist.

Die Art und Intensität des Engagements und der Handlungen, die geboten
und rechtfertigbar sind, sowie der Umfang der solidarischen Gruppe hängen
von solchen besonderen Identitätskontexten ab.Man ist in diesemBereich in der
Regel Mitglied mehrerer ethischer Kontexte, was zu Fragen der Priorität oder
zu Konflikten führen kann, zum Beispiel zwischen der Loyalität und Solidarität
gegenüber der eigenen Familie und der Religionsgemeinschaft, der man an-
gehört, oder gegenüber einem Freund, der auf Unterstützung angewiesen ist.
Keiner dieser Solidaritätskontexte ist personenneutral gerechtfertigt oder hat

14 Siehe meine Unterscheidung von Kontexten der Anerkennung und der Rechtfertigung in Forst (1994:
Kap. V).
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einen natürlichen Vorrang; alles ist eine Frage der ethischen Rechtfertigung, bei
der die Frage, wer man ist und was man anderen schuldet, mit denen man eine
starke gemeinschaftliche Verbindung hat, wesentlich ist. Eine solche Rechtfer-
tigungspraxis, die sich daran ausrichtet, was einem »wirklich am Herzen liegt«
(Frankfurt 1988),wird auch festlegen,was genau solidarischesHandeln bedeutet,
einschließlich der Frage, ob Solidarität verlangt, etwasWichtiges zu opfern oder
Risiken einzugehen.

4.2 Rechtliche Kontexte

Es mag überraschend sein, den Bereich des Rechts als Kontext der Solidarität
aufzuführen, da dies nichtmit den Begriffen von »gemeinsamer Verbundenheit«
oder von »solidarischer Reziprozität« und der Idee, dass Solidarität ein freiwilli-
ger, nicht erzwungener Akt ist, zusammenzugehen scheint. Und in der Tat den-
ken viele,dass Solidarität außerhalb der Sphäre rechtlicher PflichtenundZwänge
oder, mehr noch, schlichtweg außerhalb dessen, was die Gerechtigkeit verlangt,
angesiedelt seinmuss (vgl.Wildt 1998;Denninger 1998).SeitHegel undDurkheim
gehen wir – wie auch Frank Nullmeier (2006) in seinem Werk hervorhebt – je-
doch davon aus, dass moderne Gesellschaften bestimmte Formen institutionell
vermittelter Solidarität voraussetzen, bei denen man seinen Teil beiträgt, ohne
dafür direkte Gegenleistungen zu erwarten (vgl. Durkheim 1992; Honneth 1992).
Sozialversicherungen sind ein Beispiel für solche Systeme,weshalb sie auch »So-
lidargemeinschaften« genannt werden (vgl.Metz 1998; Preuß 1998). Leibniz kann
als Vordenker solcher Systeme »institutionalisierter Solidarität« gelten (Esping-
Andersen 1999), weil er für eine Versicherung (bei Feuer und Überschwemmung)
–assecurazione contra casus fortuitos–plädierte, inder dieGesellschaft alsGanze für
die von Katastrophen Betroffenen einstehen sollte (Leibniz 1986; Zwierlein 2011).
Er verglich dieGesellschaftmit einemSchiff, für dessenWohlergehen allemitver-
antwortlich sind, sodass wir uns in einemNotfall umder allgemeinen Kooperati-
on willen gegenseitig helfen müssen – wobei er hinzufügte, dass die betreffende
Not nicht das Ergebnis des eigenen schuldhaften Verhaltens sein sollte.

Viele Sozialversicherungssystemebauen auf solchen Ideen auf, darunter auch
die Sozial- und die Gesundheitsfürsorge des Wohlfahrtsstaats, und es blieb um-
stritten, ob Nachlässigkeit und andere Laster jemanden aus dem System der So-
lidarität ausschließen oder nicht. Das sind Fragen, die auch heute noch von Re-
levanz sind, sowohl in der Praxis als auch in derTheorie, wennman beispielswei-
se an den Glücksegalitarismus und seine (zu) strikte Unterscheidung von eige-
ner Verantwortung und nicht zu verantwortenden Umständen denkt (vgl. Forst
2020). Jedenfalls: Ob es sich um ein privates Versicherungssystem handelt (zum
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Beispiel eine Auto- oder Hausversicherung), zu demman beiträgt, ohne notwen-
digerweise eine Gegenleistung zu erhalten, während andere aufgrund von nach-
lässigemVerhalten oder Pech ausNotlagen befreit werden, oder ob es sich umein
sozial verpflichtendes System handelt (zum Beispiel eine allgemeine gesetzliche
Krankenversicherung), jedes Mal ist eine Form der solidarischen Reziprozität im
Spiel, da allgemein akzeptiert wird, dass die Bedürftigenmehr Leistungen erhal-
ten als die Nicht-Bedürftigen.

Die Rechtsform schließt Solidarität auch in einem verpflichtenden System
nicht aus. Wie Durkheim zu Recht argumentierte, sind seine Mitglieder dazu
aufgefordert, das System nicht nur und nicht in erster Linie wegen seines Sank-
tionspotenzials zu akzeptieren, sondern aufgrund seiner Rechtfertigung, seiner
raison d’être und seiner Funktionsweise –was bedeutet, dass sie es weder persön-
lich ausnutzen, selbst wenn sie es könnten, noch politisch zu ihren Gunsten zu
verändern trachten, selbst wenn sie dies mit Unterstützung der Mehrheit tun
könnten. Sowohl als Rechtsunterworfene, die schummeln könnten, es aber nicht
tun, als auch – und das ist wichtiger – als Gesetzgeber in einem demokratischen
Rechtsstaat akzeptieren seine Mitglieder das solidarische System als gerecht-
fertigt und als Ausdruck einer gemeinsamen staatsbürgerlichen Verbundenheit.
Andernfalls würden wir auf das Paradox stoßen, dass die sozialen Kämpfe der
solidarischen Arbeiter:innen und anderer Gruppen für Sozialversicherungen im
19. und 20. Jahrhundert eigentlich Kämpfe waren, um die »wahre«, auf Freiwil-
ligkeit beruhende Solidarität durch die Institutionalisierung sozialer Rechte zu
überwinden. Diese Institutionalisierung ist aber kein Jenseits der Solidarität,
sondern behält sie bei, als Anspruch, den sozialen, solidarischen Sinn solcher
Systeme zu erkennen und zu akzeptieren (vgl. Marshall 1992; Brunkhorst 1997:
Kap IV.3).

Was rechtliche Kontexte betrifft, so müssten funktionierende Rechtsstaaten
dieGestalt von repressiven Polizeistaaten annehmen,wenndenGesetzen nur aus
Angst, bei Verstößen erwischt zu werden, Folge geleistet würde. Und aus poli-
tischer Perspektive ist die Annahme, dass »der Staat« als eigenständiger Akteur
unabhängig vom politischenWillen von Bürger:innen rechtliche Verpflichtungs-
systeme installiert und die ihm Unterworfenen zu deren Einhaltung zwingt, das
Überbleibsel einer vordemokratischen Vorstellung von Recht. Die Institutiona-
lisierung eines Systems gesellschaftlicher Solidarität kann und sollte ein politi-
scher Akt der Solidarität sein, ebenso wie seine Aufrechterhaltung und Verbesse-
rung; und seine neoliberale Demontage kann mit gutem Grund als Akt der Ent-
solidarisierung kritisiert werden (vgl. Brown 2015).
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4.3 Politische Kontexte

In politischen Kontexten treffen wir auf verschiedene Formen beziehungsweise
Konzeptionen von Solidarität:

Eine ethisch-politische Form von Solidarität bezieht sich auf nationale Bindun-
gen und eine gemeinsameGeschichte oder vielleicht sogar eine ethnisch-histori-
sche Identität, die als politische Identität und als ein Projekt interpretiert wird,
das es zu verfolgen und fortzuführen gilt, beispielsweise durch nationale Unab-
hängigkeit. Die Tatsache, dass solche Gemeinschaften, ihre Geschichten und Be-
deutungen oft »imaginiert« (Anderson 1988) oder fabriziert sind, bedeutet nicht,
dass diemotivierendeKraft solcher IdeenoderGemeinschaftenweniger stark ist.
Nationalismus, gleichwelcher Form,bleibt einewichtige normativeMotivations-
quelle für Solidarität.

Eine politisch-soziale Form von Solidarität existiert dort, wo weniger ein ethi-
sches Engagement für eine bestimmte gemeinschaftliche Lebensform, die als
wertvoll angesehenwird, vorliegt, sondernwo ein gemeinsamesAnliegenund ein
Projekt die Menschen zum solidarischen Handeln motiviert, wie die Schaffung
einer neuen Lebensform oder einer neuen Gesellschaft. In den meisten Fällen
handelt es sich dabei um Selbstverständnisse des Kampfes, wie bei den Kämpfen
für Klassenbefreiung, Demokratie oder ökologische Transformation. Die Art des
Projekts kann moralisch oder eigennützig betrachtet werden; Interpretationen
des Klassenkampfes können beispielsweise in einemmarxistisch-hegelianischen
oder einem nietzscheanischen Gewand daherkommen.

Politisch-soziale Solidarität zielt oftmals darauf ab, eine gerechte Gesellschaft
zu errichten, wie bei Bewegungen für die Gleichheit der Geschlechter, gegen ras-
sistische Diskriminierung oder für die Überwindung von Klassen- und Kasten-
ausbeutung als gravierenden Formen der Ungerechtigkeit – »Unrecht schlecht-
hin«, in Marx’ Worten (Marx 1976: 390). Solche Bewegungen haben gewisse Ele-
mentemit ethisch-politischen Kollektiven gemeinsam, da siemit einer positiven
Sicht auf bestimmtemarginalisierte oder ausgebeutete Lebensformen einherge-
hen; doch die Stoßrichtung dieser gemeinschaftlichen Kämpfe ist die Errichtung
einer neuen, gerechteren Gesellschaft. Das ist es, was Solidarität erfordert; sie
beruht auf Gerechtigkeit als einem allgemeinen Prinzip, das in einem bestimmten
sozialen Kontext verwirklicht werden soll. Gerechtigkeitsbasierte Konzeptionen
von Solidarität kommen auf zwei Weisen vor: solche, die Solidarität verlangen,
umeine gerechte politische und sozialeOrdnung zu etablieren, und solche, die So-
lidarität verlangen, um sie zu bewahren –wobei Gerechtigkeit zu bewahren auch
impliziert, sie zu fördern und zu verbessern. Letzteres erfordert ein Gerechtig-
keitsethos, das den Menschen Gründe gibt, nicht nach ihrem kurzfristigen Ei-
geninteresse zu handeln oder zu wählen, ein Ethos, das in der Form von Rechts-
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pflichten nicht vollständig eingelöst werden kann.15 Es impliziert eine Form von
solidarischer Reziprozität, die auf der Überzeugung beruht, dass soziale Gerech-
tigkeit eine Balance zwischen Beiträgen und Leistungen beinhaltet, die nicht der
Optimierung des Eigeninteresses im engeren Sinne dient (Sangiovanni 2015).

In heutigenGesellschaften ist Solidarität oft in einer Art undWeise gefordert,
welche die Motive der Herstellung und der Erhaltung von Gerechtigkeit mitein-
ander verbindet, weil die bestehenden Institutionen Gerechtigkeit bestenfalls
partiell verwirklichen und gleichzeitig untergraben. Gerechtigkeit im eigentli-
chen Sinne – den ich hier nicht ausführen kann16 – bedeutet, die existierenden
Institutionen (wie zum Beispiel die Nationalstaaten) zu nutzen, um angesichts
der herrschenden transnationalen Verhältnisse globaler Ungerechtigkeit die
bestehenden Hindernisse für die Errichtung transnationaler Institutionen de-
mokratischer Gerechtigkeit aufzulösen. Die Solidaritätsgemeinschaft in Bezug
auf soziale und politische Gerechtigkeit muss umfassender sein als der Natio-
nalstaat, da Staaten an transnationalen Kooperationssystemen und vor allem
an erzwungener und asymmetrischer »Kooperation« beteiligt sind, welche Ver-
hältnisse politischer, sozialer und ökonomischer Ausbeutung einschließen, die
durch Institutionen transnationaler Gerechtigkeit überwunden werden sollten.
Aus einer umfassenden Gerechtigkeitsperspektive gesehen, darf nationale Soli-
darität nicht um den Preis mangelnder Solidarität mit anderen, die ausgebeutet
und beherrscht werden, realisiert werden (Lessenich 2020).

In diesem Zusammenhang sind die Gründe für die Bestimmung einer Recht-
fertigungs- oder Solidargemeinschaft andere als in ethischenKontexten.Dort ist
die Grundlage für Solidarität die ethische Einbindung in einen gemeinschaftli-
chen Kontext; im Fall der Gerechtigkeit ist die Grundlage eine moralisch-politi-
sche Konzeption dessen, was man anderen als Mitgliedern einer gemeinsamen
normativen Ordnung schuldet, die nationale Grenzen überschreiten mag (vgl.
Habermas 2013: 102–111). Dies impliziert ein normatives (und abgestuftes) Ver-
ständnis von Solidarität, das auf demPrinzip beruht, dass niemand einer norma-
tiven Ordnung (inklusive der globalenWirtschaft) unterworfen sein sollte, deren
gleichberechtigte:rCo-Autor:in er oder sienicht seinkann.Verpflichtet durchAn-
sprüche der Gerechtigkeit, schulden wir denjenigen Solidarität, denen eine sol-
che Stellung verweigert wird, und sollten unseren Mitbürger:innen keinen nor-
mativen Vorrang einräumen, der dies verhindert.

Ein Sonderfall von Solidaritätspflichten, die auf Gerechtigkeitserwägungen
beruhen, ist die Sicherstellung eines respektvollen Umgangs mit geflüchteten
Menschen in den normativen Ordnungen, die sie erreichen (vgl. Owen 2020). Sie

15 G. A. Cohen, John Rawls und Jürgen Habermas sind sich in diesem Punkt einig; siehe beispielsweise
Rawls (1975: § 79), Cohen (2010) und Habermas (2013).

16 Siehe meine Arbeiten zu transnationaler Gerechtigkeit in Forst (2007: Teil III; 2015: Teil V; 2019)
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sindMitmenschen,die vorUngerechtigkeit oder vor Lebensbedingungen fliehen,
die auch angesichts der bestehenden globalen Möglichkeiten zur Umverteilung
von Ressourcen unerträglich sind, und die Mitglieder bessergestellter Länder
schulden ihnen eine Stellung als Subjekte der Gerechtigkeit, die Ansprüche an sie
als kosmopolitische Mitbürger:innen und als Mitglieder einer transnationalen
normativen Ordnung der Ressourcenverteilung haben.

4.4 Moralische Kontexte

In moralischen Kontexten schließlich beruht Solidarität auf unserem gemeinsa-
men Menschsein und verlangt Handlungen, die von moralisch verpflichtender
Hilfe in Notfällen bis hin zu supererogatorischen Handlungen jenseits jeder An-
nahme von Wechselseitigkeit reichen – abgesehen vielleicht von der Hoffnung,
dass, sollten wir uns jemals in einer ähnlichen Lage befinden, andere auch etwas
Ähnliches für uns tunwürden. Solidarität deckt all diese Fälle ab, von »normaler«
Hilfe bis hin zu extrem kostspieligen Formen der Unterstützung.Der Bereich der
Solidarität lässtmithin einenRaum für äußerst solidarische undwertvolleHand-
lungenundBemühungen zu; und ich sollte hinzufügen,dass dies generell der Fall
ist, auch in anderen Kontexten.

MoralischeSolidarität,die von IdealistenwieSchiller oderBeethoven traditio-
nell als »Brüderlichkeit« (Munoz-Dardé 1998) bezeichnet wird (wobei sie Frauen
entweder ignorieren oder als »Brüder« miteinbeziehen), ist nicht das »Andere«
der Moral im Sinne ihres Gegenteils, selbst wenn Moral im Sinne Kants verstan-
den wird; vielmehr ist sie ein Aspekt der Moral, die andere als verletzliche Wesen
anerkennt, für die man »einstehen« muss, angesichts ihrer Endlichkeit und Ver-
wundbarkeit und angesichts der Tatsache,dasswir alle einemenschliche Lebens-
form teilen.17 Die Moral ist letzten Endes eine Art von Sorge für und um andere,
auch wenn man keine spezifische Lebensform oder Identität mit ihnen teilt. Die
Einzigartigkeit undVerletzlichkeit der »konkretenAnderen« (Benhabib 2008) an-
zuerkennen und sie gleichzeitig als Gleiche zu achten und zu behandeln, ist ge-
nau das, was die Moral verlangt (Wingert 1993). Akte von Solidarität sind immer
konkrete Akte, aber das bedeutet nicht, dass der Grund für ihre Ausführung nicht
universalistischer Natur sein kann. Vommoralischen Standpunkt aus haben wir
keinen guten rechtfertigenden Grund, uns nicht mit anderen in Not zu solidari-
sieren.

17 So Habermas (1991). Er nimmt dies zugunsten eines politischen Solidaritätsverständnisses zurück in
Habermas (2013: 104, Fn. 23).
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5. Fazit

Die vorgenommene Analyse soll dazu beitragen, nicht nur die verschiedenen Be-
deutungen des Begriffs »Solidarität« zu erhellen, sondern auch einige seiner Fall-
stricke. Letztere ergeben sich vor allem daraus, dass eine bestimmte Konzepti-
on von Solidarität mit dem Gesamtkonzept verwechselt wird, beispielsweise da-
durch, dass man annimmt, Solidarität müsse immer ethischer oder politischer
Natur sein, sie sei kategorisch vonGerechtigkeit zuunterscheidenoder sie sei im-
mer supererogatorisch. Solidarität gibt es in vielen Formen undmit vielen Recht-
fertigungen und Begründungen.Man darf diese Mannigfaltigkeit nicht reduzie-
ren, sondernmuss sie angemessen beschreiben.

Wie angedeutet, eröffnet dies die Möglichkeit von Konflikten zwischen den
angeführten Kontexten und Dimensionen von Solidarität – unter Freund:innen,
Genoss:innen, Bürger:innen oder all denjenigen, die unter Ungerechtigkeit lei-
den. Mein Hauptpunkt diesbezüglich ist, dass der normativ abhängige Begriff
der Solidarität uns nicht sagt, welcher ihrer Formen wir Vorrang einräumen sol-
len. Dies ist der Punkt, an dem sich in einem Streit, zum Beispiel zwischen ei-
ner humeschen und einer kantischen Sichtweise, der Spaten zurückbiegt. Denn
vonHume her könnteman argumentieren, dass die Formen, in denen die Identi-
tätsinvestition amgrößten ist, alsomöglicherweise die ethischen,Vorrang haben
sollten (Rorty 1989). Oderman könnte eineMoraltheorie der schlimmsten zu ver-
meidenden Übel entwerfen und damit demmoralischen Aspekt Priorität einräu-
men (abhängig allerdings von der ethischen Identifikation mit derartigen Prio-
ritäten; Sangiovanni 2017). Kantische Positionen verstehen zwar die emotionale
und soziale Anziehungskraft ethischer Formen der Solidarität, sind aber der An-
sicht,dassdiejenigenFormenvonSolidarität,diemitdemkategorischen Impera-
tivdergleichenAchtungverbundensind,größerennormativenStellenwerthaben
sollten (Herman 2008; Forst 2007: Teil I).Der Grund dafür ist, dass im kantischen
Verständnis Solidarität nur dann eine Tugend ist, wenn sie auf praktischer Ver-
nunft beruht, die sich auf die beste Rechtfertigung unter gleichgestellten Men-
schen stützt. So gesehen verweist die Frage nach der Solidarität auf die umfas-
sendere Frage, wie wir uns als moralischeWesen verstehen sollten.
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Bedarfsgerechtigkeit oder bedingungsloses
Grundeinkommen? Ergebnisse aus
Laborexperimenten1

Bernhard Kittel2 und Stefan Traub3

1. Einleitung

BefeuertdurchdieCOVID-19-PandemiehatdasThema»bedingungslosesGrund-
einkommen« (BG) in jüngster Zeit wieder neuen Auftrieb erhalten, denn ein BG
verspricht scheinbar finanzielle Sicherheit für alle auch in wirtschaftlich (und
gesundheitlich) schweren Zeiten. Öffentlichkeitswirksam hat im Juni 2021 der
Verein »Mein Grundeinkommen e.V.« zusammen mit dem Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) ein Pilotprojekt gestartet, in dem 122 aus-
gewählte Versuchspersonen 3 Jahre lang monatlich 1.200 Euro erhalten.4 Das
Projekt wird von privaten Spendern finanziert und durch Begleitforschung
evaluiert. Beispielsweise soll mit Hilfe von Haaranalysen geklärt werden, ob
Grundeinkommensbezieher:innen5 weniger Stress empfinden als Mitglieder
einer Kontrollgruppe ohne Grundeinkommen.

Schon sehr früh in der Debatte über das BG hat FrankNullmeier auf inhären-
teWidersprüchlichkeiten hingewiesen und seineÜberlegungenwie folgt zusam-
mengefasst:

»Resümiert man prinzipienbezogene und konsequentialistische Beurteilungen des Grundein-
kommens, überwiegen aus meiner Sicht die Begründungsprobleme. Das Grundeinkommen
stellt in prinzipienbezogener Sicht immer nur in dem Basisbereich Gerechtigkeit sicher, ist

1 Dieser Beitrag basiert teilweise auf einemVortrag, den Bernhard Kittel und Stefan Traub anlässlich der
Berlin Science Week während eines Lunchtime Meetings am 6. November 2019 am Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW) gehalten haben. Beide Autoren sind Mitglieder der DFG Forschungs-
gruppeFOR2104»BedarfsgerechtigkeitundVerteilungsprozeduren«.BernhardKittel dankt fürdieFör-
derung durch den FWF imRahmen desDACHProgramms (Referenz: I 1888-G11 sowie I3804-G27). Ste-
fan Traub dankt für die Förderung durch die DFG (Referenz: TR 458/6-2).

2 Institut für Wirtschaftssoziologie, Universität Wien, Kolingasse 14–16, A-1090 Wien. E-Mail: bern-
hard.kittel@univie.ac.at.

3 Professur für Volkswirtschaftslehre, insb. Behavioral Econcomics, Helmut-Schmidt-Universität Ham-
burg, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg. E-Mail: traubs@hsu-hh.de.

4 Für Details siehe den Internetauftritt des Vereins unter https://www.pilotprojekt-grundeinkom-
men.de/.

5Wir verwenden die von den Herausgeber:innen empfohlene Variante geschlechtssensitiver Sprache,
wenn wir uns auf Menschen beziehen. Wenn wir weiter unten von Rollen in abstrakten oder experi-
mentellen Entscheidungssituationen sprechen, dann verwenden wir das generische Maskulin.

https://www.pilotprojekt-grundeinkommen.de/
https://www.pilotprojekt-grundeinkommen.de/
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aber kein Instrument für die Beförderung gesamtgesellschaftlicher Gerechtigkeit« (Nullmeier
2007: 19).

Bezugnehmend auf diesesResümee setzenwir uns in diesemBeitragmit der Fra-
ge auseinander, welche Erkenntnisse die DFG-Forschungsgruppe FOR 2104 »Be-
darfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren«, in der wir mit Frank Nullmeier
zusammenarbeiten, imHinblick auf die Potenziale des BG liefert.

Während bisherige naturgemäß zeitlich und räumlich begrenzte Erpro-
bungen des BG darauf deuten, dass das subjektive Wohlbefinden der Emp-
fänger:innen steigt, bleiben die gesamtgesellschaftlichen Implikationen eines
Systemwechsels in diese Richtung unbeachtet. Es ist abermöglich, aus über Um-
fragen erhobenen Einstellungen und Bewertungen von Gerechtigkeitsprinzipien
sowie aus experimentellen Studien zu Verhaltensweisen in entsprechend gestal-
teten Kontexten Erwartungen über diese Implikationen zu bilden. Im folgenden
Abschnitt referieren wir einige Befunde der umfragebasierten Forschung zu
Gerechtigkeitseinstellungen. Anschließend fassen wir in Abschnitt 3 kurz die
experimentelle Literatur zur Bedarfsgerechtigkeit zusammen. In Abschnitt 4
wenden wir uns der Anerkennung von Bedarfen in Laborexperimenten zu. Im
5. Abschnitt berichten wir von Verhandlungsexperimenten und der 6. Abschnitt
beschäftigt sich mit den Konsequenzen bedarfsgerechter Umverteilung für Effi-
zienz und Gleichheit. Der Beitrag endet in Abschnitt 7 mit Schlussfolgerungen
für die Verteilungspolitik.

2. Das Boulding-Prinzip in den Gerechtigkeitseinstellungen der
Bevölkerung

Die Stimmungslage der Bevölkerung in Bezug auf das BG lässt sich empirisch
quantifizieren. Adriaans u.a. (2019b) haben unter anderem mit Hilfe der achten
Welle (2016/17) des EuropeanSocial Survey (ESS) (also noch vor der Pandemie) ge-
zeigt, dass die Zustimmung zum BG – je nach Befragungszeitraum und Daten-
quelle – in Deutschland im europäischen Vergleich zwar relativ niedrig ist, mit
zwischen 45 und 52 Prozent aber immerhin rund die Hälfte der Deutschen po-
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sitiv über das BG denkt.6 Jüngere Personen, Personen mit höherer Bildung und
Befragtemit geringeremEinkommen neigten eher dazu, ein BG zu befürworten.

Um den Effekt der COVID19-Pandemie auf Einstellungen zum BG zu erfas-
sen, wurde das ESS-Item zum BG in das Austrian Corona Panel Project (ACPP)
(Kittel u.a. 2021) aufgenommen.Der Anteil derMenschen, die sich für und gegen
das BG aussprachen, war sowohl 2016 als auch nach Abebben der ersten Welle
der Pandemie im Mai 2020 in etwa gleich, es zeigte sich aber im Vergleich zwi-
schen 2016 und 2020 eine Verschiebung hin zu extremeren Aussagen sowohl im
zustimmenden als auch im ablehnenden Bereich der Skala (Schlögl/Prainsack
2020). Überproportional sprachen sich in der Krise selbstständig Erwerbstä-
tige, Studierende und Arbeitslose für ein bedingungsloses Grundeinkommen
aus, während Menschen, die ein risikoarmes und regelmäßiges Einkommen
beziehen, häufiger Gegenpositionen einnahmen. Dies deutet darauf hin, dass
Einstellungen zumbedingungslosenGrundeinkommen von der eigenen Position
in der Gesellschaft und den damit zusammenhängenden Interessen abhängen.

Adriaans u.a. (2019b) schildern auch den Zusammenhang zwischen der indi-
viduellen Zustimmung zum BG und den Verteilungspräferenzen nach der Basic
Social Justice Orientation (BSJO) Skala (Hülle u.a. 2018). Diese Skala erfasst die
Zustimmung zu vier Verteilungsprinzipien: Anrecht (»Eine Gesellschaft ist ge-
recht,wennMenschen aus Familienmit hoher gesellschaftlicher Stellung Privile-
gien in ihrem Leben genießen.«), Gleichheit (»Eine Gesellschaft ist gerecht,wenn
Einkommen und Vermögen gleichmäßig auf alle Menschen verteilt sind.«), Be-
darf (»Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn sie sich umArme und Bedürftige küm-
mert,unabhängigdavon,wasdiesederGesellschaft zurückgeben.«) undLeistung
(»Eine Gesellschaft ist gerecht, wenn hart arbeitende Menschen mehr verdienen
als andere.«). Befragte, die das Bedarfsprinzip befürworten, stimmten demnach
auch häufiger einem BG zu. Anderseits führt – wenig überraschend – die Be-
fürwortung des Leistungsprinzips zu signifikant geringerer Zustimmungswahr-
scheinlichkeit zum BG.

Adriaans u.a. (2019b) warnen zwar davor, ihre Ergebnisse zur Befürwortung
des BG als tatsächliche Reformbereitschaft zu interpretieren, weil der wichtige
Aspekt der Gegenfinanzierung in dieser hypothetischen Befragung außer Acht
gelassenwird.Aber bereits ohne denKostenaspekt zeige die Untersuchung einen
wichtigen empirischenKonflikt zwischenBedarfsgerechtigkeit undLeistungsge-

6 Den Befragten wurden kurz die wichtigsten Eigenschaften des bedingungslosen Grundeinkommens
geschildert: Der Staat zahlt jeder Person einmonatliches Einkommen, das alle grundlegenden Lebens-
haltungskosten deckt und viele bestehende Sozialleistungen ersetzt. Das Ziel des Grundeinkommens
ist es, jedem einen minimalen Lebensstandard zu garantieren. Alle erhalten den gleichen Betrag, un-
abhängig von der Erwerbssituation. Eigenes Einkommen aus Erwerbstätigkeit oder anderen Quellen
kann behalten werden. Das Grundeinkommen wird über Steuern finanziert.
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rechtigkeit in Bezug auf das BG auf: »Diskutierte Modelle der Grundsicherung
stehen vor der Herausforderung, die beiden breit geteilten Gerechtigkeitsprin-
zipien der gesellschaftlichen Verantwortung für die Deckung des individuellen
Bedarfs und der Wahrung der Leistungsgerechtigkeit in Einklang zu bringen«
(Adriaans u.a. 2019b: 270).

Eine Auswertung der neunten Welle (2018) des ESS von Adriaans u.a. (2019a)
zeigt dann auch, dass über 84 Prozent der Befragten niedrige Einkommen –
gemessen am untersten Dezil der Einkommensverteilung – in ihrem jeweiligen
Land als ungerecht niedrig empfinden, aber weit weniger als 50 Prozent (in
Deutschland sogar nur 41,5 Prozent) hohe Einkommen – gemessen am obersten
Dezil der Einkommensverteilung – als ungerecht hoch. Bei der Frage nach der
Zustimmung zu den vier verschiedenen Verteilungsprinzipien, die in die BSJO
Skala einfließen, finden Adriaans u.a. (2019a) eine sehr geringe Zustimmung von
nur rund 15 Prozent zum Anrechtsprinzip. In Deutschland liegt die Zustimmung
zum Gleichheitsprinzip mit rund 40 Prozent deutlich niedriger als im Durch-
schnitt Europas (fast 60 Prozent). In allen Ländern Europas stimmen die Befrag-
ten mit rund 80 Prozent am häufigsten den beiden Prinzipien von Bedarf und
Leistung zu. Interessant ist auch, dass die Zustimmung zum Gleichheitsprinzip
im Gegensatz zu den anderen Verteilungsprinzipien stark vom Einkommen
abhängt.Wohlhabendere Befragte stimmen demGleichheitsprinzip weniger zu.

Aus Sicht dieser Ergebnisse aus der empirischen Gerechtigkeitsforschung
lässt sich somit festhalten, dass die Befragten sehr niedrige Einkommen als un-
gerecht empfinden und eine hohe Präferenz für das Bedarfsprinzip haben. Sehr
hohe Einkommen werden aber durchaus akzeptiert, allerdings wohl nur, wenn
sie auf Leistung beruhen und nicht auf leistungslos erworbenen Ansprüchen.
Gleichheit in Bezug auf die Verteilung von Einkommen genießt im Vergleich zu
Bedarf und Leistung deutlich geringere Zustimmung.

Die obigen empirischen Beobachtungen zu Verteilungspräferenzen stehen
grundsätzlich mit einem Verteilungsprinzip im Einklang, das man als »Boul-
ding-Prinzip« bezeichnen könnte (Traub u.a. 2005). Boulding (1962: 83) beschrieb
folgendes Dilemma:

»[…] if everyone gets his deserts, somemaybedriven from the table, and if everyone comes to the
table, somemay not get their deserts. In practice, this seems to be resolved by the establishment
of a social minimum as reflected for instance, in the poor law, in social security and various
welfare services.The principle of desert may come into play above this social minimum.That is
to say, society lays a modest table at which all can sup and a high table at which the deserving
can feast«.

Bei Knappheit von Ressourcen gelte es demnach, einen Kompromiss zwischen
den Interessen der Bedürftigen und der Leistungserbringenden zu finden. Ein
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sinnvoller Kompromiss sehe so aus, dass vorrangig die Grundbedürfnisse der Be-
dürftigen durch ein gesellschaftliches Minimum befriedigt werden sollten und
darüber hinaus nach Leistung verteilt werden sollte.

So verlockend ein BG auch sein mag: Solange man die damit einhergehen-
den Finanzierungs- und Anreizfragen ausblendet, bleibt die anfangs dargestell-
te empirische Korrelation zwischen der Zustimmung zum BG und dem Bedarfs-
prinzip widersprüchlich. Wie Nullmeier (2020) in seiner Skizze für eine Theorie
der Bedarfsgerechtigkeit ausführt, ist das Kernelement eines bedarfsorientier-
ten Verteilungskonzepts eine Definition von Bedarf als: »[…] necessary, compel-
ling, imperative, indispensable, essentially required – something that goes bey-
ond mere desires of preferences and takes precedence over desires« (Nullmeier
2020: 191). Nullmeier stellt daraufhin fest: »There can be no theory of need-based
justice without reference to a process by which needs are determined as socially
or politically recognized. Recognition of needs, however, requires specific proce-
dures in which what is recognized as need is also argumentatively identified as
what is necessary« (Nullmeier 2020: 198).Die Gewährung eines bedarfsgerechten
sozialenMinimums setzt also zwangsläufig einen Anerkennungsprozess voraus.
Somitmuss aber auchdieMöglichkeit fürGruppenoderGesellschaftenbestehen,
ungerechtfertigte individuelle Ansprüche – Trittbrettfahren – abzuwehren (vgl.
Kittel 2020: 103). In kleinen Gruppen mit großer sozialer Integration findet dies
durch soziale Kontrolle bis hin zumOstrazismus statt.GroßeGruppenundganze
Gesellschaften benötigen hingegen institutionelle Mechanismen, um zu verhin-
dern, dass die mit der Bedarfsanerkennung verbundene positive Reziprozitäts-
beziehungdurchopportunistischeAusbeutung verdrängtwird.Dies spricht ganz
klar für die Gewährung des gesellschaftlichenMinimums durch »bedarfsgeprüf-
te« Transfers und gegen ein BG.

Wir zeigen nun anhand von experimenteller Evidenz, dass »anerkannte« Be-
darfe einwesentliches Element einer positivenTheorie der Verteilungsgerechtig-
keit seinmüssen. ImUmkehrschluss bedeutet dies, dass ein BG, das auf die Prü-
fung der Bedürftigkeit verzichtet, nicht bedarfsgerecht sein kann. Es entspricht
auchnichtdenPräferenzenderVersuchspersonen inExperimenten,wennsie tat-
sächlich zwischen eigenem Einkommen und Einkommen der Bedürftigen bzw.
zwischen Effizienz und Gleichheit abwägenmüssen.

3. Das Boulding-Prinzip in Laborexperimenten

Als Reaktion auf die durch Rawls (1971) initiierte theoretische Gerechtigkeitsde-
batte hat sich eine sehr umfassende empirisch-experimentelle Literatur zu Ver-
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teilungspräferenzen entwickelt (für Überblicke siehe zum Beispiel Konow 2003
undGaertner/Schokkaert 2012).Schokkaert (1999) sieht dieNotwendigkeit für ein
derartiges Forschungsprogramm dadurch gegeben, dass die Durchsetzung von
Verteilungsnormen in politischen Systemen durch ein in private Eigentumsver-
hältnisse eingreifendes Steuer- und Transfersystem einer demokratischen Legi-
timationbedürfe und es somit nicht akzeptabel sei, dieMeinungenundPräferen-
zen der Bürger:innen außer Acht zu lassen. Konow (2003) plädiert für eine For-
schungsagenda,die einepositiv-analytischeTheoriederVerteilungsgerechtigkeit
anpeilt, in die Elemente wie Gleichheit, Bedarf, Verdienst usw. einfließen und
durchKontextabhängigkeit zueinander gewichtetwerden sollten.Angesichts der
vielen individuellen und gesellschaftlichen Entscheidungen, in denen Gerechtig-
keitsüberlegungen eine Rolle spielen, sei der Nutzen dieser Forschungsagenda
nicht zu unterschätzen: »The resulting theory of justice would provide immeasu-
reable assistance in many ways: it could help to explain phenomena impacted by
it, to distinguish distributive preferences fromothermotives such as self interest,
reciprocity and altruism, and to guide social policies« (Konow 2003: 1235).

Die Maximierung der durchschnittlichen Auszahlung unter Berücksichti-
gung einer Mindestauszahlung, was dem oben vorgestellten Boulding-Prinzip
entspricht, ist hier eindeutig das dominierende Verteilungsprinzip (siehe u.a.
Frohlich/Oppenheimer 1992). Beispielsweise ließen Traub u.a. (2005) in einem
Fragebogenexperiment mit finanziellen Anreizen 61 Versuchspersonen verschie-
dene Einkommensverteilungen in eine von ihnen jeweils präferierte Reihenfolge
bringen. Eine der Verteilungen aus jedem Versuchsaufbau wurde dann zufällig
zur tatsächlichenAuszahlungausgewählt,wobei die inderPräferenzordnungder
zufällig ausgewählten Versuchspersonweiter vorne stehende Verteilungen höhe-
re Auswahlwahrscheinlichkeiten hatten, um Anreizkompatibilität herzustellen.
Das Boulding-Prinzip rangierte sowohl in der Analyse der durchschnittlichen
Präferenzen als auch in der Individualdatenanalyse in allen Versuchsaufbauten
auf dem ersten Platz oder den vorderen Plätzen in Bezug auf den Erklärungsge-
halt des normativen Prinzips für das tatsächliche Entscheidungsverhalten. Traub
u.a. (2005: 305) schreiben zu ihren Ergebnissen: »The impressive performance
of Boulding’s standard of behavior illustrates that people exhibit a propensity
to trade off the chances of admitting more inequality against the risk of being
among the worst off in society«.

Die häufig mit finanziellen Anreizen versehene und damit für die Versuchs-
personen zu tatsächlichen materiellen Konsequenzen führende experimentelle
Laborforschung liefert somit ein recht klares Bild, das mit den oben erwähn-
ten repräsentativen, aber hypothetischen Befragungen kompatibel ist. Weder
scheint der Wunsch zu bestehen, Gerechtigkeit im Sinne des Differenzprinzips
durch Auslöschung aller Ungleichheit herzustellen, noch geht es allein umEffizi-
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enz im Sinne der Maximierung der erwarteten Auszahlung. Angestrebt wird ein
Kompromiss aus Bedarfsgerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit. Im Folgen-
denwerdenwir experimentelle Untersuchungen vorstellen, die die Anerkennung
von Bedarfen explizit zum Gegenstand haben und zeigen, dass eine Mehrheit
der Versuchspersonen bedarfssensitiv ist und dass für die Anerkennung von
Bedarfen auch die Art der Information relevant ist, die zur Verfügung gestellt
wird.

4. Anerkennung von Bedarfen im Diktatorspiel

Zur Untersuchung der sozialen Anerkennung von Bedarfen ist das Diktatorspiel
(Kahneman u.a. 1986; Forsythe u.a. 1994) als ein Standardexperiment zur Enthül-
lung sozialer Präferenzen besonders geeignet. Im Diktatorspiel erhält jeweils ei-
ne von zwei Versuchspersonen die Rolle des »Senders« und die andere die Rol-
le des »Empfängers«. Der Sender wird mit einem Geldbetrag x ausgestattet, von
dem er y an den Empfänger abgegeben kann und somit (x− y) für sich selbst be-
hält. Die endgültige Allokation ist dann durch (x − y, y) gegeben. Im Gegensatz
zum Ultimatumspiel (Güth u.a. 1982), in dem der Empfänger das Angebot y ab-
lehnen und dadurch eine Allokation (0, 0) herbeiführen kann, trifft der Empfän-
ger im Diktatorspiel keine eigene Entscheidung. Strategische Erwägungen (di-
rekte Reziprozitätserwartungen) könnendaher für den Sender keineRolle bei der
Festlegung des gesendeten Betrags spielen.Wie eineMetastudie von Engel (2011)
zeigt, geben im Durchschnitt fast 64 Prozent der Sender einen positiven Betrag,
obwohl dies deren eigene Auszahlung verringert. Gebende Sender verhalten sich
somit entweder altruistisch oder ungleichheitsavers, das heißt, sie ziehen einen
positivenNutzen aus der Auszahlung desMitspielers bzw. aus der Reduktion der
Ungleichheit derAuszahlungen. ImMittelwerden vondenSendern,die etwasge-
ben, 42,6 Prozent der eigenen Anfangsausstattung gegeben. Anderseits lässt sich
für die restlichen rund 36Prozent der Sender dieHypothesenicht verwerfen,dass
sie sich als eigennützige Auszahlungsmaximierer verhalten.

In einer Reihe von experimentellen Studienwurde das Diktatorspiel somodi-
fiziert, dass der Sender Informationen über den Empfänger erhält oder Kommu-
nikation zwischen Sender und Empfänger möglich ist. Beispielsweise zeigen die
Arbeiten vonBrañas-Garza (2006) undCappelenu.a. (2013),dass imDiktatorspiel
mehr gesendet wird, wenn der Empfänger als arm oder in einem armen Land le-
bend beschriebenwird.Objektive Informationen über den Empfänger durchbre-
chen die in Experimenten sonst übliche Anonymität, verringern die soziale Di-
stanz und erhöhen die Gebebereitschaft der Sender im Diktatorspiel.
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Ein Diktatorspiel-Experiment, das die Anerkennung von Bedarf explizit zum
Thema macht, wurde von Traub u.a. (2021) durchgeführt. Zunächst wurden ob-
jektive Informationen (Einkommen,BAföG,Anreisezeit zumExperimentallabor)
über die ökonomische Situation der Versuchspersonen für ein derartiges Expe-
riment gesammelt und anschließendwurde der subjektive »Verdienstbedarf« ex-
plizit abgefragt: »Dieses Experiment dauert insgesamt etwa eine Stunde. […] Be-
rücksichtigen Sie bitte Ihre eigene Einkommenssituation, ob Sie BAföG bekom-
menund Ihre eigeneAn- undAbreisezeit zum/vomLabor.WelcheBezahlunghal-
ten Sie […] für ein einstündiges Experiment für Ihre persönliche Situation für an-
gemessen?«.DenSendernwurde,nachdemzunächst das klassischeDiktatorspiel
zu spielen war, entweder erst die objektive oder die subjektive Bedarfsinformati-
on über den Empfänger präsentiert und schließlich beide Bedarfsinformationen
gleichzeitig.

In diesem Experiment mit Bedarfsinformation verhielten sich nur 17 Prozent
der Versuchspersonen in der Sender-Rolle egoistisch, also deutlich weniger als
in der Meta-Studie von Engel (2011). 57 Prozent der Sender konnten durch Traub
u.a. (2021) tatsächlich als »bedarfssensitiv« klassifiziert werden, das heißt, sie re-
agierten positiv auf die Information über den Bedarf des Empfängers. Ein viel
geringerer Anteil der Sender, lediglich 17 Prozent, wurde als warm glow Typ klas-
sifiziert, der unabhängig von der Bedarfsinformation einen festenBetrag sendet.
NurdiesePräferenz ist kompatibelmit einemBG.DasExperiment stützt darüber
hinaus dieHypothese vonKittel (2020), dass es einen »Anerkennungseffekt« gibt.
Sobalddie subjektiveBedarfsforderungdesEmpfängersmit der objektiven Infor-
mation über dessen Lebensumstände (insbesondere bezüglich des Einkommens)
imEinklangwar, erhöhten die Diktatoren den an den Empfänger gesendeten Be-
trag signifikant. Wenn zum Beispiel ein Empfänger 10 Euro als Verdienstbedarf
angegeben hatte, erhielt der Empfänger imDurchschnitt 8,77 Euro,wenn er über
ein verfügbares Einkommen von nicht mehr als 700 Euro verfügte, und andern-
falls nur 6,34 Euro (p = 0.004).

Traub u.a. (2021) untersuchten zudem in einer post-experimentellen Befra-
gung die kritische Frage, ob die Versuchspersonen – überwiegend Studierende
–die Information über den Empfänger überhaupt als bedarfsrelevant angesehen
hatten. Über 82 Prozent der Sender gaben an, dass sie das Einkommen des Emp-
fängers als wichtig für die Festlegung des Transfers empfunden haben. Beson-
ders wichtig war diese Information erwartungsgemäß für bedarfssensitive Sen-
der. Ein Großteil aller Versuchspersonen gab zudem an, die Auszahlung des Ex-
periments für Lebensmittel bzw. Essen in der Mensa ausgeben zu wollen. Dies
ist bedeutend für die »moralische Signifikanz« der Information über den Emp-
fänger, denn auch wenn der Geldtransfer instrumentell ist, ist Nahrung von ele-
mentarerBedeutung fürdieVermeidungvonLeid auf SeitendesEmpfängersund
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damit für die soziale Anerkennung (eines Teils) seinerWünsche als Bedarf (Miller
1999). Wenn schon der Verdienstbedarf als Kompensation für die Teilnahme an
einemLaborexperiment statistisch und ökonomisch signifikante Effekte hat,wie
hier beschrieben, ist bei der Art von Bedarfen, die in der Regel öffentlich als rele-
vant für die soziale Teilhabe diskutiert werden, vonwesentlich größeren Effekten
auszugehen.

5. Transparenz und Anerkennung von Bedarfen Dritter

Die Untersuchung von Traub u.a. (2021) hat gezeigt, dass bedarfssensitive Sen-
der grundsätzlich bereit sind, einen Teil der eigenen Auszahlungen zugunsten
der ihnen zugeordneten, als bedürftig anerkannten Empfänger aufzugeben.Wo
die Grenzen der Anerkennung von Bedarfen liegen, haben Kittel u.a. (2020; 2021)
in einemVerhandlungs-Experiment herausgearbeitet.DieAutoren ließen jeweils
drei Spieler in einem 3-Linien-Netzwerk über die Aufteilung von 24 Punkten ver-
handeln. Bedarf wurde hier durch einen Schwellwert von Punkten induziert, den
die Spieler jeweils nicht unterschreiten durften, umdie nächste Runde des Spiels
mit weiteren Verdienstmöglichkeiten zu erreichen.

Kittel u.a. (2020; 2021) wollten nun die Frage beantworten, ob und in wel-
chemUmfang die beidenKoalitionäre auch den Bedarf des aus der Koalition aus-
geschlossenen dritten Spielers berücksichtigen würden, obwohl dies ihre eigene
Auszahlung reduziert. Dazu wurden in einem ersten Versuchsaufbau die indivi-
duellen Bedarfe intransparent gemacht; in einemzweitenVersuchsaufbauwurde
derBedarf transparent gemacht, indemer allenNetzwerk-Mitgliedernmitgeteilt
wurde.

Abbildung 1 zeigt auf der Abszisse die Höhe des Bedarfs des Dritten und auf
der Ordinatenachse den relativen Anteil der Dritten, deren Bedarf durch die Ko-
alition anerkannt – das heißt bei der Verteilung der gemeinsamen Ausstattung
von 24 Punkten berücksichtigt – wurde. Bei Intransparenz wurden niedrige Be-
darfe (1 Punkt, 5 Punkte) mehrheitlich befriedigt. Der dritte Spieler erhielt aber
fast niemehr als 8 Punkte,was seinemAnteil beiGleichverteilung entspräche.Of-
fensichtlichwar hier die kritische Schwelle erreicht,wenn der dritte Spielermehr
als man selbst hätte erhalten müssen, um seinen Bedarf zu decken. Bei Transpa-
renz ergab sich ein anderes Bild: Der Anteil der ausgeschlossenen Spieler, deren
Bedarfe anerkannt wurden,war bei einem Bedarf von einem Punktmarginal hö-
her als bei Intransparenz (75 Prozent) und sank dann fast gleichmäßig auf ca. 14
Prozent: Selbst dann, wenn der dritte Spieler mehr als ein Drittel oder sogar die
Hälfe der gesamten Ausstattung erhalten musste, waren einige Koalitionäre be-
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reit, für ihn auf eigene Auszahlungen zu verzichten, um ihm dasWeiterkommen
im Spiel zu ermöglichen.

Abbildung 1: Anerkennung von Bedarfen Dritter
Quelle: Eigene Erstellung nach Kittel u.a. (2021)

Da bis auf die Transparenz der Bedarfe die Versuchsaufbauten identisch wa-
ren, lässt sich die Änderung des Gebeverhaltens der Koalitionäre, insbesondere
des mit mehr Verhandlungsmacht ausgestatteten zentralen Spielers, kausal auf
die Bedarfsinformation zurückführen. Ein bedeutender Teil der Spieler erkennt
transparente Bedarfe an,wägt aber auch –wieman amSinken des Anteils der er-
füllten Bedarfe sehen kann – zwischen eigener Auszahlung und Bedarf des drit-
ten Spielers ab. Die Ergebnisse widersprechen erneut einem BG, denn die bei-
den Koalitionäre machen ihre Entscheidung über die Höhe des Anteils des drit-
tenSpielers am»Kuchen« eindeutig vonder Informationüber seineBedürftigkeit
und die Höhe seines Bedarfs abhängig.

Die in den Abschnitten 4 und 5 skizzierten Experimente haben gezeigt,
dass Bedarfsanerkennung tatsächlich durch eine Mehrheit der Versuchsperso-
nen stattfindet. Weil sowohl im Experiment von Traub u.a. (2021) als auch bei
Kittel u.a. (2020; 2021) die Gesamtsumme des zu verteilenden Geldes exogen
festgelegt war, sind diese Analysen jedoch als partialanalytisch anzusehen.Mög-
liche Verhaltensreaktionen und damit Effekte auf die Effizienz verschiedener
Transfersysteme werden im folgenden Abschnitt thematisiert.
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6. Umverteilung, Ungleichheit und Effizienz

Zufall ist eine der bedeutendsten Quellen von materieller Ungleichheit (Jencks
1972). Autoren wie Varian (1980) haben darauf hingewiesen, dass umverteilen-
de Besteuerung den Charakter einer Sozialversicherung hat, wenn Unterschiede
imLebenszeiteinkommenweniger auf Fähigkeiten als auf Zufall zurückzuführen
sind. Sinn (1995) hat argumentiert, dass derWohlfahrtsstaat durch die Umvertei-
lung von Risiken nicht nur lohnende Investitionen fördert (Domar-Musgrave-Ef-
fekt) und damit die gesamtwirtschaftliche Effizienz steigert, sondern auch durch
einen Einkommenseffekt unter Umständen das paradoxe Ergebnis herbeiführt,
dass die Ungleichheit der Lebenszeiteinkommen steigt.

Wie sich Umverteilung tatsächlich auf Effizienz und Ungleichheit auswirkt,
ist eine empirische Frage, die vor allem von den Risikopräferenzen der Indivi-
duen und der konkreten Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates abhängt. Traub/
Krügel (2017) und Benker u.a. (2017) führten Laborexperimente durch, in denen
Versuchspersonen stellvertretend für eine anonyme Gruppe von insgesamt acht
Teilnehmer:innen eine Investitionsentscheidung treffen mussten. Dabei wurde
zum einen der Bedarf der Versuchspersonen und zum anderen der Umvertei-
lungsmechanismus variiert. Die Versuchspersonen wurden zunächst jeweils mit
100 Punkten ausgestattet, von denen sie (100 − x) Punkte sicher behalten und
x Punkte in eine Lotterie investieren konnten. Nach drei Ausspielungen ergaben
sich vierunterschiedlicheEinkommenspositionen,aufdie sichdie achtGruppen-
mitglieder zufällig aufteilten: Einer hatte dreimal gewonnen, drei zweimal ge-
wonnen und einmal verloren, drei einmal gewonnen und zweimal verloren und
einer dreimal verloren.Da die Lotterie einen positiven Erwartungswert hatte, er-
gab sich über das Risiko zu verlieren der übliche Trade-off zwischen Effizienz
(je höher die Investition x, desto größer der Erwartungswert der Lotterie) und
Gleichheit (je höher die Investition x, desto größer die Standardabweichung der
AuszahlungenderGruppenmitglieder).Bei ihrer Investitionsentscheidungwuss-
ten die Versuchspersonen nicht, welche Einkommensposition sie nach Ausspie-
lungder Lotterien zugewiesen bekommenwürden (»Schleier derUngewissheit«).
Somit enthüllten sie über die Wahl des Investitionsbetrags ihre Risikopräferenz
für ein gegebenes Umverteilungssystem.

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse des Investitionsspiels vonBenker u.a. (2017).
Im Basistreatment ohne Bedarf und ohne Umverteilung investierten die Spie-
ler im Durchschnitt 28,5 Prozent der Anfangsausstattung. Wurde eine Bedarfs-
schwelle im Sinne einerMindestpunktzahl hinzugefügt, die die Gruppenmitglie-
der auf jeden Fall erreichenmussten,umüberhaupt eineAuszahlung zu erhalten,
investierten die Versuchspersonen mit durchschnittlich 22,2 Prozent signifikant
weniger. Dies war zu erwarten, denn die Einführung der Bedarfsschwelle mach-
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Abbildung 2: Ergebnisse eines Investitionsspiels mit Bedarf und Umverteilung
Quelle: Eigene Erstellung nach Benker u.a. (2017)

te höhere Investitionsbeträge deutlich riskanter, weil Gruppenmitglieder, die die
Mindestpunktzahl nicht erreichten, keine Auszahlung erhielten (und somit im
übertragenen Sinne von »sozialer Teilhabe« ausgeschlossen waren). Die Einfüh-
rung einer gleichmäßigenBesteuerung vonGewinnenundVerlusten erhöhte den
durchschnittlichen Investitionsbetrag wieder ungefähr auf das Ausgangsniveau
(29,3 Prozent), wie durch den Domar-Musgrave-Effekt vorhergesagt.

In weiteren Versuchsaufbauten wurden zwei verschiedene Ausprägungen
des Wohlfahrtsstaates eingeführt, um den von Sinn (1995) thematisierten Ein-
kommenseffekt zu untersuchen: »unbedingter Transfer« und »Bedarfsprüfung«.
Die proportionale Besteuerung von Gewinnen und Verlusten führt bei positivem
Erwartungswert der Investition grundsätzlich zu einem Überschuss der Steu-
ereinnahmen über die Ausgaben. Dieser Überschuss wurde im erstgenannten
Versuchsaufbau als unbedingter Kopftransfer an die Gruppenmitglieder zurück-
gezahlt. Das heißt, das Einkommen der Versuchsperson erhöht sich – je nach
Höhe der gewählten Investition – um den eigenen Anteil am Überschuss. Wie
Abbildung 2 zu entnehmen ist, stieg der durchschnittliche Investitionsbetrag
durch den vom sicheren Einkommenszuwachs ausgelösten Einkommenseffekt
signifikant auf über 51 Prozent der Anfangsausstattung an Punkten an. Im
Versuchsaufbau »Bedarfsprüfung« wurde hingegen nur geprüft, ob ein Grup-
penmitglied nach Ausspielung der Lotterien unterhalb der Bedarfsschwelle lag.
In diesem Fall mussten die anderen Mitglieder den Fehlbetrag an Punkten zur
Bedarfsschwelle durch eine proportionale Steuer aufbringen. Abbildung 2 zeigt,
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dass der präferierte Investitionsbetrag noch einmal deutlich auf rund 71 Prozent
der Anfangsausstattung anstieg, weil hier garantiert war, dass Steuern aus-
schließlich für die Absicherung des Existenzminimums der Bedürftigen erhoben
wurden.

Im Vergleich beider letztgenannter Versuchsaufbauten zeigt sich somit, dass
ein bedarfsgeprüfter individueller Transfer zu höherer Effizienz im Sinne der
durchschnittlichen Auszahlung an die Versuchspersonen führte als ein unbe-
dingter Kopftransfer. Zudem tolerierten die Versuchspersonen im Szenario mit
Bedarfsprüfung höhere Ungleichheit der Auszahlungen, weil gleichzeitig sicher-
gestellt war, dass keine Versuchsperson unter die Bedarfsschwelle fiel. Dieses
Ergebnis ist wiederum im Einklangmit dem Boulding-Prinzip.

7. Schlussfolgerungen

Die COVID-19-Pandemie hat den ohnehin schon gut hörbaren Ruf nach einem
»bedingungslosen Grundeinkommen« (BG) lauter werden lassen. Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen zogen mit der Forderung nach der Einführung eines BG
in den Wahlkampf zum Deutschen Bundestag 2021. In repräsentativen empiri-
schen Befragungen unterstützt ungefähr die Hälfte der Deutschen die Einfüh-
rung eines BG (Adriaans u.a. 2019b). Gleichzeitig genießen in Bezug auf die Ver-
teilung von Einkommen das Bedarfsprinzip und das Leistungsprinzip eine sehr
hohe Zustimmung von rund 80 Prozent in der Bevölkerung.Die Zustimmung so-
wohl für das Bedarfsprinzip als auch für das Leistungsprinzip mag auf den ers-
ten Blick überraschend wirken, entspricht aber dem aus der Literatur bekannten
Boulding-Prinzip (Boulding 1962). Herrscht Ressourcenknappheit, dann ist nach
Boulding der beste Kompromiss zwischen den Interessen der Bedürftigen und
der Leistungsträger:innen durch ein System gegeben, in dem die Grundbedürf-
nisse der Bedürftigen durch ein gesellschaftliches Minimum befriedigt werden
sollten und darüber hinaus nach Leistung verteilt werden sollte.

Nullmeier (2020) sieht die soziale und politische Anerkennung von Bedarfen
als ein zentrales Element einer positivenTheorie der Verteilungsgerechtigkeit an,
die auf Bedarfen basiert. Die Anerkennung von Bedarfen basiert auf einer Rezi-
prozitätsbeziehung innerhalb solidarischer Gemeinschaften. Wer durch die An-
erkennung von Bedarfen eine bedarfsgerechte Verteilung zu etablieren versucht,
muss auch bereit sein, unberechtigten Ansprüchen die Anerkennung zu verwei-
gern. In kleinen Gruppen geschieht diese durch soziale Kontrolle, in der staatli-
chen Sozialpolitik erfolgt dies durch die Bedürftigkeitsprüfung.
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In diesem Beitrag haben wir den scheinbaren Widerspruch zwischen der re-
lativ großen Zustimmung zum BG und zum Boulding-Prinzip, das eine Bedürf-
tigkeitsprüfung impliziert, experimentell untersucht und aufgelöst. In den Ex-
perimenten waren die Kosten der Umverteilung transparent, denn die Versuchs-
personen hatten zwischen der eigenen Auszahlung und der Auszahlung der be-
dürftigen Person abzuwägen. Es ist klar, dass von Laborexperimenten mit Stu-
dierenden nicht direkt auf Einstellungen und Handlungsweisen in der Gesamt-
bevölkerung eines Staates geschlossen werden kann. Dennoch zeigen diese Un-
tersuchungenZusammenhängeundMechanismenauf,die es fraglich erscheinen
lassen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommenmit grundsätzlichen Prinzi-
pien des gesellschaftlichen Zusammenlebens kompatibel ist.Wenn Kostentrans-
parenzhergestellt ist,hängendieBereitschaft,überhauptTransfers anbedürftige
Mitspieler:innen zu leisten, und dieHöhe des geleisteten Transfers eindeutig von
der tatsächlichenBedürftigkeit der Person ab.Der zu Beginn geschilderteWider-
spruchwirddurchdenhypothetischenCharakter derUmfragen zumBGerzeugt.
Trotz des Vorteils ihrer Repräsentativität leiden dieUmfrageergebnisse unter der
Intransparenz der Kosten der Umverteilung. Sie sollten daher, wie von Adriaans
u.a. (2019b) betont, mit großer Vorsicht genossen werden.
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Von Gerechtigkeitsprinzipien und politischen
Praktiken, oder: die »Jede:r kriegt etwas«-
Verteilung

Tanja Pritzlaff-Scheele

1. Einleitung

Die enorme Spannweite der Forschungsschwerpunkte, deren Debatten Frank
Nullmeier in den letzten Jahren bereichert, vorangetrieben und maßgeblich
geprägt hat, ist beeindruckend. Es gibt sehr viele Eigenschaften, die Frank Null-
meier zu einem herausragenden akademischen Lehrer und Vorbild machen und
es fällt schwer, hier einen einzelnen Punkt herauszugreifen. An dieser Stelle
möchte ich trotzdem zwei Aspekte hervorheben, die offensichtlich miteinander
zusammenhängen: Der erste Aspekt zeigt sich in Franks Fähigkeit, im Gespräch
ad hoc, spontan und mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit zu dieser
enormen Spannweite an Themen äußerst kompetent, kenntnisreich und fun-
diert beitragen zu können.Wer FrankNullmeiers private Bibliothek kennt,weiß,
dass diese Leichtigkeit, dieser geradezu spielerische Wechsel – von Äußerungen
zu rechtlichen Details der Rentenversicherung bis hin zu konzeptionellen Über-
legungen zur Weiterentwicklung innerhalb der Gerechtigkeitstheorie und zur
Zukunft der PolitischenTheorie – auf einer extremen Belesenheit und intellektu-
ellen Neugier fußt. Diese äußert sich einerseits darin, Sachverhalte bis ins Detail
genau verstehen und durchdringen zu wollen – Dinge einfach »genau wissen zu
wollen«, andererseits aber auch darin, die in ihrer gesamten Breite betrachteten
Debatten und Forschungsfelder und die sie bestimmenden Grundbegrifflichkei-
ten systematisieren und (ein)ordnen zu wollen. Dieser zweite Aspekt –Debatten
und ihre Grundbegrifflichkeiten strukturieren, systematisieren und einordnen
zu wollen – ist Ausgangspunkt dieses Beitrags.

FrankNullmeiers grundlegendesAnliegen,Forschungsfelder zu systematisie-
ren und konzeptionell weiterzuentwickeln, zeigt sich nicht zuletzt in einer aus-
geprägten,geradezu leidenschaftlichbetriebenenEinordnungvonGrundbegriff-
lichkeiten in Begriffsgebäude und der Zuordnung empirisch beobachtbarer Ele-
mente zu Typologien. Das Bestreben, auf der Basis von Listen oder Tabellen von
Begrifflichkeiten, Kategorien und Kriterien einen systematischen Zugriff auf ein
Thema zu generieren, umaus den unterschiedlichsten inhaltlichenDimensionen
ein abstraktes Begriffsinstrumentarium zu entwickeln, richtet sich dabei auf ei-
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ne enorme Bandbreite von Forschungsfeldern.Dieser systematisierende Zugriff,
der einerseits theoretische Überlegungen ordnet, andererseits aber auch Analy-
sen empirischer Befunde anleiten soll, umfasst so unterschiedliche thematische
Bereiche wie Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit (Nullmeier 2020), »Kommu-
nikationsdisziplinen in Versammlungen« (Hurrelmann u.a. 2002: 551 f.), (De)le-
gitimationskriterien der Marktwirtschaft (Nullmeier/Biegoń 2017) oder Prakti-
ken der Entscheidungsfindung in Gremien (Nullmeier/Pritzlaff 2009).

Vor dem Hintergrund dieses umfassenden Anspruchs der Zuordnung und
Einordnung greifen die folgenden Überlegungen ein Phänomen heraus, das
sich auf den ersten Blick einerseits einem System von Gerechtigkeitskriterien
zuordnen ließe, andererseits aber auch als ein Typus von Verhandlungspraktik
oder Praktik der Verbindlichkeitserzeugung betrachtet werden kann. Dieses
Phänomen, das ich hier als »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung bezeichne, findet
sich sowohl in Befunden aus Gruppenexperimenten als auch in Schilderungen
tatsächlicher politischer Verhandlungsprozesse. Bei dieser Art der Verteilung
erhalten ausnahmslos alle Entscheidungsbeteiligten einen Anteil an der zu ver-
teilenden Ressource, wenn auch nicht alle den gleichen Anteil. Niemand soll
leer ausgehen, alle erhalten etwas. Um an dieser Art der Verteilung zu zeigen,
worin die Faszination, aber auch die Schwierigkeit von Begriffssystemen und
Typologien liegen kann, soll der Blick zunächst auf den Begriff der Typologie
und die Vorgehensweise des Typologisierens gerichtet werden. Da sich das hier
erörterte Phänomen sowohl als Gerechtigkeitskriterium als auch als politische
Praktik verorten lässt, soll auf beide Ein- und Zuordnungsmöglichkeiten kurz
eingegangen werden, bevor die Verwendungstraditionen und Befunde der »Je-
de:r kriegt etwas«-Verteilung genauer in den Blick genommen werden. Der
Beitrag schließt mit einem Fazit zu Möglichkeiten und Grenzen der Einordnung
des so bezeichneten Phänomens.

2. Typologien erstellen

Das Wörterbuch zur Politik definiert den Begriff Typologie als »Lehre von der
folgerichtigen Gruppenzuordnung aufgrund bestimmter Merkmale der zu klas-
sifizierenden Objekte« (Schmidt 2010: 812). Das Erstellen einer Typologie diene
»der systematischen Ordnung von Objekten anhand ihrer Kennzeichen, und
zwar durch Zusammenfassung zu Typen, die hinsichtlich bestimmter Merkmale
einander ähnlich oder miteinander identisch« seien (Schmidt 2010: 812). Laut
Susann Kluge (2000) ist eine Typologie »das Ergebnis eines Gruppierungspro-
zesses, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder mehrerer Merkmale in
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Gruppen bzw. Typen eingeteilt wird […], so daß sich die Elemente innerhalb
eines Typus möglichst ähnlich sind […] und sich die Typen voneinander mög-
lichst stark unterscheiden« (Kluge 2000: o. S.; Kelle/Kluge 2010: 85). Der Artikel
»Typos; Typologie« im Historischen Wörterbuch der Philosophie (Lessing 1998) setzt
sich mit unterschiedlichen historischen Epochen, aber auch unterschiedlichen
disziplinären Ausprägungen der Verwendungsweisen des Begriffs der Typologie
auseinander. Zur Verwendung in den Sozial- und Geschichtswissenschaften
verweist der Artikel auf die zentrale Bedeutung Max Webers und seines Begriffs
des »Idealtypus« (Lessing 1998: 1603).

Bereits in Frank Nullmeiers 1990 an der Universität Hamburg erschienenen
Dissertation Von Max Weber zu Konzepten einer Intelligenz- und Wissenspolitologie
(Nullmeier 1990) finden sich 90 Belegstellen für den Begriff der Typologie. In
Auseinandersetzung mit der Intelligenztypenbildung bei Weber wird hier bei-
spielsweise darauf verwiesen, dass sich bei Max Weber »an keiner Stelle auch
nur die Andeutung einer systematischen Intelligenzsoziologie und -politolo-
gie« finde, und es »an Definitionsversuchen, an Idealtypen und Typologien, an
Übersichten und generelleren Aussagen« fehle (Nullmeier 1990: 65). Aber auch
im Jahr 2021 ist in Kausale Mechanismen und Process Tracing. Perspektiven der qua-
litativen Politikforschung (Nullmeier 2021) zu lesen: »Damit Process Tracing kein
bloßer Sammelbegriff für qualitative Verlaufsanalysen wird, sondern eine Vor-
gehensweise mit dem Ziel der Erklärung, muss ein sozialtheoretisch fundiertes
Verständnis von Mechanismen entwickelt und durch eine Theorie und Typo-
logie kausaler Mechanismen unterfüttert werden.« (Nullmeier 2021: 22 f.). Die
Auseinandersetzung mit bestehenden Arbeiten zu kausalen Mechanismen habe
gezeigt, dass die meisten Arbeiten »der Vorstellung einer nicht-abschließbaren,
aber doch begrenzten Liste von Mechanismen, zumindest der elementaren Me-
chanismen, zu folgen« schienen (Nullmeier 2021: 94). Dies führe zu der Frage,
»ob nicht verschiedene Typen von Mechanismen unterschieden werden können,
die Vielfalt sich also ordnen ließe.« (Nullmeier 2021: 94).

Das Erstellen und Erzeugen von Typologien in diesem Sinne dient einerseits
der Strukturierung und Ordnung empirischer Befunde, andererseits aber auch
der Ordnung theoretisch-abstrakter Vielfalt, die dann wiederum einen systema-
tischen und systematisierenden Zugriff auf empirische Befunde erlaubt. Typo-
logien ermöglichen das Treffen vergleichender Aussagen und die Analyse über-
greifenderZusammenhänge.Siedienen imgegenseitigenRückbezugderWeiter-
entwicklung sowohl sozialtheoretischer Überlegungen als auch empirischer For-
schung. Sie sind insofern Ausdruck einer engen »Verbindung von Sozialtheorie
und Forschungsvorgehen« (Nullmeier 2021: 315).

Folgt die Klärung von Grundbegrifflichkeiten – etwa im Rahmen von gerech-
tigkeitstheoretischen Überlegungen – eher dem Prinzip der theoretischen Spar-
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samkeit, umwenige basale Kategorien zu identifizieren, voneinander abzugren-
zen und die zwischen ihnen bestehenden Relationen zu verdeutlichen, so folgt
die Typologienbildung eher einem Anspruch auf Vollständigkeit und umfassen-
der Katalogisierung.

Während der systematisierende Zugriff auf Kriterien der Gerechtigkeit deren
verschiedene Kombinationen und Relationen ordnet (Nullmeier 2020: 195), ver-
weist die Verzahnung mit empirischen Befunden auf die Möglichkeit einer zu-
künftigen »typology of distributive situations« (Nullmeier 2020: 206; imOriginal
kursiv) oder der Entwicklung von »typologies of social relationships« (Nullmeier
2020: 206),die auf stärkereAusdifferenzierungabzielt.Die IdentifikationvonGe-
rechtigkeitskriterien kennzeichnet somit eher eine Konzentration und Verdich-
tung auf wenige, grundlegend unterschiedliche Prinzipien, während Typologien
distributiver Situationen, kausalerMechanismen oder politischer Praktiken eher
in Form umfassender Verzeichnisse gebildet werden, die die unterschiedlichen
inhaltlichen Dimensionen und strukturellen Elemente des zu erarbeitenden Be-
griffsinstrumentariums zu erfassen versuchen.

3. Prinzipien ordnen

Das Ausarbeiten von Gerechtigkeitstheorien erfüllt laut David Miller folgende
Aufgabe: »Wedevelop theories of justice, I shall assume,becausewewant to order
and explain our intuitive beliefs about what fairness requires in different situa-
tions – beliefs that are at least to some degree uncertain and conflicting,whether
within each person’s thinking, or between different people.« (Miller 2002: 6).
Neben der Frage, ob sich Gerechtigkeit auf universell geltende Normen des
Zusammenlebens zurückführen lasse oder in einem kontextualistischen Sinne
jeweils als an soziale und institutionelle Bedingungen rückgebunden konzipiert
werden müsse (Miller 2002), ist es die Aufgabe konzeptioneller Theoriearbeit –
in diesem Fall von Gerechtigkeitstheorien – Begrifflichkeiten zu ordnen und zu
systematisieren. Durch das Erstellen von Begriffsordnungen oder Begriffshier-
archien werden die Grundbegrifflichkeiten voneinander abgegrenzt, zueinander
in Beziehung gesetzt und in ein kohärentes Theoriegebäude überführt. So wird
in Überlegungen zu gerechtigkeitstheoretischen Grundprinzipien – mit leicht
unterschiedlichen Akzentsetzungen – ein basales Begriffsinstrumentarium
identifiziert, das zwischen drei bis fünf grundlegenden Prinzipien der Gerech-
tigkeit undmöglichen Unterkategorien unterscheidet, aus denen sich wiederum
Überlegungen zu möglichen Kombinationen oder Rangfolgen ableiten lassen
(Nullmeier 2020: 196).
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Die empirische Gerechtigkeitsforschung stellt dem Anspruch auf die Benen-
nung einiger weniger (universell geltender) Normen Befunde gegenüber, die
auf unklare oder auch in sich widersprüchliche Gerechtigkeitsvorstellungen von
Menschen verweisen. So lassen sich im Anschluss anMiller (2008) einerseits drei
Grundsätze derGerechtigkeit identifizieren: Bedarf, LeistungundGleichheit.Er-
gebnisse der empirischen Gerechtigkeitsforschung zeigen jedoch andererseits,
dass konkrete Gerechtigkeitsvorstellungen von Menschen nicht stabil auf einem
oder mehreren der drei Prinzipien basieren, sondern dass – kontextabhängige
und wechselnde – Kombinationen der drei Prinzipien in Gerechtigkeitsvorstel-
lungen zum Tragen kommen (Miller 2008: 104 ff.; Liebig/Schupp 2008;Wegener/
Liebig 2010). Trotz des theoretischen Anspruchs an eine begriffliche Trennung
(weniger) basaler Grundsätze ergeben sich somit aus der Empirie Befunde, die
einerseits die starke Kontextabhängigkeit der jeweils angewendeten Grundsätze
– und unterschiedliche Kombinationen aus diesen – belegen, andererseits aber
auch die Möglichkeit der Reduktion auf wenige basale Grundsätze insgesamt in
Frage stellen.

Bei der im weiteren Verlauf vorgestellten »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung,
die sich in unterschiedlichen Kontexten in realen Verteilungsentscheidungen
zeigt, liegt einerseits die Vermutung nahe, dass sie in irgendeiner Form auf
Gerechtigkeitsüberlegungen basiert. Diese lassen sich andererseits aber nicht
widerspruchsfrei einem der drei Grundsätze Bedarf, Leistung und Gleichheit
zuordnen. Ein empirischer Befund wie die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung
kann somit zumindest die Notwendigkeit weiterer innerbegrifflicher Differen-
zierung und Klärung des vorhandenen grundbegrifflichen Instrumentariums
gerechtigkeitstheoretischer Kriterien aufzeigen, möglicherweise aber auch auf
Phänomene verweisen, die sich durch die Vorstellung weniger basaler Grund-
sätze per se nicht erfassen lassen. Da sich die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung
mit einer gewissen Regelmäßigkeit im konkreten Handeln von Menschen zeigt,
die gemeinsam über eine Verteilung entscheiden, gerät einerseits die Frage in
den Blick, welche normativen Orientierungen einer so vollzogenen Verteilungs-
entscheidung zugrunde liegen könnten. Andererseits verweist der Befund, dass
sich diese Art gemeinsamen Verteilens und Entscheidens wiederkehrend als
Form der Interaktion beobachten lässt, auf die Frage, ob eine Annäherung an
dieses Phänomen eher gelingen kann, wenn es als eine Art Verhandlungs- oder
Entscheidungspraktik verstanden und erfasst wird.
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4. Praktiken erfassen

Die systematische Einordnung einer Verteilung von Ressourcen, die sich konkret
in kollektiven Verteilungsentscheidungen beobachten lässt, kann einerseits über
die Frage nach den zugrundeliegenden Gerechtigkeitsprinzipien erfolgen, ande-
rerseits aber auch über die Zuordnung der zu beobachtenden Interaktionsform
zu einem Typus von Praktiken. Sowohl in der Interaktion in Gruppenexperimen-
ten, in denen die Teilnehmenden Ressourcen verteilen sollen, als auch beispiels-
weise in politischenGremien,diemit der Verteilung vonRessourcen befasst sind,
kann die Art und Weise, wie die Festlegung auf eine Verteilung erfolgt, auf eher
impliziten Normen beruhen, die nicht mit dem Erzielen eines bestimmten in-
haltlichen Ergebnisses in Verbindung stehen, sondern grundlegender die Her-
stellung von Verbindlichkeit innerhalb der Gruppe anleiten (Nullmeier/Pritzlaff
2009: 359 ff.). Über das Identifizieren von unterscheidbaren Interaktionssequen-
zen, die beispielsweise für Praktiken der Verbindlichkeitsherstellung konstitutiv
sind, kann eine Zuordnung einer empirisch beobachtbaren Abfolge von durch die
Beteiligten vollzogenen Akten zu einem spezifischen Typus von Praktik erfolgen.
Folgt die Erarbeitung unterschiedlicher basaler Akte, die für eine Praktik konsti-
tutiv sind,eherdemPrinzipder theoretischenSparsamkeit–sokönnenzur Iden-
tifikation politischer Praktiken drei basale Akte zugrunde gelegt werden (Pritz-
laff/Nullmeier 2009: 14 f.) –, so ist doch letztlich das Ziel einer systematischen
Erfassung politischer Praktiken eher die Erstellung eines umfassenderen Kata-
logs, der die Grundlage für über den Einzelfall hinausgehende Vergleiche bildet.
Eine Typologie von Praktiken der Verbindlichkeitsherstellung unterscheidet un-
terschiedliche Sequenzen, mit denen die Entscheidungsbeteiligten den Prozess
des gemeinsamen Festlegens auf eine Handlungsoption vorantreiben. Mehr als
das letztliche inhaltliche Ergebnis oder die argumentative Rechtfertigung der ge-
troffenen Entscheidung steht für das Erfassen im Rahmen einer Praktikentypo-
logie die Art der gemeinsamen Ausführung imMittelpunkt der Betrachtung.Der
Frage nach dem»Wie« einer Entscheidungwird somit ein Vorrang gegenüber der
nach dem »Was« eingeräumt. Durch die Art undWeise, in der die Festlegung auf
eine gemeinsameHandlungsoption vollzogenwird, stellen die Entscheidungsbe-
teiligten sicher, dass nicht nur jede:r individuell die Entscheidungmitträgt, son-
dern dass sie letztlich im praktischen Vollzug zu einer gemeinsamen Entschei-
dungwird.Gerade in Situationen, in denen Präferenzen,Mehrheits- undMacht-
verhältnisse unklar sind und das Erzielen einer Einigung an sich zum obersten
Ziel wird, kann der »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung die Rolle einer Praktik der
Verbindlichkeitsherstellung zukommen.
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5. Die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung verorten

Die vorausgegangenen Überlegungen zu einer systematischen Einordnung von
theoretischen Begriffen und empirischen Befunden in Begriffsordnungen und
Typologien sollen nun anhand eines Beispiels diskutiert werden, das sich offen-
bar zumindest einer eindeutigen systematischen Einordnung entzieht. Gemeint
ist eine Art und Weise, Verteilungen vorzunehmen und zu begründen, die sich
mit einer gewissen Regelmäßigkeit in den Daten von Gruppenexperimenten ei-
nes von Frank Nullmeier und mir gemeinsam geleiteten Forschungsprojekts ge-
zeigt hat.1 Bei dieser Art der Verteilung erhalten am Ende alle Entscheidungs-
beteiligten einen Anteil an der zu verteilenden Ressource, wenn auch nicht alle
den gleichen Anteil. Niemand soll leer ausgehen, alle erhalten etwas. In Erman-
gelung eines besseren Begriffs bezeichneten wir projektintern diesen Befund als
»Jede:r kriegt etwas«-Prinzip.EinBlick indie bereits existierendeLiteratur ergab,
dass unter dieser oder einer ähnlichen Benennung das Phänomen zuvor schon
beschrieben worden war, allerdings eher vereinzelt und disziplinär verstreut.

Den theoretischen Ausgangspunkt unserer Gruppenexperimente bildeten die
drei bereits genannten zentralen Gerechtigkeitsprinzipien Leistung, Gleichheit
und Bedarf (Miller 2008). Das »Jede:r kriegt etwas«-Prinzip rekurriert auf einen
empirischen Befund, der sich zumindest auf den ersten Blick keinem dieser drei
grundlegenden Prinzipien zuordnen lässt. Es handelt sich um eine von einigen
der Experimentalgruppen gewählte Verteilung, in der bei einer sehr ungleichen
Anfangsausstattung der Gruppenmitglieder am Ende jedes Gruppenmitglied ei-
nen Anteil bekommt – und sei es ein einziger Token.2 Konkreter gesagt: In ei-
nem experimentellen Design, in dem von fünf Gruppenmitgliedern zwei einen
durchdas experimentelleDesign induzierten erhöhten »Bedarf«hatten,umnicht
amEndedesExperimentsmit (wennauchhypothetischen) Schuldendazustehen,
während zwei der fünfMitglieder über eineweitmehr als bedarfsdeckende Sum-
me verfügten, entschieden sich immer wieder Gruppen dafür, auch den beiden
»reichen« Gruppenmitgliedern zumindest einen kleinen Teil einer zu verteilen-
denSummezukommenzu lassen.KeinGruppenmitglied sollte bei derVerteilung
leer ausgehen – auch diejenigen nicht, die im Vergleich zu den anderen Grup-
penmitgliedern sehr gut dastanden. Aus diesem Befund, der immer wieder em-

1 Die empirischen Befunde, aus denen sich die folgenden Überlegungen ergeben, gehen auf ein Teilpro-
jekt derDFG-Forschungsgruppe FOR 2104 »Bedarfsgerechtigkeit undVerteilungsprozeduren« (Förder-
kennzeichen NU 108/4-2 und PR 1551/1-2) zurück. ImMittelpunkt dieses Projektes standen Laborexpe-
rimente zu Verteilungsentscheidungen in Gruppen, die von Patricia F. Zauchner maßgeblich mitent-
wickelt und von ihr durchgeführt wurden (Pritzlaff-Scheele/Zauchner 2017).

2 Der Begriff Token bezeichnet imRahmen von Laborexperimenten die Spieleinheit/Währung, in der Be-
träge erspielt und verteilt werden.
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pirisch beobachtbarwar, ergab sich für uns folgende Frage: Verweist diese Art der
Verteilung auf ein eigenes Gerechtigkeitsprinzip?

Der Blick in die wenige Literatur aus verschiedenen Forschungsdisziplinen,
in der die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung bereits zuvor beschriebenwordenwar,
legt unterschiedliche Möglichkeiten der Einordnung nahe.

Eine erste Formder Beschreibung oder Erwähnung eines vergleichbaren Phä-
nomens findet sich in Veröffentlichungen der experimentell arbeitenden Psycho-
logie, insbesondere in Arbeiten zur Entstehung vonKooperation und Fairness bei
Kindern. Hier wird es allerdings eher im Bereich der Überzeugung oder Mei-
nung verortet und nicht als eigenes Prinzip systematisch kategorisiert. Blake und
McAuliffe grenzen eine entsprechend gewählte Art der Verteilung von dem Be-
fund einer – im Kontext von Laborexperimenten häufig diskutierten – »inequity
aversion« ab, indem sie argumentieren,Kinder3 hätten die entsprechendeVertei-
lung »out of a belief that everyone should get something in the game« vorgenom-
men (Blake/McAuliffe 2011: 216). In einer neuerenVeröffentlichung ist imZusam-
menhang mit der Reaktion von Kindern auf Unfairness von verschiedenen Me-
chanismen die Rede, zu denen auch »altruistic motives« zählten. Und eben jene
»altruisticmotives«werden vondenAutor:innenmit »everyone should get at least
one« umschrieben (McAuliffe u.a. 2017: 4). Über die kurze Erwähnung hinaus er-
folgt keine weitere systematische Einordnung oder Erklärung des Befundes.

Auch in Untersuchungen zu Urteilen über Verteilungsgerechtigkeit bei älte-
ren Kindern4 wird der Befund zumindest beschrieben. Ausgehend von einer an
den Arbeiten von Damon (1975) und Deutsch (1975, 1985) entwickelten Typologie
von Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit, die sie – etwas abweichend von den
oben erörtertenGrundbegrifflichkeiten zuVerteilungsprinzipien–unter denBe-
griffen equity, equality und benevolence fassen, stoßen McGillicuddy-De Lisi u.a.
(2008) auf eineBegründung vonVerteilungen,der sie quasi denRang einer »Rest-
kategorie« zuweisen:

»Finally, a few participants gave rationales that did not reflect principles of justice previously
identified in the literature, (e.g., ›Everybody should get something‹ and ›He should get less than
everyone else because he really didn’t bring anything to the table‹). These were scored as other
because the rationales did not fit together in any consistent way.« (McGillicuddy-De Lisi u.a.
2008: 113; Hervorhebung im Original)

In einer auf qualitativen Interviews basierenden Studie zur gerechten Verteilung
von Gesundheitsgütern widmen Giacomini u.a. (2012) der »Jede:r kriegt etwas«-
Verteilung immerhin ein eigenes Unterkapitel und bezeichnen sie zudem als ein
»Prinzip«.Unter derKapitelüberschrift »Anunexpected principle: everybody gets

3 Die Ergebnisse der Arbeiten beruhen auf Experimentenmit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren.
4 Die Ergebnisse basieren auf Studien zu Schüler:innen der neunten und zwölften Klasse.
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something, nobody gets nothing« (Giacomini u.a. 2012: 180) fassen die Autor:in-
nen einige ihrer Befunde zusammen, die von den fünf bei Verteilungsentschei-
dungen erwarteten Fairnessprinzipien – »egalitarian, utilitarian, equal benefits,
according to need, andmaximin« (Giacomini u.a. 2012: 180) – abweichen:

»Unexpectedly, seven of the 39 interviewees articulated a principle we had not included in our
framework and uncommon in bioethics and health economics literatures.This principlemay be
simply stated: ›Everyone must get at least something, regardless of what the rest of the distri-
bution may look like‹; in the words of one respondent: ›[…] like, what ’s the least fair? And it ’s, like,
well, obviously the one where one of them gets zero and one of them gets a lot‹ (Participant K). These in-
terviewees rejected any allocation that left any recipient with nothing, even if the rationale for
the allocation was otherwise appealing.« (Giacomini u.a. 2012: 181; Hervorhebung imOriginal).

In ihrer Einordnung dieses »unerwarteten« Prinzips verweisen die Autor:innen
einerseits auf die zugrundeliegenden Gerechtigkeitsvorstellungen, andererseits
aber auch auf eine »populäre Maxime«, die aus der Politik bekannt sei:

»Finally,when taskedwithmaking fair allocations, people attributemeaning to absolute, aswell
as relative, quantities of a resource. Giving a lot, a little – or, especially, nothing – may seem
unfair regardless of the principle justifying the amounts. This idea has little traction in formal
ethical or economic theories of fairness, yet often arises in politicswhere, for example, a popular
maximadvises that ›nobody gets everything, nobody gets nothing, everybody gets something‹.«
(Giacomini u.a. 2012: 184).

Und in der Tat liegt die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung an einer Schnittstelle,
die auch eine vollkommen andere Verwendungsweise und Begründung des Vor-
gehens nahelegt. Einerseits weist sie eine Nähe zur Einordnung als Teil einer
Typologie von Verteilungs- oder Gerechtigkeitsprinzipien auf, andererseits ver-
fügt sie aber auch über Merkmale, die eher für eine Einordnung in den Bereich
der politischen Verhandlungstaktik oder Praktik der Verbindlichkeitsherstellung
spricht.Der Text, auf denGiacomini u.a. (2012)mit Bezug zu der Aussage »Nobo-
dy gets everything, nobody gets nothing, everybody gets something« verweisen,
stammt aus dem Jahr 1971 (Wirt 1971) und erschien davor bereits 1970 unter einem
etwas anders lautenden Titel, nämlich Alioto and the Politics of Hyperpluralism (Wirt
1970). Der Text setzt sich mit dem Politikstil des damaligen Bürgermeisters von
San Francisco, JosephAlioto, auseinander.Und dies ist nicht der einzigeHinweis,
der die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung mit amerikanischer Kommunalpolitik
der 1950er und 1960er Jahre verbindet. Fast gleichlautend rekurrieren Arbeiten
des amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Parenti (1970) und des im
Bereich Urban Planning tätigen Michael P. Brooks (2002) auf ein 1961 erschiene-
nes Werk des amerikanischen Politikwissenschaftlers Edward C. Banfield mit
dem Titel Political Influence (Banfield 1961), in dessen Zentrum die Lokalpolitik im
GroßraumChicago der 1950er Jahre steht. Sowohl Parenti als auch Brooks setzen
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sich, wenn auch wiederum nur punktuell, mit dem Befund Banfields ausein-
ander, dass sich die Kommunalpolitiker dieser Zeit vor allem um Konflikt- und
Entscheidungsvermeidung bemühten und einen Ausgleich unterschiedlicher
Interessen in einemmoderierenden Stil anstrebten, der eher der Funktion eines
»chairman of a discussion group« (Banfield 1961: 271) entsprochen habe. Sei das
Treffen einer Entscheidung nicht mehr zu umgehen gewesen, habe die durch
den jeweiligen »political head« erreichte Einigung laut Banfield häufig folgenden
Charakter angenommen:

»When at last he imposes a settlement, it deals onlywith those aspects of the issuewhich cannot
be put off; it does not go beyond the particular, concrete problem at hand in order to settle gen-
eral principles or larger issues; and it is based,not on themerits of the issue, but on the principle
that everyone should get something and no one should be hurt very much.« (Banfield 1961: 272)

Und auch wenn Banfield als Beispiele für einen »political head«, der auf derarti-
ge Art und Weise Einigungen erzielt, unter anderem auf den damaligen Chica-
goer Bürgermeister Richard J. Daley oder den damaligen Präsidenten des Cook
County Board of Commissioners, Daniel Ryan, verweist, so geht es in seiner Ausein-
andersetzung mit der Art kommunaler Politikführung eher um einen generellen
Politikstil, der auf bestimmte Praktiken der Entscheidungs- undKonfliktvermei-
dung setzt.ÄhnlichePraktikenwerden auch indemText vonWirt (1970) zurKom-
munalpolitik in San Francisco beschrieben, die von einem sehr kleinteiligen und
aushandelnden Stil bestimmt sei, der letztlich nur als »Government by Nonde-
cision« zu charakterisieren sei (Wirt 1970: 50). Letztlich beruhe die größte Mög-
lichkeit zur Einflussnahme, die der Bürgermeister habe, »on his ability to per-
suade others to find a satisfactory compromise or set of trade-offs among cont-
ending groups« (Wirt 1970: 53). Das »Jede:r kriegt etwas«-Prinzip dient vor dem
Hintergrund wechselnder oder unklarer Mehrheitsverhältnisse, Macht- und In-
teressenkonstellationen somit eherderBefriedungundRuhigstellung inkleintei-
ligen Schritten, die niemandemweh tun. Es befördert eine Politik des inkremen-
tellen Wandels und der kleinen Schritte (Brooks 2002: 143) und ähnelt in seiner
Funktionsweise dem im deutschsprachigen Raum als Mittel zur Konfliktvermei-
dung in komplexen Verhandlungssituationen beschriebenen »Gießkannenprin-
zip« (Schneider/Janning 2006: 59; Mayntz 1990: 242).

Der letzte Verwendungskontext der »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung, der
hier zu Rate gezogen werden soll, verbindet in gewisser Weise die Stränge des
bisher Erörterten: empirische Befunde aus der amerikanischen Politik, nunmehr
eher auf der Ebene des Kongresses und seiner Wahlbezirke angesiedelt, sowie
aus der experimentellen Forschung auf der einen Seite, Überlegungen zu Ge-
rechtigkeitsprinzipien und politischen Verhandlungspraktiken auf der anderen
Seite. Gemeint ist hier ein in der politikwissenschaftlichen Rational-Choice-
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Literatur unter dem Stichwort Universalism untersuchtes Prinzip. Bereits in den
Arbeiten von Richard F. Fenno zum US-Kongress (Fenno 1966, 1973) sowie bei
David R. Mayhew (1974) wird dieses Prinzip im Sinne einer politischen Praktik
oder informellen Norm charakterisiert. Es sei ein Verteilungsprinzip, gemäß
dem »every member, regardless of party or seniority, has a right to his share
of benefits« (Mayhew 1974: 88). Mayhew benennt eine Vielzahl von Bereichen,
in denen dieses Prinzip im Sinne eines ungeschriebenen Gesetzes wirke. In
einem 1979 unter dem Titel A Rational Choice Perspective on Congressional Norms er-
schienenen Beitrag verbindet Barry R. Weingast theoretische Überlegungen zur
Verteilungspolitik mit eben jenen empirischen Befunden aus dem US-Kongress.
Er definiert die Norm des »universalism« als »the tendency to seek unanimous
passage of distributive programs through inclusion of a project for all legisla-
tors who want one« (Weingast 1979: 249). Universalism wird hier ebenfalls als
institutionelles Arrangement oder Norm charakterisiert (Weingast 1979: 250), als
eine jener »social-psychological norms observed in most real world legislatures«
und »informal structure or rules of the legislature« (Weingast 1979: 258). Um ihre
Wiederwahl sicherzustellen, bildetenKongressabgeordnete »oversized coalitions
that bestow distributive projects on virtually every district represented in the
legislature« (Stein/Bickers 1995: 31). Mayhew spricht an einer Stelle sogar von
»powerful norms of institutional universalism« (Mayhew 1974: 105) und folgert:
»Looked at from one angle the cult of universalism has the appearance of a cross-
party conspiracy among incumbents to keep their jobs.« (Mayhew 1974: 105). Mit
Gerechtigkeitsvorstellungen wird diese Norm in den frühen Publikationen der
1970er Jahre zunächst nicht in Zusammenhang gebracht. Dies ändert sich aber
im weiteren Verlauf.

Eavey undMiller (1984) widmen sich in den 1980er Jahren der experimentellen
Überprüfung des »phenomenon of ›something for everyone‹« (Eavey/Miller 1984:
570) – einerseits wiederum mit Verweis auf Mayhew (1974), andererseits aber
auch auf eine Arbeit von Miller und Oppenheimer (1982), die dieses Phänomen
erstmals, wenn auch letztlich nicht eindeutig, mit Fairnessüberlegungen in Ver-
bindung gebracht hätten. Miller und Oppenheimer hatten eine rein Rational-
Choice-basierte Erklärung der »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung durchWeingasts
»universalism theorem« (Miller/Oppenheimer 1982: 570) kritisiert und vermutet,
dass diese zumindest partiell auch mit einem Streben nach Fairness zusam-
menhängen könnte (Miller/Oppenheimer 1982: 565). Auch wenn sie einerseits in
ihren Gruppenexperimenten Belege finden, die für Weingasts Universalismus-
these sprechen, so können sie andererseits auf der Basis ihrer Daten – vor allem
verbaler Daten aus den Gruppendiskussionen innerhalb des experimentellen
Designs – zeigen, dass eine »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung im Zusammenhang
mit Fairnessüberlegungen steht.
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Im Anschluss an Miller und Oppenheimer vermuten Eavey und Miller (1984),
dass »coalitions of the whole may form because of a commitment to values of
fairness or justice, rather than simple expected value calculations« (Eavey/Miller
1984: 571). Die Autor:innen ordnen das Phänomen als »fairness norm« ein, die im
Kongress, in dem die Beteiligten unter dem Gesetz des Wiedersehens agierten,
letztlich das Finden einer Alternative erfordere, »which will make everyone hap-
py« (Eavey/Miller 1984: 583). Weitere Arbeiten zum Prinzip des »universalism or
something for everyone« (Wallis/Weingast 2018: 395) charakterisieren das so be-
schriebene Phänomen einerseits eher als institutionalisierte Praxis oder Norm,
die gerade dann zur Anwendung komme, wenn Koalitionen instabil und Mehr-
heitsverhältnisse unklar seien (Collie 1988a: 874; Davidson-Schmich 2001), ver-
weisen auf der anderen Seite aber – wiederum im Anschluss an Miller und Op-
penheimer (1982) – auf den möglichen Zusammenhang mit Fairnessüberlegun-
gen (Collie 1988b: 442), die unter anderemdurch interpersonalenVergleich inner-
halb einer Gruppe angestoßen würden (Eavey 1991: 457 f., 1996).

In unserenGruppenexperimenten,die denAusgangspunkt dieserÜberlegun-
gen bildeten, findet sich zumindest ein Anhaltspunkt, der gegen die Einordnung
als reine Verhandlungstaktik oder als rein auf das Erzielen von Verbindlichkeit
ausgerichtete Praktik spricht: In der Phase der Experimente, in der die Teilneh-
menden darüber entscheiden sollen, wie eine alternative Verteilung der Token
aussehen könnte, und in der dann in einigen Gruppen die »Jede:r kriegt etwas«-
Verteilung vorgeschlagen – und teilweise von ihnen auch gewählt – wird, reicht
eine einfache Mehrheit der Gruppenmitglieder, um eine Einigung zu erzielen.
Während in anderen Phasen des experimentellen Designs Einstimmigkeit erfor-
derlich ist, könnten hier drei der fünf Gruppenmitglieder die übrigen zwei Mit-
glieder einfach überstimmen. Oder direkter gesagt: Die drei »Ärmeren«, also die
dreiGruppenmitgliedermit niedrigerer Anfangsausstattung,könntendie beiden
»Reichen« und deren Gerechtigkeitsempfinden schlicht ignorieren und eine al-
ternativeVerteilungdurchsetzen,bei der ebendiese beiden »Reichen« leer ausge-
hen,während vor allem der Bedarf der beiden von Schulden bedrohtenGruppen-
mitglieder gedeckt würde.Genau dies geschieht aber häufig nicht.Die Gruppen-
mitglieder empfinden es schlicht als unfair, wenn die beiden »Reichen« keinerlei
Anteil an dem zu verteilenden »Kuchen« erhalten – und dies äußern sie auch in
den Begründungen der gewählten Alternativverteilungen.

5 Der Beitrag bietet einen sehr guten Überblick über weitere Literatur zumThema.
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6. Fazit

Die »Jede:r kriegt etwas«-Verteilung scheint sich einem systematisierenden Zu-
griff zu entziehen, zumindest aber einer eindeutigen Zuordnung entweder zu ei-
nem Begriffsgebäude von Gerechtigkeitsprinzipien oder zu einer Typologie von
Praktiken der Verbindlichkeitsherstellung. Einerseits erscheint sie als auf Fair-
nessüberlegungen gestützte Ressourcenverteilung, andererseits als praktisches
Vorgehen,das eine drohendeNichteinigung bei unklarenPräferenzenundMehr-
heitsverhältnissen verhindern soll. Sie tritt scheinbar gleichzeitig als normatives
Prinzip in Erscheinung, als sozialpsychologisches oder eigeninteressengeleitetes
Handlungsmotiv oder als taktisches Befriedungsinstrument. Die »Jede:r kriegt
etwas«-Verteilung ist ein regelmäßigbeobachtbaresPhänomen,das inderLitera-
tur immerwieder–wennauchnicht an besonders prominenter Stelle –beschrie-
ben, umschrieben, erläutert und erklärt wird. In seiner empirischen und theore-
tischen Uneindeutigkeit veranschaulicht dieses Phänomen die Art undWeise, in
der sich Empirie undTheorie immer wieder wechselseitig befruchten können. In
jedem Fall ist es eines jener Phänomene, die die intellektuelle Neugier wecken,
wenn es darum geht, Dinge genau wissen, aber auch systematisch einordnen zu
wollen.
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Vier Pfade zur politischen Epistemologie

Frieder Vogelmann

Politische Epistemologie ist kein etablierter Forschungszweig, weder in der Po-
litischen Theorie noch in der Erkenntnistheorie. Daher ist es kein Wunder, dass
»politische Epistemologie« vieles und sehr verschiedenes meint.1Diese Polypho-
nie sollten wir als Chance, nicht als Problem auffassen, da sie einen Dialog zwi-
schen verschiedenen Ansätzen in der Philosophie, der Politischen Theorie sowie
in den Sozial- und Geisteswissenschaften im Allgemeinen ermöglicht, der allzu
häufig fehlt.Deshalbmöchte ich eineweite Beschreibung der darunter zu verste-
henden Aufgabe anbieten: Mit »politischer Epistemologie« wird die Herausfor-
derung benannt, Erkenntnistheorie mit Sozial- bzw. Politischer Theorie zu ver-
schränken. Sie entspringt der Einsicht, dassWissen undWahrheit in einer inter-
nen Beziehung mit Politik und Gesellschaft stehen: Keine der beiden Seiten lässt
sich ohne die andere explizieren (vgl. Vogelmann 2018).

Politische Epistemologie so zu beschreiben, lässt viel Platz auch für radika-
le Differenzen darüber, in welchen Begriffen die Aufgabe zu stellen ist, von wel-
chenAnsätzen in derEpistemologie undder Sozial- bzw.PolitischenTheorieman
ausgehen sollte, welche Vorgehensweise die größten Aussichten auf Erfolg ver-
spricht und was überhaupt ein Erfolg wäre. Dennoch gibt es drei Bedingungen,
someineThese, die jeder Versuch in der politischenEpistemologie erfüllenmuss,
um nicht in bloße Epistemologie einerseits oder in reine Sozial- bzw. Politische
Theorie zurückzufallen: minimaler Materialismus, Selbstreflexivität und episte-
mische Nichtsouveränität.

DieAufgabe,Epistemologiemit Sozial- bzw.PolitischerTheorie zu verschrän-
ken, erfordert einen minimalen Materialismus, weil schon die allgemeine Form
der Aufgabenstellung voraussetzt, dass soziale Situationen – die zumindest die
politischen und ökonomischen Existenzbedingungen unserer sozialen Praktiken
sowie ihreGeschichte einschließen–epistemischeBedeutunghabenkönnenund
daher inderEpistemologie berücksichtigtwerdenmüssen.DieAufgabe erfordert
zudemeineArt vonSelbstreflexivität,weil derminimaleMaterialismus erzwingt,
der sozialenSituationRechnungzu tragen,ausderdieWissensansprüchederpo-

1 Die größten Anstrengungen, den Namen zu reklamieren und auf rein in der analytischen Philosophie
verankerte Überlegungen zu beschränken, unternimmt derzeit das »Political Epistemology Network«.
Vgl. Hannon/De Ridder (2021).
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litischen Epistemologie selbst hervorgehen. Zuletzt erfordert die Aufgabe politi-
scherEpistemologie eineArt vonNichtsouveränität inBezug aufWissensansprü-
che, weil epistemische Souveränität nur aus der Verleugnung der Kombination
von Selbstreflexivität und minimalemMaterialismus resultieren könnte: Episte-
misch souverän wäre nur jener mythische »Blick von nirgendwo«, der Wahrheit
undWissen aus den sozialen Situationen herauslöst und daher mit grenzenloser
Geltung ausstatten kann.

DieseThesenwerde ich nicht systematisch begründen können.Mein beschei-
denes Ziel ist es, sie zu plausibilisieren, indem ich zeige, dass und wie Frank-
furter kritische Theorie (1), feministische Epistemologie (2), französischer Post-
strukturalismus (3) und postkolonialeTheorie (4) sehr früh die Aufgabe in Angriff
genommen haben, Erkenntnistheoriemit Sozial- bzw. PolitischerTheorie zu ver-
zahnen.2Sie bahnen vier verschiedene Pfade zur politischenEpistemologie, doch
stets erfüllen sie die drei Bedingungen desminimalenMaterialismus, der Selbst-
reflexivität und der epistemischenNichtsouveränität.Die bedauerliche Tendenz,
diese vier Pfade zur politischen Epistemologie zu vernachlässigen (gerade in der
analytischen Philosophie), beschädigt den Dialog, zu dem die gemeinsame Auf-
gabe der politischen Epistemologie führen könnte, weil so wichtige Einsichten
und Korrekturen verloren gehen (5). Dass ich so auch einen Teil des intellektuel-
len Erbes aufarbeite, dem ich vieles verdanke, ist vielleicht passend für eine Fest-
schrift, die qua Genre denen Referenz erweist, die einem geholfen haben, einen
eigenen Platz in diesem Erbe zu finden.

1. Frankfurter kritischeTheorie

Wie auch immer die Frankfurter kritische Theorie in den andauernden Diskus-
sionen über ihre Gestalt bestimmt wird – unbestritten ist, dass sie interessierte,
parteiliche Theorie ist, die auf die Emanzipation der Gesellschaft zielt. Wie ge-
nau diese Emanzipation der Gesellschaft zur anvisierten freien Assoziation frei-
er Menschen vorzustellen ist, welcher Weg zu ihr führt und welche Mittel dazu
tauglich sind, darüber herrscht Uneinigkeit. Doch in jedem Fall beinhaltet kriti-
sche Theorie die Idee, dieses mit Emanzipation formal beschriebene Ziel durch
die Produktion eines besonderenWissens zu befördern. Denn so sehr die (frühe)
Kritische Theorie die Einheit von Theorie und Praxis betont und so sehr sie ge-

2 Es ist etwas künstlich, die vier Forschungstraditionen derart zu trennen, da sie sich gegenseitig beein-
flusst haben, wenn auch unterschiedlich stark. Doch ihre interne Kohärenz rechtfertigt die Behaup-
tung, dass sie vor allem über interne Debatten vorangetrieben werden und sich insofern ihre eigenen
Pfade zur politischen Epistemologie gebahnt haben, auf denen unterschiedliche Themen ins Zentrum
rücken.
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gen eine Wissenschaft wettert, die selbstgenügsam die Bedingungen verdrängt,
unter denen allein sie forschen kann, so sehr bleibt kritischeTheorie eben doch –
Theorie.

Eine zentrale Prämisse der Frankfurter kritischenTheorie ist daher, dass das
Wissen, das sie selbst produziert, die für eine befreite Gesellschaft Kämpfenden
nicht nur passiv unterstützen kann, indem es als Ressource für sie bereitsteht.
Vielmehrmuss es eine andereArt vonWissen sein,dasEmanzipation von sich aus
– aktiv – fördert. InsbesondereTheodorW. Adorno undMaxHorkheimer bemü-
hen sich wiederholt darum, die Differenz zwischen dem passiven und passivie-
rendenWissen der herrschenden Ideologie und einem aktivenWissen zu ziehen,
das sich begründet als emanzipierendesWissen begreifen darf.

In der Unterscheidung des Wissens kritischer vom Wissen traditioneller
Theorie steht also die Diagnose von traditionellerWissenschaft als Ideologie und
die Erarbeitung einer emanzipatorischen Alternative auf dem Spiel, und damit
die Verzahnung von Wahrheit und Politik – allerdings ohne epistemische in
politische Fragen aufzulösen (oder andersherum). Adorno will vielmehr zeigen,

»daß die Analyse der Erkenntnisvermögen selbst, der Bedingungen der Möglichkeit der Er-
kenntnis darauf führt, daß die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis als ein von allem
Faktischen Abgelöstes nicht die zulänglichen Bedingungen der Erkenntnis sind, sondern daß
sie ihrem eigenen Sinn nach, nach dem befragt, was sie selber von sich aus sagen, immer
ebenso zurückverweisen auf die Realität […], wie umgekehrt die Realität immer nur begriffen
werden kann als eine vermittelte.« (Adorno 2018: 348)

Erkenntnistheorie soll also weder von der Realität (und das heißt für Adorno an
dieser Stelle vor allem: von der Gesellschaft) abgekoppelt betrieben werden, als
ließe sichbeispielsweiseWissenalswahregerechtfertigteÜberzeugungeines iso-
lierten Subjekts verstehen, wie in der klassischen Erkenntnistheorie. Noch soll
Epistemologie in Soziologie aufgelöst werden, indem man Wahrheit als reines
Machtspiel denunziert. Stattdessen transformiert kritischeTheorie sowohl Epis-
temologie als auch Gesellschaftstheorie, ohne dabei die eine der anderen unter-
zuordnen.3

Dieselbe Aufgabe stellt sichHorkheimer in seinemAufsatz »Traditionelle und
kritischeTheorie« (2009 [1937]; vgl.Vogelmann2021a),der zumindest zweiAspek-
te der Differenz zwischen kritischer und traditionellerTheorie klar benennt: Ers-
tens bejaht kritische Theorie, die ja auf Emanzipation zielt, ihr Erkenntnisinter-
esse explizit, wohingegen traditionelle Theorie jedes Interesse in der Theorie als
Verunreinigung des Erkenntnisprozesses erscheint. Horkheimer zufolge miss-
versteht sich traditionelle Theorie selbst, weil sie im Bann der aus der kapitalis-

3 Ich übergehe an dieser Stelle die Schwierigkeit, dass Adorno teils von Soziologie im Allgemeinen, teils
von Gesellschaftstheorie im Besonderen spricht.Meine Formulierung »Sozial- bzw. PolitischeTheorie«
lässt sich als Abstraktion verstehen, die u.a. Gesellschaftstheorie beinhaltet.
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tischen Arbeitsteilung hervorgehenden bürgerlichen Ideologie ihre eigene Praxis
und das darin produzierte Wissen jenseits der Gesellschaft ansiedelt (vgl. Hork-
heimer 2009 [1937]: 168–173). Kritische Theorie ist stattdessen selbstreflexiv, da
sie ihre Existenzbedingungen in den sozialen Praktiken ihrer eigenen Wissens-
produktion und das darin eingehende emanzipatorische Interesse mitdenkt.

Aus demselben Grund affirmiert kritische Theorie, zweitens, die Historizität
ihres Wissens. Sie kann sich nicht mit der Vorstellung zufriedengeben, dass die
Wissenschaften zeitloseWahrheiten entdecken,die allenfalls eineGeschichte ha-
ben,wenn sie sich später als Irrtümer erweisen.KritischeTheorie behauptet aus-
drücklich, dass Wahrheit einen »Zeitkern« (Horkheimer/Adorno 2012 [1947]: ix)
besitzt. Für Horkheimer ist das vor allem ein materialistischer Einspruch gegen
»die Annahme eines absoluten,übergeschichtlichenSubjekts oder gegendie Aus-
wechselbarkeit derSubjekte,als obmansichausdemgegenwärtigenhistorischen
Augenblick hinaus und ganz im Ernst in jeden beliebigen hineinversetzen könn-
te.« (Horkheimer 2009 [1937]: 213 f.)

Schon diese knappen Ausführungen zu Adornos und Horkheimers program-
matischen Beschreibungen der Frankfurter kritischen Theorie dürften zeigen,
dass sie sich in ihren Anfängen die Aufgabe stellt, Epistemologie mit Sozial-
bzw. Politischer Theorie zu verschränken. Zudem lassen sich die Bedeutung der
genannten drei Bedingungen sowie die Beziehungen zwischen ihnen erken-
nen: Der minimale Materialismus als die These, dass unser Denken von unserer
materiellen Situation und insofern von den sozialen Praktiken abhängt, ist die
zentrale Prämisse. Die Selbstreflexivität folgt aus ihm,weil er jede Gesellschafts-
theorie dazu zwingt, auch die eigenen sozialen Existenzbedingungen und ihre
Konsequenzen für die Theorie zu explizieren. Das wiederum nötigt kritische
Theoretiker:innen zu epistemischer Nichtsouveränität, weil so kein souveräner
Wahrheitsbegriff mehr zur Verfügung steht, der Wahrheit als zeitlos gültig
ansieht und jenseits der sozialen Praktiken ansiedelt.

Wie angedeutet, stützen sich Adorno und Horkheimer auf eine Form der
Ideologiekritik, um zwischen traditionellem und emanzipierendem Wissen zu
unterscheiden. Damit erhält die politische Epistemologie großes argumentati-
ves Gewicht in den frühen Formulierungen der Frankfurter kritischen Theorie.
Doch obgleich Adorno und Horkheimer scharfe und treffende Kritik an dem
traditionellen Begriff von Wahrheit (vgl. bes. Horkheimer 1988 [1935]) und an
der Erkenntnistheorie (vgl. bes. Adorno 2003 [1956], 2018) üben, gelingt es ihnen
nicht, gleichermaßen überzeugende Alternativen zu entwickeln. Bereits die
sogenannte zweite Generation verließ den Pfad zur politischen Epistemologie
wieder, den die Frankfurter kritische Theorie in ihrer frühen Phase gebahnt
hatte. Symbolisch dafür steht Jürgen Habermas’ – durchaus nachvollziehbare –
Preisgabe seines in Erkenntnis und Interesse (1973 [1968]) eingeleiteten transzen-
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dentalanthropologischen Programms.4 Von wenigen Versuchen abgesehen (z.B.
Shomali 2010) hat die Frankfurter kritische Theorie aufgehört, ihre erkennt-
nistheoretischen Grundlagen eigenständig auszuarbeiten (vgl. Thompson 2017:
21 f.) – ein bemerkenswerter blinder Fleck für eine Tradition, die Emanzipation
an eine alternativeTheorieform bindet.

2. Feministische Erkenntnis- undWissenschaftstheorie

Feministische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie ist »von Natur aus« politi-
sche Epistemologie, denn sie untersucht, wie Geschlechternormen auf Wissen-
de und Wissensansprüche wirken, sie kritisiert, dass die dominanten Wissens-
praktikenundEpistemologienFrauen*benachteiligt,undsie schlägtAlternativen
sowohl für die Praxis als auch für die Theorie vor. Sie entstand in Reaktion auf
den Erfolg feministischer Kritik an Sexismus und Androzentrismus in wissen-
schaftlichen Praktiken (vgl. denÜberblick inHarding 1991: Kapitel 2 und 3).Denn
sie stellte die zentrale Prämisse der Wissenschaftsphilosophie und der Erkennt-
nistheorie in Frage, dass wissenschaftliche Praktiken von »außerwissenschaftli-
chen«Werten freigehalten werdenmüssen, um objektivesWissen zu liefern.

Die bekannteste Antwort auf diese Herausforderung gibt die feministische
Standpunkttheorie (vgl. Harding 2004 [1996]), aber daneben etablierten sich
zahlreiche weitere Positionen und Programme wie der feministische Empiris-
mus (vgl. z.B. Longino 1990, 2002; Anderson 1995) oder poststrukturalistische
Konzeptionen (z.B. Haraway 1995 [1988]).5 Historisch gesehen war also die Ver-
schränkung von (feministischer) Politik und (traditioneller) Erkenntnistheorie
der Geburtsort feministischer Epistemologie, die daher seit ihren ersten Anfän-
gen die Aufgabe der politischen Erkenntnistheorie angenommen hat: die interne
Beziehung von Politik und Wahrheit durch eine Verzahnung von Epistemologie
und Sozial- bzw. PolitischerTheorie zu konzeptualisieren.

Begrifflich ist deshalb die grundlegende These der feministischen Episte-
mologie, dass Wissen und Wissende sozial situiert sind und dass die impliziten
und expliziten Geschlechternormen, die diese sozialen Situationen (mit)gestal-

4 Das auf drei Bände ausgelegt war, für die Erkenntnis und Interesse nur eine methodologische Vorbemer-
kung darstellen sollte (vgl. Habermas 1973 [1968]: 370).

5 DieDreiteilung zwischen »feministischer Standpunkttheorie«, »feministischemEmpirismus« und »fe-
ministischem Postmodernismus«, die ich hier variierend aufgreife, wurde von Harding (1986) einge-
führt.Wie sie selbst vorhersagte, haben sich diese verschiedenenVarianten feministischer Epistemolo-
gie seither stark verändert.Auchwenn sie nachwie vor zur (historischen) Einführung indas Feld taugen
(vgl. Anderson 2020), wäre ein aktualisierter Überblick dringend nötig (ein hilfreicher Zwischenschritt
ist Betzler 1998).
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ten, auch unser Verständnis und unsere Begriffe von Wissen und Wissenden
informieren. Geschlechternormen spielen sowohl eine Rolle in den Zuschrei-
bungen von epistemischer Autorität und Glaubwürdigkeit als auch für den
ungleich verteilten Zugang zu Wissen. Sie beeinflussen den Inhalt von Wissen
und was überhaupt als Wissen zählt. Ob wir die verschiedenen Formulierun-
gen dieser grundlegenden These in der feministischen Standpunkttheorie, dem
feministischen Empirismus oder der feministischen poststrukturalistischen
Erkenntnistheorie betrachten, stets erfüllen sie die drei Bedingungen der politi-
schen Epistemologie. Damit sollen die Differenzen zwischen den verschiedenen
Ansätzen keineswegs geleugnet werden, die diese Bedingungen nicht nur auf
verschiedene Weise artikulieren und einlösen, sondern auch ihre Beziehungen
zueinander unterschiedlich konzipieren. Aber für meine These der vier Pfade
zur politischen Epistemologie sind die bei allen Unterschieden erkennbaren Ge-
meinsamkeiten entscheidend. Im Folgenden werde ich exemplarisch darstellen,
dass undwieDonnaHaraway in ihremzuRechtmaßgeblich gewordenenAufsatz
»Situiertes Wissen« (1995 [1988]) die drei Bedingungen erfüllt, doch ließe sich
dasselbe für Elizabeth Andersons (1995) feministischen Empirismus oder Alison
Wylies (2012) feministische Standpunkttheorie zeigen.

Dass Wissen situiert ist, bedeutet für Haraway, dass wir einsehen müssen,
dassWissen partial und positioniert ist.Wissen ist in sich beschränkt, weil es an
die Perspektive gebunden ist, von der aus es gewonnenwurde bzw.wird; die Vor-
stellung eines »Blicks von nirgendwo« sei eine »Illusion und ein Gotttrick« (Ha-
raway 1995 [1988]: 82, Übersetzung modifiziert). Nehmen wir die Metapher der
Vision ernst, die unsere alltägliche Semantik von Wissen, aber auch unsere phi-
losophischen Theorien darüber dominiert, müssen wir anerkennen, dass Sehen
eine körperliche Aktivität ist, die mit dem Körper auch eine Position für diesen
voraussetzt, und damit eine bestimmte Perspektive, aus der herauswir die jewei-
ligen Objekte des Wissens wahrnehmen. Der Gotttrick blendet mit der Perspek-
tive zugleich den für Sehen notwendigenKörper aus und deutet die Aktivität kör-
perlichen Sehens in die Passivität bloßenZuschauens um.TragenwirKörperlich-
keit, Aktivität und Perspektivität wieder ein, erkennen wir, dass Wissenserwerb
die Wissenden nötigt, sich zu positionieren. Sie ist dafür verantwortlich, welche
Position sie einnimmt – wenngleich nicht allein: Haraways These des situierten
Wissens lässt sich nicht in eine reine Ethik des Wissens auflösen, sondern be-
rücksichtigt stets auch die politischen, öko-sozialen etc. Beziehungen, die eine
Wissende dazu bringen oder sogar dazu zwingen, diese oder jene Position zu be-
ziehen.6 Aber weder unsere Eingebundenheit in nicht von uns zu kontrollierende
Beziehungen noch unsere aktive Beteiligung an Prozessen desWissens lässt sich

6 Vgl. zu Haraway grundlegend Hoppe (2021).
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leugnen. Für Haraway tragen wir eine Mitverantwortung dafür, dass wir uns so
und nicht anders positionieren, und dass wir damit ein bestimmtes Wissen er-
langen und anderes, ebenso partialesWissen ausschließen oder verlieren.

In dieser knappen Skizze finden wir leicht die drei Bedingungen der poli-
tischen Epistemologie wieder. Indem Haraway die Metapher der Vision nutzt,
um uns eindringlich daran zu erinnern, dass Sehen eine verkörperte Aktivität
ist, insistiert sie darauf, dass Wissen etwas ist, was wir in der Welt tun – womit
sie zugleich jede idealistische Konzeption vonWissen verabschiedet. Der aktive,
minimal materialistische Wissensbegriff erzwingt zudem Selbstreflexivität in
dem Sinne, dassWissende sich für die Positionen rechtfertigen könnenmüssen,
von denen aus sie ihr Wissen gewinnen und ihre Wissensansprüche vortragen.
Genauso müssen sie auf die ihrer Kontrolle entzogenen Abhängigkeiten reflek-
tieren, die diese »Wahl« der Perspektive unweigerlich mitbestimmen. Zuletzt
ist dieses Wissen epistemisch nichtsouverän, weil es seinen Ort und seine Zeit
hat, wenn wir den Gotttrick der »unendlichen Vision« (Haraway 1995 [1988]: 82)
tatsächlich zurückweisen; es ist endliches, partialesWissen.

Verurteilt uns diese epistemische Nichtsouveränität zu einer relativistischen
Epistemologie? Nicht für Haraway, denn real verfügbare epistemische Stand-
punkte seien weder gleich noch können sie beliebig von uns bezogen werden –
und schon gar nicht gleichzeitig. Relativismus müssen wir als die Kehrseite des
Gotttricks erkennen, auf der die Partialität, Positioniertheit und Verkörperung
vonWissen ebenfalls verleugnet wird. Sobald der souveräne epistemische Stand-
punkt des Gotttricks aufgegeben wird, verschwindet auch der Relativismus (vgl.
Haraway 1995 [1988]: 84).

Offensichtlich müsste man mehr sagen, um das Gespenst des Relativismus
wirklich zu vertreiben, und die entsprechende Debatte wird innerhalb der femi-
nistischen Epistemologie mit Verve geführt. Klar aber ist, dass die feministische
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie die Aufgabe der politischen Epistemolo-
gie annimmt und deren drei Bedingungen erfüllt. Ihren Platz im Zentrum der
politischen Epistemologie bestätigt auch eine Verallgemeinerungstendenz in der
feministischen Epistemologie, die längst intersektional geworden ist (vgl. Alcoff/
Potter 1993: 3 f.), insbesondere dank der Interventionen Schwarzer Feminist:in-
nen (z.B. Collins 1986). Auch deshalb muss feministische Erkenntnis- und Wis-
senschaftstheorie als wichtigster Rahmen für politische Epistemologie gelten.
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3. Französischer Poststrukturalismus

Um den französischen Poststrukturalismus als dritten Pfad zur politischen
Epistemologie zu verstehen, muss man zunächst den Einwand ausräumen,
dass dieses Etikett das intellektuelle Feld im Frankreich der 1960er und 1970er
Jahre völlig verfehlt (z.B. Angermuller 2015). Es sei eine internationale Erfindung
und vereinheitliche theoretische Projekte wie die von Louis Althusser, Hélène
Cixous, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray oder
Julia Kristeva, obwohl sie teilweise diametral entgegengesetzte Ziele mit ganz
unterschiedlichen begrifflichen Mittel verfolgen. Doch für meine begrenzten
Zwecke kann sich »französischer Poststrukturalismus« auf die Gemeinsamkeit
stützen, das in vielen dieser Ansätze das Erbe der französischen historischen
Epistemologie virulent ist, wie sie u.a. von Gaston Bachelard, Hélène Metzger
und George Canguilhem entwickelt wurde (vgl. Rheinberger 2007). So populari-
siert Althusser den von Bachelard entwickelten Begriff des epistemischen Bruchs
in seiner berühmt-berüchtigten Unterscheidung zwischen dem reifen »eigent-
lichen« Marx und dem jungen, noch ganz im Banne Hegels stehenden »Marx
im Kommen« (z.B. Althusser 2011 [1965]), und Foucault politisiert Canguilhems
Historisierung wissenschaftlichenWissens (z.B. Foucault 2001 [1968]).

Um meine Behauptung einzulösen, dass wir den französischen Poststruk-
turalismus als einen Pfad hin zur politischen Epistemologie verstehen können,
beschränke ich mich auf einige Bemerkungen zu Foucaults »Geschichte der
Wahrheit« (vgl. ausführlich Vogelmann 2014). Der Schlüssel dazu ist seine Un-
terscheidung zwischen Kenntnissen (connaissances) als Menge von wahren oder
falschen Aussagen und Wissen (savoir) als den Existenzbedingungen, damit
diese Aussagen überhaupt einen Wahrheitswert (ob wahr oder falsch) haben
können. Während diese Differenzierung in Foucaults frühen archäologischen
Schriften undeutlich bleibt, klärt er sie in Die Archäologie des Wissens (Foucault
2003 [1969]: 258–262) und greift sie anschließend jedes Jahr in den methodolo-
gischen Bemerkungen auf, die er in seinen Vorlesungen am Collège de France
einflicht (vgl. Vogelmann 2020). So gebraucht er sie in Die Geburt der Biopolitik,
um seine »Geschichte der Wahrheit«, die er auch als »Geschichte der Veridik-
tionen« bezeichnet, von einer Geschichte der von den Wissenschaften endlich
korrigierten Irrtümer oder schließlich entlarvten Ideologien abzugrenzen, weil
nur sie politische Bedeutung habe (vgl. Foucault 2004: 61 f.). Nicht auf der Ebene
wahrer oder falscher Aussagen, sondern auf der Ebene der Existenzbedingungen
wahrheitswertfähiger Aussagen untersucht und kritisiert Foucault Wissen.7

7 Für eine detaillierte Interpretation von Foucaults Kritikbegriff aus diesermethodologischen Perspekti-
ve vgl. Vogelmann (2017).
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Damit nimmt er sich der Aufgabe der politischen Epistemologie an. Sein mini-
malerMaterialismus zeigt sich in der Hinwendung zu den Existenzbedingungen
wahrheitswertfähiger Aussagen, dank der er behaupten kann,Wahrheit als »von
dieserWelt« zu untersuchen, in der sie »dank vielfältiger Zwänge hervorgebracht
[wird]« (Foucault 2003 [1977]: 210). Selbst seine eigenen Analysen sind nicht davor
gefeit; am bekanntesten dürfte die Historisierung seines eigenen Machtbegriffs
sein, dessen Prämisse, Machtausübung als eine Form der Kriegsführung zu
deuten, er kritisch ins 17. Jahrhundert zurückverfolgt (vgl. Foucault 2004 [1996]).
Hier zeigt sich, dass Selbstreflexivität ein wichtiger Aspekt von Foucaults Me-
thode ist; sie impliziert eine gewisse Bescheidenheit gegenüber seinen eigenen
Wissensansprüchen, die wir als eine Form epistemischer Nichtsouveränität
verstehen können. Foucault übertreibt diese Bescheidenheit allerdings, wenn er
beispielsweise behauptet, bloß eine »Analytik« und keine »Theorie der Macht«
vorzulegen (vgl. z.B. Foucault 2005 [1976]: 84). Mir scheint es diese übertriebene
Vorsicht zu sein, die Foucault davon abgehalten hat, seine eigenen epistemolo-
gischen Prämissen und ihre Konsequenzen auszubuchstabieren und damit die
epistemologische Dimension seiner politischen Erkenntnistheoriemit derselben
Schärfe zu durchdenken, mit der er ihre politische Dimension seziert hat. Die
Tendenz, die politische Signifikanz vonWissen undWahrheit, das hei die politi-
sche Dimension der Erkenntnistheorie stärker in den Vordergrund zu rücken als
ihre epistemischeDimension, scheintmir im französischen Poststrukturalismus
insgesamt weit verbreitet zu sein. Trotzdem bahnt er einen wichtigen Pfad zu
einer politischen Epistemologie.

4. PostkolonialeTheorie

Wenn wir etwas vereinfachend sagen können, dass von den bisherigen drei Pfa-
denzurpolitischenEpistemologiedieFrankfurter kritischerTheorie vor allemein
aktiv emanzipierendesWissen imUnterschied zumpassiv ideologischemWissen
in den und jenseits der Wissenschaften auszuarbeiten versucht, die feministi-
sche Erkenntnis- undWissenschaftstheorie hauptsächlich die vergeschlechtlich-
ten, rassifizierten sowie überhaupt sozial konstruierten Subjektivitäten derWis-
sendenund ihrenEinfluss auf ihre epistemischen Status undBeziehungen analy-
siert undder französische Poststrukturalismus besonders die diskontinuierliche,
von Kämpfen geprägte Geschichtlichkeit vonWissen undWahrheit erfasst, dann
könnenwir ebenso vereinfachendhinzufügen,dassdiepostkolonialeTheoriedie-
se Topoi um eine Geografie desWissens ergänzt.
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Auch die postkoloniale Theorie ist ein weites Feld von Forschungsprogram-
men, die sich oft deutlich unterscheiden und teils heftig miteinander streiten.
Mit InaKerner verstehe ich »postkolonial« imFolgendenals »Nameeiner globalen
kritischen Theorie« (Kerner 2017: 164), deren verschiedene Ansätze u.a. gemein
haben, dass sie gegen methodologischen Nationalismus und Eurozentrismus
stets die globalgeschichtliche Dimension ihrer Untersuchungsgegenstände
berücksichtigen und die Signifikanz transnationaler Verflechtungen mit beson-
derem Augenmerk auf die globalen Macht- und Wissensasymmetrien betonen
(vgl. Kerner 2017: 164 f.). Schon Edward Said wendet sich entschieden gegen
»die liberale Übereinkunft, dass ›wahre‹ Erkenntnisse grundsätzlich unpolitisch
sind«, weil sie »die hochgradig, wiewohl nicht transparent organisierten politi-
schen Bedingungen des Wissenserwerbs verschleiert« (Said 2009: 19) – und zu
diesen Bedingungen gehört eben auch der Ort, an demmanWissen zu erwerben
oder zu produzieren versucht. Deshalb beginnt Enrique Dussel seine Philosophie
der Befreiung (1989 [1977]) mit Überlegungen zum geopolitischen Raum, das heißt
einem von Machtbeziehungen strukturierten, parzellierten Raum: »Es ist nicht
dasselbe, ob einer am Nordpol oder in den Slums von New York geboren wird«
(Dussel 1989 [1977]: 15) – und der Unterschied betrifft nicht nur das Leben, das er
führen kann und wird, sondern auch sein Denken.

Walter Mignolo bringt dies auf den Begriff einer Geografie desWissens:

»Epistemologie ist nicht ahistorisch. Doch mehr noch, sie kann auch nicht auf die lineare Ge-
schichte von Griechenland zur gegenwärtigen nordatlantischen Wissensproduktion reduziert
werden. Sie muss in ihrer Historizität geographisch betrachtet werden, indem man die kolo-
niale Differenz mitbedenkt.« (Mignolo 2002: 67)8

Nicht nur die Historizität, sondern auch die Geografie des Wissens zu berück-
sichtigen, soll die koloniale Differenz in die Erkenntnistheorie eintragen, die tra-
ditionellerweise einem falschen Universalismus anhängt, der Europas Kolonia-
lismus und Imperialismus im Bereich des Wissens fortsetzt. Gegen die damit
ständig vollzogene De-Lokalisierung von Wissen schlägt Mignolo das Nachfol-
geprojekt des »Grenzdenkens« bzw. der »Gnosis/Gnoseologie« vor (vgl. dazu Mi-
gnolo 2012 [2006]: 190–207, 2012 [2000]: Kapitel 1 und 2). Es setzt an den epis-
temischen Verwerfungen an, die aus den Konfrontationen unterworfener Wis-
sensbestände mit den hegemonialen Konzeptionen des Westens entstehen: den
»Momenten, in denen das Imaginäre desmodernenWeltsystems zerbricht« (Mi-
gnolo 2012 [2000]: 23). Obwohl die lokal verankerten, unterworfenenWissensbe-
stände nicht einfach außerhalb dieses Imaginären der Moderne stehen, sind sie
doch nur als unterdrücktes oder ausgeschlossenes Wissen eingeschlossen. Von

8 Ich zähle hiermit Kerner dekoloniale Ansätze wie den vonWalterMignolo zum Feld der postkolonialen
Theorie.
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ihnen ausgehend zu denken bedeute daher, von jener Seite der kolonialen Diffe-
renz auszugehen, die von derModerne als ihr Außen produziert wird.Es bedeute
allerdings auch, diese Abhängigkeit stets zu berücksichtigen: der Standpunkt im
Außen ist kein unberührter, ursprünglicher Ort, sondern wird von der Moderne
als Außen konstituiert.Dennoch ermöglichen sie ein anderesWissen, soMignolo
(2012 [2006]: 95).

Natürlich ist Mignolos Gnoseologie nicht das einzige Projekt in der postkolo-
nialen Theorie, dass sich mit der Kolonialität des Wissens auseinandersetzt und
Ressourcen für eine andere Art von Erkenntnis und Erkenntnistheorie bereitstel-
lenwill –weitereAnsätzewärenBoaventuradeSousaSantosEpistemologiendesSü-
dens (Santos 2018 [2014]) oder SylviaWinters Umdeutung des Menschen (Wynter
2003).Wiederum will ich nur plausibilisieren, dass die epistemologischen Über-
legungen in der postkolonialenTheorie einen nochmals anderen, vierten Pfad hin
zur politischen Epistemologie bilden.Denn sie nehmen die Aufgabe an,Erkennt-
nistheorie mit Sozial- bzw. Politischer Theorie zu verschränken, und sie erfüllen
die drei Bedingungen des minimalen Materialismus, der Selbstreflexivität und
der epistemischen Nichtsouveränität.

Mignolos Geografie desWissens ist leicht als Variante der Aufgabe politischer
Epistemologie zu erkennen, und sein minimaler Materialismus geht schon aus
seinemArgument hervor, dass die kolonialen Eroberungen des Kapitalismus ver-
zahnt waren mit dem globalen Eroberungsfeldzug der Epistemologie des Wes-
tens (vgl. z.B. Mignolo 2002: 78). Dieser minimale Materialismus der Geografie
desWissens zwingt dazu, dieWissenspraktiken allgemein zu lokalisieren – auch
diejenigen der postkolonialen Theorie. Diese Selbstreflexivität durch Verortung
der eigenenWissensproduktion und -ansprüche in Raum und Zeit ist erneut ein
allgemeiner Zug postkolonialerTheorie (vgl. Kerner 2018: 620 f.) und leicht inMi-
gnolos Überlegungen wiederzufinden, wenn er argumentiert, dass die »Geopoli-
tik der Erkenntnis […] die historische Verortung […] sowie die Macht zur Lokali-
sierung jener Aussagen [bezeichnet], die von der Herrschaft und Hegemonie der
theo- und ego-logischen imperialen Politiken von Erkenntnis und Begreifen ne-
giert wurden« (Mignolo 2012 [2006]: 85).

Diese Selbstreflexivität nötigt uns dazu, auch die dritte Bedingung der epis-
temischen Nichtsouveränität zu erfüllen, denn die geografische und historische
Lokalisierung macht die Grenzen der eigenen Wissensansprüche bewusst (vgl.
Mignolo 2012 [2006]: 75) – auch wenn manche der oft eher großen und verallge-
meinerndenAussagenpostkolonialerTheorienüber »denWesten« oder »denGlo-
balen Norden« sowie seine Geschichte zunächst das Gegenteil nahelegenmögen.
Dochmussman siewohl als strategischeHomogenisierungen verstehen, die ent-
sprechende Gemeinplätze über »den globalen Süden« in der hegemonialen Wis-
sensproduktion parodieren.
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5. Politische Epistemologie

Meine tour de force entlang der vier Pfade zur politischenEpistemologie zeigt, dass
trotz der unbestreitbaren und auch nicht sinnvoll aufzuhebenden Differenzen
zwischendenZielen,MethodenundBegriffenderFrankfurter kritischenTheorie,
der feministischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, dem französischen
Poststrukturalismus und der postkolonialen Theorie eine ihrer Gemeinsamkei-
ten darin besteht, dass alle vier sich dieselbe Aufgabe stellen: Alle vier nehmen
sich vor, Epistemologie mit Sozial- bzw. Politischer Theorie zu verschränken,
um der gemeinsamen Einsicht gerecht werden zu können, dass Wahrheit und
Wissen mit Politik und Gesellschaft intern miteinander verknüpft sind. Und alle
vier nehmen an, dass diese Aufgabe nur gelöst werden kann, wenn die eigenen
Theorien die drei Bedingungen des minimalen Materialismus, der Selbstrefle-
xivität und der epistemischen Nichtsouveränität erfüllen.Wie sie diese Aufgabe
formulieren und wie sie die drei Bedingungen erfüllen, unterscheidet sich stark.
Aber gerade deshalb liegen auf den vier Pfaden jeweils entscheidende Einsichten.
Sie zu vernachlässigen oder gar zu ignorieren, wie es Teile der von der analyti-
schen Philosophie dominierten Ansätze in der politischen Epistemologie tun,
beraubt uns nicht nur ihrer Beiträge, es blendet aktiv grundlegende Ergebnisse
aus demselben Forschungsfeld aus.

Was sind diese grundlegenden Ergebnisse? Ohne sie an dieser Stelle ausfüh-
ren zu können, erlauben meine vier Kurzbeschreibungen immerhin, einen fun-
dierten Vorschlag zu unterbreiten:

1. Die Frankfurter kritischeTheorie liefert die wesentlichen Begriffe von »Ideo-
logie« –unddas nicht nur in der erstenGeneration, sondern auch in aktuellen
Arbeiten. Wie Robin Celikates (2017) überzeugend zeigt, sind sie den jüngs-
ten Bemühungen aus der analytischen Philosophie deshalb weit voraus, weil
sie Epistemologie und Sozial- bzw.PolitischeTheorie tatsächlichmiteinander
verschränken und nicht nur addieren.

2. Feministische Erkenntnis- undWissenschaftstheorien bieten die wichtigsten
Konzeptionen situierten Wissens und die differenzierteste Diskussion dar-
über, wie Geschlechternormen die Konstitution von Wissenden und Wissen
selbst beeinflussen. JoséMedinas (2013) Beitrag zur analytisch geprägtenDis-
kussion über epistemische Ungerechtigkeit zeigt diesen Vorsprung deutlich.

3. Der französische Poststrukturalismus liefert die maßgeblichen Konzeptio-
nen zur Historisierung von Wissen, ohne seine epistemische Dimension zu
neutralisieren.Die analytisch geprägten Beiträge zur unglückseligenDebatte
über ein »postfaktisches Zeitalter« in der politischen Epistemologie demons-
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trieren nur allzu deutlich, wie sehr sie einer Aufklärung über die Historizität
vonWissen undWissenschaften bedürfen (vgl. Vogelmann 2021b).

4. Postkoloniale Theorie zeigt, dass keine Diskussion politischer Epistemologie
die Kolonialität des Wissens ungestraft ignorieren kann – und wie viel Wil-
le und Anstrengung nötig sind, umdie »transzendentalistische Verblendung«
aufrechtzuerhalten, dass unser Denken von seinem »spezifischen, verkörper-
ten und geo-historischen Ursprung« (Alcoff 2017: 397) getrennt werden kann.
Diese Verblendung ist allerdings in der Philosophie insgesamt verbreitet, ob
analytisch oder nicht.

Damit soll weder in Frage gestellt werden, dass auch die analytische Philosophie
wichtige Beiträge für die politische Epistemologie liefert, noch der Bedarf an
wechselseitiger Kritik der vier Pfade geleugnet werden: Die Frankfurter kriti-
sche Theorie und der französischer Poststrukturalismus haben vielfach für sie
relevante Erkenntnisse der postkolonialen Theorie ignoriert, die feministische
Erkenntnis- und Wissenschaftskritik ist durchaus in Gefahr, mit den Begriffen
der analytischen Philosophie auch deren »transzendentalistische Verblendung«
zu übernehmen, und sowohl Poststrukturalismus als auch postkoloniale Theorie
bedürften dringend einer Klärung ihrer epistemologischen Prämissen, wofür sie
viel von der analytischen Erkenntnistheorie lernen könnten.Das interdisziplinä-
re Feld der politischen Epistemologie bietet für diesen notwendigen Dialog eine
herausragende Gelegenheit. Wir sollten sie nicht durch wechselseitige Ignoranz
leichtfertig verspielen.
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Wissen und Entscheiden revisited
Holger Straßheim

1. Einleitung

In einem von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vor nunmehr
15 Jahren herausgegebenen Band zur Politikberatung in Deutschland erschien
ein Aufsatz Frank Nullmeiers (2006) mit dem Titel »Wissen und Entscheiden«.
Darin entwickelt er eine in vielerlei Hinsicht ungewöhnliche Perspektive auf
die Thematik. In Abweichung von vielfach vorgeschlagenen Typologien (Hoppe
2005; Renn 1995; Wittrock 1987), die entweder auf Beziehungsmodelle zwischen
Wissenschaft und Politik abheben oder – zumeist länderspezifische – Stile der
Politikberatung unterscheiden, setzt er auf der Mikroebene von Interaktionen
an, genauer: bei Sprechakten. Es geht also nicht um die mit Politikberatung
verbundenen Sinnkonstellationen, Deutungen, Interpretationen oder Zuschrei-
bungen im Sinne einer Diskursanalyse. Vielmehr schlägt Nullmeier im Rückgriff
auf Searle und Habermas vor, die mit sprachlichen Äußerungen verbundenen
Handlungen und Geltungsansprüche in den Blick zu nehmen. Im Vordergrund
stehen nicht die inhaltlich-textlichen Wahrheitsbedingungen, sondern die Gel-
tungsbedingungen von Argumenten, ihre Akzeptanzfähigkeit und kollektive
Verbindlichkeit.

Die Pointe liegt nun darin, dass Nullmeier durch die Einbeziehung der
Searlschen Klassifikation von Sprechakten und die Unterscheidung zwischen
verständigungszentriertenund strategiezentriertenPolitikberatungssituationen
zu einer Heuristik gelangt, die letztlich auch Aussagen über Interaktionsgefüge
und Makrostrukturen der Politikberatung erlaubt. Jenseits der Dualität von
Politik und Wissenschaft (Nullmeier 2006: 95) treten damit konkurrierende Gel-
tungsansprüche undKonfliktlinien zwischenwissenschaftlichen und politischen
Akteuren, aber auch Fraktionierungen innerhalb der beteiligten Teilgruppierun-
gen in den Blick. Dies erlaubt dann auch Rückschlüsse auf makrostrukturelle
Ausdifferenzierungen in Beratungskonstellationen, die wiederum Folgen haben
für die Arten des Redens und Argumentierens in Beratungen.Mit der Ökonomi-
sierung der Expertise und der Herausbildung einer eigenen Beratungsbranche,
so schließt Nullmeier, könnten Absichtserklärungen und strategiezentrierte
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Äußerungen in Beratungen zunehmen. Zugleich werde damit auch die Autorität
der Expertise in der Öffentlichkeit zunehmend hinterfragt (2006: 95).

Angesichts der gegenwärtigen Debatte über die Umstrittenheit oder gar den
Untergang von Expertise (Büttner/Laux 2021b; Eyal 2019) gewinnen Nullmeiers
Überlegungen noch einmal verschärft an Aktualität. Dies gilt sicher auch für
das gesellschaftsdiagnostische, vor allem aber für das analytisch-theoretische
Potential der von ihm postulierten Perspektive. Und das in dreierlei Hinsicht:
Erstens und vor allem schärft der Fokus auf die Mikroebene den Blick für die
ganz unterschiedlichen Quellen des Politischen in Beratungssituationen jenseits
einer schematischen Gegenüberstellung von Wissenschaft und Politik. Gefragt
wird,mit welcher Art von Sprechakten sich politische Ansprüche verbinden, was
den »Raum des Politischen« (Nullmeier 2006: 90) begrenzt und auf welcheWeise
politische Prozessemit Prozessen der Erkenntnisbildung verwoben sind. Gerade
aus der Analyse der Sprechhandlungen und Kommunikationsstile zwischen
»Verhandeln« und »Argumentierten« auf beiden Seiten lassen sich Konflikt-
konstellationen und Gelingensbedingungen der Beratung ableiten (Holzinger
2001).

Zweitens erzwingt die in »Wissen und Entscheiden« präferierte Perspektive
auch ein genaueresVerständnis der Entstehungs- undGeltungsbedingungen von
Expertise. Diese kann nicht einfach vorausgesetzt werden, sondern muss in ih-
rer Konstitution, in den Bedingungen für die erfolgreiche Geltendmachung von
Expert:innenwissen und Beratungskompetenz erschlossen werden. Dabei stellt
sich auch die Frage, welche Praktiken und Prozeduren der Hervorbringung wis-
senschaftlich validenWissens existieren und aufwelcheWeise diese »Evidenzen«
dann wiederum als relevant und akzeptanzfähig für politische Entscheidungen
gelten (Rüb/Straßheim 2012).

Drittens verbindet sichmit der vonNullmeier unter anderem imAnschluss an
Mayntz (1994) geforderten Strukturanalyse der Politikberatung auch einAbschied
von typischenModellen des Dezisionismus oder der Technokratie.Der Blick wei-
tet sich und schließt nun auch äußerst heterogene Konstellationen des Wissens
und Entscheidens ein, um ein vertieftes Verständnis der »komplexer werdenden
Gestalt heutiger Politikberatung« (Nullmeier 2006: 99) zu erreichen.

Diese Postulate einer Politikberatungsanalyse jenseits des Dualismus von
Wissenschaft und Politik sind auch in der gegenwärtigen Forschung alles andere
als selbstverständlich (Büttner/Laux 2021a; Straßheim 2021a). Im Folgenden
wird deswegen nach Wegen gesucht, die von Nullmeier aufgezeigte Perspek-
tive in Auseinandersetzung mit ähnlichen Positionen weiterzuentwickeln und
daraus Anknüpfungspunkte für die neuere Expertise- und Politikberatungs-
forschung abzuleiten. Dabei soll es ausdrücklich nicht darum gehen, »Wissen
und Entscheiden« einer Art Tauglichkeitsprüfung nach eineinhalb Jahrzehnten
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zu unterziehen; es besteht auch nicht der Anspruch, die Position des Autors ir-
gendwie zu repräsentieren. Vielmehr dient der Text als konzeptuell-analytischer
Fluchtpunkt, von dem aus sich ausgewählte Entwicklungslinien und -potentiale
der gegenwärtigen Forschung umso klarer abzeichnen.

Der Blick fällt hier vor allem auf jene Ansätze, die sich in impliziter oder expli-
ziter Weise der Perspektive einer »politischen Epistemologie« verpflichtet sehen
(Goodin/Spiekermann 2018; Jasanoff 2012; Straßheim 2015; Turner 2007). Poli-
tische Epistemologien gehen nicht von jener Trennung zwischen Wissenschaft
und Politik aus, die den Modellen der Technokratie und des Dezisionismus un-
ter jeweils unterschiedlichen Vorzeichen zugrunde liegt (Habermas 1968). Viel-
mehr beruhen sie auf der Annahme, dass Prozesse des Erkennens und Ordnens
vonWelt einanderwechselseitig voraussetzenundbedingen.»Welterschließung«
(Nullmeier 2006: 86–87;Habermas 1999) durchwissenschaftlicheVokabulare und
Technologien verbindet sich imKontext der PolitikberatungmitGeltungsansprü-
chen,die selbst aucheinepolitischeDimensionhaben.DieErzeugungdesAugen-
scheinlichen in FormvonEvidenzenundderenValidierungdurchDatenundFak-
ten bringt zugleich auch eigeneWirklichkeitsordnungenhervor,die sich–wie et-
wa Vogl (2004) historisch anhand der Entwicklung der Kameralistik nachverfolgt
hat – in die Konzeption und Repräsentation politischer Kollektive einschreiben.
Und umgekehrt bedarf auch Expertise zum Ausweis ihrer Relevanz und Auto-
rität der Dynamik politisch-sozialer Ordnungen (Shapin/Schaffer 1985). Mit der
Analyse von Sprechakten und anderen kommunikations- und handlungsbasier-
ten Formationen (beispielsweise Praktiken undDiskursen) wie auch derenmeso-
und makrostrukturellen Folgen bewegt sich die Politikberatungs- und Experti-
seforschung insofern aus der Debatte über Modelle und Typologien heraus und
geht auf die Suche nach den Berührungspunkten und Wechselwirkungen zwi-
schenWissen und Entscheiden.

Der Beitrag orientiert sich an den bei Nullmeier aufscheinenden Erkennt-
nispotentialen und ist folgendermaßen strukturiert: Im nächsten Abschnitt soll
nach denmannigfaltigen Äußerungen des Politischen in Politikberatung und Ex-
pertise jenseits der Dualität von Wissenschaft und Politik gesucht werden. Den
Ausgangspunkt bildet dabei die Auseinandersetzung mit den sprechakttheore-
tischen Grundkonzepten der Illokution und Perlokution. Daran anschließend
konzentriert sich der dritte Abschnitt auf die Entstehungs- und Geltungsbedin-
gungen von Expertise. Sie ist gekennzeichnet durch eine »doppelte Performati-
vität«: Auf der Ebene einer Performativität erster Ordnung beruht Expertise auf
demAnspruch sowohl politischer als auch epistemischer Autorität – eine Autori-
tät, die sie im Zuge der Beratung erst hervorbringen und immer neu bekräftigen
muss. Expertise ist insofern stets prekär. Auf der Ebene einer Performativität
zweiter Ordnung verändert Expertise die Bedingungen ihrer Autorisierung und
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Validierung selbst mehr oder minder fortwährend. Die gesellschaftliche Verbrei-
tung des Beratungsvokabulars, von Methoden oder Modellen wirkt sich auf die
Geltungsbedingungen von Politikberatung aus. Der vierte Abschnitt konzen-
triert sich auf Mechanismen der Formierung von Expert:innengemeinschaften
und auf damit zusammenhängende Konflikte und Fragmentierungen, wie sie
insbesondere im Kontext weltgesellschaftlicher Zusammenhänge auftreten.
Abschließend sollen die Überlegungen in ihren Konsequenzen für den Begriff
der Politikberatung diskutiert werden. Expertise, so scheint es, wird immer
weniger als Beratungsgeschehen verstanden und immer stärker als kollektive
Bewältigung und Nutzung von Ungewissheit.

2. Illokution und Perlokution

Die Analyse von Sprechakten und Sprache ist in der Politikberatungs- und Ex-
pertiseforschung selten (Janich/Kalwa 2018;Niehaus/Peeters 2014).Dabei verbin-
den sich mit entsprechenden Ansätzen Probleme und Fragen, die auch in einem
über die Sprechakttheorie hinausgehenden Sinne von Relevanz sind und ganz
grundsätzlich die politische und epistemische Dimension sprachlicher und so-
zialer »Welterschließung« (Nullmeier 2006: 86) in Politikberatungen sichtbarma-
chen.Es lohnt sich,dafürbeidergrundlegendenUnterscheidungvon illokutionä-
renundperlokutionärenSprechakten anzusetzen,wie sie imAnschluss anAustin
(1962) diskutiert worden ist. In seiner Vorlesung »How to do things with words«
lenkt er die Aufmerksamkeit auf einen eigenartigen Typus von Äußerungen, mit
denen eine Handlung vollzogen wird. Klassische Beispiele finden sich im Kon-
text der Eheschließung (»I do«) oder der Schiffstaufe (»I name this ship theQueen
Elizabeth«) – Sätze, die nicht einfach nur eine Handlung oder einen Zusammen-
hang beschreiben und deswegen als wahr oder falsch eingestuft werden könnten,
sondern die in demMoment der Äußerung selbst eineHandlung vollziehen (Aus-
tin 1962: 5). Austin (1962: 6) bezeichnet sie daher als »performativ«.

Dabei entfalten Sie eine eigene »illokutionäre Kraft« (Austin 1962: 99), indem
sie einerseits auf sprachliche Konventionen verweisen, welche die Aussagenden
zumVollzug des Sprechaktes autorisieren und indem sie andererseits die Aussa-
genden und potentiell auch die Adressierten an den Aussageinhalt binden. Au-
torisierung und Selbst- bzw. Fremdbindung auf der Grundlage von Konventio-
nenbildenalso zwei zentraleBedingungeneines illokutionärenAktesundwerden
ihrerseits im illokutionären Akt bestätigt und reproduziert. Fehlt die Grundlage
für die Autorität oder kann die Aussage aus anderen sprachlichen Gründen (bei-
spielsweise durch Ironisierungen) ihre Bindungswirkung nicht entfalten, dann
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gilt der illokutionäre Akt als misslungen bzw. »nichtig« (Wirth 2002: 13). Gelun-
gene illokutionäre Äußerungen sind Handlungen mit Autorisierungs- und Bin-
dungswirkung – »sie beschreiben keine Tatsachen, sondern sie schaffen soziale
Tatsachen« (Wirth 2002: 11).

Perlokutionäre Wirkungen hingegen entfalten sich ausschließlich im außer-
sprachlichen Bereich von Überzeugungen, Emotionen, Kognitionen oder Ideen
– sie liegen laut Austin jenseits von Konventionen. Durch Begeisterung, Mani-
pulation oder Drohungen zielen perlokutionäre Akte auf diesen außersprachli-
chen Bereich. Allerdings liegen sie damit auch tendenziell jenseits des sprech-
akttheoretischenErkenntnisinteresses (Austin 1962: 101–104).Habermas schließt
nunmit derEntwicklung einerUniversalpragmatik andiese asymmetrischeKon-
zeption an. Das Perlokutionäre tritt bei ihm aus normativen Gründen hinter das
Illokutionäre zurück. Dabei erhält diese Asymmetrie eine diskursethische Kom-
ponente: Illokutionäre Akte werden hier als jener Modus des Sprechens begrif-
fen, in dem sich kommunikative Rationalität performativ ausdrückt (Habermas
1999; Nullmeier 2006: 87). Ihre Gelingensbedingungen beruhen im engeren Sin-
ne auf denWerten einer intersubjektiv geltend gemachten Verständigungsorien-
tierung der Sprechenden und dem glaubwürdig erhobenen Anspruch auf Wahr-
heit,Wahrhaftigkeit undRichtigkeit.Die bindendeKraft des illokutionärenAktes
dient hier der Koordination von Konsensbemühungen.

Perlokutionen beruhen dagegen laut Habermas auf dem Modus des stra-
tegischen Handelns. Hier verschwindet das illokutionäre Ziel eines Konsenses
und die damit verbundenen Werte und Normen einer Diskursethik. Personen
begegnen einander als »Gegenspieler« (Habermas 1999: 128). Statt kommuni-
kativer Verständigung wird das Beratungshandeln dann durch die »politischen
(Macht)Positionen der Beteiligten« dominiert – der »verständigungszentrierten
Politikberatungssituation« kann insofern eine »strategiezentrierte Politikbera-
tungssituation« gegenübergestellt werden (Nullmeier 2006: 93). Entscheidend
ist, dass Wissenschaft nicht mit Verständigungszentrierung und Politik mit
Strategiezentrierung gleichgesetzt wird. Denkbar sind vielmehr verschiedene
Konstellationen im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik, bei denen
etwa Perlokutionen auch von wissenschaftlicher Seite in die Beratungssituation
hineingetragen werden oder die Koordination einander gegenüberstehender
Fraktionen aus wissenschaftlichen und politischen Akteuren bestimmen – um
so Konflikte und Differenzen zu verschärfen (Nullmeier 2006: 94). Diese Per-
spektive birgt das Potential, Politikberatung aus der Dualität von Wissenschaft
und Politik herauszulösen und die Gelingensbedingungen solcher Politikbe-
ratungssituationen zu identifizieren, in denen illokutionäre Akte ausreichend
Koordinationskraft entfalten, um zugleich verständigungsorientiertes Sprechen
und kollektive Verbindlichkeit zu ermöglichen (Nullmeier 2006: 91).
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Die neuere Forschung zur Performativität in Wissenschaft, Politik und Ge-
sellschaft sucht in diesem Sinne nach Wegen jenseits der Dualität – teilweise
auch in kritischer Abgrenzung zur Universalpragmatik (Diaz-Bone 2011; Gerten-
bach 2020;Wirth 2002).Das liegt unter anderemdaran, dass die Unterscheidung
zwischen verständigungs- und strategiezentriertem Handeln weder empirisch
noch konzeptuell ohne weiteres durchgehalten werden kann (vgl. bereits Holzin-
ger 2001). Insbesondere der zentralen Prämisse, dass verständigungsorientierte
Kommunikation auf Konsens ziele, wird im Anschluss an Lyotard der vielfach
spielerische, widersprüchliche und agonistische Verlauf sprachlicher Auseinan-
dersetzung entgegengehalten (Wirth 2002: 17). Bezweifelt wird auch der regel-
und normgeleitete Charakter des Illokutionären und die Vorstellung, dass Ver-
ständigung letztlich auf lebensweltlichen Grundverständnissen beruhe, jenem
»breiten, unerschütterlichen, aus der Tiefe herausragenden Fels konsentierter
Deutungsmuster, Loyalitäten und Fertigkeiten« (Habermas 1992: 38; Straß-
heim 2017). In sozialen und sprachlichen Zusammenhängen ist der Untergrund
niemals unerschütterlich, sondern gleicht jenem Neurathschen Schiff, dass auf
offener See umgebautwerdenmuss (Neurath 1932).DieKonzentration verschiebt
sich insofern auf die vielfältigen und hochgradig kontingenten innersprachli-
chen, aber auch außersprachlichen Faktoren, durch die Sprechakte Autorität und
Bindungswirkung entfalten. Dabei tritt das Perlokutionäre aus dem Schatten
des Illokutionären heraus und dient jenseits diskursethischer Bewertungen als
Dimension, über die Institutionen, Kulturen, Medien, Technologien und wei-
tere außersprachliche Zusammenhängen Eingang in die Analyse der sozialen
Voraussetzungen und Folgen von Performativität finden (Gertenbach 2020).

Für die Politikberatungs- und Expertiseforschung hat dies mindestens
zweierlei Folgen: Erstens stellt sich verschärft die Frage nach den inner- wie au-
ßersprachlichen Quellen der Autorisierung und Deutungsmacht von Expertise
– aber auch den Bedingungen ihrer krisenhaften Erosion und ihres Verlustes.
Expertise lässt sich überhaupt nur begreifen,wenn sie nicht als etwas Gegebenes
vorausgesetzt wird, sondern die wesentlichen Elemente des Zustandekommens
und der Zuschreibung von Sachverstand und Autorität nachvollzogen werden.
In einer konstitutionsanalytischen Perspektive muss daher nach den Formen
und Dimensionen der Hervorbringung, Stabilisierung oder auch Schwächung
von Expertise in Politikberatungssituationen gefragt werden. Dabei geht es im
Anschluss an Nullmeier (2006: 99) auch darum, »Interaktionsgefüge der Poli-
tikberatung« und kollektive Konstellationen von Expertise in ihrer Konstitution
und Konflikthaftigkeit nachzuvollziehen. Zweitens ist im Sinne der Performati-
vitätsforschung zu fragen, auf welche Weise und mit welchen Folgen Expertise
sozialeWirkmächtigkeit entfaltet. Im Zuge der Beratungmit Hilfe vonTheorien,
Methoden, Modellen oder Simulationen produzieren Expert:innen nicht nur



Wissen und Entscheiden revisited 211

Wissen, sondern verändern auch die Formen gesellschaftlicher »Welterschlie-
ßung« (Nullmeier 2006: 86) – und damit potentiell auch die sprachlichen und
sozialen Bedingungen ihrer Autorisierung (Diaz-Bone 2011). Die beiden folgen-
den Abschnitte stellen den Versuch dar, einige Antworten auf diese Fragen zu
skizzieren.

3. Die doppelte Performativität von Expertise

Expertise konstituiert und bewährt sich erst dann, wenn Expert:innen die Kom-
petenz zur Validierung von Geltungsansprüchen zugeschrieben wird (»epistemi-
sche Autorität«) und sie zugleich mit Erfolg die Fähigkeit für sich beanspruchen
können, dieseGeltungsansprüche auch imKontext kollektiv bindender Entschei-
dungen mit Relevanz und Legitimität auszustatten (»politische Autorität«). Poli-
tikberatung ist in diesem Sinne ein Grenzgang.Gelingt es, beide Formen von Au-
torität miteinander zu verbinden, dann können die Beratungsakteure über ge-
sellschaftliche Teilbereiche hinweg mit Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Legiti-
mität rechnen (Quack 2016; Straßheim 2021a). ImMisserfolgsfall verlieren sie an
Bedeutung oder werden unglaubwürdig. Im Folgenden sollen drei Sinndimen-
sionen unterschieden werden, innerhalb derer sich die Autorität von Expertise
manifestieren und bewähren muss. Es handelt sich dabei um eine abgewandelte
Form der sowohl in Sozialphänomenologie wie auch Systemtheorie klassischen
Trias von Sozialdimension, Zeitdimension und Sach- bzw. Objektdimension:

1. In der sozialen Dimension gewinnen Regeln und Kriterien der Zuschreibung
von Kompetenzen an Gewicht. Sie beeinflussen die Rollen und Relationen in
und zwischen individuellen wie auch organisierten Formen der Expertise,
epistemischen Gemeinschaften und Wissenskoalitionen (Haas 2013; Stone
2012). Die Deutung dieser Regeln und ihre jeweilige Auslegung beeinflussen
die Abgrenzung zwischen Expert:innen und Laien. Entscheidend sind hier
unter anderem die formalen und informalen Regeln der Rekrutierung und
das Verhältnis von Reputation und Repräsentation in der Zusammensetzung
von Kommissionen.

2. In der zeitlichen Dimension stabilisieren sich Skripte, also temporalisierte
Schemata in Form von Verfahren, Praktiken und Routinen, die den Ablauf
der Produktion von und die Entscheidungsprozeduren über Wissen und
Expertise strukturieren. Praktiken und Routinen nehmen dabei die Form
von Handlungsketten an, bei denen Handlungsformate der Prüfung, der
Bewertung und der Rechtfertigung miteinander verschränkt werden (Pritz-
laff/Nullmeier 2011). Ihre Leistung besteht darin, Akteure durch kognitive
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Schemata derart mit Gewissheit auszustatten, dass sie ihre Erwartungen im
Handlungsverlauf überwiegend auf das Ergebnis ihres Handelns konzen-
trieren können, ohne dabei den Weg dorthin problematisieren zu müssen.
Dabei laufen Verfahren nicht in dem vordefinierten Sinne von Ritualen ab.
In ihnen sorgt vielmehr der Rhythmus zwischen Öffnung und Schließung
von Gelegenheitsfenstern dafür, dass zu bestimmten Zeiten neue Aspekte
thematisierbar werden. Je nachdem, was als irrelevant vorausgesetzt wird
und je nach Kreativität im Umgang mit den Verfahrensregeln gewinnt der
Prozess einen eigenen,manchmal sogar nicht vorhersagbaren Verlauf.

3. In der Objektdimension werden Vokabulare, Wissensobjekte und Technolo-
gien der »Welterschließung« (Nullmeier 1986) (ko-)produziert und in Umlauf
gebracht. Statistiken, Simulationen oder Studien vermitteln zwischen sehr
unterschiedlichen Zusammenhängen, indem sie als sowohl politisch relevant
und handhabbar wie auch als wissenschaftlich valide erscheinen. In der
Wissensforschung sprichtman auch von »boundary objects« (Star/Griesemer
1989), die sowohl Grenzüberschreitungen als auch Grenzsetzungen möglich
machen. Die Bandbreite von Grenzobjekten ist vielfältig und reicht von Gut-
achten oder Voten wissenschaftlicher Sachverständiger bis hin zu komplexen
mathematischenModellen und Simulationen.

Auf diese Weise entfaltet sich Expertise als eine Grenzfigur und -figuration
entlang multipler Konstellationen der Anerkennung und Geltendmachung von
epistemischer und zugleich politischer Autorität. Dabei handelt es sich um eine
durchaus fragile Konstruktion, die in der sprachlichen wie sozialen Verknüp-
fung von Akteuren, Objekten und Verfahren Gestalt annimmt, sich wandelt und
erodiert. In der Auseinandersetzung mit wechselnden Umweltanforderungen
und Öffentlichkeiten erbringen Expert:innen Übersetzungsleistungen; sie ver-
mitteln zwischen widersprüchlichen Erwartungen und können dabei oft nur
enttäuschen. Dieser Balanceakt gewinnt seine performative Kraft nur durch
die gleichzeitige Geltendmachung politischer und epistemischer Autorität. Geht
epistemische Autorität verloren, gilt Expertise als unsolide und tendenziös; geht
politische Autorität verloren, wird selbst wissenschaftlich exzellente Expertise
irrelevant und gilt schlimmstenfalls als politisch verbrannt.

Expertise entfaltet ihre Performativität jedoch über diese primäre Ebene der
(Selbst-)Autorisierung hinaus zugleich in einem sozialen Zusammenhang, der
eher demBereichdesPerlokutionären zuzuordnen ist.Möglicherweise kannman
hier von Performativität zweiter Ordnung sprechen. Die politisch-epistemische
Übersetzung und gesellschaftliche Zirkulation wissenschaftlicher Vokabulare,
Theorien, Modelle oder Technologien dient nicht nur der Weltbeschreibung,
sondern eben auch der performativen »Welterschließung« (Nullmeier 2006). Be-
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sonders prägnant ist diese Form der Performativität anhand von ökonomischer
Expertise beschrieben worden und man könnte vermuten, dass es gerade den
Wirtschaftswissenschaften als globaler Profession gelingt, ihre Analyseweisen
auch sozial wirksam werden zu lassen (Diaz-Bone 2011; Fourcade 2006). Mög-
licherweise ist dies auch einer der Gründe für eine zunehmend beobachtbare
Ökonomisierung von Expertise (Nullmeier 2006: 98).

So untersucht etwa Amadae (2015) in ihrer Studie zur Bedeutung der Spiel-
theorie für denKaltenKrieg unddie EntstehungdesNeoliberalismus,wieModel-
le der Nutzenmaximierung und Kooperationsdilemmas Eingang fanden in Kal-
küle politisch-strategischer Akteure und letztlich auch in neoliberale Konsumen-
tenleitbilder. MacKenzie und Millo (2003) rekonstruieren den Einfluss ökonomi-
scherModelle auf denDerivatehandel undzeigen,wiediese allmählichunterEin-
wirkung der beteiligten Expert:innen nicht nur an Akzeptanz imHandel gewan-
nen, sondern sich umgekehrt die Erwartungen und damit auch Preisentwicklun-
gen auf den Finanzmärkten sukzessive an diewirtschaftswissenschaftlichen For-
meln anpassten. Anhand der globalen Verbreitung der experimentellen Verhal-
tensökonomik lässt sich nachverfolgen, dass es Expert:innennetzwerken zuneh-
mend gelingt, Markt- und Staatsversagen als Ergebnis von Wahrnehmungsver-
zerrungen zu erklären–unddamit nicht nur die Formenpolitisch-ökonomischer
Steuerung, sondern auch die die Konzeption demokratischer Steuerungssubjek-
te selbst kognitionstheoretisch zu deuten (Straßheim 2020).

Gemeinsam ist diesen Konstellationen, dass Expertise durch das grenzüber-
schreitende in Umlauf bringen ihrer Analyseweisen nicht nur an Autorität und
Einfluss gewinnt, sondern soziale Wirklichkeit selbst reformuliert und neu ein-
richtet.

4. Kollektive Expertise und Expert:innenkonflikte in der
Weltgesellschaft

Unter den Bedingungen derWeltgesellschaft wandeln sich diese Konstellationen
der Expertise und ihre Geltungsbedingungen. Ohne die Nuancen unterschied-
licher Konzeptionen einebnen zu wollen, wird hier von Weltgesellschaft dann
gesprochen, wenn einerseits grenzüberschreitende Vernetzungen und Verflech-
tungenzunehmenund sich andererseitsVergleichs- undBeobachtungshorizonte
ausweiten (Albert/Werron 2020; Werron 2012). Die Forschung beobachtet seit
geraumer Zeit eine »Pluralisierung« von Formen und Konfigurationen der
Expertise, die über Grenzen und Ebenen hinweg Geltungs- und Gestaltungsan-
sprüche erheben und dabei mit anderen um inter- und transnationale Autorität
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und Einfluss konkurrieren. Professionsgemeinschaften, Unternehmen und
Unternehmensverbünde, Agenturen, Think Tanks und Consultingfirmen, zi-
vilgesellschaftliche Organisationen und soziale Bewegungen engagieren sich
mit unterschiedlichem Erfolg in trans- und internationalen Deutungs- und
Regelungsprozessen (Büttner/Mau 2014; Kennedy 2016; Stone 2019).

Unter diesen Bedingungen zeichnen sich komplexe Konstellationen der
Geltendmachung von Ansprüchen auf epistemische und politische Autorität
ab: Seit Mitte der 1990er Jahre werden mit Adler und Haas (1992; Haas 1992)
klassischerweise epistemische Gemeinschaften (»epistemic communities«) be-
schrieben, die im Wesentlichen auf einem politisch-epistemischen Konsensus
als Kristallisationspunkt kollektiven Handelns beruht. Es ist den Autoren zu-
folge das intersubjektive Einverständnis über kausale Zusammenhänge und
Problemkonstellationen, das diese Gemeinschaften im Innern zusammenhält
und ihnen zugleich nach außen Anerkennung und Autorität verschafft. Solche
Expertisegemeinschaften nehmen mehr oder weniger unhinterfragte Autorität
in Anspruch, wenn die Mitglieder prinzipielle Problem- und Lösungswahrneh-
mungen, Kausalvorstellungen und Kriterien der Validierung von Geltungsan-
sprüchenmiteinander teilen. Sie aggregieren und artikulierenWissen, das dann
die Durchsetzung und Regulierung beispielsweise von Freihandelspolitiken,
Währungsregimen oder Umweltpolitiken beeinflusst (Haas 2013).

Allerdings deuten Studien beispielsweise zur Klima- und Energiepolitik
(Voss/Simons 2014; Zito 2018) oder zum gesundheitlichen Verbraucher:innen-
schutz in der Europäischen Union (Dunlop 2017) darauf hin, dass epistemische
Gemeinschaften im Kontext von Weltgesellschaft einem erheblichen Wandel
ausgesetzt sind. Eine Vielzahl unterschiedlicher, mitunter konkurrierender Ak-
teure und Deutungen drängt in ihren Aktivitätsbereich, erschwert ihren Einfluss
und lässt den zugrundeliegenden Konsens und damit auch ihre Autorität nach
Außen erodieren. Die »Ironie« (Dunlop 2017) globaler Expertise besteht darin,
dass sie epistemische und politische Zusammenhänge performativ erschließt,
die ihr dann entgleiten. Adler und Haas (1992: 381) haben es so kommen sehen:
»Epistemic communities create reality, but not as they wish.«

Mehr noch, eine wachsende Zahl von Studien verweist auf die besondere
Rolle, die Politikinstrumente, Wissensobjekte und Technologien bei der Hervor-
bringung und Autorisierung kollektiver Expertise spielen. Instrumentenkollek-
tive (Simons/Voss 2018; Voss/Simons 2014) bringen hochgradig diverse Akteure
aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft allein dadurch zusam-
men, dass diese sich epistemisch wie politisch auf Instrumente beziehen, deren
Entwicklung und Verbreitung inter- wie transnational vorantreiben und sie in
verschiedene Praktiken und Anwendungsbereiche übersetzen. Die Instrumente
selbst entfalten eine perlokutionäre Bindungskraft, indem sie als »best practices«
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und Standards über diverse Kontexte hinweg zum Anknüpfungspunkt für die
wechselseitige Autorisierungen und die Legitimation von Handeln werden.

Anders als epistemischeGemeinschaften geht es bei Instrumentenkollektiven
nicht umProblemeundderenLösung, sondernbereits vorhandeneLösungen,die
auf der Suche nach Problemen und möglichst vielen Umsetzungsgelegenheiten
sind (Simons/Voss 2018). Entsprechende Instrumentenkollektive wurden bereits
im Kontext des Emmissionshandels (Voss/Simons 2014; Zito 2018), von globalen
Consultingnetzwerken (Sturdy 2018), Partizipations- und Beteiligungsformaten
(Voss/Amelung 2016) sowieMethoden und Praktiken der evidenzbasierten Politik
(Simons/Schniedermann 2021; Straßheim2021b) identifiziert. Instrumentenkol-
lektive bringen ein ganz eigenes »soziales Habitat« hervor (Simons/Voss 2018), in
demüber verschiedene Ebenen hinweg eine jeweils spezifische epistemische und
politischeArbeitsteilungherrscht.Hinterder scheinbarenNeutralität von Instru-
menten undMethoden stehen dabei oftmals ganz eigene Politiken undKonflikte,
deren ImplikationenundFolgennichtunmittelbar sichtbarwerden.Dasmit »evi-
denzbasierter Politik« verknüpfte Instrumentenkollektiv ist ein besonders prä-
gnantesBeispiel für eine anObjektenundObjektivierung orientierte,hochgradig
politische Konstellation, die sich durch methodische Hierarchien, die Ausblen-
dungbestimmterKontexteunddieVerstärkung individualistischerWertordnun-
genauszeichnet (Simons/Schniedermann2021; Straßheim2021b).DieForschung
zudiesenmateriellen und objektbezogenenKonfigurationender Performanz von
Expertise steht noch am Anfang. Sie verspricht jedoch weitere Hinweise zu den
vielfältigen Äußerungen des Politischen im Spannungsfeld vonWissen und Ent-
scheiden.

5. Schluss: Von der Politikberatung zum kollektiven Umgangmit
Ungewissheit?

Expertise, darauf deuten die hier angestellten Überlegungen hin, kann immer
weniger als Beratungsgeschehen im Verhältnis von Wissenschaft und Politik
verstanden werden. Der Beratungsbegriff bildet die wechselseitige Bedingtheit
und Bindungskraft von politischer und epistemischer Autorität, wie sie hier in
Auseinandersetzung mit den Konstitutionsdynamiken und weltgesellschaft-
lichen Konfigurationen von Expertise in den Blick geriet, nicht ausreichend
ab. Er verstellt auch das Verständnis für die vielfältigen Interaktionsgefüge
und die damit verbundenen innersprachlichen wie außersprachlichen Quellen
und Einflussbereiche des Politischen. Neuere Forschungen verweisen eher auf
eine sich ausweitende Landschaft von Expertisearrangements, in denen auf



216 Holger Straßheim

sehr unterschiedliche Weise mit politischen und epistemischen Ungewisshei-
ten umgegangen wird. Solche Arrangements lassen sich beispielsweise dort
beobachten, wo im Nexus miteinander verbundener Politikfelder wie etwa der
Klima-, Umwelt-, Energie- oder Verkehrspolitik hochgradig komplexe Wissens-
und Koordinationsprobleme bestehen (Haus u.a. 2018; Scoones/Stirling 2020).
Heterogene Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
sind dort mit konfligierenden Interessen und Problemdeutungen konfrontiert.
Genau an diesen Punkten hat sich in den letzten Jahren eine Vielzahl hetero-
gener Arrangements jenseits von klassischen Beratungsformen etabliert. In
»Trialogen« loten Akteure mit divergierenden Handlungsorientierungen Kon-
senskorridore aus. »Agoren« bieten Plattformen für transdisziplinäre Formen
der Erforschung und Bewertung von Politiken. Umsetzungsexperimente und
Reallaboratorien ermöglichen versuchsweise die partizipative Implementation
umstrittener Politiken. Im Politikfeldnexus entstehen so sehr unterschiedliche
Formationen des Umgangs mit gesellschaftlichen Ungewissheiten, die weder in
Forschung noch Politik bislang systematisch untersucht wurden. Hier müsste
eigentlich eine institutionalisierte »Metakommunikation« (Nullmeier 2006: 99)
ansetzen–eine ArtObservatorium–,welches die Formenund politischen Folgen
doppelt performativer Expertise, der damit verbundenen Autoritätskonstellatio-
nen und Konflikte empirisch vergleichbar und gesellschaftlich sichtbar macht.
Und so ließen sich dann möglicherweise auch jenseits des Rufes nach einer
»Evidenzbasierung« reflexive Formen finden, die dem politischen Charakter von
Expertise gerecht werden (vgl. dazu den Bericht des EU JRC 2019).
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Krieg und Sozialpolitik: RichardM. Titmuss
und seine deutschen Vorgänger

Herbert Obinger

Einleitung

Seit einigen Jahren interessiert sich die Forschung verschiedener Disziplinen
wieder stärker für die Effekte von Kriegen auf Staatsintervention in unter-
schiedlichen Politikfeldern.Dominierten früher Fallstudien, so sind die jüngeren
Studien vergleichend angelegt und nutzen meist quantitative Methoden der
Datenanalyse. Gegenstand dieser Untersuchungen sind kriegsinduzierte Aus-
wirkungen auf die Entwicklung des Steuerstaates (Scheve/Stasavage 2010, 2012),
des primären Bildungswesens (Aghion u.a. 2019) und des Sozialstaates (Obinger/
Schmitt 2018, 2020a, b; Emmenegger/Walter 2021).

Die klassische Referenz praktisch aller Studien zum Einfluss von Gewaltkon-
flikten auf Sozialpolitik ist ein kurzer Essay von Richard M. Titmuss (1958) mit
dem Titel »War and Social Policy«, der amBeispiel Großbritanniens dieWechsel-
beziehung zwischen Krieg und Sozialpolitik thematisiert. Weniger bekannt ist
hingegen, dass deutsche Sozialpolitikprofessoren und Sozialreformer bereits ca.
40 Jahre vor Titmuss im Kontext des Ersten Weltkriegs gleichnamige Schriften
vorgelegt haben. Dieser Beitrag will diese Arbeiten in Erinnerung rufen. Sie sind
nämlich insofern bemerkenswert, als Titmuss und seine deutschen Vorgänger
nicht nur zu sehr ähnlichen Schlussfolgerungen kamen, sondern in der Erörte-
rung des Wechselverhältnisses von Krieg und Sozialpolitik auch früh Begriffe
benutzen, die eine Affinität zu Foucaults Biopolitik aufweisen. Alle Beiträge
heben die Bedeutung militärischer Interessen und Notwendigkeiten als Impuls-
geber für (sozial-)politische Maßnahmen hervor, deren Zweck die Stärkung und
kriegerische Instrumentalisierung des »Volkskörpers« darstellt. Vor allem die
deutschen Schriften liefern zudem eine neue Begründung für Sozialpolitik (vgl.
dazu Nullmeier 2019), indem ihr militärischer Wert und damit ihre Bedeutung
zur Realisierung außenpolitischer Machtambitionen betont wird. Sozialpolitik
ist nicht nur ein Instrument der Herrschaftssicherung im Inneren (Adler 1897),
sondern auch ein weltpolitischer Machtfaktor. Und schließlich sind sich die-
se Beiträge einig, dass das Massensterben und -elend nach Kriegsende einen
sozialpolitischen Kurswechsel befördern würde.
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Der Beitrag1 beginnt mit einer knappen Darstellung des klassischen Essays
von Titmuss. Danach werden die Schriften der deutschen Sozialreformer vorge-
stellt und ihre Rezeption imMilitär dargestellt. Ein kurzes Fazit rundet den Bei-
trag ab.

Locus classicus: Titmuss’ »War and Social Policy«

Titmuss’ (1958) klassischer Essay basiert auf einem Anfang März 1955 am Lon-
doner King’s College gehaltenen Vortrag. Einen wichtigen Anstoß für seine Re-
flexionen über das Verhältnis von Krieg und Sozialpolitik (Titmuss 1958: 76, 82)
gab seine Ende 1941 begonnene und 1949 abgeschlossene Studie über die sozi-
alpolitischen Maßnahmen im Zuge der Evakuierung der städtischen Zivilbevöl-
kerung während der Luftschlacht um England (Stewart 2020: 85), die als Teil ei-
nermehrbändigen Geschichte des ZweitenWeltkriegs2 veröffentlicht wurde (Tit-
muss 1950). Titmuss hatte sich autodidaktisch jedoch bereits in den 1930er Jahren
intensiv mit bevölkerungs- und gesundheitspolitischen Fragen auseinanderge-
setzt undwar aktivesMitglied in der Eugenics Society.Angesichts der steigenden
Kriegsgefahr und nach Einführung des Military Training Acts im Frühjahr 1939
interessierte er sich verstärkt für die Auswirkungen der Volksgesundheit (popu-
lation health) auf das Militär. Er analysierte britische Musterungsstatistiken und
publizierte seine Ergebnisse in Zeitungen und Zeitschriften,3 wertete aber auch
deutscheBevölkerungsstatistiken für dasMinistry of EconomicWarfare aus (Ste-
wart 2020: 60–64).

»War andSocial Policy« beleuchtet amBeispiel vonGroßbritanniendasWech-
selverhältnis von Krieg und Sozialpolitik über den Zeitraum von der Mitte des
19. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die zentrale Schlussfol-
gerung des Essays lautet, dass »modern war has had – at least in Britain – a pro-

1 Ich dankeNikolasDörr,EmmaGasster und LukasGrawe fürwertvolleHinweise und derDFG für finan-
zielle Unterstützung.

2 Sir William Keith Hancock (Hg.), History of the SecondWorldWar: United Kingdom Civil Series, Lon-
don: H.M.S.O

3 In einem1939publiziertenArtikel (»Man-Power andHealth«,SpectatorMay,26, 1939) stellt Titmuss fest,
dass zwischen 1925 und 1937 55 Prozent der Armeebewerber v.a. ausmedizinischen Gründen abgelehnt
wurden. Seine Schlussfolgerungen nehmen einige Gedanken in »War and Social Policy« bereits vorweg:
»The lesson is, or should be, plain to everyone who realises that we do not fight by guns alone. If the
whole of the man-power of the nation is to be marshalled in common defence then there should be not
only the equalisation of wealth by conscription but the equalisation of health. Conscription has come to
Britain, but poverty remains to remindus that freedom is best defended by attackingwant. If the people
of this country are to rise in defence of their homes then let them demand that their homes should not
be hovels and that their children should not be malnourished.«
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found influence on social policy and that, reciprocally, the direction of social pol-
icy has influenced the way in which war is prosecuted« (Titmuss 1958: 86–87).

Dass Krieg die Sozialpolitik überhaupt beeinflusst und diese wiederum auf
die Kriegsführung zurückwirkt, ist das Ergebnis grundlegender Veränderungen
in der Art und Intensität der Kriegsführungwährend der hundertjährigenUnter-
suchungsperiode: »[I]n our recentWestern history war has been following war in
anascendingorder of intensity. In scale, indepth and in time,warhas beenwaged
more intensively and ferociously« (Titmuss 1958: 78).Konntendie altenKabinetts-
kriege noch als »Sport der Könige« (Titmuss 1958: 78) betrachtet werden, da es
sich umKriege handelte, die spontan geführt wurden und in ihrerWirkung lokal
und zeitlich begrenzt blieben, führte der moderne Massenkrieg und die damit
verbundene territoriale Entgrenzung und Totalisierung der Kriegsführung (vgl.
Münkler 2006) zu grundlegend veränderten Konsequenzen: Immer größere Teile
der Bevölkerung waren vom Krieg betroffen (und wurden für die Kriegsführung
gebraucht), die Kriegsfolgen blieben für eine sehr lange Zeit spür- und sichtbar,
und Kriege wurden nun bereits vor ihrem Ausbruch antizipiert und geplant.

Der entscheidende Kausalmechanismus (vgl. Nullmeier 2021), der Krieg und
Sozialpolitik miteinander verbindet, ist das Interesse des Staates an den »biolo-
gical characteristics of its people« (Titmuss 1958: 78), denn mit dem Wandel des
Krieges wurde die »quantity and quality of the population« immer bedeutsamer.
Diese »progression of biological interests« (Titmuss 1958: 79) vollzog sich histo-
risch in vier Stufen:

Zuerst rückte die Größe der Bevölkerung und vor allem die Zahl der mobili-
sierbaren Soldaten in den Fokus, bildete doch überall die »Überlegenheit in der
Zahl« (von Clausewitz 2012: 203 [1832]) einen Schwerpunkt der militärstrategi-
schen Planungen.Damit stieg aber das Interesse des Staates an der Vermessung,
Gestaltung und Regulierung des »Volkskörpers«. DiemilitärischenMusterungen
lieferten erstmals Massendaten zum Gesundheits- und Bildungsstand junger
Männer (vgl. Hartmann 2011).

Die zweite Stufe rückte die Qualität der Rekruten in denMittelpunkt.Haupt-
grundwardie steigendeMechanisierungundArbeitsteilung indenStreitkräften,
wodurch immer höhere Ansprüche an die physische und psychologische Fitness,
aber auch an die intellektuellen Fähigkeiten und die charakterliche Eignung der
Rekruten gestellt wurden (Titmuss 1958: 79). Aufschluss darüber gab die Zahl der
von den Streitkräften zurückgewiesenen oder ausgemusterten Rekruten. Sozial-
politisch war dies in zweifacher Hinsicht von Bedeutung. Zum einen lenkten die
militärischenUntauglichkeitsdatendieAufmerksamkeit auf denGesundheitszu-
stand und Bildungsstand der (männlichen) Bevölkerung. Zum anderen entstan-
den als Folge hoher Untauglichkeit der Männer im militärfähigen Alter auch so-
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ziale Kosten, da »[m]any then become the clients of the social services« (Titmuss
1958: 80).

In der dritten Stufe rückte die Gesundheit und das Wohlbefinden (»health
and well-being«) der gesamten Bevölkerung in den Fokus. Allen voran galt das
für »children – the next generation of recruits« (Titmuss 1958: 80). Damit gewan-
nen nun gesundheitspolitische Maßnahmen für die Kriegsvorbereitung weiter
an Bedeutung. Diese Stufe wurde in Großbritannien an der Jahrhundertwen-
de erreicht. Maßgeblich dafür, so Titmuss, war das Desaster der Burenkriege
und die nach Kriegsende veröffentlichten Untersuchen zur Mortalität und zum
Gesundheitszustand der Truppen. Diese Studien lösten einen Schock und eine
Debatte über die soziale Degeneration der Bevölkerung aus, die schließlich zur
Einführung schulärtzlicher Untersuchungen, Schulmahlzeiten undMaßnahmen
zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit führte (siehe auch Dwork 1987). Ein
identisches Muster zeigte sich im Ersten Weltkrieg, als in den letzten Kriegs-
jahren im Rahmen der militärärztlichen Untersuchungen nur ein Drittel der
Männer für volltauglich befunden wurde.4 Titmuss sieht für diese Phase in der
Gesundheitspolitik eine klare Entwicklungslinie, die von den Burenkriegen bis
hin zur Einführung des National Health Service (NHS) im Jahr 1948 reicht, wobei
alle implementierten Maßnahmen zeigen würden »how, in modern times, our
concern of communal fitness has followed closely upon the course of ourmilitary
fortunes« (Titmuss 1958: 81).

Die vierte und letzte Stufe setztemit dem ZweitenWeltkrieg ein. Obwohl Tit-
muss dies nicht explizit erwähnt, ist dafür ausschlaggebend, dass Kriegshand-
lungen nun auf dem britischen Territorium ausgetragen wurden und damit gro-
ße Teile der Bevölkerung tangierten. In dieser letzten Phase geht es nicht nur um
die physical health of the people, sondern nunwerden auch die civilianmorale und de-
mostrategy5 für die Kriegsführung bedeutsam. Sozialpolitik wird nun kriegsstra-
tegisch relevant. Zur Hebung der Kampfbereitschaft und Stimmung in der Zi-
vilbevölkerung bedarf es nämlich Maßnahmen, die verdeutlichen, dass »the war
could not bewon unlessmillions of ordinary people, in Britain and overseas,were
convinced that we had something better to offer than had our enemies – not only
during but after the war« (Titmuss 1958: 82, eigene Hervorhebung). Die moderne
Kriegsführung erfordert »a great increase in social discipline« und diese ist »only
tolerable if – and only if – social inequalities are not tolerable« (Titmuss 1958: 85).
All das erfordert aber eine Neuausrichtung der Sozialpolitik oder zumindest ein

4 Ein oft genutzter Ausdruck in diesen Debatten war die »C-3 Population«. 1918 warnte etwa Premiermi-
nister Lloyd George in einer Rede in Manchester: »You cannot maintain a A-1 Empire with a C-3 po-
pulation«, (zitiert nach Winter 1980). A-C waren Musterungskategorien, wobei C-3 die als untauglich
gemustertenMänner bezeichnete.

5 Diesen Begriff übernimmt Titmuss vomMilitärhistoriker Cyrill B. Falls.
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soziales Gleichheitsversprechen für die Nachkriegszeit6: »It follows that the ac-
ceptance of these social disciplines – of obligations as well as rights –made nec-
essary by war, by preparations for war, and by the long-run consequences of war,
must influence the aims and content of social policies not only during the war it-
self but in peace-time as well.« (Titmuss 1958: 85) Titmuss nennt den Beveridge-
Report (1942), den Education Act (1944), die Einführung des NHS und von family
allowances als Beispiele und er beobachtet eine wachsende Gleichheit undUniver-
salisierung der Sozialpolitik als Folge des totalen Krieges. Weil nun die gesamte
Bevölkerung vom Krieg betroffen und gleichzeitig für die Kriegsführung mobi-
lisiert werden muss, darf die Sozialpolitik nicht länger selektiv bleiben, sondern
muss »primary needs of the whole population irrespective of class, creed or mi-
litary category« (Titmuss 1958: 82) Rechnung tragen. Krieg begünstigt damit eine
Entwicklung »towards universalizing public provision« (Titmuss 1958: 83).

Schließlich ist Krieg auch ein Motor der Familienpolitik. Mit der fortschreit-
enden Intensität der Kriegsführung stiegen auch die sozialen Bedarfe der Ange-
hörigen und Hinterbliebenen von Soldaten. »The more, in fact, that the waging
of war has come to require a total effort by the nation the more have the depen-
dant needs of the family been recognized and accepted as a social responsibility.«
(Titmuss 1958: 84) Die Absicherung von Familienangehörigen strahlte auf die zi-
vile Sozialpolitik aus und fand in der Einführung von Familienzuschlägen ihren
Niederschlag.

Krieg und Sozialpolitik in der deutschen Literatur zum Ersten
Weltkrieg

Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs beschäftigten sich auch deutsche
Sozialreformer aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik mit dem Verhältnis
von Krieg und Sozialpolitik. Im Gegensatz zur nüchternen Nachkriegsanalyse
von Titmuss standen diese Schriften stark im Zeichen der verbreiteten Kriegs-
euphorie und dienten zum Teil auch der »Aufklärung«, so die zeitgenössische
Bezeichnung für Propaganda. Sieht man von diesem patriotischen Pathos und
der völkischen Diktion ab, zeigen sich bemerkenswerte Überschneidungen mit
der Analyse von Richard Titmuss.

6 Titmuss verweist hier auf einen Leitartikel der Times aus dem Jahr 1940, der folgende Ziele skizzierte:
sozialeGerechtigkeit,dieBeseitigungvonPrivilegienundeinegerechteVerteilungvonEinkommenund
Vermögen.
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Im Folgenden soll auf dreiWerke näher eingegangen werden, konkret auf die
Schrift von Heinz Potthoff7 »Krieg und Sozialpolitik« aus dem Jahr 1915, die im
selben Jahr erschienene Abhandlung von Waldemar Zimmermann8 »Krieg und
Sozialpolitik (SozialeKriegsrüstung)«unddie 1916publizierteDarstellung »Deut-
sche Sozialpolitik und der Krieg« von Friedrich Zahn.9 Gemeinsam ist allen drei
Schriften, dass sie die militärische Bedeutung der Sozialpolitik für die Kriegs-
führung (Zimmermann 1915: 11) thematisieren und die deutsche Sozialpolitik als
einen Grund für den militärischen Sieg sehen. Heinz Potthoff (1915: 6) bemerkte
dazu:

»Wenn einmal die Geschichte dieses Weltkriegs geschrieben wird, dann sollte man unter den
FaktorendesSieges janicht die kaiserlichenBotschaften von 1881und 1890 [alsodieGründungs-
urkunden der Sozialversicherungs- und Arbeiterschutzgesetzgebung, HO] vergessen.«

Damit wird das Pferd gewissermaßen von hinten aufgezäumt, da im Einklang
mit Titmuss’ vierter und letzter Eskalationsstufe des Krieges die Bedeutung der
Sozialpolitik fürdie erfolgreicheKriegsführungamAnfangderReflexionen steht.

DermilitärischeNutzen vonSozialpolitik resultiertwie bei Titmuss aus ihrem
Beitrag zur Verbesserung der Quantität und Qualität der Bevölkerung sowie zur
Stärkung der Kriegsmoral, wobei in den deutschen Schriften die positiven Effek-
te der Sozialpolitik auf die Stärkung derOpfer- undKampfbereitschaft und eines
Einigkeits- und Zusammengehörigkeitsgefühls betont werden. Wie bei Titmuss
wird die gestiegenemilitärische Bedeutung der Sozialpolitik auf denWandel des
Krieges zu einemMassenkrieg zurückgeführt. »Ein heutiger Krieg ist etwas ganz
anderes als ein früherer; nicht nur das Heer, sondern das ganze Volk mußmobi-
lisiert werden.« (Potthoff 1915: 14) Der moderne Krieg ist ein »Volkskrieg«, der –
soWaldemar Zimmermann –durch »die körperliche und sittliche Kraft der brei-
ten Volksmassen entschieden wird«. Hierzu leistet die moderne (»neuzeitliche«)
Sozialpolitik aber einen entscheidenden Beitrag, ist sie doch der »Inbegriff al-
ler Grundsätze und Maßnahmen leiblicher und geistiger Massenkultur«, die die

7 Heinz Potthoff (1875–1945): Arbeitsrechtler, liberaler und später sozialdemokratischer Politiker.
1928–1933 Regierungsrat im Reichsarbeitsministerium. Mitglied im Verein für Socialpolitik und Aus-
schussmitglied in der Gesellschaft für Soziale Reform (Hansen/Tennstedt 2010: 126).

8Waldemar Zimmermann (1876–1963): Privatdozent für Staatswissenschaften und ab 1920 Professor für
Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik in Berlin, 1902–1913 Schriftleiter der Sozialen Praxis und von
1913–1919 Generalsekretär der Gesellschaft für Soziale Reform (mit Ernst Francke), später NSDAP-Mit-
glied (Hansen/ Tennstedt 2018: 228–229).

9 Friedrich Zahn (1869–1946): Rechts- und Staatswissenschaftler. 1900–1906 Regierungsrat am Statisti-
schen Bureau des Deutschen Reichs in Berlin und dort Professor für Staatswissenschaft, Sozialpolitik
und Statistik. Später Direktor und Präsident des Bayerischen Statistischen Landesamts sowie Hono-
rarprofessor für Statistik und Sozialpolitik in München. Mitglied der Gesellschaft für Soziale Reform
und im Verein für Socialpolitik (Hansen/Tennstedt 2010: 178–179).
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»Kriegstüchtigkeit und die Widerstandsfähigkeit der Nation« gestärkt hat (Zim-
mermann 1915: 6, 7).

In allen Schriften wird die »Friedensozialpolitik« (Zahn) folglich als »sozia-
le Kriegsrüstung« (Zimmermann) und damit als Instrument der Kriegsvorberei-
tung gedeutet, dessenmilitärische Bedeutung allerdings erst bei Kriegsausbruch
klar zutage trat (Zimmermann 1915: 11; Potthoff 1915: 8). So bemerkte der Präsi-
dent desReichsversicherungsamts,Paul Kaufmann,kurz nachAusbruchdes Ers-
tenWeltkriegs, dass erst der Krieg »den bisher nicht voll erkannten Segen der Ar-
beiterfürsorge« offenbart habe, denn sie »erwies sich als eine Quelle deutscher
Kriegsbereitschaft« (Kaufmann 1914: 130). Für Waldemar Zimmermann (1915: 11)
gehörte die deutsche Sozialpolitik »zu den Faktoren, die zur gigantischen und
sieghaften Mobilmachung der deutschen Nation ebenso erfolgreich beigetragen
haben wie der Generalstab, die Reichsbank und die Eisenbahn«. Sozialpolitik sei
eine »starke Helferin zur kriegerischen Tüchtigmachung des deutschen Volkes«,
leiste »vorsorgendeWohlfahrtsarbeit amVolkskörper«, bedeute daher einen »Ge-
winn an militärischer Wehrkraft« (Zimmermann 1915: 16–17, 21, 34) und sei da-
mit »hochbedeutsam für unsere Kriegsstärke und Kriegserfolge« (Zahn 1915: 6).
Friedrich Zahn (1915: 6–7) führt die Gründe näher aus: »[U]nserer Sozialpolitik ist
die physische und numerische, die psychologische und moralische Beschaffen-
heit unserer Wehrkraft ganz wesentlich mit zu danken«. Konkret leiste die So-
zialpolitik (Zahn nennt explizit den Arbeiterschutz, die öffentliche Hygiene und
die Sozialversicherung) einenwichtigenBeitrag zurHebungderVolksgesundheit
und physischen undmoralischenWiderstandsfähigkeit und erhöhe »die Zahl der
wehrfähigen Menschen«. Zimmermann betont, dass durch die »prophylaktische
Tätigkeit der Arbeiterschutzgesetzgebung und der Arbeiterversicherung« sowie
durchhygienischeAufklärungunddieEindämmungvonKrankheitenwiederTu-
berkulose »die männliche Rüstigkeit, die Trägerin unsererWehrkraft, zugenom-
men« hat. Neben der Qualität (»gesundheitliche Kräftigung der Massen«, Zim-
mermann 1915: 12) steigert die Sozialpolitik aber auch die Quantität der Bevöl-
kerung. So bilden die »ausgedehnte Schonung der Wöchnerinnen und die Kran-
kenkassenbeihilfe bei Niederkünften […] einenwertvollen Faktor zumSchutz des
kindlichen Nachwuchses, dieses stärksten Quelles der Wehrkraft eines Volkes«
(Zimmermann 1915: 18). Außerdem erhöhe die Sozialpolitik die Lebenserwartung
und steigere damit die Menge an mobilisierbaren Soldaten: »Jedes Jahr Lebens-
gewinn im bestenMannesalter aber bedeutet […] einen Jahrgang noch wehrfähi-
ger gedienter Soldaten mehr« (Zimmermann 1915: 19). Auch Heinz Potthoff hebt
die Leistungen der Arbeiterschutzgesetzgebung und Sozialversicherung für die
Quantität und Qualität der Bevölkerung und letztlich für die Wehrkraft hervor,
denn »mehr als drei Viertel desHeeres bestehen aus Arbeitnehmern […]. Ihre Ge-
sundheit, ihre Dienstfähigkeit und Ausdauer hängen ganz wesentlich ab von den



230 Herbert Obinger

Bedingungen,unter denen sie imFrieden gearbeitet haben.«Undweiter: »Wodie
Macht des Kapitals ungehindert über den einzelnen Besitzlosen gebietet, dawird
Raubbau getrieben, da wird neben der Gesundheit auch die Wehrfähigkeit der
jetzigen und der kommenden Generation verdorben.« (Potthoff 1915: 5–6)

Zahn, Zimmermann und vereinzelt auch Potthoff nennen einen weiteren,
bei Titmuss unberücksichtigten Aspekt sozialer Kriegsrüstung. Die Selbstver-
waltungseinrichtungen der Sozialversicherung weckten nämlich »Organisati-
onstalente« und wurden gemeinsam und den gewerkschaftlichen Selbsthilfeein-
richtungen zu »Erziehungsstätten der Organisation« (Zimmermann 1915: 34)
bzw. »zu einer sozialen Schule für die ganze Nation«, die bei Kriegsausbruch
wertvolle Dienste leistete (Zahn 1916: 8). »Das Geheimnis der deutschen Organi-
sationskunst« habe hier seine Wurzeln: »Was Volksschule und Heeresdienst an
Organisationsdisziplin den deutschen Massen einimpfen, das erfährt in den so-
zialen Berufsvereinen und sozialpolitischen Zweckverbänden seineWeiterpflege
und Vertiefung.« (Zimmermann 1915: 34)

Sozialpolitik ist zusammenfassendeinwichtigesElement derKriegsvorberei-
tung:Sie stärktdieVolks-,Reproduktions-,Organisations-undWehrkraftund ist
»Staatsnotwendigkeit« im Sinne einer »biotechnischen Sicherung der Gemein-
schaft« (Zahn 1916: 2).

Wie bei Titmuss wird auch die Bedeutung der Sozialpolitik für die Stärkung
der Kriegsmoral und Massenloyalität klar erkannt, denn sie hat den Gemein-
schaftssinn, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Verbundenheit mit dem
Staat und damit die Kampfbereitschaft und den Durchhaltewillen gestärkt.
Sozialpolitik, so Friedrich Zahn, machte aus dem Proletariat eine »moralisch
und geistig gehobene Arbeiterschaft« voller »Vertrauen zum deutschen Gegen-
wartsstaat, mit klarer Erkenntnis dessen, was bei der jetzigen Gefährdung des
Vaterlandes auch für sie auf dem Spiele steht«. Sozialpolitik habe Klassengegen-
sätze abgebaut, einen »Geist der Einigkeit«, »nationale Zusammengehörigkeit«,
»inneren Frieden«, ein »Solidaritätsgefühl«, »gegenseitiges Vertrauen« und »so-
ziale und staatbürgerliche Homogenität« geschaffen. Sozialreform habe den
Proletarier »zum Vollbürger umgewandelt«, der »etwas eigenes gegen den Feind
zu verteidigen hatte«. Ergebnis der sozialen Errungenschaften des Kaiserreichs
sei ein »glühender, opfermutiger Patriotismus« (alle Zitate Zahn 1915: 2, 6–9),
denn – so Waldemar Zimmermann (1915: 29) – »[d]er deutsche Arbeiter, der die
Früchte der Sozialpolitik genießt, weiß, dass er viel zu verlieren hat, wenn die
schwarz-weiß-rotenGrenzpfähle zersplittern« und er »hat im letztenMenschen-
alter unter dem Segen der staatlichen, gemeindlichen und genossenschaftlichen
Sozialpolitik erfahren, daß es sich unter der Reichsfahne auch für den Arbeiter
gut leben läßt« (Zimmermann 1915: 29).
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Hier zeigen sich Parallelenmit Titmuss, der vor allemdenAbbau vonKlassen-
gegensätzen undGleichheitsversprechen zur Stärkung der civilianmorale betonte
und ihren Stellenwert für die moderne Kriegsführung hervorhob.

Neben der Sozialpolitikwurde auch die Rolle der Bildungspolitik hervorgeho-
ben, denn auch ihre militärische Relevanz ist aufgrund der technologisch verän-
derten Kriegsführung gestiegen: »Es kommt nicht nur auf die durchschnittliche
physische Kraft und Gesundheit der einzelnen ausgehobenen Wehrpflichtigen
an, sondern je technisch verwickelter unser Heer- undWaffenwesen wird, desto
mehr auch auf die geistige Regsamkeit, das rasche Verständnis, die Fassungsga-
be und die Gewandtheit im technischen Dienst.« (Zimmermann 1915: 22) Nicht
zuletzt auch wegen der bildungspolitischen Errungenschaften des Kaiserreichs
werde der Krieg gewonnen. So bemerkte der Präsident des Reichsversicherungs-
amtes: »Die Schlacht von Königgrätz hat bekanntlich der deutsche Schulmeister
gewonnen. Jetzt siegen deutsche Schul- und Sozialpolitik.« (Kaufmann 1915: 47)
Ähnlich auch Heinz Potthoff:»

»Was unseren Feldgrauen hinaushebt über den tapferenMuschik [russische Soldaten, HO] wie
über den tapferen Söldner [britische Soldaten, HO] ist das fabelhafte Bewußtsein der sozialen
Zusammengehörigkeit, das auf der Dreiheit der allgemeinenWehrpflicht, der Schulpflicht und
der sozialen Gesetzgebung beruht, einer sich ergänzenden, umfassenden Gesamtorganisation
des Volkes, wie sie nirgends besteht.« (Potthoff 1915: 7)

ImGegensatz zu Zimmermannwidmen sich ZahnundPotthoff nicht nur dermi-
litärischen Bedeutung der Sozialpolitik für die Kriegsführung, sondern beschäf-
tigen sich auch mit den Auswirkungen des Krieges auf die Sozialpolitik im und
nach dem Krieg, und unterscheiden daher wie Titmuss zwischen drei Phasen: (i)
die Kriegsvorbereitung (»soziale Kriegsrüstung«), (ii) die Kriegssozialpolitik und
(iii) die Sozialpolitik der Nachkriegszeit (»soziale Friedenrüstung«, F. Zahn).

Die Kriegssozialpolitik nimmt vor allem bei Zahn breiten Raum ein. Seine
Darstellung der bis 1916 getroffenen Maßnahmen ist extrem detailliert und un-
terscheidet zwischen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der zivilen Sozialpo-
litik und kriegsbedingten Regelungen wie zum Beispiel die soziale Absicherung
von Heeresangehörigen und ihrer Familien oder die soziale Abfederung der un-
mittelbaren Kriegsfolgen. Diese Übersicht über die Kriegssozialpolitik bildet ein
Pendant zuTitmuss’DarstellungderSozialpolitik imBombenkrieg (Titmuss 1950)
und soll hier nicht ausgeführt werden.

Interessanter sind die Ausführungen zur Sozialpolitik nach dem Krieg. Denn
wie Titmuss kommen Potthoff und Zahn zu dem Schluss, dass die hohen Opfer-
zahlen und sozialen Schäden eines langenMassenkriegs langfristige Auswirkun-
gen in derNachkriegszeit besitzen und zu einemAusbau der Sozialpolitik führen
werden müssen, wobei die Familienpolitik den »Angelpunkt« (Zahn 1916: 452) al-
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ler Maßnahmen bildet. Die sozialen Kriegsschäden (v.a. der millionenfache Ver-
lust zeugungsfähiger Männer, die physischen und psychischen Leiden und ma-
teriellen Nöte der Kriegsbeschädigten, der Geburtenrückgang, der schlechte Ge-
sundheitszustand der Bevölkerung, die hohe Säuglingssterblichkeit, die Fabrik-
arbeit vonFrauenunddie grassierendenGeschlechtskrankheiten) stellen eineBe-
lastung »fürunserenVolkskörper«darundgefährdendie »Quantität undQualität
unseres künftigen Volks« (Zahn 1916: 449–50). Notwendig sei daher eine »sozia-
le Bevölkerungspolitik, die eine ausreichende Erneuerung des Volkskörpers si-
cherstellt« (Zahn 1916: 451). Ziel der »sozialen Friedensrüstung« ist der »Wieder-
aufbau unserer Bevölkerung« (Zahn 1916: 449), die »Wiederherstellung der deut-
schen Volkskraft« und »zielbewusste Menschenökonomie«. Ihre Eckpfeiler sind
pronatalistische und auch eugenische Maßnahmen, denn »Geburtenüberschuss
ist Macht« (Zahn 1916: 459) und es braucht »viel Qualitätsmenschen« (Zahn 1916:
521).Nicht zuletzt sei Sozialpolitik inderFriedenszeit bereitswieder »sozialeRüs-
tung« für kommendemilitärische Konflikte.

ImZentrumvonZahnsAusführungenstehtdieFörderungundUnterstützung
kinderreicher Familien (im Rahmen der Ehe). Dazu schlägt er ein ganzes Maß-
nahmenbündel vor. Hierzu zählen eine Reform der Beamtenbesoldung (höhere
Anfangsgehälter), Kinderzulagen und Transferleistungen für kinderreichen Fa-
milien aus öffentlichen Mitteln, eine steuerliche Entlastung von kinderreichen
Familien bei höheren Steuern für Junggesellen, ein Wohnbau- und Siedlungsof-
fensive oder ein nach Kinderzahl gestaffeltes Stimmrecht. Zahn regt ferner an,
die Einschränkung der Erwerbsarbeit verheirateter Frauen »mit allen Kräften zu
fördern« (Zahn 1916: 457), spricht sich aber auch für einen verbesserten Arbeits-
schutz für erwerbstätige Frauen aus. Unter pronatalistischen Gesichtspunkten
müsse auch das »Abtreibungswesen« und die »Verbreitung der empfängnisver-
hütendenMittel« eingedämmt werden (Zahn 1916: 474).

Primäre Zielgruppen von Sozialreform sind neben Kriegsopfern vor allem
Kinder, Jugendliche und Mütter. Auch hier wird ein breites sozialpolitisches
Maßnahmenbündel vorgeschlagen wie bessere Ernährung und Förderung des
»Selbststillens«, eine Mutterschaftsversicherung, Ausbau der Säuglings- und
Kleinkinderfürsorge, die Einrichtung von Krippen und anderer Formen von
»Kinderbewahranstalten« (Zahn 1916: 479), eine verbesserte Rechtsstellung un-
ehelicher Kinder oder der Ausbau schulärztlicher Untersuchungen. Auch der
Schutz von Jugendlichen müsse verbessert werden. All das ist deckungsgleich
mit Titmuss’ dritter Stufe im Verhältnis zwischen Krieg und Sozialpolitik: dem
Fokus sozialpolitischer Maßnahmen auf die künftige Generation von Soldaten.

Potthoffs (1915: 15 ff.) Ausführungen der Nachkriegssozialpolitik decken sich
mit Blick auf die Kriegsopfer- und Hinterbliebenenversorgung, die Familien-
und Bevölkerungspolitik, die Erwerbsarbeit von Frauen und den Mutterschutz
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weitgehend mit Zahns Vorschlägen, er vermeidet aber eine eugenische Dikti-
on. Er sieht darüber hinaus aber weiteren sozialpolitischen Ausbaubedarf. Mit
Blick auf die Demobilisierung eines Millionenheeres regt er die Einführung
einer Arbeitslosenversicherung an. Diese wurde politisch bislang stets blockiert,
aber »der Krieg hat sie reif gemacht« (Potthoff 1915: 26). Er fordert zudem den
Ausbau der Selbstverwaltung, ein einheitliches Arbeitsrecht, Koalitionsfreiheit,
die Ausdehnung von Schutzvorschriften auf abhängige Erwerbstätige des Mit-
telstands und die Zurückdrängung der Klassenpolitik durch Maßnahmen, »die
eine Ausgleichung vorhandener und neu entstehender Meinungsverschieden-
heiten und Interessengegensätze erleichtern« (Potthoff 1915: 29). Potthoff ist sich
bewusst, dass dafür enorme Geldmittel erforderlich sind und schlägt höhere
Steuern auf Vermögen, Hinterlassenschaften, Grundbesitz und hohe Einkom-
men vor. Er begründet dies mit dem heute als logic of equal sacrifice diskutierten
(z.B. Scheve/Stasavage 2010) Argument einer gerechten Verteilung der Kriegs-
lasten und -kosten: »Für einen sozial empfindsamenMenschen ist der Gegensatz
zwischen der Selbstverständlichkeit der allgemeinen Wehrpflicht und dem voll-
ständigen Mangel sozialer Geschäftspflicht unbegreiflich.« (Potthoff 1915: 30)
Die »allgemeine Dienstpflicht« muss daher um eine »allgemeine Zahlpflicht«
ergänzt werden, wobei Potthoff die Unternehmen im Blick hat. Sie müssten
verstehen, »welche dauernden Pflichten ihnen obliegen gegenüber denen, die
durch Einsatz ihres Lebens in polnischen oder belgischen Schützengräben […]
erst die Vorbedingungen geschaffen haben, auf denen sich ihr Geschäft, ihr
Gewinn aufbauen kann« (Potthoff 1915: 31). Aber auch die Leistungen der Frauen
im Krieg müssten kompensiert werden, wobei er das Wahlrecht ins Spiel bringt
(Potthoff 1915: 34). Wie Titmuss erkennt Potthoff im modernen Massenkrieg
einen Gleichheitsmotor. Die staatbürgerliche Pflicht des Wehrdienstes und die
damit verbundenenOpfer sollenmit politischen und sozialen Rechten sowie dem
Abbau von Klassengegensätzen kompensiert werden.

Rezeption imMilitär

Es ist bemerkenswert, dass viele der Vorschläge von Potthoff und Zahn im Jahr
1917 von der deutschen Militärführung aufgegriffen wurden, die bislang von
Sozialpolitik nur wenig und im Fall der 3. Obersten Heeresleitung gar nichts
hielt. Erst die unerwartet lange Kriegsdauer und die damit verbundenen drama-
tischen Bevölkerungsverluste führten zu einem Umdenken, indem nun auch im
Militär die militärische Bedeutung der Sozial- und Bevölkerungspolitik erkannt
wurde (vgl. Dörr u.a. 2020; Dörr/Grawe 2020). Ausdruck davon ist die im Auftrag
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von Erich Ludendorff vom Chef des Feldsanitätswesens, Otto von Schjerning,
verfasste »Denkschrift der Obersten Heeresleitung über die deutsche Volks-
und Wehrkraft«.10 Ausgehend von der Feststellung, dass Macht und Wohlfahrt
eines Staates auf der Zahl und Kraft seiner Bevölkerung gründen, wird in die-
ser Denkschrift eingeräumt, dass erst der Krieg die Relevanz dieser Faktoren
drastisch vor Augen geführt habe. Die Schrift verweist auf den Rückgang der
Geburtenziffer, die hohe Säuglingssterblichkeit und die direkten und indirekten
Kriegsverluste. Vor diesem Hintergrund werden dutzende Maßnahmen zur
»Wiederherstellung und Hebung der deutschen Volks- und Wehrkraft« vorge-
schlagen, die sich weitgehend mit Zahns und Potthoffs bevölkerungspolitischen
Ausführungen der »Friedenssozialpolitik« decken. In der Denkschrift finden
sich Maßnahmen zur Eindämmung von Geschlechtskrankheiten, Abtreibungen
und der Verbreitung empfängnisverhütender Mittel ebenso wie ein umfangrei-
ches sozial- und steuerpolitisches Forderungsprogramm. So werden Zuschüsse
und günstige Kredite für Hausstandgründungen und die Besserstellung von
Verheirateten im Erwerbsleben (bei Einstellung, Aufstiegsmöglichkeiten), der
Besteuerung und der Alterssicherung vorgeschlagen. Unverheiratete sollten
hingegen stärker besteuert werden. Angemahnt wurde eine Verbesserung der
Wohnverhältnisse in den Städten, wo beengte Wohnungsverhältnisse Hygie-
neproblemen, Kinderarmut und Kindersterblichkeit Vorschub leisten würden.
Vorgeschlagen wurden städtebauliche Maßnahmen (Bau von Spielplätzen, Ein-
dämmung von Mietskasernen zugunsten von Kleinsiedlungen), aber auch eine
Landverteilung und die Gewinnung von Siedlungsland (durch Krieg). Im Bereich
des Arbeitsschutzes wurde die Ausdehnung des Fabrikarbeiterschutzes bis zum
18. Lebensjahr gefordert.WerdendeMütter sollten vor schweren Arbeiten ebenso
geschützt werden wie Frauen in Berufen mit hoher physischer Belastung. Der
hohen Kindersterblichkeit sollte durch bessere Säuglingsernährung und -pfle-
ge, mehr »Gebäranstalten«, ein Hebammengesetz sowie Stillprämien begegnet
werden. Maßnahmen zur Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes be-
inhalteten den Ausbau von Kinderkrippen und Kindergärten nach Prinzipien
von Pestalozzi und Fröbel, die Einführung flächendeckender schulärztlicher
Untersuchungen, die Ausweitung des Turnunterrichts und die Verbesserung der
Hygienebedingungen in Schulen. Für Kinder und Kranke sollte Milch bereitge-
stellt werden, während der Konsum von Tabak und Alkohol von Jugendlichen
durch höhere Besteuerung eingedämmt werden sollte. Breiten Raum nahmen in
der Denkschrift auchMaßnahmen zur Abgeltung familienbedingterMehrkosten
ein.Dazu zählten eine (private) Mutter- und Elternschaftsversicherung, einemit
steigender Kinderzahl progressive steuerliche Entlastung von Familien, die mit

10 Bundesarchiv-Militärarchiv, PH 3/446, Bl. 1–52.
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höherer Besteuerung von Kinderlosen und deren Hinterlassenschaft finanziert
werden sollte und Schulgeldnachlässe für kinderreiche Familien.

Und noch in einer weiterenHinsicht fanden die Schriften von Zahn, Zimmer-
mann und Potthoff Eingang in das Militär. Das Narrativ von den sozialen- und
bildungspolitischen Errungenschaften des Kaiserreichs und dessen Leistungen
für die Arbeiterschaft wurden in der zweiten Kriegshälfte angesichts des Stim-
mungswandels von der militärischen Propaganda im Rahmen des »Vaterländi-
schen Unterrichts« aufgegriffen, um an der Front und imHinterland den Durch-
halte- und Kampfwillen zu stärken.Galt die deutsche Sozialpolitik anfänglich als
Siegesgrund, so wurden die sozialen Errungenschaften des Kaiserreichs in der
Spätphase des ErstenWeltkriegs zu einem Verteidigungsgrund umgedeutet, in-
dem nun die militärische Propaganda (unter Mitwirkung von Sozialreformern,
vgl. Stegmann 1972) die negativen sozialen Folgen einermilitärischenNiederlage
für die Arbeiterschaft in das Zentrum rückte (vgl. dazu Obinger u.a. 2021).

Fazit

Die Genese und Begründung von Sozialpolitik hat auch dunkle Seiten, die in der
Sozialstaatsliteratur viel zu lang ausgeblendet wurden. Sie kommen spätestens
dann ans Licht, wenn ein Blick auf das Verhältnis zwischen Krieg und Sozial-
politik gerichtet wird. Richard Titmuss’ Analyse ist in ihrer Kürze und Klarheit
unübertroffen. Krieg und Sozialpolitik bedingen sich wechselseitig: Der moder-
ne Massenkrieg befördert einerseits den Ausbau der Sozialpolitik und eine Ten-
denz zumehrGleichheit,Sozialpolitik ist andererseits durch ihre positivenEffek-
te auf die Qualität und Quantität der Bevölkerung und die Stärkung der Kriegs-
moral für die moderne Kriegsführung bedeutsam, da diese »the co-operation of
the masses« (Titmuss 1958: 86) voraussetzt. Bereits 40 Jahre zuvor kamen deut-
sche Sozialpolitikprofessoren und Sozialreformer zu mehr oder weniger identi-
schen Schlussfolgerungen.Unklarmuss bleiben, ob Titmuss dieseWerke kannte.
Dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da er keine Fremdsprachen beherrschte
(Stewart 2020: 87).11

Gemeinsam ist allen Schriften die Erkenntnis, dass der moderne Mas-
senkrieg, weltpolitische Machtbestrebungen und militärische Interessen die
Sozialpolitik beeinflusst haben. Sozialpolitik ist ganz im Sinne Foucaults eine Art
Biopolitik,weil sie zur Vermehrung, Stärkung undQualifizierung des »Volkskör-

11 Titmuss pflegte aber viele Kontakte zu vertriebenen deutschen Sozialwissenschaftlern wie zum Bei-
spiel dem Bevölkerungsstatistiker Robert R. Kuczynski und unterstütze sie in vielfältiger Weise (Ste-
wart 2020).
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pers« beiträgt und so die militärische Leistungsfähigkeit steigert. Zwangsläufig
wurden dadurch auch der individuelle Körper und Sexualität zum Gegenstaat
von Staatsintervention. Nicht nur die Regulierung der Abtreibung, Empfängnis-
verhütung und die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten,12

sondern auch die Staatseingriffe zur Beeinflussung des individuellen Konsum-
verhaltens (Alkohol- und Tabakmissbrauch) haben starke militärische Wurzeln.
Der letzte Zweck all dieser Maßnahmen ist Staatsmacht. Titmuss’ deutsche
Vorgänger haben diesen Aspekt der Sozialpolitik in aller Klarheit benannt und
befürwortet: Sozialpolitik – so Friedrich Zahn – hat nicht nur den Charakter
einer »fürsorgenden Menschenliebe«, sondern sie besitzt auch »einen hoch
politischen Charakter im Dienste der Staats- undMachtpolitik« (Zahn 1915: 452).
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Auf demWeg zu digitalenWohlfahrtsmärkten?

Tanja Klenk

1. Einleitung

Der Markt und der (westeuropäische) Sozialstaat sind seit jeher zusammenzu-
denken. Sowohl die Risiken als auch die Chancen von Märkten sind in das insti-
tutionelle Fundamentwestlicher Sozialstaaten einkalkuliert.Sozialpolitik nimmt
in diesen Staaten eine ambivalente Stellung ein, da sieMärkte zugleich begrenzt,
stabilisiert und bewusst ausbaut. Es werden die Voraussetzungen für marktli-
chem Austausch durch sozialstaatliche Aktivitäten geschaffen, aber auch die so-
zialen Folgekosten abgefedert. Was das Verhältnis zwischen Begrenzung, Stabi-
lisierung und Ausbau betrifft, so waren für die westeuropäischen Demokratien
lange Zeit vor allem die marktbegrenzenden Effekte relevant (wenngleich in un-
terschiedlichemAusmaß,Esping-Andersen 1985). Einewesentliche Funktion des
Sozialstaats wurde in der Dekommodifizierung – in der Schaffung von Sphären
der Marktunabhängigkeit – gesehen. Dies änderte sich jedoch im ausgehenden
20. Jahrhundert, als unter dem Druck von Internationalisierung, Globalisierung
und demographischemWandel Sozialstaatspolitikmehr undmehr in denDienst
des Ausbaus und der Stabilisierung von (nationalen) Märkten gestellt wurde.

Das Verhältnis von Staat undMarkt ist nicht nur für die praktische Sozialpo-
litik, sondern auch für die Sozialpolitikforschung zentral, nutzt diese doch die
Logik des Verhältnisses von Staat und Markt zur Kategorisierung unterschiedli-
cher Sozialstaatstypen, sowohl im internationalen als auch im historischen Ver-
gleich. Im internationalenVergleich galt Esping-AndersensUnterscheidung zwi-
schen dem liberalen, konservativen, sozialdemokratischen und dem südeuropäi-
schen Typus lange als wichtige Orientierungsmarke. Was den zeitlichen Verlauf
der Sozialstaatsentwicklung in den westeuropäischen Demokratien betrifft, so
lassen sich hier grob drei Phasen unterscheiden: Auf die Gründungsphase zum
Ende des 19. Jahrhunderts folgte eine Phase der Etablierung und Ausweitung des
Sozialstaates in den Jahrzehntennach demZweitenWeltkrieg (»golden age«).Die
drittePhasebeginnt imausgehenden20. Jahrhundert; sie ist durcheineTransfor-
mation des Sozialstaats gekennzeichnet, deren Interpretation jedoch lange Zeit
umstritten war.
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FrankNullmeier hat zumVerständnis der Transformation des Sozialstaats im
ausgehenden 20. Jahrhundert ganz wesentlich beigetragen. Schon früh hat er in
der deutschen Sozialpolitikforschung die Position vertreten, dass das Ende des
»goldenenZeitalters«derSozialstaatsentwicklungwenigerdurcheinenquantita-
tiven Rückbau der Sozialstaatsausgaben (retrenchment) markiert ist, sondern viel-
mehrdurcheinequalitativeVeränderungdesVerhältnisses vonMarktundSozial-
staat. Er hat dabei nicht nur denBegriff des »Wohlfahrtsmarktes« in die deutsche
Literatur eingeführt, sondernmit diesemanalytischenKonzept auchdasunüber-
sichtliche Feld eines zunehmend vermarktlichten Sozialstaats genau beschrieben
und systematisch geordnet.DieseOrdnungsleistung hat beträchtlich zumbesse-
ren Verständnis des Phänomens beigetragen.

Die zentralen Arbeiten von Frank Nullmeier zu Wohlfahrtsmärkten sind
zu Beginn der 2000er Jahre entstanden, genau 20 Jahre vor Erscheinen dieser
Festschrift. Heute, zwei Dekaden später, durchläuft der Sozialstaat die nächste
Transformation: die Digitalisierung. Erneut geht auch dieser Veränderungspro-
zess mit einem qualitativenWandel des Verhältnisses vonMarkt und Sozialstaat
einher, wie im Folgenden gezeigt werden soll. Die Digitalisierung bringt Wohl-
fahrtsmärkte nicht zum Verschwinden, sie führt aber zu gänzlich neuen Formen
der Marktorganisation, wie auch Frank Nullmeier (2020) selbst konstatiert:
Digitale Plattformen werden zum neuen Ort derWohlfahrtsproduktion.

Frank Nullmeiers Ansatz einer markregulativen Politik aufgreifend fragt der
folgende Beitrag nach den Chancen und Risiken eines Sozialstaats als Plattform.
Der Text ist dabeiwie folgt strukturiert: Zunächstwerden die Transformation der
Sozialpolitik von einer marktbegrenzenden zu einer marktschaffenden Politik
rekapituliert und institutionelle Varianten von Wohlfahrtsmärkten diskutiert
(Kapitel zwei & drei). Kapitel vier befasst sich mit den sozialpolitischen Argu-
menten, die für eine Vermarktlichung des Sozialstaats sprechen. Die Kapitel
fünf bis sieben fragen nach den Besonderheiten digitaler Märkte und dem Stand
der »Plattformisierung« des deutschen Sozialstaats. Kapitel acht schließlich prä-
sentiert Ansatzpunkte für eine marktregulative Sozialpolitik im digitalen Raum,
während das abschließende Fazit Forschungs- und politische Handlungsbedarfe
benennt.

2. Die Vermarktlichung des Sozialstaats: Von politics against markets
zu policies of market-making

In den frühen 2000er Jahren beginnt Frank Nullmeier sich verstärkt mit dem
auseinanderzusetzen, was er als »Wohlfahrtsmarkt« beschreibt (Nullmeier
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2001, 2004). Empirische Anlässe waren vor allem grundlegende Reformen in
der Rentenpolitik. Das im Jahre 2001 verabschiedete Altersvermögens- und
Altersvermögensergänzungsgesetz läutete einen Paradigmenwandel in der Ren-
tenpolitik ein. Dieser manifestierte sich nicht nur in der Abkehr von der Idee der
Lebensstandardsicherung, sondern vor allem auch in der »(Quasi-)Erzwingung
privater Altersvorsorge« (Nullmeier 2002: 275). Ein zentrales Element der Reform
war die Förderung des Marktes für kapitalgedeckte Altersvorsorgeinstrumente
durch staatliche Zulagen und Steuerentlastungen (Riesterrente). In anderen
Politikfeldern wurde dieser Paradigmenwechsel sogar schon früher vollzogen:
So wurde im Gesundheitssektor mit dem Gesundheitsstrukturgesetz von 1993
dieWahlfreiheit der Versicherten in der GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)
und damit der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen
eingeführt. In der Pflegepolitik wiederum wurde 1995 mit der Einführung der
Pflegeversicherung und der Gleichstellung von gemeinnützigen und privat-
gewerblichen Trägern ein ganz neuer Markt geschaffen.

All diesen Reformen ist gemeinsam, dass sie nicht mehr nur darauf ausge-
richtet sind, Risiken von Märkten (zum Beispiel Unsicherheit über die soziale
Sicherung im Alter und bei Invalidität) abzufedern und ihre negativen Effekte
(zum Beispiel soziale Ungleichheit aufgrund unterschiedlicher Erwerbschancen)
zu korrigieren. Ziel ist nun vielmehr soziale Sicherheit mit Mitteln des Mark-
tes herzustellen: Es werden bewusst neue Märkte geschaffen bzw. bestehende
Märkte ausgeweitet, in denen Güter und Dienstleistungen zur Absicherung
sozialer Risiken produziert bzw. angeboten werden. Die genannten Reformen
verändern damit die Funktionslogik des Sozialstaats: Zwar wurden Markt und
Sozialstaat immer eng aufeinander bezogen, sie waren aber in früheren Phasen
der Sozialstaatsentwicklung als zwei getrennte Sphärenmit je unterschiedlichen
Logiken gedacht.Durch die Vermarktlichung des Sozialstaats werden die Grenz-
ziehungen zwischen vormals getrennten Sphären jedoch brüchig. Empirisch
lässt sich beobachten, dass vor allem die Logik des Marktes in den Sozialstaat
eindringt, während sie umgekehrt die marktregulative Kraft des Sozialstaats bei
der Herausbildung der neuenWohlfahrtsbranche nur bedingt entfaltet.

Während die Transformation der Sozialpolitik in Deutschland von einer poli-
tics against markets (Esping-Andersen 1985) zu einer policy of market-making in der
Politikpraxis zu Beginn der 2000er Jahre bereits vollzogen ist, richtet die Sozial-
politikforschung in Deutschland den Fokus vorrangig auf die quantitativen Ver-
änderungen der Sozialstaatsausgaben und fragt u.a. nach demAb- oder Rückbau
des Sozialstaats (Alber 2000; Siegel 2002). In den Ländern des liberalen Wohl-
fahrtsregimes ist der Paradigmenwandel hin zu einer Sozialpolitik mit Märkten
viel früher undmit größererWucht zubeobachten,und auchdie Sozialpolitikfor-
schung in den Ländern des liberalen Wohlfahrtsregimes versucht früher, diesen
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qualitativen Wandel analytisch fassbar zu machen. Frank Nullmeier knüpft an
diese inder angelsächsischenLiteratur geführteDiskussion an (Bartlett u.a. 1998;
Taylor-Gooby 1999), aber er überträgt diese nicht einfach nur auf den deutschen
Fall. Vielmehr gibt er ihr einerseits einen neuen Fokus, indem er den Blick auf
»echte« Märkte richtet (im Unterschied zu Quasimärkten, die den Wettbewerb
zwischen staatlichen Institutionen nur simulieren). Andererseits verleiht er der
Debatte mehr analytische Schärfe und treibt sie voran, indem er die Diskussion
über die Vermarktlichung der Sozialpolitik rückbindet an übergeordnete Fragen
der Transformation von Staatlichkeit und den Wandel der Legitimationsgrund-
lagen staatlichen Handelns.

3. Varianten vonWohlfahrtsmärkten

Nullmeier (2004: 495) unterscheidet drei Dimensionen der Vermarktlichung des
Sozialstaats: (1) die interne Vermarktlichung durch Schaffung von Wohlfahrts-
märkten, (2) die externeVermarktlichung, in der die Sozialstaaten untereinander
zu Wettbewerbern werden, und (3) die subjektbezogene Vermarktlichung, die
Erziehung zur Marktlichkeit. Die Entwicklungen in den drei Dimensionen eines
vermarktlichten Sozialstaats vollziehen sich dabei nicht unabhängig vonein-
ander; es besteht vielmehr ein komplexes Wechselspiel zwischen ihnen: So ist
die Entwicklung der Bürger:innen zu eigenverantwortlich agierenden Markt-
akteuren die Voraussetzung dafür, dass Vermarktlichung auf der Meso-Ebene
(Wohlfahrtsmärkte) und der Makroebene (nationalstaatlicher Wettbewerb) ge-
lingen kann. Empirisch interessiert sich Frank Nullmeier insbesondere für die
Veränderungsprozesse auf derMeso-Ebene vonPolitikfeldern, also für die Schaf-
fung von Wohlfahrtmärkten. Ähnliches gilt für die ihn rezipierende Literatur
(zum Beispiel Berner 2009; Blank 2009; Köppe 2015): Auch diese greift vor allem
Frank Nullmeiers Überlegungen zu Wohlfahrtmärkten als eine der zentralen
Manifestationen vermarktlichter Sozialpolitik auf.

Der Begriff »Wohlfahrtsmarkt« umfasst zunächst alle marktförmigen wirt-
schaftlichen Strukturen, die auf die Produktion und Verteilung von Gütern und
Diensten gerichtet sind, die traditionell unter dem Schutz des Sozialstaats ste-
hen oder standen (Nullmeier 2004: 495). Eine zwingende Voraussetzung ist, dass
diese Märkte eine sozialpolitische Rahmung haben (und eben nicht nur auf rein
privater – profit- oder gemeinwohlorientierter – Initiative beruhen). Diese Ein-
grenzung des Begriffs »Wohlfahrtsmarkt« auf ein spezifisches, nämlich staatlich
reguliertes,Marktfeld ist relevant, umMarktdynamiken zu verstehen. Dies zeigt
sich auch bei der Betrachtung digitaler Märkte für soziale Güter und Dienstleis-
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tungen,wo just diese staatlichenRegulationsaktivitätenweitgehend fehlen (siehe
unten).

Die staatliche Marktregulationspolitik kann sehr unterschiedliche Formen
annehmen. Frank Nullmeier unterscheidet zwischen den folgenden Instrumen-
ten einer marktregulativen Politik:

– Marktgestaltung, insbesondere durch Marktschaffung, Marktausweitung
(zum Beispiel durch Subventionierung),Marktsegmentierung undMonopol-
kontrolle;

– staatliche Aufsicht bzw. Regulierung, zum Beispiel von privaten Unterneh-
men durch Qualitätsmanagementauflagen oder Kontrolle ihres Marktein-
tritts durch Zertifizierung;

– soziale Marktkorrektur (zum Beispiel Gewährung staatlicher Zulagen bis zu
bestimmten Einkommensgrenzen).

– Konzepte und Instrumente zur Erziehung der Bürgerinnen und Bürger zur
Marktlichkeit.

Je nachdem, in welchem Umfang und in welcher Intensität die Instrumente
zum Einsatz kommen, verändern sich die Akteurskonstellationen und Interakti-
onsdynamiken im sozialrechtlichen Akteursdreieck von Leistungsberechtigten,
Leistungserbringern und dem zuständigen öffentlichen Kostenträger. Gingrich
(2011) unterscheidet in diesem Kontext zwischen unternehmensgetriebenen,
verbraucherorientierten oder staatlich regulierten Wohlfahrtsmärkten. Ein
unternehmensgetriebener Markt ist Ergebnis einer liberalen Vermarktlichungs-
strategie, die nicht nur die Produktion sozialer Sicherungsleistungen privaten
Unternehmen überlässt, sondern diese dabei auch möglichst wenig politisch
reguliert.Neoliberal ist die Vermarktlichungsstrategie, wenn Anrechte auf soziale
Leistungen an die individuelle Finanzierungsbereitschaft gebunden werden
und die Erziehung zu Marktbürger:innen auf marktanpassungsbereite Konsu-
ment:innen zielt (Nullmeier 2004: 499). Einen sozialliberalenCharakter nimmt die
Vermarktlichungsstrategie u.a. dann an, wenn die Finanzierungsfähigkeit der
Bürger:innen durch staatliche Subventionen erhöht wird. Erst aber eine sozial-
regulative Vermarktlichungsstrategie, die die Regulierung der Leistungsanbieter
mit neuen Anrechten und einer entsprechenden Finanzierungspolitik verknüpft,
kann als sozialstaatsfördernd gelten.
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4. Potenziale vonWohlfahrtmärkten: Universalisierung und
Transnationalisierung der Sozialpolitik?

Bei einer erneuten Lektüre der Texte aus den frühen 2000er Jahren fällt auf, dass
FrankNullmeier einerVermarktlichungdes Sozialstaates nicht grundsätzlich ab-
lehnend gegenübersteht. Das unterscheidet seine Arbeiten von der Literatur, die
ihn rezipiert und die die Transformation hin zu einem vermarktlichten Sozial-
staat mehrheitlich kritisiert (Berner 2009; Blank 2009; Bode 2008; Köppe 2015).
Frank Nullmeier sieht die Legitimationsressourcen des tradierten korporatisti-
schen Sozialstaatsmodells erschöpft und hält eine Verteidigung des Status quo
daherweder für sinnvoll noch fürErfolg versprechend.Bei derSuchenachGestal-
tungsoptionen gerät die Vermarktlichung des Sozialstaats in den Blick, da sie –
soNullmeier –die Chance birgt, grundlegende Schwächen des korporatistischen
Sozialstaatsmodells zu überwinden.

EinGrund,weshalb sich auchSozialstaatsbefürwortermitVermarktlichungs-
strategien auseinandersetzen sollten, ist die Möglichkeit der Universalisierung
sozialer Beziehungen. Vermarktlichung heißt Universalisierung, das heißt die
generelle Anwendung bzw. Anwendbarkeit einer allgemeinen Norm. Anwen-
dung einer allgemeinen Norm im Kontext eines Wohlfahrtsmarktes würde
beispielsweise heißen, den Zugang zu Sozialleistungen für alle Bürger:innen im
Rahmen einer Bürger:innen-Versicherung einheitlich zu organisieren (und nicht
differenziert nach Erwerbsstatus).

Eine weitere sozialpolitische Motivation für eine Vermarktlichungsstrategie
ist dieMöglichkeit der Transnationalisierung bzw. Europäisierung von Sozialpo-
litik. Durch den »Import« von Sozialleistungsbedarfen und den »Export« der So-
zialleistungserbringungkann einemarktregulative Sozialstaatspolitik zur Trans-
nationalisierung und/oder Europäisierung beitragen. Vermarktlichung, so Null-
meier (2004: 498), ist besser geeignet, unterschiedliche nationalstaatlich gewähr-
leistete Sicherungsniveaus in einemeuropäischenRahmenauf der Leistungsebe-
ne miteinander kompatibel zu machen, als Strategien der Harmonisierung oder
Koordination,die in letzterKonsequenz auf eine Senkungdes Sicherungsniveaus
hinauslaufen würden.

Frank Nullmeier benennt auch noch einen dritten Vorteil einer vermartklich-
ten Sozialpolitik im Vergleich zum korporatistischen Modell: Sozialpolitik als
Treiber von wirtschaftlichem Wachstum. Eine marktregulative Sozialstaats-
politik kann – bei entsprechender Ausgestaltung – mehr zu einer positiveren
Arbeitsmarktbilanz beitragen als eine auf Kostendämpfung ausgerichtete So-
zialstaatsreform. Es stellt sich die Frage, wie Frank Nullmeier, im Lichte der
Erkenntnisse der Umwelt- und Klimaforschung, das Wachstumsargument-
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Argument für eine marktregulative Sozialpolitik heute formulieren würde. Zu
Beginn der 2000er Jahre war zwar längst bekannt, dass die kapitalistische Wirt-
schaftsweise und der ihr innewohnende Wachstumsimperativ zu eklatanten
Klima- und Umweltproblemen führt. Klima- und Umweltpolitik wurden aber zu
diesem Zeitpunkt noch nicht als politikfeldübergreifender Ansatz gedacht. Die
gedankliche und praktische Verknüpfung von Sozial- und Klimapolitik – deren
Umsetzung auch heute noch aussteht! – war noch nicht vollzogen (siehe auch
Nullmeier 2018). Vor demHintergrund von FrankNullmeiers jüngsten Beiträgen
(Nullmeier 2021) zur ökologischen Transformation des Sozialstaats sei hier der
vorsichtige Schluss gezogen, dass er das dritte sozialpolitische Argument für
eine Vermarktlichung des Sozialstaats, das Wirtschaftswachstumsargument,
unbedingt mit der Aufforderung zur nachhaltigen Gestaltung des Wirtschafts-
wachstums verbinden würde.

Tatsächlich bleiben die von Frank Nullmeier beschriebenen Potenziale von
Wohlfahrtsmärkten in der Praxis ungenutzt. Privilegien und Grenzziehungen
(was etwa den Zugang zu Sozialleistungen betrifft) bleiben bestehen, und es
herrscht eben nicht eine allgemeingültige Norm, die das Zusammenspiel von
Angebot undNachfrage bestimmt.Das neu entstandene Unternehmenssegment
derWohlfahrtsbranche agiert zwar international, aber die Regulation der Aktivi-
täten dieserWohlfahrtsbranche verlaufen nationalstaatlich und werden nicht als
Transmissionsriemen für ein zusammenwachsendes Europa genutzt. Und was
die Impulse für dasWirtschaftswachstum betrifft, so leisten dieWohlfahrtmärk-
te, allen voran der Gesundheitsmarkt, durchaus einen relevanten Beitrag – aber
auch hier gilt, dass die Möglichkeiten der sozial und ökologisch nachhaltigen
Regulation, was etwa Arbeitsbedingungen oder Klimaneutralität betrifft, nicht
genutzt werden.

5. Wohlfahrtsmärkte 4.0

Parallel zur Vermarktlichung des Sozialstaats wird zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts ein weiterer, technologiegetriebener Transformationsprozess in Gang ge-
setzt: die Digitalisierung des Sozialstaats. Digitale Innovationen haben zwar das
Potenzial, disruptive Entwicklungen zu erzeugen (Matusiewicz u.a. 2017). Gera-
de im Bereich von Staat und öffentlicher Verwaltung vollzieht sich die digitale
Transformation aber meist nicht plötzlich und nicht in Sprüngen. Sie ist viel-
mehr als ein kontinuierlicher, sich inkrementell vollziehender Prozess zu verste-
hen. Dies gilt insbesondere für den deutschen Sozialstaat, dessen fragmentierte
Akteurskonstellationen gezieltenWandel oftmals blockieren. Einmarkantes Bei-
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spiel für die Innovationsblockaden des deutschen Sozialstaats ist die Einführung
einer elektronischen Gesundheitskarte, deren Einführung bereits 2003 (mitWir-
kung zum 1. Januar 2006) beschlossen wurde und deren Funktionalität bis heute
ganz eingeschränkt ist und im Wesentlich im Nachweis eines Krankenversiche-
rungsschutzes besteht (Bogumil-Uçan/Klenk 2021).Aber auch in anderen Feldern
des Sozialstaats zeichnen sich die durch (quasi-)öffentliche Organisationen er-
brachten sozialen (Dienst-)Leistungen allenfalls durch basale Formen derDigita-
lisierung aus.

Innovationen gibt es dennoch – sie finden aber im privaten Segment des
Marktes für soziale und gesundheitsbezogene Produkte und Dienstleistungen
statt. Die Digitalisierung treibt damit die Zweiteilung des Sozialstaates in ei-
nen nicht oder nur basal digitalisierten, (quasi-)öffentlich durch Beiträge oder
Steuern finanzierten Sozialstaat und einen dynamischen, durch zahlreiche di-
gitale Innovationen charakterisierten privat finanzierten Markt für soziale und
gesundheitsbezogene Produkte und Dienstleistungen voran. Letzterer ist nur
schwach (sozial-)politisch reguliert und wird maßgeblich von privaten Unter-
nehmen dominiert. In diesem privat betriebenen Marktsegment für soziale
Dienstleistungen ist zudem der Aufstieg eines neuen Unternehmertypus – Be-
treiber digitaler Plattformen – zu beobachten. Deren Modelle zur Produktion
von sozialen Gütern und Diensten gehen zudem auch mit einer gänzlich neuen
Organisation des Marktes einher und schaffen sozialpolitischen Regelungsbe-
darf.

6. Plattformen als Orte derWohlfahrtsproduktion

Plattformen können als digitale Marktplätze verstanden werden, die es ermög-
lichen, dass Anbieter von Güter und Leistungen mit potenziellen Nutzer:innen
(Kund:innen,Klient:innen, Patient:innen) in Interaktion treten.Wie in einer rea-
lenGroßstadt istderMarktplatznicht ausschließlich fürdie Interaktionzwischen
genau einem Anbieter und einer Nachfrager:in beschränkt. Im Gegenteil: kon-
kurrierende Anbieter buhlen um die Aufmerksamkeit von Kund:innen. Werbe-
agenturen und Businessconsultants wiederum suchen die Aufmerksamkeit von
Leistungsanbietern und offerieren ihnen Management- oder Strategieberatung.
Es gibt Anbieter für die technische Infrastruktur, Personalservice-Agenturen zur
Rekrutierung von neuem Personal, Anwaltskanzleien zur Klärung von Rechtsfra-
gen und vieles anderes mehr.

Digitale Plattformen lassen sich hinsichtlich ihrer primären Funktionen
unterscheiden. Transaktionsplattformen erleichtern die Interaktion zwischen
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Akteuren, indem sie den Austausch von Informationen, die Buchung von Termi-
nen,denKauf vonProdukten undServices oder die Leistungserbringung (z.B. via
Video-Call) digital unterstützen. Integrationsplattformen wiederum versuchen,
möglichst viele unterschiedliche Nutzertypen in zunehmend mehr Lebensberei-
chen zu integrieren (Wittke 2021). All diese Plattformen haben gemeinsam, dass
sie soziotechnische Ökosysteme bilden, die sich aus Endgeräten, spezifischen
Programmen für diese Geräte, digitaler Infrastruktur (Cloud-Speicher, Server),
Content (Informationen, Produkten, Services) zusammensetzen und Anbieter
mit Nutzern zusammenführen.

Im Unterschied zur sozialstaatlichen Leistungserbringung in Wohlfahrts-
märkten in der physischen Welt weisen die digitalen Wohlfahrtsmärkte einige
Besonderheiten auf, die relevant sind für die sozialpolitische Regulation dieser
digitalen Märkte. Die digitalen Plattformbetreiber sind typischerweise nicht
die Besitzer der Güter und Dienstleistungen, die auf dem digitalen Marktplatz
gehandelt werden. Allein der Marktplatz ist ihr Eigentum. Wertschöpfung wird
durch die Organisation von Interaktion sowie das Sammeln und Weiterleiten
von Daten betrieben, die Anbieter für personalisierteWerbung nutzen können.

Da der Marktplatz ihr Eigentum ist und die Wertschöpfung von der Attrak-
tivität des Marktplatzes abhängt, konzentrieren sich die Betreiber der digitalen
Plattformen vor allem auf die Gestaltung des Markplatzes und definieren Regeln
für den Zugang zum und die Interaktion imMarkt (Srnicek 2017: 255). Ummög-
lichst viele potentielle Nutzer:innerinnen anzuziehen, ist der Zugang zur Platt-
formniedrigschwellig organisiert. Auf demMarktplatz herumspazieren und sich
umsehen, ist häufig kostenfrei, Gebühren werden oft erst dann erhoben, wenn
es tatsächlich zum Austausch kommt. Der Austausch im Netzwerk wiederum ist
in aller Regel an die Nutzung einer spezifischen technischen Infrastruktur (zum
Beispiel ein spezifisches Smartphone, ein Browser, eine spezifische Software) ge-
bunden.InnerhalbdesNetzwerks sindganzvieleder angebotenenGüterundSer-
vices miteinander kombinierbar: so kann zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät
überBluetooth automatischmit einerAppauf demSmartphonekommunizieren,
die ihrerseits die Daten wiederum automatisiert an den behandelnden Arzt wei-
terleitet. Dies erzeugt die typischen Netzwerkeffekte: je mehr Akteure im Netz-
werk sind,umsoattraktiver ist es. JemehrAkteure imNetzwerk sind,umsohöher
sind die Kosten für den Ausstieg aus demNetzwerk.

Diese Netzwerkeffekte erklären, dass digitale Plattformen die Tendenz zu
Oligopolen bzw. gar zu Monopolen haben (Srnicek 2017: 256). Zwar herrscht in
der Anfangsphase zunächst ein harter Wettbewerb, nach einer Übergangsphase
kristallisieren sich jedoch ein bzw. einige wenige Unternehmen als dominant
heraus. Für die Netzwerkmitglieder bleibt das Marktorganisationsmodell der
Plattformbetreiber nicht ohneKonsequenz: Zwarwürde dasGeschäftsmodell der
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Plattformbetreiber ohne die Netzwerkmtglieder und all ihre Aktivitäten nicht
funktionieren. Die Netzwerkmitglieder können jedoch dieses Machtpotenzial
nicht ausspielen, sondern stehen ihrerseits in einem starken Abhängigkeitsver-
hältnis zu den Plattformbetreibern.Das gilt für dieNutzer:innen vonGütern und
Dienstleistungen. Das gilt aber vor allem aber auch für die Anbieter von Güter
und Dienstleistungen, die als Gig-, Click- und Croudworker als Quasi-Selbst-
ständige arbeiten und deren soziale Absicherung oftmals prekär ist (Prassel
2018).

7. Plattformisierung des deutschen Sozialstaats?

Die Plattformisierung des deutschen Sozialstaats steht – im Vergleich zu den
Entwicklungen etwa in den USA – noch ganz am Anfang. Am weitesten fortge-
schritten sind die Entwicklungen von digitalen Plattformen für soziale Güter und
Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitssektors. Apple Health, Philips He-
alth Suite, SAP ConnectedHealth, sikka.ai,WatsonHealth Cloud oderWeDoctor
sind die großen Anbieter von Integrationsplattformen, die versuchen möglichst
viele Nutzer:innengruppen des Gesundheits- und Pflegesektors durch die Be-
reitstellung von Apps, Daten- oder Infrastruktursystemen zusammenzuführen.
Beispiele für Transaktionsplattformen, die sich als bilaterale Märkte nur auf den
Austausch von zwei Nutzer:innengruppen konzentrieren, sind etwa Ada Health,
eeDoctors, hireadoctor, Nurse-to-rent, SeDiDoc oder Vivy (Wittke 2021).

Fast alle Anbieter sind als private, profit-orientierteUnternehmen organisiert
(BSI 2021, 17), fast alle Angebote werden von den Nutzer:innen privat finanziert.
DerMarkt für öffentlich finanzierte digitale Gesundheits- und Pflegeanwendun-
gen (DiGAs und DiPAs) hingegen entwickelt sich nur langsam. In Deutschland
können erst seit dem Inkrafttreten des Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) am
19. Dezember 2019 geprüfte Gesundheits-Apps im Rahmen der GKV verordnet
werden. Das Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege
(DVPMG) vom Juni 2021 wiederum sieht vor, dass ab dem01. Januar 2022 digitale
Pflegeanwendungen fester Bestandteil des Leistungsangebots im Rahmen der
Hilfe zur Pflege sein werden. Für die Aufnahme in die Leistungskataloge der
gesetzlichen Sozialversicherung müssen die Hersteller von DiGAs bzw. DiPAs
nicht nur spezifische Anforderungen an Datensicherheit, Datenschutz und Ro-
bustheit erfüllen, sondern auch einen positiven Versorgungseffekt bzw. einen
pflegerischen Nutzen nachweisen. Seit Inkrafttreten des DVGs Ende 2019 wur-
den 106 Anträge auf Zulassung von DiGAs gestellt, 24 Anwendungen wurden bis
dato (Dezember 2021) in das Verzeichnis aufgenommen. Stellt man diese Zahl
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ins Verhältnis mit der Zahl der Anwendungen mit Gesundheitsbezug, die es in
den beiden großen Anbietern – »Google Play« (163.000 Anwendungen, Stand
12/2020) und »App Store« (121.000. Anwendungen, Stand 12/2020) – gibt, so
wird deutlich, wie schmal das Segment des öffentlich finanzierten Marktes für
digitale Gesundheitsanwendungen ist (BSI 2021: 15).

In der Terminologie von Frank Nullmeier finden wir also im Bereich der di-
gitalen Güter und Dienstleistungen, die im weitesten Sinne der Abfederung und
Bearbeitung sozialer Risiken dienen, einen neoliberalenMarkt vor, der den Zugang
zu digitalen sozialen Leistungen an die individuelle Finanzierungsbereitschaft
der Bürger:innen bindet (Nullmeier 2004: 499). Einen sozialliberalen Charakter
nimmt derMarkt für digitale soziale Leistungen nur in dem kleinen Segment der
DiGAs und DiPAs an, in dem die Finanzierung der Anwendungen durch die GKV
bzw.PKVabgedeckt ist.Eine sozial-regulativeVermarktlichungsstrategie,die nach
Nullmeier als sozialstaatsförderlich gilt, finden wir in diesem Bereich bislang
nicht. Es fehlen sowohl verbriefte Anspruchsrechte, eine adäquate Finanzierung
als auch eine entsprechende Verbraucher:innenschutzpolitik.

Damit vergibt der Staat allerdings die Chancen einer Sozialstaatserneuerung
durchDigitalisierung, denn die sozialpolitischen Argumente, die FrankNullmei-
er für eine Vermarktlichung des Sozialstaats ins Feld führt, gelten auch für die
Erbringung sozialer Leistungen im digitalen Raum:

– Universalisierung: Digitale Plattformen könnten dazu beitragen, bestehende
Ungleichheiten im Zugang zu sozialen Leistungen, bedingt durch sozia-
le Differenzierung (zum Beispiel entlang des Erwerbsstatus) oder bedingt
durch räumliche Fragmentierung (zumBeispiel Versorgungsunterschiede im
Stadt-Land-Gefälle) schrittweise abgebaut und ergänzende Angebote oder
funktionale Äquivalente mit einheitlichen Zugangsregeln im digitalen Raum
geschaffen werden. Eine sozial-regulative Vermarktlichungsstrategie würde
auch eine stärkere Integration der unterschiedlichen Handlungsfelder des
Sozialstaates anstreben, um beispielsweise die Versorgungslücken, die etwa
an den Politikfeldgrenzen zwischen der Arbeitsmarkt- und Gesundheitspo-
litik oder zwischen der Gesundheits- und der Pflegepolitik entstehen, zu
vermeiden.

– Transnationalisierung: Digitale Plattformen können zudem ein Beitrag zur
Transnationalisierung oder Europäisierung von Sozialpolitik leisten, da der
digitale Raum einen Interaktionsraum eröffnet, der unabhängig von natio-
nalstaatlichen Grenzen gedacht werden kann.

– Nachhaltiges Wachstum: ein drittes gewichtiges Argument für eine Ver-
marktlichungsstrategie wäre schließlich, das Wachstum digitaler Märkte so
zu fördern, dass es sozialpolitischen und Nachhaltigkeitskriterien genügt.
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Nicht ob digitale Märkte wachsen, sondern wie sie wachsen, ist die relevante
Frage, die politisch entschieden werdenmuss.

8. Digitale Plattformen als Wohlfahrtsmärkte? Marktregulative
Sozialpolitik im digitalen Raum

Wie kann nun eine marktregulative Sozialpolitik im digitalen Raum konkret
aussehen? Greift man Frank Nullmeiers Typologisierung der Instrumente einer
marktregulativen Politik auf, so lassen sich folgende Ansätze formulieren:

Marktgestaltung: Der Markt für digitale soziale Leistungen ist bereits eta-
bliert und imWachstum begriffen. Von den Akteuren der in Deutschland immer
noch maßgeblich korporatistisch gesteuerten Sozialpolitik wurde diese Ent-
wicklung einer Plattformökonomie, die parallel zu den öffentlich gerahmten
Wohlfahrtsmärkten in der physischen Welt existiert, aber bislang weitgehend
ignoriert – mit der Folge, dass der neu entstandene Markt vor allem aus sozi-
alpolitischer Perspektive nur schwach reguliert ist. Um Handlungsfähigkeit im
digitalen Raum zu erlangen,müssen jedoch die Strukturen der Sozialpolitik – in
diesem Falle die Strukturen der Wohlfahrtsmärkte (siehe hierzu auch Nullmeier
2020) – verändert werden. Marktgestaltung durch Marktsegmentierung und
Marktausweitung kann in diesem Fall beispielsweise durch die Schaffung eige-
ner (quasi-)öffentlicher Plattformen erfolgen, um so die Position der Anbieter
und der Nutzer:innen zu stärken. Erste Ansätze hierzu gibt es bereits. So haben
die Verbände der freien Wohlfahrtspflege mit finanzieller Unterstützung des
Bundes begonnen, eigene Plattformen aufzubauen (Welskop-Deffaa 2019). Die
AWO strebt etwa den Aufbau einer Lernplattform mit digital gestützten Quali-
fizierungsformaten an, die Caritas wiederum bietet über eine Online-Plattform
digital Hilfe und Beratung an. Im Bereich der Gesundheitspolitik entsteht das
Nationale Gesundheitsportal (https://gesund.bund.de/), das Bürger:innen ver-
lässliche und vor allem werbefreie Informationen rund um Gesundheit und
Pflege bieten soll. All dies sind Schritte einer marktregulativen Sozialpolitik –
die entstandenen Plattformen sind aber in Bezug auf Anbieter- und Nutzer:in-
nenzahlen noch viel zu klein, um ein wirkliches Gegengewicht zum Oligopol der
privaten Anbieter bilden zu können.

Staatliche Regulierung:Wichtiger noch als die Marktgestaltung durch Schaf-
fung (quasi-)öffentlicher Plattformen ist die staatliche Regulierung der Plattfor-
mökonomie.Einemarkregulative Politik 4.0muss auf die Besonderheiten digita-
ler Märkte ausgerichtet sein und die Gatekeeper und Regelsetzer digitaler Märk-
te, also die Plattformbetreiber, in den Mittelpunkt stellen. Ein zentrales Element

https://gesund.bund.de/
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einer Vermarktlichungsstrategie 4.0 sind Interoperabilitätsregeln, also Regeln,
die einen sicheren und verlustfreien Austausch zwischen Netzwerken gewähr-
leisten. Im digitalen Raum finden Grenzziehungen (als Mittel zum Wachstum
und zur Erlangung einerMonopolstellung) vor allemdadurch statt, dass der Aus-
tausch zwischen den Informations- und Kommunikationssystemen verschiede-
ner Anbieter verhindert bzw. erschwert wird. Das macht die Wechselkosten so-
wohl für Anbieter von Leistungen als für Nutzer:innen so hoch, dass sie oftmals
auch dann von einem Wechsel absehen, wenn die Qualität der Plattform sinkt
oder die Preise für dieNutzung steigen (Sachverständigenrat 2021: 24 f.). Für eine
marktregulative Politik, die das Ziel hat,Märkte möglich symmetrisch zu gestal-
ten, ist dieDefinition von einheitlichen (technischen) Standards daher einewich-
tiger erster Schritt. Die Festlegung der Standards sollte zentral erfolgen, wobei
die inhaltliche Definition nicht zwingend eine staatliche Aufgabe ist, wohl aber
die Herstellung und Gewährleistung von Interoperabilität.

Soziale Marktkorrektur meint die Kompensation der gesellschaftlichen Ver-
lierer vonMarktentwicklungendurch verteilungs- bzw.sozialpolitischeMaßnah-
men (Lütz/Czada 2000: 14). Eine Strategie der Vermarktlichung von Sozialpolitik
zielt in diesem Kontext nicht auf die Behinderung und Restriktion von Markt-
prozessen ab, sondern vielmehr auf die Sicherung des reibungslosen Funktio-
nierens von Marktprozessen und die Gewährleistung ihrer nachhaltigen Effizi-
enz. Die klassischen Instrumente zur sozialpolitischen Einbettung von marktli-
chen Produktionsprozessen, wie zum Beispiel Verordnungen zum Arbeitsschutz
und zur Arbeitszeit,müssen für die Regulation digitalerMärkte gänzlich neu ge-
dacht werden, da sie ganz eng mit der Vorstellung einer abhängigen Beschäfti-
gung als Normalarbeitsverhältnis verknüpft sind. Selbst in denWohlfahrtsmärk-
ten 1.0 der physischen Welt ist das Normalarbeitsverhältnis schon lange nicht
mehr dieNorm. In der digitalenWelt der Plattformökonomiewird aber dieGren-
ze zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung zunehmend aufge-
löst und irrelevant. Gig-, Click- und Croudworker sind selbstständige Unterneh-
mer, die aber in einem massiven Abhängigkeitsverhältnis zu den Plattformbe-
treibern stehen,was sich typischerweise in einemgeringen Einkommenund feh-
lendem sozialen Schutzmanifestiert.Einemarktregulative Sozialpolitik 4.0 setzt
daher ein neues Verständnis von Erwerbstätigkeit voraus.

Verbraucherschutzpolitik: Eine marktregulative Sozialpolitik umfasst
schließlich neben einer (konzentrationskontrollierenden) Wettbewerbspoli-
tik und einer Politik der sozialen Marktkorrektur auch Instrumente, die die
Position von Nutzer:innen imMarkt verbessern. Sozialpolitische Elemente einer
Verbraucherschutzpolitik für die Plattformökonomie fokussieren beispielsweise
auf die Qualität undMengen der digitalen sozialen Güter und Dienste. Auch hier
greifen die bestehenden Instrumente für die Regulation vonWohlfahrtsmärkten
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in der physischen Welt zu kurz. So gibt es beispielsweise kein gemeinsam ge-
teiltes Verständnis der Qualität digitaler Anwendungen, aus dem Definitionen
für Qualitätsanforderungen und -kriterien abgeleitet werden können, was wie-
derum die Voraussetzung für die Zertifizierung von Anbietern und Evaluation
ihrer Dienste und Produkte wäre (Albrecht u.a. 2018). Verbraucherschutz im
vermarktlichten Sozialstaat erfordert schlussendlich auch – wie Frank Nullmei-
er es formuliert – die Erziehung der Bürger:innen zur Marktlichkeit. In den
Wohlfahrtsmärkten 1.0 der 2000er Jahre war in diesem Kontext vor allem die
marktbezogene Selbststeuerungskompetenz der Bürgerinnen und Bürger von
Relevanz. In den digitalen Wohlfahrtsmärkten 4.0 kommen zur Selbststeue-
rungskompetenz die Kompetenzen im Umgang mit digitalen Anwendungen
hinzu. Gesellschaftliche Teilhabe in der digitalen Welt setzt E-literacy voraus
– mit dem Entstehen digitaler Wohlfahrtsmärkte ist das Feld der Sozialpolitik
hiervon nicht mehr ausgeschlossen.

9. Resümee und Ausblick

Seit gut zwei Dekaden findet ein relevanter Anteil der sozialstaatlichen Leis-
tungserbringung im institutionellen Setting von Wohlfahrtsmärkte statt, ein
wachsender Anteil davon auch im digitalen Raum. Letzterer ist politisch nur
schwach reguliert, gerade was die sozialpolitische Dimension betrifft. Aus Frank
Nullmeiers Arbeiten zu den »alten« Wohlfahrtsmärkten in der physischen Welt
lassen sich sozialpolitische Argumente ziehen, die für eine proaktive Gestal-
tung der digitalen Märkte sprechen. Eine derart verstandene marktregulative
Politik zielt nicht zuvörderst auf die Zurückdrängung und Eindämmung der
Plattformökonomien, sondern auf die regulierte Einbettung der neuen Märkte
in den institutuionellen Rahmen der sozialstaatlichen Leistungserbringung.
Rechtfertigung findet eine solche marktregulative Sozialpolitik zum einen in
den Legitimationsverlusten des tradierten korporatistischen Sozialstaatsmodell,
zum anderen in den Potenzialen der Vermarktlichung, insbesondere was die
Universalisierung der Leistungserbringung, die Transnationalisierung bzw. Eu-
ropäisierung der sozialstaatlichen Aktivitäten und Gewährleistung eines sozial
und ökologisch nachhaltigenWachstums betrifft.

Gegenwärtig können wir noch gar nicht abschätzen, welche Rückwirkungen
die Entwicklungen imdigitalen Raum für die physischeWelt habenwerden.Um-
so wichtiger ist eine marktregulative Sozialpolitik für dieWohlfahrtsmärkte 4.0,
die aber gegenwärtignochganzamAnfang steht–sowohl hinsichtlich ihrer prak-
tischen Umsetzung als auch in Bezug auf ihre wissenschaftliche Erforschung.
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Von Fliesenlegern und Generaldirektoren: Die
Konstruktion von Arbeiter:innen und
Angestellten im politischen Prozess der
deutschen Rentenreform 1957
Johanna Kuhlmann

1. Einleitung1

Inwenigen Politikfeldern tritt die Bedeutung vonGruppen so deutlich hervorwie
in der Sozialpolitik. Ob es sich um die Regelaltersrente, die Grundsicherung für
Arbeitsuchende oder das Elterngeld handelt: Gruppenkonstruktionen sind eine
wesentliche Grundlage für die Gewährung von sozialpolitischen Leistungen, da
sie Menschen basierend auf Kriterien wie beispielsweise Alter, Arbeitslosigkeit
oder Elternschaft als Leistungsbezieher:innen konstituieren.Gruppen sind nicht
objektiv vorhanden; sie entstehen durch soziale Konstruktionen, denen oftmals
äußerst konflikthafte politische Prozesse zugrunde liegen (Schneider/Ingram
1993; Ingram/Schneider 2015). Gruppenkonstruktionen spielen daher auch als
»Typus des Wissens« in einer wissenspolitologischen Analyse eine bedeutende
Rolle (Nullmeier 1993, 2013). In der Policy-Forschung sind Gruppen vor allem
als Zielgruppen politischer Maßnahmen bedeutsam. Diese Gruppen können,
sie müssen aber nicht deckungsgleich mit anderen Gruppen sein (Schneider/In-
gram 1995: 443). Zum Beispiel wurde mit den Hartz-Reformen die Gruppe der
Bezieher:innen von Grundsicherung für Arbeitsuchende geschaffen. Im Febru-
ar 2021 bestand diese Gruppe allerdings nur zu 43 Prozent aus Arbeitslosen;
weitere Personengruppen innerhalb der Bezieher:innen von Grundsicherung
für Arbeitsuchende waren unter anderem Personen, die Angehörige pflegten
oder betreuten, die mindestens 15 Stunden pro Woche einer ungeförderten Er-
werbstätigkeit nachgingen oder Teilnehmer:innen an arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2021: 24 f.).

Eine zentrale Zielgruppe in der Sozialpolitik stellen Rentner:innen dar, die in
Deutschlandwesentlichdurchdie InstitutionderDeutschenRentenversicherung
konstituiert werden. Auf deren Homepage heißt es: »Die reguläre Altersrente,
die Regelaltersrente, können fast alle bekommen, die gearbeitet haben oder Kin-

1 Die diesem Kapitel zugrundeliegende Forschung wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) –Projektnummer 374666841 –SFB 1342. Für hilfreiche Kommentare zu diesemKapi-
tel danke ich Sonja Blum und Kerem Gabriel Öktem.
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der erzogen haben.Denn es genügen fünf JahreMindestversicherungszeit […] als
Voraussetzung. Außerdemmüssen Sie ein bestimmtes Alter erreicht haben.Die-
se Altersgrenze steigt seit 2012 stufenweise von 65 Jahre auf 67 Jahre an.«2Die sich
ändernde Altersgrenze zeigt besonders deutlich, dass die Konstruktion der Rent-
ner:innen nicht statisch ist, sondern durch Reformenmodifiziert werden kann.

Zentrale Bedeutung für das Rentensystem in Deutschland und somit auch
für die Konstruktion der Rentner:innen hatte die Rentenreform 1957, die die
Institution bis heute prägt. Sie modifizierte, wie es der CDU-Abgeordnete und
spätere baden-württembergische Arbeitsminister Schüttler formulierte, »die
Rente von einer Zuschußrente der Vergangenheit in eine Lebensunterhaltsren-
te der Zukunft, die den Rentner aus der Nähe des Fürsorgeempfängers in die
Nachbarschaft des Lohn- und Gehaltsempfängers rückt« (Deutscher Bundes-
tag 1957a: 10181). Diese Konstruktion »des Rentners« deckt sich allerdings nur
partiell mit den äußerst komplexen Gruppenkonstruktionen, die der faktischen
Einbeziehung unterschiedlicher Gruppen in die Deutsche Rentenversicherung
zugrunde lagen und bis heute liegen (Nullmeier 2017). Kolportierte das überge-
ordnete Reformnarrativ die verdiente Teilhabe der Rentner:innen am deutschen
Wirtschaftswunder und als Beitrag zur generationenübergreifenden Solidarität,
entwickelten sich im politischen Prozess höchst konflikthafte politische Deu-
tungskämpfe über die Frage, welche (zukünftigen) Rentner:innen-Gruppen in
die Rentenversicherung einbezogen werden sollten, welche nicht, und warum.
Dies ist nicht ungewöhnlich für sozialpolitische Reformprozesse (Blum/Kuhl-
mann 2019). Die Konstruktion von Gruppen in sozialpolitischen Narrativen –
Migrant:innen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, Erwerbslose,
die Grundsicherungsleistungen erhalten sollen, Eltern, die in ihren Bestre-
bungen nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt werden sollen –
stimmt längst nicht immer überein mit den äußerst differenzierten Gruppen-
konstruktionen, die im politischen Prozess verhandelt werden und letztendlich
in Sozialgesetzbüchern zu finden sind. Gerade deshalb ist es interessant, die
Gruppenkonstruktionen, die in politischen Prozessen von politischen Akteur:in-
nen verhandelt und legitimiert werden, einer genaueren Analyse zu unterziehen.
Im politischen Prozess der Rentenreform 1957 stellten Arbeiter:innen und An-
gestellte zwei der relevantesten Gruppen dar,3 was erwerbsarbeitsbezogene
Definitionen von Gruppen in den Vordergrund rückt (für eine ausführlichere
Darstellung möglicher Dimensionen von Gruppenkonstruktionen vgl. Öktem
u.a. 2021). Ziel dieses Beitrags wird es sein, neben den im Reformprozess zu-

2 https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/
Rentenarten-und-Leistungen/Die-regulaere-Altersrente/die-regulaere-altersrente_node.html (letzter
Zugriff: 31.10.2021).

3 Zur historischen Entwicklung beider Gruppen vgl. Kocka 1981.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Die-regulaere-Altersrente/die-regulaere-altersrente_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Rente/Allgemeine-Informationen/Rentenarten-und-Leistungen/Die-regulaere-Altersrente/die-regulaere-altersrente_node.html
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grunde gelegten Dimensionen der Gruppenkonstruktionen vor allem deren
Legitimationen durch politische Akteur:innen genauer zu untersuchen.

Zu diesem Zweck führt der folgende zweite Abschnitt die theoretischen Be-
zugspunkte für die Analyse der Legitimation von Gruppen ein. Der dritte Ab-
schnitt gibt einen kurzen Überblick über die Rentenreform 1957 und wesentliche
historische Vorläufer, insbesondere in Bezug auf Arbeiter:innen und Angestellte.
Der vierte Abschnitt beinhaltet die empirische Analyse zu denGruppenkonstruk-
tionen im Zuge der Rentenreform 1957. Der fünfte Abschnitt resümiert und dis-
kutiert Perspektiven für die Sozialpolitikforschung.

2. Theoretische Bezugspunkte: Das Social Construction Framework
und die »CARIN«-Kriterien

Die Policy-Forschung besitzt mit dem Social Construction Framework (Schnei-
der/Ingram 1993; Ingram/Schneider 2015) einen Ansatz für die Analyse von
Zielgruppen politischer Maßnahmen, der ganz im Sinne einer wissenspolito-
logischen Analyse die Konstruktionen und Deutungen politischer Akteur:innen
in den Fokus rückt und dabei ein besonderes Augenmerk auf sogenannte Ver-
dientheitskonstruktionen legt. Schneider und Ingram definieren Verdientheit
als »the positive or negative valence connected to groups through […] value laden-
emotional formulations« (Ingram/Schneider 2015: 261) und setzen damit nicht
nur implizit »verdiente« Gruppen mit »guten« Eigenschaften und »unverdien-
te« Gruppen mit »schlechten« Eigenschaften gleich. In ihrem Buch Deserving
and Entitled (2005) stellen die Autorinnen einen direkten Zusammenhang her
zwischen verdienten/guten und für politische Leistungen berechtigte (»enti-
tled«) Gruppen, und unverdienten/schlechten und für politische Leistungen
nicht berechtigte (»unentitled«) Gruppen. Genaue Kriterien zur Spezifizierung
der (Un-)Verdientheit von Gruppen sind allerdings bislang nicht systematisch
erhoben worden (Blum/Kuhlmann 2021).

Die vergleichende Sozialpolitikforschung kanndiese Lücke ein Stückweit fül-
len. Sie untersucht im Zusammenhang mit der Legitimation der Gewährung so-
zialpolitischer Leistungen für unterschiedliche Gruppen ebenfalls, ob diese im
politischenProzess als verdientbzw.unverdient angesehenwerden (vanOorschot
2000; van Oorschot u.a. 2017; Laenen 2020). Grundlage hierfür sind bis heute die
sogenannten CARIN-Kriterien. In der Sozialpolitikforschung vor allem für die
Einschätzung anderer Gruppen durch Bürger:innen genutzt, können sie auch als
Grundlage zur Analyse der Legitimation vonGruppendurch politische Akteur:in-
nen herangezogen werden (Blum/Kuhlmann 2021). Das erste Kriterium, control,
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bezieht sich dabei darauf, wieviel Verantwortung Personen für ihr Angewiesen-
seinauf sozialpolitischeLeistungenhaben. JegeringerdieserAspekt eingeschätzt
wird, als desto verdienterwird dieGruppe angesehen.Das zweite Kriterium, atti-
tude, bezieht sich darauf, wie Personenmit ihremAngewiesensein auf sozialpoli-
tische Leistungen umgehen, ob sie beispielsweise Kooperationsbereitschaft oder
Dankbarkeit zeigen. Je höher dieser Aspekt eingeschätzt wird, als desto verdien-
ter wird die Gruppe angesehen. Das dritte Kriterium, reciprocity, bezieht sich auf
Leistungen, die Personen aktuell, zukünftig oder in der Vergangenheit erbracht
haben – je höher dieser Aspekt angesehen wird, als desto verdienter wird diese
Gruppe angesehen.Das vierteKriterium, identity, stellt darauf ab, alswie zugehö-
rig Personen auf Grundlage von beispielsweise Nationalität oder Geschlecht an-
gesehen werden – je höher dies eingeschätzt wird, als desto verdienter wird die-
se Gruppe angesehen. Das fünfte Kriterium, need, fragt danach, als wie hoch der
Unterstützungsbedarf derGruppe angesehenwird,wobei ein höhererUnterstüt-
zungsbedarf mit einer höheren Einschätzung von Verdientheit einhergeht (van
Oorschot 2000: 36; Laenen 2020: 25). Empirisch hat sich gezeigt, dass Rentner:in-
nen als besonders verdienteGruppe angesehenwerden (vanOorschot 2006),wes-
halb ihre Inklusion in soziale Sicherungssysteme in der öffentlichen Wahrneh-
mung generell eine hohe Legitimation hat.

3. Alterssicherung für Arbeiter:innen und Angestellte bis zur
Rentenreform 1957

Der wesentliche Grundstein für die gesetzliche Rentenversicherung in Deutsch-
land wurde 1889 mit dem Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung
gelegt, welches eine »staatliche Pflichtvorsorge in Form der Sozialversicherung«
(Schmähl 2018: 42,Herv. d. A.) begründete. ZumKreis der Versicherten gehörten
»Arbeiter im gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich […], ›kleinere Be-
triebsbeamte‹, Lehrer und Erzieher sowie sonstige Angestellte« (Schmähl 2018:
43)mit einem Jahreseinkommenvonbis zu 2.000Mark.Grundlegend für die Eta-
blierung der Invaliditäts- und Altersversicherung war der Gedanke der Fürsorge
»für die erwerbsunfähigen und altersschwachen Arbeiter als eine auf politischen
Gründen beruhende, selbständige Staatsaufgabe, nicht als Gegenleistung für die
eingezahlten Beiträge« (Laband 1907: 287, zit. n.Nullmeier/Rüb 1993: 82,Herv. d.
A.).

Das Versicherungsgesetz für Angestellte von 1911 kam dem Wunsch der sich als
gesellschaftliche Gruppe konstituierten Angestellten nach einer Versicherung
nach, »die sie von den Lohnarbeitern und deren längst bestehender, bis dahin
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auch die meisten Angestellten einbeziehender Versicherung unterscheiden und
ihnen beamtenähnliche Anrechte sichern sollte« (Kocka 1981: 86). Die Gruppe
der Angestellten konstituierte sich dabei wesentlich durch die explizite Abgren-
zung von den Arbeiter:innen und den Wunsch nach »versicherungspolitischer
Privilegierung« (Kocka 1981: 137). Erklärtes Ziel der Angestellten war es, auch
im Alter den im Laufe des Berufslebens erreichten Lebensstandard beibehalten
zu können, der mit ihrer besonderen gesellschaftlichen Stellung, beispielsweise
im Hinblick auf Bildung oder Lebensführung, einherginge (Bichler 1997: 86 f.).
Das Gesetz definierte ein Leistungsniveau für die Angestellten, das über die
Sicherung eines Existenzminimums hinausging, was mit dem spezifischen
Tätigkeitsprofil von Angestellten im Vergleich zu Arbeiter:innen begründet wur-
de (Schmähl 2018: 54). Mit der Einrichtung der Angestelltenversicherung 1911
wurde der sozialpolitische Fürsorgegedanke, der bei der Alterssicherung für die
Arbeiter:innen noch im Vordergrund gestanden hatte, aufgegeben: »Sozialversi-
cherung beschränkte sich […] nicht mehr auf wirtschaftlich […] Schwache. Der
Staat erkannte mit der gesetzlichen Schaffung dieser Einrichtung seine soziale
Verantwortung für (tendenziell) alle Arbeitnehmer an.« (Bichler 1997: 230) Wie
in der Arbeiterrentenversicherung sah die Angestelltenversicherung eine Versi-
cherungspflichtgrenze für Angestellte vor, die nun allerdings bei 5.000 Mark lag
(Schmähl 2018: 54).

Das deutsche Rentensystem wurde in den Folgejahrzehnten wiederholt re-
formiert, bis sich im Nachkriegsdeutschland der 1950er Jahre schließlich die
Problemwahrnehmung durchsetzte, dass die Renten – auch angesichts des
»Wirtschaftswunders« – insgesamt zu niedrig seien. Dies bildete einen Aus-
gangspunkt für die Rentenreform 1957 (Hinrichs/Kangas 2003). Ein wichtiger
Aspekt der Rentenreform war, wesentliche Unterschiede zwischen der Arbei-
terrenten- und der Angestelltenversicherung abzuschaffen. So galt nun die
materielle Sicherung über das Existenzminimumhinaus auch für Arbeiter:innen
als ein zentrales Ziel der Rente. Darüber hinaus wurden für Angestellte geltende
Regelungen zu Frühverrentung und Erwerbsunfähigkeitsrente auch auf Arbei-
ter:innen ausgeweitet (Hegelich 2005: 67). Mit einer Versicherungspflichtgrenze
in der Angestelltenversicherung bleib ein wesentlicher Unterschied für die Grup-
pe der Angestellten aber weiterhin bestehen, der erst 1968 aufgehoben wurde
(Schmähl 2018: 43).
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4. Angestellte und Arbeiter:innen in der Rentenreform 1957

Wie wurden Angestellte und Arbeiter:innen nun aber im Zuge der Rentenreform
1957 als Gruppen konstruiert, und auf welcher Grundlage wurde ihre Einbezie-
hung in die Rentenversicherung von politischen Akteur:innen legitimiert? Der
folgende Abschnitt geht diesen Fragen nach auf Grundlage einer qualitativen
Inhaltsanalyse der Plenarprotokolle zur ersten, zweiten und dritten – aufgrund
ihrer Länge als »Rentenschlacht« (Deutscher Bundestag 1957b: 10536; Schmähl
2018: 254) bezeichneten – Lesung der entsprechenden Gesetze über die Neurege-
lungen des Rechts der Rentenversicherung der Arbeiter:innen und Angestellten.4

Im Vordergrund stehen dabei zunächst Äußerungen von Regierungsvertre-
ter:innen. Darüber hinaus werden – teilweise konkurrierende – Konstruktionen
beider Gruppen durch Abgeordnete anderer Parteien in den Blick genommen.

4.1 Die Rentenversicherung als »Arbeiternehmerschutzeinrichtung« und
Angestellte als Gruppe mit »besonderen Bedürfnissen«

Zunächst lässt sich vor dem Hintergrund der Etablierung der Rentenversiche-
rung als »rein[e] Arbeitnehmerschutzeinrichtung« (Deutscher Bundestag 1957a:
10180) eine Abgrenzung vonAngestellten undArbeiter:innen als einerGruppe der
abhängig Beschäftigten gegenüber anderen Gruppen feststellen, was im Gegen-
satz zu Forderungen nach einer Ausweitung auf weitere Berufsgruppen oder gar
die gesamteBevölkerung zu verstehen ist.DerVollständigkeit halber sei andieser
Stelle bereits erwähnt, dass Arbeiter:innen und Angestellte zentrale, aber weit-
aus nicht die einzigenGruppen ausmachten, für die rentenpolitischeRegelungen
diskutiert wurden. So wurden unter anderem Regelungen für Selbständige und
Landwirte, für Land- und Heimarbeiter:innen, für Kinder, die im Betrieb der El-
tern arbeiten, für Angehörige geistiger Orden oder für Heimatvertriebene erör-
tert.

Über die Konstruktion der Gruppe der Arbeitnehmer:innen findet eine klare
erwerbsarbeitsbezogene Abgrenzung nach außen statt. Diese Abgrenzung von
Arbeiter:innen und Angestellten als Arbeitnehmer:innen nach außen wird aber
verknüpft mit einer Differenzierung nach innen, indem Angestellte in Abgren-

4 Die dritte Lesung dauerte 15 Stunden. Auch die Debattenzeit der vorherigen Beratungen ist beachtlich:
Bei der ersten Beratung ging die Sitzung von 9:02–21:02 Uhr, wobei der Tagesordnungspunkt 2, die
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung der
Arbeiter und der Angestellten (Rentenversicherungsgesetz) die Seiten 14–65 des insgesamt 88-seitigen
Protokolls einnimmt.Die zweite Lesung erstreckte sich sogar über drei volle Tage (16./17. 1.1957: jeweils
9–21 Uhr; 18.1.1957: 9–23.25 Uhr) (Schmähl 2018: 254, Fn. 369).
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zung zu Arbeiter:innen als Gruppe mit »besonderen Bedürfnissen« konstruiert
werden. Besonders deutlich werden beide angesprochenen Konstruktionen in
derBegründungdesGesetzentwurfsdurchBundesarbeitsministerStorch (CDU).
Er thematisiert zunächst die geteilten Merkmale der abhängig Beschäftigten als
dominante Erwerbsarbeitsform infolge von Urbanisierung und Industrialisie-
rung: »Die Menschen haben sich vereinzelt. Die wirtschaftliche Einbettung in
den Schoß der Familie kann nicht mehr als Regel gelten.« (Deutscher Bundestag
1956: 8336) Steigende Löhne und Gehälter würden die Situation der abhängig
Beschäftigten im Alter nicht zwangsläufig verbessern, denn »[j]e besser man
verdient, um so härter empfindet man den Verlust eines regelmäßigen Arbeits-
entgelts. Wir können also feststellen, daß sich mit zunehmendem Wohlstand
auch ein zunehmendes Sicherheitsbedürfnis geltend macht.« (Deutscher Bun-
destag 1956: 8336) Diese Argumentation legitimiert sozialpolitische Leistungen
für Rentner:innen auf der Basis von deren Bedürfnissen: Sie konstruiert die
abhängig Beschäftigten mit einem gestiegenen Bedürfnis nach materieller Absi-
cherung im Alter und darüber hinaus als potentiell von Altersarmut bedroht und
begründet somit den Reformentwurf hin zur Lebensstandardsicherung. Neben
den Bedürfnissen der Rentner:innen wird die Rentenreform auch ganz wesent-
lich mit den vergangenen Verdiensten dieser Gruppe im Sinne von Reziprozität
begründet: »Die Sicherstellung des einmal erworbenen Lebensstandards ist […]
nicht ein Akt der Barmherzigkeit seitens der jeweils Erwerbstätigen oder gar
des Staates, sondern die Erfüllung einer geschuldeten Pflicht und der Ausdruck
einer von den Umständen begründeten Solidarität zwischen den Generationen.«
(Deutscher Bundestag 1956: 8336) Der Hinweis auf die »Solidarität zwischen
den Generationen« kann dabei auch als Hinweis auf eine geteilte Identität als
deutsche Arbeitnehmer:innen angesehen werden.

Durch die geplante Reform werde nun allen Arbeitnehmer:innen, das heißt
sowohl Arbeiter:innen als auch Angestellten, »im wesentlichen die gleiche Siche-
rung gegeben« (Deutscher Bundestag 1956: 8338), und zwar auf einem deutlich
höheren Niveau als zuvor.5 Zudem würden Angestellte mit längerem Arbeitsle-
ben, die bislang in der Rentenformel benachteiligt worden waren, bessergestellt,
und darüber hinaus das Leistungsniveau von Arbeiter:innen auf das der Ange-
stellten angehoben (Deutscher Bundestag 1956: 8338).

Neben diese Abgrenzung der Arbeitnehmer:innen nach außen findet nach
innen eine deutliche Differenzierung in Arbeiter:innen und Angestellte statt. So
führt Storch unmittelbar nach der Beschreibung der Angleichung der Renten
der Angestellten und Arbeiter:innen aus, dass hierdurch keinesfalls »Verein-
heitlichungstendenzen« (Deutscher Bundestag 1956: 8338) zu befürchten seien.

5 Tatsächlich führte die Rentenreform bei laufenden Renten für Arbeitnehmer:innen bzw. Angestellte zu
einem Anstieg der Rentenhöhe um 65,3 Prozent bzw. 71,9 Prozent (Schmähl 2018: 254).
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Insbesondere solle weiterhin die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
»gerade in dem erweiterten Aufgabenbereich der Prävention und Rehabilitati-
on die besonderen, für ihre Versicherten speziell erforderlichen und auf deren
Wesensart und Bedürfnisse abgestellten Maßnahmen und Hilfen medizini-
scher und berufsfördernder Art gestalten und ausbauen.« (Deutscher Bundestag
1956: 8338 f.) Die Legitimation des Gesetzes hat somit die doppelte Aufgabe,
auf der einen Seite annähernd gleiche rechtliche Regelungen für Arbeiter:innen
und Angestellte zu begründen , dabei aber gleichzeitig als wesentlich erachtete
konstruierte Unterschiede zwischen beiden Gruppen nicht vollständig zu nivel-
lieren. Dass dies herausfordernd ist, zeigen Äußerungen anderer Abgeordneter,
die die geplante Reform durchaus negativ einschätzen. So sieht beispielsweise
der FDP-Abgeordnete Jentzsch in der Angleichung von Angestellten und Arbei-
ter:innen die Gefahr eines »Schmelztiegels« heraufziehen, »aus dem nachher
der Begriff des Arbeitnehmers schlechthin erstehen soll, um dann weiterhin im
soziologischen Bereich Geltung zu haben.« (Deutscher Bundestag 1957b: 10517)

Befürchtungen einer Vereinheitlichung wurde in den Ausschussberatungen
zum Gesetz mit der Entscheidung für ein eigenes Gesetz zur Angestelltenver-
sicherung begegnet, nachdem die Regierung – und auch die Oppositionspartei
SPD in einemeigenenGesetzentwurf –zunächst ein gemeinsamesGesetz für die
Arbeiter- und Angestelltenversicherung vorgesehen hatte (Deutscher Bundestag
1956). Begründet wurde diese Entscheidung damit, einerseits »die Selbständig-
keit der Angestelltenversicherung besonders [zu] unterstreichen« sowie »der so-
ziologischen Stellung der Angestellten und ihren besonderen Bedürfnissen [zu]
entsprechen« (Deutscher Bundestag 1957a: 10183).

Das Policy-Element, das eine Differenzierung der Arbeiter:innen und Ange-
stellten wesentlich begründet, ist die Versicherungspflichtgrenze, die bislang für
Angestellte bestandenhatte (Schmähl 2018: 252).Hatte der ursprünglicheGesetz-
entwurf vorgesehen, alle Angestellten in die Rentenversicherung einzubeziehen,
wurde infolge der Beratungen im Ausschuss beschlossen, Angestellte mit einem
Jahreseinkommen von über 15.000Mark von der Versicherungspflicht zu befrei-
en,dieserGruppe somit alsoEigenständigkeit inBezugauf ihreAltersvorsorge zu
geben.Damit verlief eine relevanteGruppenkonstruktion nunnichtmehr primär
zwischen Arbeiter:innen und Angestellten, sondern zusätzlich einkommensbe-
zogen zwischen Angestellten, die mehr, und denen, die weniger als 15.000 Mark
im Jahr verdienen. Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung in der Renten-
versicherung blieb allerdings bestehen.

Die Versicherungspflichtgrenze sowie die Frage, wie hoch diese anzusetzen
sei, waren im politischen Prozess heftig umstritten. Dabei gerierten sich sowohl
Gegner:innen einer Sonderbehandlung (wie beispielsweise die SPD) als auch
Befürworter:innen (wie beispielsweise die FDP) als Advokat:innen der Ange-



Die deutsche Rentenreform 1957 263

stellten. Verfechter:innen einer besonderen Behandlung von Angestellten – dies
umfasst Befürworter:innen der Versicherungspflichtgrenze und grundsätzliche
Gegner:innen der Einbeziehung von Angestellten – argumentierten mit ver-
meintlichen Eigenschaften der Angestellten, die eine besondere Behandlung
legitimierten. Besonders deutlich wird dies bei den zahlreichenWortmeldungen
von Kalinke (Deutsche Partei, DP) – einer generellen Kritikerin der Ausweitung
der Versicherungspflicht auf neue Gruppen – die Angestellte als »eine Gruppe
mit besonderemWagnis, besonderemBedürfnis, aber auchmit einer besonderen
Bereitschaft zum Risikotragen« (Deutscher Bundestag 1957b: 10531) charakte-
risiert, bei der das »Prinzip der Verantwortung aus eigener Kraft« (Deutscher
Bundestag 1957b: 10529) ein vorherrschendes sei. Es stehe daher den Bedürfnis-
sen der Angestellten entgegen, in die Sozialversicherung einbezogen zu werden,
da sie somit der Möglichkeit einer eigenständigen Altersvorsorge beraubt wür-
den. Ähnlich formuliert es der Abgeordnete der Freien Volkspartei (FVP) Berg in
seinem Plädoyer für die Beibehaltung der Versicherungspflichtgrenze:

»Leitende Angestellte sind zwar keine besseren Menschen, aber es sind andere Menschen. […]
Die leitenden und höheren Angestellten haben dieMöglichkeit, ihre Existenz selber zu sichern;
und das ist das, worauf es uns ankommt: die Freiheit der Entscheidung diesen Menschen zu
erhalten, die das können.« (Deutscher Bundestag 1957a: 10194)

Der FDP-Abgeordnete Jentzsch verweist als Beispiel für den leitenden Angestell-
ten auf den (in der Debatte dann mehrfach aufgegriffenen) Generaldirektor, für
den eine eigenständige Altersvorsorge durchaus zumutbar sei (Deutscher Bun-
destag 1957a: 10191). In solche Äußerungen wird die Nicht-Einbeziehung in die
Rentenversicherung als Privileg auf Grundlage einer postulierten Autonomie der
Angestellten legitimiert. Es ist somit nicht die In-, sondern die Exklusion aus der
Rentenversicherung, die eine Privilegierung dieser Gruppe begründet, nämlich
die, für ihre Versorgung im Alter selbst aufkommen zu dürfen. Auch wenn der-
artige Äußerungen vor allem von Reformkritiker:innen angeführt wurden, kön-
nen sie in gewisser Weise als Ausbuchstabierung der unterstellten Besonderhei-
ten der Angestellten angesehen werden,wie sie auch von Regierungspolitiker:in-
nen angeführt wurden.

Dass eineExklusionderAngestelltenmit höheremEinkommennicht zwangs-
läufig als Privilegierung zu verstehen sei, geben Abgeordnete der SPD zu beden-
ken, die für Angestellte die gleichen Bedürfnisse wie die anderer Gruppen un-
terstellen und somit die Autonomie der Angestellten als Legitimationskriterium
infrage stellen: »Die Behauptung, daß höherbezahlte Angestellte einen Versiche-
rungsschutz nicht brauchen, entbehrt jeder Grundlage. Denn ob ein Arbeitneh-
mer eines Schutzes durch die Rentenversicherung bedarf, kann doch nicht nach
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dem Stand seines augenblicklichen Einkommens beurteilt werden.« (Döhring,
Deutscher Bundestag 1957a: 10189).

Ähnlich argumentiert der SPD-Abgeordnete Preller unter erneuter Bezug-
nahme auf den Generaldirektor: »Wenn Herr Kollege Jentzsch sagte: nicht jeder
hat als Generaldirektor begonnen, dann möchte ich hinzufügen: nicht jeder
endet als Generaldirektor.« (Deutscher Bundestag 1957a: 10193). An anderer Stelle
wird vom SPD-Abgeordneten Schellenberg geäußert, dass eine Versicherungs-
pflichtgrenze für Angestellte sogar deren Benachteiligung impliziere, weil so der
Arbeitgeber:innenanteil entfalle (Deutscher Bundestag 1957b: 10511).

4.2 Die Schwierigkeit der Abgrenzung von Arbeiter:innen und Angestellten

Die bisherigenAusführungen lassen bereits gewisse Schwierigkeiten imHinblick
auf die Unterscheidung von Arbeiter:innen und Angestellten erkennen:Während
einerseitsArbeiter:innenundAngestellte als abhängigBeschäftigtemit bestimm-
ten Bedürfnissen und gleichermaßen vergangenen Verdiensten konstruiert wer-
den,wird andererseits auf die BesonderheitenderAngestellten rekurriert, indem
deren Autonomie betont wird, was die Nicht-Einbeziehung in die Rentenversi-
cherung legitimieren soll.Zugleichfindetmit derVersicherungspflichtgrenzebe-
reits eine gewisseAufweichungderBedeutsamkeit derGruppenkonstruktion von
Arbeiter:innen und Angestellten statt, da es nicht mehr nur die Zugehörigkeit
zu einer dieser Gruppen ist, die die Einbeziehung in die Rentenversicherung be-
gründet, sondern auch das Jahreseinkommen der Angestellten.

SPD-Vertreter:innen weisen deutlich auf die Schwierigkeit der Abgrenzung
von Arbeiter:innen und Angestellten hin. Es sei gerade im Hinblick auf konkrete
Berufsprofile innerhalb der Arbeiter:innen- und der Angestelltenschaft eine ren-
tenpolitische Ungleichbehandlung beider Gruppen nicht mehr zu rechtfertigen,
so die Abgeordnete Döhring:

»Der hochbezahlte Fliesenleger z.B. hat sicherlich einen ebenso gesicherten Arbeitsplatz und
eingleichermaßengesichertesEinkommenwie irgendein leitenderAngestellter in irgendeinem
Betrieb. Dennoch […] können beide Arbeitnehmer in der heutigen Zeit in der Bundesrepublik
außerhalb der gesetzlichen Sozialversicherung keine absolut gesicherte Vorsorge für das Alter
treffen.« (Deutscher Bundestag 1957a: 10190)

Aus diesem Grund müssten beide aufgrund gleicher Bedürfnisse in die Renten-
versicherung einbezogen werden. Auch in dieser Konstruktion werden also der
Fokus auf das Einkommen als relevantes Kriterium gelenkt und von anderer Sei-
te artikulierte vermeintliche soziologische Besonderheiten der Angestellten ne-
giert. Kalinke nutzt den Fliesenleger als Argument für die Angleichung zwischen
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Arbeiter:innen und Angestellten hingegen zu einer entgegengesetzten Schluss-
folgerung:

»Sie haben auf den hochbezahlten Fliesenleger hingewiesen, der wahrscheinlich in einer viel
gesicherteren Situation hinsichtlich seines Arbeitsplatzes und in einer materiell viel besseren
hinsichtlich der Höhe seines Lohnes ist als mancher Angestellte. Ich komme aber zu einer ge-
nau umgekehrten Konsequenz. Dann wäre es an der Zeit […] endlich neu zu überdenken, ob
Sie denn dem längst frei und verantwortlich handelnden Facharbeiter nicht die gleiche Selbst-
verantwortung zumuten wollen, die wir dem leitenden Angestellten unterstellen.« (Deutscher
Bundestag 1957a: 10193)

Sie rekurriert hier ebenfalls auf das Kriteriumder Autonomie, das für bestimmte
Angestellte und Arbeiter:innen in gleichemMaße gelte und die Exklusion aus der
Sozialversicherung zur Folge habenmüsse.

Ausführliche Ausführungen zur Schwierigkeit der Abgrenzung vonAngestell-
tenundArbeiter:innenmacht schließlich derCDU-AbgeordneteHahn,der damit
auch auf die Notwendigkeit neuer Unterscheidungskriterien hinweist. Vor dem
Hintergrund der als Angestellten aufgeführten Personen im Angestelltengesetz6

stelle sich die Frage »nach der heute zutreffenden und gerechten Abgrenzung des
Personenkreises, der sich durch geistige Tätigkeit, besondere Verantwortung,
Initiative, Ideenreichtum und Kombinationsvermögen auszeichnet.« (Deutscher
Bundestag 1957b: 10542)WissenschaftlicheUntersuchungenhätten ergeben,dass
43 Prozent der in Deutschland 3,9 Millionen Angestellten »in untergeordneten
Positionen tätig« seien, und 57 Prozent »mittlere und höhere Positionen beklei-
den und sicherlich ein ausgeprägtes Berufsbewußtsein besitzen« (Deutscher
Bundestag 1957b: 10543). Um die Ansprüche letzterer Gruppe als »Garanten für
den reibungslosen Betriebsablauf und erfolgreiches Wirtschaften« (Deutscher
Bundestag 1957b: 10543) müsse es nun gehen, was vor allem das Reziprozitäts-
kriterium im Sinne von Verdiensten in den Vordergrund stellt. Wie schwierig
die Abgrenzung der Angestellten sei, ergibt sich für Hahn nun nicht nur daraus,
dass auch der »qualifizierte Facharbeiter« (Deutscher Bundestag 1957b: 10543)

6 Vgl. die später verabschiedete Fassung: »Zu den Angestellten gehören insbesondere 1. Angestellte in
leitender Stellung, 2. Technische Angestellte in Betrieb, Büro und Verwaltung,Werkmeister und ande-
re Angestellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, 3. Büroangestellte, soweit sie nicht
ausschließlichmit Botengängen, Reinigung, Aufräumung und ähnlichen Arbeiten beschäftigt werden,
einschließlich Werkstattschreiber, 4. Handlungsgehilfen und andere Angestellte für kaufmännische
Dienste, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens kein Handelsgewerbe ist, Gehilfen und Prakti-
kanten in Apotheken, 5. Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rücksicht auf den künstlerischen Wert
ihrer Leistungen, 6. Angestellte in Berufen der Erziehung, des Unterrichts, der Fürsorge, der Kran-
ken- undWohlfahrtspflege, 7. Schiffsführer,Offiziere desDecks- undMaschinendienstes, Schiffsärzte,
Funkoffiziere, Zahlmeister, Verwalter und Verwaltungsassistenten sowie die in einer ähnlich gehobe-
nen und höheren Stellung befindlichenMitglieder der Schiffsbesatzung von Binnenschiffen oder deut-
schen Seefahrzeugen.« (Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung der Angestellten
(Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz – AnVNG), § 3)
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zu dieser letztgenannten Gruppe hinzugezählt werden müsse. Vielmehr zeigten
auch Gerichtsurteile die geradezu hilflosen Versuche, Angestellte zu definieren
– so beispielsweise ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Frankfurts, nachdem
»Büroarbeit, wenn sie im Sitzen ausgeübt werden kann und ausgeübt wird, zum
Angestellten macht« (Deutscher Bundestag 1957b: 10543). Damit wird perspekti-
visch eine konkret tätigkeitsbezogene Gruppenkonstruktion aufgezeigt, die eine
Alternative zur zum Teil als tradiert empfundenen Unterscheidung von Arbei-
ter:innen und Angestellten darstellen könne: »Es bleibt also für eine umfassende
Reform die Aufgabe gestellt, einen Berufskatalog der wirklichen Angestelltenei-
genschaften zu schaffen, der auf die Eigenart und die Verantwortungsbereiche
dieser Berufsschicht abgestellt ist.« (Deutscher Bundestag 1957b: 10543)

5. Diskussion und Fazit

Die Rentenreform 1957 stärkte die Rentenversicherung als Arbeitnehmer:innen-
versicherung und beinhaltete in vielen Punkten eine Angleichung der Leistungen
für Arbeiter:innen und Angestellte. Gleichwohl blieben Unterschiede zwischen
beiden Gruppen bestehen, was sich nicht nur in unterschiedlichen Gesetzen und
zuständigen organisatorischen Einheiten, sondern auch im Policy-Element der
Versicherungspflichtgrenze niederschlug, welche Angestellte mit einem Jahres-
einkommen von 15.000 Mark von der Versicherungspflicht befreite und eine zu-
sätzliche einkommensbezogene Gruppenkonstruktion schuf.

Alswesentliche Legitimationskriterien in Bezug auf alle abhängig Beschäftig-
ten wurden neben dem materiellen Sicherheitsbedürfnis der Rentner:innen vor
allem die Anerkennung ihrer Lebensleistung und ihre Beteiligung an der wirt-
schaftlichenEntwicklungdes Landeshervorgehoben,was sowohlReziprozität als
auchdiegeteilte Identität aktuellerundzukünftigerRentner:innenalsArbeitneh-
mer:innen betont.Neben diesen auf Verdientheit rekurrierenden Kriterien iden-
tifizierte die Analyse Autonomie als weiteres Kriterium, welches die Nichteinbe-
ziehung in die Pflichtversicherung von Angestellten ab einer bestimmten Ein-
kommensgrenze legitimieren soll. Diese Nicht-Inklusion implizierte dabei kei-
neswegs eine negative Konstruktion der Gruppe; auch wurde sie nicht damit be-
gründet, dass diese Gruppe sozialpolitische Leistungen nicht »verdiente«. Eher
wurden Angestellte als Gruppe konstruiert, die aufgrund ihrer Autonomie sozi-
alpolitische Leistungen nicht in Anspruch nehmen müssten und somit von der
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreit werden sollten; Exklusi-
on wird somit explizit zum Privileg erklärt.
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Wiemehrdeutig allerdings die Unterscheidung von Arbeiter:innen undAnge-
stellten ist, wird im Reformprozess an vielen Stellen deutlich. Als exemplarisch
hierfür können die Verweise auf den Generaldirektor und den Fliesenleger gel-
ten. Während ersterer von Befürworter:innen einer Beibehaltung der Besonder-
heiten der Angestellten angeführt wird und argumentativ auf Autonomie rekur-
riert,weisenGegner:innen auf die Brüchigkeit der Erwerbsbiographie auch eines
Generaldirektors hin und stellen somit die Autonomie von Angestellten infrage.
Der »hochbezahlte Fliesenleger« hingegen wird sowohl eingeführt, um gleiche
Bedürfnisse zwischen Arbeiter:innen und Angestellten herauszustellen und so-
mit eine Inklusion beider Gruppen in die Rentenversicherung zu begründen als
auch, um eine Autonomie beider Gruppen und somit die Exklusion gut bezahlter
Arbeiter:innen und leitender Angestellter zu untermauern.

Anhand der Diskussion um Autonomie werden die komplexen Zielgrup-
penkonstruktionen und widerstreitenden Deutungskämpfe somit exemplarisch
deutlich. Autonomie verweist auf relevante Kriterien der Legitimation der Ge-
währung sozialpolitischer Leistungen über Verdientheit hinaus und spielt bis
heute in Reformdiskussionen eine wichtige Rolle, beispielsweise wenn es um
die Einbeziehung von Selbständigen in die Sozialversicherung geht. Für die
zukünftige Analyse der Legitimation sozialpolitischer Leistungen für bestimmte
Gruppen – auch in einer international vergleichenden Perspektive – bedeutet
dies, grundlegende Begründungsmuster des Wohlfahrtsstaates in den Blick zu
nehmen (Nullmeier 2019), wofür auch die behandelten Debatten – etwa unter
Verweis auf Solidarität zwischen den Generationen – konkrete Anhaltspunkte
bieten.

Zugleich erschöpfen sichDiskussionenumIn-bzw.Exklusionnicht inderZu-
schreibung bestimmter Kriterien zu unterschiedlichenGruppen.Dass Exklusion
von Gruppen argumentativ auch als Entlastung des Sozialstaats konstruiert wer-
den kannund somitwohlfahrtsstaatlicheRückbaudiskurse bedient, soll abschlie-
ßend ein Zitat vonKalinke verdeutlichen,welches überdies eine interessante Per-
spektive auf die Konstruktion des »Goldenen Zeitalters« des Wohlfahrtsstaates
wirft:

»Sie werden doch zugebenmüssen, daß die totale Versicherungspflicht, die ja ein wesentliches
Merkmal desWohlfahrtsstaates ist, in einem Zeitpunkt, in dem dieserWohlfahrtsstaat in ganz
Europa imKreuzfeuer der Kritik steht, in einemAugenblick, in demdie Kritik an diesemWohl-
fahrtsstaat selbst bei denBetroffenen lautwird,nämlichbei denen,die dieKostendieses Staates
zu tragen haben […], daß die totale Versicherungspflicht in einem solchen Zeitpunkt nicht an-
gebracht ist.« (Deutscher Bundestag 1957a: 10192)
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Schulen als Laboratorien – Schulhygiene
zwischen transnationalem Austausch und
nationaler Sozialpolitik in argentinischen
Kongressbeiträgen von 1913

Delia González de Reufels

Einleitung

»Unmengen vonLuft undLicht,das ist dieHauptbedingung,welchedie Schule zu
erfüllen hat« stellt der erste Beitrag der Kongressakten des peruanischen schul-
hygienischen Kongresses von 1899 fest (República del Perú 1900: 1) und entfaltet
auf dieseWeise wichtige Grundsätze eines für Lateinamerika neuen und vielsei-
tigen Feldes staatlicher Sozialpolitik. Eswurde als higiene escolar bzw.Schulhygie-
ne bezeichnet, und es steht im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrages. Es hatte
sich in Lateinamerika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach europäi-
schem Vorbild auf dem Schnittfeld zweier dynamischer Felder sozialpolitischen
Handelns herausgebildet, die es miteinander verband: Bildung und Gesundheit.
Länder wie Mexiko (Meníndez Martínez 2021) sowie die Länder der Region des
cono sur, im südlichen Südamerika, die als Pioniere der lateinamerikanischen So-
zialpolitik gelten können (Huber/Stephens 2012), übernahmen die Schulhygiene
früh und gaben ihr eine eigene Ausprägung.Die Länder des cono surwaren als Teil
»eines Korridors der Ideen« eng miteinander verbunden (Kuhlmann u.a. 2020:
11), so dass ein rascher Austausch begünstigt und der Bedeutungszuwachs der
Schulhygiene in einer ähnlichen zeitlichen Taktungmöglichwar. In diesem »Kor-
ridor der Ideen« konnten Innovationen, Konzepte sowie Bücher, Menschen, und
Wissen konstant ausgetauscht werden, zudem stand die Region, die durch den
La Plata Fluss geprägt ist, in vielfältigen transatlantischen Austauschbeziehun-
gen (Bauck 2018) und empfing kontinuierlich auch neue Impulse aus Europa; die
Schulhygiene nahm daran teil.

Das neue sozialpolitische Feld der Schulhygiene war auf die Schule bzw. auf
diesen konkreten Raum hin ausgerichtet, dem sie eine neue Bedeutung zumaß.
Die Institution Schule trat im Lichte der Schulhygiene als Ort der Krankheitsprä-
vention und Gesundheitspflege, der wissenschaftlich fundierten Erziehung und
Sozialisationhervor.AufdieseWeise entstandzugleich einwirkmächtiges »Labo-
ratorium« staatlichen sozialpolitischen Handels, das es zu untersuchen gilt. Das
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Laboratorium Schule reiht sich dabei ein in eine Reihe von räumlichen Kontex-
ten, die im Untersuchungszeitraum der sozialpolitischen Beobachtung und des
Experiments dienten und zu denen beispielsweise neue Wohnquartiere und Ge-
fängnisse, aber auch Krankenhäuser zählten (Cházaro García 2021). Überall dort
wurden neue Maßnahmen erprobt und hinsichtlich ihrer Wirkung in einem klar
begrenzten Rahmen bewertet. Darüber hinaus war allen sozialpolitischen Labo-
ratorien gemein, dass sie als Räume potentiell radikaler Transformationen ange-
legt waren, die in die Gesellschaft ausstrahlen sollten.

Ein gemeinsames Kennzeichen aller sozialpolitischen Laboratorien war
schließlich, dass in ihnen die Rollen klar verteilt waren: im Laboratorium Schule
traf der Schüler als Objekt sozialpolitischer Eingriffe auf Vertreter des handeln-
den Subjektes Staat in Gestalt von Ärzten sowie Lehrpersonal. Hinzu kamen bald
auch Schulinspektoren und Mitglieder des Schulmedizinischen Dienste, die alle
an undmit ihren Objekten arbeiteten. Der Schulmedizinische Dienst selbst ging
auf eine Initiative der Schulhygiene zurück.

Im Folgenden soll die Schule als ein wichtiges Laboratorium des sozialpoliti-
schen Pioniers Argentinien anhand der Beiträge argentinischer Ärzte betrachtet
werden, die am ersten auf amerikanischem Boden stattfindenden Internationa-
len Kongress der Schulhygiene teilnahmen.

Schulhygiene im cono sur und ihre Akteure

Die Anfänge der Schulhygiene liegen im westlichen Europa der 1830er Jahre, als
Ärzte und Politiker unter dem Eindruck verheerender Choleraepidemien began-
nen, Schulgebäude und Schülerschaft unter hygienischen Gesichtspunkten zu
betrachten (Parayre 2017: 89). Der eigentliche Schwerpunkt lag zunächst darauf,
das Lernumfeld hygienischer zu machen und die Verbreitung von epidemischen
Krankheiten aufzuhalten. So war die Schulhygiene zunächst auch wenig über-
raschend nur ein weiteres Feld der Hygiene, das ab 1860 als selbstständiges
Feld sichtbar wurde. Es trat fortan mit eigener Bezeichnung, eigenen Schriften
und nationalen Tagungen hervor (Parayre 2017: 89). Die Schulhygiene war nun
auch bei den Internationalen Hygiene Kongressen vertreten, die seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert regelmäßig stattfanden (Parayre 2017: 89–90). Diese
Großveranstaltungen wiesen ihrerseits darauf hin, dass Öffentliche Gesundheit
längst eine internationale Dimension erlangt hatte und die Bekämpfung von
Epidemien sowie die Verbreitung medizinischen Wissens und medizinischer
Praxis nationale Räume in selbstverständlicher Weise überschritt (Birn 2017:
20–41). Eigene internationale Kongresse für Schulhygiene entstanden zu Be-
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ginn des 20. Jahrhunderts und wurden zum wichtigen Forum des Austausches,
das maßgeblich zur Verbreitung der Schulhygiene, ihrer Ideen und Methoden
beitrug.

Im cono sur wurde die Schulhygiene in Folge des expandierenden öffentlichen
Schulwesens und eines neuen staatlichen Interesses an Kindern rezipiert. Wie
zuvor in Europa, begünstigten hoch infektiöse und endemische Krankheiten den
Bedeutungszuwachs dieses Feldes, weil die Schulhygiene bei noch nicht heilba-
ren, aber verbreiteten Erkrankungen wie der Tuberkulose und der Syphilis wirk-
same Prophylaxe versprach. Auch Epidemien, wie die 1886 abermals ausgebro-
chene Cholera,weckten in Argentinien das Interesse an der Schulhygiene (Armus
2011); dabei wurde die »Epidemie« des Alkoholismus mitgedacht, die im Labora-
torium Schule ebenfalls bekämpft werden sollte.

Schriften argentinischer, chilenischer und uruguayischer Ärzte zum Thema
belegen die Breite der Schulhygiene im cono sur Ende des 19. Jahrhunderts, als
Schulen in Chile und Argentinien als Orte der Körperertüchtigung entdeckt wur-
den (González de Reufels 2020: 124–127). Schulhygienische Themen im engeren
Sinne waren, wie eine US-amerikanischen Fachpublikation von 1913 hervorhob,
Schulorganisation, Heizung, Belüftung und Ausstattung (W.H.B. 1913: 268). Al-
lerdings sollten bald andere Aspekte hinzutreten: diese Tendenz manifestierte
sich in den 1880er Jahren in den Schriften chilenischer Ärzte zur Schulhygiene,
etwa im Band desMediziners Ricardo Dávila Boza, der den Schwerpunkt auf das
Schulgebäude und die Vermittlung der Hygiene sowie die erforderlichen Unter-
richtsmaterialien legte (Dávila Boza 1884). Wenig später zählte der chilenische
Arzt Tomás Ríos González in seiner kurzen schulhygienischen Schrift die in Chi-
le endemischen Erkrankungen auf und stellte die Verbindung zwischen privater
Hygiene undÖffentlicher Gesundheit her. Außerdem empfahl Ríos González fes-
te Tagesabläufe für Schüler und diskutierte, ob es Schulferien geben sollte und
wie diese zu organisieren seien (Ríos González 1888). Argentinische Ärzte beton-
ten ihrerseits inÜbereinstimmungmit europäischenFachvertretern,dass frische
Luft daheim und in der Schule, körperliche Ertüchtigung im Freien sowie Som-
merlager zu den wirksamstenMitteln der Tuberkulose-Prävention gehörten (Ar-
mus2011: 289–290). IndiesenSchriftenwirdeineprofessionelleElite greifbar,die
sich selbst als eng verbunden mit europäischem medizinischem Fortschritt be-
ziehungsweise der europäischen Moderne sah. Ihr Verständnis der Medizin und
derÖffentlichenGesundheitwarnicht zufällighochpolitisch (Cueto/Palmer2015:
59), denn sie sahen sich als Treiber umfassender gesellschaftlicher Reform.

Weil diese Ärzte Bildungsfragen mit denen der Öffentlichen Gesundheit
verband, fügte sich die Schulhygiene passgenau in die lateinamerikanischen
Reform- und Modernisierungsanstrengungen des späten 19. Jahrhunderts ein,
in dem auch ein wirkmächtiges Narrativ von der Notwendigkeit der »Rettung«
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der Kinder und ihrer Familien entstand (García Alcaraz/Oropeza Sandoval 2016).
Es fand seine Entsprechung in den europäischen Narrativen der so genannten
»neuen Philantrophen« fand (Dupont-Bouchat 2002: 555–558), denn in Europa
wie in Lateinamerika ging es einerseits um die Eindämmung kindlicher sowie
jugendlicher Delinquenz und um die »moralische Rettung« der Kinder. Ande-
rerseits bezog sich das Narrativ auf den Erhalt der kindlichen Gesundheit und
die Bekämpfung der hohen Kindersterblichkeit, die in den Ländern des cono sur
sowohl als Ursache einer prekären Demografie als auch als stigmatisierender
Ausweis fehlender Moderne verstanden wurde (Chávez Zúñiga 2019; Mazzeo
2007).

Während das Interesse an der körperlichen Gesundheit der Kinder etwa
zur Reglementierung von Kinderarbeit (Kuznesof 2009) führte, erwies sich die
»moralische Rettung« als schwieriger. Da Kinder viele Stunden in der Schule
verbrachten, eröffnete sich dem Staat in diesem Laboratorium allerdings eine
einzigartige Möglichkeit direkter Einflussnahme. Zugleich bot die Schulhy-
giene praktische Lösungen für den konstatierten Mangel an zukunftsfähigen
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern an, die den Prozess der Industrialisie-
rung mittragen könnten und als Arbeitskräfte verlässlich einsetzbaren waren
(Meníndez Martínez 2021). So führte für den Chilenen Ríos González alleine die
Hygiene zu »starken, robusten und mutigen Nationen« (Ríos González 1888: 8).
Das Fehlen geeigneter Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sah die Schulhygie-
ne sowohl als medizinisches als auch als pädagogisches Problem an: Schulen
sollten neben der Vermittlung von Grundfertigkeiten auch der »Verbesserung«
der Schülerschaft in körperlicher, geistiger, moralischer und sozialer Hinsicht
dienen (Ríos González 1888: 8). Interessanterweise verschob die Schulhygiene so
die Grenzen zwischen Öffentlicher Gesundheit und privater Gesundheitspraxis
und bestimmte beispielsweise in den USA das Verhältnis zwischen Staat und
Eltern im Bereich der Kindergesundheit neu (Meckel 2013: 4).

Kindern, beziehungsweise Schülerinnen und Schülern kam eine herausra-
gende Bedeutung zu, weil die lateinamerikanischen Staaten auf die Gesundheit
und Arbeitskraft der neuen Generationen, auf deren Disziplin, Respekt ge-
genüber staatlicher Obrigkeit, Fertilität und Wehrkraft angewiesen waren; sie
standen für die Zukunft der Nation und galten als nationale Ressource (Schell
2004: 560; Meníndez Martínez 2021). Kindergesundheit wurde im Zusammen-
hang der Staatsbildung erstmals als staatliche Aufgabe begriffen, zugleich wurde
die Übernahme der staatlichen Verantwortung für die Gesundheit der Jugend als
Teil des Aufbruchs in die Moderne verstanden (Birn 2007: 683, 686). Zu diesem
Aufbruch gehörte auch, dass der Wissenschaft seitens des Staates besondere
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
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Die Wissenschaftlichkeit der Schulhygiene, ob nun real oder angenommen,
trug sehr zu ihrer Popularisierung im cono sur bei. Das lag nicht zuletzt an
den Prozessen der Staatsbildung, zu deren Zeit wissenschaftliche und pseudo-
wissenschaftliche Ideen in Lateinamerika ein besonderes Ansehen genossen,
als »Wissenschaft zum Schlachtruf einer modernen, säkularen Elite wurde«
und einen festen Platz im Denken der politisch Verantwortlichen einnahm
(Stepan 1996: 40). Wissenschaftliche Erkenntnis und Wissen aus dem Bereich
der internationalen Gesundheit fanden bereits im 19. Jahrhundert Eingang ins
Regierungshandeln und wurden früher in der Sozialpolitik wirksam als in der
Geschichtswissenschaft gemeinhin angenommen (Weindling 1995: 305), wobei
Wissenschaft in Lateinamerika, wie auch in Europa, als wert- und ideologiefrei
galt und wissenschaftliche Lösungen als etwas präsentiert wurden, das nur im
Interesse aller sein konnte. Das erklärt auch das timing der Schulhygiene, die der
mexikanische Präsident Porfirio Díaz und seine Berater zu einer Zeit implemen-
tierten (MeníndezMartínez 2021), alsWissenschaft als Ausweis derModerne und
Teil der eigenen nationalen Identität betrachtet wurde (Priego 2008). Insgesamt
herrschte die Meinung vor, dass es für alle nationalen Probleme wissenschaftli-
che Lösungen gäbe und dies auch für Bevölkerung gälte. Das erklärt den Aufstieg
der Eugenik in Lateinamerika, die als Bewegung nationale Grenzen überschritt
(Kühl 2014). In Lateinamerika nahm sie seit ihren Anfängen auf den intellektu-
ellen Grundlagen des Positivismus und des Sozialdarwinismus allerdings eine
eigene Richtung (Stepan 1996). In Argentinien war das Interesse an Eugenik,
anders als in Mexiko, allerdings nicht durch eine große indigene Bevölkerung
bedingt, sondern vor allem das Ergebnis der Hinwendung nationaler Eliten zu
europäischen Vorbildern (Reggiani 2010: 288). Diese Hinwendung begünstigte
auch die rasante Entwicklung der lateinamerikanischen Schulhygiene, die in
Argentinien wie in anderen Ländern eugenisches Gedankengut aufnahm.

Die großen internationalenKongresse trugen ebenfalls zumErfolg der Schul-
hygiene in Lateinamerika bei. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Schulhy-
giene zu einer großen transnationalen Bewegung geworden, an der die Staaten
des cono sur enthusiastisch Anteil nahmen.Die transnationale Bewegung bot den
Lateinamerikanern die Möglichkeit zum Austausch untereinander und mit den
Europäern, auch gab es ein Interesse daran, die Schulhygiene und die damit ver-
bundene Bewegung aktivmitzugestalten, um sich als fortschrittlich undmodern
präsentieren zu können. Es ging dabei nicht nur um Kooperation, sondern auch
um Wettbewerb, und es ist bezeichnend, dass der Präsident der argentinischen
Delegation beim vierten internationalen Kongress von 1913 in Buffalo, USA, vor-
trug, dass man mit »Enthusiasmus« zum Kongress gereist sei. Man befinde sich
inmitten eines »modernen sanitären Kreuzzuges«, der auf die Grundfesten der
Schulen ziele, die es in jeder Hinsicht zu reformieren gälte (Vidal/Robertson o.J.:
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13). Bei diesen Reformen kam auch dem spezialisierten Schrifttum eine beson-
dere Rolle zu, das in den argentinischen Beiträgen referiert wird. Auch nahmen
die argentinischen Delegierten auf die neuen europäischen und US-amerikani-
schen schulhygienischen Einrichtungen bzw. Institutionen Bezug (Vidal/Robert-
son o.J.: 15). Schulhygiene, so wird anhand der argentinischen Vorträge von 1913
deutlich, lebte von denBeobachtungen im eigenen Laboratoriumund von der ge-
nauen Beobachtung der Laboratorien der anderen. Sie war insofern sowohl lokal
und national als auch inter- und transnational geprägt und von der Verbindung
dieser Einflüsse maßgeblich beeinflusst.

Von den sorgfältig vorbereiteten Beiträgen der argentinischen Delegation
erschienen imNachgang zumKongress sechs Vorträge in einem schmalen Band,
der die spanischen Originaltexte in zum Teil gekürzter Fassung sowie deren
englische Übersetzungen enthält und auf ein Fachpublikumdaheim und imAus-
land zielt. Die Beiträge stellten die »argentinischen Fortschritte« im Bereich der
Schulhygiene vor, was als eigentliche Mission der Kongressteilnahme der argen-
tinischen Experten bezeichnet wird (Vidal/Roberston o.J.: 3). Zugleich sollten die
Handlungsfelder vorgestellt werden, die in Argentinien besondere Aufmerksam-
keit genossen und die eigenen schulhygienischen Anstrengungen maßgeblich
kennzeichneten (Vidal/Robertson, o.J.: 4). Daher erlauben die publizierten Bei-
träge eine Aussage darüber, welchen Themen aus Sicht der Delegation von 1913
eine herausragende Bedeutung zukam, die zugleich auch unterschiedliche Ebe-
nen der Schulhygiene ansprachen: die Vorträge zur argentinischen Demografie,
zu Waldschulen, Intelligenzmessung, Anti-Alkoholismus-Bewegung, Zahnge-
sundheit und Organisation der Schulhygiene stellten Überlegungen dazu an,wie
die Erfolge der Schuldhygiene gemessen und diese auch operationalisiert wer-
den konnten. Ferner ging es darum herauszufinden, wie sich die Disziplin und
ihre Erkenntnisse in die umfassenden Anliegen der sozialpolitischen Felder der
Bildung und der Gesundheit erstens einfügte und zweitens zu ihnen beitrug. Im
Folgenden sollen die drei erstgenannten Kongressbeiträge genauer untersucht
werden.

Schulen als »Laboratorien« der argentinischen Demografie, der
Tuberkulosebekämpfung und der Intelligenzmessung

Den zeitgenössischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses vonBuf-
falo boten die argentinischen Experten einerseits anschauliche Einblicke in die
schulhygienische Praxis in Argentinien. Andererseits machten sie deutlich, dass
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Argentinien die Schulhygiene und ihre Grundsätze nicht nur rezipierte, sondern
hierzu eigene weiterführende Beiträge leistete. Die argentinischen Delegierten
nahmen für sich in Anspruch, einen wichtigen Anteil an der schulhygienischen
Wissensproduktion und an der zukünftigen Entwicklung des Feldes zu haben.
Darüber hinaus belegen die Beiträge die Bedeutung eugenischenDenkens für die
argentinische Schulhygiene. Schließlich werden in ihnen die Hoffnungen mani-
fest, die sich mit der Schulhygiene verbanden, denn, so stellte der Arzt Antonio
Vidal, in seinemBeitrag über Demografie und Schulhygiene fest, »Gesellschaften
müssen heute das breite Programm der kindlichen und schulischen Hygiene auf
die beste mögliche Weise füllen« (Vidal/Robertson o.J.: 19) und für sich nutzbar
machen.

VidalwarDirektordes sogenanntenServiciodeSanidadEscolar e Infantil,desna-
tionalen Dienstes, der für alle Fragen rund um die Schulgesundheit verantwort-
lichwar.Erwar zudemLeiter des psychologischenPädagogischenLaboratoriums
der Escuela Normal in Buenos Aires, der Institution, die Lehrer ausbildete (Vidal/
Robertson o.J.: 1). Dort lehrte er auch, so dass er sich in seinem beruflichen All-
tag beständig in den sozialpolitischen Feldern der Gesundheit und Bildung be-
wegte und sie in seiner Arbeit verband. Zu diesen offensichtlichen Verbindungen
zählte für Vidal, dass die Erfolge der schulhygienischen Maßnahmen durch Be-
völkerungszählungen und eigene demografische Erhebungen gemessenwürden,
die Aussagen über den Zustand der Bevölkerung und ihre räumliche Verteilung
zuließen. Die »Entvölkerung« Argentiniens beziehungsweise besonderer Land-
striche war für ihn ebenso besorgniserregend wie die hohe Säuglings- und Kin-
dersterblichkeit, die er auf soziales Elend sowie auf Unwissenheit derMütter zu-
rückführte; eine Deutung, die in vielen lateinamerikanischen Ländern seit dem
ausgehenden 19. Jahrhundert verbreitetwar (Birn 2007: 685). Schließlich regteVi-
dal an, dass die kommenden schulhygienischen Kongresse, dem argentinischem
Vorbild folgend, das Verhältnis zwischen Schulhygiene und demografischer Ent-
wicklung ausleuchten sollten.

Ein Laboratorium der besonderen Art stellte zweifellos die »escuela al aire
libre« dar, die im zweiten Beitrag imMittelpunkt stand. In diesem Beitrag treten
die Interessen des Arztes Carlos Robertson deutlich hervor, der als Professor
an der Medizinischen Fakultät der Universität von Buenos Aires lehrte (Vidal/
Robertson o.J.: 1). Die vorgestellte Schule kann man wortwörtlich als »Freiluft-
schule« übersetzen, sie ist im deutschsprachigen Raum vor allem als »Wald-
schule« bekannt. Die Waldschule ist in der jüngeren historischen Forschung zu
Lateinamerika als ein »medizinisch-pädagogischer Komet« bezeichnet worden
(Dalben 2019: 2), der nach seinem Erscheinen zu Anfang des 20. Jahrhunderts
schnell verglühte und in den 1950ern Jahren nahezu ganz verschwand. Der
Kongressbeitrag bildete die Anfänge dieses Schultyps ab, er griff hierzu auch
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auf eine Reise von 1913 von Vidal nach Europa im Auftrage der argentinischen
Regierung im Jahr 1912 zurück (Vidal/Roberston o.J.: 43).Diese Observationsreise
diente der Sammlung von Informationen über diesen Schultyp, der unter ande-
rem in Deutschland und Frankreich verbreitet war und der als eine besondere
Manifestation der schulhygienischen Programmatik von der Schule als Ort der
Bekämpfung von Krankheiten gelten kann. Zur Prophylaxe der Tuberkulose be-
schritt dieWaldschule neueWege, indem sie nahezu alle schulischen Aktivitäten
an der frischen Luft stattfinden ließ. In seinem Beitrag zum Thema zeigte sich
der argentinische Arzt Vidal besonders von einer Waldschule in Charlottenburg
beeindruckt, der er Vorbildcharakter zuschrieb, auch wenn er die von ihm be-
suchten Schulen in Frankreich und Italien ebenfalls hervorhob (Vidal/Roberston
o.J.: 41; 43). In Argentinienwürde es darum gehen, so Vidal, die Vorzüge aller die-
ser ausländischen Schulen miteinander zu verbinden und um jene der eigenen
Waldschulen zu erweitern, so dass dieser neue Schultyp vom internationalen
Wissen profitieren könnte und zugleich auf lokale Bedingungen ausgerichtet
wäre (Vidal/Robertson o.J.: 50).

Diese Verbindung internationaler Ideen und Vorbilder mit lokalen Erforder-
nissen und Möglichkeiten prägten die Waldschule auch in anderen Ländern des
cono sur (Dalben 2019: 5). Allerdings waren in Argentinien Schulen dieser Art im
Jahre 1913 noch selten,unddieAnzahl der in ihnenbetreutenSchüler imVergleich
zurGesamtzahl der Schulpflichtigen gering.Wenn auch Argentinien eine Vorrei-
terrolle einnahmund andere Länder umdiese Zeit ersteWaldschulen eröffneten,
verlief der Ausbau dieser Schulform langsam. Denn, so, erklärten Vidal und Ro-
bertson in ihrem Kongressbeitrag, der Ausbau war langwierig und teuer (Vidal/
Roberston o.J.: 45). Daher plädierten beide Ärzte für die Integration von Elemen-
ten derWaldschule in existierende Schulen und regten an, alle Schulen umoffene
Plätze im Freien zu erweitern sowie Spielplätze anzulegen und Turngeräte drau-
ßenaufzubauen (Vidal/Robertsono.J.: 41).Auch solltenParksundöffentlicheGär-
ten entstehen und die Schulumgebungen auf diese Weise neugestaltet werden.
Schließlich empfahlen Vidal und Robertson, vorhandene Räume an der frischen
Luft kreativ zu nutzen und verwiesen auf Dachterrassen und Innenhöfe (Vidal/
Robertson o.J.: 51), was sie als pragmatisch und kostengünstig ansahen.

Tatsächlich waren in Argentinien zum Zeitpunkt des Kongresses von Buffa-
lo bereits Elemente der Waldschule in einige bestehende Schulen übernommen
worden. Zudem existierte eine Mischform dieses Schultyps, mit dem sich un-
terschiedliche Aufträge verbanden, die auch im Beitrag von Vidal und Robert-
son große Aufmerksamkeit fanden: die »Escuelas para niños débiles«.Von diesen
Schulen für so genannte schwache und kranke, oder schwächliche Kinder gab es
1913 bereits zwei in der Hauptstadt Buenos Aires, zwei weitere sollten alsbald er-
öffnet werden, dazu waren zusätzliche nach Angaben der beiden argentinischen
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Ärzte inPlanung.DieseSchulenwarenunterdemDruckder sogenanntenLigaAr-
gentina Contra la Tuberculosis, der Argentinischen Anti-Tuberkulose Liga entstan-
den, die unter anderem vom argentinischen Arzt Emilio Coni im Jahre 1901 mit-
begründet wordenwar (Reber 2000: 520–523), und sie hatten große Zustimmung
unter den führenden Köpfen der Öffentlichen Gesundheit in Argentinien gefun-
den (Armus 2011: 298–300).Die Schulen lagen inmittenderHauptstadt, in derVi-
dal undRobertsonetwa 5500bis 6000Schüler vermuteten,die als schwächlichbe-
ziehungsweise kränklich zu kategorisieren waren (Vidal/Robertson o.J.: 49). Der
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Argentinien gegründete Schulmedizinische
Dienst spielte hierbei eine zentrale Rolle, weil er Schulkinder als »körperlich un-
zulänglich« sowie als prädisponiert für Tuberkulose und andere Erkrankungen
einstufte (Vidal/Robertson o.J.: 44). Bezeichnenderweisewurdenhier rassistische
Vorstellungenwirksam,weil der Abstammung der betroffenen Kinder besondere
Bedeutung beigemessen und familiäre Armut als ein entscheidender Faktor an-
gesehen wurde (Armus 2011: 223, 303). Eine Prädisposition für Tuberkulose war
folglich vor allem sozial kodiert, so dass sich hinter dem vermeintlich medizini-
schen Befund letztlich die Beobachtung sozialer Ungleichheit verbarg. Schließ-
lich entschied auch die soziale Schicht über die Behandlung erkrankter Kinder
(Reber 2000).

Die Schulen für die so genannten schwächlichen Kinder wiesen alle entschei-
denden Elemente eines Laboratoriums auf: der Alltag der Mädchen und Jungen
folgte einer klar geregelten Ordnung, die streng durch Lehrpersonal überwacht
wurde. Kinder hatten Routinen zu folgen undwurden dabei unablässig beobach-
tet, auchwurden sie gewogen und gemessen und dieseWerte aufgezeichnet. Alle
Erfolge dieser Schule, so dieÜberzeugungder Ärzte Vidal undRobertson, zeigten
sich an den Schülern selbst und konnten nur so dokumentiert werden, weshalb
die Kinder regelmäßig ärztlich untersucht und, ganz im Sinne des Zeitgeistes,
anthropometrisch vermessen wurden (Vidal/Robertson o.J.: 44).

Die beschriebenen beiden Einrichtungen erinnern an die von Michel Fou-
cault postulierten »pädagogischen Maschinen« und an die in Überwachen und
Strafen von ihm festgehaltene Disziplinierung durch das Schulgebäude und die
Ordnung, die ihm innewohnte (Foucault 1994: 223). Mit welchen weiteren Maß-
nahmen die Disziplin, die Gesundheit und die allgemeine Leistungsfähigkeit
der nationalen Bevölkerung hergestellt werden konnte, wurde im Laboratori-
um Schule noch genauer untersucht und die Bedeutung der so gewonnenen
Erkenntnisse für andere Felder sozialpolitischer Intervention bewertet.

Unterrichtet wurden die Schülerinnen und Schüler durch besonders ausge-
wähltes Lehrpersonal, mit dem sie viel Zeit an der frischen Luft und in der Son-
ne verbrachten. Auch wurde die schulhygienische Programmatik darin greifbar,
dass im Freien Körperübungen gemacht, draußen gespielt und gemalt wurde.
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Ferner erhielten die Kinder regelmäßige und gesunde Mahlzeiten, auch gab es
feste Ruhe- und Schlafzeiten, die von Vidal und Robertson als besonderes Merk-
mal der Schule für »schwächliche Kinder« bezeichnet wurden. Obschon die fri-
sche Luft das auffallendsteMerkmal dieser Schule gelten konnte,war es nicht ihr
einziges und sicherlich nicht ihr prägendstes Kennzeichen (Vidal/Robertson o.J.:
47).

Die Zeitpläne der Schule vermittelten Ordnung und Disziplin und sollten zu-
sammen mit den übrigen Maßnahmen daran mitwirken »auf die effizienteste
Weise«, die Gesundheit der Kinder wiederherzustellen (Vidal/Robertson o.J.: 44),
die nachAnsicht derÄrzte alle aus schwierigenundungeordneten familiärenVer-
hältnissen kamen. Dieses Laboratorium war ganz offensichtlich für die Armen
und diejenigen konzipiert, die für die argentinischen Ärzten die so genannten
Massen und damit die sozial anderen repräsentierten. Das erklärt auch, warum
die Ärzte Vidal und Robertson die tägliche Rückkehr der Schülerinnen und Schü-
ler in ihre Familien als schädlich ansahen und lieber unterbunden hätten (Vidal/
Robertson o.J.: 45).Dazu hätten diese Schulen allerdings zu Internaten umgebaut
werden müssen, die es in Gestalt von Sommerlagern durchaus schon gab (Reber
2000: 524). In der vorherrschenden Praxis markierte die Rückkehr in die Fami-
lie den Aufbruch der Schülerinnen und Schüler aus dem Laboratorium und die
Rückkehr in ihre alte Umgebung, so dass in diesen Zeitfenstern jede Möglichkeit
der Beobachtung ausgesetzt war; mit dem Verlassen des Schulgebäudes und des
Schulgeländes endete auch der Zugriff des Staates auf die Kinder.

Die argentinischen Waldschulen wurden von Vidal und Robertson nicht nur
für schwächliche Kinder vorgesehen, sondern auch für bereits erkrankte Schul-
kinder und für diejenigen als wünschenswert bezeichnet, die unter so genannten
»schweren Umständen« die Schule besuchten. Sie lebten in einem sozialen Um-
feld, das Erkrankungen angeblich Vorschub leistete und als problematisch galt
(Vidal/Robertsono.J.: 48–49).Damitwurdehier einSchultyppräsentiert,der aus-
gebaut und so umgestaltet werden sollte, dass er weitaus größere Teile der städ-
tischen Kinder und Jugendlichen aufnehmen konnte. Alleine in der Stadt Buenos
Aires mit ihren 1,4 Millionen Einwohnern war für Vidal und Robertson für etwa
25.000 Schulkinder der Besuch der Waldschule angezeigt (Vidal/Robertson o.J.:
49).

Ziel der Schulen sollte sein, Krankheiten wie die Tuberkulose einzudämmen
und die physische Konstitution der argentinischen Schulkinder zu verbessern
(Vidal/Robertson o.J.: 51). Ferner ging es darum, dem Staat die Gelegenheit zu
geben, aktiv auf die Körper der Jungen und Mädchen einwirken und die dazu
gewählten Verfahren prüfen und bewerten zu können. Schließlich sprachen sich
die Ärzte Vidal und Robertson dafür aus, Kindern aus Familien, die als ungeeig-
net bis krankmachend charakterisiert wurden, längere Aufenthalte außerhalb
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der Stadt zu ermöglichen (Vidal/Robertson o.J.: 51).DieWaldschule würde diesen
Kindern nicht nur frische Luft, sondern in jeder Hinsicht gesündere Lebens-
verhältnisse bieten. Interessanterweise wird der offen repressive Charakter der
hier unterbreiteten sozialpolitischen Intervention von den beiden Ärzten nicht
kommentiert, er wurde von ihnenmöglicherweise auch nicht reflektiert.

Schließlich ermöglichte das Laboratorium Schule es dem Staat nicht nur,
mehr über die gesundheitliche Verfassung seiner Schulkinder zu erfahren,
sondern auch deren Intelligenz zu erfassen. Mit der Messung der Intelligenz
von Schulkindern hatte sich der Arzt Antonio Vidal schon länger befasst und
hierzu die maßgebliche Fachliteratur rezipiert sowie bekannte Experimente
um eigene Versuche ergänzt. Diese Experimente richteten sich nicht mehr nur
auf »schlechte Schüler«, sondern auch auf »psychisch normale […] und sogar
supernormale« Schüler (Vidal/Robertson o.J.: 57). Hier ging es Vidal auch um
etwas, was er als die Verbindung der »Untersuchungen und Experimente des
Labors mit denen der Pädagogik« bezeichnete. Unterschiedliches experimentel-
les Design aus der medizinischen Forschung und der pädagogischen Diagnostik
sollten dazu genutzt werden, tiefere Einblicke in das zu gewinnen, was der Arzt
als die »Ökonomie und die Produktivität der mentalen Energien« bezeichnete.
Hier stellten sich auch Fragen nach der Bewertung der beobachteten Intelligenz,
nach ihrer Entwicklung und ihrer Vorteile für das Individuum (Vidal/Robertson
o.J.: 57). Das ging mit einer Klassifikation von Schülerinnen und Schülern ein-
her, die im schulhygienischen Programm ursprünglich nicht angelegt war, die
sich aber für das Laboratorium Schule besonders anbot: einerseits sollten alle
Ergebnisse der experimentellen Beobachtung zur Einteilung der Schülerinnen
und Schüler hinsichtlich ihrer Intelligenz in normal bis durchschnittlich, über-
legen und exzeptionell, oder auch »super-normal« führen; andererseits sollte
diese Klassifikation von weitreichendem Nutzen sein. Sie sollte dazu dienen,
pädagogische Methoden und Konzepte zu entwickeln sowie eine frühe Aus-
wahl von Kindern vorzunehmen, persönliche Fähigkeiten herauszuarbeiten und
berufliche Eignungen zu bestimmen (Vidal/Robertson o.J.: 58–59).

In demvonAntonioVidal vorgeschlagenen Forschungsprogramm, in den vor-
gesehenen Anwendungen der Forschungsergebnisse und auch in der verwende-
ten Sprache wird eugenisches Denken greifbar, das zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts unter argentinischen Ärzten verbreitet war. Es passt auch zur Initiative von
Vidal drei Jahre später,als er imKontext des erstennationalenMedizinerkongres-
ses in Argentinien die Gründung einer eigenen argentinischen Gesellschaft für
Eugenik anregte (Vallejo 2018: 16–19).Diese wurde schließlich 1918 gegründet, als
in einerReihe lateinamerikanischerLänder vergleichbareGesellschaftenentstan-
den, die von ihren europäischen Pendants stark beeinflusst waren und in Latein-
amerika dazu beitrugen, eugenisches Gedankengut weiter zu verbreiten (Cueto/
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Palmer 2015: 164–166). Tatsächlich hatte es in Argentinien eugenische Ideen seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert gegeben (Nari 1999). Allerdings hatte sich die
katholische Kirche dort deutlich gegen die Maßnahmen der so genannten nega-
tiven Eugenik ausgesprochen (Rodríguez 2006: 245–246), die aber nur ein Teil
der lateinamerikanischen eugenischen Bewegung waren (Armus 2016). Die An-
schlussmöglichkeiten der schulhygienischen Ansätze an die Eugenik sind indes-
sen offensichtlich, denn die Überzeugung, man könne kindliche Körper formen
und geistige Fähigkeiten optimieren, harmoniertenmit eugenischen Vorstellun-
gen. In der Folge war es für Ärzte wie Vidal leicht, die Verbindungen zwischen
Schulhygiene und Eugenik aufzugreifen.

Die Verwendung der Bezeichnung »Labor« durch Vidal wies ausdrücklich
auf seine Tätigkeit an der Lehrerausbildungsstätte in der Hauptstadt hin, es war
auch ein Verweis auf die Wissenschaftlichkeit seiner Forschungsarbeit und auf
denwissenschaftlichenVersuchsaufbau imSinnederMedizin,der dokumentier-
und reproduzierbare Ergebnisse garantierte. Von besonderem Interesse ist hier
die Tatsache, dass dieser Versuchsaufbau seinen Platz in der Schulhygiene fand,
die damit signifikant erweitert wurde. Die Pflege der körperlichen und geistigen
Gesundheit der Schülerschaft sollte ergänzt werden um eine Diagnostik, die für
die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten des Kollektivs, nicht unbedingt des
einzelnen Individuums, wichtig werden sollte. Zugleich sollte über den weiteren
Ausbildungsweg und die beruflichen Möglichkeiten entschieden werden. Damit
konnte die Schule als eine Institution gedacht werden, die zu einem frühen
Zeitpunkt über die Entwicklung der nationalen Arbeitskräfte entschied und
die Weichen für die wirtschaftliche Dynamik des Landes zu stellen vermochte.
Ihre Bedeutung als Stätte der Vermittlung von Grundfertigkeiten wie Lesen und
Schreiben trat hinter diese neuenMöglichkeiten zurück.

Schlussbetrachtung

Die Entwicklung der Sozialpolitik in Lateinamerika wurde von Laboratorien be-
einflusst, die als Räume der Beobachtung, des Experimentierens und der Trans-
formation verstanden werden. Dort wurden sozialpolitische Interventionen er-
probt und evaluiert, die in die Gesellschaft ausstrahlen und diese verändern soll-
ten. Der Aufstieg der Schulhygiene ließ die Schule, in der die sozialpolitischen
Felder der Bildung und der Gesundheit zusammentrafen, in den Ländern des co-
no sur im ausgehenden 19. Jahrhundert zu einem wichtigen sozialpolitischen La-
boratoriumwerden, dessenErkenntnisse in das Bildungswesen und dasGesund-
heitswesen gleichermaßen ausstrahlen sollten.
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Auffallend ist, dass die Schulhygiene als eine sehr dynamische transnationale
Bewegung hervortritt, an der die Länder des cono sur und insbesondere Argen-
tinien regen Anteil nahmen und zu der sie eigene ambitionierte Beiträge leiste-
ten.Mit diesen Beiträgen, die sie imRahmen von regionalen und internationalen
Kongressen ausstellten, traten sie in einen Austausch und Wettbewerb, der so-
wohl nach innen, das heißt in die eigenen Länder, als auch nach außen, das heißt
nach Europa und das übrige Amerika wirkte.

Dabei ist auch bedeutsam, dass die Programmatik der Schulhygiene mit ih-
rer Betonung von Bewegung, Licht, Wasser und Luft und gesunder Ernährung,
mit wissenschaftlicher Erkenntnis sowie mit Kontrolle und Zwangsmaßnahmen
zusammenspielte, um die Körper der Kinder zu formen und gesund zu erhalten.
Allerdings gehört zur Geschichte der lateinamerikanischen Schulhygiene auch,
dass in vielen Ländern die Ziele weniger hochgesteckt waren und es dort haupt-
sächlich nur darum ging, Schulen in Institutionen zu verwandeln, die der Ge-
sundheit, der körperlichen wie auch der geistigen, zumindest nicht schadeten.
Daswarbei denoft nur angemieteten,dunklenund schlecht belüftetenunddaher
denkbarungeeignetenSchulgebäudenmithin oft der Fall.Auchwarungeeignetes
Lehrpersonal als Problem erkannt worden.

In Argentinien wie in den lateinamerikanischen Ländern, die ambitionierter
und in finanzieller Hinsicht leistungsfähiger waren, ging es darum, Kinder da-
hingehend zu erziehen, dass sie auf ihre Körper achteten und diese im späteren
Leben aus eigenem Antrieb gesund erhielten. Daran war den politischen wie den
professionellen Eliten Argentiniens besonders gelegen, die in der Schulhygiene
eine Möglichkeit erkannten, die Schülerinnen und Schüler zu fleißigen, gesun-
den, sauberen, disziplinierten, ordentlichen und respektvollen Bürgerinnen und
Bürger der Zukunft heranwachsen zu lassen. In diesem Sinne kam der Schulhy-
giene bei den argentinischen Anstrengungen umModernisierung eine herausra-
gendeRolle zu.Die Vorreiterrolle in der Sozialpolitikwar zudemTeil der vielfälti-
genBemühungen,zuden sogenanntenentwickeltenLändernEuropas,aber auch
zu den USA, aufschließen zu können. Außerdem bot die Schulhygiene mit ihren
Kongressen die Gelegenheit, bereits Erreichtes vor einem internationalen Publi-
kum auszustellen. Das war insbesondere für Argentinien attraktiv, das sich als
hoch entwickeltes Land präsentierte, das auf Augenhöhe mit den europäischen
Ländern undmit den USA auftreten konnte.

Die hier genauer betrachteten drei Beiträge greifen hinsichtlich der in die Zu-
kunft gerichteten Erwartungen an die Schulhygiene und des angenommenen Po-
tentials des Laboratoriums Schule schlüssig ineinander. In ihnen wird die Rolle
der Schule als Raum der Beobachtung und des Experimentierens deutlich, zu-
gleich zeigen sie auf, dass sich eugenisches Denken durchsetzte und in selbst-
verständlicher Weise im Laboratorium ihren Platz fand. Schließlich vermitteln
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die drei Beiträge einen Eindruck vom Vertrauen der beiden argentinischen Ärz-
te in die Möglichkeit, über die Schule ordnend in die Gesellschaft eingreifen und
die argentinische Moderne gestalten zu können. Zu dieser Moderne gehören die
Schulhygiene und die sozialpolitischen Laboratorien unbedingt dazu.
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Die Rentenpolitik der großen Koalitionen
(2013–2021): Weder gerecht noch nachhaltig

Franz Ruland

Mit derWahl vonOlafScholz zumneuenBundeskanzler undderBildungder »Am-
pel-Koalition« am 8.12.2021 ging eine acht Jahre währende Phase der großen Ko-
alitionen aus CDU/CSU und SPD zu Ende. Deshalb kann man Bilanz ziehen, in
diesem Beitrag eine Bilanz der Rentenpolitik der letzten acht Jahre. Verantwort-
liche Bundesminister waren in dieser Zeit zunächst AndreaNahles (17.12.2013 bis
28.9.2017), nach ihrem Rücktritt kommissarisch Katharina Barley (28.9.2017 bis
14.3.2018) undanschließend inder 19.LegislaturperiodeHubertusHeil (alle SPD),
der dieses Amt auch in der neuen Legislaturperiode, der 20., innehat.

1. Acht gute Jahre

Rückblickend wird für die Rentenfinanzen die Zeit zwischen 2013 und 2021 als
acht gute Jahre in Erinnerung bleiben,die so sobald nichtwiederkommen.Eswa-
ren Jahre, in denen die Finanzlage der Rentenversicherung in einem lange nicht
mehr erlebten Maße stabil war. Nachdem die Rentenversicherung relativ unbe-
schadet durch die Finanzkrise nach 2008 hindurch gekommen war – es gab nur
2010 eine Nullanpassung – ging es besonders ab 2014 bis 2019 im Wesentlichen
nur bergauf.Die Renten sind in diesemZeitraum in den alten Bundesländern um
19,77 Prozent, im Schnitt um 2,82 Prozent je Jahr, und in den neuen Bundeslän-
dern um 26,05 Prozent, im Schnitt um 3,72 Prozent, gestiegen. Der Beitragssatz,
der 2014 noch bei 18,9 Prozent lag, ist schrittweise auf 18,6 Prozent gesunken.Die
Nachhaltigkeitsrücklage bewegte sich in dieser Zeit trotz zahlreicher Leistungs-
verbesserungen fast durchgehend zwischen 1,6 und 1,8 Monatsausgaben, 2020
waren es mit über 37 Milliarden Euro 1,57 Monatsausgaben, jeweils deutlich über
der Höchstgrenze von 1,5 Monatsausgaben. Die Zahl der Versicherungspflichti-
gen ist von 28,4 Millionen 2013 auf 34,2 Millionen 2019 gestiegen, ein Zuwachs
um über zwanzig Prozent. Der Rentenbestand hat sich zwischen 2013 und 2020
um knapp sieben Prozent auf 25,8 Millionen erhöht. Das Standardrentenniveau
netto vorSteuern ist 2021 von 48,9Prozent auf 49,4 Prozent gestiegen.DieGrund-
sicherungsfälle imAltermit Rentenbezug sind geringfügig von 2,4 Prozent (2013)
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auf 2,6 Prozent (2020) angestiegen. Der Anteil der Grundsicherungsfälle bei Er-
werbsminderung mit Rentenbezug ist jedoch von 2013 mit 13,6 Prozent bis 2020
auf 15,0 Prozent angestiegen.1

Auch durch die Zeit der bisherigen Corona-Pandemie ist die Rentenversiche-
rung vor allem dank der Kurzarbeiterregelung relativ gut hindurch gekommen.2

Der Beitragssatz blieb unverändert. Die Nachhaltigkeitsrücklage ist planmäßig
verringert worden; sie betrug Ende 2020 mit 37,1 Milliarden Euro aber immer
noch 1,57 Monatsausgaben. In den alten Bundesländern ist die Anpassung 2021
ausgefallen, in den neuen Bundesländern betrug sie auf der Basis der gesetzli-
chenMindestvorgabe 0,72 Prozent. 2022 wird wieder mit einer deutlich höheren
Anpassung gerechnet.

2. Ab 2025: Sehr schwierige Finanzsituation

Darüber, dass spätestens nach 2025 sich bei geltendemRecht die Rentenfinanzen
deutlich verschlechtern werden, besteht Einigkeit. Gründe sind die zunehmende
Lebenserwartung, die trotz einer geringen Steigerung zu geringe Fertilität und
dass in den Jahren ab 2025 verstärkt die stark besetzte Baby-Boomer-Generation
in Rente gehen wird. Es wird erwartet, dass bis 2045 die Zahl der Standardrent-
ner um rund vier Millionen auf knapp 20 Millionen Personen zunehmen und die
Zahl der Standardbeitragszahler um vier Millionen auf etwas unter 30 Millionen
abnehmen wird. Deswegen werden sich bis 2045 das Verhältnis Standardrent-
ner zu Standardbeitragszahler von 0,47 auf 0,67 und das Verhältnis Standardbei-
tragszahler zu Standardrentner von 2,14 auf 1,50 verschlechtern.3 Das Statisti-
sche Bundesamt rechnet in seiner 14. Bevölkerungsvorausberechnung immittle-
ren Szenario für 2060 mit einem Altenquotienten4 von rund 58 Prozent gegen-
über 37 Prozent im Jahr 2020. Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen der Be-
richt der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission »Verlässlicher Ge-
nerationenvertrag«5 und das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats bei dem
Bundeswirtschaftsministerium.6

1 Alle Zahlen aus Deutsche Rentenversicherung (DRV), Rentenversicherung (RV) in Zeitreihen, 2021.
2 Dazu: Roßbach DRV 2021, S. 1 ff.; s.a. Börsch-Supan/Rausch ifo-Schnelldienst 4/2020, S. 36 ff.
3 DRV RV in Zeitreihen, S. 254.
4 Er ergibt sich aus dem Verhältnis der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und darüber in Prozent der
Bevölkerung von 20–64 Jahren.

5 Kommission verlässlicher Generationenvertrag, Bericht, 2020, S. 40 ff.
6 Vorschläge für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, Gutachten des wissenschaftlichen
Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2021, S. 6 ff.; s.a. Ruland NZS 2018, 793
(798).
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3. Leistungsverbesserungen ohne Rücksicht auf die langfristige
Finanzierbarkeit der Renten

Obwohl die Zahlen zur künftigen Entwicklung der Rentenfinanzen seit Jahren
allgemein bekannt sind, hat die Politik in den zurückliegenden acht Jahren na-
hezu nichts getan, um gegenzusteuern. Die einzige Maßnahme, die sich nen-
nenswert in diese Richtung auswirken könnte, war das Flexirentengesetz vom
8.12.2016.Mit ihmhat derGesetzgeber für ältereVersicherteAnreize gesetzt, län-
ger erwerbstätig zu bleiben.7Diemeisten rentenpolitischen Entscheidungen der
beiden großen Koalitionen hatten jedoch Leistungsverbesserungen zum Inhalt.
Sie betrafen insbesondere die zweifache Ausweitung der »Mütterrente«, die Ren-
te mit 63, die dreimalige Verlängerung der Zurechnungszeit, die befristete Ein-
führung einer »Haltelinie« bei der Anpassung der Renten, die Einführung einer
Grundrente und die Rentenangleichung in den neuen Bundesländern.8

Die teuerste dieser Maßnahmen war die Ausweitung der »Mütterrente«, ein
Anliegen besonders der CSU. Durch das RV-Leistungsverbesserungsgesetz vom
23.6.20149 wurden ab 1.7.2014 für vor 1992 geborene Kinder statt bisher einem
Jahr zwei Jahre Kindererziehungszeit gutgeschrieben. Das RV-Leistungsverbes-
serungs- und Stabilisierungsgesetz vom28.10.201810hat vom 1.1.2019 an die Kin-
dererziehungszeit für diese Kinder von zwei auf zweieinhalb Jahre verlängert. Al-
lein bis 2025 belaufen sich dieMehrkostender erstenMaßnahmeauf rund 84Mil-
liarden Euro,11 die der zweiten ab 2019 auf etwas mehr als 27 Milliarden Euro,12

zusammen sind es fast 111 Milliarden Euro.
Durch das »Rentenpaket«ist auch –gefordert vor allem von der SPD–der Zu-

gang zur Rente für besonders langjährig Versichertemit 45 Versicherungsjahren,
für die vor 1964 Geborenen von 65 auf 63 Jahre vorverlegt und durch die Anerken-
nung von Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld weiter geöffnet worden. Die
KostendieserNeuregelungwurden jährlichauf rundzweiMilliardenEuro imJahr
geschätzt,13 bis 2025 auf über 22 Milliarden Euro. Da die Zahl derer, die von der
Rentemit 63 Gebrauchmachen, deutlich höher liegt als von der Bundesregierung
damals angenommen und immer noch ansteigt, werden auch die Kosten deut-

7 BGBl.°I 2838; dazu: Ruland SGb 2017, 121 ff.
8 Vgl. auch Jess/Kasten/Lohmann/Schuth DRV 2019, 102 ff.
9 BGBl. I 787; Begründung: BT-Drucks. 18/909.
10 BGBl.°I 2016; Begründung: BT-Drucks. 19/4668; dazu: Dünn/Steckmann DRV 2018, 281 ff.; dies. RVak-
tuell 2018, 212 ff.; Ruland SGb 2019, 193 ff.

11 Vgl. BT-Drucks. 18/909, 3; die dort angegebenen Werte sind – wie auch im Folgenden – mit den Ren-
tenanpassungsraten dynamisiert worden.

12 Vgl. BT-Drucks. 19/4668, 25.
13 Vgl. BT-Drucks. 18/909, 3.
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lich oberhalb der Schätzung liegen. Im Rentenbestand gab es 2020 bereits über
1,6 Millionen Renten für besonders langjährige Versicherte.14

Teil des »Rentenpakets« war auch, dass in einem ersten Schritt die Zurech-
nungszeit umzwei Jahre auf 62 Jahre verlängertwurde.DurchdasEM-Leistungs-
verbesserungsgesetz vom 17.7.201715 und zuletzt durch das RV-Leistungsverbes-
serungs- und Stabilisierungsgesetz (RV-LvStabG) vom28.11.201816wurde die Zu-
rechnungszeit noch zweimal verlängert. 2022 endet sie nach mehrfacher Anhe-
bung mit 65 Jahren und elf Monaten, bis 2031 wird sie schrittweise auf 67 Jah-
re verlängert. Die Zurechnungszeit kann auchHinterbliebenen zugute kommen,
wennderVersicherte vor demErreichenderRegelaltersgrenze verstorben ist.Die
Kosten dieserMaßnahmen belaufen sich bis 2025 auf über 17Milliarden Euromit
stark steigender Tendenz.17

Die lange Diskussion über eine Angleichung der Renten in Ost und West hat
mit dem Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz vom 17.7.201718 ein Ende gefun-
den. Unabhängig von der Lohnentwicklung wird der aktuelle Rentenwert (Ost),19

der zum 1.7.2018 95,8 Prozent des entsprechenden Werts in den alten Bundes-
ländern ausgemacht hat, bis zum 1.7.2024 in sieben Schritten von je 0,7 Prozent-
punkten auf 100Prozent angehoben.Dann ist die Rentenüberleitung abgeschlos-
sen und es gilt bundesweit ein einheitliches Rentenrecht.DieMehrkosten,die die
Rentenversicherung wegen dieser Regelung zu tragen hat, belaufen sich bis 2025
auf rund 20Milliarden Euro.20

Sehr umkämpft war die von der CDU erfundene und vor allem von der SPD
geforderte Grundrente, die 2020 beschlossen wurde (Grundrentengesetz von
12.8.2020).21 Versicherte mit niedrigem Einkommen, die mindestens 33 Jahre
mit Grundrentenzeiten aufweisen, können einen Zuschlag zu ihrer Rente erhal-
ten, auf den das Einkommen des Versicherten und seines Ehegatten angerechnet
werden. Es wird ab 2021 bis 2025 mit Kosten von über sieben Milliarden Euro
gerechnet.22

DurchdasRV-LvStabGsind fürdieZeit von2019bis 2025 zudembefristetHal-
telinien für den Beitragssatz und das Sicherungsniveau vor Steuern eingeführt
worden. Danach darf der Beitragssatz die Marke von 20 Prozent nicht überstei-

14 DRV RV in Zeitreihen, 2021, S. 179.
15 BGBl.°I 2509; Begründung: BT-Drucks. 18/11926.
16 BGBl.°I 2016.
17 Vgl. BT-Drucks. 18/909, 3; 18/11926, 16; 19/4668, 26.
18 BGBl. I 2575.
19 Dieser Wert gibt die Höhe der Monatsrente an, die ein Durchschnittsverdiener (in den neuen Bundes-
ländern) durch ein Jahr Beitragszahlung erwirbt.

20 BT-Drucks. 18/11923, 4.
21 BGBl.°I 1879; dazu: Dünn/Bilgen/Heckenberger DRV 2020, 325 ff.; Matlok RVaktuell 2020, 164 ff.; Ru-
land NZS 2021, 241 ff.; Schmidt Die neue Grundrente, 2021.

22 BT-Drucks. 19/18473, 5.
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gen und das Sicherungsniveau vor Steuern dieMarke von 48 Prozent nicht unter-
schreiten.23 Eine eventuell dadurch entstehende Finanzlücke soll durch eine Er-
höhung des zusätzlichen Bundeszuschusses ausgeglichen werden, im Jahr 2025
umknapp fünfMilliardenEuro.24Deshalbwurde davon ausgegangen,dass durch
die zu erwartenden Mehrkosten der Haltelinien die Rentenfinanzen nicht belas-
tet werden; allerdings ist der Beitragssatz bis 2025 auf mindestens 18,6 Prozent
festgeschrieben worden, so dass eine mögliche Absenkung auf 18,2 Prozent im
Jahr 2020 unterblieb und auf diesem Wege die Beitragszahler diese Maßnahme
mitzufinanzieren hatten und haben. Durch dieses Gesetz ist ebenfalls befristet
bis 2025der »Nachholfaktor« ausgesetzt unddamit ausgeschlossenworden,dass,
wenn es, weil die Durchschnittsentgelte gesunken sind, zu einer »Null-Anpas-
sung« kommt, ihr gegenüber der Formel zu hoherWert in den Folgejahren durch
niedrigere Anpassungen abgeschmolzen wird. Da es wegen der Folgen der Coro-
na-Pandemie wider Erwarten bereits 2021 in den alten Bundesländern zu einer
Null-Anpassung gekommen ist, sollte ihr um 3,25 Prozent zu hoher Wert, weil
er nicht abgeschmolzen werden sollte, abMitte 2022 die Rentenversicherungmit
etwa zehn Milliarden Euro je Jahr belasten, bis 2025 wären es 35 Milliarden Euro
gewesen.25 Allerdings hat die neue Regierung in ihrem Koalitionsvertrag verein-
bart, den Nachholfaktor noch vor der Anpassung zum 1.7.2022 wieder in Kraft
zu setzen. Der Anpassungssatz würde dann nicht 5,2 Prozent, sondern »nur« 4,4
Prozent betragen. Insoweit würden durch die temporäre Aussetzung des Nach-
holfaktors keine zusätzlichen Mehrkosten zulasten der Rentenversicherung ent-
stehen.

All diese finanzwirksamen Maßnahmen zusammen genommen kosten die
Rentenversicherung allein bis 2025 über 180 Milliarden Euro, für die Jahre da-
nach mit deutlich steigender Tendenz. An der Finanzierung dieser Lasten hat
sich allerdings der Bundmit höheren Bundeszuschüssen und höheren Beiträgen
für Kindererziehungszeiten beteiligt, bis 2025werden es über 40Milliarden Euro
sein.26

4. Sozialpolitisch notwendige Maßnahmen

Analysiert man die getroffenenMaßnahmen, erweist sich eine als sozialpolitisch
notwendig: die Verlängerung der Zurechnungszeit. Die gesetzlichen Regeln zum
Abschluss der Rentenüberleitungwaren nicht so sehr sozialpolitisch als vielmehr

23 Ausf. Ruland SGb 2019, 193 ff.
24 BT-Drucks. 19/4668, 26; s.a. Jess/Kasten/Lohmann/Schuth DRV 2019, 102 (107 ff.).
25 Ausführlich: Ruland, in: KomGRV §°68 SGB VI (2022) Anm. 20.7.
26 Vgl. BT-Drucks. 18/909, 18; 19/4668, 4; 19/18473, 6.
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gesellschaftspolitisch notwendig.Die zweimalige Ausweitung der »Mütterrente«
war rechtlichnicht geboten, entsprach aber einemBedürfnis nachGleichbehand-
lung, hat dennoch familienpolitisch falsche Prioritäten gesetzt.

a. Die Verlängerung der Zurechnungszeit

Die rentenrechtliche Absicherung bei Erwerbsminderung war unzureichend.
Grund dafür war, dass auch für die Höhe der Rente bei Erwerbsminderung die
Anzahl der erworbenen Entgeltpunkte und die Dauer der Versicherung die ent-
scheidendenParameter sind. Insbesondere bei Versicherten,die in frühen Jahren
erwerbsunfähig wurden, war die Dauer der Versicherungszeit zu kurz, um eine
auskömmliche Rente zu sichern. Um dies auszugleichen, gab und gibt es die Zu-
rechnungszeit. Sie ist, obwohl beitragsfrei, Versicherungselement und schreibt
bis zu ihrem Ende die Versicherungszeit fiktiv fort, erhöht somit die Zahl der
anrechnungsfähigen Versicherungsjahre. Nach einer ersten Verlängerung 2001
endete die Zurechnungszeit mit dem Zeitpunkt, der sich ergab, wenn die Zeit
bis zum 55. Lebensjahr in vollem Umfang, die darüber hinausgehende Zeit bis
zum vollendeten 60. Lebensjahr zu einem Drittel hinzugerechnet wurde. Diese
Regelung war unzureichend. Von 2003 bis 2013 sind die Grundsicherungsfälle
bei Erwerbsminderungmit Rentenbezug von 4,1 Prozent aller Rentenempfänger
wegen Erwerbsminderung ummehr als das Dreifache auf 13,6 Prozent angestie-
gen. In absoluten Zahlen waren es 2003 55.500 Fälle, 2013 schon über 158.000.27

Es war dringender Handlungsbedarf gegeben.
Ihn hat die zweimalige Verlängerung der Zurechnungszeit in den letzten acht

Jahren, wonach sie 2022 mit 65 Jahren und elf Monaten endet und bis 2031 auf 67
Jahre verlängertwird, abgedeckt. Seit 2013 lässt sich imRentenzugang ein deutli-
cher Anstieg der Erwerbsminderungsrenten feststellen, im Bundesgebiet von 617
auf 811 Euro monatlich.28 Allerdings entfaltet bis jetzt die Verlängerung der Zu-
rechnungszeit keineRückwirkung auf denRentenbestand.Sie gilt jeweils ab dem
Stichtag nur für die ab dann zugegangen Rentenwegen Erwerbsminderung oder
wegen Todes. Wegen dieser Einschränkung ist im Rentenbestand die Zahl der
Grundsicherungsfälle bei Erwerbsminderungmit 14,7 Prozent fast gleich geblie-
ben,der starkeAnstiegder absolutenZahlen konnte jedochgestopptwerden.29Es
ist zu erwarten,dass der Erfolg dieserMaßnahmen in ein paar Jahrendeutlich er-
kennbarer wird.30Die neue Regierung hat zudem angekündigt, die Verbesserun-

27 DRV RV in Zeitreihen, S. 272 f.
28 DRV RV in Zeitreihen, S. 48; ausführlich: Jess/Kasten/Lohmann/Schuth DRV 2019, 102 (104 f.); Krickl/
Kruse RVaktuell 2019, 222 ff.

29 DRV RV in Zeitreihen, S. 272 f.
30 BT-Drucks. 18/11926, 16.
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gen bei den Erwerbsminderungsrenten auch auf den Rentenbestand übertragen
zu wollen. Es wäre dies eine sozialpolitisch sinnvolle, aber sehr arbeitsintensive
und teure Maßnahme, geschätzte Kosten rund 6Milliarden Euro.

b. Der Abschluss der Rentenüberleitung

Die Rentenüberleitung war und ist eine Erfolgsgeschichte. Das Verhältnis der
Standardrente Ost zur Standardrente West betrug 1992, als die Überleitung
begann, 62,3 Prozent. Es hat sich wegen der höheren Anpassungen in den neuen
Bundesländern bis 2000 auf 87 Prozent und bis 2020 auf 97,2 Prozent erhöht.Der
Zuwachs bei den Renten in den neuen Bundesländernwar deutlich stärker als bei
den Löhnen. Der Lohnabstand zwischen Ost- und Westdeutschland betrug 2014
noch rund 14 Prozent, 2020 immer noch sieben Prozent.31 Die Gerichte hatten,
weil der Aufholprozess der Renten in den neuen Bundesländern Fortschritte
machte, gegen die unterschiedliche Berechnung der Renten in den neuen Bun-
desländern keine Bedenken.32 Rechtlich bestand daher keine Notwendigkeit, die
Rentenüberleitung durch Gesetz unabhängig von der Lohnentwicklung vorzeitig
zum Abschluss zu bringen. Doch mehr als 20 Jahre nach der Wiedervereinigung
war der politische Druck insbesondere in den neuen Bundesländern, dieses Ka-
pitel nun endlich abzuschließen, so groß geworden, dass sich die Koalition zum
Handeln entschlossen hatte. Nach der Neuregelung durch das »Rentenüberlei-
tungs-Abschlussgesetz« wird die Rentenüberleitung zum 1.7.2024 abgeschlossen
sein, dann wird es in ganz Deutschland nur noch ein einheitliches Rentenrecht
geben.

c. Die zweimalige Ausweitung der »Mütterrente«

1986 wurden erstmals in der Rentenversicherung Kindererziehungszeiten ein-
geführt. Für jedes (auch vor 1986 geborene) Kind wurde das erste Jahr dem
erziehenden Elternteil, meistens der Mutter, rentenbegründend und -steigernd
gutgeschrieben.Dies galt zunächst allerdings nicht für Personen, die am 1.1.1986
bereits 65 Jahre alt oder älterwaren. Ihnen ist,weil sich derAusschluss der älteren
Frauen politisch nicht halten ließ, 1987 mit dem Kindererziehungs-Leistungs-
gesetz33 eine entsprechende, technisch allerdings anders ausgestaltete Leistung
zugebilligt worden.Mit der Rentenreform 1992 sind die Kindererziehungszeiten

31 Buslei/Geyer/Haan DIWWochenbericht Nr. 38/2020, 714 ff.
32 BSG NZS 2013, 429 f.; 270; BSG SozR 4–2600 § 255a Nr. 1; Sächs.LSG NZS 2017, 833.
33 Vom 11.7.1985 (BGBl. I 1450).
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umzwei aufdrei Jahre verlängertworden.Für ein vor 1992geborenesKindblieb es
jedoch bei einem Jahr Kindererziehungszeit; 2014 ist sie auf zwei Jahre und 2019
auf zweieinhalb Jahre verlängert worden.Dieses Streben nachGleichbehandlung
der älteren Frauen war nachvollziehbar, auch wenn man berücksichtigt, dass
der Gesetzgeber häufig sozialpolitische Neuerungen sukzessiv einführen muss,
weil sie sonst nicht zu finanzieren sind. So war die Zeit auch in dieser Frage eine
offene Flanke des Gleichheitssatzes. Eine verfassungsrechtliche Notwendigkeit
zu handeln, bestand nicht. Das BVerfG hatte die unterschiedliche Behandlung
nicht beanstandet.34

Ärgerlich an diesen Entscheidungen ist trotz dieser Gründe jedoch zweier-
lei: 1. Es gibt eine viel zu hohe Kinderarmut in Deutschland; nach einer Studie
der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahre 2020 sind 21,3 Prozent der Kinder unter
18 Jahren armutsgefährdet.35 Um ihnen zu helfen, ist zu wenig Geld da. Doch es
werden jährlich über zwölf Milliarden Euro den Großmüttern gegeben, die das
Geld zumeist nicht brauchen. 2. Obwohl der Kinderlastenausgleich inzwischen
auch politisch anerkannt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wird die Er-
weiterung der »Mütterrente« fast ausschließlich von den Rentenversicherten fi-
nanziert. Beamte, Selbständige und Einkommen von Versicherten oberhalb der
Beitragsbemessungsgrenze brauchen sich an denKosten nicht zu beteiligen.Das
führt zu einerweiterenUmverteilung vonunten nach oben.Zwarwurde der Bun-
deszuschuss ab 2019 etwas erhöht, im Vergleich zu den Gesamtkosten dieser bei-
denMaßnahmen aber völlig unzureichend.

5. Rentenpolitisch falsche Maßnahmen

Zwei Neuerungen waren rentenpolitisch völlig verfehlt: die Rente mit 63 und die
Einführung der Grundrente. Beide waren vor allem Anliegen der SPD. Beide sind
gegen denWiderstand des nahezu gesamten wissenschaftlichen Sachverstandes
aber auch der Rentenversicherung eingeführt worden. Beide Regelungen führen
zumassiven Ungerechtigkeiten.

a. Die Rente mit 63

Die große Koalition hat mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz auch die
Rente mit 63 eingeführt. Damit ist ein Wahlversprechen der SPD eingelöst wor-
den, die im Ringen um die Gunst der Gewerkschaften »Wiedergutmachung«

34 BVerfGE 87, 1 ff. = NZS 1992, 25 (27).
35 Bertelsmann Stiftung, Factsheet »Kinderarmut in Deutschland«, 2020, S. 2.
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dafür leisten wollte, dass es in einer früheren großen Koalition, der von 2005
bis 2009, der von der SPD gestellte Arbeitsminister Franz Müntefering war,
der die schrittweise Anhebung der Altersgrenze bis 2031 von 65 auf 67 Jahre
durchgesetzt hatte. Eine Ausnahme galt schon damals für besonders langjährige
Versicherte, die eine Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben; für sie blieb und
bleibt es abschlagsfrei bei der Altersgrenze 65. Schon diese Ausnahme hat heftige
Kritik ausgelöst.36 Die Altersgrenze für die besonders langjährigen Versicherten
ist dann zum 1.7.2014 für vor 1953 Geborene auch noch auf 63 Jahre abgesenkt
worden (»Rente mit 63«). Sie steigt für die Jahrgänge ab 1953 aber wieder je
Jahr um zwei Monate an (2022: 64 Jahre und zwei Monate), bis sie für die ab
1964 Geborenen wieder bei 65 Jahren liegt. Durch diese besondere Altersgrenze
würden – so die inhaltsleere Begründung37 – übergangsweise jahrzehntelange
Erwerbsarbeit, Kindererziehung und Pflege anerkannt.

Eswar dies eine völlig verfehlte Entscheidung,die zuRecht allgemein auf Kri-
tik gestoßen ist.38Die abschlagsfreie Rentemit 63 Jahren schloss keineGerechtig-
keitslücke, wie behauptet wurde, sondern schaffte nur neue Ungerechtigkeiten.
Sie begünstigt Männer, Frauen erreichen die vorausgesetzten 45 Versicherungs-
jahre weniger oft. Von den im Rentenbestand 2020 verzeichneten 1,65 Millionen
Renten für besonders langjährige Versichertewurden nur 42,9 Prozent an Frauen
gezahlt, obwohl sie fast 56 Prozent aller Rentner(innen) stellen.39 Siemüssen aber
die Begünstigung der männlichen Versicherten mitfinanzieren. Es findet somit
eine Umverteilung von den Frauen mit den niedrigeren Renten hin zu den Män-
nernmit denmeist höheren Renten statt.

Die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren privilegiert Versicherte mit höheren
Renten. Der durchschnittliche Zahlbetrag der Renten für besonders langjährig
Versicherte lag 2020 bei 1.417 Euro, fast 45 Prozent(!) oberhalb des durchschnitt-
lichen Zahlbetrags aller Versichertenrenten wegen Alters.40Wegen der vorausge-
setzten 45 Versicherungsjahre steht diese Rentenart nur Versichertenmit nahezu
durchgehender Versicherungsbiografie zu. Dass diese höhere Renten beziehen,
ist, weil sie länger eingezahlt haben, gerecht. Dass sie die höhere Rente zusätz-
lich auch noch bis zu zwei Jahre länger beziehen können, Vorteil imDurchschnitt

36 Sozialbeirat BT-Drucks 18/95, 89 f.; Bäcker ZSR 2014, 5 (9 ff.); Boersch-Supan ifo-Schnelldienst 5/2014,
9 ff.; Boss ifo-Schnelldienst 5/2014, 10 ff.; Kurth ifo-Schnelldienst 5/2014, 22 ff.; Rische RVaktuell 2014,
2 ff.; Weber ifo-Schnelldienst 5/2014, 18 ff.; verfassungsrechtliche Bedenken: Frenz ZRP 2014, 1 ff.

37 BT-Drucks. 18/909, 2.
38 Vgl. Feld/Kohlmeier/Schmidt Wirtschaftsdienst 2014, 553 ff.; Kallweit/Kohlmeier Das Rentenpaket der
Bundesregierung.Politökonomischgeschickt–ökonomisch falsch,Sachverständigenrat zurBegutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitspapier, Nr. 02/2014; Rürup/Huchzermeier DRV
2014, 56 ff.; zu den »Profiteuren« der Regelung: Keck RVaktuell 2018, 76 ff.

39 DRV RV in Zeitreihen, S. 179 ff.
40 DRV RV in Zeitreihen, S. 191.
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fast 33.000 Euro, ist ungerecht. Finanzierenmüssen dies vor allem die Versicher-
tenmit kürzererVersicherungsdauerundniedrigerenRenten.Esfindet also auch
noch eine Umverteilung von arm zu reich statt.

Die Rente mit 63 suggerierte ein Versprechen, dass alle mit 63 in Rente gehen
können. Sie kann das Versprechen aber nicht halten. Abschlagsfrei mit 63 konn-
ten nur die Jahrgänge vor 1953 in Rente gehen. Für die Jahrgänge danach stieg
bzw. steigt diese Altersgrenzewieder jährlich an. Für die damals 50-Jährigen und
Jüngeren änderte sich nichts – sie müssen nur zahlen. Es findet also auch noch
eine Umverteilung von jung zu alt statt.

Die abschlagsfreie Rente mit 63 hat zudem ein völlig falsches Signal gesetzt.
Eine verantwortungsvolle nachhaltige Rentenpolitik hätte darauf setzenmüssen,
die Lebensarbeitszeit zu verlängern, statt sie zu verkürzen. Die Rentenlaufzei-
ten hatten sich bereits 2014 seit 1960 nahezu verdoppelt, von rund zehn auf rund
20 Jahre. Außerdemwird nach denmoderaten Annahmen des Statistischen Bun-
desamtes die Lebenserwartung der 65-Jährigen bis 2060 um weitere fünf Jahre
ansteigen, entsprechend, wenn nichts geschieht, auch die Rentenbezugsdauer.
Das lässt sich allein weder durch einen höheren Beitragssatz noch durch ein ge-
ringeres Rentenniveau auffangen.Deshalb wäre eine Anhebung der Altersgrenze
alternativlos gewesen.41Die Bevölkerung hatte das auch begriffen, das Zugangs-
alter ist bei denAltersrentenzwischen2000und2014 von62,6 auf 65,2 Jahre ange-
stiegen, umdanachwegen der Rentemit 63wieder auf 64,1 Jahre abzusinken.Die
Politik hätte die Altersgrenzen nicht senken dürfen, sondern sich darum bemü-
hen müssen, für Arbeitnehmer, die Schwierigkeiten haben, bis zur Regelalters-
grenze zu arbeiten, branchenbezogeneÜbergangslösungen zufinden,wie sie vor
2014 schon erarbeitet worden waren. Doch das hätte politischen Mut gefordert,
den weder die Regierung, die SPD noch die Gewerkschaften aufgebracht haben.
Hinzu kommt, dass der Wirtschaft mit dieser Frühverrentung viele Arbeitskräf-
te und der Rentenversicherung viele Beitragszahler, Verlust rund eine Milliarde
Euro, entzogen wurden.

b. Die Einführung der Grundrente

2020 ist mit Wirkung ab 2021 für den Rentenzugang und den Rentenbestand die
vor allem von der SPD geforderte Grundrente eingeführt worden.42 Versicherte
mit niedrigemEinkommen, diemindestens 33 Jahremit Grundrentenzeiten auf-
weisen, können einen Zuschlag zu ihrer Rente erhalten.Die Versicherten dürften

41 Dazu ausführlich Ruland NZS 2019, 793 ff.
42 Zu ihr: Ruland NZS 2021, 241 ff.; Schmidt, Die neue Grundrente, 2021.
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– so heißt es zur Begründung43 – im Alter eine der Lebensleistung entsprechen-
de Rente erwarten. Grundrentenzeiten sind imWesentlichen die Versicherungs-
zeiten mit Ausnahme von Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Zurechnungszeit.
Es wird – entgegen vielfacher Versuche, die Grundrente als Leistung für diejeni-
gen zu rechtfertigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben44–nicht vorausgesetzt,
dass eineVollzeitbeschäftigung ausgeübtwurde.Auch eineTeilzeitbeschäftigung
zählt.Berechtigt ist nur,dessenRentenanspruchoberhalb von30Prozentundun-
terhalb von 80 Prozent der Rente eines Durchschnittsverdieners liegt. Ist das der
Fall, erhöht sich seine Rente um einen Zuschlag (= Grundrente), der maximal die
Rente verdoppeln kann. Allerdings gibt es Höchstbeträge, die sicherstellen, dass
Rente undZuschlag zusammendie 80 Prozent der Rente einesDurchschnittsver-
dieners nicht übersteigen. Wegen der Begrenzung besteht bei 35-jähriger Versi-
cherungsdauer ab einemRentenanspruch von rund 958 Euro (bis 30.6.2022) kein
Anspruch auf Grundrente mehr. Die Berechnungsmethode hat zur Folge, dass je
höher die eigene Rente ist, ein Anspruch auf Grundrente entweder nicht besteht
oder gekürzt wird. Den höchsten Zuschlag erhalten Versicherte, deren Rente 40
Prozent der Rente eines Durchschnittsverdieners ausmacht. Je mehr die Rente
diese Marke übersteigt, desto niedriger wird der Zuschlag. Er wird zudem »zur
Stärkung des Äquivalenzprinzips« um 12,5 Prozent gekürzt. Auf den Zuschlag
werden alle inländischen und ausländischen Einkommen und Einkommenser-
satzleistungen des Berechtigten und seines Ehegatten angerechnet, soweit sie
bestimmte Freibeträge überschreiten. Nicht angerechnet werden jedoch Vermö-
gen und Einkommen des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft. Diese Re-
gelungen, die einen intensivenDatenaustausch vonRentenversicherungsträgern
und Finanzbehörden voraussetzen, führen dazu, dass für die Anrechnung maß-
geblich das zu versteuernde Einkommen des vorvergangenen (!) Jahres ist. Der
Grundrentenbedarf wird bei der Erstbewilligung des Grundrentenzuschlags und
dann jährlich durch eine umfassende Einkommensüberprüfung ermittelt.

Gegen diese Neuregelung bestehen sowohl sozialpolitische als auch verfas-
sungsrechtlicheEinwände.45Grundübel ist,dassdieGrundrente,die,wie ihreBe-
rechnung und die Einkommensanrechnung zeigen, keine »Rente«, sondern eine
subsidiäre Leistungdes sozialenAusgleichs (»Sozialhilfe de luxe«) ist unddie des-
halb in das Grundsicherungsrecht gehört hätte, in das Rentensystem integriert
wurde, um den Berechtigten den als unzumutbar bewerteten Gang zum Sozial-
amt zu ersparen. Das führte zwangsläufig dazu, dass weder das Äquivalenzprin-

43 BT-Drucks. 19/18473, 1; krit.: Ruland Die Verfassungswidrigkeit der Grundrente, 2020, S. 40 ff.
44 BT-Drucks. 19/18473, 1.
45 Dazu und zum Folgenden Ruland Die Verfassungswidrigkeit der Grundrente, S. 23 ff.; s.a.: Brosius-
Gersdorf DRV 2020, 45 (74 ff.); dies. SGb 2019, 509 ff.; Cremer DRV 2020, 127 (133 ff.);von Koppenfels-
Spies NZS 2021, 632 (640 f.); Papier DRV 2019, 1 (6 f.); Ragnitz Ordo 2020, 325 ff.; ders. ifo-Schnelldienst
3/2020, S. 1 ff.; Ruland NZS 2019, 881 ff.; ders.Wirtschaftsdienst 2019, 189 ff.; ders. DRV 2018, 1 (18 f.).
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zip derRentenversicherungnochdas Subsidiaritätsprinzip der Sozialhilfe konse-
quent beachtet werden konnten. Die Mischung der Systeme bringt zwangsläufig
Systembrüche mit sich, die meist mit Problemen der Gleichbehandlung verbun-
den sind.SokönnenVersicherte,die 32 Jahre langVollzeit gearbeitet und entspre-
chend höhere Beiträge gezahlt haben, eine niedrigere Rente bekommen als Versi-
cherte, die 35 Jahre nur halbtags gearbeitet und viel weniger Beiträge eingezahlt
haben, deren originäre Rente aber durch die Grundrente aufgestockt wird. Die-
se Ergebnisse widersprechen dem Prinzip der Teilhabeäquivalenz, das das Ren-
tenversicherungsrecht prägt und durch den Gleichheitssatz des Grundgesetzes
geboten ist. Es fordert, dass Versicherte bei gleicher Beitragsleistung gleich ho-
he Renten und Versicherte mit unterschiedlich hoher Beitragsleistung entspre-
chend unterschiedlich hohe Renten erhaltenmüssen.Die Grundrente begünstigt
vor allem Personen, die teilzeitbeschäftigt waren. Sie können mit ihr eine gleich
hoheoderhöhereGesamtrentenleistungerhaltenalsPersonen,dienur etwaskür-
zer vollzeitbeschäftigtwaren.Das istmit demGleichheitssatz desGrundgesetzes
unvereinbar.Außerdem ist dieGrundrente ein nicht zu unterschätzender Anreiz,
nur ein Minimum an Arbeit legal zu erbringen und den Rest schwarz; jeder Euro
mehr an Beitrag würde die Grundrente kürzen.

DieGrundrente trägt nahezu nichts zur Bekämpfung vonAltersarmut bei. Sie
setzt einemindestens 33-jährigeGrundrentenzeit voraus.Bei einer so langenVer-
sicherungsdauer besteht nur in sehr seltenen Fällen Altersarmut,46 sodass sich in
den meisten Fällen, in denen es zur Grundrente kommt, das Problem gar nicht
gestellt hat, das gelöst werden sollte. In den Fällen, in denen es sich stellen wür-
de,gibt es keineLeistungen,weilwegender geforderten 33 JahreGrundrentenzeit
die zeitlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Das Gesetz ist ungeeignet, das
selbst gesteckte Ziel zu erreichen.

Die Anrechung von Einkommen auf die Grundrente ist grundsätzlich sachge-
recht. Maßstab für die Einkommensanrechnung ist jedoch das zu versteuernde
Einkommen. Dies ist schon deshalb problematisch, weil steuerrechtlich nur das
disponible Einkommen besteuert wird, weshalb erwerbs- und existenzbeding-
te Aufwendungen zuvor zum Abzug gebracht werden. Daher ist das zu versteu-
ernde Einkommen ein höchst ungenauer Indikator dafür, ob ein Versicherter in
der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder nicht. So werden steu-
erfreie Einkommen,wie zumBeispiel Krankengeld, Unfallrenten oder Einkünfte
aus 450-Euro-Beschäftigungen nicht berücksichtigt, obwohl sie für die Finanzie-
rungdesLebensunterhalts vonerheblicherBedeutung seinkönnen.Einegänzlich
sinnwidrige Regelung ist, dass für die Einkommensanrechnung die Daten des
vorvergangenen oder sogar des vorvorvergangenen Jahres maßgeblich sind; sie

46 Vgl. BT-Drucks. 18/10571, 15, 95.
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führt dazu, dass in den ersten beiden Jahren nach Rentenbeginn eine Grundren-
te häufig an der Anrechnung des höheren Erwerbseinkommens scheitern wird,
das aber nicht mehr bezogen wird.

Zudem ist die Einkommensanrechnung aus zwei Gründen verfassungswid-
rig: Im Gegensatz zu Einkommen wird Vermögen nicht auf die Grundrente an-
gerechnet. Das führt zu einer Ungleichbehandlung vergleichbarer Fälle. Hat je-
mand seinHaus verkauft oder sich eineKapitallebensversicherungauszahlen las-
sen und verrentet dann sein Vermögen, hat er keine laufenden Einkünfte, die auf
die Grundrente anzurechnen wären. Hat er sein Haus vermietet oder bezieht er
aus seiner Lebensversicherung eine Rente, sind Miete und Rente auf die Grund-
renteunterBerücksichtigungderFreibeträgeanzurechnen.DadieEinkommens-
anrechnung nur auf den Ehegatten beschränkt ist und ganz bewusst den Partner
einer eheähnlichenGemeinschaft nichtmiterfasst,wird gegenüber einer solchen
Gemeinschaft die Ehe verfassungswidrig benachteiligt.47

Die Grundrente führt zu einem enormen Verwaltungsaufwand. Die Ermitt-
lung der Höhe der Grundrente und die des anzurechnenden Einkommens sind
überaus verwaltungsaufwändig, zumal nicht nur das Einkommen des Berechtig-
ten, sondern auch das des Ehegatten zu ermitteln und anzurechnen ist.Wie groß
derVerwaltungsaufwand ist, ergibt sich schondaraus,dass,bis dieRente endgül-
tig festgesetzt ist, zwei, sind auchKapitalerträge anzurechnendrei,Bescheide er-
gehenmüssen. Die Einkommensanrechnungmuss jedes Jahr zum 1.1. überprüft
werden,was nicht nurmindestens einen weiteren Bescheid erfordert, es müssen
auch, wurden Kapitalerträge verschwiegen, die zuviel gezahlten Beträge zurück-
gefordertwerden.Eswirdalso inZukunft in all diesenFällen zwei »Anpassungen«
der Rente geben: zum 1.1. wird die Grundrente und zum 1.7. die Rentenhöhe an-
gepasst. Besonderen Aufwand bereiten die Fälle, in denen die Berechtigten und
ihre Ehegatten im Ausland leben und ausländische Einkünfte erzielen, die die
Rentenversicherungsträger bei ihnen jedes Jahr ermitteln müssen. Davon, dass
die Einkommensanrechnung »unbürokratisch« geregelt worden sei, kann keine
Rede sein. Trotz der Grundrente kann in vielen Fällen der Berechtigte ergänzend
auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen ist. Dann erfolgt eine zweite Prüfung,
dieses Mal die seiner Bedürftigkeit.

Es ist eineEinladungzumBetrug,dass,wennBerechtigte ihrerVerpflichtung,
Kapitalerträge anzugebenundnachzuweisen,nicht nachkommen,gesetzlichun-
terstellt wird, dass solche Einkünfte nicht vorliegen. Der Betrug ist ohne Risiko,
geprüft wird nur eine Zufallsauswahl und selbst wenn man dabei auffällt, muss
man nur das zurückzahlen, was man zuviel bekommen hat.

47 Vgl. BVerfGE 142, 353 (Rn. 39); 87, 234 (256 ff.); s.a. BVerfGE 105, 313 (346); 67, 186 (195 f.).
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Was den Verwaltungsaufwand so extrem steigen lässt, ist, dass die Frage, ob
eine Grundrente zu leisten ist, bei jeder Rentenbewilligung von Amts wegen zu
prüfen ist, da sie keinen spezifischenAntrag voraussetzt. In jedemFallmuss auch
in dem Rentenbescheid die Frage nach der Grundrente und sei es negativ beant-
wortet werden. Dies wird die Rentenbescheide inhaltlich zusätzlich komplizie-
ren. Das alles potenziert sich, weil auch in allen Fällen des rund 26Millionen Fäl-
le umfassenden Rentenbestandes Ende 2020 die Grundrentenberechtigung ge-
prüft werden muss, was auch bedingt, dass Versicherungsverläufe in diesen Fäl-
lenneuaufbereitetwerdenmüssen.DieGrundrentenberechtigungmussauch für
alle Fälle, in denen Renten in das Ausland gezahlt werden, geprüft werden. Zwar
lässt sichweitgehendmaschinell dieFrageklären,obdie zeitlichenVoraussetzun-
gen der Grundrente gegeben sind. Doch es werden 2,9 Millionen Fälle erwartet,
in denen eine Ermittlung des anzurechnenden Einkommens erfolgen muss. In
all diesen Fällen muss getrennt für die jeweiligen Jahre das anzurechnende Ein-
kommen des Berechtigten und seines Ehegatten erhoben werden. Dieser hohe
Verwaltungsaufwand der Grundrente hat seinen Preis. Die DRV Bund hat allein
wegen der Grundrente rund 1.000 Vollzeitbeschäftigte zusätzlich eingestellt.

6. Unerledigtes

Vieles, was rentenpolitisch notwendig gewesen wäre, haben die beiden großen
Koalitionen nicht erledigt. Es ist – wie schon erwähnt – nichts unternommen
worden, um den schon in den nächsten Jahren infolge der demografischen Ent-
wicklung zu erwartenden starken Anstieg des Beitragssatzes abzumildern. Dass
die Regierung nicht vorhatte, tätig zu werden, zeigte sich darin, dass sie eine
»Kommission verlässlicher Generationenvertrag« eingesetzt hat. Deren Zusam-
mensetzung überwiegend aus Politikern der Koalition stellte sicher, dass keine
für die Regierung unangenehmen Vorschläge unterbreitet werden. So kam es
denn auch.Die Kommission hat auftragsgemäß48 eine Verlängerung der bis jetzt
bis 2025 geltenden »Haltelinien« empfohlen.49 Die für das Sicherungsniveau vor
Steuern soll sich in einem Korridor von 44 bis 49 Prozent bewegen, die für den
Beitragssatz in einem Korridor zwischen 20 und 24 Prozent. Ihre Einführung
würde dazu führen, dass der Beitragssatz deutlich rascher ansteigt als im Ba-
sisszenario und dass die Bundesmittel um bis zu 60 Prozent höher ausfallen als

48 Vgl. BT-Drucks. 19/4668, 28.
49 Kommission verlässlicher Generationenvertrag, Bericht, 2020, S. 15 f., 64 ff., 77.



Die Rentenpolitik der großen Koalitionen 301

im Basisszenario. Angesichts dieser sehr hohen Kosten50 hatten die Vorschläge
keine Chance; sie sind denn auch schnell in der Versenkung verschwunden.

Altersarmut ist über ihre tatsächliche Bedeutung hinaus – nur 2,6 Prozent
der Altersrentner beziehen ergänzendLeistungenderGrundsicherung51–immer
wieder thematisiert worden; geschehen ist, abgesehen von der Verlängerung der
Zurechnungszeit, nichts. Die Grundrente leistet – anders als behauptet – keinen
Beitrag zur Bekämpfung von Altersarmut. Eine Problemgruppe, die zunehmend
zur Klientel der Grundsicherung wird, sind die Langzeitarbeitslosen. Ihre ren-
tenrechtlicheAbsicherung ist Schritt fürSchritt abgebautworden,52 seit 2011wer-
den fürBezieher vonArbeitslosengeld II keineBeiträgemehr zurRentenversiche-
rung entrichtet. Diese waren allerdings zuvor schon so niedrig, dass sie Alters-
armut nicht vermeiden konnten. In den letzten acht Jahren hat sich daran nichts
geändert.53Auch zahlreiche Selbständige sind armutsgefährdet.Dies betrifft ins-
besondere »Solo-Selbständige«, die keine Mitarbeiter beschäftigen. Nach einer
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus 2016 betrie-
ben mindestens 700.000 Selbständige weder eine gesetzliche noch eine private
Vorsorge.54Die Diskussion über ihre Einbeziehung in die Rentenversicherung ist
seit langer Zeit voll im Gange.55 Auch in der 19. Legislaturperiode wurde eine Re-
form angekündigt, realisiert wurde sie wieder nicht. Deshalb will sich nun auch
die neue Regierung des Problems annehmen, ohne allerdings zu sagen, wie sie
die damit verbundenen Probleme lösen will. Man darf gespannt sein.

Zur Rentenpolitik gehört auch, dass die große Koalition die allgemein als
dringend empfundene Reform der »Riester-Rente« – von kleineren Korrekturen
abgesehen – nicht angepackt und die Doppelbesteuerung der Renten56 so lange

50 Zu ihnen auch Börsch-Supan/Rausch ifo-Schnelldienst 2018/9, 23 (26); MEA-Discussion-Papers
03/2018,S. 2 ff.; Jess/Kasten/Lohmann/SchuthDRV2019, 102 (124 ff.); KochskämperNeueHaltelinien in
der Rentenversicherung –undwas dann?, IWC-Policy Paper 4/2018, S. 8 ff.; Vorschläge für eine Reform
der gesetzlichen Rentenversicherung, Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministe-
rium fürWirtschaft und Energie, 2021, S. 20 f.

51 DRV RV in Zeitreihen, S. 273.
52 Vgl. Sozialbeirat BT-Drucks. 17/3900, S. 77 ff.
53 Krit.: Ruland NZS 2009, 473; ders. in: Haerendel (Hg.), Gerechtigkeit im Sozialstaat, 2012, S. 116 ff.; s.a.
Rische/Kreikebohm RVaktuell 2012, 2 (13).

54 DIW Pressemitteilung vom 9.11.2016; s.a. Brose DRV 2018, 341 (347).
55 Vgl. BT-Drucks. 18/8803; 6304; Bieback VSSR 2011, 93 ff.; Döring DRV 2009, 309 ff.; Eichenhofer DRV
2009, 293 ff.; KreikebohmNZS 2010, 184 ff.; Neumann SGb 2010, 463 ff.; RischeDRV 2009, 285 ff.; Ross-
bach RVaktuell 2018, 238 ff.; Ruland ZRP 2009, 165 ff.; Wallrabenstein DRV 2009, 329 ff.; Sozialbeirat
BT-Drucks. 17/52, S. 78 ff.; s.a. BT-Drucks. 18/8803 und BVerfGE 120, 125 (152).

56 Zu ihr: Birk/Wernsmann in: Ruland/Rürup (Hg.), Alterssicherung und Besteuerung, 2008, S. 228 ff.;
Brall/Bruno-Latocha/Lohmann DRV 2004, 409 ff.; Hey DRV 2004, 1 ff.; Horlemann FR 2004, 1049 ff.;
Musil StuW 2005, 278 ff.; Ruland in: Osterloh/Schmidt/Weber (Hg.), Staat, Wirtschaft, Finanzverfas-
sung, FS Selmer, 2004, S. 889 (896 ff.); s.a. BT-Drucks. 19/17022.
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geleugnet hat, bis der Bundesfinanzhof 202157 eine Neuregelung eingefordert
hat. Beide Aufgabenmuss nach derWahl die neue Regierung erledigen.

7. Die Bilanz

Die Bilanz der Rentenpolitik der großen Koalition in den letzten acht Jahren fällt
sehr enttäuschend aus. Positiv hervorzuheben sind die Verlängerung der Zurech-
nungszeit und die damit verbundene Verbesserung der sozialen Sicherung Er-
werbsgeminderter,wennauchbis jetzt ohneRückwirkung,undderAbschluss der
Rentenüberleitung. Die Ausweitung der »Mütterrente«kostet bis 2025 über 100
Milliarden Euro, die viel sinnvoller zur Bekämpfung der viel zu hohen Kinderar-
mut hätten investiert werden sollen. Sowohl die Rentemit 63 als auch die Grund-
rente bevorzugen eklatant, auch aus wahltaktischen Gründen Gruppen von Ver-
sicherten einseitig aufKosten anderer.Das,wasnotwendig gewesenwäre,hat die
Koalition nicht angepackt. All ihre Maßnahmen kommen den älteren Versicher-
ten zugute, die jüngeren müssen sie bezahlen. Dadurch ist die starke steigende
Belastung, die die jüngeren Generationen in der Alterssicherung in naher Zu-
kunft zu tragenhaben,nochdrückender geworden.DieRentenpolitik der großen
Koalition war weder nachhaltig noch gerecht, sondern großen Teils verfehlt.58

57 Urteil v. 19.5.2021 – XR 33/19, BetrAV 2021, 460 f.
58 Zu einer ähnlich negativen Kritik der Rentenpolitik der großen Koalition kommen: Ragnitz/Rösel/
Thum/Werding, Die teure Bilanz der Rentenpolitik der vergangenen Jahre, ifo-Dresden berichtet 5/21,
S. 3 ff.



Vom Statuserhalt für Versicherte zur
Armutsvermeidung für die Versicherung: Und
danach?
Magnus Brosig

1. Erosion eines Sicherungsversprechens

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) war nach ihrer Gründung 1891 über
viele Jahrzehnte instabil und leistungsschwach. Als vorgeblich kapitalgedecktes
und auf bloße Unterhaltszuschüsse ausgerichtetes System scheiterte sie häufig
bereits daran, angemessene Basissicherung zu gewährleisten. Ein effektiver Sta-
tuserhalt im verdienten Ruhestand wurde hingegen nicht einmal als allgemeines
sozialpolitisches Ziel formuliert. Dies änderte sichmit der großen Rentenreform
von 1957, die die GRV – damals wie heute als grundlegendes Alterssicherungs-
system vor allem für die Arbeitnehmerschaft, nicht aber als international übliche
Erwerbstätigenversicherung – auf weitgehende Lebensstandardsicherung aus-
richtete und die Umlagefinanzierung als Strukturprinzip festschrieb. Infolge
dieser Grundsatzentscheidungen gelang es tatsächlich für viele Jahrzehnte,
das Versprechen einer schon für sich auskömmlichen und anhaltend an die
Lohnentwicklung gekoppelten gesetzlichen Rente ganz überwiegend einzulösen
(Schmähl 2012). Die dafür notwendigen Bedingungen »hohes Rentenniveau«,
»weitreichender Sozialausgleich« und »gute Erwerbsverläufe« (im Sinne ordent-
lich entlohnter, versicherter und jahrzehntelang ausgeübter Arbeit) wurden vom
Sicherungssystem und den meisten Versicherten beständig erfüllt. Als beab-
sichtigtes »Nebenprodukt« des im Kern vorleistungsbezogenen und dabei auf
Statuserhalt fokussierten Systems gelang so auch die weitgehendeÜberwindung
der in der Nachkriegszeit grassierenden Altersarmut. Zwar wurde anders als
zuvor kein Mindestrentenbetrag mehr garantiert, aber das Zusammenspiel der
genannten Faktoren genügte für eine umfassende strukturelle Armutsfestigkeit.

Infolge erheblicherVeränderungen auf demArbeitsmarkt und erneutweitrei-
chender, nun aber einschneidender Rentenreformen ist das langjährige Erfolgs-
modell auskömmlicher gesetzlicher Renten nach anhaltend gut entlohnter Arbeit
allerdingswieder erodiert: Phasen atypischer,häufiggarnicht rentenversicherter
Erwerbstätigkeit nahmen zu, Bildungsphasen fielen tendenziell länger aus und
sind in der Regel nichtmehr rentensteigernd, (Langzeit-)Arbeitslosigkeit hat ins-
besondere in den 1990er- und 2000er-Jahren viele Lebensläufe geprägt und wird
dabei oft nicht rentenrechtlich ausgeglichen, und schließlich sinkt das gesetzli-
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che Rentenniveau durch diverse Eingriffe in die Rentenanpassungsformel lang-
fristig deutlich. Zum einen kann also heute nur noch ein kleinerer Anteil der Be-
schäftigten als »sozialpolitische Insider« gelten, und zum anderen soll die GRV
nachüberwiegendempolitischemWillen ebennichtmehrunbedingt einenGroß-
teil des vorherigen Lohns ersetzen. Entsprechende Einschnitte, so war man ins-
besondere seit den 1990er-Jahren unter dem Eindruck einer international domi-
nierenden Erzählung und der Kosten der deutschenWiedervereinigung vielfach
überzeugt, seien zwingend,umdieUmlagefinanzierungderRentenversicherung
auch im weiteren demografischen Wandel aufrecht und den Wirtschaftsstand-
ort insgesamt wettbewerbsfähig erhalten zu können (Torp 2018: 8 f.). Insgesamt
wendet die Bundesrepublik heute für das öffentliche Rentensystem einen gerin-
geren BIP-Anteil als zur Jahrtausendwende auf, obwohl der Rentner:innenanteil
seitdemgestiegen ist (OECD2019).Das oft formulierte Versprechen, zumeffekti-
ven Ausgleich dieses GRV-Rückbaus und unter Ausnutzung angeblich dauerhaft
lukrativer Kapitalmarktrenditen werde – von bloßer Renten- auf umfassendere
Alterssicherungspolitik wechselnd (Hinrichs 2000) – ein echtes Mehrsäulensys-
tem mit tragenden Rollen betrieblicher und privater Vorsorge aufgebaut, wurde
allerdings bis dato nicht eingelöst und hätte aus systematischen Gründen selbst
mit entschlossenem Handeln auch kaum eingelöst werden können (Bode/Wilke
2014). Dies liegt beispielsweise daran, dass eine langfristig sichere und gleichzei-
tig in kalkulierbare Einkommensströme transformierbare Überrendite des Ka-
pitalmarkts gegenüber der hergebrachten »Umlagerendite« eben keineswegs ga-
rantiert ist (Türk/Mum 2016), und dass der Aufbau von Kapitalstöcken Zeit benö-
tigt, die rentennahe Jahrgänge nicht mehr hatten und haben.

Auch dort, wo sich politischen Akteuren durchaus die Möglichkeit geboten
hätte, durch klare Vorschriften zumindest in der langen Frist tatsächlich auf um-
fangreiche Kapitaldeckung umzustellen, wurde ein solcher Weg nicht beschrit-
ten. Anstelle von Obligatorien entschiedman sich nach dem Jahrtausendwechsel
und auch in der jüngeren Vergangenheit vielmehr grundsätzlich dafür, über
Zulagen und Steuererleichterungen lediglich Anreize für den Abschluss speziell
reglementierter Vorsorgeverträge zu schaffen. Zum einen wurde damit in Kauf
genommen, dass individuelle Faktoren wie unzureichende finanzielle Mittel,
Informationsdefizite oder schiere Bequemlichkeit einer angemessenen Vorsorge
im Wege stehen. Zum anderen wurde nicht entschieden darauf hingewirkt,
über Skaleneffekte im Wortsinne preiswerte, attraktive Angebote zu schaffen,
die jedenfalls im Ansatz an die hohe Effizienz des gesetzlichen Umlagesystems
heranreichen. Resultat des im Kern gescheiterten Mehrsäulenversuchs ist ein
Flickenteppich aus Produkten und Vorsorgestrategien, der eben keine flächen-
deckende Ergänzung der gezielt geschwächten GRV durch Zusatzvorsorge (oder
besser: Ersatzvorsorge) garantiert. Vielmehr gibt es für Beschäftigte ein Ne-



Armutsvermeidung für die Versicherung 305

beneinander von verpflichtender gesetzlicher Basisvorsorge, wenig wirksamer
»Mitnahme« staatlicher Subventionen undmitunter auch noch guter und echter
betrieblicher Absicherung, in denen Arbeitgeber:innen – vor allem im öffentli-
chen Dienst und industriellen Großbetrieben – ganz maßgeblich zur Alterssi-
cherung ihrer Beschäftigten beitragen (BMAS 2020). In vielen Fällen resultieren
so trotz überschaubarer gesetzlicher Ansprüche zwar noch immer insgesamt
auskömmliche Alterseinkommen, anders als zuvor sind Armutsvermeidung und
erst recht Statuserhalt im Alter aber nicht mehr strukturell gewährleistet. Eine
recht einseitig auf Kostenreduktion für Arbeitgeber:innen und die öffentliche
Hand orientierte Politik hat das Alterssicherungssystem also nicht einfach nur
umgebaut, sondern dabei auch die wesentlichen Sicherungsziele ausgehöhlt.
Damit wurde auch das Vertrauen in eine Pflichtversicherung untergraben, von
der sich die Beitragszahler:innen eigentlich einen substanziellen Gegenwert für
ihre Abgaben versprechen (Heinrich u.a. 2016).

2. Rentenversicherungmit reduziertem Anspruch

Die Wahrnehmung dieser doppelten Problemlage fällt vor allem in der öffent-
lichen Diskussion allerdings auffallend einseitig aus: Seit Jahren wird lediglich
dasMinimalziel Armutsvermeidungwirklich umfassend problematisiert (Bäcker
2020). Dieses Ziel stand aber jedenfalls seit 1957 eben nicht mehr imMittelpunkt
des Sicherungssystems und dürfte insbesondere jenen Teilen der Arbeitneh-
mer:innenschaft kaum genügen, die nach wie vor auf gute Erwerbskarrieren
zurückblicken können.Während zuletzt auch umfangreiches politisches Kapital
in die Auseinandersetzungen um und die Einführung der sogenannten »Grund-
rente« floss, kamen Maßnahmen für wieder zuverlässigeren Statuserhalt – sei
es durch die Rückkehr zu einer leistungsstarken GRV oder Ansätze für flächen-
deckende, umfassende und »eingehegte« Kapitaldeckung – nie auch nur in die
Nähe eines entsprechenden Entschlusses, zumal ihnen schon die Vorbereitung
durch entsprechende Debatten fehlte: Anders als zunehmende Altersarmut gilt
die Tatsache, dass eine ungleich größere Personenzahl davon bedroht ist, ihren
gewohnten Lebensstandard im Ruhestand nicht einmal mehr ansatzweise auf-
rechterhalten zu können, eben (noch?) nicht als »offensichtliches« Problem, dem
sich verantwortliche Politik annehmen müsse. Was sind wesentliche Ursachen
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für diese diskursive Verengung, und wie lässt sich in Verbindung damit die
konkrete politische Entscheidung für eine »Grundrente«1 erklären?

Zunächst macht eine systematische Analyse (Brosig 2014) der alterssiche-
rungspolitischen »Ideenwelten« spezifischer Akteure – verstanden als aufeinan-
der aufbauendeWertorientierungen,ProblemwahrnehmungenundLösungsvor-
stellungen –deutlich, dass die für die deutsche Rentenpolitik zentralen »Spieler«
überwiegend paradigma-strukturkonservativ orientiert sind. Die beständig im
Bundestag vertretenen Parteien sowie Sozialpartner, Interessenverbände und
Sicherungsinstitutionen waren jedenfalls bis vor einigen Jahren mehrheitlich2

grundsätzliche Befürworter der einschneidenden Reformpolitik seit der Jahr-
tausendwende, an der sie teils aktiv beteiligt waren, und von der auch im Zuge
stabilisierender, aber eher am Rande korrigierender Rentenreformen seit den
2010er-Jahren keine breite Abkehr erkennbar ist. Entsprechende Akteurewurden
und werden eben nicht von der unbedingten Erreichung eines substanziellen
Sicherungsziels geleitet – insbesondere nicht von allgemein gewährleistetem
Statuserhalt im Alter, der infolgedessen auch nur noch von politischen Minder-
heiten vernehmlich adressiert wird. Stattdessen streben sie in erster Linie den
möglichst kostengünstigen Erhalt eines Systems aus reduzierter Pflichtvorsorge
imUmlageverfahren und freiwilliger Ergänzung über denKapitalmarkt oder den
Betrieb an. Ihr normativer Fixpunkt ist also – sei es aus Sorge vor einer vermu-
teten Überlastung durch Sozialversicherungsbeiträge, aufgrund ökonomischem
Eigeninteresse oder wegen bloßer Treue zum eigenen Reformhandeln – eine
einnahmeorientierte Ausgabenpolitik in der öffentlichen Sphäre, die im privat-
wirtschaftlichen Absicherungssegment zu erhöhtem Zusatz- bzw. Ersatzvorsor-
gebedarf und damit einhergehend zu besserenMarktchancen für entsprechende
Anbieter führt. Zur Aufrechterhaltung dieses Arrangements ist neben institutio-
neller und finanzieller Stabilität auch anhaltende Akzeptanz durch Versicherte
bzw. Betroffene notwendig, wobei die erstgenannten Aspekte nach Auffassung
der Befürworter restriktiver Reformen durch die zurückliegenden Einschnitte
bereits weitgehend gesichert wurden. Für die Akzeptanz kann dies aber offenbar
nicht gelten, da es der in ihrer Leistungsfähigkeit substanziell geschwächten
gesetzlichen Rentenversicherung weniger gelingt, selbst ein Mindestmaß an
Altersversorgung zu garantieren. Damit verlieren nach verbreiteter Auffassung
die – in der Regel verpflichtenden–Beitragszahlungen anWert undmutieren im

1 Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um eine echte Grundrente, die definitionsgemäß einheitlich
hoch und lediglich an die Wohnbürgerschaft geknüpft ist, sondern um einen individuell berechneten
Rentenzuschlag nach jahrzehntelangem und versichertem Geringverdienst.

2 Zu dieser informellen Reformkoalition innerhalb des wesentlichen rentenpolitischen Netzwerks zähl-
ten und zählen freilich nicht der Deutsche Gewerkschaftsbund, die großen Sozialverbände sowie die
LINKE/PDS, die den Kurswechsel anhaltend kritisch bewerten.
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Extremfall (Alterseinkommen liegt unter dem Grundsicherungsniveau) zu einer
»bloßen Steuer« ohne konkrete Gegenleistung.

Auch ohne echtes eigenes alterssicherungspolitisches Leistungsziel halten
die Unterstützer:innen eines auf den ersten Blick sparsamen Systems deswe-
gen korrigierende Eingriffe für notwendig, die das Modell auch legitimatorisch
abstützen und substanzgefährdende Akzeptanzprobleme verhindern sollen.
Keineswegs geht es ihnen dabei aber darum, eine umfassende Altersarmuts-
vermeidung in Aussicht zu stellen, die ihren Erfolg an flächendeckend guter
Teilhabe im Ruhestand oder zumindest an der unbedingten Verhinderung ei-
nes mitunter als unwürdig empfundenen Grundsicherungsbezugs festmachen
würde. Dafür wären schließlich zwei Prinzipien notwendig, die von der breiten
und nach wie vor recht stabilen Koalition der »Reformanhänger:innen« gerade
nicht geteilt werden (Brosig 2014), und die im deutschen Alterssicherungssystem
auch keineswegs strukturprägend sind. Zum einen ist dies ein sozialpolitischer
Universalismus–also dieÜberzeugung, dass alleMenschen substanzielle soziale
Rechte besitzen, die nicht etwa durch partikular angelegte und Versorgungslü-
cken geradezu provozierende Sondersysteme wie eine weitgehende Arbeitneh-
mer-GRV, Beamtenpensionssysteme oder berufsständische Versorgungswerke
erfüllt werden können, sondern eines einheitlichen Sicherungsansatzes für alle
bedürfen. Exemplarisch dafür ließe sich eine Bürger:innenrentenversicherung
nennen, die alle Wohnbürger:innen ungeachtet ihres Erwerbsstatus’ einschließt
und mit Erreichen der Altersgrenze eine Rente auszahlt. Wäre eine solche Rente
wiederum einheitlich hoch, würde zumindest aber stets ein gewisses Mindest-
niveau erreichen, so wäre mit dem teilhabeorientiertem Egalitarismus bzw. mit
der umfangreichen Bedarfsdeckung jenseits bloßen Grundsicherungsbezugs ein
zweites Kriterium für umfassende Armutsvermeidung erfüllt, das die Mehrheit
relevanter Akteure aber ebenfalls nicht teilt.

Unabhängig davon, ob die Umstellung des stark vorleistungsorientierten,
insgesamt aber relativ leistungsschwachen deutschen Rentenversicherungs-
systems auf ein unbedingt armutsverhinderndes System wirklich angemessen
wäre, fehlt entsprechend radikalen Reform(vorstellung)en also das notwendige
ideologische Fundament. Obwohl geringe Renten – oder genauer: Altersein-
kommen insgesamt – über viele Jahre im Mittelpunkt von Problembeschreibun-
gen und Reformdiskussionen standen, wäre etwa eine steuerfinanzierte echte
Grundrente nach dem Vorbild Neuseelands, eine einheitliche »Bürger:innen-
versicherungsgrundrente« nach dem Vorbild der Niederlande oder auch nur
eine »Bürger:innenversicherungsmindestrente« nach dem Vorbild der Schweiz
geradezu illusorisch, da praktisch nicht von tatsächlich »reformbemächtigten«
Akteuren in Erwägung gezogen. Naheliegend und tatsächlich eingetreten war
und ist hingegen ein Diskurs, der das unverkennbare Problem zunehmender Al-
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tersarmut beschreibt, durchaus auchmit der Rentenversicherung in Verbindung
bringt, dies aber wiederum auf ein so geringes Maß beschränkt, dass sie nicht
als Problemlösungsinstanz beschädigt oder ganz unmöglich gemacht wird. Als
Lösung musste schließlich geradezu ein Ansatz gewählt werden, der die starke
Vorleistungsorientierung des Systems nicht durch das Versprechen unbedingter
Armutsvermeidung konterkariert, sondern es gewissermaßen zielgenau für jene
erneuert, die individuell »alles richtig gemacht« haben. Genau dies geschah mit
Debatte und Einführung der sogenannten »Grundrente«, die seit 2021 in starker
Anknüpfung an die erprobte »Rente nach Mindestentgeltpunkten« niedrige
Rentenansprüche, die infolge langjährig geringen Verdienstes entstanden sind,
in einem komplizierten vorleistungsbezogenen Verfahren aufwertet. Dadurch
wird dieWahrscheinlichkeit strukturell erhöht, dass die individuell resultierende
Rente von ihren Bezieher:innen als vorleistungsadäquat begriffen wird und die
Rentenversicherung trotz des insgesamt zurückgehenden Leistungsniveaus kei-
nem zusätzlichen Akzeptanzverlust ausgesetzt ist. Ob der errechnete Zuschlag
tatsächlich mit der »eigentlichen Rente« ausgezahlt wird, ist schließlich von
einer automatisch vom Rentenversicherungsträger durchgeführten Einkom-
mensprüfung der Betroffenen bzw. der Ehepaare abhängig, für die man auf
Daten der Finanzverwaltung zurückgreift. Insgesamt ist die neue »Grundrente«
dadurch ein vordergründig großzügiges, tatsächlich aber recht restriktiv und
damit kostengünstig ausgestaltetes Instrument, um diejenigen zu honorieren,
die es sich durch langjährige Arbeit »verdient haben«, und die im Sinne der
Systemakzeptanz keineswegs daran zweifeln sollten, dass ihre Beiträge sinnvoll
waren oder sein werden.

Jenseits der kurzfristig wichtigen Erneuerung des für den Fortbestand der
umlagefinanzierten Pflichtversicherung essenziellen Versprechens lohnender
Rentenbeiträge jedenfalls für einen »harten Kern« lässt sich aus der Perspektive
der kostenorientierten Rentenreformer:innen ein weiterer, vor allem langfristig
bedeutsamer und insofern grundsätzlicherer Vorteil des strukturkonservativen
Armutsdiskurses und der »Grundrente« identifizieren. Dies ist die erfolgrei-
che Schaffung eines im Wortsinne günstigen psychologischen »Ankers« oder
Referenzpunkts, an dem sich Alterssicherungspolitik zunehmend ausrichten
kann, weil die sozialpolitischen Ansprüche vieler Menschen sukzessive in sei-
ne Richtung verschoben worden sind und weiter verschoben werden. Galt es
über Jahrzehnte als völlig selbstverständlich, dass insbesondere langjährig Ver-
sicherte im Alter keineswegs mit einer lediglich armutsvermeidenden Rente
»abgespeist« werden dürfen, sodass sich hohes Rentenniveau, guter Sozialaus-
gleich und gesellschaftliche Erwartungen gegenseitig in einem »Gleichgewicht
der Lebensstandardsicherung« stabilisierten, so scheint sich dies nun – durch
den Grundrentendiskurs befördert – zu ändern. Zunehmend geht es darum,
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lediglich Armut zu vermeiden, und eine vormals als bittere Notwendigkeit be-
trachtete Aufstockung von Renten am unteren Verteilungsrand gilt vermehrt als
echter sozialpolitischer Fortschritt, der gewissermaßen eine neue Bezugsnorm
in das System einzieht: Gut ist bereits, was in einem eigentlich wohlhabenden
Land eine bloße Mindestversorgung in Aussicht stellt. Auffällig ist dabei, dass
die Diskussion über Altersarmut, die von (absehbar) Betroffenen und ihren In-
teressenvertreter:innen in Sozialverbänden, Gewerkschaften und Parteien aus
guten Gründen geführt wird, zuletzt auch von einer gänzlich anderen Seite vor-
angetrieben wurde. Als Diskursverstärker agierten nämlich vermehrt jene, die
als Anhänger eines »schlanken« (Sozial-)Staats tatsächlich nicht primär an in-
dividueller Armutsvermeidung oder -bekämpfung interessiert sind, sondern an
langfristiger systemischer Kostensenkung, die durch eine zeitnahe Anspruchs-
reduktion erheblich erleichtert würde. Diese wirtschaftsliberal orientierten
Akteure sind zu diesem Zweck gewissermaßen auf den fahrenden Zug gesprun-
gen und haben die ursprünglich klar von linker Seite geprägte Armutsdiskussion
strategisch geschickt zu einer weit über die eigentliche Problemlage hinausrei-
chenden Debatte geformt. In ihr wird die flächendeckende Erosion der Fähigkeit
zum Statuserhalt im Alter kaum noch thematisiert und problematisiert, weil sie
eben immer weniger als angemessenes, politisch zu verfolgendes Ziel erscheint
und erscheinen soll. In diesem Sinne gezielt getätigte Aussagen der Art, ein
wieder höheres Rentenniveau helfe nicht zielgenau gegen die als Hauptproblem
»verstandene« Altersarmut, mögen damit zwar sachlich richtig sein, sind aber
im Kern bewusst irreführend und haben anders als in früheren Jahrzehnten
durchaus Erfolg: Wenn nämlich nicht mehr Lebensstandardsicherung, sondern
bloße Armutsvermeidung als Fixpunkt des öffentlichen Alterssicherungssystems
gilt, so wirken niedrige, ggf. gar einkommensgeprüfte Rentenzuschläge oder
Erleichterungen im Grundsicherungssystem als neue Mittel der Wahl. Zuvor all-
gemein für sinnvoll gehaltene Anhebungen oder Stabilisierungen des generellen
Leistungsniveaus können dagegen nun aussichtsreich als »verschwenderische
Sozialpolitik mit der Gießkanne« diskreditiert werden.

Einen dritten und nun auch die mittlere Frist absichernden Vorteil konnten
sich sozialpolitische Akteure schließlich durch die überhöhende Bezeichnung
»Grundrente« verschaffen. Diese gewährt ihnen mit einiger Wahrscheinlich-
keit eine willkommene diskursive Atempause gegenüber jenen, die jenseits des
Beitragsgegenwerts noch gewisse Erwartungen an die Rentenpolitik haben.
In der Öffentlichkeit dürften die komplizierten Berechnungsvorschriften für
derartige Rentenzuschläge kaum bekannt sein, und durch wiederholt erhobene
Behauptungen der Art, man schaffe nun eine »Grundrente, die ihren Namen
verdient«, werden viele Menschen – auch jenseits der formal Rentenversicherten
– zunächst den falschen Eindruck gewonnen haben, unzureichende Teilhabe
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und erst recht manifeste Armut im Alter gehöre nun dank eines bedingungs-
losen Grundeinkommens für Senior:innen der Vergangenheit an. Ein im Kern
durchaus wirksames Instrument zur besseren Absicherung langjähriger Ge-
ringverdiener:innen, das jedenfalls bei der originären Rentenberechnung die
GRV-Funktionslogik intakt lässt, konnte durch geschickte kommunikative Über-
höhung also dazu dienen, den durch den breiten Armutsdiskurs spezifisch
verstärkten Reformdruck zumindest für einen überschaubaren und für aktive
Politiker:innen wohl entscheidenden Zeitraum wieder maßgeblich zu reduzie-
ren. Während jene, die nach erheblicher Vorleistung besonderen Grund zur
Klage über ein unzureichendes Rentensystem hätten, nun tatsächlich relativ
zielgenaue und damit insgesamt kostengünstige (wenn auch nicht unbedingt
genügende) Verbesserungen erwarten können, wurde einem ungleich größeren
Personenkreis die Lösung eines zuvor breit diskutierten Problems insinuiert
(obwohl es im vorleistungsbezogenen System kaum abschließend gelöst werden
kann) und die wesentliche Zieldimension für gute Alterssicherung sogar fast
gänzlich vomDebattentableau entfernt.

Welche langfristigen Auswirkungen dieses politstrategische Vabanquespiel
für Akzeptanz und Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung haben wird,
ist gegenwärtig kaum absehbar. Dass Friktionen zunehmen, wenn die Bewäl-
tigung eines Problems lediglich angedeutet wird und andere, ungleich größere
und sowohl politisch wie auch finanziell anspruchsvollere Herausforderungen
nicht umfassend thematisiert und erst recht nicht entschlossen angegangenwer-
den, liegt jedenfalls nahe. Zu diesen alterssicherungspolitischen Aufgaben zählt
beispielsweise die zukünftige Abgrenzung des Versichertenkreises in der gesetz-
lichenRentenversicherung, der anders als in vergleichbaren Staaten bislang eben
nicht alle Erwerbstätigen oder garWohnbürger:innen umfasst. Von noch größe-
rer Bedeutung ist die definitive Gewährleistung eines für effektiven Statuserhalt
notwendigen Gesamtversorgungsniveaus, was insbesondere durch eine dauer-
hafte »GRV-Haltelinie« in angemessenerHöhe erreichbarwäre.Drittenswäredie
Schaffungundqualifikationssensible Absicherung angemessenerAltersübergän-
ge gerade auch für jene zu nennen, die eben nicht mit der pauschalen Anhebung
gesetzlicher Altersgrenzen Schritt halten und gute Erwerbstätigkeit bis zur Ren-
te erreichen können. Diesem Zweck könnten neben verstärkter Prävention und
Rehabilitation beispielsweise auch spezielle Lohnersatzleistungen dienen, die im
Altersübergang einen teilweisen Ausgleich für eingetretene »Berufsminderung«
gewähren und damit helfen, Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung unterhalb des
angestammten Qualifikationsniveaus zu verhindern. Für die breite Themati-
sierung derartiger Handlungsfelder und Reformagenden mindestens mit der
Intensität der zurückliegenden Altersarmutsdebatte fehlt allerdings – dies legen
die erhobenen rentenpolitischen »Ideenwelten« nahe – unter den wirklich poli-
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tikrelevanten Akteuren ein hinreichendes Interesse und/oder die Bestimmtheit,
Forderungen auch tatsächlich Geltung zu verschaffen.

In der Gesamtbetrachtung der bisherigen Debatten und offensichtlichen
diskursiven Leerstellen entsteht der Eindruck einer Alterssicherungspolitik,
die das hergebrachte, von ihr durch wiederholte Einschnitte geschwächte und
nicht maßgeblich weiterentwickelte System eigentlich nur in seiner Akzeptanz
stabilisieren will, statt es auf ein wirklich tragfähiges Fundament der verläss-
lich guten Leistungserbringung und gerechten Finanzierung zu stellen. Dafür
bemüht sie sich einerseits darum, die Erwartungen der Versicherten auf ein
aus ihrer Sicht handhabbares Niveau zu senken und nutzt andererseits eine
durchaus geschickte Symbolpolitik, zu der nicht nur die jüngste »Grundrente«,
sondern auch kurzfristige und damit nur wenig wirksame Haltelinien zu zählen
sind. In diesem Sinne könnte die These vom selbstreferenziellen Sozialstaat, der
sich mitunter von tatsächlichen Herausforderungen abstrahierend zum eigenen
Sicherungsobjekt macht (Nullmeier/Rüb 1993), wieder ungeahnte Aktualität
erhalten haben.

3. Rückschritt, Revolution oder Rückbesinnung?

Wirklich »große Würfe«, die anders als etwa die »Riester-Reform« auf systema-
tisch formulierte Sicherungsziele für sehr breite, womöglich maximal definierte
Kreise bezogen sind, hat es in der deutschen Alterssicherungspolitik seit 1957
nicht mehr gegeben. Als derartige Großreform wäre etwa die Weiterentwick-
lung der GRV zu einer Erwerbstätigenversicherung mit hohem Ersatzniveau
einzustufen, also eine Evolution nach demVorbild Österreichs. Trotz der zurück-
liegenden zaghaften Versuche in Richtung eines Mehrsäulenmodells nach wie
vor revolutionär wäre hingegen der Ausbau zu einer stark oder gar völlig nivel-
lierenden gesetzlichen Bürger:innenrentenversicherung, die umfassend durch
(quasi-)obligatorische betriebliche oder private Vorsorge zu einem insgesamt
doch wieder annähernd lebensstandardsichernden Gesamtsystem ergänzt wird.
Damit würde Deutschland im Wesentlichen dem Weg der Niederlande folgen.
Derartige Umbrüche erscheinen jedenfalls langfristig nicht völlig ausgeschlos-
sen, sind aber eben auch alles andere als zwangsläufig. Welchen wesentlichen
PfaddieAlterssicherungspolitik hierzulande in einemdurchdie zurückliegenden
Reformen nicht umfassend »befriedeten« Spannungsfeld einschlagen wird, wird
maßgeblich davon abhängig sein, ob und in welchem Verhältnis sich gedämpfte
Erwartungen, nach wie vor formulierte Versorgungsbedarfe und Verständnisse
von Zukunftsfähigkeit verschiedener Vorsorgeformen durchsetzen können. Als
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Szenarien für die weitere Entwicklung der GRV und ihrer »Anbauten« wären
beispielsweise die folgenden und grundverschiedenen drei zu nennen:

Zum einen erscheint es denkbar, dass Alterssicherungspolitik in Deutschland
einen Weg von »Ankersetzung und Rückschritt« beschreiten wird. Dies dürfte
dannder Fall sein,wenndie bislang vor allemdiskursive,abermit der »Grundren-
te« auch schon institutionell zu beobachtende »Armutsdrift« (Nullmeier 2019) die
sozialpolitischen Ansprüche der Versicherten tatsächlich derart und anhaltend
reduziert hat, dass relevante Akteure trotz gesunkener Sicherungsniveaus und
Alterseinkünfte längerfristig keinen echten Handlungsdruck mehr verspüren.
Gesellschaftlichen Forderungen wäre bereits mit überschaubaren Rentenzu-
schlägen und Freibeträgen in der Grundsicherung Genüge getan. Die zuletzt in
ihrem Sozialausgleich erneut leicht gestärkte GRV würde absehbar wieder zu
einer bloßen Basisabsicherung mit relativ einheitlichem Niveau schrumpfen,
die auch immer weniger durch freiwillige betriebliche oder private Vorsorge
nach hergebrachten Ansätzen ergänzt wird bzw. werden kann. Gründe dafür
sind etwa die anhaltende Niedrigzinsphase mit negativen Realrenditen für als
sicher bewertete Kapitalmarktanlagen, die merkliche Zurückhaltung der Arbeit-
geber:innen bei aus dem Unternehmensertrag zu bedienenden Direktzusagen
(also echten Betriebsrenten), das mehrheitlich gescheute Risiko einer Investition
in naturgemäß volatile Aktien sowie oft hohe, kaum in einem guten Verhältnis
zumWert stehendeKosten individuell vermarkteter Vorsorgeprodukte.Weil Ver-
sicherte den Rückzug öffentlicher Altersvorsorge auf bloße Armutsvermeidung
oder gar nur -bekämpfung zwar vordergründig akzeptiert hätten, gleichzeitig
aber ahnen würden, dass das von ihnen eigentlich präferierte individuelle Si-
cherungsniveau damit nicht erreicht wird, wäre in diesem Kontext wohl eine
weitere Tendenz zum »Baukastenprinzip« in der Vorsorge zu beobachten: Eine
gesetzliche Basisrente und vor allem für Geringverdiener:innen subventionierte,
aber niedrige Zusatzrenten würden je nach persönlichen Präferenzen und Mög-
lichkeiten ergänzt, um einem akzeptablen Lebensstandard im Alter zumindest
nahe zu kommen.Dazu dürfte vermehrt die »Flucht« in als sichere Vorsorgeform
verstandenes selbstgenutztes Wohneigentum gehören, auch wenn sein mitun-
ter überteuerter Erwerb nur unter erheblichen Anstrengungen gelingen mag,
tendenziell ein erhebliches Klumpenrisiko erzeugt und oft nicht eingeplante
Kosten nach sich zieht, die die vermutete Entlastung im Ruhestand letztlich
wieder konterkarieren können (Eckardt/Dötsch 2021). Kleinere Personenkreise
könnten auch versucht sein, den Lückenschluss im Sinne einer »Rentenlotterie«
durch spekulative Investitionen in hochvolatile (Pseudo-)Güter wie Digitalwäh-
rungen oder Startup-Beteiligungen zu bewerkstelligen. Allen Strategien wäre
aber gemein, dass umfassende Alterssicherung im Sinne auskömmlicher, ver-
lässlich zufließender Liquidität – und der damit einhergehenden persönlichen
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Autonomie – wohl endgültig nicht mehr gewährleistet wäre. Statuserhalt im
Alter nach jahrzehntelanger Erwerbstätigkeit wäre kein systematisch erreichtes
Ziel mehr, sondern nur noch im jeweiligen Einzelfall glückliches Resultat spe-
zifischer Vorsorgeentscheidungen. Gleichzeitig würde die schon jetzt angelegte
Verschmelzung von Versicherungs- und Fürsorgesystemen (Steffen 2019) durch
strukturell niedrige Alterseinkommen einerseits und Grundsicherungsfreibeträ-
ge andererseits weiter voranschreiten.

Ein zweites Szenario ist das der »Revolution« nach institutioneller Erstar-
rung. In ihmwürde das Festhalten an zurückliegenden, insgesamt inkonsequen-
ten Strukturreformen in Richtung eines lückenhaften »Mehrsäulensystems«
eben nicht anhaltend gesellschaftlich akzeptiert, und die erheblichen Folgen für
individuelle Alterseinkünfte könnten auch nicht durch Konzessionsreformen
und persönliche Ausweichstrategien übertüncht werden. Statt einer Stabili-
sierung qua erfolgreicher »Armutsdrift« würde der Rückgang des staatlichen
Sicherungsversprechens zu einer zunehmenden Erosion und gegebenenfalls gar
Implosion der Systemakzeptanz führen. In einem solchen Kontext böte sich ein
erhebliches Potenzial für Reformen, die anders als die »Grundrente« oder die
»Riester-Rente« nicht mehr nur parametrischen oder halbparadigmatischen,
sondern tatsächlich umwälzenden Charakter hätten. Derartige Brüche mit bis-
herigen Struktur(logik)en ergäben sich beispielsweise durch eine Umstellung auf
eine echte, einheitlich hoheGrundrente oder eineHinwendung zur umfassenden
Kapitaldeckung, in der eine fondsgespeiste, breit angelegte »Aktienrente« die
umlagefinanzierte GRV sukzessive verdrängt.

Drittens ist eine »Rückbesinnung nach vorne« denkbar, also eine progressive
Weiterentwicklung traditioneller Rentenversicherungsprinzipien. Dies wäre
durchaus möglich, weil mit der Umlagefinanzierung der GRV, mit ihrem Allein-
stellungsmerkmal als einziges Pflichtaltersvorsorgesystem für Beschäftigte, mit
der weitgehenden Versicherungsfreiheit von Selbständigen und zuletzt mit der
erheblichen Lohn- und Beitragsbezogenheit bei der Rentenberechnung ganz
wesentliche Merkmale von den bisherigen, eben nicht revolutionären Verände-
rungen tatsächlich nicht angetastet wurden. Insofern könnte, wenn es zu einer
entsprechenden Problembeschreibung und Lösungsformulierung kommt, noch
immer auch derWeg hin zu einer umfassend lebensstandardsichernden GRV für
alle Erwerbstätigen beschritten werden, die auf diese Strukturprinzipien bzw.
»Angriffspunkte« angewiesen wäre. Offensichtlich wäre dafür ein breit ange-
legter Ausbruch aus dem – im Wesentlichen selbst konstruierten – diskursiven
Gehege notwendig. Dieser würde aber anders als im revolutionären Szenario
nicht zum endgültigen Umsturz, sondern zur Weiterentwicklung der herge-
brachten gesetzlichen Rentenversicherung führen. Resultat wäre schließlich
wohl ein System, das der österreichischen Pensionsversicherung inklusive Aus-
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gleichszulage ähneln und damit ein hohes, nachhaltig umlagefinanziertes und
trotz starker Vorleistungsäquivalenz auch mindestsicherndes Leistungsniveau
aufweisen würde.

Ob und wann derartige Szenarien tatsächlich eintreten, wird neben zugrun-
deliegenden gesellschaftlichen Diskursen nicht nur von oft zufällig auftretenden
windows of opportunity für reformwillige Akteure, sondern – gewissermaßen da-
zwischen liegend –ganzmaßgeblich von längerfristigenMöglichkeitsstrukturen
abhängen, die als »Reformkorridore« (Brosig 2014: 132 ff.) bezeichnet werden
können. In ihnen kommen rentenpolitische Ideenwelten mit strukturellen Ge-
staltungs- bzw. Vetopotenzialen sowie unterschiedlichen Graden der Entschlos-
senheit politischer Akteure zusammen. Gegenwärtig kann das Nebeneinander
von eher ambitionsloser Reformpolitik und diesbezüglich offenbar mehrheitlich
abwartender bis resignierender Bevölkerung als Zustand »beidseitiger Passivi-
tät« bezeichnetwerden. Insofern liegt es zunächst einmalnahe,dassdasSzenario
»Ankersetzung und Rückschritt« die weitere Entwicklung der Alterssicherung in
Deutschland am besten beschreibt. Damit das alternative Szenario »Revolution«
eintreten kann,müsste das klassische Paradigma einer Sozialversicherungsrente
mit umfassendemStatuserhalt noch deutlich stärker erodieren. Sofern sich dann
passende Gelegenheitsfenster öffnen, die Interessen und finanzielle wie politi-
sche Ressourcen zusammenführen, könnte diese Situation von entschlossenen
»politischen Unternehmer:innen« von linker oder wirtschaftsliberaler Seite aus-
genutztwerden, die tatsächlich umwälzendeReformen anstreben.Entsprechend
radikale Ansätze spielen in Debatten aber nach wie vor nur eine randständige
Rolle und sind vor allemunter wirklich einflussreichen Akteuren kaumvertreten.
Das revolutionäre Szenario, das angesichts schwerwiegender Brüche zudem
erhebliche Beharrungskräfte hergebrachter Institutionen überwinden müsste,
erscheint deshalb insgesamt wenig wahrscheinlich.

Sich im progressiven Sinne von der auf Kostendämpfung für öffentliche
Kassen und Arbeitgeber:innen orientierten, aber letztlich auf halbem Wege
»steckengebliebenen« sogenannten Mehrsäulenpolitik abzuwenden, käme ganz
anders als in den sonstigen Szenarien einem erheblichen Bruch mit vermeint-
lichen Gewissheiten aus dem bisherigen Reformdiskurs gleich. Eine »Rückbe-
sinnung nach vorne« wäre insofern ebenfalls sehr voraussetzungsvoll, könnte
aber an jahrzehntelang bewährte Institutionen anknüpfen. Die notwendigen
Voraussetzungen für eine derartige Entwicklung gestalten sich also im Vergleich
zur »Revolution« umgekehrt. Da institutionelle Pfadabhängigkeit als Trumpf
gegenüber dem ebenso anspruchsvollen diskursiven Rückzug aus demMehrsäu-
lendenken herauswirken dürfte, ist dieses Szenariowohl etwaswahrscheinlicher
als das der drastischen Umwälzung.
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Angesichts absehbar erheblicher Widerstände verbliebener Reformbefür-
worter:innen gegen einen erneuten Kurswechsel und erheblicher Kosten dürften
Neuerungen im Rückbesinnungsszenario nur dann eine Chance haben, wenn
sich ihre Verfechter:innen ausgedehnter gesellschaftlicher Unterstützung sicher
sein können oder die von unzureichender Alterssicherung betroffene Bevölke-
rung sogar von sich aus die klare Forderung erhebt, die einnahmeorientierte
Ausgabenpolitik im zersplitterten System zu beenden. Offenbar ist gerade dies
aber nicht der Fall, da große Teile eine Umkehr in der Alterssicherungspolitik
zwar durchaus hoch in ihrer Präferenzordnung gewichten (Heinrich u.a. 2016),
dieser Überzeugung aber bislang nicht besonders deutlich Nachdruck verleihen.
Mindestensmittelfristigwahrscheinlichstes Szenario bleibt damit die sukzessive
Schrumpfung des öffentlichen Sicherungsversprechens auf bloße Vermeidung
oder Bekämpfung von Altersarmut, während interessierte und dazu fähige
Betroffene gegebenenfalls individuelle Ergänzungsstrategien wählen. Ein jahr-
zehntelanger Konsens darüber, dass im Alter ein allgemeiner Statuserhalt durch
kollektive Vorsorgemechanismen zu erreichen ist, wäre damit auf mehreren
Ebenen endgültig Geschichte.
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Erwerbsminderung: Ein ungelöstes
Schlüsselproblem der Sozialpolitik

FelixWelti

1. Einführung

2020 bezogen 1,82 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (EM-Rente, § 43 SGB VI), eine
seit den 1990er Jahren ungefähr gleichbleibende Größenordnung, aktuell etwa
ein Zehntel im Verhältnis zu den Altersrenten. 350.000 beantragten neu eine
EM-Rente, doch nur 91.168 erhielten eine neue EM-Rente. Das durchschnittliche
Zugangsalter waren 53,2 Jahre. Der durchschnittliche Rentenzahlbetrag betrug
in den alten Ländern 877 Euro (Männer 886/ Frauen 869) bei den –weit überwie-
genden – Renten wegen voller Erwerbsminderung und 571 Euro (Männer 636/
Frauen 518) bei denjenigen wegen teilweiser Erwerbsminderung. In den neuen
Ländern waren es 918 Euro (M 846/ F 983) bei voller Erwerbsminderung und 565
Euro (M 529/ F 600) bei teilweiser Erwerbsminderung. 15 Prozent der EM-Rent-
nerinnen und -Rentner (knapp 200.000) bezogen ergänzende Grundsicherung
bei dauerhafterErwerbsminderung (§ 41 SGBXII), ein seit 2003mehr als verdrei-
fachter Anteil. Weitere knapp 340.000 Personen erhielten die Grundsicherung
bei dauerhafter Erwerbsminderung, ohne Rente zu beziehen1.

Man kann aus diesen Zahlen mühelos ein Dutzend hochinteressanter und
unbearbeiteter politik-, sozial-, wirtschafts- und rechtswissenschaftlicher For-
schungsthemen ablesen. Jedenfalls sprechen sie für die anhaltende sozialpoli-
tische Relevanz des sozialen Risikos Erwerbsminderung und seiner Sicherung.
Doch in keiner der genannten Wissenschaftsdisziplinen steht Erwerbsminde-
rung im besonderen Fokus der Aufmerksamkeit. So findet man in den 2014 und
2015 erschienenen Bänden »Grundlagen und Herausforderungen des Sozial-
staats« im ersten Band die Erwerbsminderung – noch unter den alten Namen
Invalidität und Erwerbsunfähigkeit – vor allem in den historischen Beiträgen.
Tennstedt berichtet, dass bei den Beratungen der Invaliditäts- und Altersversi-
cherung strittig war, ob das Risiko Alter (als »gewillkürte Erwerbsunfähigkeit«)
überhaupt einbezogen werden sollte (Tennstedt 2014: 74, 90). Die Angestell-
tenversicherung brachte zunächst den Angestellten eine günstigere Definition
mit der Einbeziehung der Berufsunfähigkeit (Tennstedt 2014: 74, 103), die erst

1 Alle Angaben: DRV Bund: Rentenversicherung in Zahlen, 2021.
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später für alle gesichert wurde. In der Weimarer Republik (Haerendel 2014: 93,
114) und der frühen Bundesrepublik (Hockerts 2014: 137, 144) war Invalidität vor
allem unter dem Gesichtspunkt der Kriegsopfer neu zu regeln. Im Überblick
über die Sozialstaatsentwicklung im vereinten Deutschland von 1990 bis 2014
(Nullmeier 2014: 181) findet Erwerbsminderung ebensowenig einenprominenten
Platz wie in den vielen thematischen Beiträgen des ersten Bandes. Im zweiten
Band, sortiert nach sozialen Risiken, gibt es eine Abteilung »Alterssicherung und
Erwerbsminderung«. In deren rechtswissenschaftlichem (Butzer 2015: 3, 25),
wirtschaftswissenschaftlichem (Schmähl 2015: 29) und sozialwissenschaftlichem
(Bode 2015: 65, 72) Beitrag wird Erwerbsminderung jeweils nur recht kurz er-
wähnt. Nur der richterliche Beitrag (Oppermann 2015: 83, 106) widmet ihr einen
eigenen Abschnitt.Das verwundert insofern nicht, als Erwerbsminderung in den
Kammern und Senaten der Sozialgerichtsbarkeit für das Rentenversicherungs-
recht einen sehr großen Anteil am Fallaufkommen hat, wie man schon anhand
desVerhältnisses zwischen beantragten undbewilligtenEM-Renten ahnen kann.
So ist die Erwerbsminderung auch im wissenschaftlichen Grundlagenwerk des
Sozialrechts, dem Sozialrechtshandbuch, nur eine Unterabteilung des Renten-
rechts (Ruland 2018: 896, 909), ist aber zuletzt ein häufiges und tief diskutiertes
Thema bei Theorie-Praxis-Veranstaltungen, etwa beim Sozialgerichtstag 2014
(Palsherm 2016), den Kontaktseminaren des Deutschen Sozialrechtsverbandes
2018 (Schuler-Harms2018),2019 (Bieback2019) und2020 (Kallert 2020),gewesen.
In der politikwissenschaftlichen Forschung zur Sozialpolitik ist Erwerbsminde-
rung kaum sichtbar, wie auch Überblicksberichte zeigen (Nullmeier/Brosig 2015:
97).AndereDisziplinenundForschungsrichtungen,dieRisikoundPersonenkreis
der Erwerbsgeminderten betreffen, so die Rehabilitationswissenschaften, Teil-
habewissenschaften und Disability Studies befassen sich nicht im Kern mit den
sozialpolitischen Sicherungsinstrumenten für den Lebensunterhalt, sondern
eher mit medizinisch, psychologisch und pädagogisch ausgerichteten Sach- und
Dienstleistungen, mit Lebenssituationen und Diskriminierungen. Daten und
ihre Interpretation werden vor allem von den Trägern der Rentenversicherung
selbst geliefert (Thiede 2018).

In der Sozialgesetzgebung seit 1990 erhielt das Risiko seinen heutigenNamen
durch die 2000 in Kraft getretene Reform, bei der die Erwerbsunfähigkeit und
die am vormals ausgeübten Beruf anknüpfende Berufsunfähigkeit durch die al-
lein auf das in Stunden bemessene Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt anknüpfende Erwerbsminderung ersetzt wurden. Volle Erwerbsmin-
derungbesteht beiweniger als drei Stunden täglich, teilweiseErwerbsminderung
bei drei bis sechs Stunden täglich. Die Rentenreformen der 14. und 15.Wahlperi-
ode veränderten die Entwicklung des Rentenwerts (§ 68 SGB VI), so dass es in
Verbindungmit den auch für EM-Renten geltenden Abschlägenwegen »vorzeiti-
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gen« Renteneintritts (§ 77 Abs. 2 SGB VI) zu einem Absinken des Niveaus neuer
EM-Renten kam.

Im Zuge einer wieder stärker sozialdemokratischen Sozialpolitik unter
christdemokratisch geführter Regierung mit einer Rücknahme deplatzierter
»Eigenverantwortung« zu Gunsten von Solidarität (Nullmeier 2006: 175, 177)
und der Kritik am Neoliberalismus (Nullmeier 2010) kam es in der 18. und 19.
Wahlperiode, von Öffentlichkeit undWissenschaft eher wenig beachtet, zumeh-
reren Reformen. Die Zurechnungszeiten (§ 59 SGB VI) für neu hinzukommende
EM-Renten wurden angehoben, also diejenige Zeit fiktiver Erwerbstätigkeit, die
der Rentenberechnung zu Grunde liegt (Welti 2019: 338). Die in der 19.Wahlperi-
ode eingeführte Grundrente (§ 76g SGB VI) erhöht auch EM-Renten, allerdings
nur bei denjenigen, die 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen können, also im
fortgeschrittenen Lebens- und Erwerbsverlauf erwerbsgemindert werden. Zu
den Grundrentenzeiten zählen neben denen versicherter Tätigkeit und Kinder-
erziehung auch Zeiten des Bezugs von Krankengeld und Übergangsgeld, nicht
jedoch von Leistungen wegen Arbeitslosigkeit.

Einige grundlegende Probleme der sozialen Sicherung bei Erwerbsmin-
derung werden im Folgenden diskutiert, insbesondere die Schnittstellen zur
Sozialpolitik des Arbeitsmarkts, zur Armutsbekämpfung, zur Alterssicherung
und zur Gesundheits- und Behindertenpolitik. Es werden sodann sozialphiloso-
phische und verfassungsrechtliche Fragen angesprochen.

2. Erwerbsminderung – an der Schnittstelle sozialer Risiken

Die Sicherung derjenigen, die aus der abhängigen Arbeit heraus wegen Unfall
oder Krankheit Einkommensausfall und besondere Bedarfe hatten, war das
Grundanliegen aller drei Bismarck’schen Sozialversicherungsgesetze (Eghigian
2000). Heute befindet sich die soziale Sicherung bei Erwerbsminderung an der
Schnittstelle sozialer Risiken und Sicherungssysteme und ist stark von Wech-
selwirkungen mit anderen Sicherungssystemen und Regelungen betroffen, die
institutionell sichtbarer und vom finanziellen Volumen her umfangreicher sind.
Der ursprüngliche Kern der sozialen Sicherung ist durch viele Schalen hindurch
für Politik undWissenschaft nichtmehr auf den ersten Blick zu erkennen. Einige
Aspekte dieserWechselwirkungen sollen hier benannt werden.
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2.1 Erwerbsminderung und Arbeitsmarkt

Erwerbsminderung ist eine besondere Form von Arbeitslosigkeit. Sie ist als die
gesundheitlich bedingte Unfähigkeit definiert, das Arbeitsvermögen auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt hinreichend zu verwerten. Es ist naheliegend, dass dies
nicht nur vonden gesundheitlichenDispositionen der einzelnen Person abhängt,
sondern auch vomArbeitsmarkt (Peters-Lange 2018; Gagel 1997):WelcheGesund-
heitsstörungen sind überhaupt ein Hindernis bei der Erwerbsarbeit? Inwieweit
bieten Arbeitgeber Arbeitsplätze an, die nach Arbeitsweise und Arbeitszeit auch
gesundheitlich Eingeschränkten zugänglich sind? Der institutionelle Versuch ei-
ner strikten Trennung der Risiken ist insoweit nicht ohne gesetzliche Fiktionen
möglich,mit denendieTrennliniemarkiertwerden soll,die inderSozialversiche-
rung zwischen Rentenversicherung (SGBVI) und Arbeitslosenversicherung (SGB
III) und in der Grundsicherung zwischen Jobcenter (SGB II) und Sozialamt (SGB
XII) verläuft (Palsherm 2016). Bei den Renten wegen teilweiser EM soll – anders
als bei der vollenEM(§ 43Abs. 3 SGBVI)–auchdieArbeitsmarktlage inBezugauf
Teilzeitarbeitsplätze zu berücksichtigen sein. Die Diskussion um die sogenann-
te »Arbeitsmarktrente« beschäftigt Rechtsprechung und Rechtswissenschaft in
ganz erheblichemMaße (Freudenberg 2018; Bieback 2015), ohnedassdiese jedoch
quantitativ größere Bedeutung erlangt. Die Wahrnehmung vieler Beteiligter in
sozialgerichtlichen Verfahren ist jedoch, dass den vergeblich eine EM-Rente ein-
klagenden Personen oft nur schwer zu vermitteln ist, dass ihnen der allgemei-
ne Arbeitsmarkt offensteht. Viele der individuellen Streitfälle finden entweder
an der Bruchstelle zwischen Krankengeld oder Arbeitslosengeld und »Hartz IV«
statt oder bereits nach längerem Bezug der Grundsicherung für Arbeitsuchende.
Dabei ist oft nicht die absolute Leistungshöhe ausschlaggebend für denWunsch
nachEM-Rente, sondern die Freiheit vomRegime vonEinkommens- undVermö-
gensanrechnung (auchderPartner) undEingliederungsbemühungen.Die soziale
Rolle »Frührente« erscheint akzeptabler als diejenige der »Langzeitarbeitslosig-
keit«. Haben sich die entsprechenden Fremd- und Selbstzuschreibungen verfes-
tigt, ist es oft für Rehabilitations- undEingliederungsbemühungen von Jobcenter
und Rentenversicherung selbst dann zu spät, wenn diese endlich –wie es neuere
Gesetzgebung und Programme verlangen (§§ 9 Abs. 4, 11 SGB IX) – ihre institu-
tionelle Distanz voneinander verringert haben (Dittmann 2021; Sellnick 2021).

2.2 Erwerbsminderung und Armut

Erwerbsminderung führt zu Armut. Das ist der erste Grund, warum es mit der
Rentenversicherung ein vorrangiges und der Sozialhilfe ein nachrangiges Siche-
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rungssystem dagegen gibt. Gleichwohl schaffen es diese Systeme nicht, das Ar-
mutsrisiko angemessen zu verringern.Daswird an den durchschnittlichen Zahl-
beträgen der EM-Rente deutlich, zumal es bei Erwerbsminderung viel schwieri-
ger ist, sie durch betriebliche und private Vorsorge zu ergänzen. Erwerbsminde-
rung ist im Lebenslauf oft eingebettet inweitere Armutslagen: Sie geht, vor allem
wenn sie durch chronische Krankheiten verursacht wird, mit Schwierigkeiten in
der Ausbildung, mit prekärer Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Lebenslauf
einher und sie geht der Altersarmut voraus, denn es ist sehr schwer, während ei-
ner Erwerbsminderung noch Anwartschaften gesetzlicher oder anderer Systeme
oder Vermögen zu erwerben (Brettschneider/Klammer 2016). Einzig Erbschaften
mögen eintreten, sind jedoch bei Bezug von Grundsicherung aufzubrauchen.

2.3 Erwerbsminderung und Alterssicherung

Durch die historisch gewachsene gemeinsame Verortung in der gesetzlichen
Rentenversicherung sind die auf den Lebensunterhalt bezogenen Risiken des
Einkommens im Alter, bei Tod einer unterhaltspflichtigen Person und bei Er-
werbsminderung systematisch eng verkoppelt und von Reformen gemeinsam
betroffen. Alle drei hängen dem Grunde nach von den nach gleichen Regeln
erworbenen Anwartschaften ab und werden nach dem allgemeinen Rentenwert
(§ 68 SGB VI) bemessen, der nach den gleichen Regeln schneller oder langsamer
steigt. Die Reformen tragenden politischen und ökonomischen Überlegungen
leiten sich aber wesentlich vom sozialen Risiko Alter ab. Der Gesetzgeber hat das
in Paragraph 154 SGB VI auch deutlich gemacht, indem er zur Selbstkontrolle
einen Rentenversicherungsbericht vorsieht, der sich ausschließlich daran ori-
entiert, wie sich die Einkommenssituation im Alter unter Berücksichtigung der
betrieblichen und der öffentlich geförderten privaten Altersvorsorge (»Riester-
Rente«) darstellt.Entsprechend ist die Existenzder (freiwilligen) öffentlich geför-
derten Altersvorsorge als dämpfender Faktor in die Anpassung des Rentenwerts
für alle Renten integriert (§ 68 Abs. 5 SGBVI: AVA2012), obwohl die Bedingungen
der öffentlich geförderten Erwerbsminderungsvorsorge ganz anders sind. Zwar
kann eine öffentlich geförderte »Riester-Rente« auch das Risiko Erwerbsminde-
rung erfassen (§ 1 Nr. 3 AltZertG). Diese ist jedoch nicht zwingend risikoneutral
in Zugang und Beitrag und daher für Personenmit gesundheitlichen Einschrän-
kungen und Lebensbedingungen schwer zu erreichen und teuer. Zudem sind von
Erwerbsminderung besonders gefährdete Personen häufiger in sozialen Lagen,
die dem Abschluss privater Versicherungen entgegenstehen. Invalidität wird
zum schlechter gesicherten »Nebenrisiko« (Bode 2014: 65, 82).Was schon bei der
Alterssicherung nicht gelingt und dort von der Metaphorik dreier gleichwertiger
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Säulen verschleiert wird (Nullmeier 2015), taugt bei der Erwerbsminderung erst
recht nicht.

Die Alterssicherung funktioniert nach der Logik des Ansparens über den Le-
benslauf, bei der einkommensschwächere Zeiten durch andere kompensiert wer-
den können. Dagegen ist die Sicherung bei Erwerbsminderung eine Risikover-
sicherung, bei der es darauf ankommt, in der möglicherweise nur kurzen Zeit
vor dem Eintritt des Risikos vorgesorgt zu haben. Im öffentlich-rechtlichen Sys-
tem der Rentenversicherung gibt es keine fixe Versicherungssumme, sondern ei-
ne Hochrechnung des (verhinderten) weiteren Erwerbs- und Versicherungsver-
laufs auf der Basis des bisherigen (Zurechnungszeit, § 59 SGB VI). Das führt da-
zu, dass die EM-Rente, anders als das Krankengeld (§ 44 SGB V), nicht in einem
bestimmtenVerhältnis zum letztenEinkommen vor demVersicherungsfall steht,
sondern zur Gesamtleistungsbewertung (§ 71 SGB VI). Das kann zu einem Ein-
kommensbruch führen (vgl. Bieback 2015, 2018) und benachteiligt Personen, die
schon lange vor der Erwerbsminderung auf Grund von Behinderung und chroni-
scher Krankheit niedrige Einkommen und Anwartschaften erworben haben. Die
Reduktion des Sicherungssystems auf diejenigen, die den Einstieg ins Arbeitsle-
ben bereits gefunden haben, wird akzentuiert durch das Erfordernis einer Vor-
versicherungszeit (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI: in den letzten fünf Jahren vor
derErwerbsminderungdrei JahrePflichtbeiträge fürBeschäftigung).Eine Invali-
denrente auch ohneVorleistungen gab es nur in derDDR.Für eine soziale Risiko-
versicherungwäre sienicht versicherungsfremd.DiegesetzlicheRentenversiche-
rungbietet sie jedochnicht. Für die von Jugend anErwerbsgeminderten führt der
Weg zur Rente nur über die versicherungspflichtige Beschäftigung in Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen (WfbM; § 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI), die eine
EM-Rente nach 20 Jahren ermöglicht (§ 43 Abs. 6 SGB VI). Dass diese Regelung
an die Arbeit in einer Sondereinrichtung gebunden ist, steht zunehmend in der
Kritik (von Drygalski 2020).

Eine weitere umstrittene Regelung, bei der sich die Logiken von Alterssi-
cherung und Erwerbsminderungssicherung treffen, sind die Abschläge auf den
Zugangsfaktor (§ 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGBVI).Mit ihnenwerden Renten gemin-
dert, wenn die Versicherten sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Anspruch
nehmen. Was für die Anspar-Logik der Alterssicherung sofort nachvollziehbar
ist, ist der Risiko-Logik der Sicherung bei Invalidität eigentlich fremd (vgl. Op-
permann 2015). Den Zeitpunkt der Erwerbsminderung sucht man sich nicht
aus, den des Ruhestands im Rahmen der Möglichkeiten schon. Aus dem Alter als
»gewillkürter Erwerbsunfähigkeit« wird die Erwerbsminderung als scheinbar
»gewillkürtes Alter«. Die im politischen und alltäglichen Sprachgebrauch vor-
handenenBegriffe der »Frührente« unddes »vorzeitigenRuhestands« zeigenhier
ein anderes Bild als das der Sicherung eines individuellen und wieder aufheb-
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baren Gesundheitsproblems. Die Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarkt und
Erwerbsminderung führen auch dazu, dass die – durch Kombination verschie-
dener Leistungen erreichte – faktisch vorzeitige Rente, wie etwa in den 1980er
Jahren im Strukturbruch Westdeutschlands oder in den 1990er Jahren in Ost-
deutschland, als Instrument der sozialen Befriedung genutzt wird (Behrens 1994:
105). Die Abschläge erscheinen als eine zwar von der Rechtsprechung als legitim
erachtete, gleichwohl politisch wenig einleuchtende Übertragung von Regeln
aus einem Regelungskreis in den anderen. Für die Gruppe gesundheitlich einge-
schränkter Versicherter in den letzten Jahren vor der Regelaltersgrenze bedürfte
es anderer Regelungen, auch ummehr Akzeptanz der Anhebung der allgemeinen
Altersgrenze zu schaffen. Die um zwei Jahre vorgezogene abschlagsfreie Alters-
rente für schwerbehinderte Menschen (§ 37 SGB VI) ist ein Ansatzpunkt, der
verfeinert werdenmüsste. Hier geht es um zwei Zwecke, die nicht mit denen der
klassischen EM-Rente identisch sind: einerseits keine Beschäftigung mehr von
Personen zu verlangen, die sie nur noch mit erheblicher Mühe leisten können,
andererseits eine typisierende Kompensation dafür, dass Menschenmit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen und oft auch gesundheitsschädigenden Berufen
eine kürzere Lebenserwartung und Altersrentenlaufzeit haben. Denkbar wäre
auch, die Sicherung bei Erwerbsminderung ganz von der Alterssicherung zu
trennen und einen Neustart zu versuchen (Welti/Groskreutz 2013a; ausführlich
Welti/Groskreutz 2013b).

2.4 Erwerbsminderung, Gesundheit und Behinderung

Erwerbsminderung ist eine Folge von Krankheit und eine Erscheinungsform von
Behinderung. Die EM-Rente steht daher im systematischen Zusammenhang zu
den Leistungen der Prävention, medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am
Arbeitsleben insbesondere der Rentenversicherung (§§ 9–17 SGB VI). »Präventi-
onundRehabilitationvorRente« (§ 9Abs. 1 Satz 2und3SGBVI; §§ 3,9SGBIX) ist
ein normativer Grundsatz, der den rechtlichen Vorrang der Menschenrechte auf
Arbeit und auf Gesundheit und den ökonomischen Vorrang fortgesetzter Wert-
schöpfung und Beitragszahlung ausdrücken soll (Gagel/Schian 2003). In der Ver-
waltungspraxis erscheint »Reha vor Rente« oft eher als zeitliche Abfolge, mit der
ein Rentenwunsch aufgeschoben oder vermieden werden soll. Das birgt die Ge-
fahr, den Gedanken der Rehabilitation abzuwerten und die Individualität mög-
licher Gesundheits- und Rehabilitationsverläufe zu unterschätzen (vgl. Brussig
2018). Die Verwaltungspraxis und das eher grob gestrickte Vier-Jahres-Intervall
zwischen Leistungen der medizinischen Rehabilitation (§ 12 Abs. 2 SGB VI) füh-
ren dazu, dass die Rehabilitation bereits in EM-Rente befindlicher Versicherter
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eine untergeordnete Rolle spielt, obwohl das Gesetz eine regelhafte Befristung
der Rente auf drei Jahre vorsieht und damit die Aufhebbarkeit des einmal einge-
tretenen Risikos betont (Welti 2018a). Erwartungen von Arbeitsmarktakteuren,
Verwaltung und Versicherten selbst gehen oft in eine andere Richtung: Das Nar-
rativ der »Frührente« sieht nicht vor, dass dieser Status wieder verlassen wer-
den kann. Bei einem Rehabilitationsgeld, wie die Leistung in Österreich inzwi-
schen heißt, sieht das anders aus (Jöbstl/Wochner 2018). Der internationale Ver-
gleich, etwamit den Niederlanden und Finnland, verweist darauf, dass eine grö-
ßere Verantwortung der Arbeitgeber und ein strukturiertes Vorgehen der Reha-
bilitationsträgerundEinrichtungenerforderlich sind (Mittag/Welti 2017).Zudem
wird deutlich, dass die deutsche wohnortferne Infrastruktur der Rehabilitation,
die auf punktuelle Leistungen setzt, zu wenig Angebote für eine kontinuierliche
(Wieder-)Eingliederung vorhält.

Obwohl die Behindertenpolitik in den letzten dreißig Jahren intensiv dis-
kutiert worden ist, gerade unter verfassungs- und menschenrechtlichen Ge-
sichtspunkten, und die einschlägigen Rechtsnormen mit dem SGB IX 2001 und
demBundesteilhabegesetz 2016 zweimal intensiv reformiert worden sind, ist die
EM-Rente in diesem Kontext nur am Rand diskutiert worden. Sach- und Dienst-
leistungen zur Teilhabe sind zwar unverzichtbar und wichtig. Mehr Freiheit und
Teilhabe setzen aber auch eine angemessene Sicherung des Lebensunterhalts in
Geld voraus, die über das Existenzminimum hinausweist. Über vielen anderen
Gleichbehandlungsfragen sollte nicht vergessen werden, dass Armut eine der
größten Diskriminierungen ist. Die antidiskriminierungsrechtlichen Ansätze
des modernen Behindertenrechts, haben, ihrer anglo-amerikanischen Herkunft
entsprechend, keine direkte Verbindung zur Sozialversicherung, sondern ver-
suchen, Schwächen der sozialen Sicherheit durch zivilrechtliche Ansprüche zu
kompensieren (Fuerst 2009). Das Recht auf soziale Sicherung für Menschen mit
Behinderungen (Art. 28 UN-BRK) bedarf insoweit noch stärkerer Konturierung
und Passung für die europäischen Sozialmodelle.

3. Sozialphilosophische Überlegungen

Der Sozialstaat baut auf Arbeit auf. Gesellschaftlich, weil er nur verteilen und
organisieren kann, was vorher an Reichtum erarbeitet worden ist, individuell,
weil Einkommen und soziale Sicherheit auf Arbeitseinkommen und den aus
ihnen gezahlten Beiträgen und Steuern beruhen. Auch Verbrauchs- und Vermö-
genssteuern können diesen Zusammenhang nicht aufheben. Es entspricht den
sozialmoralischen Vorstellungen der Arbeits- und Leistungsgesellschaft, dass
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dieser Zusammenhang in den Beitrags- und Leistungsnormen der Rentenver-
sicherung und des ganzen Sozialgesetzbuchs ausgedrückt wird (Nullmeier/Rüb
1994). Zugleich braucht die Arbeits- und Leistungsgesellschaft eine wirksame
Sicherung derjenigen, die weniger arbeiten und leisten können als andere, durch
verlässliche Ansprüche, die im verrechtlichten Sozialsystem (Vogel 2014) geltend
gemacht und eingeklagt werden können, ohne sich dafür – über den Beleg des
eingetretenen Risikos hinaus – rechtfertigen zu müssen. Diese versicherungs-
förmige rechtlich vermittelte Solidarität unter Fremden (Brunkhorst 2002; Welti
2018b) genießt höchste Akzeptanz, solange und soweit sie als »Wechselfall des
Lebens« erkannt wird, der alle jeden Tag treffen kann. Insoweit verwundert die
herausgehobene Stellung des Arbeitsunfalls im sozialen Sicherungssystemnicht.
In Deutschland ist die Differenz zwischen den Leistungen der Unfallversiche-
rung (§ 56 SGB VII) und denen der Rentenversicherung bei Erwerbsminderung
allerdings auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Das führt, zusammen
mit der besseren Prävention, bis zur Überlegung, das Risiko insgesamt in die
Unfallversicherung zu verlagern (Butzer 2015: 3, 25).

Die Bereitschaft zur Solidarität ist fragiler bei denjenigen Risiken, die selbst
zu erfahren sich viele nicht vorstellen wollen oder können. Insofern besteht die
Gefahr des »eugenischen Neoliberalismus«, der eingeschränkte Gesundheit und
Behinderung ausgrenzen statt solidarisch kompensieren will und der nahtlos
zum Rassismus passt (Nullmeier 2010: 23). Das Ringen um die Einbeziehung
der in die Solidargemeinschaft seit Geburt oder Jugend eingebrachten Risiken
ist davon ebenso Ausdruck wie die konfliktreiche Anerkennung von Sucht und
psychischen Krankheiten als legitime Ursache von Erwerbsminderung (Mushoff
2018). Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten eine – durchaus brüchige –
Enttabuisierung und Aufklärung der Gesellschaft vollzogen.

4. Verfassungsrechtliche Fragen

Erwerbsminderung stand bislang nicht im Mittelpunkt verfassungsgerichtli-
cher Entscheidungen, die den Rahmen des deutschen Sozialsystems abstecken
helfen. Kürzungen im Niveau der Erwerbsminderungsrente einschließlich der
umstrittenen Abschläge wurden bisher als zulässige Inhalts- und Schrankenbe-
stimmungender geschütztenRentenanwartschaft eingeordnet (BVerfG 11.1.2011,
1 BvR 3588/08 u.a., BVerfG 128, 138). Der Eigentumsschutz der Anwartschaft –
wenn man ehrlich ist: eine Metapher für einen gewissen Vertrauensschutz –
passt als Bild besser auf die Ansparlogik der Alterssicherung als auf die Risikolo-
gik der Erwerbsminderungssicherung. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
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hat es verfassungsrechtlich weder bedeutsam gefunden, dass die EM-Rente
eine Leistung für Menschen mit Behinderung (Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG) ist, noch
dass Abschläge auf EM-Renten ebenso wie auf Altersrenten Ungleiches gleich
behandeln (kritisch: Oppermann 2015: 83, 109). Schuldet der soziale Rechts-
staat den Erwerbsgeminderten darum von Verfassungs wegen nicht mehr als
die Sicherung des Existenzminimums? Das stärkste Argument gegen eine
solche Beschränkung ist derzeit der Schutz gegen die Unverhältnismäßigkeit
der Pflichtversicherung: Wer ein Erwerbsleben lang hohe Beiträge zahlen muss,
kann undmuss dafürmehr und anderes erwarten, als es ihmdie private Vorsorge
bieten könnte (Bieback 2009, vgl. auch Kaltenstein 2016).

Ein verfassungsrechtlich ungelöstes Problem ist die Abhängigkeit des Ren-
tenniveaus vom Zeitpunkt der Verrentung. Wer vor 2014 erwerbsgemindert ge-
worden ist, hatte keine Chance von der Besinnung des Gesetzgebers auf die Not-
wendigkeit höherer Zurechnungszeiten zu profitieren. Das trifft gerade dieje-
nigen, die lange und dauerhaft erwerbsgemindert sind. Die Grundrente zeigt,
dass Korrekturen von als zu niedrig erkannten Bestandsrenten – allerdings um
denPreishohenVerwaltungsaufwands–möglich sind.Eine stärkerpauschalierte
Mindestrente würde das Problem der individuellen Neuberechnung verkleinern.
Versicherungsfremd wäre das jedenfalls für eine Risikoversicherung nicht.

5. Erwerbsminderung auf der Agenda der 20.Wahlperiode?

Es wäre zu wünschen, dass in der 20. Wahlperiode Bundesregierung und Bun-
destag die soziale Sicherung bei Erwerbsminderung eingehend prüfen. Insbe-
sondere die Verklammerungmit der Alterssicherung und dieWechselwirkungen
mit der Arbeitsmarkt-, Armuts- und Behindertenpolitik sollten kritisch betrach-
tet werden. Dazu bedarf es, ganz im Sinne von Frank Nullmeier, einer interdiszi-
plinären wissenschaftlichen Beratung und Analyse der Sozialpolitik.
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Deutschland – ein frauenfreundlicher
Wohlfahrtsstaat?
Karin Gottschall und Ruth Abramowski

1. Einführung

Wohlfahrtsstaatlichkeit und Geschlechterverhältnisse sind auf vielfältige Weise
verknüpft. Dabei ist für die soziale Lage von Frauen nicht nur die Bereitstellung
öffentlicher Güter (Sicherheit, Infrastrukturen, Bildung, Gesundheit, soziale
Dienste), sondern auch die Rolle des Staates als Arbeitgeber relevant. So hat der
in den westlichen Ländern im »goldenen Zeitalter« erfolgte Ausbau des Wohl-
fahrtsstaates neben einer Abschwächung von Klassenunterschieden wesentlich
zu einer Integration von Frauen in die Erwerbsarbeit beigetragen, indem sich
der öffentliche Sektor zu einem quantitativ bedeutsamen und auch attraktiven
Beschäftigungsbereich für Frauen entwickelt hat, gekennzeichnet durch hohe
Arbeitsplatzsicherheit, flexible Arbeitszeiten und eine faire Bezahlung insbeson-
dere in den unteren Rängen der Beschäftigungshierarchie (Rose 1985; O’Connor
1993; Gornik/Jacobs 1998; Mandel/Semyonov 2006; Rubery 2013; Gottschall/Tepe
2021). Mit dem zunehmenden Druck auf die Staatsfinanzen seit den 1980er
Jahren kam die Expansion des öffentlichen Sektors allerdings zum Stillstand
und/oder ging, zum Teil verschärft durch die Finanzkrise im Jahr 2008, in einen
Stellenabbau über. Neben effizienzorientierten Verwaltungsreformen wurden
öffentliche Infrastrukturen privatisiert und Märkte für Gesundheits- und Sozi-
aldienstleistungen geschaffen. In der Folge waren erwerbstätige Frauen nicht
nur mit Einschränkungen beim Zugang zu (Kinder-)Betreuungsangeboten und
sozialen Diensten konfrontiert, auf die sie als nach wie vor Hauptsorgeverant-
wortliche besonders angewiesen sind, sondern auch mit Einbußen im Angebot
und der Qualität der im öffentlichen Sektor verfügbaren Arbeitsplätze (Vaughan-
Whitehead 2013; Rubery 2013).

Die im fachwissenschaftlichen Diskurs stark akzentuierte Diagnose des
schrumpfenden und wenig frauenfreundlichen Staates übersieht freilich, dass
auf den Staat zugleich auch neue Aufgaben zukommen, die seine Rolle als Arbeit-
geberwieder verstärken.Dies gilt nicht nur fürdieRegulierung vonprivatisierten
Märkten, die zur Etablierung von Regulierungsbehörden führt, und politische
Trends zur Rekommunalisierung privatisierter öffentlicher Infrastruktur, son-
dern auch in Bezug auf steigende Bedarfe an Pflegedienstleistungen für eine
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alternde Bevölkerung (Gottschall/Tepe 2021; Gottschall u.a. 2021). Auch die
»Adult-Worker-Norm«, die vielen jüngeren Reformen des Wohlfahrtsstaates zu-
grunde liegt, unterstreicht den Bedarf an (bezahlbaren) Kinderbetreuungs- und
Langzeitpflegediensten als notwendiger Voraussetzung für die Verfügbarkeit
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Diese komplexen, auf Sukzession und Über-
lagerung von Abbau und Ausbau wie auch bereichsspezifisch unterschiedliche
Trends deutenden Entwicklungsdynamiken bedürfen weiterer Forschung. Vor
diesem Hintergrund steht im Folgenden die Rolle des Staates als Regulator und
Arbeitgeber im Bereich der Kinderbetreuungs- und Pflegedienstleistungen im
Mittelpunkt, und damit ein Bereich, der für die Beschäftigungsmöglichkeiten
von Frauen von besonderer Bedeutung ist.

Deutschland stellt hier als ein konservativer Wohlfahrtsstaat mit primär sta-
tusbasierten Sozialleistungen für (männliche) Ernährer einen interessanten Fall
dar, da historisch soziale Dienstleistungen (und damit auch öffentliche Beschäf-
tigung) durch das Subsidiaritätsprinzip, das Familien und Non-Profit-Anbieter
privilegiert, begrenzt wurden, in jüngerer Zeit und insbesondere nach der Wie-
dervereinigung jedoch ein Ausbau von Kinderbetreuung erfolgt ist. Nach einem
Überblick über die Dynamiken und die Charakteristiken der Frauenbeschäfti-
gung imöffentlichenDienst werden imdritten Abschnitt Entwicklungstrends im
Bereich der frühkindlichen Betreuung und der Langzeitpflegedienstleistungen
(einschließlich öffentlicher und Non-Profit-Anbieter) beleuchtet. Abschließend
werden die ambivalenten Dynamiken der Care-Dienstleistungen in einer glo-
baleren Perspektive im Hinblick auf den Pflegebedarf und den Wandel des
Wohlfahrtsstaates eingeordnet.

2. Dynamiken und Charakteristiken der Frauenbeschäftigung im
öffentlichen Dienst Deutschlands

Die Bereitstellung öffentlicher Güter ist ein zentrales Element von Wohlfahrts-
staatlichkeit. Gleichwohl weisen westliche Wohlfahrtsstaaten eine erhebliche
Varianz in Umfang und Profil öffentlicher Beschäftigung und, darüber vermit-
telt, auch in der Rolle des Staates als Arbeitgeber für die Erwerbsintegration
von Frauen auf (Demmke/Moilanen 2010; Mandel/Semyonov 2006; Rubery 2013;
Gottschall u.a. 2015). Die dem sozialdemokratischen Regime zuzuordnenden
skandinavischen Länder bieten umfassende soziale Dienstleistungen und för-
dern durch die Ausweitung des öffentlichen Sektors die Erwerbsbeteiligung und
-integration von Frauen.Demgegenüber sind in liberalen, auf bedarfsorientierte
Sozialleistungen fokussierten Regimen wie den USA soziale Dienstleistungen
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und Arbeitsmarktintegration von Frauen in erster Liniemarktabhängig. Konser-
vative Wohlfahrtsregime, wie insbesondere Deutschland, nehmen zwischen den
beiden Regimetypen eine mittlere Position ein: sie gewähren durchaus umfang-
reiche, jedoch hauptsächlich statusbasierte und monetäre Wohlfahrtsleistungen
für (männliche) Ernährer, schränken jedoch soziale Dienstleistungen und damit
Frauenbeschäftigung im öffentlichen Sektor durch das Subsidiaritätsprinzip,
das das konservative Familienmodell fördert, ein (Gottschall/Tepe 2021). Abwei-
chend von Esping-Andersens (1990) Regimetypologie ist freilich im liberalen
WohlfahrtsregimeGroßbritanniens der öffentliche Sektor aufgrund des nationa-
len Gesundheitsdienstes NHS für die Erwerbsintegration von Frauen durchaus
bedeutsam; auch ähnelt der sowohl transfer- wie dienstleistungsintensive
Wohlfahrtsstaat Frankreichs eher dem skandinavischen als dem konservativen
Regimetyp. Die entsprechende numerische Varianz in den öffentlichen Beschäf-
tigungsquoten ist beträchtlich. Zugleich fällt auf, dass der öffentliche Sektor
Deutschlands im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verhältnismäßig
klein ist: Im Jahr 2019 lag der Beschäftigungsanteil im öffentlichen Dienst an der
Gesamtbeschäftigung Deutschlands bei 10,6 Prozent, während es in Schweden
28,7 Prozent und in Großbritannien 16,0 Prozent waren (OECD 2021: 101).

Frauen und ihre Zugangswege zum öffentlichen Dienst

Historisch betrachtet war die Integration von Frauen in den Staatsdienst in
Deutschland ein langer Weg. Denn der Zugang zu dem privilegierten Beamten-
status, gekennzeichnet durch lebenslange Ernennung, Vollzeitbeschäftigung,
Senioritätsregeln bei der Besoldung und Beförderung, regulierte Karrierewege
sowie eine Besoldung und Pensionen, die einen »bürgerlichen« Lebensstandard
sicherten,war bis in das 20. Jahrhundert hineinMännern vorbehalten (Gottschall
2009). Bis in die 1950er Jahrewurden nur ledige Frauen zugelassen, die beiHeirat
aus dem öffentlichen Dienst austreten mussten. Zudem mussten Beamtinnen,
die eine Teilzeitbeschäftigung anstrebten, eine Herabstufung auf eine Ange-
stelltenposition hinnehmen. Infolgedessen stieg der Anteil der Beamtinnen nur
sehr langsam von etwa 13 Prozent in den frühen 1960er Jahren auf 25 Prozent
in den 1980er Jahren, während der Anteil der weiblichen Angestellten deutlich
stärker von 47,4 Prozent auf 62,7 Prozent anstieg (Gottschall 2009: 471). Eine
nachhaltige Integration von Frauen in den öffentlichen Dienst fand während des
»goldenen Zeitalters des Wohlfahrtsstaates« zwischen den 1960er und 1980er
Jahren statt, als der öffentliche Sektor parallel zum Ausbau sozialer Sicherheit
und von Bildungs- und Gesundheitsdiensten expandierte. Seit den 1980er Jahren
verlangsamte sich das Wachstum des öffentlichen Dienstes aufgrund von Haus-
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haltsdefiziten, Sparmaßnahmen und Effizienzorientierungen, die sich auf die
Personalkosten auswirkten und denWeg für Vermarktlichungsprozesse ebneten
(Gottschall/Tepe 2021).

In den Jahren nach der Finanzkrise 2011–2012 gingen in Deutschland wie in
vielen anderen OECD-Ländern die jährlichen Wachstumsraten der öffentlichen
Beschäftigung insgesamt zurück, gefolgt von einem erneuten Anstieg im Zeit-
raum 2014–2019 (OECD 2017: 90, 2021: 101). Trotz der Sparmaßnahmen stiegen
die absoluten Zahlen und der Frauenanteil an der Beschäftigung im öffentlichen
Dienst in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung aufgrund des wei-
teren Ausbaus des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens weiter an.

2013 2018

Ins-
gesamt

darunter
Frauen

Insge-
samt

darunter
Frauen

AllgemeineDienste 1.546.574
(33,4)

661.612
(25,9)

1.595.345
(33,2)

710.875
(26,0)

Bildungswesen,Wissenschaft, Forschung 1.602.862
(34,6)

1.034.384
(40,5)

1.658.685
(34,5)

1.087.510
(39,7)

Soziale Sicherung, Familie und Jugend,
Arbeitsmarktpolitik

749.653
(16,2)

573.924
(22,4)

823.445
(17,1)

641.845
(23,5)

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 249.427
(5,4)

154.851
(6,1)

252.320
(5,3)

158.915
(5,8)

Wohnungswesen, Städtebau,
Raumordnung und kommunale
Gemeinschaftsdienste

133.633
(2,9)

43.557
(1,7)

128.325
(2,7)

45.630
(1,7)

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 47.200
(1,0)

15.104
(0,6)

46.070
(1,0)

16.150
(0,6)

Energie undWasserwirtschaft, Gewerbe,
Dienstleistungen

149.790
(3,2)

41.389
(1,6)

153.695
(3,2)

43.105
(1,6)

Verkehr undNachrichtenwesen 145.162
(3,1)

27.185
(1,1)

134.765
(2,8)

27.795
(1,0)

Finanzwirtschaft 10.942
(0,2)

5.047
(0,2)

10.230
(0,2)

4.795
(0,2)

Summe 4.635.243
(100,0)

2.557.053
(100,0)

4.802.880
(100,0)

2.736.620
(100,0)

Tabelle 1: Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Deutschland, differenziert nach Aufgabenbereichen, 2013
und 2018, absolut und in Prozent (Prozentangaben sind in Klammern gesetzt)
Quelle: Statistisches Bundesamt (2014, 2019)
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Im Jahr 2008 waren 52,9 Prozent (2.383.541) der im öffentlichen Dienst Be-
schäftigten Frauen. Dieser Anteil stieg bis 2013 auf 55,2 Prozent (2.557.053), er-
reichte2018 57,0Prozent (2.736.620 insgesamt,sieheTabelle 1) (StatistischesBun-
desamt 2009, 2014, 2019) und nähert sich damit dem OECD-Durchschnitt von
58 Prozent im Jahr 2019 an (OECD 2021: 106). Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind
Frauen neben den allgemeinen Diensten (Verwaltung) vorwiegend in den Berei-
chen »Bildung«, »Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik«
und »Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung« vertreten, in denen ihr Anteil
jeweils über 60 Prozent liegt, während der Bereich »Verkehr und Nachrichten-
wesen« ein überwiegend vonMännern dominierter Bereich ist. Die hohe Bedeu-
tung des öffentlichen Sektors für die Arbeitsmarktintegration von Frauen zeigt
sich schließlich auch darin, dass der Frauenanteil im öffentlichen Dienst um 7,8
Prozentpunkte höher ist als der Frauenanteil im privaten Sektor (46,7 Prozent)
(Statistisches Bundesamt 2021 [Daten für 2020]).

Statusdualismus, Besoldungsstruktur und geregelte Aufstiegsmöglichkeiten

Ein historisch bedingtes Unterscheidungsmerkmal des deutschen öffentlichen
Dienstes ist die Differenzierung zwischen Beamt:innen und angestellten Arbeit-
nehmer:innen. Beamt:innen sind vor allem in staatlichen Kernbereichen wie der
zentralen Verwaltung, der Rechtsprechung, der Polizei und dem Bildungswesen
tätig, während angestellte Arbeitnehmer:innen eher in der regionalen und loka-
len Infrastruktur und bei Dienstleistungen wie der Müllabfuhr und den Sozial-
diensten verortet sind. Beamt:innen werden vom Staat ernannt und haben kein
Streikrecht; imGegenzugwerden ihnen eine lebenslange Beschäftigung,Dienst-
altersregelungen bei der Besoldung und Beförderung sowie Renten garantiert,
die einen mittleren Lebensstandard sichern. Arbeitnehmer:innen hingegen sind
vertraglich angestellt und handeln Einkommens- sowie Arbeitsbedingungen auf
der Basis von Sozialpartnerschaft aus (Bosch 2013: 220 f.). Seit den 1960er Jah-
ren übernahm der deutsche Wohlfahrtsstaat eine neue Rolle als »model employ-
er« (vorbildlicher Arbeitgeber) (Corby/White 1999), indem er diesen Statusdualis-
mus abschwächte, ohne jedoch den Beamtenstatus aufzulösen.Vielmehrwurden
die Dienstaltersregelungen für Beamt:innen durch die Einführung leistungsbe-
zogener Entgelte modifiziert sowie die für den Beamtenstatus charakteristische
Beschäftigungssicherheitundeine statuserhaltendeAltersversorgungaufdieAn-
gestellten des öffentlichen Dienstes ausgeweitet, die sich im Zuge der Expansion
des öffentlichen Sektors im »goldenen Zeitalter« zu den dominierenden öffent-
lichen Arbeitskräften entwickelt haben (Gottschall/Tepe 2021). Obwohl sich die
Sparmaßnahmen seit den 1990er Jahren (wie die Privatisierung der öffentlichen
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Infrastruktur und öffentliche Budgetkürzungen) stärker auf die öffentlich ange-
stellten Arbeitnehmer:innen als auf die Beamt:innen auswirkten, ist der Anteil
der Angestellten im Jahr 2018 immer noch hoch (61,4 Prozent bzw. 2.947.270 in
absoluten Zahlen) (Statistisches Bundesamt 2019).

Frauen profitierten von dieser Angleichung, da sie in den Angestelltenposi-
tionen stärker vertreten sind als Männer: Im Jahr 2018 lag der Frauenanteil in
Angestelltenpositionen bei 62,9 Prozent gegenüber einem Frauenanteil von 47,6
Prozent in Beamtenpositionen (Statistisches Bundesamt 2019). Darüber hinaus
ist der öffentliche Dienst seit den 1990er Jahren Vorreiter bei der gesetzlichen
VerankerungderGeschlechtergleichstellung.Dies beinhaltet die Einrichtung von
Gleichstellungsbeauftragten in jeder Organisationseinheit, Regulierungen eines
gleichen Entgelts sowie flexible Arbeitszeiten, die befristete Freistellungen (für
Kinderbetreuung und Pflege, ehrenamtliche Tätigkeiten undWeiterbildung) und
denWechsel von Vollzeit zu Teilzeit – und neuerdings auch umgekehrt – ermög-
lichen.

Weitere Vorteile öffentlicher Beschäftigung im Vergleich zum Privatsektor
liegen in der Einkommensstruktur, die im öffentlichen Dienst einen Einkom-
mensvorteil für gering bezahlte Arbeitsplätze aufweist, der in Deutschland
im Jahr 2016 mit etwa 20 Prozent im Vergleich zu rund fünf bis zehn Pro-
zent in anderen OECD-Ländern wie den USA, Großbritannien, Finnland und
Italien relativ hoch ist (Gottschall/Tepe 2021; Tepe u.a. 2015). Zugleich ist das
geschlechtsspezifische Einkommensgefälle im öffentlichen Sektor geringer als
in der Privatwirtschaft, da Frauen von den Einkommensvorteilen für Niedrig-
lohnjobs, einem geringeren Einkommensnachteil für Teilzeitarbeit und einem
geringeren Anteil an schlecht bezahltenMinijobs profitieren (Bosch 2013: 238).

Hinsichtlich der Karrieremöglichkeiten zeichnet sich der öffentliche Sektor
Deutschlands durch stark regulierte Karrierewege und Gehaltsvorschriften aus,
obwohl die Leistungsbeurteilung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
hat (Gottschall/Tepe 2021). Frauen profitieren vondiesenRegulierungenund sind
im öffentlichen Dienst stärker in Führungspositionen vertreten als in der Privat-
wirtschaft (Bosch 2013: 226).Dennoch besteht auch imöffentlichen Sektor ein ge-
schlechtsspezifisches Karrieregefälle fort. Zwar lag der Frauenanteil im höheren
Dienst im Jahr 2019 bei 53,7 Prozent, doch ihr Anteil an Führungspositionen stieg
– trotz der Einführung des Führungskräfteförderungsgesetz I – seit 2015 ledig-
lich um 5,5 Prozentpunkte und erreichte im Jahr 2019 nur 36 Prozent (BMFSFJ
2021). Vor diesem Hintergrund soll das 2021 verabschiedete Führungskräfteför-
derungsgesetz II die Gleichstellung von Frauen und Männern in Führungsposi-
tionenderöffentlichenVerwaltungund indenVorständenöffentlicherUnterneh-
men weiter vorantreiben.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Deutschland – wenn auch weniger
ausgeprägt als in den skandinavischen Ländern und in Frankreich – die Arbeits-
marktintegration von Frauen im öffentlichen Dienst zunehmend ausgebaut hat.
Neben der Ausweitung der Beschäftigung in denBereichenGesundheit, Bildung,
Soziales und in der Verwaltung bietet der Staat als Arbeitgeber auch eine höhere
Arbeitsplatzsicherheit, flexiblere Arbeitszeiten, bessere Karriereaussichten und
höhere Einkommen, zumindest in den unteren Einkommensklassen, als der pri-
vate Sektor. Dennoch sind nach wie vor geschlechtsspezifische Unterschiede bei
der Entlohnung und den Erwerbsbiografien festzustellen, die insbesondere auf
strukturelle Nachteile im Bereich der sozialen Dienstleistungen zurückzuführen
sind, womit sich der folgende Abschnitt befassen wird.

3. Der Staat als Regulierer und Arbeitgeber im Bereich der Care-
Dienste

Im Unterschied zur Gesundheitsversorgung und der (obligatorischen) Bildung
haben westliche Wohlfahrtsstaaten die in der Vergangenheit im Rahmen der in
der Familie und hier insbesondere von Frauen erbrachte Kinderbetreuung und
Langzeitpflege erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sukzessive als
»soziales Risiko« anerkannt. Vor dem Hintergrund einer steigenden Erwerbs-
beteiligung von Frauen, Veränderungen in der Familiengründung und in den
Geschlechter- und Generationenarrangements wurde zunächst ein öffentliches
Kinderbetreuungsangebot geschaffen und in den 1990er Jahren Regulierungen
der Langzeitpflege eingeführt (Österle/Rothgang 2021). Während sozialdemo-
kratische Wohlfahrtssysteme universalistische Ansätze für Kinderbetreuung
und Pflege mit einer starken Betonung auf dem Staat als Anbieter etablierten,
schränkte Deutschland als historisch konservativer Wohlfahrtsstaat die Rolle
des Staates als Arbeitgeber durch das Subsidiaritätsprinzip ein, das Familien
und Non-Profit-Anbieter bei der Erbringung von Dienstleistungen mit Hilfe von
finanziellen Anreizen (wie das Pflegegeld) privilegiert (Gottschall/Tepe 2021).

So hat der deutsche Wohlfahrtsstaat seit den 1960er Jahren zunächst vor
allem finanzielle Leistungen an Familien für die Kinderbetreuung kontinu-
ierlich ausgebaut. Nach der Wiedervereinigung, die nicht zuletzt mit dem
unterschiedlichen politischen Erbe öffentlicher Fürsorge in der ehemaligen
DDR einherging, wurde durch mehrere familienpolitische Reformen schließlich
auch ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz eingeführt, zunächst für
drei- bis sechsjährige Kinder und später auch für unter Dreijährige (Deutsche
Bundesregierung 2021). In den letzten zwei Jahrzehnten wurde das Angebot an
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Kinderbetreuungsplätzen sowohl von öffentlichen Trägern als auch von Non-
Profit-Anbietern weiter ausgebaut. Infolgedessen haben die Versorgungsquoten
für drei- bis sechsjährige Kinder in Deutschland (89,5 Prozent im Jahr 2019)
inzwischen ein ähnliches Niveau wie Frankreich (94,6 Prozent) und die skan-
dinavischen Länder (Norwegen: 88,4, Dänemark: 91,4, Schweden: 96,5 Prozent)
erreicht (Eurostat 2021). Auch in der Langzeitpflege stand in der Vergangenheit
die Versorgung durch Familienangehörige im Vordergrund und wurde durch die
1995 eingeführte gesetzliche Pflegeversicherung gestärkt, die für Pflegebedürfti-
ge ein Pflegegeld vorsieht, das entweder für die Pflege durch Familienangehörige
oder für formelle häusliche Pflegedienste aufgewendet werden kann. Tatsächlich
werden mit dieser Geldleistung nicht nur pflegende Angehörige »honoriert«
oder ambulante Pflegedienste bezahlt, sondern auch informelle Arbeitsarrange-
ments gestützt, in denen meist osteuropäische migrantische Arbeitskräfte die
Pflege älterer Menschen übernehmen, nicht selten als sogenannte »Live-Ins«
in Form einer 24-Stunden-Betreuung (Safuta u.a. 2021). Zugleich wurden auch
die formellen Pflegedienstleistungen erheblich ausgeweitet, was sich in Per-
sonalwachstumsraten (1999–2017 in Vollzeitäquivalenten) von rund 60 Prozent
bei Pflegeheimen und 112 Prozent bei häuslichen, ambulanten Pflegediensten
widerspiegelt (Rothgang/Müller 2019: 49, 76, 82). Die Pflegedienstleistungen
werden jedoch nicht nur von staatlichen und Non-Profit-Anbietern erbracht:
Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage insbesondere bei häuslichen
Pflegedienstleistungen zu schließen, öffneten politische Reformen ab Mitte der
1990er Jahre den Markt auch für private Anbieter, die nun im expandierenden
Pflegemarkt neben Non-Profit-Anbietern Pflegedienstleistungen erbringen.

Auch wenn in den letzten Jahrzehnten das quantitative Gewicht der kirch-
lichen Non-Profit-Anbieter im Care-Bereich gesunken ist, haben sie im histo-
rischen Verlauf doch das Profil von Care-Tätigkeiten in Deutschland als einer
geschlechtsspezifischen, auf Mitgefühl und Altruismus gegründeten, teils eh-
renamtlich, teils bezahlten Tätigkeit geprägt; mit Auswirkungen auf Professio-
nalität, Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Interessenvertretung, auch bei
einer Beschäftigung im öffentlichen Bereich (Gottschall 2008, 2009). So sind die
Berufe und Tätigkeiten in der Kinderbetreuung und Pflege in Deutschland durch
Semiprofessionalität gekennzeichnet, die auf eine geringe Standardisierung der
Ausbildung und der Karrierewege zurückzuführen ist. Anders als in anderen
europäischen Ländern basiert die Ausbildung in der Kinderbetreuung nicht auf
einer universitären Ausbildung, sondern auf einem schulischen Berufsausbil-
dungsweg, der die Vorschulerziehung von der Grundschulerziehung trennt,
wobei nur letztere eine tertiäre Bildung voraussetzt: Auch die Kranken- und
Altenpflegeausbildungen waren bisher nicht akademisiert und kaum standardi-
siert. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Governance für die schulische
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Ausbildung für soziale Dienstleistungsberufe, die als Ausbildungsweg ursprüng-
lich als Pendant zu der von Männern dominierten handwerklichen Ausbildung
eingerichtet wurde, bei den Bundesländern liegt. Dieses föderale Prinzip bringt
unterschiedlicheQualifikationsstandardsmit sich und schränkt dieMobilität der
Arbeitskräfte zwischen Regionen und Einrichtungen ein. Darüber hinaus ist das
Einkommensniveau im Verhältnis zur Dauer einer dreijährigen Standardaus-
bildung niedrig und die Durchlässigkeit zu akademischen Karrieren war bisher
eingeschränkt (Haasler/Gottschall 2015). Die in den letzten beiden Jahrzehnten
vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels eingerichteten kurzfristigen
Ausbildungsprogramme für Assistenzkräfte in der Kinderbetreuung und vor
allem auch in der Langzeitpflege haben zu einer weiteren Heterogenisierung
von Qualifikationen beigetragen. Besonders für die Bereiche der Kinderbe-
treuung und der Vorschulerziehung sind Expert:innen der Ansicht, dass die
Semiprofessionalität der Ausbildung und die geringenWeiterbildungs- und Kar-
rieremöglichkeiten zu einer geringeren Qualität der Betreuung als in anderen
europäischen Ländern führen (Hagemann u.a. 2011; Kroos/Gottschall 2012).

Hinzu kommt, dass die Arbeitszeiten und -bedingungen im Care-Bereich
Abweichungen vom sogenannten Normalarbeitsverhältnis aufweisen. So ist die
Frauenbeschäftigung in den sozialen Diensten stark von Teilzeitarbeit geprägt
und spiegelt insbesondere in der Kinderbetreuung die konservative sozialstaat-
liche Tradition der Halbtagsbetreuung wider, die auf der Norm des männlichen
Ernährers und der weiblichen Hausfrau undMutter basiert. Im Jahr 2020 waren
69,0 Prozent der Beschäftigten in der Kinderbetreuung (Statistisches Bundesamt
2020: 75) und die Mehrheit des Pflegepersonals teilzeitbeschäftigt (davon 63,5
Prozent in staatlichen Pflegeeinrichtungen und 68,6 Prozent in ambulanten Pfle-
gediensten) (Rothgang u.a. 2020: 101, 103). Sowohl in der Kinderbetreuung als
auch in der Altenpflege sind die Einkommen im Vergleich zu den Tarifverträgen
der Industrie und der kaufmännischen Dienstleistungen, die ein vergleich-
bares Ausbildungsniveau erfordern, relativ niedrig (Schäfer/Gottschall 2016;
Bispinck 2013). Darüber hinaus tragen eine unzureichende Personalausstattung,
ein erhöhter Betreuungsbedarf, Flexibilitätserwartungen und hohe emotionale
Herausforderungen zu einer belastenden Arbeitssituation bei. In der Folge sind
die Personalfluktuationsraten relativ hoch. Obwohl sowohl Arbeitgeber als auch
Pflegebedürftige das hohe Engagement des Pflegepersonals häufig bekräfti-
gen, hat sich die Beschäftigung von Altenpfleger:innen oder Erzieher:innen in
Deutschland nicht als »Lebensberuf« profiliert (zu ähnlichen Strukturen in der
Krankenpflege vgl. Betzelt/Bothfeld 2021).

Des Weiteren war die Interessenvertretung in der Pflege bisher schwach
ausgeprägt. Dies ist zum Teil auf die Besonderheit religiös ausgerichteter Non-
Profit-Anbieter zurückzuführen, die Pflegearbeit als einen von Altruismus und
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Barmherzigkeit geprägten Dienst verstehen. Bis heute weichen sie von der ge-
setzlich festgelegten Mitbestimmung einschließlich eines Streikrechts ab und
greifen stattdessen für die Festlegung von Einkommen und die Aushandlung von
Arbeitsbedingungen auf Mediationselemente zurück (Schroeder 2018). Erst in
jüngster Zeit ist eine Entwicklung in Richtung zu mehr Mitsprache – anstelle
einer ausschließlichen »Exit-Option« (Hirschmann 1970) – zu beobachten. Im
Jahr 2015 unterstützte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Erzieher:innen bei
einer größeren Streikaktion für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen (ver.di
2015). In der Langzeitpflege ermöglichte die Einführung eines allgemeinen
Mindestlohns im Jahr 2016 einen leichten Einkommensanstieg, insbesondere
für Pflegekräfte in Assistenzpositionen. Gemessen an der OECD-Niedriglohn-
schwelle im Jahr 2019 sind die Einkommen jedoch immer noch sehr niedrig
(Ludwig/Evans 2020: 16 ff.). Auch der im Dezember 2020 abgeschlossene Ta-
rifvertrag für öffentliche Pflegedienste, der eine zehnprozentige Erhöhung
vorsieht und gleiche Einkommen für qualifiziertes Personal in Krankenhäusern
und Pflegeheimen beinhaltet, deutet auf einen Aufwärtstrend hin. Abzuwarten
bleibt jedoch, ob auch die Non-Profit-Anbieter und die privaten Anbieter, die
bei weitem die größten Arbeitgeber sind, bereit sein werden, diesem Beispiel
zu folgen (Gottschall u.a. 2021). Weiter sieht das 2019 verabschiedete Gesund-
heitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz zumAbbau des Arbeitsdrucks
eine Personalerhöhung der (refinanzierten) Vollzeitäquivalente in Pflegeheimen
um 20.000 vor, was etwa sechs bis sieben Prozent des derzeitigen Personals
entspricht (Rothgang/Kalwitzki 2020: 12). Auch im Bereich der Kinderbetreuung
wurde begonnen, Personalbedarfe und Personalschlüssel orientiert an Maßstä-
ben bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Versorgung neu zu definieren
(Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021: 157 ff.).

In beiden Bereichen finden sich auch gewisse Aufwertungstendenzen in
Bezug auf die Ausbildung. Angesichts der mittelmäßigen PISA-Ergebnisse
und der negativen OECD-Bewertungen von Kinderbetreuungsdiensten wurden
mehr Lehrstühle und Studiengänge für frühkindliche und vorschulische Bildung
eingerichtet, neue Wege für die Weiterbildung des Fachpersonals und Mindest-
standards für die Qualifizierung in der bisher nur gering regulierten Tagespflege
geschaffen (Autorengruppe Fachkräftebarometer 2021: 19 ff., 51 ff.). In der Pflege
ist im Jahr 2017 eine umfassende zentrale staatliche Reform der Pflegeausbil-
dung, das Pflegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I: 2581), in Kraft getreten.
Die neue dreijährige Ausbildung integriert und vereinheitlicht die bisher ge-
trennten Ausbildungsbereiche für Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege
und erzielt damit insbesondere für die Altenpflege eine Aufwertung und Verein-
heitlichung der bisherigen, regional heterogenen Ausbildungen. Während das
langfristige Ziel des reformierten Ausbildungsprogramms darin besteht, mehr
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einheimische Arbeitskräfte zu gewinnen, gibt es angesichts des prognostizierten
Fachkräftemangels auch intensive Bemühungen, Arbeitskräfte aus dem Ausland
anzuwerben und auszubilden (Bogai 2017; Deutsche Bundesregierung 2020).

Festzuhalten ist, dass der konservative deutsche Wohlfahrtsstaat die Er-
bringung sozialer Dienstleistungen ursprünglich als ein semiprofessionelles
Beschäftigungsfeld für Frauen konzipiert hat, welches neben den öffentlichen
Trägern stark durch Non-Profit- und For-Profit-Anbieter geprägt ist. Selbst
bei den öffentlichen Trägern weichen die Arbeitsbedingungen und Karriere-
aussichten von den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen privilegierten
Beschäftigungsbedingungen imöffentlichenDienst zumTeil erheblich ab.Struk-
turelle Rahmenbedingungen wie nicht standardisierte Ausbildungsprogramme,
Teilzeitarbeit, fehlende Karriereaussichten und Personalengpässe haben zu un-
attraktiven Beschäftigungsverhältnissen in den sozialen Diensten geführt, die
häufig eher übergangsweise ausgeübt werden und sich nicht als »Lebensberu-
fe« profilieren konnten. Die steigende Nachfrage und auch der ausgeprägtere
Wunsch der Mittelschicht nach einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung
und Langzeitpflege haben jedoch in jüngster Zeit einige Aufwertungstendenzen
bewirkt.

4. Fazit

Im Zuge des »goldenen Zeitalters des Wohlfahrtsstaates« hat sich der deutsche
Staat zu einem wichtigen Arbeitgeber für Frauen entwickelt, zumindest was
den Umfang und die Qualität der Beschäftigung betrifft. Als nicht-diskriminie-
render »model employer« (Corby/White 1999) bietet der Staat Frauen bessere
Beschäftigungsbedingungen als der private Sektor. Neben dem im Vergleich
zur Privatwirtschaft höheren Frauenanteil im öffentlichen Sektor profitieren
Frauen von der hohen Beschäftigungssicherheit im öffentlichen Dienst, regu-
lierten Karrierewegen, einem Einkommensvorteil für Arbeitsplätze der unteren
Einkommensklassen und den staatlichen Gleichstellungsregulierungen. Den-
noch sind Frauen in den Führungspositionen des öffentlichen Dienstes immer
noch unterrepräsentiert und häufiger als Angestellte als im Beamtenstatus
tätig. Darüber hinaus spiegelt die staatliche Regulierung der Erbringung so-
zialer Dienstleistungen als Hauptbeschäftigungsfeld für Frauen immer noch
die geschlechtsdifferenzierende Wirkung des konservativen Wohlfahrtsstaats
Deutschlands wider, der dem Subsidiaritätsprinzip folgt und Familien sowie
gemeinnützige Non-Profit-Anbieter bei der Erbringung von Dienstleistungen
privilegiert. Erst in jüngster Zeit und vor demHintergrund von hoher Nachfrage
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und Arbeitskräftemangel zeichnen sich Verbesserungen bei der Entlohnung, den
Arbeitsbedingungen und den Karriereaussichten der semi-professionell gepräg-
ten sozialen Dienstleistungen ab. Darüber hinaus könnte die erneut gesetzlich
bekräftigte Forderung einer höheren Vertretung von Frauen in Führungspo-
sitionen im öffentlichen Dienst die Rolle des deutschen Wohlfahrtsstaats als
»frauenfreundlich« und »vorbildlichen Arbeitgeber« stärken. So konstatieren
politikwissenschaftliche Evaluationen der familien-, arbeits- und gleichstel-
lungspolitischen Reformen des letzten Jahrzehnts eine schrittweise Entwicklung
hin zu einem sozialdemokratischen Wohlfahrtsregime (Henninger/von Wahl
2018: 476).

Die Corona-Krise 2020/21 hat die schon lange bekannten strukturellen
Defizite des deutschenWohlfahrtsstaates in der Regulation von sozialen Dienst-
leistungen nun auch in einer breiten Öffentlichkeit offengelegt und dazu bei-
getragen, dass Politik und Gesellschaft die »Systemrelevanz« der Arbeit der
meist weiblichen Beschäftigten in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und
Altenpflegeheimen zumindest verbal anerkennen. Dass Bezahlung und Arbeits-
bedingungen in diesen Bereichen auch mit Blick auf die Abmilderung eines
aktuell wie zukünftig konstatierten erheblichen Fachkräftemangels (Autoren-
gruppe Fachkräftebarometer 2021: 169 f.; Rothgang/Kalwitzki 2021: 6) verbes-
serungsbedürftig sind, scheint inzwischen politischer Konsens. Offensichtlich
bedurfte es eines externen Schocks, um die zum Teil schon vor der Coronakrise
eingeleiteten Reformen insbesondere in der Altenpflege (in der Ausbildung und
in der Personalbemessung) um weitere Reformen zu ergänzen. Zugleich werden
jedoch die Kosten für die Abfederung der ökonomischen Pandemiefolgen die
öffentlichenHaushalte in Deutschland vor großeHerausforderungen stellen und
es bleiben strukturelle Parameter wie der Kulturföderalismus, der nach wie vor
länderspezifische statt bundeseinheitliche Regelungen und Standards in diesen
Beschäftigungsfeldern prägt, bestehen. Es bleibt abzuwarten, ob wohlfahrts-
staatliche Policies und der Staat als Arbeitgeber sich bei den Care-Tätigkeiten
in den nächsten Jahren an den Standards des Normalarbeitsverhältnisses und
an wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere der Frühpädagogik und
Pflegewissenschaft, orientieren und damit die seit den 2010er Jahren zaghaft
eingeleiteten Reformprozesse im Sinn einer »high-road-Strategie« fortsetzen.
Eine solche Entwicklung würde nicht nur eine qualitativ hochwertige öffent-
liche Erziehung und menschenwürdige Pflege ermöglichen, sondern auch die
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und die Geschlechtergleichstellung
stärken.
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Die »große Pflegereform« 2017 –Über die
mögliche Rolle von Beiräten undWissenschaft
in der sozialpolitischen Gesetzgebung des
21. Jahrhunderts
Heinz Rothgang

1. Einleitung1

Mit Peter Hall (1993) können Reformen sozialer Sicherungssysteme in Reformen
erster, zweiter und dritter Ordnung eingeteilt werden. Während sich »first or-
der change« aufAnpassungvonParameternwie zumBeispiel Leistungshöhenbe-
zieht und »second order change« auf die Schaffung neuer Instrumente bei Beibe-
haltungderZiele desSystemsabzielt,kannvon»thirdorder change«nurdannge-
sprochenwerden,wenn sich die Zielsetzung des Systems selbst bzw. das zugrun-
deliegende Paradigma ändert. Mit der Einführung eines neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs,der vondenhandelndenAkteuren selbst als Paradigmenwechsel be-
zeichnet wurde und die Zielsetzung des Systems auf die Gewährleistung sozialer
Teilhabe verschiebt (siehe unten) wurde entsprechend der Hallschen Terminolo-
gie ein »thirdorder change«vollzogen.Dass es sichdabeiumeine,und indernoch
kurzen Geschichte der Pflegeversicherung noch dazu die bislang einzige »große«
Reform handelt, zeigt sich auch, wenn ein anderes Kriterium zugrunde gelegt
wird, nämlich die Langzeitwirkung der Reform. Der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff ist mehr als eine Konzeption zur Zuerkennung von Leistungsansprüchen,
sondern verkörpert den Anspruch, auch den Begriff der Pflege – also die Vorstel-
lung davon, wie gute Pflege auszusehen hat – zu prägen. Bei derWeiterentwick-
lung der Pflegeversicherung – sei es in Bezug auf die personelle Ausstattung von
Pflegeeinrichtungen oder die Qualitätssicherung mittels Qualitätsindikatoren –
wird seitdem regelmäßig die Berücksichtigung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs als zentralerMaßstab zugrunde gelegt, der damit auch nachfolgende Re-
formschritte geprägt hat.

Wie aber ist diese »große« Pflegereform zustande gekommen,warum zu die-
semZeitpunkt undwarummit diesemPolitikergebnis?Diesen Fragen soll imFol-
genden nachgegangen werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Rol-
le zweier Beiräte und wissenschaftlicher Gutachten gelegt, die entscheidend am

1 Christian Wagner, der sich mit dieser Thematik in seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt hat, möchte ich
herzlich für hilfreiche Hinweise, Diskussionen und Verbesserungsvorschläge danken.
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insgesamt mehr als zehnjährigen Reformprozess beteiligt waren. Die Untersu-
chung der spezifischen Interaktion zwischen Gesetzgebung und Beiratsprozess
ist nämlich besonders instruktiv für eine Betrachtung der möglichen Rolle von
Wissenschaft undVerbänden inder sozialpolitischenGesetzgebungunserer Zeit.

2. Ausgangslage

Die Einführung der Pflegeversicherung erforderte nicht nur eine Zustimmung
innerhalb der Regierungsparteien CDU/CSU und FDP, sondern – aufgrund der
gegenmajoritären Bundesratsmehrheit – auch die Zustimmung der SPD, also
aller zu diesem Zeitpunkt in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien.
Das 1994 verabschiedete Pflege-Versicherungsgesetz muss im Ergebnis daher als
Kompromiss zwischen den Vorstellungen von sozial-, ordnungs- und finanzpo-
litischen Vorstellungen und Akteuren angesehen werden (Rothgang 1997: 20 ff.).
Insbesondere die FDP hat die Ausgabenbegrenzung für die Pflegeversicherung
dabei zur Voraussetzung einer Zustimmung gemacht (vgl. Götting u.a. 1994), vor
allem, um eine Mehrbelastung der Arbeitgeber:innen zu verhindern. Um eine
»Schwächungder Investitionstätigkeit undBeeinträchtigungder internationalen
Wettbewerbsfähigkeit« zu vermeiden, sollten – so die Gesetzesbegründung –die
Arbeitgeber:innen im Rahmen der Einführung der Pflegeversicherung so wenig
wie möglich belastet werden (Deutscher Bundestag 1993: 85). Hierzu wurde ein
»Belastungsausgleich« zur Reduzierung der Ausgaben in anderen Bereichen der
sozialen Sicherung eingeführt und der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag
in 15 der 16 Bundesländer abgeschafft (Knieps/Reiners 2015: 299).2 Weiterhin
wurde, »um die Ausgaben im Griff zu halten […] und den demographischen
Risiken Rechnung zu tragen«3, bewusst auf automatische Anpassungen der
Leistungssätze verzichtet und der aus dem SGB V entlehnte Grundsatz der
Beitragssatzstabilität auch in das die Pflegeversicherung normierende SGB
XI übertragen. Um die Ausgaben zu begrenzen, wurde schließlich auch eine
bewusst enge Definition der Pflegebedürftigkeit gewählt, um zu vermeiden,
dass »[g]eringfügige, gelegentliche oder nur kurzfristig erforderliche Hilfeleis-
tungen unterhalb der Schwelle der erheblichen Hilfebedürftigkeit […] von der
Solidargemeinschaft finanziert werden« (Deutscher Bundestag 1993: 95).

Die fehlende automatische Leistungsanpassung, die zu einem permanen-
ten Realwertverlust der Versicherungsleistung geführt hat (vgl. Rothgang 1997:

2 In Sachsen wird stattdessen ein Beitragssatzpunkt allein von den Arbeitnehmer:innen getragen und
nur der darüber hinausgehende Beitragssatz paritätisch finanziert.

3 Der Abgeordnete Julius Louven (CDU/CSU), ausweisliche des Plenarprotokolls (Deutscher Bundestag
1993b: 6).
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293 ff.), und der verengte Pflegebedürftigkeitsbegriff wurden schon früh als Ge-
burtsfehler der Pflegeversicherung kritisiert. Als pflegebedürftig galten gemäß § 14
Abs. 1 Satz 1 SGB XI (alte Fassung) die Personen, »die wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen
und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder
höherem Maße […] der Hilfe bedürfen«. Die »gewöhnlichen und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen« des alltäglichen Lebens bezogen sich auf die
Bereiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Versor-
gung. ImKernwar dieser Pflegebedürftigkeitsbegriff damit somatisch orientiert
und fokussierte lediglich die Probleme bei den Verrichtungen des täglichen
Lebens,während insbesondere Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarfe unbe-
rücksichtigt blieben (Klie/Schmidt 1999; Sonntag/Angermeyer 2000; Wingenfeld
2000; Döhner/Rothgang 2006). In der Folge waren insbesondere kognitiv, psy-
chisch und geistig Beeinträchtigte benachteiligt, die motorisch oftmals noch
zur Bewältigung alltäglicher Verrichtungen in der Lage sind, jedoch ständiger
Beaufsichtigung bedürfen (Gerlinger/Röber 2009: 135).

Während das Problem der nicht ausreichenden Berücksichtigung dieser Per-
sonengruppen imerstenPflegebericht derBundesregierungnochbestrittenwur-
de (BMA 1997: 25), wurde die »bessere Berücksichtigung des besonderen Hilfe-
und Betreuungsbedarfe des Personenkreises der geistig behinderten, psychisch
kranken und geronto-psychiatrisch veränderten Menschen« im zweiten Pflege-
bericht der – nunmehr rot-grünen –Bundesregierung als »eines der drängends-
ten Probleme in der Pflegeversicherung« bezeichnet (BMG 2001: 25). Sie erkann-
te daher einen »dringendenHandlungsbedarf [um] die Versorgungssituation de-
menter Menschen unter Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingun-
gen für die Pflegeversicherung zu verbessern« (ebd.: 35).

Um hier Abhilfe zu schaffen, standen grundsätzlich zwei Lösungsoptionen
zur Verfügung: die Schaffung gezielter Leistungen für Menschen mit Demenz
oder die grundsätzliche Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Inter-
essanterweise wurden beide Ansätze in den folgenden eineinhalb Dekaden – in
wechselnden Regierungskonstellationen – parallel verfolgt, die Einführung zu-
sätzlicher Leistungen für »Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz« in
entsprechendenReformgesetzen,unddieErarbeitungeinesneuenPflegebedürf-
tigkeitsbegriffs in einem Beiratsprozess, der schließlich in eine entsprechende
Gesetzgebung eingemündet ist.DieseDualität hat dann zu einem für diesenPro-
zess spezifischen Politikergebnis geführt.
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3. Politikprozess

Der erste Vorstoß zur besseren Berücksichtigung der besonderen Bedarfe insbe-
sondere von Menschen mit Demenz wurde von der rot-grünen Regierung 2001
unternommen: Im Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetz (PflEG) vom 14. Dezember
2001 (BGBl. I: 3728) wurden im neu eingeführten § 45b SGB XI »zusätzliche
Betreuungsleistungen« für »Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz«
(PEA) gemäß § 45a SGB XI geschaffen. Dieser Personenkreis umfasste Personen
»mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen,mit geistigen Behinderungen oder
psychischen Erkrankungen, bei denen der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung [… eine] erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz« festgestellt
hat (§ 45a SGB XI idF des PflEG). Tatsächlich handelte es sich hierbei aber in
erster Linie um Menschen mit Demenz (Runte/Müller 2016). Allerdings war die
Leistungshöhe so gering bemessen, dass diese Leistungen zunächst kaum in
Anspruch genommen wurden (Rothgang u.a. 2011: 213 ff.).

Legislatur-
periode

Gesetzgebung Beiratsprozess

1998-2002 2001: Pflegeleistungsergänzungsgesetz
(PflEG):
Einführung besonderer
Betreuungsleistungen für Personen
mit eingeschränkter Alltagskompetenz
(PEA)

2002-
2005

– –

2005-
2009

2008: Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz (PfWG):
Erhöhung der Betreuungsleistungen
nach § 43b SGB XI
Einführung entsprechender
Leistungen in der stationären Pflege
(§ 87b SGB XI) (Erhöhte)
Leistungsanspruch auch für PEA ohne
Pflegestufe (sog. »Pflegestufe 0«)

2006-2009: Beirat zur Überprüfung
des Pflegebedürftigkeitsberichts
Januar 2009: Erster Beiratsbericht:
Vorschlag für einen neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff
Mai 2009: Umsetzungsbericht: Vorlage
von Umsetzungsszenarien

2009-2013 2013: Pflege-Neuausrichtungsgesetz
(PNG):
Pflegegeld und Sachleistungen auch
für PEAmit Pflegestufe 0;
Erhöhte Leistungen für PEAmit
Pflegestufe I und II

2012-13: Expertenbeirat zur konkreten
Umsetzung des
Pflegebedürftigkeitsbegriffs
2013: Bericht des Expertenbeirats
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2013-2017 2015: Erstens Pflegestärkungsgesetz
(PSG II): Vorbereitungen für den neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff
2017: Zweites Pflegestärkungsgesetz
(PSG II): Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs
2017: Drittes Pflegestärkungsgesetz
(PSG III): Übertragung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf die
Sozialhilfe

2016-19: Beirat zur Einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
(Begleitgremium nach § 18c SGB XI)
2014-16: Auf Empfehlung des Beirats
durchgeführte Erprobungsstudien

Tabelle 1: Stationen des Politikprozesses
Quelle: eigene Zusammenstellung; Datierung der Gesetze jeweils nach Zeitpunkt des Inkrafttretens

Obwohl das PflEG damit keinenmerklichen Beitrag zur Verbesserung der Si-
tuation von Menschen mit Demenz geleistet hat, wurden auch im zweiten Kabi-
nett Schröder keine weiteren Versuche unternommen, den erkannten Reformbe-
darf zu befriedigen.

Im ersten Kabinett Merkel wurde dann erstmals der andere Reformpfad be-
schritten und ein aus Verbandsvertreter:innen und wenigen Wissenschaftler:in-
nen bestehender »Beirat zur Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs« ein-
berufen, der schnell entschieden hat, Vorschläge für einen neuen, erweiterten
Pflegebedürftigkeitsbegriff erarbeiten zuwollen.Als jedoch klarwurde, dass eine
Umsetzung der zu erwartenden Beiratsvorschläge vor der Bundestagswahl 2009
nichtmöglich seinwerde,wurdewieder auf den ersten Pfad zurückgegangen. Im
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz (PfWG) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I: 874), das
am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, wurden die zusätzlichen Betreuungsleistun-
gen für Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz in häuslicher Pflege er-
heblich ausgedehnt, von 460 Euro per annum auf bis zu 2.400 Euro. Zudemwur-
den diese Leistungen erstmals auch solchen Personen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz zugänglich gemacht, die nicht pflegebedürftig im Sinne des SGB
XI waren (so genannte »Pflegestufe Null«; vgl. Igl 2008). Insbesondere die Erhö-
hung der Leistungssätze hat dazu geführt, dass die Inanspruchnahme geradezu
explodiert ist und sich in den zweieinhalb Jahren nach Erhöhung der Leistungs-
sätze verfünffacht hat (Rothgang u.a. 2011: 12).4 Um die Situation auch von sta-
tionär versorgten Pflegebedürftigenmit kognitiven Einschränkungen zu verbes-
sern,wurden imPfWGweiterhinvondenPflegekassenaußerhalbderPflegesätze
zu finanzierende Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuungskräfte einge-
führt, die Personenmit erheblichemallgemeinenBetreuungsbedarf in vollstatio-

4 Dabei ist diese gesteigerte Inanspruchnahmenur in geringemMaßedarauf zurückzuführen,dass auch
PEA der »Stufe 0« leistungsberechtigt sind. Deren Anteil an allen Nutzer:innen lag Ende 2010 nur bei
knapp zehn Prozent.
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närer Pflege betreuen sollen (§ 87b SGBXI in der Fassung des PfWG). Insgesamt
leistete das PfWG somit erstmals einenmerklichen Beitrag zur Verbesserung der
Situation vonMenschenmit Demenz.

NachdreijährigerArbeit präsentierte derBeirat im Januar 2009 einenBericht,
der den Vorschlag für einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein eng damit
verbundenes neues Begutachtungsassessment (NBA) enthielt (BMG 2009a) und
sogleich Nachfragen seitens des Gesundheitsministeriums ausgelöst hat. In
Reaktion darauf hat der Beirat im Mai 2009 einen »Umsetzungsbericht« (BMG
2009b) vorgelegt. Grundlage beider Berichte waren in Auftrag gegebene For-
schungsaufträge zur Entwicklung des NBA. Ausgehend von diesem Assessment
wurde dann der Pflegebedürftigkeitsbegriff definiert – und nicht umgekehrt.
Empfohlenwird ein Pflegebedürftigkeitsbegriff, »der alle körperlichen, geistigen
und psychischen Beeinträchtigungen umfasst, sich differenziert an den Lebens-
lagen orientiert und auf den Grad der Selbständigkeit abstellt« (BMG 2009b:
9):

»Das Ziel der Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des neuen Begut-
achtungsverfahrens und der entsprechenden Ausgestaltung der Leistungen ist es, diesem
Paradigmenwechsel von der Maßgeblichkeit des Umfangs des Pflegebedarfs zur Feststellung
des Grades der Beeinträchtigung der Selbständigkeit Rechnung zu tragen.« (ebd.)

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff wird dabei »als Instrument der Verän-
derung« (ebd.: 14) bezeichnet, das »den notwendigen Paradigmenwechsel zu
einer ganzheitlichen Sicht des pflegebedürftigen Menschen, zu mehr Selbst-
bestimmung und Teilhabe bei verlässlicher Solidarität und damit zu einer
besseren, bedarfsgerechten Pflege zu gestalten« erlaubt (ebd.). Insbesondere
der Umsetzungsbericht enthält zwar detaillierte Angaben zu einzelnen Ausge-
staltungsfragen sowie konkrete Formulierungsvorschläge für die Neufassung
der §§ 14 f. SGB XI. Zu den Leistungshöhen für die neu zu schaffenden fünf
Pflegegrade, die im ersten Bericht noch als Bedarfsgrade bezeichnetet werden,
werden dagegen nur vier »Umsetzungsszenarien« mit unterschiedlichen Kos-
tenwirkungen erarbeitete. Dabei betonte der Beirat, dass die Modellrechnungen
nicht als Vorschläge zu verstehen seien, sondern lediglich den Gestaltungsspiel-
raum der Politik aufzeigen sollen (BMG 2009b: 23). Die endgültige Festlegung
der Leistungshöhen hänge indes von pflegepolitischen Zielen ab und sei folglich
durch den Gesetzgeber zu treffen.

Kurz vor der Bundestagswahl im Herbst 2009 lag damit ein weit gediehenes
Reformkonzept vor, dass eine breite Unterstützung der beteiligten Verbände
aufwies und von den Regierungs- ebenso wie von den Oppositionsparteien in
den Wahlprogrammen zur Umsetzung vorgesehen wurde. Die Einführung ei-
nes neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des damit eng verbundenen Neuen
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Begutachtungsassessments (NBA) wurde 2009 dann auch im Koalitionsvertrag
der neuen schwarz-gelben Regierung vereinbart (CDU/CSU und FDP 2009: 93).
Abgesehen von einigen als »Pflegegipfel« bezeichneten Expert:innenrunden
beim neuen Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler geschah in den nächs-
ten zwei Jahren aber nichts – obwohl der Gesundheitsminister das Jahr 2011
zum »Jahr der Pflege« erklärt hatte. Als Philipp Rösler wegen der Übernahme
des Bundeswirtschaftsministeriums im Mai 2011 von Daniel Bahr als Gesund-
heitsminister abgelöst wurde, war bereits fast die Hälfte der Legislaturperiode
vorüber und waren die Chancen auf eine erfolgreiche Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs nur noch gering. Diese Chancen verschlechterten
sich noch weiter als Jürgen Gohde im Dezember 2011 erklärte, nicht bereit zu
sein, erneut den Beiratsvorsitz zu übernehmen. Gohde hatte vom Bundesge-
sundheitsminister Vorgaben dafür verlangt, wie teuer die Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs werden dürfe, die dieser aber nicht bereit war zu
geben. Als im März 2012 ein neuer »Expertenbeirat« als personell weitgehend
identischem Nachfolger des ersten Beirats eingesetzt wurde, war damit bereits
abzusehen, dass die Zeit erneut zu knapp sein würde, um einen neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff einzuführen. Der im Juni 2013 vorgelegte Bericht enthielt –
neben einer Reihe von technischen Klärungen – daher lediglich »[b]eispielhafte
Berechnungen« für die finanzwirksamen Folgen verschiedener Optionen zur
Festsetzung der Leistungshöhen, die wiederum vom Institut für Pflegewissen-
schaften in Bielefeld durchgeführt wurden (BMG2013: 52 ff.). ImHinblick auf die
Festlegung der leistungsrechtlichen Regelungen verwies der Beirat stattdessen
darauf, dass Leistungshöhen und -spreizungen nicht empirisch aus dem NBA
abgeleitet werden können. Die Festlegung der zukünftigen Leistungsbeträge
hänge von »fachlich begründeten, pflegepolitischen Zielsetzungen« (ebd.: 9) ab.
Dass die Bundesregierung nicht in der Lage war, derartige Zielsetzungen zu
spezifizieren, war aber schon vor Einberufung des neuen Beirats klar und der
Grund dafür gewesen, dass der Vorsitzende des »alten« Beirats für diese Aufgabe
nicht zur Verfügung stand.

Im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff hat das BMG daher am
23.4.2012 den Referentenentwurf für ein Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz vorge-
legt, das am 23. Oktober 2012 beschlossen und in den wesentlichen Teilen am
1.1.2013 in Kraft getreten ist (BGBl. I: 2246). In diesem Gesetz wurde dabei der
mit dem PflEG und dem PfWG eingeschlagenen Weg fortgesetzt und ein weite-
rer Ausbau der Leistungen für Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz
vollzogen. Erstmals wurde Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz der
Pflegestufe »0« ein Anspruch auf reguläre Geld- und Sachleistungen eingeräumt,
und es wurden die Leistungsbeträge für Personen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenzmit Pflegestufe I und II erhöht (§§ 123 und 124 SGBXI a. F.).Die Leis-
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tungsausweitungen wurden dabei explizit als »Übergangsregelung« bezeichnet,
die lediglich »bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes, das die Leistungsgewährung
aufgrundeinesneuenPflegebedürftigkeitsbegriffsundeines entsprechendenBe-
gutachtungsverfahrens regelt« (§ 123 Abs. 1 Satz 1 sowie § 124 Abs. 1 Satz 1 SGB
XI) gelten sollte. Nach Inkrafttreten des PNG hatten Menschen mit Demenz als
Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz damit Anspruch auf erhebliche
Leistungender Pflegeversicherung, so dass derenursprünglicheBenachteiligung
weitgehend abgebaut war (vgl. Rothgang 2013). Allerdings hatte sich die inzwi-
schen von allen Akteuren geteilte Forderung nach einem neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriff zwischenzeitlich so weit verselbständigt, dass das PNG nur als ein
Schritt auf demWeg zu einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff angesehen und
auch von der Regierung im Gesetzentwurf entsprechend deklariert wurde.

In ihrem Koalitionsvertrag versprach die nach der Bundestagswahl 2013 neu
gebildete schwarz-roteRegierung »denneuenPflegebedürftigkeitsbegriff auf der
Grundlage der Empfehlungen des Expertenbeirates in dieser Legislaturperiode
so schnell wie möglich ein[zu]führen« und dabei zu gewährleisten, dass »dieje-
nigen, die heute Leistungen erhalten, durch die Einführung nicht schlechter ge-
stellt werden« (CDU/CSU/SPD 2013: 59). Tatsächlich wurde die Arbeit an der Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs anschließendmit großemNach-
druck vorangetrieben.

Zunächst wurden im Ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I) vom 17. Dezem-
ber 2014 (BGBl. I: 2222) einige Bereinigungen im Leistungsrecht vorgenommen:
Da das Merkmal »eingeschränkte Alltagskompetenz« nach Einführung des neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht mehr zur Verfügung stehen würde, wurde
der Anspruch auf besondere Betreuungsleistungen für PEA in häuslicher Pflege
nach § 45b SGB XI auf alle Pflegebedürftigen ausgedehnt und als »Entlastungs-
betrag« neu gefasst. Analog wurden die zusätzlichen Betreuungskräfte in statio-
närer Pflege gemäß§ 87bSGBXInunmehr als Anspruch auf »zusätzlicheBetreu-
ung und Aktivierung« auf alle Heimbewohner:innen ausgedehnt (§ 43b neu SGB
XI).

Die eigentliche Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erfolgte
dann imZweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) vom21.Dezember 2015 (BGBl. I:
2424) zum 1. Januar 2017. Zuvor wurden im April 2014 zur Vorbereitung der Um-
setzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs im April 2014 zwei Erprobungsstudien
gestartet: die vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Kran-
kenkassen (MDS) in Kooperation mit der Hochschule Bochum durchgeführte
»Praktikabilitätsstudie« und die von der Universität Bremen in Zusammenar-
beit mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft durchgeführte
»Aufwandsstudie« (»Erfassung von Versorgungsaufwänden in stationären Ein-
richtungen«). Diese Studien sollte eruieren, ob die Begutachtungmit dem neuen
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Begutachtungsinstrument praktikabel, valide und reliabel umsetzbar ist und ob
die Steigerungen der Versorgungsaufwände mit den Pflegegraden korrespon-
dieren. Die Ergebnisse beider Studien (Kimmel u.a. 2015; Rothgang u.a. 2015)
wurden vom Begleitgremium (2015) im Hinblick auf die Einführung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff positiv bewertet und markieren das Ende der Vorar-
beiten am Pflegebedürftigkeitsbegriff: »Mit dem Abschluss der beiden Studien
und deren ausführlicher Beratung in dem Begleitgremium sind die fachlichen
Vorarbeiten abgeschlossen und der Gesetzesentwurf kann jetzt zügig kommen«
(Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-Spitzenverbandes in einer gemeinsamen
Presseerklärung von BMG und GKV-Spitzenverband (BMG/GKV-Spitzenver-
band 2015)). Die Daten aus diesen Studien wurden dann auch genutzt, um die
Bewertungssystematik abschließend zu kalibrieren, mit deren Hilfe aus den
Ergebnissen der Assessments Zuordnungen von Pflegegraden vorgenommen
werden, und umdie finanziellen Folgen der Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs zu berechnen. Erst in dieser abschließenden Phase des Prozesses
ist es damit gelungen, die Parallelität von Beiratsprozess und wissenschaftlichen
Studien auf der einen Seite und Gesetzgebungstätigkeit auf der anderen Seite in
ein aufeinander bezogenes Verfahren zu überführen.

Das ebenfalls zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene Dritte Pflegestärkungsge-
setz (PSG III) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I: 3191) hat dann lediglich abschlie-
ßende Anpassungen vorgesehen und insbesondere die Übertragung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs auch in das Sozialhilferecht gewährleistet.

4. Politikergebnis

Die in den Pflegestärkungsgesetzen normierte Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs ist »die erste große« (Rothgang 2016), die »wichtigste« (Greß/
Stegmüller 2017: 3) und »umfassendste« (Wingenfeld 2015: 2; Gerlinger 2017: 12)
Pflegereform seit Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung. Sie ist zudem
»erstaunlich großzügig« (Rothgang/Kalwitzki 2015). Dieses Politikergebnis ist
nur vor dem Hintergrund des skizzierten Politikprozesses verständlich. Das
betrifft sowohl die Ausgestaltung, die sich eng an den Beiratsentwürfen ori-
entiert, als auch die Parametrisierung der Leistungsvoraussetzungen und der
Leistungshöhen, die unmittelbarer Ausfluss der Parallelität der Beirats- und
Gesetzgebungsprozesse sind.

Die Definition des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs in § 14 ff. SGB XI folgt
weitgehend dem Vorschlag aus dem ersten Bericht des Beirats (BMG 2009a: An-
lage 2), auf den auch im Bericht des Expertenbeirats noch einmal ausdrücklich
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verwiesen wird (BMG 20013: 31). Dabei wird Pflegebedürftigkeit als »gesundheit-
lich bedingte Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten« defi-
niert.Alsmaßgeblich für dasVorliegendieser Beeinträchtigungwerdendabei die
sechs Bereiche definiert, die im neuen Begutachtungsassessment überprüft wer-
den: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweise und
psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger
Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastun-
gen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Auch die Gewichtung der sechs Module bei der Ermittlung eines Gesamt-
scorewertes folgt den Beiratsempfehlungen.

Tabelle 2: Schwellenwerte der Grade der Beeinträchtigung in der ursprünglichen Bewertungssystematik
des Expertenbeirats und im PSG II
Quelle: BMG 2013: 22 und Anlage 2 zum PSG II (BGBl. 2015 Teil I Nr. 54, S. 2460)

Veränderungen gibt es gegenüber den Beiratsempfehlungen dagegen bei den
Schwellenwerten, die benötigt werden, um für die sechsModule »Grade der Beein-
trächtigung« zu ermitteln und bei denGrenzwerten für die Pflegegrade.5Wie Ta-

5 Die Zahl der Items unterscheidet sich zwischen den Modulen. Entsprechend ist auch die maximal er-
reichbare Punktzahl in denModulen verschieden und reicht von 12 (inModul 5) bis zu 57 inModul 4.Um
eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden für jedes Modul Schwellenwerte definiert, die eine Ein-
teilung in »Grade der Beeinträchtigung« erlauben. Durch Multiplikation der Werte von 0 bis 4 für die
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belle 2 zeigt, in der die Veränderungen in den grau hinterlegten Zellen hervor-
gehoben sind, wurden die Schwellenwerte für die Grade der Beeinträchtigung in
denModulen 1, 4 und 6 gegenüber der Beiratsempfehlung jeweils umeinenPunkt
abgesenkt, so dass sich imDurchschnitt höhereGrade der Beeinträchtigung erge-
ben.

Eine gleichgerichtete Anpassung zeigt sich auch bei den Schwellenwerten für
die Pflegegrade (Tabelle 3). Im Vergleich zu den Empfehlungen des Umsetzungs-
berichts wurden die Schwellenwerte für die (im ersten Beiratsbericht und dem
Umsetzungsbericht noch als »Bedarfsgrade« bezeichneten) Pflegegrade für die
Pflegegrade 1, 2 und 3 im PSG II im Vergleich zu den Empfehlungen des Exper-
tenbeirats abgesenkt. Beide Veränderungen zielen also darauf ab, eine insgesamt
höhere Pflegegradstruktur zu erzielen.

Keine
Pflegebe-
dürftigkeit

Pflegegrad
1

Pflegegrad
2

Pflegegrad
3

Pflegegrad
4

Pflegegrad
5

1. Beirats-
bericht
(Variante 1A
und 2A)

0–9 10–29 30–49 50–69
70 und
mehr

Grad 4 plus
besondere
Bedarfs-
konstella-
tion

Expertenbei-
rat

0–14 15–29 30–49 50–69 70–89 90–100

PSG II
0 bis

unter 12,5
12,5 bis
unter 27

27 bis
unter 47,5

47,5 bis
unter 70

70 bis
unter 90

90–100

Tabelle 3: Schwellenwerte der Pflegegrade im PSG II im Vergleich zu den Beiratsvorschlägen
Quelle: BMG 2009a: 58; BMG 2013: 22; § 15 Abs. 5 SGBXI.

In diesem Sinne wurde auch die Überleitung der bereits Pflegebedürftigen in
das neue System ausgestaltet. Ein wesentliches Ziel war es dabei, diese Über-
leitung so auszugestalten, »dass die Zahl der notwendigen Neubegutachtungen
von bereits Pflegebedürftigenmöglichst gering und damit für dieMedizinischen
Dienste operativ beherrschbar gehalten wird.« (BMG 2013: 82). Allen Pflegebe-
dürftigen mit Pflegestufe war dabei ein Pflegegrad zuzuweisen, wobei sicherge-
stellt sein musste, dass dieser in aller Regel mindestens so hoch war, wie er bei
einer Neubegutachtung zu erwarten gewesen wäre, um so die Zahl der Wider-
spruchsbegutachtungen zu begrenzen. Als ein »wesentliches Ziel der Ausgestal-

GradederBeeinträchtigungmit demModulgewicht unddemFaktor 25 ergibt sich einGesamtscorewert
im Intervall von 0 bis 100. Dabei wird von Modul 2 und 3 nur der jeweils höhere Wert berücksichtigt.
Mittels der in Tabelle 3 angegebenen Grenzwerte werden aus diesen Scorewerten die Pflegegrade be-
stimmt.
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tung derÜbergangsregelungen«wurde benannt, »dass bisherige Leistungsbezie-
herdurchdieEinführungdesneuenPflegebedürftigkeitsbegriffs nicht schlechter
gestellt werden« (BMG 2013: 82). Für Personen ohne eingeschränkte Alltagskom-
petenz wurde dabei vorgeschlagen – und im Gesetzgebungsverfahren dann um-
gesetzt –, dass Personenmit Pflegestufe X dem Pflegegrad X+1 zugewiesen wer-
den. Für Personenmit eingeschränkter Alltagskompetenz hat der Expertenbeirat
drei Varianten vorgelegt.Mit dem sogenannten »doppelten Stufensprung«, dem-
zufolge PEA der Pflegestufe X in den PflegegradX+2 übergeleitet werden, hat der
Gesetzgeber, wiederum die großzügigste ausgewählt.

Dies gilt umsomehr als der Expertenbeirat bei seinen diesbezüglichen Über-
legungen lediglich unterstellt hat, »dass die zukünftigen Leistungsbeträge […] in
den Pflegegraden nicht unter den Leistungsbeträgen der heutigen Pflegestufen
liegen« (ebd.: 87). Tatsächlich gehen die Leistungsbeträge aber deutlich darüber
hinaus: Für Personen ohne eingeschränkte Alltagskompetenz wurden den Pfle-
gesachleistungen und dem Pflegegeld nicht die Leistungsbeträge nach § 36 SGB
XI (Pflegesachleistungen) bzw. § 37 SGB XI (Pflegegeld) der korrespondierenden
Pflegestufen zugrunde gelegt, sondern diese um die Beträge der zusätzlichen
Leistungen nach § 123 SGB XI erhöht, die im PNG nur bis zum Inkrafttreten
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs als »Übergangsregel« eingeführt wurden
(Tabelle 4 und Tabelle 5).

Perso-
nenzahl
2014

Einstufung alt Leistungs-
betrag alt
(§ 36 + § 123)

Leistungs-
betrag neu
(§ 36)

Einstufung
gemäß
Überleitung

Differenz der
Leistungs-
beträge

21.202 PS 0 + EA 231 689 PG 2 458
140.972 PS I 468 689 PG 2 221
52.442 PS I + EA 689 1.298 PG 3 609
57.861 PS II 1.144 1.298 PG 3 154
49.500 PS II + EA 1.298 1.612 PG 4 314
14.2246 PS III 1.612 1.612 PG 4 0
21.336 PS III + EA 1.612 1.995 PG 5 383
2.144 Härtefälle 1.995 1.995 PG 5 0

Härtefälle + EA 1.995 1.995 PG 5 0
Tabelle 4: Leistungshöhen für Pflegesachleistungen (in Euro/Monat)7

Quellen: SGBXI in der Fassung des PSG I und des PSG II sowie BMG 2015

6 Da die erhöhten Pflegesachleistungen gemäß § 123 SGB XI nicht für PEA in Pflegestufe III gewährt
werden, enthält die amtliche Statistik keine Informationen über die PEA-Quote in dieser Pflegestufe.
Basierend auf Begutachtungsergebnissen (Brucker u.a. 2013) wurde der PEA-Anteil hiermit 60 Prozent
angesetzt und die Pflegebedürftigen in Pflegestufe III im Verhältnis 60 zu 40 auf PEA und PoEA aufge-
teilt. Die gleiche Vorgehensweise wurde auch bei den Pflegegeldbezieher:innen angewandt.
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Perso-
nenzahl
2014

Einstufung alt Leistungs-
betrag alt
(§ 37 + § 123)

Leistungs-
betrag neu
(§ 37)

Einstufung
Überleitung

Differenz der
Leistungs-
beträge

84.223 PS 0 + EA 123 316 PG 2 193
685.944 PS I 244 316 PG 2 72
197.037 PS I + EA 316 545 PG 3 229
233.327 PS II 458 545 PG 3 87
153.596 PS II + EA 545 728 PG 4 183
43.825 PS III 728 728 PG 4 0
65.738 PS III + EA 728 901 PG 5 173

Tabelle 5: Leistungshöhen für Pflegegeld (Euro/Monat)
Quellen: SGBXI in der Fassung des PSG I und des PSG II sowie BMG 2015

Damit werden diese zusätzlichen Leistungen, die die zu geringen Leistungs-
höhen insbesondere fürMenschenmit Demenz ausgleichen sollen, implizit allen
Pflegebedürftigenzugebilligt.Die eingeschränkteAlltagskompetenzwirdbeiden
davon Betroffenen dann doppelt berücksichtigt: einmal in der Überleitung selbst
(doppelter Stufensprung) und zum anderen dadurch, dass die neuen Leistungs-
höhen die eigentlich als Übergangslösung gedachten zusätzlichen Leistungen
nach § 123 SGB XI perpetuieren. Ausgehend von den Pflegebedürftigenzahlen
des Jahres 2014, dem letzten Jahr, für das zur Zeit der Gesetzesformulierung
Zahlen vorlagen, ergibt sich eine – überwiegend sehr beachtliche – Besserstel-
lung von 95 Prozent der Pflegesachleistungsempfänger:innen und 97 Prozent
der Pflegegeldempfänger:innen – während sich für die verbleibenden Personen
nichts ändert.

Auch im stationären Bereich erfolgen Anpassungen der Leistungsbeträge an
dieneueStrukturder fünfpflegegradbezogenenAnspruchsklassen.Anders als im
ambulanten Bereich kommt es dabei teilweise zu einer Verringerung des perso-
nenbezogenen Leistungsanspruches, nämlich für formell übergeleitete Pflegebe-
dürftige,die bisher ohne eingeschränkteAlltagskompetenz zuLeistungengemäß
Pflegestufe I und II berechtigt sind (Tabelle 6).Diese neuenLeistungsbeträge sind
jedoch nur bedingt mit den alten Beträgen vergleichbar, da gleichzeitig auch die
Pflegesätze übergeleitet werden und durch die Einführung einrichtungseinheit-
licher Eigenanteile in Pflegeheimen eine Umverteilung der individuell zu tragen-
denBelastungen von denPersonenmit höheremAusmaßder Pflegebedürftigkeit
zu solchen mit einem niedrigeren Ausmaß durchgeführt wurde (vgl. Rothgang
u.a. 2016: 28 ff. für Details). Aussagekräftiger ist daher die Veränderung der Ei-
genanteile.

7 Empfänger:innen von Kombinationsleistungen wurden zu je 50 Prozent auf Pflegegeld- und Pflege-
sachleistungsempfänger:innen umgerechnet.
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Leistungsbetrag Eigenanteile
Pflegestufe
alt

Alt Neu Diffe-
renz

Alt Neu Diffe-
renz

Pflegegrad
Überlei-
tung

PS I 1.064 770 -294 391 580 189 PG 2
PS I + EA 1.064 1.262 198 391 580 189 PG 3
PS II 1.330 1.262 -68 596 580 -16 PG 3
PS II + EA 1.330 1.775 445 596 580 -16 PG 4
PS III 1.612 1.775 163 815 580 -235 PG 4
PS III + EA 1.612 2.005 393 815 580 -235 PG 5
Tabelle 6: Monatliche Leistungshöhen und Eigenanteile bei stationärer Pflege (in Euro/Monat) basierend
auf den Pflegesätzen vomDezember 2013
Quellen: SGBXI in der Fassung des PSG I und PSG II, Statistisches Bundesamt 2015

Tabelle 6 zeigt wie sich die Eigenanteile nach der Überleitung entwickeln,
wenn die zum Zeitpunkt der Gesetzesformulierung aktuellsten in der Pflegesta-
tistik vorhandenen Pflegesätze vom Dezember 2013 zugrunde gelegt werden.
Auch hier kommt es demnach zu einer Belastung, nämlich fürHeimbewohnende
in Pflegestufe I (mit und ohne eingeschränkter Alltagskompetenz). Diese Be-
lastung wird für Bestandfälle durch die Besitzstandswahrung (§ 141 Abs. 3 SGB
XI in der Fassung des PSG II) aufgefangen, so dass es auch in der stationären
Pflege unter den Pflegebedürftigen unmittelbar nur »Gewinner:innen« gibt und
solche Personen, für die sich nichts ändert. Für Neufälle, die nach altem Recht in
Pflegestufe I eingestuft worden wären, resultiert hingegen eine Erhöhung ihrer
Eigenanteile. Insgesamt ist die Entlastung im stationären Sektor daher nicht so
groß wie in der häuslichen Pflege.

5. Fazit

Der Politikprozess ist insgesamt durch die zentrale Rolle des Beirates und des Exper-
tenbeirats gekennzeichnet, während der Beirat zur Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs, der zugleich als Begleitgremium nach § 18c SGB XI fun-
giert, nur noch als Clearingstelle bei der Umsetzung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs agiert und dabei keinewesentlichen Impulsemehr gesetzt hat.8Der
Beiratsprozess hat dabei zunächst die Aufgaben erfüllt, die Politik gemeinhin für
solche Prozesse vorsieht: Die Entlastung der Politik, indem die Erarbeitung de-

8 Dieser Beirat hat auch die Evaluation des PSG II begleitet. Die Evaluationsstudien, die in insge-
samt sechs Losen ausgeschrieben und bearbeitet wurden, haben aber vor allem eine legitimato-
rische Funktion gehabt und ebenfalls keine Impulse zur Weiterentwicklung gesetzt. Die Berich-
te finden sich unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/
evaluierungsbericht-pflegebeduerftigkeit.html.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/evaluierungsbericht-pflegebeduerftigkeit.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2020/evaluierungsbericht-pflegebeduerftigkeit.html
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taillierter Vorschläge für komplexe fachliche Fragen an einschlägige Verbands-
akteure delegiert werden, und die Schaffung von Legitimität für die erarbeite-
ten Lösung durch breite Einbeziehung der relevanten Akteure im Politikfeld. Die
Ergebnisse der Beiratsbericht sind weitgehend imGesetzgebungsprozess umge-
setztworden. InsofernkannderBeiratsprozess zur Initiierung einer großenPfle-
gereform als erfolgreich angesehen werden.

Die Vorgehensweise des Beirats war dabei dadurch gekennzeichnet, dass die
Entwicklungsarbeiten selbst in Form von Studien an wissenschaftliche Institute ver-
gebenwurden.Bei derEntwicklungdes neuenBegutachtungsassessments (soge-
nannte »1. Hauptphase«) war aber neben dem Institut für Pflegewissenschaften
an der Universität Bielefeld auch der MDK Westfalen-Lippe beteiligt (Wingen-
feld u.a. 2008), und bei der ersten Anwendung dieses Assessments bei einer Stu-
dienpopulation (»2. Hauptphase«) wurde die Studie von der Universität Bremen
gemeinsam mit dem MDS durchgeführt (Windeler u.a. 2008). Bei der Praktika-
bilitätsstudie schließlich war der MDS sogar federführend (Kimmel u.a. 2015).
Durch die Einbeziehung der »MDK-Familie« in diese Studien wurde sicherge-
stellt, dass die wissenschaftlichen Entwicklungsarbeiten nicht von den Anforde-
rungen der Praktiker des Prüfdienstes losgelöst durchgeführt wurden. Die Wis-
senschaft blieb so immer eng an den Beiratsprozess angebunden und hatte teil-
weise – insbesondere, wenn die Vorlage immer neuer Szenarien vom Beirat ge-
fordert wurden – den Charakter eines Erfüllungsgehilfen

Allerdings gab es neben demBeiratsprozess einen parallelenEreignisstrang, der
das erkannte Problem durch die Schaffung von Zusatzleistungen für Personen
mit eingeschränkter Alltagskompetenz zu lösen versuchte. Dass dieserWeg auch
nach der Einsetzung des ersten Beirats mit dem PfWG und dem PNG weiterbe-
schritten wurde, ist auf dieWahlzyklen zurückzuführen. Als klar wurde, dass der
2006 begonnene Beiratsprozess nicht bis zur Bundestagswahl 2009 zur Einfüh-
rung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs führen würde, wurden im PfWG
2008 isolierte Leistungsverbesserungen beschlossen,umzurBundestagswahl et-
was vorweisen zu können. Das gleiche wiederholte sich 2012, wobei die Unmög-
lichkeit, rechtzeitig vor demWahltermin 2009 eine umfassende Reform vorzule-
gen, darauf zurückzuführen ist, dass die neue Bundesregierung die erste Hälf-
te der Legislaturperiode ungenutzt verstreichen ließ und sich damit selbst der
Chancen auf eine Systemreform beraubte.

Die so entstandene Parallelität zweier weitgehend unverbundenen Prozesse
hatte zwei wesentliche Folgen: Zum einen war das Ausgangsproblem mit dem
PNG schonweitgehend gelöst und hätte durch weitere kleinere Leistungsverbes-
serungen für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz endgültig gelöst
werden können, allerdings nur um den Preis, dass aus den Mitteln der Pflege-
versicherung auch Leistungen für Menschen finanziert worden wären, die selbst
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nicht pflegebedürftig im Sinne der Pflegeversicherung sind – ein rechtssystema-
tisch unbefriedigender Zustand.Vor allem ist durch die jahrelangenVerzögerun-
gen aber ein Erwartungsdruck entstanden, der dazu geführt hätte, dass der Ver-
zicht auf die Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs als Politikver-
sagen gewertet worden wäre. Der langjährige Prozess hat so selbst den Bedarf
nach einer »großen Reform« geschaffen.

Zum anderen wurden mit den gesetzlichen »Übergangsregelungen« Leis-
tungstatbestände geschaffen, hinter die dann nicht mehr zurückgefallen werden
konnte. So sind die beachtlichen Leistungsausweitungen im ambulanten Be-
reich vor allem darauf zurückzuführen, dass der Expertenbeirat »sich darauf
verständigt [hat], den Stand des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) als
tatsächliche Grundlage seiner Beratungen zu betrachten.« (BMG 2013: 82). Da-
mit wurden die »Übergangsregelungen« für die dauerhafte Festsetzung der
Leistungshöhen genutzt, was zu der »erstaunlich großzügigen« (Rothgang/
Kalwitzki 2015) und im Ergebnis dann auch besonders teuren Reform (Schwin-
ger u.a. 2018) geführt hat. Dies gilt umso mehr als es sich der Expertenbeirat
zum »Ziel der Ausgestaltung der Übergangsregelungen [gemacht hat …], dass
bisherige Leistungsbezieher:innen durch die Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs nicht schlechter gestellt werden« (BMG 2013: 82). Die durch
Berücksichtigung der Übergangsregelungen des PNG hohen Leistungssätze für
häusliche Pflege und die großzügige Überleitung der Pflegestufen in Pflegegrade
wurden dann durch die im Gesetzgebungsprozess durchgeführte Absenkung
der Schwellenwerte für die Grade der Beeinträchtigung und die Pflegegrade
noch weiter verstärkt. Die Parallelität der beiden Reformstränge hat in ihrer
Interaktion daher dazu beigetragen, diemit der Einführung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs verbundenen Ausgabensteigerungen der Pflegeversicherung
erheblich zu vergrößern.
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Kontinuität oderWandel? Die sozialpolitischen
Vorhaben der Ampel-Koalition

Wolfgang Schroeder1

1. Einleitung

Der deutsche Sozialstaat ist durch seine Sozialversicherungen geprägt. Grund-
pfeiler dieses System in der Bundesrepublik waren über lange Zeit eine ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung, ein großer Beschäftigungsstand sowie ein
großer Anteil an Normalarbeitsverhältnissen. Zwar haben sich diese Stützen des
Sozialversicherungsstaates im Zuge veränderter Geschlechter- und Familien-
leitbilder, des demografischen Wandels, der strukturellen Veränderungen der
Industrie- und Dienstleistungsbranchen sowie der Erosion des Normalarbeits-
verhältnisses massiv verändert, und insbesondere steuerfinanzierte Bereiche,
wie etwa innerhalb der Rentenversicherung oder in der Familienpolitik, haben
an Bedeutung gewonnen (Breyer/Buchholz 2021: 383). Das System des Sozial-
versicherungsstaates ist über die Zeit hinweg jedoch immer wieder stabilisiert
worden. Wandel und Anpassungsprozesse finden im deutschen Sozialversi-
cherungsstaat also in der Regel inkrementell und entlang der pfadabhängigen
Strukturen statt (Nullmeier 2019).

Nur selten ist es unter bestimmten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
politischen Konstellationen zu Gelegenheitsfenstern gekommen, die für disrup-
tive Veränderungen in einzelnen Policy-Bereichen wie etwa in der Krankenver-
sicherung (Lahnsteiner Kompromiss 1992), der Rentenversicherung (2002) oder
der Arbeitsmarktpolitik (Hartz-Reformen) genutzt wurden, gleichwohl ohne sie
in Gänze zu ersetzen oder sie gar abzuschaffen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
Wandel grundsätzlich ausgeschlossenbzw.nur andiesen critical juncturesmöglich
ist. Auch inkrementelle Anpassungen undNeujustierungen können in Summezu
größerenVeränderungen der sozialpolitischenAusrichtung führen (Streeck/The-
len 2005). Regierungswechsel und damit einhergehend der Koalitionsvertrag als
Regierungsprogrammstellenhierfür einebesondereGelegenheit dar.DerBeitrag
geht daher der Fragenach,obdie sozialpolitischenVorhabenderAmpel-Koalitio-
näre in der Tradition pfadabhängiger und inkrementeller Anpassungen stehen
und das Sozialversicherungsmodell stabilisieren oder vielmehr größere Umbrü-

1 Ich bedankemichbei LukasHeller für dieUnterstützungundhilfreichenAnregungenbei derErstellung
dieses Beitrags.
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che zu erwarten sind. Ausgehend von der Zielsetzung der neuen Bundesregie-
rung, »den Sozialstaat […] auf die Lebensrealitäten unserer Zeit aus[zu]richten«
(SPD/Grüne/FDP 2021: 72), ist die Absicht zu identifizieren,dass die bestehenden
Strukturen so an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden sollen, dass
ein grundlegender Kurswechsel in der Sozialpolitik abgewehrt werden kann.

Hinsichtlich der Frage nach den Erwartungen, die sich mit den sozialpoliti-
schen Ankündigungen des Koalitionsvertrages verbinden, ist es geboten, auch
die sozialpolitisch flankierenden Maßnahmen der ökologischen Transformation
in den Blick zu nehmen. Denn wenn es zutreffend sein sollte, dass Belastungen
und Veränderungen, die von der großen ökologischen Transformation zu erwar-
ten sind, kumulative Wirkungen auf die sozialen und ökonomischen Struktu-
ren haben können, dann dürfte von dieser Entwicklung auch ein Einfluss auf die
sozialpolitischenSteuerungs-, Finanzierungs- und Institutionalisierungsmuster
ausgehen. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbaren Daten vorliegen und die
Logik der Veränderung sozialstaatlicher Reproduktion im ökologischen Trans-
formationszyklus nicht eindeutig zu bestimmen ist, geht es im Rahmen eines
solchen Essays darum, die Ausgangsbedingungen zu beschreiben und angemes-
sene Fragen zu identifizieren, um die weitere Forschung besser orientieren zu
können. Am Ende könnte es im Kontext des deutschen Modells wieder auf die
Frage hinauslaufen, ob die zu erwartenden Veränderungen im Rahmen der eta-
blierten Strukturen und Institutionen flexibel aufgefangen werden können, oder
doch neue sozialpolitische Institutionen, Strukturen und Zielsetzungen notwen-
dig werden.

Um diesen Fragen mit Bezug auf den Koalitionsvertrag nachzugehen, wer-
den die in diesem Vertrag ausgeführten Überlegungen undMaßnahmen zur So-
zialpolitik in den Blick genommen. Für den Sozialversicherungsstaat stellvertre-
tend konzentriere ich mich dabei zunächst auf die Bereiche der Arbeitsmarkt-
undAlterssicherungspolitik.DieVorhabenwerden jeweils skizziert undhinsicht-
lichderFragenachKontinuitätundWandeluntersucht.UmeinvollständigesBild
zeichnen zu können, werden neben den beschriebenen Programmpunkten auch
solche Reformoptionen herangezogen, die von der Ampel-Koalition nicht ange-
strebt werden, die aber durchaus eine gewisse prominente Rolle in der öffentli-
chenDebatte einnehmen.Anschließendwidmet sichderBeitragder Sozialpolitik
der ökologischen Transformation, indem die regierungsseitigen Vorhaben skiz-
ziert undhinsichtlich ihrer potenziellenReichweite und ihrem Innovationsgehalt
bewertet werden. Ein abschließendes Resümee fasst die Ergebnisse zusammen
und unternimmt einen Ausblick auf die zu erwartende Sozialpolitik der Ampel-
Koalition.
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2. Sozialpolitische Vorhaben der Ampel-Koalition

Bevor der Frage nach Kontinuität undWandel der sozialpolitischen Regierungs-
programmatik nachgegangen werden kann, sind zunächst einige systematische
Überlegungen notwendig. In diesem Beitrag wird hierzu auf die Typologie zum
Policy-Wandel vonPeterHall (1993) zurückgegriffen.Diese bietet denVorteil,dass
sie einerseits zwischen den Instrumenten und Zielen von Politik unterscheidet,
woraus sich andererseits die Möglichkeit einer Klassifizierung von Änderungen
erster, zweiter und dritter Ordnung ergeben. Es können demnach sowohl inkre-
mentelle als auch transformativeVorhabenderRegierungerfasstundklassifiziert
werden.

Bei Änderungen erster Ordnung handelt es sich um eine Anpassung von In-
strumenten an die Herausforderungen der jeweils aktuellen Rahmenbedingun-
gen, ohne dabei die Zieldimension, die der etablierten Policy unterliegt, zu ver-
ändern. Auch bei Änderungen zweiter Ordnung werden die vorhandenen Ziele
nicht in Frage gestellt. Neben der Neujustierung bestehender Instrumente zäh-
len hierzu allerdings auch neue Instrumente und Maßnahmen zur Realisierung
der gesteckten Ziele. Während diese beiden ersten Kategorien als inkrementelle
bzw. pfadabhängige Anpassungen zu verstehen sind, handelt es sich bei Ände-
rungen dritter Ordnung um grundlegende Kursänderungen. Die Zieldimension
wird neu definiert und das Instrumentarium dementsprechend angepasst und
neu aufgestellt (ebd.: 281 ff.). Es gilt allerdings zu beachten, dass eine Akkumu-
lation kleinerer Anpassungsprozesse ebenfalls zu einer grundlegend veränderten
Weichenstellung, im Sinne neuer Ziele führen kann (Streeck/Thelen 2005).

2.1 Arbeitsmarktpolitik

Der Arbeitsmarkt steht mit dem Strukturwandel der digitalen und ökologischen
Transformation von Wirtschaft und Arbeit vor großen Herausforderungen. So
können routinebasierte Tätigkeiten wegfallen, neue und komplexere Aufga-
benfelder entstehen (beispielsweise Südekum 2018). Im Zusammenspiel mit
dem demografischen Wandel führen diese Entwicklungen zu einem in Teilen
schon heute spürbaren Fachkräftemangel (DIHK 2021). Auch für die sozialen
Sicherungssysteme – allen voran den Sozialversicherungen – hat das Konse-
quenzen. Denn deren finanzielle Basis ist gefährdet, wenn es nicht gelingt,
neue Fachkräfte auszubilden, bestehendes Fachkräftepotenzial auszuschöpfen
und von Substituierbarkeit gefährdete Beschäftigte durch Weiterbildungen an
die neuen Qualifikationsprofile heranzuführen. Die zentralen Herausforderun-
gen bestehen dementsprechend in der arbeitsmarktpolitischen Gestaltung des
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Strukturwandels sowie der Konsolidierung der sozialen Sicherungssysteme (IAB
2021).

DieBundesregierung scheint sichdieserHerausforderungenbewusst zu sein,
wenn sie formuliert: »Ein hohes Beschäftigungsniveau und gerechte Entlohnung
sindGrundlage für unserenWohlstandunddie Finanzierungunserer sozialenSi-
cherung.« (SPD/Grüne/FDP 2021: 65) Diese Formulierungen deuten darauf hin,
dass ein hohes Beschäftigungsniveau und gute Arbeit als zentral verstandenwer-
den. Zwei weitere Aspekte zukünftigen arbeitsmarktpolitischen Regierungshan-
delns werden hieran sichtbar. Erstens präferiert die Ampel-Koalition Maßnah-
men im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die zweitens darauf hinwirken
sollen, die Basis für den Sozialversicherungsstaat zu festigen.Dieses Ziel und die
Konzentration auf die aktive Arbeitsmarktpolitik finden sich folglich auch in den
geplanten Maßnahmen der Koalitionäre wieder (Tabelle 1). So wird im Bereich
der passivenTransferleistungen lediglich ein erleichterter Zugang für Selbststän-
dige zur freiwilligen Arbeitslosenversicherung erwähnt. Ein grundlegender Um-
bau der Arbeitslosen- zur Erwerbstätigenversicherung ist demnach ebenso we-
nig zu erwarten, wie ein genereller Kurswechsel in der sozialen Sicherung hin
zu einem seit langem kritisch und aus verschiedenen Perspektiven diskutierten
bedingungslosenGrundeinkommen.Besondershervor stechen imKoalitionsver-
trag hingegen die Bereiche der Aus- undWeiterbildung.

DerAusbildungkommtdieAufgabezu, fürneueundgutausgebildeteArbeits-
kräfte zu sorgen, umdas Beschäftigungsniveau nachhaltig zu stabilisieren.Hier-
zu werden an dem als Erfolgsmodell anerkannten System der dualen Ausbildung
keine grundlegenden Veränderungen vorgenommen. Vielmehr wird sich im Sin-
ne der Änderungen erster und zweiter Ordnung durch Anpassungen und Ergän-
zungenbestehenderMaßnahmendarauf konzentriert, einerseits dieQualität der
Ausbildung zu verbessern, indemdie berufsbildenden Schulenmodernisiert und
gestärkt werden sollen und andererseits bisher nicht erschlossenes Potenzial ge-
hoben und in besonderer Weise gefördert werden soll. So ist etwa vorgesehen,
dieBerufsorientierungund Jugendberufsagenturenauszubauen.MitderEinfüh-
rung einer Ausbildungsgarantie und dem weiteren Ausbau von Fördermaßnah-
men wie beispielsweise der assistierten Ausbildung oder der Einstiegsqualifizie-
rungunddemAngebot außerbetrieblicher Ausbildungsplätze inRegionenmit ei-
ner Unterversorgung an Ausbildungsplätzen soll zudem sichergestellt werden,
dass möglichst alle Jugendliche den Weg in den Arbeitsmarkt und eine qualifi-
zierte Ausbildung finden.

Neben dem Erschließen von neuem Arbeitskräftepotenzial wird mit dem
Fokus auf dieWeiterbildung zudemder Präventionsgedanke der aktiven Arbeits-
marktpolitik gestärkt.Es geht darum,Beschäftigungsfähigkeit undArbeitsplätze
in Zeiten der digitalen und ökologischen Transformation vonWirtschaft und Ar-
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Tabelle 1: Arbeitsmarktpolitische Vorhaben der Ampel-Koalition
Quelle: Eigene Darstellung nach SPD/Grüne/FDP 2021: 65 ff.
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beit zu sichern. Hierzu soll die Weiterbildungsbeteiligung in der kommenden
Legislaturperiode weiter gesteigert werden. Neben Verbesserungen bei der
Beratung und Struktur der Angebote etwa über den Ausbau derWeiterbildungs-
verbünde und den Aufbau vonWeiterbildungsagenturen sollen hierzu insbeson-
dere generösere Fördermöglichkeiten beitragen. So sollen unter anderem das
Aufstiegs-BAföG ausgebaut und ein Lebenschancen-BAföG eingeführt werden.
Letzteres soll Weiterbildungen auch jenseits von berufs- und abschlussbezoge-
nen Qualifikationen ermöglichen. Darüber hinaus ist auch die Einführung einer
Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild geplant, um die finanziellen
und zeitlichen Hürden zur Teilnahme an Weiterbildungen abzubauen (Rahner
2018). Als Anreiz dafür, dass die Betriebe ihre Beschäftigten für die veränderten
Arbeitsprozesse und Qualifikationsprofile fit machen, sieht die neue Bundesre-
gierung die Einführung eines Qualifizierungsgeldes vor.Dieses soll angelehnt an
das Kurzarbeitergeld ausgestaltet werden und während der Qualifizierungspha-
sen ausgezahlt werden, um Arbeitsplätze zu sichern. Besonders hervorzuheben
ist hinsichtlich der Weiterbildung der Austausch des Vermittlungsvorrangs in
der Grundsicherung zu Gunsten eines Weiterbildungsvorrangs. Galt bisher die
möglichst schnelle Vermittlung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt als oberste
Maxime, strebt die Ampel-Koalition nunmehr das Ziel an, die Arbeitsvermittlung
stärker mit der Arbeitsförderung zu verknüpfen und so eine nachhaltige Inte-
gration von Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt anzustreben. Während es
sich bei den zuvor genannten Maßnahmen im Sinne der Typologie von Hall um
Änderungen erster und zweiter Ordnung handelt, indem bestehende Leistungen
ausgebaut, angepasst oder durch neue ergänzt werden, kann der Wechsel zum
Weiterbildungsvorrang durchaus als Änderung dritter Ordnung klassifiziert
werden, da im Bereich der Arbeitsvermittlung und -förderung die Ziele neu
definiert – zumindest jedoch verschoben –wurden.

Neben einem hohen Beschäftigungsniveau beabsichtigt die Koalition, auch
Maßnahmen zur Förderung qualitativ hochwertiger Arbeit zu ergreifen.Hiermit
kann sowohl die Beschäftigungsfähigkeit im Zuge des Arbeits- undGesundheits-
schutzes gesichert als auch die über Erwerbsarbeit finanzierten Sozialversiche-
rungen über verbesserte Lohnstrukturen stabilisiert werden. In diesem Kontext
wird die Umsetzung des zentralen Wahlversprechens der Sozialdemokratie an-
gestrebt, indem derMindestlohn einmalig auf zwölf Euro pro Stunde angehoben
werden soll. Zur Verbesserung der Lohn- undArbeitsbedingungen sollen generell
jedoch auch weiterhin die Sozialpartner beitragen, weshalb diese gestärkt wer-
den sollen, um eine höhere Tarifbindung zu erreichen.Eine konkreteMaßnahme
hierzu besteht darin, öffentliche Auftragsvergaben an die Einhaltung eines Tarif-
vertrags zu knüpfen undder Tarifflucht über Betriebsausgliederungen entgegen-
zuwirken.Darüber hinaus finden sich imKoalitionsvertrag jedoch keine konkre-
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ten Vorschläge, wie die Tarifautonomie unterstützt werden kann, was auch von
Seite der Gewerkschaften kritisiert wird (DGB 2021: 3). Mit Blick auf die befris-
tete Beschäftigung ist der Abbau haushaltsbedingter und sachgrundloser Befris-
tungen im öffentlichen Dienst und beim Bund geplant. Darüber hinaus soll die
sachgrundlose Befristung auf maximal sechs Jahre begrenzt werden. Zur Förde-
rungguterArbeit handelt es sich insgesamt betrachtet umeinePolitik der kleinen
Schritte, die an bestehenden Strukturen ansetzt, diese zu stärken versucht. Auch
wenn in einigen wenigen Bereichen stärker reguliert werden soll, ist daraus kein
grundlegenderWandel abzuleiten.

Dies wird auch daran deutlich, dass bei den Verbesserungen der Lohn- und
Arbeitsstrukturen einzelne Bereiche weitgehend ausgespart werden. So wird im
Koalitionsvertrag konstatiert, dass »Werkverträge und Arbeitnehmerüberlas-
sung […] notwendige Instrumente« sind (SPD/Grüne/FDP 2021: 71). Abgesehen
von einer möglichen verstetigenden Ausweitung des Kurzarbeitergeldes auf
Leiharbeitnehmer:innen, die zuvor evaluiert werden soll und dem vollständigen
Krankenversicherungsschutz für Saisonarbeitskräfte ab dem ersten Tag, sind in
diesem Bereich keine regulierenden Eingriffe geplant. Auch an Minijobs wird
festgehalten und die Einkommensgrenzemit dem steigendenMindestlohn sogar
auf 520 Euro angehoben.Hiermit hält die neue Bundesregierung an Formen pre-
kärer Beschäftigung fest und agiert damit beispielsweise gegen die Empfehlung
des Rats der Arbeitswelt (2021: 77 f.), Minijobs schrittweise zu reduzieren und
schließlich mit wenigen Ausnahmen – etwa für Renter:innen – gänzlich abzu-
schaffen. Dem Ziel, die soziale Sicherung über gute Erwerbsarbeit zu sichern,
steht also eine zurückhaltende Vorgehensweise in einzelnen Bereichen prekärer
Beschäftigung gegenüber.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Fokus der Ampel-Koalitionäre in der
Arbeitsmarktpolitik auf der Weiterentwicklung von aktiven Maßnahmen zur
Sicherstellung eines hohen Beschäftigungsniveaus liegt. Flankiert werden diese
durch einige Vorhaben zur Verbesserung der Lohn-und Arbeitsbedingungen,
wenngleich diese nicht konsistent in allen Bereichen der Arbeitswelt zu finden
sind. Die passive Arbeitsmarktpolitik hingegen spielt kaum eine Rolle im Re-
gierungsprogramm. Bei der überwiegenden Zahl der Vorhaben handelt es sich
zudem um Änderungen erster und/oder zweiter Ordnung, indem bestehende
Instrumente angepasst (Berufsorientierung, Förderung von Weiterbildung)
und mitunter durch neue Maßnahmen ergänzt (Ausbildungsgarantie, Lebens-
chancen-BAföG) werden. Dazu zählt auch der veränderte Integrationsfokus im
Grundsicherungssystemmit der beabsichtigten Priorisierung derWeiterbildung
gegenüber der direkten Vermittlung. Schließlich stellt sich abschließend die Fra-
ge, wie diese Ausweitungen und neuen Instrumente finanziert werden können.
Somit wird die Frage der Finanzierung zusätzlicher Leistungen schon vor dem
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Hintergrund der im Rahmen der Kurzarbeit während der Corona-Pandemie
aufgezehrten Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit virulent.

2.2 Alterssicherungspolitik

Die Alterssicherungspolitik in Deutschland ist durch die seit 1957 umlagefinan-
zierte gesetzlicheRentenversicherunggeprägtunddemZiel der Lebensstandard-
sicherung im Alter verpflichtet. Betriebliche und private Formen der Alterssiche-
rung als zweite unddritte Säule spielen seit Anfang der 2000er Jahre eine größere
Bedeutung, um die im Zuge des demografischen Wandels entstandene Renten-
lücke zu kompensieren (Steffen 2012). An diesem inzwischen etablierten Drei-
Säulen-Modell hält die Ampel-Koalition fest. Die Finanzierungsschwierigkeiten
durch den demografischen Wandel sind jedoch nicht kleiner geworden, es erge-
ben sich vor allem für Selbstständige Sicherungslücken und die private wie be-
triebliche Altersvorsorge wird insbesondere von denjenigen seltener in Anspruch
genommen, die aufgrund geringer Rentenanwartschaften besonders dringend
zusätzliche Vorsorge benötigen. Die neue Bundesregierung erkennt diese Pro-
blematik an und verpflichtet sich, mit geeigneten Maßnahmen »eine gute und
verlässliche Rente nach vielen Jahren Arbeit« zu gewährleisten« (SPD/Grüne/FDP
2021: 73). Dass die konkreten Maßnahmen im Bereich der Alterssicherungspoli-
tik (Tabelle 2) – wie auch im Bereich der Arbeitsmarktpolitik – vielmehr darauf
ausgelegt sind, das bestehende System zu stabilisieren und nicht grundlegend zu
reformieren, indembeispielsweise die Rentenversicherung zu einer Erwerbstäti-
genversicherung umgebautwird,wie sie inÖsterreich existiert,wird daran deut-
lich, dass es im Koalitionsvertrag heißt: »Neben der gesetzlichen Rente bleiben
die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes Leben im Alter.«
(ebd.)

Bei der gesetzlichen Rentenversicherung wird am aktuellen Regel-Renten-
eintrittsalter von 67 festgehalten, das Mindestrentenniveau von 48 Prozent soll
langfristig gesichert und für Personen mit Erwerbsminderungsrenten im Be-
stand sollen Verbesserungen erwirkt werden. Eine Erhöhung des Beitragssatzes
über 20 Prozent wird für die Legislaturperiode gleichzeitig ausgeschlossen. Um
diese ambitionierten Ziele zu erreichen, wird einerseits eine höhere Erwerbsbe-
teiligung von Frauen angestrebt sowie eine arbeitsmarktbezogene qualifizierte
Zuwanderung befürwortet. Andererseits sollen auch ältere Arbeitnehmer:innen
länger gesund im Arbeitsleben verbleiben. Hierzu wird beabsichtigt, die Prä-
ventions- und Rehabilitationsleistungen auszubauen, die Flexirente stärker zu
nutzen (bekannter zu machen) und einen Dialogprozess mit den Sozialpartnern
darüber anzustoßen, wie Wünsche von älteren Arbeitnehmer:innen nach einer
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Tabelle 2: Vorhaben der Ampel-Koalition in der Alterssicherungspolitik
Quelle: Eigene Darstellung nach SPD/Grüne/FDP 2021: 72 ff.

längeren Erwerbsteilhabe leichter erfüllt werden können. Neben dem Versuch,
das Potenzial an Beitragszahler:innen so weit wie möglich auszuschöpfen, plant
die Ampel zudem das umlagefinanzierte System der Rentenversicherung um
eine teilweise Kapitaldeckung zu ergänzen. Hierzu werden der Rentenversiche-
rung 2022 ausHaushaltsmitteln zehnMilliardenEuro zur Verfügung gestellt, um
einen Fonds aufzubauen. Wie die weitere Finanzierung des Fonds ausgestaltet
sein soll, bleibt bisher offen. Eine weitreichende Kursänderung ist damit in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht zu erkennen. Vielmehr wird im Rahmen
von Änderungen erster und zweiter Ordnung versucht, den Arbeitsmarkt zu
stabilisieren, um das Potenzial der Beitragszahler:innen auszuschöpfen, und
mit der kapitalgedeckten Ergänzung des Umlagesystems will man einen wei-
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teren Stabilitätsmechanismus einbauen. Damit hat man sich zugleich gegen
den Umbau hin zu einer Erwerbstätigenversicherung entschieden, wie sie bei-
spielsweise in Österreich existiert. Mit der zukünftigen Altersvorsorgepflicht
für Selbstständige sind gleichwohl erste zaghafte Schritte in diese Richtung zu
erkennen. Damit ist zwar die Versicherung der Selbstständigen über die gesetz-
liche Rentenversicherung geplant, allerdings besteht eine Opt-Out-Möglichkeit
hin zu privaten Vorsorgeprodukten. Das Beispiel Österreichs zeigt jedoch, dass
eine Versicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, höhere Renten bei nur
moderat höheren Beitragssätzen versprechen kann (Blank/Türk 2021). Vor dem
Hintergrund der massiven demografischen Verschiebungen und dem damit
generierten absehbaren Renteneintritt der Baby-Boomer, erscheint es jedoch
fraglich, ob das Rentenniveau, das Renteneintrittsalter sowie der Beitragssatz
stabil gehalten werden können.

Zur betrieblichen Altersvorsorge lassen sich im Koalitionsvertrag kaum neue
Ideen finden. Lediglich Anlageformen mit höheren Renditemöglichkeiten sol-
len ermöglicht und die Umsetzung des bereits von der vorletzten Regierung
beschlossenen Sozialpartnermodells in Angriff genommen werden. Etwas aus-
führlicher wird hingegen die private Altersvorsorge behandelt. Hierbei soll
geprüft werden, inwiefern anstelle der Riesterrente ein öffentlich verwalteter
Fonds mit effektivem und kostengünstigem Angebot mit Abwahlmöglichkeit
eingerichtet werden kann. Detaillierte Informationen bleibt die Regierung
schuldig. So geht aus dem Koalitionsvertrag etwa nicht hervor, ob es sich um
einen verpflichtenden Fonds handelt, der die gesetzliche Rentenversicherung
ergänzen soll, oder ob die private Altersvorsorgeweiterhin vollständig der Eigen-
initiative obliegt. Um private Altersvorsorge insgesamt attraktiver zu gestalten,
ist über diesen Prüfauftrag hinaus ein weiterer zur gesetzlichen Anerkennung
von privaten Anlageprodukten mit höheren Renditen vorgesehen. Untere Ein-
kommensgruppen sollen zudem durch gezielte Anreize stärker als bisher dazu
motiviert werden, private Vorsorgeprodukte in Anspruch zu nehmen.Wie genau
diese ausgestaltet sein sollen,wird allerdings nicht näher ausgeführt. Schließlich
soll ein zusätzlicher Anreiz zur privaten Altersvorsorge über die Erhöhung des
Sparerpauschbetrags auf 1.000 Euro geschaffen werden.

In Summe lassen sich auch für die betriebliche und private Altersvorsorge
keine Pfadbrüche erkennen. Mit Anpassungen bei der Betriebsrente bzw. einem
Austausch des Instrumentariums imBereich der privaten Altersvorsorge handelt
es sich um Änderungen erster und zweiter Ordnung, die darauf zielen, die Ver-
breitung, Inanspruchnahme sowie die Leistungen der Angebote zu verbessern,
ohne gänzlich neue Wege einzuschlagen. Inwiefern das gelingt, dürfte nicht
zuletzt auch von der Frage der Modalitäten der Inanspruchnahme abhängen. So
hat sich schon am Beispiel der Betriebsrente gezeigt, dass selbst ausschließlich
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arbeitgeberfinanzierte Betriebsrenten kaum in Anspruch genommen werden,
wenn sie nicht automatisch mit einer Abwahlmöglichkeit (Opt-Out-Verfah-
ren) abgeschlossen werden und stattdessen ein Antragserfordernis (Opt-In-
Verfahren) besteht (Schroeder/Greef/Heller 2021).

3. Sozialpolitik in der sozial-ökologischen Transformation

Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nehmen einen zentralen Stel-
lenwert im Koalitionsvertrag ein. Diese sind jedoch zum Teil mit einschneiden-
den Veränderungen für die Lebenswelten der Menschen verbunden. Besonders
für Geringverdienende, bildungsschwächere Haushalte und Teile der unteren
Mittelschicht wirken solche Maßnahmen belastend, da sie zu steigenden Kos-
ten beispielsweise bei der Mobilität, Ernährung, Gesundheit und dem Wohnen
führen. Einkommensstärkere Haushalte hingegen tragen einerseits stärker zur
CO2-Belastung bei. Andererseits treffen finanzielle Mehrbelastungen sie nicht in
ihrem Lebenshaltungsniveau, weil sie hinreichende Möglichkeiten haben, sich
mit den (finanziellen) Folgen des Klimawandels zu arrangieren (Gründinger u.a.
2021: 178 ff.). Mit den klimapolitischen Maßnahmen ist daher das Risiko einer
weiteren Zunahme der sozialen Ungleichheit verbunden.

Es ist inzwischen politischer Konsens, dass der Übergang in eine klimaneu-
trale Gesellschaft sozialverträglich gestaltet werden muss. Deshalb hat auch die
neue Bundesregierung solche Maßnahmen angekündigt. Ob diese überwiegend
als Kompensationsleistungen zu charakterisierenden Maßnahmen jedoch aus-
reichend sein werden, um die zu erwartenden Belastungen der genannten Grup-
pen angemessen abzufedern, ist fraglich.

Klimaschutz verstehen die Ampel-Koalitionäre als »Querschnittsaufgabe«
und konstatieren, dass dementsprechend »alle Sektoren […] einen Beitrag leisten
müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und Land-
wirtschaft« (SPD/Grüne/FDP 2021: 55). Allerdings finden sich nur wenige sozial-
politisch flankierende Vorhaben imKoalitionsvertrag.Diese sind darüber hinaus
nur selten so konkret wie imBereich der vomAusstieg aus der Kohleverstromung
betroffenenBeschäftigten, für die das Anpassungsgeld nachgebessert und umei-
ne Qualifizierungskomponente ergänzt werden soll (ebd.: 59). Insbesondere mit
Blick auf den CO2-Preis bleiben die Koalitionäre hinter ihrem eigenen Anspruch,
Instrumente für »einen starken sozialen Ausgleich« und die Unterstützung von
»Menschen mit geringeren Einkommen« zu entwickeln, zurück (ebd.: 62). Zwar
soll derUmstieg auf die TeilwarmmieteMieter:innen entlasten, indemdieKosten
für energetischeModernisierungsmaßnahmen sowie die steigenden Heizkosten
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hälftig zwischen Vermieter:innen undMieter:innen geteilt werden, doch werden
hiermit ebenso wie bei der zukünftigen aus Steuermitteln finanzierten EEG-
Umlage auch einkommensstarke Haushalte entlastet (ebd.: 62 f., 91). Darüber
hinaus finden sich – abgesehen von der Zielmarke von zukünftig 100.000 neue
Sozialwohnungen pro Jahr sowie einen einmaligen Heizkostenzuschlag zum
Wohngeld – nur vage Vorstellungen, wie einkommensschwächere Haushalte bei
denzusätzlichenBelastungenunterstütztwerdenkönnen.WederdieEinführung
einer Klimakomponente beimWohngeld, noch der erwähnte – über die Abschaf-
fung der EEG-Umlage hinausgehende – soziale Ausgleichsmechanismus, etwa
ein Klimageld, werden weiter ausgeführt (ebd.). Im Bereich der Mobilität und
bezogen auf potenziell steigende Lebensmittelpreise, die durch den Umstieg
auf eine ökologische Landwirtschaft herbeigeführt werden könnten, enthält der
Koalitionsvertrag überhaupt keine weiterenMaßnahmen.

Schließlich ist auch der Innovationsgehalt dieser Vorhaben begrenzt. Eine
konsistente sozialpolitische Flankierung der klimafreundlichen Politik fehlt
weitgehend und beschränkt sich bei den wenigen beschriebenen Maßnahmen
auf die Anpassung oder Ausweitung bestehender Instrumente der Sozialpolitik.
Neue Strukturen oder institutionalisierte Maßnahmen zum Erfassen der zu er-
wartenden Belastungen – insbesondere für einkommensschwache Haushalte –
sind nicht vorgesehen. Ohne weiteres politisches Engagement in diesem Bereich
könnte also mit der ökologischen Transformation auch die Schere zwischen
Arm und Reich weiter auseinanderdriften. An erster Stelle gilt es hierüber neues
Wissen zu generieren, um möglicherweise nachsteuern zu können. Denn in
dem Maße, wie sich soziale Ungleichheiten durch die sozialen Belastungen des
ökologischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft ergeben, droht auch die
Akzeptanz der grundsätzlich zu begrüßenden klimafreundlichen Ausgestaltung
der Politik zu sinken.

4. Fazit: Kontinuität mit innovativen Einsprengseln

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich der Koalitionsvertrag dadurch aus-
zeichnet, dass er systemtransformierenden Projekten – wie etwa einem Bedin-
gungslosenGrundeinkommen–eineAbsage erteilt.Wie eingangs angenommen,
sind die geplantenMaßnahmen als inkrementelle Anpassungen erster und zwei-
ter Ordnung zu verstehen, die die bestehenden Strukturen des Sozialversiche-
rungsstaates stabilisieren und bestehende Sicherungslücken schließen sollen.

Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik wird das an dem Verständnis von (guter)
Erwerbsarbeit als Garant für gesellschaftlichen Wohlstand und individuelle so-
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ziale Sicherung deutlich. Die Koalitionäre zielen daher auf ein hohes Beschäf-
tigungsniveau mit möglichst vielen guten Arbeits- und Lohnbedingungen. Er-
reicht werden soll dies über inkrementelle Anpassungen im Bereich aktiver Ar-
beitsmarktpolitik, wobei die Aus- und Weiterbildung besonders hervorstechen.
Bestehende Instrumente –wie etwa die Berufsorientierung und Fördermöglich-
keitenbei derWeiterbildung–sollen ausgebautund teilweiseumneue–wie etwa
das Lebenschancen-BAföG oder eine Ausbildungsgarantie – ergänzt werden.

Auch mit Blick auf die Alterssicherungspolitik wurde sichtbar, dass es vor-
dergründig darum geht, das Sozialversicherungssystem zu stabilisieren. So soll
das Drei-Säulen-System durch Änderungen erster und zweiter Ordnung ange-
passt werden, indem in der gesetzlichen Rentenversicherung ein kapitalgedeck-
ter Fonds als Stabilitätsmechanismus eingeführt und die private Altersvorsorge
durch den Austausch und die Ausweitung bestehender Fördermöglichkeiten at-
traktiver undmit besseren Konditionen ausgestattet werden soll.

Schließlich sind auch die sozialpolitischen Vorhaben imRahmen der ökologi-
schen Transformation stark durch die pfadabhängigen Vorstellungen von Kom-
pensation geprägt,wie etwa bei demnoch zu entwickelndenKlimageld oder dem
einmaligenHeizkostenzuschlag beimWohngeld deutlichwird.Gleichzeitig stellt
sich die Frage, ob die sozialpolitisch relevanten Belastungen einer klimafreund-
lichen Politik überhaupt im Rahmen der bestehenden Strukturen gelöst werden
können.Bisher ist der Innovationsgehalt jedenfalls gering unddieReichweite der
sozialpolitischen Puffer sehr begrenzt.

Insgesamt bleiben viele Vorstellungen der Regierung noch sehr unpräzise, so-
dass abzuwarten sein wird, in welchem Maße sie für den Sozialversicherungs-
staat tatsächlich systemstabilisierend wirken können bzw. inwiefern die vielen
kleinen Veränderungen am Ende doch zu einer neuen Systemstruktur führen.
Denkbar ist nämlich auch, dass durch das Stopfen von Sicherungslücken ledig-
lich Zeit erkauft und weitreichenden Reformen, die jetzt notwendig wären, so
aus dem Weg gegangen wird. Ob der unklaren Gegenfinanzierung zahlreicher
geplanterMaßnahmen imKoalitionsvertrag erscheint Letzteres zumindest nicht
unwahrscheinlich. Denn ein hohes Beschäftigungsniveau allein wird zur Finan-
zierung der mitunter expansivenMaßnahmen wohl kaum ausreichend sein.
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Ökologie und Sozialpolitik: Wege aus der
Wachstumsabhängigkeit

Katharina Bohnenberger und Jonas Pieper

1. Einleitung

Die größten gesellschaftlichen Krisen des 21. Jahrhunderts werden aller Voraus-
sicht nach im Zusammenhang mit der Klimakrise und anderen ökologischen
Krisen wie dem Biodiversitätsverlust stehen. Das bestehende Modell der Wohl-
fahrtsgenerierung wird damit in Frage gestellt. Nicht nur, weil neue ökologische
Risiken bestehende soziale Risiken verschärfen und übertreffen, sondern auch
weil das bestehende wohlfahrtsstaatliche Modell, das eng mit der kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise verknüpft ist (Hassel/Palier 2021), Treiber der ökologi-
schenKrise ist. ImHerzen sozialstaatlicher Expansion stand in den vergangenen
Jahrzehnten das keynesianische Wachstumsmodell: Durch mehr (sozialpolitisch
gestützte) Nachfrage konnten mehr Dienstleistungen und Güter abgesetzt wer-
den, wodurch wieder mehr Menschen Arbeitsplätze und Einkommen erhielten
und die Einnahmenseite mit der Ausgabenseite der sozialen Sicherungssysteme
in Einklang gebrachtwerden konnte.Das stetigeWirtschaftswachstumgeht aber
auch mit steigenden Natur-, Ressourcen- und Energieverbräuchen und einer
steigenden Be- und letztendlich Überlastung der ökologischen Kreisläufe einher.
Die aktuellsten Studien weisen deswegen darauf hin, dass sich der ökologische
Kollaps nur verhindern lassen wird, wenn nicht beständig mehr konsumiert und
produziert wird (Haberl u.a. 2020).

Das deutsche und europäische System sozialer Sicherung ist jedoch mit dem
Impetus vonWirtschaftswachstum verknüpft und in seiner aktuellen Gestaltung
auchvon ihmabhängig.Die sozialpolitischeAbhängigkeit vonWirtschaftswachs-
tum erklärt auch die Prominenz von sozialpolitischen Strategien, die verspre-
chen, kurz-,mittel- oder langfristig dasWirtschaftswachstum zu erhalten. Allen
voran ist hier das Social Investment Paradigma zu nennen, das Investitionen in
»produktive« Bereiche des Sozialstaats als Investitionen begreift, die sich lang-
fristig eigenständig rentieren. Viele sozialpolitische Initiativen werden so vor ei-
nenWachstumsvorbehalt gestellt: Ihre Umsetzungwird nicht allein oder gar vor-
wiegend davon abhängig gemacht, ob eine Finanzierung erstrittenwerden kann,
sondern vor allem davon, ob dieMaßnahmen langfristig zumWirtschaftswachs-
tum beitragen.
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Der Sozialstaat ist also in seiner derzeitigen Verfassung auf wirtschaftliches
Wachstum angewiesen und er ist auch aus sich heraus Treiber von Wirtschafts-
wachstum.Wenn wir uns allerdings, um die planetaren Grenzen zu achten, von
einer wachsenden Wirtschaft verabschieden müssen, ist gerade auch der Sozi-
alstaat verpflichtet, »seinen Beitrag« zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu
leisten. Neben den ökologischen Notwendigkeiten verlangt auch die Risikovor-
sorge, dass wir uns nicht auf stetigesWirtschaftswachstum verlassen. Durch die
Klimakrise werden Disruptionen wie Ernteausfälle, Unwetter oder Klimakriege
wahrscheinlicher, die erheblichen Einfluss auf das mögliche Wirtschaftswachs-
tum haben. Die Corona-Pandemie deutet es bereits an. Ohnehin lässt sich nicht
wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Jahrzehnte beständigen wirt-
schaftlichen Wachstums fortdauern werden, sind doch die Wachstumsraten in
denmeisten Ländern desGlobalenNordens in den letzten Jahrzehnten beständig
gesunken.

Was bedeutet dies für die Entwicklung sozialer Sicherung mit dem Ideal ei-
ner vollständigen und alle Bürger:innen umgreifenden Absicherung von sozialen
Risiken? An welchen Stellen lassen sich Wachstumsabhängigkeiten identifizie-
ren? Welche Möglichkeiten gibt es, diese Stellschrauben zu verändern? Und wel-
che sozialpolitischen Maßnahmen sind dafür notwendig? Diesen Fragen nähern
wir uns in den folgenden Kapiteln an.

2. Wachstumsabhängigkeiten im Sozialstaat

Die Wachstumsabhängigkeit sozialer Sicherung zeigt sich im deutschen So-
zialstaat in verschiedene Formen. Zum einen ist es die direkte Abhängigkeit
vom Wirtschaftswachstum, die vor allem für steuerfinanzierte Bereiche des
Sozialstaats relevant ist und sich je nach Betrachtungsweise in verschiedene
Aspekte gliedern lässt: eine Abhängigkeit von steigenden Arbeits- oder Kapital-
einkommender privatenHaushalte unddamit dieAusweitungder besteuerbaren
Einkommensvolumen, eine Abhängigkeit von steigenden Konsumausgaben, die
durch Umsatzsteuern das Steueraufkommen erhöhen und ein steigender Um-
satz der Unternehmen, der insbesondere für die Finanzierung kommunaler
Sozialleistungen amOrt des Unternehmenssitzes relevant ist.

Zum anderen besteht durch die Beitragsfinanzierung der sozialen Siche-
rungssysteme eine Abhängigkeit von Erwerbsarbeitsplätzen, insbesondere dort,
wo dem Normalarbeitsverhältnis eine herausragende Stellung zukommt. Sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte zahlen in soziale Sicherungssysteme ein,
während sie ceteris paribus zugleich weniger Leistungen in Anspruch nehmen



Wege aus der Wachstumsabhängigkeit 383

müssen. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Arbeitslosenversicherung. Neben
der Zahl der Erwerbstätigen ist auch die Lohnhöhe der Beschäftigten entschei-
dend, da die Sozialbeiträge sich unmittelbar an der Lohnhöhe messen und
bestimmen, ob auf der Ausgabenseite aufstockende Leistungen bezahlt werden
müssen. Ein steigendes Volumen der Erwerbseinkommen bewirkt damit eine
positive Finanzierungsbilanz der sozialen Sicherungssysteme (Petschow u.a.
2018: 106).

Um die Struktur der Wachstumsabhängigkeit zu charakterisieren, unter-
scheiden wir mit Gough (2016) zwischen Industriellen Strukturen, Interessen,
Institutionen, Internationalen Einflüssen und Ideen/Ideologien.

2.1 Industrielle Struktur

Die industrielle Struktur inDeutschland ist engmit demModell desWirtschafts-
wachstumsundderWohlfahrtsstaatentwicklung verbunden (Hassel/Palier 2021).
Stabile Beschäftigungsvolumen können bei steigender Arbeitsproduktivität nur
realisiertwerden,wennzugleichderUmfangderproduziertenGüter undDienst-
leistungen steigt.Technischer Fortschritt,der in einer SteigerungderArbeitspro-
duktivität resultiert, muss also mit Wirtschaftswachstum einhergehen, um die
sozialen Sicherungssysteme stabil zu halten. Alternativ kann auch die Erwerbs-
arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich verkürzt werden, was in der bundesrepu-
blikanischen Geschichte auch eine zentrale Rolle spielte (siehe zum Beispiel die
gewerkschaftliche Kampagne »Samstag gehört Vati mir«). Allerdings führt eine
zunehmende Divergenz der Arbeitsproduktivität zwischen industriellen Sekto-
ren und personennahen Dienstleistungen, die sich nur bedingt automatisieren
lassen, zu zunehmenden Unterschieden in den Arbeitsbedingungen, womit eine
soziale Spaltung und damit sinkende Akzeptanz des Sozialstaats riskiert wird.

2.2 Interessen

Wirtschaftswachstum war in der Vergangenheit eine Antwort auf gesellschaft-
liche Verteilungskonflikte: Produktionswachstum in Unternehmen ermöglichte
es, gleichzeitig Kapital- und Lohneinkommen steigen zu lassen, und steigende
Steuereinnahmen ermöglichten es, den meisten Interessengruppen zusätzliche
Mittel zur Verfügung zu stellen, ganz nach John F. Kennedys Ausspruch »a ri-
sing tide lifts all boats«. Der »Fahrstuhleffekt« ermöglichte es, den materiellen
Lebensstandard (fast) aller Bevölkerungsgruppen zu erhöhen (Voswinkel 2013),
womit möglichen Verteilungskonflikten angesichts der steigenden Ungleichheit
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von Einkommen und Vermögen vorgebeugt wurde. Auch akute Finanzierungs-
schwierigkeiten des Sozialstaates lassen sich kurzfristig durch Konjunkturpo-
litik lösen: Phasen wirtschaftlichen Aufschwungs reduzieren die Anzahl der
Empfänger:innen von Sozialleistungen, Rezessionen dagegen erhöhen den Aus-
zahlungsbedarf. Die Aneinanderreihung von kurzfristigen Konjunkturimpulsen
manifestiert sich in der langen Sicht als Wachstumsimperativ. Eine weitere
Lösung von Verteilungskonflikten um Einkommen, Arbeitsplätze und sozialen
Status wurde in der Ausweitung der erwerbstätigen Bevölkerung gesehen (zum
Beispiel Frauen, ältere Personen). Dies war auch mit dem kulturellen Wandel
kompatibel: Emanzipation verstanden als Erwerbstätigkeit der Frauen, aktives
Altern verstanden als Erwerbstätigkeit im Alter. Da keine Umverteilung des
bezahlten und unbezahlten Arbeitsvolumens stattfand, sondern eine Steigerung
des Erwerbsvolumens, setzte dies ein entsprechendes Wirtschaftswachstum
voraus und schuf zugleich den Bedarf an neuen sozialstaatlichen Leistungen,
beispielsweise in der Pflege und Kinderbetreuung.

2.3 Institutionen

Wachstumsabhängigkeit zeigt sich auch an den Institutionen des Sozialstaats,
bei Sozialversicherungen ebenso wie bei steuerfinanzierten Leistungen. Die im-
merwährende Zunahme des materiellen Wohlstandes für einen großen Teil der
Bevölkerung, gepaart mit der Idee der Lebensstandardsicherung, führten dazu,
dass soziale Sicherungssysteme nicht nur gleichbleibende, sondern sogar stei-
gende Leistungen auszubezahlen haben.Wirtschaftswachstumhat so die Abhän-
gigkeit von Wirtschaftswachstum weiter verstärkt. In der Gesetzlichen Renten-
versicherungfindet zumBeispiel jährlich eineAnpassungandieVeränderungder
Löhne und Gehälter statt: Steigen Letztere, entsteht in der Rentenversicherung
ein Druck zu wachsenden Einnahmen oder einer Auslagerung der Absicherung
in andere Systeme.

Insbesondere für die Absicherung im Alter nehmen in den letzten Jahrzehn-
ten dabei kapitalbasierte Formen sozialer Absicherung eine wichtigere Rolle ein
(zum Beispiel Betriebsrenten, individuelle geförderte Vorsorge). Da aber das
Finanzsystem selbst ein besonders wachstumsabhängiges System ist (Petschow
u.a. 2018: 104), findet damit eine Verstärkung der Wachstumsabhängigkeit so-
zialer Sicherung statt – und dies bei steigenden gesellschaftlichen Kosten durch
die Entstehung paralleler Systeme mit zusätzlichen Verwaltungskosten und der
teilweisen Überversicherung wegen Unsicherheit von kapitalbasierten Versiche-
rungen bei gleichzeitiger Unterversicherung für Personengruppen, die sich nicht
privat zusatzversichern können.
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2.4 Internationale Einflüsse

Kapitalgedeckte Versicherungen stellen nur vor dem Hintergrund zunehmen-
der wirtschaftlicher Globalisierung eine Strategie für demografischen Wandel
dar. In geschlossenen Marktwirtschaften würde durch ein demografiebedingtes
Sinken der Wirtschaftsaktivität den monetären Versicherungswerten weniger
realer Gegenwert,wieGüter oderDienstleistungen, gegenüberstehen. In offenen
Volkswirtschaften ist neben der Kapitalanlage in ausländischenÖkonomien auch
Migration eine Strategie zur Stabilisierung sozialer Sicherungssysteme: Durch
die Zuwanderung insbesondere von qualifizierten Menschen zu Beginn ihrer
Erwerbskarriere werden zusätzliche Beitragszahlende für umlagefinanzierte
Sicherungssysteme gewonnen. Neben neuen Beitragszahlenden werden auch
günstige Arbeitskräfte benötigt, um die bisher unbezahlte Arbeit (meist von
Frauen) zu übernehmen, ohne die Kosten für soziale Sicherungssysteme stark
ansteigen zu lassen (zum Beispiel ausländische 24-Stunden-Pflegende). Dieses
System setzt ein Lohngefälle zwischen Einwanderungs- und Auswanderungslän-
dern voraus, was sich bei Wirtschaftswachstum in den Auswanderungsländern
nur aufrechterhalten lässt, wenn auch im Einwanderungsland Wirtschafts-
wachstum stattfindet.

2.5 Ideen und Ideologien

Begleitet und verstärkt werden die Wachstumsabhängigkeiten von einem »Jobs
undWachstums«-Fetisch,alsoder Idee,dass es zentraleAufgabe sozialstaatlicher
Investitionen sei, Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen
anzuregen. In nordeuropäischen Ländern, aber auch in Deutschland, wurde
ein positiver, selbstverstärkender Zirkel zwischen Sozialstaatsausgaben und
Wirtschaftswachstum als Beitrag zum gesellschaftlichen Fortschritt benannt
(Hirvilammi 2020). In der aktuellsten Form zeigt sich diese Ideologie im Social
Investment Paradigma –der Idee, dass sich durch Ausgaben (=Investitionen) des
Sozialstaats gerade für junge Menschen das Humankapital und damit die lang-
fristige Arbeitsproduktivität steigern lässt. Das Social Investment Paradigma
stellt damit eine Legitimationsquelle für Sozialstaatsausgaben dar, die vor dem
Hintergrund der Ideologie der »schwarzen Null« begründungspflichtig sind,
aber als Investitionen in zukünftiges Wachstum überparteiliche Kompromisse
ermöglichen. Auf europäischer Ebene kommt hinzu, dass die Maastricht-Krite-
rien die Staatsverschuldung (zum Beispiel für Sozialstaatsausgaben) begrenzen
und an die Fähigkeit von Staaten »aus den Schulden herauszuwachsen« koppeln.
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3. Wandel des Sozialstaats – Pfade für wachstumsunabhängige
Reformen?

Angesichts der kommenden ökologischen Krisen wächst der Druck auf sozial-
staatliche Institutionen, sich aus der bestehenden, vielschichtigen Abhängigkeit
von wirtschaftlichem Wachstum zu lösen. Welche Reformpfade und Arten des
Wandels sind möglich und welche sind realistischer als andere? Diesen Fragen
widmen wir uns im Folgenden.

Auf Grundlage der theoretischen und empirischen Forschung zum Wohl-
fahrtsstaatswandel können verschiedene Typen von Reformen von sozialstaatli-
chen Institutionen unterschieden werden: Reformen unterscheiden sich erstens
hinsichtlich der Geschwindigkeit und Tiefe des Reformprozesses und zweitens
bezüglich der Länge und Tiefe der politischen und gesellschaftlichen Vorbe-
reitung dieser Prozesse. Entlang dieser Kriterien entstehen vier idealtypische
Szenarien (siehe Tabelle 1).

Planung desWandels

geplant ungeplant

schnell
RadikalerWandel
by design

RadikalerWandel by disaster
Tempo
desWandels

langsam
Inkrementeller Wandel
by design

Inkrementeller Wandel by
changing environments

Tabelle 1: Typen von wachstumsunabhängigen Reformen
Quelle: Eigene Darstellung

Radikaler Wandel by design ist eine umfassende und präventive Anpassung
sozialstaatlicher Institutionen an die Klimakrise und ihre Folgen. Er ist dann
realistisch,wenn er von einer sehr starken politischenMobilisierung angestoßen
und getragen wird. Der überraschend radikale Politikwechsel beim endgültigen
deutschen Ausstieg aus der Atomenergie, mit seiner langjährig vorlaufenden
und starken politischen Mobilisierung sowie der diskursiven Mobilisierung
angesichts der Atomkatastrophe von Fukushima (Haunss u.a. 2013), kann als
Beispiel eines solchenWandels betrachtet werden. RadikalerWandel by disaster ist
eine umfassende Anpassung sozialstaatlicher Institutionen, die beispielsweise
in Reaktion auf einen akuten, klimabedingten Rückgang des Wirtschaftswachs-
tums stattfindet. Er tritt typischerweise im engen zeitlichen Zusammenhang
mit dem Krisenmanagement auf und ist dann realistisch, wenn vorbeugende
Maßnahmen unterlassenwurden. InkrementellerWandel by design ist eine langsam
fortschreitende und präventive Anpassung sozialstaatlicher Institutionen an ein
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Postwachstumsszenario »in kleinenSchritten«.Er ist nicht als Reaktion auf akute
Wachstumskrisen geeignet, ist aber hinsichtlich der politischen Mobilisierung
deutlich weniger voraussetzungsvoll als radikaler Wandel by design. Das vierte
Szenario ist ein ungeplanter und langsamer Wandel, der im Wohlfahrtsstaat
regelmäßig stattfindet (Streeck/Thelen 2005). Die fortschreitende Klimakrise
könnte beispielsweise Veränderungen der industriellen Basis nach sich ziehen,
die die Möglichkeit vonWirtschaftswachstum beeinflussen.

Nach allem, was wir über vergangene Sozialstaatsreformen wissen: Welcher
der beschriebenen Reformtypen ist für sozialstaatliche Wachstumsunabhängig-
keit realistisch? Nachdem viele Jahre die institutionalistische Analyse von unbe-
weglichen bis »eingefrorenen« sozialstaatlichen Landschaften im Vordergrund
stand (Palier/Martin 2007; Pierson 1998), hat die Forschung in den vergangenen
zwei Jahrzehnten immer mehr tiefgreifende, strukturelle Reformen des Sozial-
staats analysiert. Die Analysen konstatieren dabei, dass es sich weniger um ra-
schen radikalen Wandel als vielmehr um sequentiellen oder graduellen Wandel
handelt (Palier/Martin 2007; Streeck/Thelen 2005) oder zumindest um einen tief-
greifendenWandel, der hinsichtlich des Timings und der Akteurskonstellationen
äußerst anspruchsvoll ist (Häusermann 2010). Sozialstaatliche Reformen stoßen
vor allem inkrementellen, schrittweisenWandel an und sind zumeist pfadabhän-
gig, das heißt sie stellen bestehende Grundprinzipien des Sozialstaats nicht in
Frage (Versicherungsprinzip, Statussicherung und damitMittelschichtsorientie-
rung, bis vor wenigen Jahren auch: Male BreadWinner-Orientierung).

Auch ein Blick in die einzelnen Versicherungsbereiche des Wohlfahrtsstaats
zeigt eine erstaunliche institutionelle Kontinuität. Die Arbeitslosenversicherung
hat seit ihrer Gründung 1927 imGrunde nur eine große institutionelle Reform er-
fahren: die Einführung aktiver Arbeitsmarktpolitik mit dem Arbeitsförderungs-
gesetz 1969. Die Rentenversicherung hat sogar zwei Weltkriege und einige wirt-
schaftliche Großkrisen institutionell stabil überstanden. Einzig mit der Renten-
reform 2001 lässt sich ein moderater Pfadwechsel erkennen. Für die Gesetzliche
Krankversicherung (GKV) gilt seit 1883 ähnliches: Zwar hat der Anteil der Versi-
cherten imLaufe der Jahrzehnte deutlich zugenommenund fandmit der Einfüh-
rung des Wettbewerbs unter den Kassen ein strukturergänzendes Element Ein-
zug, in ihrem institutionellenFundament ist dieGKVallerdings erstaunlich stabil
geblieben. Als profunder (wenn auch pfadkonformer) Wandel kann dagegen die
Einführung eines neuen Versicherungszweigs, der Pflegeversicherung, gesehen
werden.

Schließlich deuten auch Reformen, die trotz erheblichen Reformdrucks
nicht stattgefunden haben, auf die institutionelle Stabilität hin. So scheitert die
Beseitigung der Kinderarmut, zum Beispiel durch die Einführung einer Kinder-
grundsicherung, bislang nicht nur an fehlenden politischenRegierungsmehrhei-
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ten, sondern auch an der institutionellen Beharrlichkeit des ausdifferenzierten
Familienlasten- und Familienleistungsausgleichs. Auch bei der notwendigen
Absicherung neuer sozialer Risiken zeigt sich der deutscheWohlfahrtsstaat eher
unbeweglich,wennwir andie späte politischeReaktion auf die steigende Frauen-
erwerbstätigkeit und daraus folgende Herausforderungen für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie denken, an die Risikoabsicherung von Einelternfamilien
oder an die Qualifizierung für den technologischenWandel.

Größere institutionelle Veränderungen sind dagegen im Bereich der Fürsor-
ge und im Bereich einer steuerfinanzierten Transferleistung zu beobachten: Mit
derZusammenlegungvonSozialhilfeundArbeitslosenhilfe zumArbeitslosengeld
II und demUmbau der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur
für Arbeit fand mit den Hartz-Reformen von 2003 bis 2005 ein erheblicher und
vergleichsweise abrupter institutioneller Wandel statt. Auch die Einführung des
Elterngeldes 2007 war ein erheblicher institutioneller Bruch mit der deutschen
sozialstaatlichen Tradition des Alleinverdiener-Modells.

Wenn es insgesamt jedoch zu stimmen scheint, dass Reformen des deutschen
Sozialstaats inderVergangenheit zumeist inkrementell stattgefundenhabenund
es kaumPfadwechsel gab,was bedeutet das für die Aussicht auf einewachstums-
unabhängigere Sozialpolitik? Einerseits können wir annehmen, dass die Klima-
krise einen deutlich stärkeren Handlungsdruck für einen radikalen Wandel er-
zeugt, als es die sozialstaatlichen Institutionen in ihrer über ein Jahrhundert dau-
ernden Geschichte bislang erlebt haben. Schließlich stellt sie das Grundprinzip
unserer bestehenden politischen Ökonomie und damit das Fundament des Sozi-
alstaats in Frage: die ErwartungwirtschaftlichenWachstums.Dies unterscheidet
die Klimakrise von bisherigen Krisen wie beispielsweise den zwei Weltkriegen,
deren materielle Zerstörungen sogar der Ausgangspunkt für das wirtschaftliche
Wachstum in den folgenden ein bis zwei Jahrzehnten waren.

Andererseits bricht die Klimakrise nicht plötzlich über uns herein. Es besteht
aus sozialstaatlicher Sicht die Möglichkeit, präventive Maßnahmen zu treffen,
die den Sozialstaat aus der Wachstumsabhängigkeit lösen. Diese Ausgangslage,
das notwendige vorausschauende Handeln angesichts eines sich abzeichnen-
den strukturellen Problems des Sozialstaats, ist sehr gut vergleichbar mit den
»Reformsituationen« undHerausforderungen der Vergangenheit, beispielsweise
dem demografischen Wandel oder dem Entstehen neuer sozialer Probleme. Vor
diesem Hintergrund scheint von den eingangs beschriebenen Arten des Wan-
dels zumindest kurz- und mittelfristig inkrementeller Wandel by design als der
wahrscheinlichste Reformpfad.
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4. Sozialpolitische Instrumente für mehrWachstumsunabhängigkeit

Welche sozialpolitischen Instrumente könnten als Einstieg hin zuwachstumsun-
abhängiger sozialer Sicherung dienen? Dieser Frage widmen wir uns in diesem
Kapitel, indemwir verschiedene, derzeit politisch oder in der Literatur diskutier-
te Maßnahmen daraufhin überprüfen, ob und wie sie zu mehr Unabhängigkeit
von wirtschaftlichemWachstum beitragen.

4.1 Ökosozialversicherung

Die hauptsächliche Funktion von Sozialversicherungen ist es, typische Lebensri-
siken zu poolen und Menschen gegen Einnahmeausfälle durch Arbeitslosigkeit,
Unfälle oder Alter oder gegen die Kosten vonGesundheitsbehandlungen zu versi-
chern. Die Klimakrise bringt neue soziale Risikenmit sich, die mit Fortschreiten
der Klimaerhitzung mutmaßlich zu einem typischen Lebensrisiko einer ganzen
Gesellschaft heranwachsen dürften. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag
einer Ökosozialversicherung als neue Säule im deutschen Sozialversicherungs-
system zu verstehen (Nullmeier 2021). Sie soll das Risiko versichern, durch die
Klimakrise aber auch durch Klimaschutzmaßnahmen in der Einkommenssitua-
tion stark beeinträchtigt zu werden. Wie auch für andere Sozialversicherungen
typisch, würde die Ökosozialversicherung sowohl präventive Leistungen erbrin-
gen, zum Beispiel Beratungen für Haushalte oder Betriebe, als auch Kompensa-
tionen nach Eintritt des Versicherungsfalls, zum Beispiel durch Transfer- oder
Entschädigungszahlungen.FinanziertwerdenkönntedieÖkosozialversicherung
über Beiträge von Arbeitgeber:innen, die sich nach den CO2-Emissionen der ge-
nutzten Energieträger bemessen sowie von Arbeitnehmenden in Abhängigkeit
vom Einkommen oder dem individuellen Treibhausgasausstoß.

Als Weiterentwicklung dieser Idee von Frank Nullmeier auf Seite der Leis-
tungen wäre es attraktiv, ein Recht auf Umschulung zu etablieren, ebenso wie
eine Klimabildungszeit (Bohnenberger 2020). Außerdem könnte eine Verbreite-
rung der Finanzierungsbasis aus Gründen der ökologischen Nachhaltigkeit und
finanziellen Stabilität nötig sein. Um nicht nur die Nutzung fossiler Energieträ-
ger, sondern die Ressourcen- und Energienutzung insgesamt unattraktiver zu
machen, ließe sich die Beitragsbemessung auf Seite der Unternehmen auch auf
den Materialinput und den Energieverbrauch an sich erweitern. Zugleich wäre
jedoch eine Ökosozialversicherung in ihrer Finanzierung ebenso abhängig von
wirtschaftlicher Leistung wie andere Sozialversicherungen auch: Reduziert sich
das Wirtschaftswachstum, sinken zwar (zumindest mittelfristig) die notwendi-
gen Ausgaben aber eben auch die Einnahmen der Ökosozialversicherung. Auch
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in einer klimaneutralen Wirtschaft wird es viele Folgekosten der Klimakrise ge-
ben, die eine Ökosozialversicherung zu decken hätte. Wichtig ist deshalb, dass
dieÖkosozialversicherung nicht nur eine temporäre Institution für die Phase der
Transformation bleibt, sondern dass ihre Einnahmen auch in einer klimaneutra-
lenWirtschaft gesichert sind. Dies wäre beispielsweise möglich, indem Abgaben
auf hohe Einkommen und Vermögen einen »Klima-Soli« leisten. Begründen lie-
ße sichdies damit,dass großeAnteile desReichtums erst durch externalisierende
fossile Wirtschaftsweise entstehen konnten. Zudem ließe sich die Ökosozialver-
sicherung auch auf die sozialen Risiken anderer Umweltprobleme ausdehnen.

Eine Ökosozialversicherung würde mehrere der in Kapitel 2 beschriebenen
Dimensionen der Wachstumsabhängigkeit ansprechen. Zunächst wäre ihr Ein-
fluss auf bestehende Interessenkonstellationen erheblich: Durch die Heranzie-
hung umweltschädlicher Produktion und hoher Einkommen zur Finanzierung
des sozialen Risikos »Klimakrise« würde zugleich die Nutzung fossiler Energie-
träger unattraktiver und es fände eine Umverteilung von hohen zumittleren und
niedrigen Einkommen statt. Als Institution könnte sie, wie wir es von den an-
deren Sozialversicherungen kennen, eine wichtige Rolle in politischen und ad-
ministrativen Prozessen einnehmen. Sie dürfte Interesse an einer wirkungsvol-
len internationalen Koordinierung von Klimaschutz entwickeln, weil sie zur Ri-
sikoverringerung auf die Kooperation in anderen Gesellschaften angewiesen ist.
Schließlich könnte ihre Architektur als ideelles Vorbild dafür gelten, die Absiche-
rung sozialerRisiken zukünftig verstärkt anders zufinanzieren als durchSteuern
und Abgaben auf Erwerbsarbeit.

Die Einführung einer Ökosozialversicherung wäre einerseits ein geplanter,
radikalerWandel. Andererseitswürde sie jedoch an das bestehende institutionel-
le Gefüge des deutschen Sozialstaatsmit seiner Betonung von Sozialversicherun-
gen anknüpfen.DieEinführungderPflegeversicherung zeigt,dass dasEntstehen
neuer Versicherungszweige eine realistische Reformoption im deutschen Sozial-
staat ist.

4.2 Klimadividende Plus

Der Vorschlag einer Klimadividende Plus nimmt seinen Ausgangspunkt bei den
zuerwartendenKosten fürprivateHaushalte,diedurchdie ökologischeTransfor-
mation oder aber durchdasVoranschreitenderKlimakrise entstehen: höhereEn-
ergiepreise, höhere Preise für Lebensmittel und höhere Preise für Rohstoffe und
Produkte insgesamt.Die Klimadividende, in unterschiedlichenKontexten unter-
schiedlich bezeichnet, ist eine Transferzahlung, die diesen Kosten eine Kompen-
sation gegenüberstellt und damit für einen sozialen Ausgleich insbesondere bei
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Haushaltenmit niedrigen Einkommen sorgt. Politisch vergleichsweise weit fort-
geschritten ist dieses Modell bei der Einführung der CO2-Bepreisung. Beispiels-
weise werden in der Schweiz die Einnahmen aus der CO2-Abgabe an die Bevölke-
rung und an die Wirtschaft rückverteilt. In Deutschland wurde mit der Einfüh-
rung des CO2-Preises Anfang 2021,mit der Senkung der EEG-Umlage und Erhö-
hung der Pendlerpauschale zwar ein andererWeg der Kompensation gewählt, al-
lerdings sindKonzepte einerKlimadividendeparteipolitischauch inDeutschland
weiterhin in der Diskussion und im Koalitionsvertrag 2021 der Bundesregierung
vereinbart.

Die Einführung einer Pro-Kopf-Klimadividende für alle Einwohner:innen ist
vor diesem Hintergrund eine realistische Perspektive. Mit der Bedingungslosig-
keit einer solchen Dividende sänke die Abhängigkeit von steigenden Erwerbs-
einkommen. Sie hätte also den Effekt, dass Haushalte in ihrem Einkommen we-
niger abhängig von wirtschaftlichem Wachstum würden. Zwar wäre sie für den
deutschen Sozialstaat insofern eine Neuheit, als damit erstmalig eine universel-
le und bedingungslose Transferleistung etabliert würde. Durch eine anfängliche
Begrenzung auf den Bereich fossiler Brennstoffe wäre sie jedoch als schrittweiser
Wandel zu charakterisieren.

4.3 Verteilung von Erwerbsarbeitszeit

Bisherige Erfolge in der Steigerung von Energieeffizienz und der relativen Re-
duktion vonTreibhausgasemissionenwurden teils undmanchmal gar vollständig
durch stärkere wirtschaftliche Aktivität zunichte gemachte. Der aktuelle Stand
derWissenschaft legt deswegen nahe, dass die Klimakatastrophe nur verhindert
werden kann,wennwir auchweniger produzieren und konsumieren (Haberl u.a.
2020).Diesbedeutet,dass sichdasErwerbsarbeitsvolumenreduzierenmuss, ins-
besondere wenn wir von stabiler oder gar steigender Arbeitsproduktivität aus-
gehen. Für einen Sozialstaat, in dessen Kern die Erwerbsarbeit in (idealerweise)
Vollzeit steht, ergeben sich daraus große Herausforderungen.

Nach demMotto »Ökologisch ist, was Arbeit verteilt« könnte ein Lösungsan-
satz die gleichmäßigere Verteilung von Erwerbsarbeit sein. Beispielsweise könn-
te eine 40-StundenWoche auch auf zwei Arbeitsplätze mit je 20Wochenstunden
aufgeteilt werden. Damit die sozial-ökologische Transformation gelingt, ist es
nicht nur zentral, dass Personen individuell dieMöglichkeit haben ihre Erwerbs-
zeit zu reduzieren,beispielsweisedurcheinTeilzeitrecht, sondernauch,dass eine
reduzierte Vollzeit von 20 bis 30 Wochenstunden zur Normalität wird. Andern-
falls bleiben Verantwortung, Ansehen und Aufstieg am Arbeitsplatz an lange Ar-
beitszeiten gekoppelt.
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Der Sozialstaat setzt mit der Lohnsteuer und den Sozialversicherungsabga-
benAnreize fürdieGestaltungderArbeitszeiten fürArbeitgeber:innenundHaus-
halte. Aktuell liegen diese Anreize jedoch quer zum Transformationsbedarf: Die
Beitragsbemessungsgrenze macht es für Arbeitgeber:innen günstiger, eine gut
verdienende Person in Vollzeit zu beschäftigen anstatt zwei Personen in Teilzeit,
während den Sozialversicherungen dadurch Einnahmen entgehen und Kosten
für zusätzliche Erwerbslosigkeit entstehen.

Sozialversicherungsbeiträge könnten stattdessen auch nach dem Erwerbsvo-
lumen differenziert gestaffelt werden: Beispielsweise könnte das Minimum an
Sozialbeiträgen auf 20 bis 25Wochenstunden gelegt werden undmit zunehmen-
denArbeitszeitenansteigen.Arbeitgeber:innenkönntenzwarweiterhin langeAr-
beitszeiten von 40 Wochenstunden anbieten, aber es entstünden finanzielle An-
reize, die Arbeitszeiten gleicher zu verteilen. Diese Neuverteilung wäre zugleich
eine Form der präventiven Beschäftigungssicherung indem Erwerbsarbeit glei-
cher verteilt wird. Sie entspräche einem geplanten und profunden Wandel der
Vollzeiterwerbsgesellschaft. Ihre Umsetzung wäre im Sinne der Typologie in Ka-
pitel 2 als radikalerWandel by design einzustufen.

4.4 Zeitliche Ziehungsrechte

Die in Kapitel 4.3 beschriebenen Maßnahmen setzen Anreize für eine gleichere
Verteilung von Erwerbsarbeitszeit. Daneben hat auch die Verteilung zwischen
Erwerbsarbeit und (derzeit größtenteils unbezahlter) Sorgearbeit große sozial-
ökologische Implikationen.Das sozialstaatliche Angebot, für die Betreuung oder
Pflege von Kindern, alten oder krankenMenschen einen Lohnersatz zu erhalten,
führt durchden temporärenRückzugausderErwerbsarbeit zu einerVerlagerung
der gesellschaftlich verrichteten Arbeit hin zur im Durchschnitt emissionsärme-
ren Sorgearbeit. Mit dem Elterngeld besteht in Deutschland ein solches Instru-
ment. Zwar wurde seine Einführung politisch vor allem mit der Steigerung der
Erwerbstätigkeit von Frauen und den daraus abgeleiteten Vorteilen für die sozia-
le Absicherung von Frauen begründet. Tatsächlich haben Transfermaßnahmen
zur Ermöglichung von zuvor unbezahlter Sorgearbeit jedoch auch (bislang nicht-
intendierte) positive ökologische Folgen. Eine weitergehende und im politischen
Raum bereits diskutierte Maßnahme könnte die Einführung eines Pflegegeldes
sein, einer Lohnersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngeldes, mit dem die
Pflege von Angehörigen, Freund:innen und Nachbar:innen bzw. die Organisati-
on einer Versorgungsstruktur ermöglicht wird.

In Deutschland bestehen zahlreiche Möglichkeiten der Freistellung, vom Bil-
dungsurlaub über die Elternzeit bis zur Pflegezeit. Sie sind jedoch mit Blick auf
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den Zeitraum der Freistellung, die Höhe der finanziellen Unterstützung, die Be-
vorteilung höherer Einkommensgruppen oder den Kreis der Anspruchsberechti-
gen vielfach unvollständige Instrumente. Hier könnten zeitliche Ziehungsrech-
te eine Lösung sein, also ein Rechtsanspruch darauf, in bestimmten Lebensla-
gen einZeitkontingent nutzen zukönnen.Zur genauenAusgestaltung solcher In-
strumente gibt es unterschiedliche Konzepte, zum Beispiel über die Art und den
Grad der Zweckbindung, über die Höhe vonGeldleistungen oder den Inklusions-
grad beimKreis derEmpfänger:innen (siehe zumBeispiel Jurczyk/Mückenberger
2016; Mau 2015; Mückenberger 2007). Ihre Gemeinsamkeit besteht jedoch dar-
in, dass sie auf ein soziales Problem reagieren – die Ungleichverteilung von Zeit-
wohlstandundZeitarmut, sowohl überdenLebenslauf als auchzwischenMitglie-
dernderGesellschaft –undzugleich einenBeitrag zur geringerenWachstumsab-
hängigkeit leisten können. Die Einführung zeitlicher Ziehungsrechte käme nach
der oben eingeführten Typologie einem inkrementellenWandel by design gleich.

4.5 Zeitversicherung: Recht auf Zeit und Recht auf bezahlte Arbeit

Die Bedeutung zeitpolitischer Fragen für eine wachstumsunabhängigere Sozial-
politik zeigt sich aneinemweiterenBeispiel: Einerseits gibt es inDeutschlandwie
in anderen europäischen Ländern eine große Zahl Erwerbsloser, die keinen Job
finden. Andererseits brauchen zahlreiche Menschen Hilfe im Alltag, bekommen
jedoch keine hinreichende Unterstützung, weil diese scheinbar nicht finanzier-
bar ist.Während die einen das Recht auf Erwerbsarbeit bräuchten, bräuchten die
anderen das Recht auf Zeit.

Zeitbanken haben dieses Prinzip integriert und könnten als Vorbild für ei-
ne staatliche »Zeitversicherung« dienen: In Zeitbanken können Menschen ande-
re unterstützen und erhalten dafür zeitliche Gutschriften inHöhe der geleisteten
Stunden, die sie zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie selbst Hilfe brauchen,
einlösenkönnen.Zeitbankenexistierenals gemeinschaftlichgetrageneVereine in
vielenOrten.Der grundsätzliche Ansatz ist, dass jede Arbeitsstunde den gleichen
Wert hat. Man kann für andere Menschen arbeiten und im Gegenzug zu einem
späteren Zeitpunkt Arbeitsleistungen im gleichen Stundenumfang von anderen
erhalten.

Eine staatliche Zeitversicherung könnte sich aus Zeitbeiträgen der Bevöl-
kerung finanzieren und Zeitbedarfe von Empfänger:innen decken. Ähnlich wie
beim früheren Zivildienst könnten alle Menschen zu einem zeitlichen Beitrag
zur Zeitversicherung verpflichtet werden. Beispielsweise könnte man alle zehn
Jahre zwölf Monate lang für 20 Stundenwoche in den Zeitdienst treten.Während
dieser Zeit erhält man ein auskömmliches Einkommen. Möchte jemand seinen
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Dienst nicht ausüben, kann er oder sie stattdessen über zehn Jahre zehn Prozent
des Einkommens an die Zeitversicherung abführen. Dieses Einkommen kann
genutzt werden, um die Einkommen derjenigen zu finanzieren, die gerne ei-
nen längeren Zeitdienst antreten möchten. Indem jede Person jederzeit in den
Zeitdienst treten kann, wird die Zeitversicherung zur Jobgarantie für alle.

Eine staatlicheZeitversicherunghatmehrereKonsequenzen:GroßeStunden-
lohnunterschiede treten nichtmehr so stark auf und es kann eine fairere Berück-
sichtigung von unbezahlter Arbeit ermöglicht werden. Damit steigt die gesell-
schaftlicheWertschätzungdieser Arbeit und es hat ökologischeVorteile,weil Sor-
gearbeit typischerweise eine ressourcenleichteTätigkeit ist.DieZeitversicherung
dient zugleich als Subvention für die empfangenden Sektoren in Form von kos-
tenloser oder vergünstigterArbeitskraft.Die industrielle Struktur,diedieWachs-
tumsabhängigkeit des Sozialstaats verstärkt,wird so reformiert undwachstums-
unabhängiger gemacht.

Eine Zeitversicherung erleichtert das Anbieten arbeitsintensiver Produkte
und Dienstleistungen und entkoppelt damit Wirtschaftswachstum vom Arbeits-
platzangebot, was wiederum mehr Unabhängigkeit von Wirtschaftswachstum
schafft. Sie ist als radikale Reform by design zu interpretieren.

5. Schluss

Dieser Beitrag geht von zwei Beobachtungen aus, die in der Literatur zunächst
weitgehend unbestritten sind. Erstens ist die deutsche Sozialpolitik in überwie-
genden Teilen auf eine wachsendeWirtschaft und den daraus folgenden Einnah-
men aus Steuern und Sozialabgaben angewiesen. Die expansiven Jahre des So-
zialstaats waren nicht zufälligerweise auch die Jahrzehnte hoher wirtschaftlicher
Wachstumsraten.Es verwundert vor diesemHintergrundnicht, dass dasWachs-
tumsparadigma inmehrerenDimensionenengmitdemSozialstaat verwoben ist:
von der industriellen Struktur über die Befriedung von Interessenskonflikten bis
zur Wirkmächtigkeit des sozialinvestiven Staats (Kapitel 2). Zweitens sind Um-
fang und Art des derzeitigen ökonomischenWachstums aus (mindestens) ökolo-
gischer Sicht nicht nachhaltig. Es spricht schon aus Gründen der Vorsorge alles
dafür, die Sozialsysteme aus ihrer Abhängigkeit vonWirtschaftswachstum zu lö-
sen.WiediesesHerauslösen aussehen,wie tiefgreifend ein solcherWandel realis-
tischerweise stattfinden kann und in welcher Geschwindigkeit, dürfte ganz ent-
scheidend vomGrad der politischenMobilisierung und demVerhältnis zwischen
planmäßigemVorgehen (mehrWachstumsunabhängigkeit by design) und durch
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die Klimakrise induzierten Problemen (Wachstumsunfähigkeit by disaster) ab-
hängen (Kapitel 3).

Inder Literaturfinden sichSkizzen für Sozialsystemeeiner Post-Wachstums-
Ökonomie, zum Beispiel die Fokussierung auf Grundbedürfnisse und Konsum-
korridore oder die Angleichung der Einkommensverteilung über Minimal- und
Maximaleinkommen (zumBeispiel Buch-Hansen/Koch 2019). Zwischen der Um-
setzung solcherVorschlägeundden aktuellen sozialstaatlichen Institutionenund
sozialpolitischen Instrumenten besteht allerdings eine große Differenz.Wir ha-
bendeshalb verschiedene, imderzeitigen sozialstaatlichenGefügevergleichswei-
se anschlussfähige Maßnahmen diskutiert die zu einer schrittweisen Herauslö-
sung aus derWachstumsabhängigkeit beitragen und damit einen Reformpfad zu
einer Postwachstumsökonomie vorgeben könnten. Die Maßnahmen greifen die
deutsche Sozialversicherungs-Tradition auf, führen schrittweise ein neues, uni-
verselles Transfereinkommen ein und etablieren »Zeit« als einen neuenMaßstab
sozialpolitischer Gerechtigkeit (Kapitel 4).

Selbst diese (vergleichsweise anschlussfähigen) Instrumente sind jedoch
in der politischen und administrativen Umsetzung äußerst anspruchsvoll und
wären angesichts der meisten sozialpolitischen Reformen des vergangenen
Jahrzehnts als große und weitreichende Reformen zu werten. Die Möglichkeit
des Nicht-Handelns, dass sich also keine politischen Akteure finden, die den
Zusammenhang von Klimakrise, Wirtschaftswachstum und Sozialstaat zu ih-
rem Programm machen, wäre angesichts der Klima-Konsequenzen jedoch die
schlechteste Option. Denn die Absicherung der klassischen sozialen Risiken
dürften in Anbetracht der neuen sozial-ökologischen Risiken vergleichsweise
gering erscheinen. Was hilft der Mittelschicht die Alterssicherung über Wohn-
eigentum, wenn ihre Immobilien Flutkatastrophen zum Opfer fallen? Oder wie
moderat wird die derzeitige Maximalforderung nach deutlich höheren Hartz-
IV-Regelsätzen erscheinen, wenn Lebensmittelpreise durch Dürren, Stürme
oder Überschwemmungen rasant nach oben schnellen? Im Angesicht der öko-
logischen Krisen der kommenden Jahrzehnte sind Reformen zur Herauslösung
sozialstaatlicher Arrangements aus derWachstumsabhängigkeit dringend gebo-
ten – preferably by design, not by disaster.
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Wohlfahrtsverbände und
Migrantenorganisationen im transformierten
Sozialstaat – zwischen universalistischen
sozialen Dienstleistungen und
adressatengebundener Integrationspolitik

Ariana Kellmer, Ute Klammer undThorsten Schlee

1. Einleitung: Sozialstaatswandel, soziale Dienstleistungen und die
wohlfahrtsstaatliche Organisation vonMigration

In zahlreichen Diagnosen ist der tiefgreifende Transformationsprozess des
Wohlfahrtsstaats in den vergangenen Jahrzehnten analysiert worden. Als zentra-
le Prinzipien des Umbaus sind u.a. das Aktivierungsparadigma, das Eigenver-
antwortungsparadigma sowie auch das Autonomie- oder Selbstverantwortungs-
paradigma identifiziert worden (vgl. Klammer u.a. 2017).

Waren personenbezogene soziale Dienstleistungen den Sozialversicherungs-
systemen lange Zeit tendenziell nachgeordnet, so haben siemit der aktivierungs-
politischen Wende der Sozialpolitik und der damit einhergehenden Pädagogi-
sierung im transformierten Sozialstaat (Ansatz des »Förderns und Forderns«) an
Gewicht gewonnen. Auch neue Logiken einer investiven Sozialpolitik, die sich in
Deutschland im Ausbau sozialer Dienste in den Bereichen Betreuung, Erziehung
und Bildung niederschlug, haben dazu geführt, dass klassische Felder der sozia-
lenDienstleistungen an Bedeutung gewannen.Dies erfolgte allerdings unter den
veränderten Prämissen einer ökonomischen Verwertbarkeitslogik: In den Sozia-
len Diensten ging die Vermarktlichung und Privatisierung sozialer Sicherung
(Berner 2009; Nullmeier 2001) innerorganisatorischmit der Einführung des neu-
en Steuerungsmodells (NSM) einher, das darauf abzielte, betriebswirtschaftliche
Effizienzkriterien und Managementdenken auf die öffentliche Verwaltung und
soziale Organisationen wie die Wohlfahrtsverbände zu übertragen (Bäcker u.a.
2010; Strünck 2000). Kritische Stimmen haben daher darauf hingewiesen, dass
die scheinbare Anerkennung und Aufwertung sozialer Dienstleistungen im Zuge
investiver und aktivierender Konzepte eher eine Infragestellung ihrer grundle-
genden Logiken und eine Einengung ihrer professionellenHandlungsspielräume
darstelle (z.B. Kessl 2013).Wir gehen davon aus, dass im Zuge der Pluralisierung
des Wohlfahrtsmarktes auch Migrantenorganisationen als soziale Dienstleiste-
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rinnen an Bedeutung gewonnen haben. Unser Beitrag untersucht die Rolle von
Migrantenorganisationen im Kontext transformierter Sozialstaatlichkeit und
schlägt dabei einen Brückenschlag von Migrations- und Sozialpolitikforschung
vor. So fragt Sozialpolitikforschung bspw. mit Bezug auf Bevölkerungskalkula-
tion nach ökonomischen und fiskalischen Folgen von Migrationsbewegungen
(z.B. Bonin 2001) und thematisiert das Zusammenwirken (nationalstaatlicher)
Wohlfahrtsstaatsysteme mit Regimen der Migrationssteuerung (z.B. Sainsbury
2012).

Ein Berührungspunkt von Sozialpolitik- und Migrationsforschung ist die
anhaltende Thematisierung der Ungleichheitseffekte grenzüberschreitender
Mobilität und damit die Frage, wie sich Unterschiede von Bildung, Einkommen
und Vermögen über die Generationen reproduzieren (vgl. u.a. Pioch 2008).
Vermehrt rückt die Migrationsforschung dabei auch in den Blick, dass der
sozialpolitische Leistungsausschluss in einem immer kleinteiligeren System
stratifizierter sozialer Rechte für unterschiedliche Gruppen von Zuwanderern
(civic stratification, Morris 2002) immer auch als Instrument der Migrations-
kontrolle fungieren will (Ataç/Rosenberg 2019). Eine sozialpolitisch interessierte
Migrationsforschung weist zudem darauf hin, dass sich soziale Sicherungsprak-
tiken nicht nur an den nationalen Sicherungssystemen orientieren, sondern dass
es sich oftmals um transnationale hybride Arrangements (»Assemblage«) handelt
(Barglowski/Bilecen 2015). Deutlich wird zudem, dass informelle Strategien
und soziale Netzwerke Inklusion jenseits nationaler sozialer Sicherung schaffen
(Segrave 2019).

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir im Forschungsprojekt Migran-
tenorganisationen und die Koproduktion sozialer Sicherung (MIKOSS),1 welche Rolle
Migrantenorganisationen als Intermediäre zwischen den formalen, wesent-
lich am nationalen Regelpublikum und seinen Lebensläufen ausgerichteten
Systemen sozialer Sicherung und den häufig transnationalen sozialen Siche-
rungspraktiken von Migrant:innen spielen. Ausgangspunkt des Projekts ist
dabei die Beobachtung eines Rollenwechsels von Migrantenorganisationen, die
vermehrt als Adressatinnen für sozialpolitische Initiativen, wie auch als profes-
sionelle Träger sozialer Leistungen in Erscheinung treten. Sie können, so unsere
Ausgangsüberlegung, einen Beitrag zur Pluralisierung derWohlfahrtslandschaft
und zu einer besseren Responsivität zwischen formalisierter Sozialpolitik und
den sozialen Lagen und Bedarfen einer sich pluralisierenden Bevölkerung leisten
(Pries 2021 i.E).

1 Informationen zumdurchMERCUR geförderten VerbundprojektMigrantenorganisationen und die Kopro-
duktion sozialer Sicherung – EineMehr-Ebenen-Analyse migrantischer Praktiken in wohlfahrtsstaatlichen Arran-
gements auf: https://www.uni-due.de/iaq/projekte/mikoss_index.php

https://www.uni-due.de/iaq/projekte/mikoss_index.php
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Die Perspektive dieses Beitrages folgt der reflexiven Wende der Migrations-
forschung (Nieswand 2016), die Phänomene grenzüberschreitender Mobilität
nicht auf Basis nationalstaatlicher Kategorisierungen bearbeiten will. Damit
eröffnen wir eine Fragerichtung, die weniger nach individuellen oder auch grup-
penbezogenen Voraussetzungen für gelungene oder misslungene »Integration
in die Gesellschaft« oder eine andere Containerkategorie sucht, sondern die eher
beobachtet, wie Phänomene als Migrations- oder Integrationsthemen gefasst,
bearbeitet und organisiert werden. Damit rückt der Sozialstaat in den Blick,
der aber in eine Vielzahl öffentlicher, privatwirtschaftlicher wie auch zivilgesell-
schaftlicher Akteure zerfällt (Governance- oderMigrationsregime, Pott 2019), die
in widerstreitenden Logiken und Handlungsrationalitäten Migration ermögli-
chen, verhindern und ausgestalten. Wir verorten die Diskussion der Rolle, die
Migrantenorganisationen in sozialstaatlichen Kontexten einnehmen können,
im Kontext der Rolle der Wohlfahrtsverbände im bundesdeutschen Sozialstaat
(Abschnitt 2). Wir zeigen auf, dass die integrationspolitische Adressierung von
Migrantenorganisationen als zentraler Bestandteil der Kalkulationen und Tech-
niken aktivierender Sozialpolitik gefasst werden kann (Abschnitt 3) und geben
einen Einblick in unsere empirische Forschung, indem wir zeigen, wie das
System Politik-Verwaltung-Wohlfahrtsverbände Migration organisiert und in
welchem Verhältnis sich die Wohlfahrtsverbände zu Migrantenorganisationen
sehen (Abschnitt 4).

Grundlage des Beitrags sind neben einer sekundäranalytischen Aufbereitung
der Forschung Dokumentenanalysen sowie Interviews mit Vertreter:innen von
Wohlfahrtsverbänden und aus Politik und Verwaltung (n=18), die wir mit Fokus
auf drei nordrheinwestfälische Kommunen auf den verschiedenen Ebenen im fö-
deralenSystemvonPolitik undWohlfahrt geführt haben.Dabei verfolgenwir ins-
besondere dieThese, dass sich die wohlfahrtsstaatliche Organisation vonMigra-
tion im Spannungsfeld zwischen universalistischen, also auf alle Bevölkerungs-
gruppen gleichermaßen bezogenen sozialen Dienstleistungen und einer spezi-
fisch an der Lebenslage und den Bedarfen von migrierten Bevölkerungsgruppen
(oder deren Nachfahren) ausgerichteter Integrationspolitik verortet.

2. Zur Rolle derWohlfahrtsverbände im deutschen Sozialstaat –
historische und analytische Perspektiven

Im Rahmen der Trägerlandschaft für Soziale Dienste bilden die Wohlfahrtsver-
bände mit über 105.000 eigenen Einrichtungen und Diensten und rund 1,7 Mil-
lionenMitarbeiter:innen (Heinzeu.a. 2018b: 5) denmächtigstenBlock.DieArbei-
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terwohlfahrt, der Caritasverband, das DiakonischeWerk, der ParitätischeWohl-
fahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Ju-
den agieren als »Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege« im ganzen Bun-
desgebiet und sind imgesamten SpektrumderDienstleistungen derWohlfahrts-
pflege aktiv. Es handelt sich um äußerst komplexeOrganisationen unterschiedli-
cher Größemit heterogenenBinnenstrukturen undVerhaltensmustern (Schmid/
Mansour 2007). Obwohl gemäß ihres Status privatwirtschaftliche Organisatio-
nen,nehmensieumfangreicheöffentlicheAufgabenwahr, sindhochgradig staat-
lich alimentiert und unmittelbar in das System sozialer Sicherung eingebunden.
Diese Einbindung der Spitzenverbände der freienWohlfahrtspflege in die staat-
liche Sozialpolitik ist in der Literatur u.a. unter dem Stichwort des »Neokorpora-
tismus« (u.a. Schmid/Mansour 2007) und spezifischer alsWohlfahrtskorporatis-
mus (Heinze/Olk 1981) analysiert worden.

Zwar kooperieren auch in anderen europäischen Ländern staatliche und
nicht-staatliche Akteure bei der Organisation sozialer Sicherung bzw. im Feld
sozialer Dienstleistungen. Charakteristisch für Deutschland war traditionell
aber die konkrete Organisation und gesetzliche Absicherung dieser Kooperation
durch die Privilegierung einer begrenzten Zahl großer Wohlfahrtsverbände als
vertikal durchstrukturierter Non-Profit-Organisationen auf der Basis von Subsi-
diaritätsregelungen, die einerseits den freien Trägern eine Bestandsgarantie und
einen »bedingten« Vorrang einräumten, andererseits dem öffentlichen Träger
eine Förderverpflichtung und Gewährleistungsverantwortung übertrugen (Evers
u.a. 2011: 18). Die eingespielten Arrangements und Aufgabenverteilungen ver-
schoben sich mit der Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1994, insofern
durch die gleichzeitige Einführung von Leistungs- und Entgeltvereinbarungen
die Finanzierungsbedingungen sozialer Dienste geändert und das bisherige,
für die Wohlfahrtsverbände komfortable Vollkostenprinzip abgeschafft wurde
(Heinze 2018: 288). Die Folgen der Einführung von organisiertem Wettbewerb
im Zuge des New Public Management, als wesentlichem Steuerungsimpuls
einer auf Ausgabenbegrenzung bemühten Sozialpolitik seit den 1990er Jahren,
sind vielfach beschrieben worden (s. schon Dahme u.a. 2005). Hiermit waren
für die Wohlfahrtsverbände markante Veränderungen in den über lange Zeit
gewachsenen korporatistischen Beziehungsgeflechten verbunden, insofern
wettbewerbliche Vergabeverfahren, insbesondere in Verbindung mit der Plura-
lisierung von Trägern und der Ausweitung von Trägerformen, die Exklusivität
der früheren Verhandlungsarenen schwächten (ausführlich hierzu die Beiträge
in Heinze u.a. 2018a). Heute konstituiert sich der so genannte »Dritte Sektor«
aus einer Vielfalt von gemeinnützigen Vereinen, altruistisch tätigen Gruppie-
rungen und Selbsthilfegruppen, die sich nur teilweise Wohlfahrtsverbänden
angeschlossen haben.
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In der deutschen Wohlfahrtsstaatsforschung wurde das Feld der Sozialen
Dienste lange vernachlässigt (Alber 1995), trotz (oder wegen?) seines großen
Gewichts und seiner außerordentlich komplexen und vielfach unübersichtli-
chen Trägerstruktur (Merchel 2011: 257 ff.). Die im 21. Jahrhundert im Kontext
der Etablierung eines neuen Sozialstaatsmodells aufkommende Debatte um
eine Re-Politisierung sozialer Dienstleistungsarbeit problematisiert nun jedoch
Dynamiken einer (Re-)Kommodifizierung, einer Aktivierung und verstärkten
Sanktionierung sowie einerPrivatisierungmitVerweis auf eineVerschlechterung
der Lebenslagen vieler Nutzer:innen und leitet daraus die Forderung nach einer
stärkeren politischen Einmischung der Wohlfahrtsverbände ab (vgl. Bütow u.a.
2014). Tatsächlich werden Wohlfahrtsverbände vielfach auch politisch aktiv: Als
Träger sozialer Dienstleistungen und zugleich Advokaten so genannter schwa-
cher Interessen (von Winter 2019) verfassen sie zum Beispiel mit wechselndem
Erfolg Stellungnahmen für den Ausschuss für Arbeit und Soziales des deutschen
Bundestages (Leitner/Schäfer 2021 i.E.).

Akteursbasierte Ansätze der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung
(exemplarisch Obinger/Schmidt 2019), die darauf abzielen, wohlfahrtsstaatli-
chen Wandel zu erklären, können dafür nutzbar gemacht werden, den Beitrag
von Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen zu diesen Prozessen
zu verstehen. Sie tragen etwa im Sinne des »Doing Social Problem-Ansatzes«
(Groenemeyer 2010) zur Konstruktion sozialer Probleme in institutionellen
Kontexten und öffentlichen Diskursen bei, was wiederum Auswirkungen auf
wohlfahrtsstaatliche Reformprozesse nach sich ziehen kann. Unterschiedliche
wohlfahrtsstaatliche Institutionen und Politikfelder sind gekennzeichnet durch
jeweils spezifische Einflusskanäle für (kollektive) Akteur:innen. Entsprechend
verorten wir die politische Adressierung von Migrantenorganisationen im Kon-
text transformierter Sozialstaatlichkeit, seiner Kalkulationen und Techniken.

3. Migrantenorganisationen zwischen Integrations- und
Sozialpolitik

Eine staatliche, das heißt bundes- bzw. landespolitisch instituierte Integrati-
onspolitik, ist eine der zentralen Bestandteile aktivierender Sozialstaatlichkeit.
Ihre diskursiven Wurzeln reichen in die Debatten zur bundespolitischen Aner-
kennung als Einwanderungsland zurück (Bade 1994). Diese stellen sich gegen
die Dethematisierung anhaltender Migrationsphänomene und weisen auf die
sichtbar werdenden Exklusionsrisiken für migrantische Bevölkerungsgruppen
und deren Nachfahren hin. Die Wende zum aktivierenden Sozialstaat um-
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fasst auch den Kipppunkt dieser Debatten. Mit dem Einwanderungsgesetz von
2005 erwachsen Rechte und Pflichten für Migrant:innen. Integration wird mit
dem Recht auf Sprachkurse gefördert und – je nach Aufenthaltsstatus – mit
aufenthaltsrechtlichen (Scherschel 2017) oder sozialpolitischen Sanktionsmög-
lichkeiten eingefordert, wobei die Operationalisierung von »Integration« in
diesem Kontext im Wesentlichen formale Bildungserfolge oder Integration in
den Arbeitsmarkt bedeutet.Der Bund übernimmtVerantwortung für gelingende
Zuwanderungsprozesse und erkennt damit Zuwanderung als dauerhafte gesell-
schaftliche Realität an. Die Anerkennung globaler Mobilitätsverhältnisse und
deren Prägekraft für bundesdeutsche Lebenswelten und Sozialräume, demogra-
fische Zukunftsszenarien, Bildungsarrangements und Arbeitswelten setzt die
Organisationen derGesellschaftwie auch deren klientelbezogene Leistungen un-
ter Anpassungsdruck, weil sie sich nicht weiter an bundesdeutschenmännlichen
Normallebensläufen orientieren können.

Die Art undWeise der Bearbeitung sozialer Risiken tariert das Verhältnis von
Staat, Markt und Zivilgesellschaft neu aus (Jann 2002). Soziale Probleme kön-
nen nur mit den jeweiligen Betroffenen gelöst werden. Der Einbezug von Adres-
sat:innen erhöht die Legitimation und verbessert die Wirkung sozialpolitischer
Initiativen. Im Kontext dieser Kalkulationen lässt sich auch die Förderung und
Aktivierung von Migrantenorganisationen verorten. Der Bund wie auch Länder
und Kommunen – wenn auch in unterschiedlichem Umfang – unterhalten För-
derstrukturen im Bereich der Integrationspolitik für Migrantenorganisationen,
die häufig auf Organisationsentwicklung und Professionalisierung zielen (SVR
2020: 63–67). Entsprechend bilden sich neben einzelnen Organisationen, dieMi-
grationsberatungen, Flüchtlingsunterkünfte wie auch andere soziale Dienstleis-
tungen professionell erbringen, auch Verbünde mit professionellen Strukturen
heraus (Hoesch 2019).

DieEin- undAbgrenzung vonMigrantenorganisationen ist dabei keine trivia-
leAufgabe.Förderpolitischwird sie zumeist pragmatischanderZahl vonMigrier-
ten, also der Zusammensetzung der Mitglieder und/ oder Vorstände wie auch
amThemenbezug festgemacht (Pries 2010: 16). Die fluiden Übergänge zwischen
informellen Formen der Selbstorganisation und professionellen Strukturen und
die Selbstbezeichnung als Migranten(selbst)organisation oder als postmigranti-
scheOrganisation,oder alsZusammenschlüsse,die sichnicht annationalen,son-
dern etwa an religiösen Differenzierungen oder über Klassenzugehörigkeit be-
stimmen, führen dazu, dass das Feld strukturell schwer zu fassen ist. Der SVR
(2020: 9; 16) orientiert sich wesentlich an der o.g. Definition2 und liefert auf die-
ser Basis zumindest für einige Bundesländer konkrete Anhaltspunkte: Ihm zu-

2 Auch imMIKOSS-Projekt orientieren wir uns an dieser Arbeitsdefinition.
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folge konnten zum Beispiel in NRW 4.122 in Bayern 1.766 und allein in Berlin 732
Migrantenorganisationen ermittelt werden.

FürdenAusschnitt der säkularenMigrantenorganisationengibt erstmals eine
BMFSFJ-geförderte Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Mi-
grationsforschung (DeZim) und des Zentrums für Türkeistudien und Integrati-
onsforschung (ZFTI) einen detaillierten Einblick in denUmfang, dieQualität und
die Bedingungen der wohlfahrtspflegerischen Dienstleistungen und Angebote,
die von Migrantenorganisationen in Deutschland erbracht werden. Der quanti-
tativen Studie zufolge bieten die meisten der befragten Migrantenorganisatio-
nen mindestens ein Angebot für Jugendliche, wobei nicht soziale Sicherung im
engeren Sinne, sondern der Freizeitbereich im Fokus steht. Fast die Hälfte offe-
riert Unterstützung für Senioren, zum Beispiel bei Behördengängen oder Über-
setzungen, rund 16ProzenthabenAngebote fürBehinderteund immerhin 12Pro-
zent organisieren Pflegeberatung. Weit verbreitet sind auch Kooperationen im
schulischen Bereich (Halm/Nowicka 2021).Wie die Studie deutlichmacht, findet
ein großer Teil dieser sozialen Dienstleistungen außerhalb der Regelstrukturen
und Fördertöpfe des Sektors sozialer Dienstleistungen statt. Nur ein gutes Drit-
tel der erfassten Migrantenorganisationen ist als Träger sozialer Dienstleistun-
gen anerkannt und erhält hierfür finanzielle Unterstützung. Als Konsequenz for-
derndieVerfasser:innen einenbesserenZugangderMigrantenorganisationen zu
den bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten für soziale Dienstleistungen und
begründen dies mit deren besonderer Nähe zu ihren Zielgruppen und dem »be-
sondere[n] Verständnis für die Biografienunddie Lebenssituation ihrer Klientel«
(Halm/Nowicka 2021: 1), die dieMigrantenorganisationen für entsprechende An-
gebote prädestiniere.

Politische InitiativenundProgrammezielengegenwärtig inRichtungderEta-
blierung einermuslimisch-alevitischenWohlfahrtspflege (BT-Drs. 19/2752;Halm
u.a.2020).Die anhaltendepolitischeAdressierung vonMigrantenorganisationen
folgt dabei denMustern aktivierender Sozialstaatlichkeit. Die integrationspoliti-
sche Förderung wird zu einer weiteren Pluralisierung von Verbänden und Orga-
nisationen führen,wiewir sie auch in anderenFeldernbeobachtenkönnen (Klenk
2019: 89) und eröffnet deshalb die Frage nach dem Verhältnis vonWohlfahrtsver-
bänden und Migration. Wir thematisieren dieses Verhältnis, indem wir unsere
Expert:inneninterviews daraufhin befragen,wie dieWohlfahrtsverbändeMigra-
tion adressieren und wie sie sich zum Aufgabenspektrum vonMigrantenorgani-
sationen positionieren.
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4. Korporatistische Aushandlungen derWohlfahrtsverbände im Feld
der Migrationssozialarbeit und deren Verhältnis zu
Migrantenorganisationen

DieWohlfahrtsverbände bieten seit der Arbeitsmigration in derNachkriegszeit –
mit staatlichem Auftrag – Beratungsangebote speziell für Migrant:innen an. Die
Zuständigkeitsaufteilung zwischen den Wohlfahrtsverbänden nach Herkunfts-
ländern geriet dabei bald in die Kritik, aber prägte doch die Strukturbildung
im Feld der Migrationssozialarbeit. Mit den Veränderungen im Migrations-
geschehen und im Zuge sich wandelnder Migrationspolitik haben sich auch
die Angebote der Wohlfahrtsverbände verändert, die speziell die Bedarfe von
Migrant:innen adressieren. Insbesondere die (politische) AnerkennungDeutsch-
lands als Einwanderungsland und das Zuwanderungsgesetz von 2005 haben zu
einem deutlichen Ausbau der Angebote geführt (Yildiz 2011: 34 ff.). Wenn auch
Techniken interkultureller Öffnung und Bestrebungen zur »Befähigung von Mi-
grant:innen« zum Standardrepertoire der Programmatik der Verbände gehören,
so folgen sie doch unterschiedlichen Ansätzen, bei denen Legitimationsdruck
und Ressourcensicherung im Vordergrund stehen oder aber das Anliegen, Mi-
grierten und ihren Organisationen mehr Einfluss zu verschaffen (von Papen-
Robredo 2015: 98 ff., 201).

4.1 Wohlfahrtsverbände undMigration – korporatistische Aushandlungen im
SystemWohlfahrtsverbände – Politik – Verwaltung

Die Art undWeise,wieWohlfahrtsverbändeMigration adressieren, ist weder nur
auf deren Programmatik und Eigeninitiative, noch ausschließlich auf die Steue-
rungsambitionen des politischen Systems zurückzuführen. Vielmehr gewinnen
die jeweiligen Maßnahmen und Beratungsangebote in 1. segmentär wie auch 2.
föderal differenzierten Aushandlungsprozessen Gestalt.

1. In einzelnenSegmenten sozialer SicherungwurdendieAushandlungsprozes-
se zugunsten marktlicher Vergabepraxen ausgesetzt. Die Folgen dieser Ver-
marktlichung werden national wie auch international ambivalent bewertet.
Im Bereich der Migrationssozialarbeit aber besteht ein aus Sicht der Wohl-
fahrtsverbände funktionierendes AushandlungssystemzwischenPolitik,Ver-
waltung undWohlfahrtsverbänden:

»Und dort, wir sind ja ein Spitzenverband der freienWohlfahrtspflege als Bezirksverband. Und
da sindwir in der Landesarbeitsgemeinschaft der freienWohlfahrtspflege auch organisiert mit
den anderen fünf großenWohlfahrtsverbänden.Unddahabenwir regelmäßigenAustauschmit
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verschiedenen Ministerien hier in NRW, wo wir eben über die Fördergelder, über unsere Bera-
tungsinhalte immerwieder ins Gespräch kommen.Das ist so auf der Landesebene.Und auf der
kommunalen Ebene ist es so, dass unsere Kreisverbände, diewir auch unterstützen als Spitzen-
verband ja tagtäglich auch mit der Politik, mit Behörden in Kontakt stehen, weil eben auch die
Begleitung von Migranten in der Regel ja irgendwie abgestimmt sein muss. Das können Sie ja
nicht im leeren Raummachen, sondern Siemüssen sich ja beispielsweise vor Ortmit demkom-
munalen Integrationszentrum austauschen. Das Landratsbüro muss wissen was passiert. Sie
sind in verschiedenen Gremien auch vor Ort mit der freien Wohlfahrt zusammen, es gibt auch
vor Ort Ligen, wir nennen sie Liga der freien Wohlfahrt. Also da gibt es verschiedene Anknüp-
fungspunkte mit der Politik. Aber in der Regel in der Konstellation wie wir diese Fördergelder,
quasi diese Förderprogramme aufrechterhalten, weiterentwickeln, eventuell neue Förderpro-
gramme auflegen, da sind wir auch immer ein Gesprächspartner für die Politik in der Regel,
in NRW zumindest. Und für unsere Bundesebene, wo unser Bundesverband sich kümmert mit
Sitz in Berlin, da werden wir auch als Regionen immer miteingebunden. Genau.« (Landesver-
bandW)

2. Der Verweis auf spezifische Infrastrukturen in NRW zeigt die Bedeutung
von Aushandlungen im Mehrebenensystem, weil sich die Feldstrukturen im
Ländervergleich stark unterscheiden. Dem entspricht die föderale Organi-
sation der Wohlfahrtsverbände. Auch kommunal bestehen unterschiedliche
Aushandlungssysteme. Sie sind abhängig von der Haushaltslage der Kom-
mune wie auch von der Art und Weise, wie die Kommune das Verhältnis
von Verwaltung und Wohlfahrtsverbänden ausgestaltet. Wir treffen hier
auf unterschiedliche Beschreibungen dieses Verhältnisses zwischen Part-
nerschaft und Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehung. Die Vergabe- bzw.
Aushandlungssysteme zwischen Politik-Verwaltung und Wohlfahrt unter-
scheiden sich nicht nur segmentär, sondernweisen auch auf unterschiedliche
Ordnungsräume im föderalen System der Bundesrepublik hin.

DieWohlfahrtsverbändeseheneinendoppeltenSinn indiesenAushandlungspro-
zessen zur Programmgestaltung. Zum einen können sie auf Basis ihrer Fachlich-
keit und ihres Wissens Politikgestaltung verbessern. Sie sind die Expert:innen
im Feld. Im Vergleich zu den personellen Ressourcen der Wohlfahrtsverbände
und deren Informationsverarbeitungskapazitäten erscheint das politische Sys-
tem (etwa in Gestalt einer Ministerialverwaltung oder auch in lokalen Sozialaus-
schüssen etc.) im Nachteil:

»Ich sitze in zwei Ausschüssen und werde dafür bezahlt, dass ich so einen Stapel Unterlagen
lese. Ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker:innen, die machen das abends zuhause oder am
Wochenende. Und bei denen kommt dann schon mal das Gefühl auf: Wir sind im Vorteil. Wir
organisieren Prozesse, die eigentlich ihnen obliegen.« (kommunaler Verband Y)

Zum anderen formen die Wohlfahrtsverbände die sozialpolitischen Problem-
wahrnehmungen und unterstützen das durch eigenständige Wissensapparate,
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Stellungnahmen und Publikationen. Die Beziehung zwischen den Wohlfahrts-
verbänden wird nicht als Konkurrenzordnung beschrieben, sondern folgt Sach-
lagen und vorhandener Expertise:

»[…] macht das Sinn?Wo ist unsere Fachlichkeit? Ist die auf der anderen Seite da? Kann ich mit
Fug und Recht behaupten: Ja, die können das auch, die anderen, […]. Und das verhandeln wir
miteinander. Und am Ende gehen wir mit einer Stimme raus. Und das ist unsere große Stärke,
das zu tun.« (kommunaler Verband Y)

Aus Sicht der Wohlfahrtsverbände ist diese Art von Aushandlung sachlich an-
gemessen, gewährleistet Informationsfluss und Interessenvertretung. Wie aber
nehmen die Wohlfahrtsverbände Migrantenorganisationen wahr: Als Konkur-
rent, als potenzielle Unterorganisation ihres Verbandes oder als Partner für die
Produktion vonWohlfahrt?

4.2 Zum Verhältnis vonWohlfahrtsverbänden undMigrantenorganisationen

Im Gegensatz zu den Wohlfahrtsverbänden haben Migrantenorganisationen
kaum Zugang zu fachspezifischen Gremien und Netzwerken. Sie sind nicht Teil
der LIGA und dementsprechend kaum eingebunden in Informationsketten und
Entscheidungsstrukturen (SVR2020: 85).Außerhalbder speziellenFörderung für
Migrantenorganisationen ist der Zugang zu Fördertöpfen erschwert, da sie kaum
mit den etablierten nicht-migrantischen Vereinen konkurrieren können. Auch in
der direkten Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden nehmen sich Migrantenor-
ganisationen laut SVR-Bericht nur selten (14 Prozent) als gleichberechtigt wahr
(SVR 2020: 59; 69). Dieses Machtgefälle erlaubt es den Wohlfahrtsverbänden
umgekehrt, die Migrantenorganisationen nicht als relevante Konkurrentinnen
wahrzunehmen.

Einhellig wird in den Interviews auf allen Ebenen die Bedeutung vonMigran-
tenorganisationen hervorgehoben. Es sei im Sinne des Subsidiaritätsprinzips,
dass sie Angebote sozialer Sicherung übernehmen.DieWohlfahrtsverbände stel-
len dafür Infrastrukturen zur Verfügung und sehen inMigrantenorganisationen
Adressat:innen für die eigenen Angebote. In Konkurrenzbeziehungen zu denMi-
grantenorganisationen sehen sich die Verbände aber nicht. Sie führen ein ganzes
Arsenal an guten Gründen an, weshalb die wachsende Rolle durchaus ihre Gren-
zen hat und haben wird. Formell wird daran erinnert, dass Migrantenorganisa-
tionen kaum in der Lage seien, die Eigenmittel zur erfolgreichen Projektakquise
aufzubringen. (Fehlende)Expertiseund (geringe)Organisationsgröße seienHür-
den, um im Feld mitzumischen. Die bestehende Fachlichkeit prädestiniere die
Wohlfahrtsverbände jedoch zur Übernahme von Aufgaben.
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Entscheidendes inhaltliches Argument aber ist die Frage, für wen eine Mi-
grantenorganisation überhaupt sprechen kann:

»AlsowennLebensweltorientierung,Subsidiarität auchundWahlfreiheit des Trägers,wenndas
die wichtigen Prinzipien sind zur Organisation der sozialen Dienstleistung, ist die Frage: Wel-
che Gruppe hat aufgrund welcher Besonderung einen Anspruch auf ein eigenständiges Ange-
bot? Das ist ja irgendwie völlig unklar und es ist auch, meine ich, völlig klar, dass wenn es/ also
es gibt 200 Staaten auf dieser Erde und wenn das Spiegelbild der sozialen Dienstleistung in
der Bundesrepublik allein nach den Staaten 200mal gespiegelt würde, […] Das ist ein bisschen
schwierig, sich das vorzustellen, dass für jede Gruppe ein voll funktionierendes Spiegelbild der
sozialen Dienstleistung organisiert werden könnte. Deswegen ist die Grundsatzfrage: Ab wann
muss es was Besonderes für wen geben? Und das ist, glaube ich, im Fluss irgendwann mal und
dann muss man auch mal irgendwann mal klären, was denn das Besondere ist.« (Verband Z,
Bund)

DieWohlfahrtsverbände sehen sich trotz ihrer unterschiedlichen politischen und
konfessionellen Ausrichtungen als universalistische Dienstleister und befürch-
ten, dassMigrantenorganisationenmit ihrer Fokussierung auf bestimmte (mög-
licherweise nach Herkunftsland oder Religion organisierte) Gruppen nicht offen
seien für alle gesellschaftlichen Gruppierungen.

Bereits in seiner Organisationsstruktur ist der Paritätische Wohlfahrtsver-
band eine Ausnahme. Er argumentiert nicht mit Anwaltschaft und Interes-
senvertretung, sondern bietet eine Plattform für eine nennenswerte Zahl von
Migrantenorganisationen als Mitglieder und verschafft ihnen Zugang zu finan-
ziellen und infrastrukturellen Ressourcen. Vor allem aber ermöglicht er es seinen
Mitgliedsorganisationen, an den korporatistischen Aushandlungssystemen teil-
zunehmen. So werden eine Reihe von Integrationsagenturen in NRW etwa von
Migrantenorganisationen betrieben und auch auf kommunaler Ebene überneh-
men sie Aufgaben im Bereich der Integrations- und Migrationssozialarbeit, was
auch zu einer Verschiebung der Aufgabenverteilung zwischen den Verbänden
führt:

»Da können Sie sich vorstellen, dass es auch durchaus, sage ich mal, vielleicht auch berechtigt
den Hinweis gab von anderen Wohlfahrtsverbänden, die gesagt haben: Wir machen schon im-
mer Migrationsarbeit. Wir sind schon immer bei dem Thema unterwegs gewesen. Waren sie
auch. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. AWO. Klassiker, ja? Da hat sich aber jetzt was
entwickelt und das hat sich unter unseremDach entwickelt.« (kommunaler Verband Y)

5. Fazit

Die deutschen Wohlfahrtsverbände haben sich als »multifunktionale Gebilde«
(Olk 1999, zit. n. Merchel 2011: 258) zunehmend Themen der Migration und der
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interkulturellen Vielfalt zu eigen gemacht und ihre Programmatik wie auch ihr
Aktivitätsspektrum an die Tatsache angepasst, dass Deutschland ein Einwande-
rungsland ist (BAGFW2021a).Die Entwicklung ist jedoch durch unterschiedliche
Logiken und Interessenlagen geprägt. Hier spielen das Selbstverständnis als an-
waltschaftliche Vertretung unterstützungsbedürftiger Menschen ebenso eine
Rolle wie die Übernahme sozialstaatlicher Aktivierungslogiken – gleichzeitig
aber auch Finanzierungsnotwendigkeiten bzw. die Anreize, die sich aus mi-
grationsbezogenen Finanzierungstöpfen ergeben. In welchem Verhältnis sich
diese beiden Logiken, »Dienstleistungs- undManagementfunktion auf der einen
Seite, Interessensvertretungsfunktion auf der anderen Seite« (Nullmeier 2011:
296) zukünftig entwickeln werden, wird weiter zu beobachten sein.

Indem wir den Rollenwandel von Migrantenorganisationen im Kontext der
Kalkulationen und Techniken transformierter Wohlfahrtsstaatlichkeit verorten,
verlagern wir den Diskurs von Integrationsambitionen auf die teilweise wider-
sprüchlichen Mechanismen der Handhabung und Organisation von Migration.
Professionalisierung und Selbstorganisation, eine bedarfsgerechte Pluralisie-
rung sozialstaatlicher Angebote und Vermarktlichung sozialer Dienstleistungen,
die von den Wohlfahrtsverbänden durchweg positiv bewerteten Systeme kor-
poratistischer Aushandlung und die Zugangsbarrieren, die sich daraus auch
für Migrantenorganisationen ergeben, und nicht zuletzt die integrationspo-
litische Kernfrage zwischen Problematisierung und Dethematisierung von
Migration kennzeichnen das ambivalente diskursive Feld um die Rolle von
Migrantenorganisationen bei der Produktion sozialer Dienstleistungen. Die
integrationspolitische Förderung von Migrantenorganisationen in Richtung von
Professionalisierung wird dazu führen, dass mehr Organisationen die Voraus-
setzungen entwickeln, auch in verschiedenen wohlfahrtsstaatlichen Bereichen
aktiv werden zu können. Die Bildung von Dachverbänden auf lokaler, regionaler,
Landes- oder Bundesebene erzeugt gegenwärtig schon ein breiteres Spektrum
sozialer Akteure und gewährleistet zumindest ansatzweise die Artikulation
schwacher Interessen und eine breitere Beteiligung an der Herstellung sozia-
ler Sicherung. Eine Ausdifferenzierung des Wohlfahrtsmarktes ist im Gange
und wird sich auch weiterentwickeln. Es bleibt zu beobachten, anhand welcher
Differenzierungslinien Gesellschaft sich künftig institutionalisiert.

In diesem Beitrag haben wir uns auf den Zusammenhang von Politik-Ver-
waltung, Wohlfahrtsverbänden und Migrantenorganisationen fokussiert. Im
Verhältnis zwischen Migrantenorganisationen und den Spitzenverbänden der
Wohlfahrtspflege zeigt sich eine Gemengelage, die sowohl von Kooperation als
auch Konkurrenz geprägt ist: Insbesondere dort, wo migrantische Vereinigun-
gen sich selbst organisieren, lassen sich Strukturen des Empowerments und
der Partizipation identifizieren. Gleichzeitig konkurrieren die Migrantenor-
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ganisationen mit etablierten Verbänden und Trägern der Wohlfahrtspflege im
wettbewerblichen und ökonomisierten Wohlfahrtsstaat auch um die gleichen
Ressourcen und Fördertöpfe und können hier aufgrund ihrer Struktur (hoher
Anteil an Ehrenamtlichen, weniger dauerhafte Strukturen, weniger Erfahrung
in Projektakquise) häufig weniger reüssieren.

Die Perspektive und die Anliegen der Migrantenorganisationen wie auch die
Rolle, die diese Organisationen aus Sicht ihres Publikums für individuelle Siche-
rungsstrategien spielen, sind zentrale Untersuchungsgegenstände unseres MI-
KOSS-Projektes, die wir an dieser Stelle ausgespart haben. Eine Zusammenfüh-
rung dieser verschiedenen Perspektiven könnte zeigen, wie die hier fokussierte
aktivierungspolitische Adressierung von den Migrantenorganisationen genutzt
(oder auch verworfen) wird und welche Rolle sie am Schnittpunkt zwischen for-
mellenSystemen sozialer Sicherungund informellenSicherungspraktiken spielt.
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Die Legitimität der Menschenrechte –Die
Open-EndedWorking Group on Ageing der
Vereinten Nationen als Testfall
Lutz Leisering

Menschenrechte (MR) sind per definitionem universell gültig. Die hohen Ratifi-
zierungsraten globalerMenschenrechtserklärungen zeigen eineweitgehende Le-
gitimierung der Idee derMR. Aus derWarte derTheorie derWeltgesellschaft von
JohnW.Meyer (2009) sindMReine zentraleNormund Institution derWeltgesell-
schaft, ein Teil derWeltkultur. Tatsächlichwerden in aktuellen globalenDebatten
MR in der Regel als konsensuelle normative Prinzipien unterstellt. Internationa-
le Organisationen im Rahmen der UN und darüber hinaus sehen sich den MR
verpflichtet. Die Open-Ended Working Group on Ageing der UN (OEWGA), die seit
2011 jährlich tagt (2011 zweimal), um zu sondieren, ob es eine neue, eigenstän-
dige Menschenrechtserklärung für alte Menschen geben soll, bietet die seltene
Gelegenheit, einen menschenrechtspolitischen Prozess in Echtzeit zu beobach-
ten. Anhand einer Analyse der OEWGA argumentiere ich in diesem explorativen
Beitrag, dass die Legitimität vonMRweniger gesichert ist, als es scheint. Ich fra-
ge danach, wieweit die Legitimität von MR reicht und auf welchen normativen
Grundlagen sie beruht. Zugrunde liegt die Annahme, dass die Einigung auf MR
wesentlich eine Frage normativer Begründungen ist und nicht nur der Interes-
senderStaaten,wie vonder »realistischen«Schuleder InternationalenBeziehun-
gen nahegelegt, oder gar ein (post-)koloniales oder westlichesMachtinstrument.
Während dieUNConvention on theRights of theChild (1989) und dieConvention on the
Rights ofPersonswithDisabilities (2006) vielfachBeachtunggefundenhaben,hat die
Arbeit der OEWGA bislang wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auf sich
gezogen.

Der Aufsatz versteht sich als explorativer Beitrag zur Analyse globaler MR
und derWeltgesellschaft. Einige Befunde sind hypothetischer Art und durch ver-
tiefende empirische Forschung zu überprüfen. Es gibt nur wenig Literatur zur
OEWGA (siehe aber rechtswissenschaftlich Mahler 2017; sozialwissenschaftlich-
empirisch Herro 2017; Sciubba 2014, 2016; zum frühen Verlauf der OEWGA im
UN-System siehe juristisch Poffé 2015; Vorfeld: Doron/Apter 2010), und diese
deckt die Veränderungen der letzten Jahre noch nicht ab. Zudem fokussieren
die Studien auf rechtliche und politics-Aspekte, während ich mich wissensso-
ziologisch auf Begründungen und Interpretationen konzentriere. Dabei stütze
ich mich vor allem auf eine explorative qualitative Analyse von Dokumenten aus
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der OEWGA (Herro 2017 verwendet auch quantitative Inhaltsanalyse), grauer
Literatur aus der OEWGA und anderer UN-Dokumente sowie auf teilnehmende
Beobachtung. Als Vorstandsmitglied von HelpAge Deutschland nehme ich seit
2019 aktiv an der OEWGA teil.1

Im ersten Abschnitt skizziere ich das MR-Paradigma in der globalen Politik,
im zweiten diskutiere ich die spezifischenMerkmale kategorialer, gruppenbezo-
gener Menschenrechtskonventionen, insbesondere in Hinblick auf die Kategorie
alter Menschen. Im dritten Abschnitt analysiere ich Entstehung und Akteure der
OEWGA und die Debatten innerhalb der Arbeitsgruppe. Im vierten Abschnitt re-
konstruiere ich genauer die Interpretationen und Begründungen von MR in der
OEWGA. Eine Diskussion und ein Fazit folgen.2

1. Menschenrechte als Bezugspunkt globaler Politik

MRmit globalemAnspruchwurden erstmals im Jahr 1948 völkerrechtlich nieder-
gelegt, in der Universal Declaration of Human Rights (UDHR) der UN, die 1966 in
Form von zwei Pakten verbindlicher gemacht wurde: dem Zivilpakt (Internatio-
nal Covenant onCivil andPolitical Rights) und demSozialpakt (International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights). In globalen politischen Diskursen began-
nenMR jedocherst inden 1990er JahreneineRolle als frame zu spielen.Auch inder
globalenAlterspolitik dominierte langedieOrientierunganSchutz,Fürsorgeund
medizinischer Versorgung der Alten (Sciubba 2016: 536), teilweise verbundenmit
einem Problemdiskurs, bei demAlter als problembehaftet oder gar Belastung für
die Gesellschaft erscheint. Der frame Rechte markierte einen »Paradigmenwech-
sel« (Mahler 2017: 286; Herro 2017: 1), der sich graduell vollzog (zum generellen
Diskurswandel innerhalb der UN in Bezug auf alte Menschen siehe Kendig u.a.
2013; zu MR für alte Menschen weltweit siehe juristisch Martin u.a. 2015).

Nach Meyer sind Menschenrechtsverletzungen erwartbar, denn im Bestre-
ben, gut dazustehen, bekennen sich die Staaten zu MR und anderen weltkultu-
rellen Normen, auch wenn sie diese nicht umsetzen können oder wollen. Das Er-
gebnis ist nicht selten »decoupling« oder »loose coupling« (Meyer 2009: 181–183)

1 Ich danke Dr. Jürgen Focke, Leiter Policy & Advocacy,HelpAge Deutschland (HAD), für die Kooperation
bei der gemeinsamenVertretung vonHADbei der OEWGA,Dr.ClaudiaMahler,Unabhängige Expertin
der UN für Altenrechte, Prof. Dr. Matthias von Schwanenflügel (Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend), Bridget Sleap (bis 2021 HelpAge International) und zahlreichen weiteren
deutschen und ausländischen Experten und Aktivisten für Anregungen. Timotheus Brunotte danke ich
für verlässliche editorische Unterstützung.

2 Dieser Beitrag folgt den zur Zeit der Niederschrift geltenden Regeln des Rats für deutsche Rechtschrei-
bung (www.rechtschreibrat.com), gemäßdenendas generischeMaskulinumalleGeschlechter abdeckt.
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zwischen talk und action, zwischen der Ratifizierung von Menschenrechtskon-
ventionen und nationalen Politiken. Kritik an Menschenrechtsverletzungen und
die Diagnose verbreiteten decouplings unterstellen, dass der Inhalt von MR klar
definiert ist. Diese Eindeutigkeit hinterfrage ich in der folgenden Analyse. Ich
untersuche also nicht nur, ob AkteureMRals legitim ansehen oder nicht, sondern
zuvor, wie sie diese interpretieren.

Heute wird die Legitimität von MR selten grundsätzlich und offen infrage
gestellt. Die Cairo Declaration onHuman Rights in Islam von 1990 postuliert Rechte,
jedoch explizit ungleiche Rechte zwischen Mann und Frau. In der Politik der
Volksrepublik Chinamischt sich Ablehnung vonMRmit alternativen Deutungen
von Rechten sowie mit Relativierung durch nicht-menschenrechtliche Hand-
lungsmaximen.Häufiger als regelrechte Ablehnung sind jedoch unterschiedliche
Interpretationen vonMR.

2. Alte Menschen als Gegenstand einer kategorialen
Menschenrechtskonvention?

MR sind universell, wie schon der englische Name der UDHR zu erkennen gibt –
universell in dem Sinne, dass sie in allen Ländern, für alle Personen und zu allen
Zeiten gelten (Davy 2015: 199). Daher scheint es keinen zwingenden Grund zu ge-
ben, zusätzlich zu der UDHR und den sie umsetzenden beiden Pakten gruppen-
bezogene bzw. kategorialeMenschenrechtserklärungen zu erarbeiten. Trotzdem
sind inderNachkriegszeit nebendiedrei allgemeinenUN-Menschenrechtsdoku-
mente sechs weitere getreten, von denen vier spezifischen sozialen Gruppen gel-
ten: Frauen, Kindern, Wanderarbeitern und Personen mit Behinderungen. Da-
neben gibt es regionale Menschenrechtskonventionen (Martin u.a. 2015; Mahler
2017: 282–285), imBereich alterMenschen vor allem die Inter-AmericanConvention
on Protecting theHumanRights of Older Persons (2015). EineMenschenrechtskonven-
tion für alte Menschen – Convention on the Rights of Older Persons (Altenrechtskon-
vention, ARK) –wäre ein weiteres Instrument.

KategorialeMenschenrechtskonventionensindambivalent.EsgibtArgumen-
te für und gegen sie, und einige dieser Argumente wurden auch im Rahmen der
OEWGA vorgebracht. Für kategoriale Konventionen spricht, dass sie es erlauben,
gruppenspezifische Bedarfe und Rechte genauer zu spezifizieren als es in allge-
meinen Erklärungen möglich ist. Zudemmachen kategoriale Konventionen eine
Gruppe sichtbarer (so Mahler 2017: 286 in Bezug auf eine ARK) und stützen da-
mit politische Lobbyarbeit. Die Folgen der Behindertenkonvention insbesonde-
re in der deutschen Politik machen dies deutlich. Gegen kategoriale Konventio-
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nen spricht, dass durch die gut gemeinte Hervorhebung einer speziellen Grup-
pe diese Gruppe potentiell stereotypisiert und viktimisiert wird. Die Zielgruppe
wird so verstärkt zumGegenstand von Juridifizierung undBürokratisierung.Zu-
gleich besteht die Gefahr, dass allgemeine Interessen gegenüber gruppenbezoge-
nen Partikularinteressen ins Hintertreffen geraten. So wird der Sozialpakt, der
alle Menschen betrifft, tatsächlich sehr viel weniger für Zwecke politischer Mo-
bilisierung genutzt als kategoriale Konventionen, insbesondere die für Frauen,
Kinder undMenschenmit Behinderung.

Kritisch kann zudem die zunehmende Zahl kategorialer Konventionen gese-
hen werden. Rechtssystematisch wird von Völkerrechtlern teilweise eine über-
steigerte FragmentierungdesMenschenrechtssystemsbefürchtet undeineÜber-
lastung des Völkerrechts – »convention fatigue« (Sciubba 2016: 543). Nationale
Regierungen befürchten hohe Folgekosten einer Konvention, wie von der deut-
schen Regierung infolge der Behindertenkonvention erfahren, vor allem politi-
schenDruck,neueMaßnahmen fürdie betreffendeGruppe zu ergreifen,und ver-
mehrte Berichtspflichten gegenüber den UN. Bei einer wachsenden Zahl katego-
rialer Konventionen ist mitWettbewerb zu rechnen, da öffentliche Aufmerksam-
keit ein knappes Gut ist. So argumentiert Sciubba (2016), dass die Behinderten-
lobby stärker sei als die Altenlobby.

Nach ehermarginalen Erwähnungen in UN-Dokumentenmarkieren die First
WorldAssembly of theUnitedNations onAgeing,Wien,mit dem First International Plan
of Action on Ageing von 1982 und die Second World Assembly on Ageing mit demMa-
drid International Plan of Action on Ageing (MIPAA,Weltaltenplan) von 2002 die ers-
ten zentralenThematisierungender Altenfrage undderRechte Alter.DieOEWGA
markiert den Höhepunkt der Entwicklung.

3. Die UNOpen-EndedWorking Group on Ageing: Entstehung, Akteure,
Debatten3

Die Initiative für die Erarbeitung einer ARK ging 2007 von lateinamerikanischen
Ländern aus (Sciubba 2016: 537; de Pauw 2017: 28), noch frühere Initiativen in den
Jahren 1948, 1991 und 1999 verliefen im Sande (Sciubba 2014: 468). Bereits bei der
Erarbeitung der UDHR in den Jahren 1947 und 1948 setzten sich lateinamerika-
nische Staaten besonders für soziale Rechte ein (Davy 2014), auch für die Rechte

3 Zur OEWGA siehe https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml ; Dokumentationen
der OEWGA finden sich bei GAROP (https://rightsofolderpeople.org/open-ended-working-group/),
HAI (https://www.helpage.org/what-we-do/un-convention/) und DIMR (https://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/open-ended-working-group-on-ageing).

https://social.un.org/ageing-working-group/index.shtml
https://rightsofolderpeople.org/open-ended-working-group/
https://www.helpage.org/what-we-do/un-convention/
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/open-ended-working-group-on-ageing
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/gefoerderte-projekte/open-ended-working-group-on-ageing
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Alter. Gegründet wurde die OEWGA auf Betreiben von Argentinien und Brasilien
durch die Resolution 65/182 derUN-Vollversammlung vom21.12.2010 als »follow-
up to the SecondWorld Assembly on Ageing«:

»to establish an open-ended working group, open to all States Members of the United Nations,
for the purpose of strengthening the protection of the human rights of older persons by consid-
ering the existing international framework of the human rights of older persons and identifying
possible gaps and how best to address them, including by considering, as appropriate, the fea-
sibility of further instruments andmeasures«.

Die Resolution 67/139 vom 20.12.2012 stärkte diese Zielrichtung, fand aber nur
minoritär Zustimmung. Der zunächst befremdlich erscheinende Terminus
»Open-EndedWorking Group« ist eine bei den UN eingeführte Bezeichnung für
offene, wenig konsensbasierte Initiativen, die im UN-Apparat einen geringeren
Status haben.

Schon zu Beginn der OEWGA gab es erhebliche Meinungsunterschiede zwi-
schen den Staaten, ob eine ARKwünschenswert ist.Daherwird bzw.wurde lange
nicht direkt über die Frage selbst verhandelt, sondern es wurde auf der 7. Sit-
zung 2016 entschieden, dass sich die Verhandlungen in Zukunft auf ausgewählte
inhaltliche Themen fokussieren sollen, im Allgemeinen zwei Themen oder The-
menblöcke, um bereichsspezifische Lücken existierender menschenrechtlicher
Instrumente zu identifizieren.

Im Feld der OEWGA operiert eine Vielzahl von Akteuren. Akteure der OEW-
GA im engeren Sinne sind nur diejenigen, die einen Platz im Plenarsaal der Ver-
handlungen imUN-Gebäude inNewYork zugewiesen bekommenundRederecht
haben. Dies sind vor allem die Staaten als Mitglieder der UN, sie haben das pri-
märe Rederecht. Die NGOs haben Bereiche und Plätze auf den Tribünen. Eine
weitere Akteursgruppe sind die nationalenMenschenrechtsinstitute (NHRI), für
Deutschland das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIMR), Berlin. Erst bei
der 7. Sitzung 2016wurde entschieden, dassNHRIs akkreditiert werden und teil-
nehmen können.

Die größte Akteursgruppe bilden die nationalen und internationalen NGOs,
auch als »civil society actors« bezeichnet.Erst bei der 4.Sitzung 2013warenNGOs
stärker präsent und es kam zu ersten Dialogenmit den UN-Mitgliedstaaten. Die
Zahl derNGOs ist ständig gestiegen.Unter den internationalenNGOs nimmt die
GlobalAlliance for theRights ofOlder People (GAROP) die führendeRolle ein; wichtige
sind auch Age Platform Europe, HelpAge International (HAI), und global operieren-
de national basierte NGOs, vor allem die britische Age International (UK), HelpA-
ge Deutschland und die internationale Abteilung der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisationen (BAGSO, Deutschland). Eine vierte Akteursgruppe
neben den Staaten, den NGOs und den NHRIs sind Akteure aus dem UN-Sys-
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tem, vor allem das UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) und
das UN-Hochkommissariat für MR (OHCHR). Redeberechtigt ist auch der UN
IndependentExpert on theEnjoyment of allHumanRights byOlder Persons (Unabhängi-
gerExperte fürAltenrechte), seit 2020Dr.ClaudiaMahler vomDIMR.Schließlich
gibt es einen Vorsitzenden, der seit Gründung der OEWGA von Argentinien ge-
stellt wird.

DieDebatten zeigen einenbreitenKonsens in vielen Fragenwie auchmarkante
Dissense (zu pro und contra im Vorfeld siehe Doron/Apter 2010). Die weltgesell-
schaftstheoretische Annahme einer Weltkultur bestätigend, zieht sich die Sug-
gestion gemeinsamer Grundüberzeugungen durch die Debatten. Praktisch alle
Akteure stimmendarin überein, dass demographischerWandel eine zentrale Zu-
kunftsherausforderung ist; dass alte Menschen ein hohes Gut sind und mehr für
sie zu tun ist; und dass allen Menschen Teilhabe zu ermöglichen ist, manifest in
Formeln wie »society for all ages« und »life course approach«.

Der Hauptdissens bezieht sich auf die Frage, ob es eine ARK geben soll oder
nicht. Die primäre Argumentationsfront liegt zwischen Befürwortern, die Lü-
cken in vorliegenden Menschenrechtskonventionen diagnostizieren und daraus
die Notwendigkeit einer ARK ableiten, und Gegnern, die nur Umsetzungsmän-
gel existierenderKonventionen sehen,weshalb eine neueKonvention entbehrlich
sei, sowie Gegnern, die MR generell ablehnen oder alternative Strategien verfol-
gen.Entsprechend zieht sich die Suche nach Lücken (gaps) durch viele Diskussio-
nen – ein Beispiel wäre die Abwesenheit des auch für alte Menschen wichtigen
Themas Digitalisierung in früherenMenschenrechtskonventionen.

Ein weiterer Dissens betrifft den rechtlichen Status eines möglichen neuen
Dokuments. Ist ein rechtlich bindendes Dokument, also eine ARK, erforderlich,
oder genügt einDokument ohneRechtsbindung, vor allemdieMIPAA, zumal de-
ren Neufassung im Jahre 2022 ansteht (so die Position Ungarns)? Einige Gegner
einer ARK wenden sich generell gegen eine fortschreitende Fragmentierung des
UN-Menschenrechtssystems. Dem halten Befürworter die Mobilisierungsfunk-
tion einer eigenen, altenbezogenen Konvention entgegen. Ein wiederkehrender
prozessualerDissensbetrifft dasMandatderOEWGA.Naturgemäß legenGegner
einer ARK, etwa Russland, das Mandat eng aus. Gegner lehnen auch outcome do-
cuments der Sitzungen ab, während Befürworter solche Dokumente fordern, um
erreichte Teilkonsense festzuhalten und von dort aus weiterarbeiten zu können.

Die meisten Staaten lehnen eine ARK ab, aus ganz unterschiedlichen Grün-
den. Gegen eine ARK sprechen sich unter anderem Russland, China, USA, der
Heilige Stuhl, Kamerun und Schweden aus, was auch auf unterschiedliche Ver-
ständnisse von MR zurückgeht (dazu unten mehr). Deutschland und andere eu-
ropäische Länder, auch die EU, sind unentschieden. Die EU hatte bei der 3. Sit-
zung 2012 sogar signalisiert, dass eine ARK und daher auch eine Fortführung der
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OEWGAnicht nötig sei; erst auf der 7. Sitzung 2016 öffnete sich die EU.Gemischt
sinddiePositionen innerhalbder einflussreichenGruppeder 77 (G77), zuder auch
China gehört. Für eine ARK sprechen sich insbesondere lateinamerikanische und
afrikanische Länder aus. Tendenziell gehen die Ablehnungen durch Regierungen
zurück, und zuletzt nahm die Präsenz höherrangiger UN-Vertreter zu.

4. Heterogene Interpretationen und Begründungen von
Menschenrechten in derOpen-EndedWorking Group on Ageing

Die Analyse hat gezeigt, dass es keinen Konsens über eine Menschenrechtskon-
vention für alte Menschen gibt. Dies könnte einfach bedeuten, dass Akteure kei-
nen Bedarf für eine zusätzliche Menschenrechtskonvention sehen. Die Debat-
te über eine ARK gibt jedoch auch zu erkennen, dass MR von einigen Akteuren
grundsätzlich infrage gestellt oder unterschiedlich interpretiert werden.Die An-
nahme einer geteilten Weltkultur ist also zu relativieren. Es gibt (einige wenige)
Akteure, die MR generell und explizit delegitimieren, und es gibt (mehr) Akteure,
die MR grundsätzlich anerkennen, sie jedoch anderen Normen nachordnen, etwa
dem Ziel des Wohlergehens der Alten. Daneben gibt es nicht-menschenrechtba-
sierteKonzepte vonAlten-undEntwicklungspolitik,dieMRschlichtnicht erwäh-
nen, ohne sie explizit zurückzuweisen (Indifferenz). AußerdemwerdenMR unter-
schiedlich interpretiert, das heißt es geht nicht nur um die Achtung oderMissach-
tung vonMRund decoupling.Der statischeWeltkulturbegriff vonMeyer ist also zu
dynamisieren und stärker handlungstheoretisch zu fassen.

Konkurrierende Interpretationen vonMenschenrechten

Fünf Interpretationen von MR können rekonstruiert werden: eine kollektivisti-
sche Interpretation (1) und vier Varianten einer individualistischen Interpretati-
on (2a–2d).Hinzu treten altenpolitischeKonzepte, die nicht oder nur nachgeord-
net menschenrechtsbasiert sind (3). Die Grenzen zwischen den Konzepten sind
fließend. So klingen Elemente der kollektivistischen Interpretation auch in einer
Variante der individualistischen Interpretation sowie in nicht oder nur nachge-
ordnet menschenrechtsbasierten Konzepten an.

(1) MR als kollektive Entwicklung: Davy (2014) hat für das Recht auf soziale Siche-
rung gezeigt, dass bis in die frühen 1990er Jahre im UN-Menschenrechtssystem
eine kollektive Deutung vorherrschte: soziale Sicherung bedeute, die volkswirt-
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schaftliche Entwicklung voranzutreiben, wodurch sich im Laufe der Zeit der Le-
bensstandard von immer mehr Menschen erhöhe. Eine solche kollektive Inter-
pretation klingt auch in der OEWGA bei einigen Ländern in Bezug auf Leistun-
gen für alte Menschen an: dass sie im Interesse und zum Wohle der Alten han-
deln, dass sie viel für Alte tun, und dass alte Menschen in ihrem Land eine ho-
he Wertschätzung genießen. So betonten Russland, Singapur und Saudi-Arabi-
en, dass alte Menschen vomWirtschaftswachstum profitieren und dass in ihrem
Land die soziale Infrastruktur für alte Menschen – Krankenhäuser, Pflege,Woh-
nungen usw. – ausgebaut werde.

Ein solches technokratisches Verständnis von MR ist rein outcome-orientiert,
zielt auf das Wohlergehen Alter, ohne Partizipation und individuelle Rechtsan-
sprüche der Betroffenen vorzusehen. Eine neue Konvention erscheint dann als
entbehrlich; das Instrument der Wahl ist der Weltaltenplan (MIPAA), der Rechte
erwähnt, aber primär entwicklungsorientiert ist und einen schwächeren völker-
rechtlichenStatushat. Im outcome-orientiertenVerständnis vonMRzeigt sichdas
Fortleben älterer, auf Versorgung und Schutz statt MR zielender Strategien glo-
baler Altenpolitik.

(2) MR als individuelles Anrecht: Dieses in westlichen Demokratien heute domi-
nante Verständnis von MR wird insbesondere von NGOs und von NHRIs vertre-
ten und liegt der Forderung nach einer ARK zugrunde. Mit einem solchen Men-
schenrechtsverständnis verbinden sich Elemente, die im kollektiven Verständnis
fehlen oder gerade vermieden werden sollen, nämlich die Betonung des Indivi-
duums und der gleichen Würde aller alter Menschen, institutionell abgesichert
durchMechanismen der accountability und desmonitoring.

Neben der Basisvariante (2a) ist eineUnterformdes individualisierendenVer-
ständnisses von MR rekonstruierbar, das die Basisvariante in spezifischer Weise
verengt. Man könnte von einem subjektivistischen Menschenrechtsverständnis
sprechen (Variante 2b). Dieses klingt weniger im Plenum an als in schriftlichen
Stellungnahmen und begleitenden kleineren Arenen, den side events, und in
Deutschland in den vorbereitenden Sitzungen der deutschen Akteure mit dem
DIMR und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Hier werdenMR primär als Ermöglichung von Autonomie und Selbstbefähigung
verstanden, mit Stoßrichtung gegen Fremdbestimmung durch Institutionen
und Professionen. Das Individualistische der MR wird nicht im individuellen
Anspruch auf Erfüllung individueller Lebensbelange gesehen, sondern im An-
spruch auf eigene Gestaltung dieser (agency). Autonomie, Partizipation und voice
der Betroffenen sind die zentralen Prinzipien, obwohl diese als Termini weder
im Zivilpakt noch im Sozialpakt vorkommen (im Zivilpakt bezieht sich »self-
determination« nur auf Völker, nicht Individuen; Artikel 1(1)). Diese Prinzipien
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können aber als spezifische Generalisierung der im Zivilpakt enthaltenen Frei-
heitsrechte verstanden werden. Die partizipative Dimension wird etwa durch
Erhebungen der Wünsche alter Menschen im globalen Süden untermauert (so
die Studie von HAI 2019). Statt starke Institutionen zu fordern, die individuelle
Anspruchsrechte gut umsetzen, werden autonomiewahrende oder -schaffen-
de und partizipative Prozeduren gefordert, auch für Menschen mit extremen
Einschränkungen wie Demenz, Pflegebedürftigkeit oder starker Behinderung.

Eine radikale, hypersubjektivistische Variante (2c) wird von einigen Menschen-
rechtsaktivisten vertreten, die bereits für die Behindertenkonvention gekämpft
haben und eine generelle De-Institutionalisierung fordern, so von Tina Minko-
witz, die auch in der OEWGA aktiv ist.

Zudemgibt es eine amelioristischeVariante des individualistischenMenschen-
rechtsverständnisses (2d). Wie das kollektivistische Verständnis ist diese Vari-
ante outcome-orientiert und zielt primär auf Steigerung des Wohlergehens alter
Menschen.Während die kollektive Variante besonders von autoritären Regierun-
gen vertreten wird, klingt die amelioristisch-individualistische Variante beson-
ders bei NGOs aus dem globalen Süden an. Sie verweisen auf verbreitete Armut,
Krankheit und Benachteiligung alter Menschen in ihren Ländern und sehen (im
Unterschied zur kollektiven Variante) den Kampf um individuelle soziale Rechte
als Motor des Kampfes um Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und um Aner-
kennung.

In der Grundformel der UN-Menschenrechtsdogmatik, dass die Staaten ei-
ne Pflicht zu »respect, protect and fulfill« der MR haben, verweist das Element
»fulfill« (Gewährleistung) vonMR auf outcomes.Outcome-orientierte Verständnis-
se vonMR betonen einseitig die durch »fulfilling« derMR zu erwartenden Verän-
derungen der Lebensverhältnisse,wobei die Rechtsdogmatik nur als Vehikel oder
Symbol gesehen wird, bis hin zur gänzlichen Ablösung der Forderung nach Ver-
besserungderLebensverhältnisse von individuellenMR inder kollektivenVarian-
te. Die individualistische Variante unterschätzt auch den Spielraum der Staaten
im Prozess des »fulfilling« (siehe Mahler 2017: 281).

(3) Die Grenzen zwischen einem kollektiven Menschenrechtsverständnis und
»nicht- oder nur nachgeordnet menschenrechtsbasierten« altenpolitischen Konzepten
sind fließend. Es gibt ein Kontinuum, das von Ablehnung von MR über Akzep-
tanz mit kollektiver Deutung der MR zu Indifferenz und explizitem Plädoyer
für alternative Handlungsmaximen reicht. So erwähnen mehrere Staaten den
Menschenrechtsbegriff gar nicht, sondern sprechen von guter Politik für die
Alten. Neben Russland, Singapur und Saudi-Arabien erwähnen auch Indien
und Vietnam den Terminus »Rechte« nicht oder kaum. In Stellungnahmen der
Volksrepublik China klingt an, dass MR nicht per se abgelehnt werden, dass aber
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die kollektive sozioökonomische und infrastrukturelle Entwicklung Vorrang hat.
Einige christliche und islamische Akteure lehnen MR bzw. gleiche MR für alle
generell ab.

Engführungen des menschenrechtlichen Diskurses

Das individualistische Menschenrechtsverständnis wird vor allem durch Men-
schenrechtler ausgearbeitet, die eine markante Akteursgruppe in der OEWGA
darstellen und in den NHRIs, in größeren NGOs mit eigenen Menschenrechts-
referenten und teilweise in den Stäben der Regierungen zu finden sind. Die
Gruppe der Menschenrechtler ist besonders einflussreich, weil sie eine eigene
epistemische Gemeinschaft bilden, die die drei genannten Teilgruppen über-
spannt und weil sie für die Formulierung von Menschenrechtserklärungen
unverzichtbar sind. Menschenrechtler sprechen eine eigene, hermetische und
selbstreferentielle Sprache. Ihre Konzepte und Argumentationsstrukturen zei-
gen spezifische Engführungen: Prozeduralisierung, Ausblendung struktureller
Kontexte, normative Unterbestimmtheit, und Verdrängung der Grenzen von
MR.

Erstens fällt eine starke prozeduraleOrientierung auf, also eine Betonung von
Partizipation und Zugang, während die Frage derWirkungen auf die Lebenslage
der Betroffenen (»outcomes«) im Hintergrund bleibt. Soweit Menschenrecht-
ler überhaupt Institutionen jenseits des Rechtssystems ansprechen, werden
prozedurale Prinzipien wie voice, Partizipation, Transparenz und accountability
gefordert, unter Hintanstellung der Leistungsfähigkeit der Institutionen für die
Rechtsträger und Klienten, etwa der Qualität der Pflege bei pflegebedürftigen
Alten.

Zweitens heben Menschenrechtler stark auf Zuschreibungen und Diskrimi-
nierungen ab, während strukturelle einengende Kontexte – sozioökonomische
Schichten und Klassen, fiskalische Bedingungen und kulturelle Strukturen wie
hinduistische oder islamische Ordnungen – ausgeblendet oder marginalisiert
werden. Der General Comment Nr. 20 der UN zum Sozialpakt zumThema Diskri-
minierung tut sichmerklich schwer, zwischen (illegitimer) Diskriminierung und
(potenziell legitimer oder durch bloße Einräumung von Rechtsansprüchen kaum
veränderbarer) struktureller Ungleichheit zu unterscheiden. Im Zusammenhang
damit, dies die dritte Engführung, werden unterschiedliche Wertvorstellungen
in Bezug auf legitime und illegitime Ungleichheit nicht thematisiert. Jenseits
der allgemeinen prozeduralen Normen und einer pauschalen Gleichheitsnorm
fehlen spezifische Normen sozialer Gerechtigkeit.
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Viertens werden Grenzen und Einschränkungen von MR wenig reflektiert:
die Begrenzung von Rechten durch Rechte anderer Menschen, durch andere
Rechte, durch andere Handlungsmaximen und durch kollektive Bedingungen
wie fiskalische und staatliche Stabilität. In Bezug auf COVID-19 wurden schlicht
massenhafte Rechtsverletzungen alter Menschen konstatiert, ohne Kontextua-
lisierung und ohne Abwägung zwischen Freiheitsrechten, dem Recht auf Leben
undSchutzzielender Politik.Die ubiquitärenDefizite derRechtsumsetzungwer-
den durch Semantiken des »noch nicht« überdeckt. Dies spiegelt den Glauben an
sozialen Fortschritt, der vonMeyer als ein Prinzip derWeltkultur bezeichnetwird
und imSozialpakt (Art. 2(1)) durch die Klausel der progressive realizationder Rechte
gedeckt wird. Zudemwird übersehen, dass die meist vagen Formulierungen von
Standards den Gehalt mancher Rechte aushöhlen (vgl. Davy 2015).

Ambivalente Begründungen vonMenschenrechten

Die unterschiedlichen Interpretationen von MR gehen einher mit unterschiedli-
chen Begründungen.Die Legitimität derMR ist unsicher auch aufgrund ambiva-
lenter Begründungen, in dreifacher Hinsicht.

(1) Einige Begründungen von MR berufen sich auf zusätzliche normative Prinzipi-
en, die zum Teil stärker als MR sind und so deren Legitimität stärken, aber auch
spezifische interpretatorische Engführungen von MR beinhalteten. So berufen
sich kollektivistische und amelioristisch-individualistische Interpretationen auf
»Entwicklung« und Wohlstand als Leitideen, subjektivistische Interpretationen
auf »Autonomie« und Subjektivität.

(2) Menschenrechtler begründen eine ARK auch in anderer Hinsicht nur sekun-
där. Sie setzen sich nichtmit alternativen Positionen auseinander – vor allemmit
technokratisch auf Entwicklung statt Rechte zielenden Positionen –, sondern
begründen MR selbstreferentiell: Lücken in existierenden menschenrechtlichen
Instrumenten zeigten die Notwendigkeit einer Altenkonvention. Die Legitimität
von MR als solche wird also unterstellt statt begründet. Selbstreferentialität
nutzt die allgemeine Legitimität von MR, kann aber den Kampf für eine ARK
gegenüber Akteuren schwächen, die MR nicht oder nur nachgeordnet stützen.

(3) Ambivalente Folgen für die Legitimität der MR hat auch die Tatsache, dass
die OEWGA wirtschaftliche und soziale Rechte (im Folgenden kurz: soziale Rechte)
in größerem Umfang behandelt als zivile und politische Rechte (so schon zu
Beginn, siehe Mahler 2013: 22; belegt anhand quantitativer Inhaltsanalyse durch
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Herro 2017: 5–9). Soziale Rechte sind mobilisierungsstark, auch weil sie anfällig
für ein Verwischen von Rechten und welfare outcomes sind. Generell werden
im UN-Menschenrechtssystem soziale Rechte häufiger adressiert als zivile und
politische Rechte, auch in Bezug auf alte Menschen (Herro 2017: 11) – dies wohl
auch, weil soziale Forderungen für autoritäre Regime unkritischer sind als zivile
und politische Rechte. Insoweit stärkt der Fokus auf soziale Rechte die OEWGA.
Zugleich unterscheiden sich soziale von zivilen undpolitischenRechten dadurch,
dass sie ausgeprägtere Interventionen des Staates erfordern, nämlich die Schaf-
fung institutioneller Infrastruktur und die Erbringung von Leistungen, während
bei zivilen und politischen Rechten die Rechte selbst die Leistung sind.

Der Fokus auf soziale Rechte kann auch den älteren Problemdiskurs nähren
(Herro 2017: 11), also die Sicht des Alters als defizitäre und problembehaftete
Phase, die staatliche Fürsorge für alte Menschen nötig macht. Im Kampf um
die Behindertenkonvention gingen einige Akteure, die ein subjektivistisches
Verständnis von Menschenrechten haben, auf Distanz zu sozialen Rechten und
wohlfahrtsstaatlicher Politik, weil dies gerade das sei, wogegen sie kämpften
(Herro 2017: 12).

5. Diskussion und Fazit: die Logik normativer Mobilisierung und
ihre Grenzen

Der Artikel hat die Reichweite der Legitimität und die Begründungen vonMR an-
hand der OEWGA exploriert,mit zwei Hauptergebnissen: Die MR genießen eine
hohe, wenn auch nicht uneingeschränkte Legitimität, auch jenseits von Staaten-
interessen; undMRunterliegen heterogenen Interpretationen und ambivalenten
normativen Begründungen, die den Inhalt und die Wirkmacht von MR schwä-
chen können. Diese Befunde belegen Meyers neoinstitutionalistischeTheorie ei-
ner sowohl durch Universalismus als auch decoupling geprägten Weltkultur und
relativieren den »realistischen« Ansatz der InternationalenBeziehungen (zu letz-
terem ähnlich Sciubba 2014: 473, 2016: 545). Zugleich legen die Befunde eineWei-
terentwicklung des MeyerschenWeltkulturbegriffs nahe.

Unter denweltkulturellenNormenkommtdenMReine besonderswirkmäch-
tige Rolle zu. Nur wenige Akteure lehnen MR generell und explizit ab; viele leh-
nen nur eine spezielle Konvention für alteMenschen ab. Allerdings ist auch dabei
oft eine Distanz oder Indifferenz gegenüber MR generell erkennbar. Die Akteu-
re des globalen Südens, sowohl die Regierungen als auch die NGOs, sehen MR
als ein wesentliches eigenes politisches Instrument und nicht als koloniale oder
post-koloniale Herrschaftsstrategie des globalen Nordens. Südlichen NGOs sind



Die Legitimität der Menschenrechte 425

internationale Arenen generell und auch im Fall der OEWGA besonders wichtig,
weil ihre Regierungen oft schwach sind.

Das Beispiel derOEWGAzeigt aber auch die Grenzen der Legitimität derMR.
Die Idee der MR für Alte wird nicht universell geteilt: es gibt (wenige) explizi-
te Gegner (insbesondere den Heiligen Stuhl) und (mehr) Akteure, die MR in ih-
ren Begründungszusammenhängen schlicht nicht erwähnen (Indifferenz) oder
anderen Handlungsmaximen Vorrang einräumen, vor allem dem Ziel kollektiver
sozioökonomischer und infrastruktureller Entwicklung. Insoweit ist Meyers An-
nahme einer universell geteiltenWeltkultur zu relativieren.

Welche Faktoren beeinflussen den Kampf um eine ARK? Die Logik normativer
Mobilisierung in der globalen Politik erweist sich als wesentlicher Legitimitätsmo-
tor. Ähnlich betont Sciubba (2014: 474, 2016: 545) »norm diffusion« und »mobili-
zing structures« als Triebkräfte. Ideengeleitete globale Akteure entwickeln eine
relative Selbstständigkeit gegenüber den Staaten, gestützt durch die Berufung
aufweltkulturelle Normen und operativ getragen durch komplexe Formenmulti-
akteurieller globaler governance. Teil der Logik normativer Mobilisierung ist auch
dasbemerkenswerteVerwischen (blurring) derStatusgrenzenzwischenAkteuren:
NGOs nehmen direkt teil an der Formulierung der Konvention, obwohl es um ein
genuines rechtliches Dokument einer Staatengemeinschaft, der UN, geht. Das
war zuerst bei der Behindertenkonvention der Fall (Sciubba 2016: 539, 541) und
kann als regulatory capture durch eine soziale Bewegung gedeutet werden. Grenz-
verwischungen zeigen sich auch in der zunehmenden formellen wie faktischen
Beteiligung der NHRIs, die statusmäßig zwischen Regierungen und NGOs ste-
hen und inhaltlich die NGOs stützen, und in der Rolle des Unabhängigen Exper-
ten für Altenrechte der UN, der ebenfalls eine Brückenfunktion zwischen Regie-
rungen und NGOs einnimmt.

Jolly u.a. (2009) sprechen von den »drei UN«. Die erste UN sind die Staaten
und ihre Vertretungsorgane in den UN; die zweite UN sind die UN-Sekretariate,
Nebenorgane (wie das OHCHR) und Sonderorganisationen wie die Internatio-
nale Arbeitsorganisation oder die Weltbank; und die dritte UN sind die NGOs,
unabhängige Kommissionen und Experten. Bei der OEWGA zeigt sich, dass die
Grenze zwischen erster und dritter UN verwischt, und auch die zweite UN (hier
vor allem: die OHCHR und UNDESA) nähert sich der dritten UN an.

Neben der Logik normativer Mobilisierung spielen naturgemäß Staateninter-
essen eine Rolle, derenWirkmacht jedoch beschränkt ist und die durch normative
Mobilisierung umdefiniert werden können.

Ein weiterer Bedingungsfaktor sindOpportunitätsstrukturen und timing. Hem-
mendwirkte sich anfangs aus,dass dieOEWGA imSchattender globalen Finanz-
krise von 2008/2009 startete. Positiv, wenn auch schwermessbar, wirkten sich in
den 2010er Jahren globale Prozesse aus, die Universalismus und Inklusivität be-
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tonten, vor allem die Agenda 2030mit den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ak-
tuell hat die COVID-19-Krise soziale Fragen, auch MR, reaktualisiert. In der 11.
Sitzung der OEWGA (2021) war COVID-19 das beherrschendeThema.

Daneben spielt auch die »Sache« (issue), um die es geht, eine Rolle (Sciubba
2014: 465). ImVergleich zuBehinderung ist der objektiveProblemhintergrundder
Altenfrage, das demographische Altern der Bevölkerung, abstrakt. Zudem über-
schneidet sich die Gruppe der Alten erheblich mit der Gruppe der Menschen mit
Behinderung. DesWeiteren waren beim Kampf um eine Behindertenkonvention
Betroffene (MenschenmitBehinderung) sichtbar indenStaatendelegationenver-
treten (Sciubba 2016: 541), was bei der Altenfrage nicht möglich ist, da alte Men-
schen nichtmehr im aktiven Dienst sind. Insgesamt ist der »objektive« Problem-
kern bei der Altenfrage weniger greifbar, da viele alte Menschen keine spezifi-
schen Einschränkungen haben, so dass letztlich nur das amorphe Phänomen des
ageism als Kernproblem bleibt (zum Ursprung des Begriffs siehe de Pauw 2017:
30–32). De Pauw (2017: 45) sieht ageism und Diskriminierung aufgrund von Al-
ter als Kern der Verletzungen derMenschenrechte alterMenschen undGrund für
eine ARK. Zu Nichtdiskriminierung liegt allerdings schon der General Comment
Nr. 20 zumSozialpakt vor, der in Artikel 29 speziell Alter anspricht.DerGlobal Re-
port anAgeism derWHO (2021) wird in der aktuellenOEWGA-Bewegung rezipiert
und verweist auf eine ARK als eine Strategie gegen ageism (2021: 103–104).

DieDynamiknormativerMobilisierungwird greifbar in dem (wenn auch sehr
langsam)wachsendenGewicht derOEWGA: imStatusgewinnderOEWGA inner-
halb der UN trotz überwiegender Ablehnung einer ARK durch die Regierungen,
imRückgangderAblehnungendurchRegierungen, in derVervielfachungund In-
tensivierung der Teilhabe von NGOs, in der Hinzuziehung der NHRIs, sowie in
der zunehmenden Präsenz höherrangiger UN-Vertreter. Auch die erstmalige Er-
nennung eines Unabhängigen Experten für Altenrechte durch die UN im Jahre
2014 war wichtig. Die Faktoren, die zum Erfolg des Kampfes um eine Behinder-
tenkonvention geführt haben, fehlten in den ersten Jahren der OEWGA (so die
frühen Analysen zum Beispiel von Sciubba 2016; Herro 2017), haben sich aber,
so unser Befund zum heutigen Stand, nach und nach eingestellt. Dazu zählen
eine Vertiefung des Netzwerkes der NGO-Bewegung für eine Altenkonvention,
die zunehmende Einheit der Bewegung, verstärkte Allianzenmit anderen Akteu-
ren, und die Unterstützung durch das UN-Hochkommissariat fürMR (OHCHR).
Letzteres hat zur 11. OEWGA-Sitzung eine Analyse der vorliegenden Menschen-
rechtsdokumente der UN vorgelegt und daraus das Erfordernis einer ARK abge-
leitet (OHCHR 2021).

DieLegitimitätderMRbleibt jedochunsicheraufgrundheterogener Interpre-
tationen und ambivalenter Begründungen. MR werden sehr unterschiedlich in-
terpretiert. Ichhabekollektivistischeund individualistische Interpretationenun-
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terschieden, letztere invierVarianten.DieHeterogenitätder Interpretationener-
möglicht Konsens und Koalitionen zwischen heterogenen Akteuren, dünnt aber
den Gehalt der MR durch abstrakte, deutungsoffene Formulierungen tendenzi-
ell aus. Manche Interpretationen beziehen sich nur pro forma auf MR, drücken
faktisch eine Ablehnung dieser aus. Insoweit ist Meyers Annahme einer Welt-
kultur zu dynamisieren und stärker konstruktivistisch zu fassen. Zudemwerden
MRdurch ambivalenteBegründungsformen–Heranziehendiverser zusätzlicher
normativer Prinzipien, Selbstreferentialität menschenrechtlicher Diskurse, und
den Fokus auf wirtschaftliche und soziale Rechte – zum Teil gestärkt, zum Teil
aber auch geschwächt.

Alles in allem ist die Legitimität universeller MR also voraussetzungsvoll, ab-
hängig von Akteurskonstellationen, von Opportunitätsstrukturen, von der Ziel-
gruppe einer kategorialen Konvention, und – so der Fokus dieses Beitrags – von
den Begründungen und Diskursen, die sich um MR ranken, und der Konsens-
und Allianzfähigkeit unterschiedlicher Begründungen.

Was konkret die OEWGA angeht, so steht sie derzeit an einemWendepunkt.
Einige NGOs befürchten, dass wenn nach über zehnjähriger Tagung nicht bald
eine Entscheidung für eine ARK fällt, die OEWGA im Sande verläuft. Gegen jah-
relangenWiderstand derMehrheit der Staaten könnte die Logik normativerMo-
bilisierung durch NGOs, NHRIs und UN-interne Akteure (OHCHR, UN DESA)
möglicherweise eine ARK herbeiführen.
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Wissenspolitologie als Beitrag zur Entwicklung
interpretativer Policy-Analyse

Hubert Heinelt

Einleitung

Frank Nullmeier hat mit seinem Beitrag zum Sonderheft 24 der Politischen Vier-
teljahresschrift (Héritier 1993), der den TitelWissen und Policy-Forschung (Nullmei-
er 1993) trägt, den Grundstein für die Entwicklung eines Ansatzes in der Policy-
Analyse gelegt, der sich der im Zuge des »argumentative turn« in der Policy-For-
schung (Fischer/Forester 1993) unddem»cognitive turn inpolitical science« (Null-
meier u.a. 2011) seit Ende der 1980er Jahre herausbildenden interpretativen Poli-
cy-Analyse zurechnet (vgl. dazu u.a.Nullmeier 1997, 2013). Dieser alsWissenspo-
litologie bezeichnete Ansatz bezieht sich auf Fragen der »erfolgreichen intersub-
jektivenBearbeitungderWissensprobleme,die sich imRahmen eines politischen
Problembearbeitungsprozesses stellen« (Saretzki 2007: 119 f.).Dieser Ansatz geht
davon aus, dass sich politische Auseinandersetzungenweder auf Interessen- und
Machtkonflikte noch auf eine von solchen Konflikten losgelöste kommunikative
Klärung der Geltung bestimmter Kausalannahmen und normativer Orientierun-
gen reduzieren lassen (vgl.NullmeierundRüb 1993: 26).Vielmehrbedarf es fürdie
Ausbildung von Interessen einer sinnhaften Erschließung dessen, was in einem
gegebenen Kontext erstrebenswert und auch auf eine bestimmteWeise zu errei-
chen ist – was auf die Notwendigkeit verweist, Kausalannahmen und normati-
ve Orientierungen zu entwickeln.Wissen ist danach insofernmit Interessen ver-
knüpft, als Interessen und ein von ihnen geleitetes Handeln Vorstellungen davon
voraussetzen, was realisierbar ist – und dies setzt die Interpretation des jewei-
ligen Kontextes sowie die Konstruktion von Handlungsmöglichkeiten und -zie-
len voraus (vgl. auch Nullmeier 2013: 25 f.). Oder anders ausgedrückt: Wir kön-
nen erst wissen, was wir wollen, wenn wir wissen, wer wir in einem bestimmten
Kontext sind und was wir in ihm erreichen können. Damit ist dieser Wissensbe-
griff anschlussfähig an das Ideenverständnis von Vivien A. Schmidt, nach dem
»all interests are ideas, and ideas constitute interests« (Schmidt 2008: 317).

In diesemZusammenhang gilt, dass die Ausübung vonMacht sich zumindest
in demokratisch verfassten politischen Systemen einem doppelten Test (wie Rüb
2006: 347) zu stellen hat. Zum einem ist nachzuweisen, dass die Ausübung von
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Macht auf der Basis der Kausalannahmen effektiv wirksam ist, die für ihre Be-
gründung ins Feld geführt worden sind, und zum anderen ist die Legitimität der
MachtausübungunterBeweis zu stellen–undzwarmitBezugaufdienormativen
Ziele, die durch die Ausübung vonMacht zur Geltung gebracht werden sollen. So
entwickelte Interessen und gerahmteMacht wirken ihrerseits auf kommunikati-
ve Interaktion in politischen Auseinandersetzungen zurück – was bedingt, dass
diese nicht in einer interessen- undmachtfreien Sphäre stattfindet.

Eine kommunikative Auseinandersetzung um die Geltung »guter Gründe«
mit dem Ziel, die Welt in der einen oder anderenWeise sinnhaft zu erschließen,
mag begrifflich mit Vorstellungen einer mit zivilgesellschaftlichen Strukturen
verkoppelten diskursiven Öffentlichkeit verknüpft sein, deren Erwartungen im
Hinblick auf die durch kommunikative Interaktion bewirkte epistemische Qua-
lität sehr hoch sind. Einer solchen »leitbildorientierten Variante« bzw. »leitbild-
verhafteten« Position zivilgesellschaftlich vermittelter diskursiver Öffentlichkeit
(à la Habermas) ist aus der Perspektive der Wissenspolitologie indes nicht un-
bedingt zu folgen, weil Reflexionen über Bedingungen und Grenzen einer so
verstandenen diskursiven Öffentlichkeit »Gedankenexperimente« (Nullmeier
1991: 18) bleiben. Außerdem sind aufgrund »einer nicht-kontextualistischen,
rationalistischen Sichtweise von Diskursen […] die […] Bedingungen einer funk-
tionsfähigen autonomen Öffentlichkeit recht anspruchsvoll« (Nullmeier 1991:
18).

Dieser Einschätzung wird in den weiteren Ausführungen gefolgt, was be-
dingt, dass die Erwartungen, die mit Wissen und den sich aus ihm ergebenden
Geltungsansprüchen verbunden sind, im Kontext der im Folgenden dargelegten
Überlegungen deutlich niedriger ausfallen als bei einer »leitbildverhafteten«
Position zivilgesellschaftlich vermittelter diskursiver Öffentlichkeit: Nach einer
(vonNullmeier im gerade angeführten Zitat nahegelegten) »kontextualistischen«
Sichtweise von Diskursen bringen diese Wissen und sich daraus ergebende
Sinnhaftigkeit von Handeln in bestimmten Handlungszusammenhängen hervor
– was bedeutet, dass das, was in einem Interaktionskontext als »guter Grund«
gilt, in anderen als blanker Unsinn belächelt werdenmag.

Gleichwohl ist davon auszugehen, dass es bei der »intersubjektiven Bear-
beitung [von] Wissensproblemen« darum geht, dass mittels kommunikativer
Prozesse Handlungsoptionen und ihre jeweiligen Folgen überhaupt so erschlos-
sen werden müssen, dass kollektiv verbindliche Entscheidungen möglich und
– was für demokratisch verfasste politische Systeme zentral ist – begründbar
und dadurch legitimiert werden. Die mit entsprechenden kommunikativen
Prozessen verbundene Interpretation und Auswahl von als handlungsrelevant
erachteten Informationen steht im Zusammenhang mit dem, was als Wissen
verstanden wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass Wissen über Handlungs-
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optionen und -folgen bei jedweder Form politischer Entscheidungen eine Rolle
spielt.

Die fraglichenFormenpolitischerEntscheidungen reichenvonMehrheitsent-
scheidungen über durch diese legitimiertes hierarchisches Verwaltungshandeln
bis zu denen einer horizontalen Handlungskoordination, die seit Anfang der
1990er Jahre als Kern dessen verstanden werden, was »governance« ausmacht.
Dabei hängt die Betonung der Relevanz einzelner Formen politischer Entschei-
dungen, aber auch deren Kombination mit spezifischen Problemdefinitionen,
Handlungsorientierungen und Problemlösungsstrategien von dem ab, was Null-
meier (1993: 186) als Deutungs- und Wissenswahl bezeichnet hat. Deutungs- und
Wissenswahl sind keine individuellen, sondern kollektive Akte, weil in ihnen
zum Ausdruck kommt, was in spezifischen Handlungskontexten als sachlich
und normativ angemessen gilt. Dies betrifft den spezifischen Handlungskontext
einer Stadt genauso wie den eines (nationalen) Politikfeldes, des politischen
Systems eines Landes oder auch der institutionellen Strukturen der EU insge-
samtwie auch ihrer Teilbereiche (Politikfelder).Die spezifische Kombination von
Deutungen gegebener Handlungsbeschränkungen und -möglichkeiten sowie
Wissen in einem solchen Handlungskontext in der Differenz zu anderen kann
dann als wesentliche Ursache für die Varianz von politischen Entscheidungen
angesehen werden. Eine Wissenslücke (ob gewollt oder ungewollt) oder die Do-
minanz bestimmten Wissens haben demnach unmittelbar Auswirkungen auf
politische Entscheidungen, das heißt dieHandlungswahl (Nullmeier 1993: 186).

Bei dem vonNullmeier (1993: 186 f.) entwickelten dreistufigen Erklärungsmo-
dell vonWissens-, Deutungs- undHandlungswahl bleibt offen, ob sie konzeptio-
nell auf demselben »choice level« (um eine Begrifflichkeit von Ostrom 1990: 50 ff.
und Kiser und Ostrom 1982 zu gebrauchen) – oder auf unterschiedlichen anzu-
siedeln sind, und damit, ob und inwieweit sie sich unterscheiden. Diese Lücke
imdreistufigen Erklärungsmodell vonWissens-,Deutungs- undHandlungswahl
soll im folgenden Abschnittmit Rückgriff auf Überlegungen vonKooiman zu ver-
schiedenen »governing orders« versucht werden zu schließen.

Offengeblieben ist in diesem dreistufigen Erklärungsmodell auch, was in den
Prozessen einerWissens-,Deutungs- undHandlungswahl stattfindet oder durch
was sie sich jeweils auszeichnen.Da es derWissenspolitologie umdie Bedeutung
von Wissen bei der Herbeiführung und Durchsetzung gesellschaftlich verbind-
licher Entscheidungen geht, gilt es Prozessen der Formierung und Reprodukti-
on, aber auch der Infragestellung und Transformation vonWissen nachzugehen.
Aber jenseits einer kritischen Auseinandersetzungmit dem Begriff und Konzep-
ten des Lernens ist dazu von Vertreterinnen und Vertretern der Wissenspolito-
logie nichts gesagt worden. Kritisiert wird bei der Auseinandersetzung mit dem
Begriff und Konzepten des Lernens vor allem, dass vermeintlich entschlüsselte
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alltägliche individuelle ProzessederRealitätsverarbeitungund (Re-)Orientierung
von Handlungen, die mit dem Lernbegriff verbunden sind, auf intersubjektive
Prozesse übertragen werden und eine so konstruierte »Lernmetaphorik mit ih-
ren rationalistischen und affirmativen Untertönen eine positive Veränderung in
Richtung Problemlösung suggeriert« (Münch 2016: 31 – mit Verweis auf Maier
u.a. 2003: 14 und Nullmeier 2003). Da Frank Nullmeier sich in den letzten Jah-
renmit sozialenMechanismen beschäftigt hat (vgl.Nullmeier 2019), soll in einem
weiteren Abschnitt versucht werden, den in Prozessen der Entwicklung des für
kollektiv verbindliche EntscheidungenmaßgeblichenWissens zum Tragen kom-
menden sozialenMechanismennäherzukommen.Undda sich diese Prozesse um
die kollektive, sprachlich vermittelte Interpretation und Auswahl von als hand-
lungsrelevant erachteten Informationen drehen, geht es um soziale Mechanismen
der kommunikativen Interaktion bzw. kommunikativeMechanismen.

Das dreistufige Erklärungsmodell von Deutungs-,Wissens- und
Handlungswahl – und unterschiedliche »choice level«

Das dreistufige Erklärungsmodell vonWissens-, Deutungs- undHandlungswahl
ist anschlussfähig an die von Kooiman (2000: 143 ff.; 2002: 86 f.; 2003: 133 ff.)
vorgenommene Unterscheidung von verschiedenen »governing orders«. Welche
konzeptionellen Perspektiven sich daraus ergeben, wird im folgenden Abschnitt
näher thematisiert.

Kooiman bezieht »meta governing« auf die Bildung von allgemeinen oder
policy-spezifischen handlungsleitenden Orientierungen (»images«, Leitbildern
oder Paradigmen). »Meta governing« basiert – so lässt sich über Kooiman zum
Teil hinausgehend argumentieren – auf argumentativer Auseinandersetzung
über Problem- oder Situationsdeutungen sowie handlungsleitende Orientie-
rungen. Diese Auseinandersetzung erfolgt über den Austausch »guter Gründe«.
Zentraler Bestandteil dieser Auseinandersetzungen ist die für eine Handlungs-
orientierungmaßgeblicheDeutungundSelektion vonals relevant gehaltenenUr-
sache-Wirkung-ZusammenhängenundnormativenOrientierung.Dabeiwerden
entsprechendeWissensangebote aufgegriffen oder gegebenenfalls neugeneriert.
Diese vonKooiman als »meta governing« bezeichneten Prozesse implizieren eine
sprachliche Kodierung von Problemdefinitionen und -lösungsperspektiven und
aus Letzteren resultierenden Handlungsoptionen. Für Kooiman erlangen diese
Problemdefinitionen und -lösungsperspektiven sowie Handlungsoptionen Ver-
bindlichkeit durch »ethical standards«. Solche Standards – im Sinne normativer
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Vorstellungen oder Auffassungen von sozialer Angemessenheit – sind zwar für
die Bestimmung sinnhaften Handeln maßgeblich. Wenn aber zu klären ist, wie
und warum bestimmte Problemdefinitionen und -lösungsperspektiven sowie
Handlungsoptionen für Interaktionen handlungsleitend sein sollen, kommt es
auch auf Kausalitätsannahmen an (das heißt auf Annahmen darüber, wie die
Welt funktioniert).

»First order governing« bezieht sich nach Kooiman auf eine konkrete Hand-
lungswahl. Es handelt sich dabei um operatives Handeln in der »world of action«
(Kiser/Ostrom1982),bei demzuentscheiden ist,wieunter den je spezifischenBe-
dingungen einer bestimmtenHandlungssituation die Politikinhalte umzusetzen
sind, die auf der Ebene von »meta governing« als sinnvoll ausgewiesen und der
von »second order governing« – auf die gleich noch eingegangen wird – als ver-
bindlich festgelegt worden sind.Das Vorbringen »guter Gründe« durch beteiligte
beziehungsweise zu beteiligende Akteure kann auch für »first order governing«
ein wichtiges Element sein, weil es darum geht, dass politische Ziele (oder in-
tendierte Effekte) erreicht werden und durch kommunikative Interaktion zu klä-
ren ist,wie dies ameffizientesten, aber auch sozial akzeptiert und gegebenenfalls
überhaupt zu erreichen ist.DasArtikulieren »guterGründe«,warumineinembe-
stimmten Handlungskontext bestimmte Ziele nur in spezifischer Weise effektiv
erreichtwerdenkönnen,mussnarrativ anschlussfähig andie kausaleundnorma-
tive Begründung dieser Ziele sein –und damit an das,was sich auf der Ebene von
»meta governing« formiert hat. Es können indes im Zuge von »first order gover-
ning« auch guteGründe artikuliert werden,warumbestimmte Ziele entweder im
fraglichen Implementationskontext oder aber auch an sich nicht umgesetzt wer-
denkönnen.Damitwirddie kausale undnormativeBegründungderZiele infrage
gestellt, was Rückwirkungen auf die Ebene von »meta governing« haben kann.

Das politische Design institutioneller Bedingungen von kommunikativer In-
teraktion kann dem Geltungsbereich dessen zugeordnet werden, was Kooiman
als »second order governing« bezeichnet. Bei »second order governing« geht es
auch um politische Entscheidungen.Diese sind indes nicht unmittelbar auf ope-
rativesHandeln (etwa imHinblick auf kontextbezogeneEntscheidungenüber die
Implementation eines Programms) bezogen, das »first order governing« charak-
terisiert. Die politischen Entscheidungen beziehen sich vielmehr neben dem po-
litischen Design institutioneller Bedingungen von kommunikativer Interaktion
auf Entscheidungen über bestimmte Politikinhalte, durch die die auf der Ebene
von »meta governing« geklärten Problemlösungen und Handlungsziele erreicht
werden sollen.UndumdiesePolitikinhalte erreichenzukönnen,sind Instrumen-
te (Programme etc.) zu schaffen und Institutionen zu etablieren oder umzuge-
stalten. »Second order governing« ist folglich in Prozesse von »meta governing«
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eingebettet–unddamit inkollektiveProzesseder sinnhaftenAneignungderWelt
und der Generierung von handlungsrelevantemWissen.

Diese Überlegungen können in ein Modell der »three worlds of actions« (Ki-
ser/Ostrom 1982) übertragen werden: Die Welt von »meta governing«, die Welt
von »second order governing« und dieWelt von »first order governing«. In einem
solchenModell könnenEigenheitender einzelnenEbenenebensowieVerbindun-
gen zwischen ihnen und demdreistufigen Erklärungsmodell vonWissens-,Deu-
tungs- und Handlungswahl reflektiert werden.

Es geht bei »meta governing« um die Deutung von Gegebenheiten als Her-
ausforderungen oder sogar Probleme, aber auch von Handlungs- bzw. Problem-
lösungsperspektiven oder als angemessen erachteter Handlungs- bzw. Problem-
lösungsoptionen, und damit um kognitive und normative Fragen, das heißt um
Wissensfragen.Mit einerDeutungswahlwird deshalb nicht nur darüber entschei-
den, worum es bei einem Problem geht und worin die Herausforderungen und
MöglichkeitenderProblemlösungbestehen,durchdieseDeutungenwerdenauch
Weichen für dieWissenswahl gestellt.

InFrankNullmeiers eingangs erwähntemAufsatzmit demTitelWissenundPo-
licy-Forschung ist nicht ganz klar, in welchem Verhältnis Deutungs- undWissens-
wahl zueinander stehen (vgl.dazubesondersNullmeier 1993: 186).Zweifellos setzt
die Deutung von Gegebenheiten basale Kausalannahmen und Vorstellungen so-
zialer Angemessenheit voraus.Gleichzeitig impliziert die Betonung, dassWissen
wählbar ist (vgl. ebd.), dass dieWissenswahl von derDeutungswahl abhängt.Das
würde auch der Sicht Latours (2004) entsprechen, dass es »matters of concern«
sind, die dazu führen, »matter of facts« selektiv hervorzuheben, die es ermög-
lichen, (zumindest grob) grundlegende Herausforderungen und Möglichkeiten
zur Lösung eines bestimmten »concern« zu definieren. Erst durch Deutungspro-
zessewerden empirische Beobachtungen oder Erfahrungenmit sozialen und po-
litischen Bedeutungen verschmolzen. Deshalb schlussfolgert Latour (2004: 232):
»Reality is not defined bymatters of fact.Matters of fact are not all that is given in
experience. Matters of fact are only very partial and, I would argue, very polemi-
cal, very political renderings of matters of concern.«

Auf den Ebenen von »second« und »first order governing«, auf denen es ent-
weder bei politischen Entscheidungen um bestimmte institutionelle Strukturen
und konkrete politische Inhalte/Programme oder deren Umsetzung geht, han-
delt es sich um das, was Frank Nullmeier in seinem dreistufigen Erklärungsmo-
dell als Handlungswahl bezeichnet. Bei ihr wird auf die allgemeinen handlungs-
leitenden Standards Bezug genommen, die auf der Ebene von »meta governing«
durch einebestimmteDeutungs-undWissenswahl formiertworden sind.Bei der
Handlungswahl können diese Standards aktualisiert und gegebenenfalls durch
einekontextabhängigeApplikationweiterentwickeltwerden.Das,wasdurch eine
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Deutungs-undWissenswahl aufderEbenevon»metagoverning«alsProblemver-
ständnis und Handlungsorientierung kommunikativ generiert wird, muss sich
bei der Handlungswahl in den Kontexten von »second order« und »first order go-
verning« bewähren. Geschieht dies nicht, kann dies zu kommunikativ vermittel-
tem »feedback« – von »first order« zu »second order governing« und von dort zur
Deutungs- undWissenswahl auf der Ebene von »meta governing« führen – oder
auch direkt von »first order« zu »meta governing«.

Das dreistufige Erklärungsmodell von Deutungs-,Wissens- und
Handlungswahl – und unterschiedliche bei ihnen jeweils relevant
werdende kommunikative Mechanismen

Sowohl bei der Deutungs- als auch bei der Wissenswahl handelt es sich um kol-
lektive Prozesse, die auf intersubjektiver Verständigung beruhen. Dies gilt auch
für die Handlungswahl, sofern es sich dabei um kollektiv verbindliche Entschei-
dungen handelt, die nicht nur eine einzelne Person trifft. Was zeichnet jedoch
diese intersubjektivenVerständigungsprozesse ausund–mehrnoch–gibt esda-
beiUnterschiede zwischenDeutungs-,Wissens- undHandlungswahl?Umdieser
Fragenachzugehen,wirddavon ausgegangen,dass sowohl dieBeantwortung von
kognitiven Fragen (wie dieWelt funktioniert beziehungsweise von welchen Kau-
salannahmen auszugehen ist) als auch die von normativen (wie die Welt funk-
tionieren beziehungsweise aussehen sollte) über kommunikative Mechanismen
erfolgt.

Ohne auf die seit einigen Jahren geführte Debatte über kausale bzw. soziale
Mechanismen an dieser Stelle eingehen zu können (vgl. dazu u.a. Hedström und
Swedberg 1998; Mayntz 2002 sowie als prägnanter Überblick Heinelt 2019: 52 ff.)
sei darauf verwiesen, dass die angesprochenen kommunikativen Mechanismen
als das gelten können, was Nullmeier (2019: 164) als »elementare kausale Mecha-
nismen« bezeichnet – nämlich

»solche, die auf der gewählten Mikroebene [hier der kommunikativen Interaktion; die Verf.]
nicht weiter auflösbar sind in andere Mechanismen. Im Regelfall dürfte dies die Ebene des
Akteurshandelns sein bzw. je nach sozial-ontologischem Hintergrund, die Ebene individueller
Handlungen oder kollektiver Praktiken.«

Nullmeier (ebd.) hebt zudem hervor:

»Elementare Mechanismenmüssen sich vorrangig aufWirkungsbezüge richten, die auf Inten-
tionalität, IntersubjektivitätundKommunikation inDiskursenabstellen.Es ist [aber]nicht aus-
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zuschließen,dass auch nicht-bewusste, nicht-intentionale und sogar nicht-sinnhafte Vorgänge
als Mechanismen aufgefasst werdenmüssen.«1

Wenn es um Prozesse der Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses des-
sengeht,waswiedurchwaserreichtwerdenkannundsoll,kannesnurumsoziale
Mechanismen gehen – nämlich um jene Mechanismen, die in der kommunika-
tiven Interaktion von Akteuren wirken, durch die diese ihr soziales Umfeld kol-
lektiv im Hinblick auf Zwänge und Veränderungsmöglichkeiten interpretieren.
Es geht also um generalisierte Interdependenzen in kommunikativer Interakti-
on, die nicht nur allgemein als soziale, sondern spezifischer als kommunikative
Mechanismen zu charakterisieren sind.

DieUntersuchung verallgemeinerter Interdependenzen in der kommunikati-
ven Interaktion impliziert insofern eine interpretative Erklärung, als eine Hand-
lung (Entscheidung) so interpretiert werden kann, dass sie als erklärt zu begrei-
fen ist, »wenn ein Grund als guter Grund benannt wird, der aufgrund von Abwägungen
[in kommunikativen Interaktionen; die Autoren] zu demGrund geworden ist, der die
Handlung bewirkt« (Nullmeier 2012: 43; Hervorhebung durch Nullmeier). Dem-
entsprechend gilt für eine interpretative Erklärung: »Wenn dieWissensbestände
und Deutungsmuster der Akteure rekonstruiert werden, ist man in der Lage, po-
litisches Geschehen aus den Interaktionen der Akteure zu erklären« (Nullmeier
2013: 24; siehe auch Nullmeier 2018).

In der konzeptionellen wissenschaftlichen Debatte über Mechanismen wer-
den diese selten so spezifiziert, dass sie für empirische Analysen genutzt werden
können. Diese Unzulänglichkeit der wissenschaftlichen Debatte über Mechanis-
men könnte dadurch erklärt werden, dass – wie von van der Heijden u.a. (2021:
165, mit Bezug auf Hedström und Ylikoski 2010) argumentiert – »causal mecha-
nismsneed to be identified in the empiricalworld in order to be an ›actualmecha-
nism‹«. Dies gilt zum Beispiel für die Studie von Heinelt und Lamping (2015) zur
lokalen Klimapolitik oder die von Egner u.a. (2021) zu lokalen Innovationen. Sie
identifizierten kommunikative Mechanismen, die für die Erklärung von Unter-
schieden in der lokalen Klimapolitik und für lokale Innovationen relevant sind.
Einige dieser Mechanismen wurden in der Literatur – auch unter Bezugnahme
auf empirische Studien – bereits erwähnt.

1 Frank Nullmeier (2019) unterscheidet »elementare kausale Mechanismen« von »komplexen kausalen
Mechanismen«, die er »als eine bestimmte Sequenz elementarer Mechanismen definiert« und denen
er die Funktion zuspricht, dass sie »in der Regel Teilerklärungen des zu untersuchenden Phänomens
liefern können«, weshalb für ihn (Nullmeier 2019: 166) »die Identifikation komplexer kausaler Mecha-
nismen die zentrale Zielsetzung dar[stellt].« FrankNullmeier (2019: 166 ff.) deutet indes nur an,wie Se-
quenz elementarer Mechanismen zum einen in Narrativen aufzuspüren ist und zum anderen »mittels
Erzählstruktur eine Kausalkette« (Nullmeier 2019: 167) zu rekonstruieren ist, die auf komplexe kausale
Mechanismen hindeutet.
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Dies gilt insbesondere für den Mechanismus der Beobachtung anderer und der
Orientierung an ihnen.Dies kann entweder zuNachahmung oder Konkurrenz füh-
ren (vgl.BenzundDose 2010: 252 ff.),wasmehroderwenigerdementspricht,was
Falleti und Lynch (2009: 1150) als »adaptive expectations« bezeichnet haben und
was bedeutet, dass »[p]eople act in accordancewith signals fromothers about the
likely value or necessity of an act.« Es muss betont werden, dass das, was als Be-
obachtung der anderen und Orientierung an ihnen bezeichnet wird, nicht etwas
ist, das ohne Kommunikation (zum Beispiel in den Akteuren selbst) stattfindet.
Vielmehr ist es von entscheidender Bedeutung, dass Akteure in der kommunika-
tiven Interaktion mit anderen nicht nur auf das hinweisen, was sie beobachten,
sondern auch auf den Grund, warum sie glauben, dass ihre Beobachtung für sie
bzw. ihr kollektives Handeln relevant ist – im vollen Bewusstsein, dass der Bezug
auf die Beobachtung für die Partnerinnen und Partner in dieser kommunikati-
ven Interaktion relevant ist,weil sie sich entwedermit dembeobachtetenDritten
identifizieren oder sogar in Konkurrenz zu ihm stehen. Im Allgemeinen impli-
ziert der Mechanismus der Beobachtung anderer und der Orientierung an ihnen
dieRechtfertigungundBegründungder eigenenAktivitätendurchBezugnahmeauf dieAk-
tivitäten anderer.

Es reicht jedoch nicht aus zuzustimmen, dass zum Beispiel etwas Neues ge-
tanwerdenmuss,was eine bestimmte Situation verbessert,weil andere ebenfalls
etwas tun,was als Verbesserung angesehenwird. Es liegt auf derHand, dass das,
was beobachtet werden kann, in der Regel unter anderen Kontextbedingungen
entstanden ist und somit keine klare Orientierung für die eigenen Aktivitäten
gibt. Auch die Handlungsorientierungen unterscheiden sich in der Regel zwi-
schen den Akteuren, die sich umschauen und nach Anregungen suchen, welche
sich aus der Praxis anderer ergeben könnten. Daher muss man sich auf einen
gemeinsamen Bezugspunkt für eigene Aktivitäten einigen. Dies hängt von Mus-
tern der kommunikativen Interaktion ab, welche einen weiteren Mechanismus
darstellen – nämlich die diskursive Entwicklung von Bezugspunkten für die weitere
Kommunikation. Genauer gesagt werden durch diese Art von diskursiven Prozes-
sen Bezugs- oder Referenzpunkte für kommunikative Interaktion erschlossen.
Solche Referenzpunkte machen argumentative Kommunikation möglich, weil
Argumentieren durch eine »triadische« Struktur des kommunikativen Aus-
tauschs gekennzeichnet ist (Saretzki 1996: 34 f.), da sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf relativ gut definierte, gemeinsam geteilte oder weitge-
hend akzeptierte Definitionen von Herausforderungen und ein grundlegendes
Verständnis davon beziehen, wie Herausforderungen angemessen begegnet
werden sollte. Die diskursive Entwicklung solcher Referenzpunkte kann erreicht
werden, indem man sich in kommunikativen Interaktionen auf »epistemische
Autoritäten« (Zürn 2012) bezieht. Solche Autoritäten können innerhalb der
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Stadtverwaltung zu finden sein. Darüber hinaus können Referenzpunkte für
die weitere Kommunikation sowohl durch institutionalisierte als auch durch
informelle Bürgerbeteiligung entwickelt werden. Auf diese Weise definieren
Akteure aus dem Rathaus zusammen mit Akteuren der lokalen Zivilgesellschaft
gemeinsame Herausforderungen und Maßnahmen, die als geeignet angesehen
werden, diesen zu begegnen und beziehen sich in zukünftigen Debatten auf
die Ergebnisse einer solchen Interaktion mit gesellschaftlichen Akteuren. Ein
solcher Bezugspunkt für den argumentativenAustausch kann sich aber auchdar-
aus ergeben, dass etwas einfach als selbstverständlich angesehen oder mit einer
Tradition verbunden wird, indem betont wird: »Das ist schon lange bekannt!«
oder »Das haben wir schon immer so gemacht!«

Darüber hinaus kann ein weiterer Mechanismus (der bereits von Falleti und
Lynch 2009: 1150 kurz erwähntwurde) als »framing« bezeichnetwerden–obwohl
die Begriffe »framing« und »frames« auch ganz unterschiedlich verwendet wer-
den (siehe Braun 2015; Heinelt 2019: 19). Der abstrakte, verallgemeinerbare Kau-
salzusammenhang der Interaktion, der durch diesenMechanismus erfasst wird,
besteht darin,dass dieWahrnehmungundBewertungderWelt entsprechendder
vorher festgelegtenRelevanzeinerkonkretenpolitischenEntscheidung,die einen
spezifischen »frame« setzt, bestimmt (das heißt gerahmt) wird. Dieser Mecha-
nismus manifestiert sich, wenn es eine unhinterfragte Orientierung von Hand-
lungen (und insbesondere Entscheidungen) an einem solchen »frame« gibt. Er-
gänzt wird ein solches Verhalten durch eine kontinuierliche (Selbst-)Erklärung
unddamit Stabilisierung einer bestimmtenArt undWeise desUmgangsmitHer-
ausforderungen sowiemit Prioritäten in Bezug auf bestimmteMaßnahmen.Die
(Selbst-)Erklärung und damit Stabilisierung einer bestimmten Art undWeise des
UmgangsmitHerausforderungen,die sich ausdiesembesonderenMechanismus
ergeben, drückt sich vor allem darin aus, dass dies als Selbstverständlichkeit gilt.

Ein Mechanismus, durch den ein bestimmtes Verständnis dessen, was getan
werden kann und soll vor Infragestellung geschützt wird, kann als Immunisie-
rung bezeichnet werden. Eine solche Immunisierung erfolgt in der Regel unter
Verweis auf den Status als Vorbild für andere (zum Beispiel Städte oder auch
Länder/politische Systeme), der mit der Behauptung verbunden wird, dass die-
ser Status in Frage stehe, wenn man den eingeschlagenen Weg verlassen würde.
Darüber hinaus kann die Bezugnahme auf Entscheidungen anderer öffentlicher
Einrichtungen, insbesondere höherer Regierungsebenen und die damit verbun-
dene Einschränkung des eigenen Handlungsspielraums immunisierend wirken.
Dies gilt insbesondere für Entscheidungen anderer öffentlicher Instanzen über
verfügbare finanzielle Mittel. Der Verweis auf solche Entscheidungen kann auf
unterschiedliche Weise »immunisierend« wirken – nämlich entweder durch die
Behauptung, dass frühere »Investitionen« bei einem Pfadwechsel verloren seien
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oder dass neue (andere) AktivitätenfinanzielleMittel erfordernwürden,die nicht
zur Verfügung stünden.

Schließlich manifestiert sich in kommunikativer Interaktion häufig ein Me-
chanismus, der als »issue relabeling« bezeichnet werden kann (vgl. Heinelt 2006:
110). Dieser Mechanismus impliziert eine Aufwertung einer Maßnahme, indem
sich auf ihre positiven Auswirkungen auf andere Politikbereiche bezogen wird.
Aktivitäten im Kulturbereich, die in den Zusammenhang mit der Verbesserung
der wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt (von der Ansiedlung vonUnterneh-
men bis zur Anziehung von Touristinnen und Touristen) gestellt werden, können
als Beispiel für diesen Mechanismus angeführt werden. Ein »issue relabeling«
kann aber auch in eine andere Richtung erfolgen, nämlich insofern, als Maßnah-
men in anderen Politikfeldern aufgewertet werden, indemman ihren Beitrag zu
den im jeweiligen Kontext vorrangig angestrebten Politikzielen hervorhebt.

Im Zuge der Formierung, Stabilisierung und Veränderung handlungsleiten-
den Wissens spielen die einzelnen Mechanismen eine je spezifische Rolle. So ist
die Entwicklung einer triadischen Kommunikation die Grundlage für ein wir-
kungsvolles »framing«, und der Mechanismus der Immunisierung hat erst dann
eine Bedeutung,wenn sich eine bestimmteHandlungsorientierung formiert hat,
die es vor einer Infragestellung zu schützen gilt.

Entsprechend lassen sich die dargestellten Mechanismen auch dem zuord-
nen,was in der Einleitung kurz unddann imWeiteren ausführlicher thematisiert
worden ist – nämlich der Deutungs-, Wissens- und Handlungswahl sowie den
von Kooiman (2000: 143 ff.; 2002: 86 f.; 2003: 133 ff.) unterschiedenen »governing
orders«: Die Interpretation eines Handlungskontextes und die Konturierung von
Handlungsorientierungen werden durch eine Deutungs- undWissenswahl konsti-
tuiert, die auf der Ebene von »meta governing« anzusiedeln sind. Bei der Deu-
tungs- undWissenswahl wird über dieMechanismen der Beobachtung anderer und
Orientierung an ihnen sowie der diskursiven Entwicklung eines Bezugspunkts für eine
triadische Kommunikation in kommunikativer Interaktion geklärt,

– wie in einem spezifischen Kontext Handlungsherausforderungen und -mög-
lichkeiten gedeutet werden,

– welche Wissensangebote in kausaler und normativer Hinsicht Handlungsfä-
higkeit versprechen und

– was an ihnen entsprechend als sachlich und normativ angemessen gilt.

Auf dieser Grundlage wird eine Handlungswahl sowohl bei Entscheidungen über
Politikinhalte (Programme) und Institutionen auf der Ebene von »second order
governing« als auch bei deren Implementation auf der Ebene von »first order go-
verning« ermöglicht– indesnurdann,wenn sich in inhaltlicherHinsicht das aus-
gewählteWissen
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– mittels des Mechanismus des »framings« als handlungsrelevant erweist und
– über den Mechanismus der Immunisierung vor Infragestellung geschützt

wird.

Der Mechanismus des »issue relabelings« wirkt zwar auch erst dann, wenn für
einen Handlungszusammenhang durch eine Deutungs- undWissenswahl das in
ihm als handlungsrelevant anerkannte Wissen festgelegt worden ist, weil es nur
dann Sinn macht, bei einer Handlungswahl deren Beitrag zur Realisierung der
Ziele hervorzuheben, auf das sich bezogenwird.DerMechanismus des »issue re-
labelings« kann indes auch bei der Deutungs- und Wissenswahl auf der Ebene
von »meta governing« relevant sein, wenn im fraglichen Zusammenhang noch
nicht klar ist, wie Handlungsherausforderungen und -möglichkeiten zu deuten
sind undwelcheWissensangeboteHandlungsfähigkeit versprechen. In einer sol-
chenKonstellation könnenVerweise auf einenBeitrag vonMaßnahmen zumBei-
spiel des betreffenden Politikfeldes zur Erreichung der Ziele anderer Politikfelder
und eine damit gegebenenfalls einhergehende Übernahme von Deutungen und
Wissensangeboten aus diesen Politikfeldern zur Interpretation des Handlungs-
kontextes und die Konturierung von Handlungsorientierungen beitragen.

Schlussbemerkungen

Mit diesem Beitrag sind die frühen Überlegungen von Frank Nullmeier zum
dreistufigen Erklärungsmodell von Wissens-, Deutungs- und Handlungswahl
aufgegriffenworden,umsie konzeptionell unterschiedlichenEntscheidungsebe-
nen zuzuordnen und zu klären, welche sozialen bzw. präziser kommunikativen
Mechanismen auf ihnen jeweils wirken. Dies geschah mit dem Ziel, den Ansatz
der Wissenspolitologie im Kontext einer interpretativen Policy-Analyse weiter
zu profilieren. Es bleibt (weiteren) empirischen Untersuchungen überlassen
herauszufinden, ob dies ertragreich gewesen ist.
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Covid-19-Mortalität in Demokratien und
Autokratien
Manfred G. Schmidt

Covid-191 hält die Welt seit Anfang 2020 in Atem. Die Corona-Pandemie fordert
große Opfer. Weltweit werden mehr als 170 Millionen Coronavirus-Infektionen
und 3,6 Millionen coronabedingte Todesfälle registriert. So der Stand am 1. Juni
2021 laut Johns Hopkins University.2 In nahezu allen Staaten haben Ausgangs-
beschränkungen, Kontaktbegrenzungen und Schließungen von wirtschaftlichen
undkulturellenEinrichtungendieRechtederBürger eingeschränktunddieWirt-
schaft vielerorts stärker als in der Finanzmarktkrise von 2009 schrumpfen lassen.

Die Corona-Pandemie trifft alle Staaten. Von ihren tiefen Spuren zeugt ins-
besondere die coronabedingte Sterblichkeit. Allerdings ist die Zahl der Covid-19-
Todesfälle von Land zu Land verschieden. Sinnvollerweise setztman sie in Bezie-
hung zur Bevölkerungsgröße. In manchen Ländern ist die Anzahl der Covid-19-
Todesfälle beispielsweise pro 100.000 Einwohner hoch. Die Höchstwerte werden
aus Peru gemeldet. Hoch ist aber auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Un-
garn, Tschechien, Brasilien, Italien, Frankreich und denUSA, umnur einige Fälle
zu nennen. In manchen Staaten ist die Covid-19-Mortalität laut Johns Hopkins
University niedrig, etwa in Neuseeland, Australien, Südkorea und Taiwan. Nied-
rige Werte berichten auch Autokratien, unter ihnen China und Singapur sowie
eine stattliche Zahl ärmerer Länder.

1 Covid-19 (von »coronar virus disease 2019«) ist der Name der Krankheit, die das Coronavirus (Virus
SARS-CoV-2) hervorruft. In diesem Kapitel wird, der Umgangssprache folgend, die Bezeichnung »Co-
vid-19« mitunter auch dann verwendet, wenn es um SARS-CoV-2 geht.

2 Tendenz steigend. Die in diesem Aufsatz verwendeten Zahlen entstammen Our World in Data (2021).
In diesem Aufsatz wurden alle 172 Ländern untersucht, für die sowohl die Zahl der Covid-19-Todesfälle
pro 100.000 Einwohner als auch die Schlüsselvariable des Demokratie-Autokratie-Vergleichs, der Li-
beral Democracy Index (V-Dem Institute 2021), vorhanden sind. Die Messung der Mortalität erstreckt
sich auf den gesamten Zeitraum vom Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 bis zum 1.6.2021. Differen-
zierungen nach Unterperioden bleiben späteren Untersuchungen vorbehalten. Die Zahl der Covid-19-
Todesfälle in Peru sind die am2.6.2021 nachEmpfehlung derWHOsubstantiell korrigiertenDaten.Die
Mortalitätszahlen aller anderen Länder stammen vom 1.6.2021.
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1. Demokratie-Autokratie-Vergleich –Hypothesen

Diese Zahlenwerfen die Frage auf, ob undwie sichDemokratien undAutokratien
bei derCorona-Bekämpfung imweltweitenVergleich unterscheiden.Übertreffen
die demokratischen Länder dabei die Autokratien? Oder sind die autokratischen
Regime besser gewappnet, um die Corona-Pandemie zu bewältigen oder zumin-
dest ihre Schäden zu begrenzen? Wie schneiden Demokratien und Autokratien
vor allem im Spiegel der Covid-19-Mortalität ab?

Von diesen Fragen handelt der vorliegende Aufsatz. Er trägt zu einer Debatte
bei, die um drei Lehrmeinungen kreist.

Der herrschenden Lehre in westlichen Ländern zufolge ist die Demokratie
trotz aller Mängel die beste Regierungsform. Ihr komme sogar ein struktureller
Wettbewerbsvorteil zu, lehrt die Theorie des »Democracy Advantage« (Halperin
u.a. 2010), die den Demokratien vor allem Vorteile beim wirtschaftlichen Wohl-
stand und der Friedenssicherung zuschreibt. ImAnschluss an dieseTheorie kann
vermutet werden, dass die Demokratien die Corona-Pandemie erfolgreicher,
insbesondere mit weniger Todesfällen bekämpfen als die Autokratien.

Einer zweiten Auffassung nach gibt es beim Management der Corona-Pan-
demie keine Gewinner. Zu unterschiedlich sei das Leistungsprofil in beiden Län-
dergruppen bei der Pandemie-Bekämpfung. Darauf deuten erste Bestandsauf-
nahmen der Corona-Bekämpfung bis zum Herbst 2020 (Schmidt 2020) und bis
Anfang 2021, beispielsweise Leng/Lemahieu (2021) und Baldwin (2021).

Einer dritten Sichtweise zufolge besteht ein Autokratie-Vorteil beim Kampf
gegenCovid-19: Autokratien überträfen dieDemokratien.Die Volksrepublik Chi-
nawird indiesemZusammenhangalsParadebeispiel genannt.KeinanderesLand
habe Corona-Pandemie so früh und so wirkungsvoll niedergerungen. So lautet
die Selbstdarstellung der von der Kommunistischen Partei geführten Volksrepu-
blik China.

2. Vorteil der Autokratien?

Für die Niederringung des Coronavirus in China scheint auf den ersten Blick
viel zu sprechen. Der chinesische Staat hat die Maßnahmen zur Pandemiebe-
kämpfung weit ausgebaut. Das spiegelt der Oxford Covid-19 Government Response
Stringency Index wider (Hale u.a. 2020). China erzielt auf ihm hohe Werte. Sie
bezeugen die große Reichweite und Regelungstiefe des chinesischen Pande-
miemanagements. Ihm entsprechen laut Chinas offizieller Statistik niedrige
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Covid-19-Infektions- und Mortalitätsfälle: 0,35 Todesfälle pro 100.000 Einwoh-
ner wurdenmit Stand vom 1.6.2021 laut Johns Hopkins University gezählt.

In den autokratischen Staaten hat die politische Führung in der Regel gro-
ße Gestaltungschancen (Brooker 2014). Besonders weit reicht ihre Macht in den
»Geschlossenen Autokratien«3, wie China oder Saudi-Arabien. Wenig steht dort
der politischen Führungsschicht im Weg. Eine nennenswerte Opposition exis-
tiert nicht, ebenso wenig wie freie Wahlen, eine freie Presse oder unabhängige
Richter. Schutz- und Abwehrrechte der Bürger sind kaum der Rede wert. Ideolo-
gieproduktion, Kooptation und Repression nutzen die »Geschlossenen Autokra-
tien« noch stärker als die elektoralen Autokratien.Und imGrenzfall schrecken sie
vor der Tötung ihrer Gegner nicht zurück.

3. Zweifel am Autokratie-Vorteil

Allerdings ist die Lehre vom»Autokratie-Vorteil« höchst umstritten.Gegen sie ar-
gumentiert der Großteil der Literatur zum Regimevergleich (Croissant u.a. 2015
für andere). Viele autokratische Regime werden nicht besser regiert als demo-
kratische, sondern schlechter. DerWohlstand der Demokratien ist höher, die Le-
bensführung sicherer, die Lebenserwartung länger, die Freiheits-, Schutz- und
Abwehrrechte viel größer und die wohlfahrtsstaatliche Sicherung weiter ausge-
baut, um nur einige Beispiele zu erwähnen. Die Autokratien hingegen stehen im
Verdacht, vorrangig nur die für den Machterhalt zentrale »Gewinner-Koalition«
durch private Güter zu privilegieren und öffentliche Güter, die für alle zugäng-
lich sind, nur in kleiner Menge bereitzustellen. Das bevorzugt jene Gruppen, de-
ren Zustimmung für den Machterhalt der Autokraten essentiell ist. Die Interes-
sen des Elektorats, derWahlberechtigten, und des Selektorats, der ihrWahlrecht
wahrnehmendenWähler, hingegen werden in den Autokratien hintangestellt. So
lauten dieDiagnosen der Selektoratstheorie (Bueno deMesquita u.a. 2003, 2011).

Ein Lehrsatz der internationalen Statistik spricht ebenfalls gegen autokrati-
sche Regime: Die Qualität statistischer Daten ist tendenziell umso geringer und
ihre Dunkelziffer umso höher, je ärmer und je autokratischer ein Staat ist (Roller
2015). Die Bevölkerung der Staatenmit niedrigem Volkseinkommen erhält größ-
tenteils nur wenig Schutz durch Krankenversicherung und Gesundheitsdienst-
leistungen.Vorrang in dermedizinischenVersorgung bekommen in diesen Staa-
ten politisch besonders wichtige Gruppen, so kann man im Anschluss an die Se-
lektoratstheorie vermuten.Weil etliche Autokratien ein niedriges oder mittleres
Volkseinkommenhaben,wirft dieser Lehrsatz tiefe Schatten auf die »Erfolgsmel-

3 So die Terminologie des Varieties of Democracy–Projektes (V-Dem Institute 2021).
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dungen«, zu denen ärmere Staaten und autokratische Regierungen auch bei der
Pandemiebekämpfung neigen.

In wirtschaftlich wohlhabenden Autokratien, wie den erdölexportierenden
Ländern, hat das Gesundheitswesen ebenfalls Schieflagen. Von diesen Schiefla-
gen dürfte die Pandemiebekämpfung nicht verschont sein, so kannwiederum im
Anschluss an die Selektoratstheorie vermutet werden. Einerseits haben die Be-
hörden in den erdölexportierenden Autokratien wie Kuweit, Oman oder Saudi-
Arabien umfangreiche Kontrollmaßnahmen gegen Corona ergriffen, wie erneut
derOxford Covid-19 Government Response Stringency Index zeigt. Zugute kommt den
Ölstaaten zudemeine junge,weniger infektionsanfällige Bevölkerung.Allerdings
laborieren die Erdöl-Staaten an einer ausgeprägten Inländer-Ausländer-Spal-
tung zu Lasten der zahlreichen Migranten unter ihren abhängig Beschäftigten.
Die große Masse der – versicherungsrechtlich überwiegend wenig geschützten
– ausländischen Arbeitskräfte bleibt in einer prekären Lage: oft fehlt der Zugang
zurGesundheitsversorgung,obendrein ist derAufenthaltsstatus unsicher. Im In-
fektionsfall laufen sie Gefahr, ausgewiesen zu werden, sofern sie die Ansteckung
überhaupt überleben.

4. Was die Zahlen sagen

4.1 Datenbasis

Die Theorien kommen zu gegensätzlichen Hypothesen über das Leistungsprofil
von Demokratien und Autokratien bei der Covid-19-Bekämpfung. Das wirft die
Frage auf, ob die verfügbaren Zahlen mehr Klarheit verschaffen können. Hier-
für stehen insbesondere die Covid-19-Infektions- und -Todesfallzahlen der Johns
Hopkins University von Anfang 2020 bis Anfang Juni 2021 zu Verfügung – jeweils
standardisiert im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern.

Allerdings haben die Johns Hopkins University-Daten Tücken: Die Verläss-
lichkeit der Infektions- undMortalitätszahlen insbesondere in ärmeren Ländern
mit schwächeremGesundheitssystem ist zweifelhaft.Besonders hoheDunkelzif-
fern sind in zwei Staatengruppen wahrscheinlich: Die erste besteht aus Ländern
mit einer großen Armutsbevölkerung4 und einem Gesundheitssystem, das we-
nig geeignet für die Bekämpfung globaler Infektionskrankheiten ist (GHS 2019),
und einer unzureichendenMortalitätsstatistik (UNDemographic Yearbook 2019:
507 ff.). In diesen Staaten fehlen die Mittel für flächendeckende Tests, Kontakt-
beschränkungen, Ausgangssperren, Aussperrung, Überwachung der Regelbefol-

4 Der Neue FischerWeltalmanach 2019: 540–543.
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gungundsachgerechteTherapie einesGroßteils derBevölkerunggegenCovid-19-
Infektionen. Hohe Dunkelziffern sind zudem in jenen Autokratien zu erwarten,
in denen zusätzlich zuden eben erwähntenDatenlückendie Statistik oft aus poli-
tischen Gründen beschönigt wird.5 Sofern die Dunkelziffern beider Ländergrup-
pen näherungsweise erfassbar sind,werden sie in der folgenden Auswertung der
JHU-Daten bedacht.

4.2 Autokratie-Vorteil

Die durchschnittliche Zahl der Covid-19-Todesfälle betrug in den 172 untersuch-
ten Ländern laut JohnsHopkinsUniversity imBerichtszeitraum 62,5 pro 100.000
Einwohner. Auf den ersten Blick scheint die durchschnittliche Zahl der Todes-
fälle überschaubar zu sein. Doch schon eine einfache Hochrechnung macht den
Schadensfall klar: In einem Staat mit beispielsweise 100 Millionen Einwohnern
beläuft sich die Zahl der coronabedingten Todesfälle im Untersuchungszeitraum
imDurchschnitt auf 62.500.

Über den Demokratie-Autokratie-Vergleich informiert im ersten Zugriff die
Unterscheidung zwischen zwei Demokratietypen – »Liberale Demokratien« und
»Elektorale Demokratien« –und zwei Varianten der Autokratie – »Elektorale Au-
tokratien« und »Geschlossene Autokratien«, so die Terminologie von Varieties of

5 Dazu zählt auch China. Etliche Experten teilen die Auffassung, wonach Chinas die Pandemie er-
folgreich bekämpft habe, beispielsweise Osterhammel (2020) und Gerhards/Zürn (2021). Doch Chinas
Selbstdarstellung kann nicht alle Zweifel ausräumen. Die KP China und Chinas Staatsapparat reagier-
ten verspätet auf die im Lande ausbrechende Pandemie. Sie ignorierten frühzeitige Warnmeldungen,
unterdrückten dieUrheber dieserMeldungen und belegen kritischeWortmeldungen bis heutemit dra-
konischen Strafen. Das wirft einen tiefen Schatten auf die Glaubwürdigkeit von Chinas Informations-
politik. Erstmit beträchtlicher Verzögerung rückte Chinas Staatsgewalt der Seuche nunmehrmit dras-
tischenBeschränkungen zuLeibe.Dass die drakonischenMaßnahmenWirkungen entfalten, ist plausi-
bel. Ob sie rundum erfolgreich waren, ist jedoch fraglich. Gegen den großen Erfolg spricht allein schon
die Stadt-Land Spaltung zu Lasten der gesundheitlichenVersorgung ländlicher Gebiete, in denenmehr
als 40 Prozent der chinesischen Bevölkerung leben. Dort sind – im Unterschied zu den großen Städ-
ten–derGesundheitsschutz und die Kontrollmaßnahmen lückenhafter.Dort istmit erheblich höheren
Covid-19-Infektions- und -Mortalitätszahlen zu rechnen. Und ob die Seuchenbekämpfung, die Chinas
Partei- und Staatsführung proklamiert, überall im Lande gilt, auch bei den unterdrückten Uiguren, ist
bis zumVorliegen belastbarerDaten fraglich.GegenChinas »Erfolgsmeldungen« spricht zudemdie po-
litisch gesteuerte Statistik.Weil die erfolgreicheCorona-Bekämpfung vonderKPChinamittlerweile als
untrügliches Zeichen der Überlegenheit Chinas über die Demokratien gilt und weil Erfolg oder Miss-
erfolg bei der Corona-Bekämpfungmitentscheidet überWohl undWehe von Funktionären der Staats-
partei und des Staatsapparats, ist die Versuchung groß, durch Propaganda, Vertuschung und subtilere
Formen der Informationsfärbung Schwächen und Misserfolge des Pandemie-Managements zu verde-
cken. All das nährt den Verdacht, dass die realen Covid-19-Infektions- und Todeszahlen in China weit
über den offiziellen Statistiken liegen.
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Democracy (V-Dem Institute 2021: 31).6Die durchschnittlicheMortalität ist in der
Gruppe der »Elektoralen Demokratien« am höchsten. Dort wurden von 2020 bis
1.6.2021 101 Covid-19-Todesfälle pro 100.000 Einwohner registriert. An zweiter
Stelle folgen die »Liberalen Demokratien« mit durchschnittlich 85 Todesfällen.
Sie liegenweit vor den »Elektoralen Autokratien«, in denen derMittelwert 32 Co-
vid-19-Todesfälle pro 100.000 Einwohner beträgt, und den »Geschlossenen Auto-
kratien«, die 20 Tote pro 100.000 Einwohner berichten.

Genauere Einblicke in die Demokratie- und Autokratiewirkungen verschafft
die Korrelation des LiberalDemocracy Index7 (V-Dem Institute 2021: 34–35)mit der
Zahl der Corona-Todesfälle pro 100.000 Einwohnern – gemessen wiederum an-
hand des Zeitraums von Anfang 2020 bis 1.6.2021 in 172 Ländern. Der Korrela-
tionskoeffizient beträgt r = 0,44. Er ist signifikant und besagt: Je höher der Li-
beral Democracy Index, desto tendenziell höher die coronabedingte Sterblichkeit
(gemessen pro 100.000 Einwohnern). Niedrige Werte des Liberal Democracy In-
dex,die fürAutokratien stehen, sindmit geringerenCovid-19-Todesfallzahlenpro
100.000 Einwohner verknüpft (siehe Abbildung 1).

Im Spiegel der Covid-19-Mortalität laut John Hopkins University machen die
Demokratien mithin kein gutes Bild. Die Zahlen sprechen nicht für den »Demo-
kratie-Vorteil«, sondern für einen Vorsprung der Autokratien.

Gewiss ist ein Teil des »Autokratie-Vorsprungs« den Datenlücken dieser Län-
der geschuldet. Doch gibt es auch Hinweise auf erfolgreiche Pandemiebekämp-
fungen in Autokratien. Massiv eingedämmt wurde das Coronavirus zweifellos
durch den chinesischen Weg der Covid-19-Bekämpfung – auch wenn die oben
erwähnten Einschränkungen bedacht werden: Zu diesemWeg gehören vor allem

6 »Liberale Demokratien« sind, vereinfachend gesagt, Demokratien der »A-Klasse«. Man erkennt sie an
fairen, inklusiven Wahlen, einer funktionierenden Opposition und rechtsstaatlicher Zügelung der Le-
gislative, Exekutive und Judikative. »Liberale Demokratien« sind etwa Deutschland und die meisten
MitgliedstaatenderEuropäischenUnion.Demokratien,die ebenfalls imWesentlichen faireWahlenha-
ben, abermeistens anMängeln bei den Schutz- und Abwehrrechten ihrer Bürger und den Freiheitsgra-
den der Opposition laborieren, sind »Elektorale Demokratien«. Zu ihnen gehören beispielsweise Brasi-
lien, Peru und Polen. »Elektorale Autokratien« stehen für autoritäre Regime im Sinne von Linz (2000),
die regelmäßig Wahlen mehr oder minder defekter Art abhalten und in denen die Opposition und die
MedienbeträchtlichenRestriktionenunterliegen.Russland ist einBeispiel. »GeschlosseneAutokratien«
schließlich sind Staatenmit gesteigerten Charakterzügen autoritärer Regime.Wahlen und Opposition
spielen in ihnen keine nennenswerte Rolle und die Staatsgewalten sind gleichgeschaltet. Im Grenzfall
kommen die »Geschlossenen Autokratien« dem Typus des totalitären Regimes im Sinne von Friedrich/
Brezinski (1974a, 1974b) am nächsten. Beispiele sind China und Saudi-Arabien.

7 Dieser Index ist der Schlüsselindikator der Demokratiemessung des Varieties of Democracy-Projektes
(V-Dem Institute 2021: 34–35). Der Index misst – inWeiterführung von Dahl (1972) – den Demokratie-
gehalt der Staatsverfassung imweltweiten Vergleich. Er reicht vom Staat mit dem höchsten Demokra-
tiegehalt bis zum Land mit dem niedrigsten Demokratiegehalt – das ist der Fall der zuvor erörterten
»Geschlossenen Autokratie«.Der Liberal Democracy Index kann als ein intervallskalierter Demokratie-
Autokratie-Indikator gelten.
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drakonische,mitunter langanhaltende Ausgangssperren, Absperrung von Stadt-
teilen, Städten, Regionen, Fabriken, kleinen Betrieben undHandel, scharfe Kon-
taktbegrenzungen und aufwendige elektronische Überwachung. Andere Bedin-
gungen begünstigten den Kampf gegen Covid-19 ebenfalls – unter anderem die
Erfahrungen aus früheren Pandemien. Davon profitierten insbesondere asiati-
sche Staaten. Vorteilhaft war zudem – wie schon erwähnt – eine junge, weniger
infektionsanfällige Bevölkerung. Als Vorteil erwiesen sich ferner ein gemäßigter
Denationalisierungsgrad und die frühzeitige Abschirmung des Landes gegen in-
fektionsgefährdenden grenzüberschreitenden Personenverkehr.

Abbildung 1: Corona-Todesfälle pro 100.000 Einwohner und Liberal Democracy Index 2020 (2020 bis
1.6.2021).
Quelle: OurWorld in Data (2021), V-Dem Institute 2021: 34–35. Pearson’s r = 0,441, N = 172.

5. Mildernde Umstände für die Demokratien

Esgibt allerdings fürdieDemokratienmilderndeUmstände.Zwei sindbesonders
wichtig. Lücken der Johns Hopkins University-Daten wirken zugunsten der Au-
tokratien und zulasten der demokratisch regierten Länder. Zudem hat sich eine
Minderheit der Demokratien bei der Pandemiebekämpfung hervorgetan.
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5.1 Mortalität und Überschuss-Mortalität

Der erste mildernde Umstand für die Demokratien hat mit den Daten der Johns
Hopkins University zu tun. Diese Daten erfassen die tatsächlichen Covid-19-
Todesfälle der wohlhabenden Demokratien im Großen und Ganzen korrekt.
Doch die Covid-19-Sterblichkeit mancher Autokratien unterschätzen sie mitun-
ter krass.8 Zur Korrektur der Unterschätzung kommt die Überschuss-Mortalität
(relativ zur Sterblichkeit von 2015 bis 2019) in Frage. Sie kann als »Goldstandard«
der Erfassung aller Covid-19-Todesfälle gewertet werden (Beaney u.a. 2020). Die
Überschuss-Mortalität ist nämlich ein »proxy« (Karlinsky/Kobak 2021: 8), ein
vorzeigbarer Vertreter der realen Covid-19-Mortalität von 2020/21. Das zeigen
Karlinsky und Kobak (2021) in einem Vergleich von 88 Ländern. In der Hälfte
dieser Länder sind die mit Hilfe der Überschuss-Mortalität geschätzten realen
Covid-19-Todesfallzahlen höher als die Daten der offiziellen Statistik.9Russlands
Zahl der Covid-19-Todesfälle beispielsweise beträgt – der Überschuss-Morta-
lität zufolge – bis 28.2.2021 nicht 85.000, sondern 440.000. Allerdings liegen
vergleichbare Zahlen zur Überschuss-Mortalität nur für knapp die Hälfte der
im Abbildung 1 dokumentierten 172 Länder vor. Außerdem fehlen Überschuss-
Mortalitäts-Zahlen von Staaten, die für den Demokratie-Autokratie-Vergleich
besonders wichtig sind: allen voran China und Indien, die beiden bevölkerungs-
stärksten Länder, und die meisten Erdöl exportierenden Staaten. Ohne diese
Staaten lässt sich kein belastbarer Demokratie-Autokratie-Vergleich durchfüh-
ren. Aufgrund dieser Datenlücken können die Überschuss-Mortalitäts-Daten die
Daten des vorliegenden Beitrags nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.

Immerhin zeigt die Überschuss-Mortalität, dass die Autokratien nicht nur
Staaten mit unterdurchschnittlicher Covid-19-Sterblichkeit umfassen, wie es
die JHU-Daten in Abbildung 1 nahelegen, sondern auch Länder mit hoher co-
ronabedingter Mortalität. Das wiegt einen Teil des in Abbildung 1 angezeigten
Demokratie-Nachteils auf. Allerdings ist der Effekt dieser Korrektur überschau-
bar. Denn selbst wenn nur die Demokratien und Autokratien verglichen werden,
für die Karlinsky undKobak (2021) denMortalitäts-Überschuss berechnet haben,

8 Schätzungen zufolge sind die Zahlen der Todesfälle in etlichen Ländern erheblich höher. Karlinsky und
Kobak (2021) zufolge übertreffen sie– imLicht derÜberschuss-Mortalität –die offiziellenZahlen in vie-
len Fällen umdas ca. 1,5-fache.Nochhöhere Schätzwerte ermitteltenModellrechnungendes Economist
(2021: 17–19).

9 Besonders weit überragt die Überschuss-Mortalität die offizielle Statistik in den Autokratien Tadschi-
kistan,Nicaragua,Usbekistan, Belarus und Ägypten sowie etwas schwächer inHongkong, Kasachstan,
Kirgistan, Russland, Serbien undThailand. Fünf Demokratien haben ihre Covid-19-Todeszahlen eben-
falls erheblich unterschätzt: In Albanien, El Salvador, Mexiko, Peru und Südafrika ist die Überschuss-
Mortalität erheblich höher als die offizielle Zahl der Toten (Karlinsky/Kobak 2021: 8–9). Im Falle von
Peru wurden die mittlerweile korrigierten Zahlen verwendet (siehe Fußnote 3 und Abbildung 1).
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zeigen die Zahlen keinen systematischen Demokratievorteil an: Die Korrelation
vonCovid-19-Todesfällen und dem LiberalDemocracy Index bei diesem 84-Länder-
Vergleich hat zwar einen Vorzeichenwechsel, ist aber insignifikant (r = -0,15, N =
84).

5.2 Schwarze und weiße Schafe bei den Demokratien

Ein zweitermildernder Umstand liegt in derWelt der Demokratien: In ihren Rei-
hen finden sich nicht nur viele Staaten mit hoher Covid-19-Mortalität – wie Pe-
ru, Italien, Frankreich und die USA – undmittlerer Todesfallzahl, beispielsweise
Deutschland, das einen Mittelweg zwischen drakonischer Kontrollmaßnahmen
und der lange zurückhaltend-liberalen schwedischen Politik gewählt hat.10Unter
denDemokratien gibt es allerdings eine acht Länder umfassendeMinderheitmit
geringer Covid-19-Sterblichkeit: Im Berichtszeitraum sind das Taiwan, Neusee-
land, Australien, Südkorea, Japan, Norwegen, Finnland und Island (siehe Abbil-
dung 1).

5.3 Länderübergreifende Einflussfaktoren

Warum die coronabedingte Sterblichkeit in diesen Demokratien niedrig ist,
können etliche Schlüsselgrößen der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung
nicht erklären.11 Keine nennenswerten Rollen spielen die Verteilung der Macht-
ressourcen auf Kapital und Arbeit, die parteipolitische Zusammensetzung der
Regierung, die Demokratieform oder der Unterschied zwischen Föderalis-
mus und Einheitsstaat. Auch der Zusammenhang zwischen dem Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukt und der Covid-19-Mortalität pro 100.000 erlaubt viele
Abweichungen von dem insgesamt schwachen Trend: Reichere Staaten haben
eine tendenziell höhere Sterblichkeit als ärmere.

10 Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen wie hochgradige Infektionsgefährdung durch fortgeschritte-
ne Denationalisierung, trotz verspätetem Impfbeginn und trotz unzulänglicher digitaler Infektions-
aufdeckungs- undÜberwachungstechnik blieb die Covid-19-Mortalität inDeutschland auf einemmitt-
leren Niveau (siehe Abbildung 1). Verantwortlich dafür waren – nach Anlaufschwierigkeiten – das Ge-
sundheitssystem und die – teils zentral, teils dezentral vorgehende, Bund- und Länderexekutive ein-
bindende – Politik der Covid-19-Bekämpfung durch langanhaltende Beschränkungs-, Schließungs-
und Kontrollmaßnahmen.Hinzu kamdie Akzeptanz dermeisten Beschränkungsmaßnahmen bei dem
Großteil der Bevölkerung (Schmidt 2021a).

11 Portraits der einschlägigenTheorien finden sich in denTheoriekapiteln in Obinger/Schmidt (2019).
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Zur substantiellen Erklärung der Covid-19-Mortalität tragen allerdings ande-
re Stellgrößen bei. Drei von ihnen sollen hier ausführlicher erörtert werden.12

– Die Covid-19-Mortalität hängt engmit der Verbreitung der Infektionen durch
das Corona-Virus zusammen: Je höher die Infektionsquote (gemessen an der
Relation bestätigter Covid-19-Infektionsfälle zur Bevölkerungszahl), desto
höher dieMortalität (siehe Abbildung 2). Die Infektionsquote ist diesem Zah-
lenwerk zufolge in den Demokratien spürbar höher als in den Autokratien.
Mitursächlich sind Rahmenbedingungen, die vor allem in wohlhabenden
Demokratien stärker als in den Autokratien sind: Der Ressourcenreichtum
und der weit ausgebaute Wohlfahrtsstaat erlauben flächendeckende Dia-
gnose und medizinische Betreuung. Covid-19-Erkrankungen und Covid-19-
Todesfälle werden in diesen Staaten umfassender und genauer registriert als
anderswo.

– Hinzu kommen vor allem in den wohlhabenden Demokratien die höhere Le-
benserwartung und der entsprechend höhere Bevölkerungsanteil von Senio-
ren. Diese sind aus vielerlei Gründen überdurchschnittlich infektionsgefähr-
det.13 Lebenserwartung, Alterung der Bevölkerung und sonstige Größen be-
dingen eine höhere Covid-19-Mortalität als in den Autokratien, deren Bevöl-
kerung erheblich jünger ist. Der Zusammenhang ist eindeutig: Je höher der
Anteil der über 65-Jährigen oder je höher die Lebenserwartung oder das Me-
dianalter der Bevölkerung, desto tendenziell höher die Covid-19-Mortalität.14

Allerdings sind Abweichungen von diesem Trend möglich. Davon zeugen die
erfolgreichen demokratischen Pandemiebekämpfer: Trotz überdurchschnitt-
licher Alterung ihrer Bevölkerung mussten sie nur eine niedrige Zahl an Co-
vid-19-Todesfällen beklagen (Abbildung 3).

– Auffällig ist ferner der Zusammenhang vonCovid-19-Mortalität undDenatio-
nalisierung.15 Länder mit hoher Denationalisierung sind stärker infektions-
und mortalitätsgefährdet. Überdurchschnittlich hoch ist dieses Risiko, wenn
zweierlei zusammenkommt: Globalisierung und Mitgliedschaft in einem
Staatenverband mit Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und
Arbeitskraft, wie in der Europäischen Union. In diesem Rahmen sind inter-
nationale Kontakte und mit ihnen die Übertragung von Infektionen über-
durchschnittlich hoch. Die Analyse der Daten gibt hierzu genauer Auskunft.

12 Erwähnt werden Variablen, die sich bei der Auswertung der Daten für die 172 Länder als signifikante
Prädiktoren erweisen.Über anderemöglicheWirkfaktoren,wie Erfahrungenmit früherenPandemien,
liegen keine vergleichbaren Zahlen für diese Staaten vor.

13 Teils aus altersbedingten Gründen, teils aufgrund einer höheren Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher
Gebrechen, die ihrerseits lebensverlängernde Eingriffe der Medizin widerspiegeln.

14 Pearson’s r = 0,555 (N = 169).
15 Zürn 2005.
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Hier liegt die Korrelation der Corona-Todesfallzahlen mit der Mitgliedschaft
in der EU – gemessen durch eine EU-Dummy-Variable (Kodierung: 1 für
EU-Mitgliedschaft, 0 für alle anderen Fälle) – bei r= 0,473 (N = 172). Erheblich
geringer sind die Covid-19-Infektions- und Mortalitätsrisiken in Staaten
mit gemäßigter Denationalisierung. Davon zeugen allein die erfolgreichen
demokratischen Pandemiebekämpfer: Von den acht Demokratien mit nied-
riger Covid-19-Sterblichkeit sind alle außer Finnland in geringerem Maß
in den Weltmarkt und in transnationale Organisationen integriert als die
Mitgliedstaaten der EU.

Abbildung 2: Covid-19-Mortalität und Infektionsquote (Anfang 2020 – 1.6.2021).
Quelle: OurWorld in Data (2021), Pearson’s r = 0,716 (N = 162).

5.4 Landesspezifische Determinanten

Länderübergreifende und landesspezifische Bedingungen prägen die Corona-
Bekämpfung und entscheiden über Erfolg oder Misserfolg beim Pandemie-
management (Baldwin 2021). Wie Schutzschirme gegen Covid-19-Mortalität
wirken nicht nur eine geringe Infektionsquote, eine junge Bevölkerung und
gemäßigte Denationalisierung, sondern auch die rechtzeitige Abschirmung
des Landes gegen infektionsgefährdenden grenzüberschreitenden Personen-
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Abbildung 3: Corona-Todesfälle (pro 100.000) und Alterung der Bevölkerung.
Quelle: OurWorld in Data (2021). Pearson’s r = 0,555 (N = 167).

verkehr. Erleichtert werden solche Abschirmungen durch Insellagen – kleinere
wie Neuseeland, Island und Taiwan, und größere wie im Falle von Australi-
en und Japan –, sowie durch Randlagen (gemessen an der geringen Zahl der
Nachbarstaaten), wie Norwegen und Südkorea. Wirksam eingedämmt wird das
Coronavirus zudem durch gezielte Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und
gegebenenfalls weitere Stilllegungen des öffentlichen Lebens. Systematische
elektronische Überwachung und Kontaktnachverfolgung sowie Sanktionierung
von Regelverstößen sind ebenso Vorteile der Pandemiebekämpfung wie die
Lehren, die im Gesundheitswesen und seitens der Bevölkerung aus früheren
Pandemien gezogen wurden. Von größter Bedeutung ist schließlich eine Be-
völkerung, die Einschränkungen ihrer Freiheitsgrade hinnimmt und weitere
Schutzmaßnahmen loyal befolgt. Ein »Team von fünf Millionen« sei ihr zur Seite
gestanden, konnte sich Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bei
ihrem Pandemiemanagement rühmen (zitiert nach Baldwin 2021: 280).

6. Folgerungen für den Demokratie-Autokratie-Vergleich

Zurück zur Ausgangsfrage: Wer hat die Corona-Pandemie – gemessen an Zahl
der Covid-19-Todesfälle pro 100.000 Einwohner – bislang besser durchstanden:
die Demokratien oder die Autokratien? Dem Vergleich der Covid-19-Mortalität
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in 172 Ländern im Zeitraum von 2020 bis 1.6.2021 zufolge sind nicht die Demo-
kratien die Sieger. In den meisten demokratischen Ländern ist die Covid-19-
Sterblichkeit hoch und nur in einer Minderheit gering. Besser schneidet die gro-
ße Mehrzahl der Autokratien im Lichte der John Hopkins University-Daten ab:
Ihre Covid-19-Mortalität ist erheblich geringer als in denmeisten Demokratien.

Insoweit sprechen die Zahlen der Johns Hopkins University gegen die Demo-
kratien und für einen Autokratievorteil. Allerdings ist die schon angesproche-
ne Lückenhaftigkeit dieser Daten zu bedenken. Sie unterstreicht die Vorläufig-
keit der hier vorgestellten Ergebnisse. Aber selbst im Spiegel der – unvollständi-
gen – Daten zur Überschuss-Mortalität ist kein signifikanter Vorteil für die gro-
ße Mehrheit der demokratischen Staaten nachweisbar. Ob der Autokratievorteil
auch in der nächsten Runde der Pandemie-Bekämpfung zustande kommt – und
beim Impfen –wird in weiteren Studien zu erforschen sein. Der vorliegende Be-
fund zur Covid-19-Mortalität aber spricht nicht für die Theorie des Demokratie-
Vorteils. Ermahnt alle Fürsprecher der Demokratie zumehr Bescheidenheit und
realistischer Selbstkritik der Schwächen der Demokratie (Schmidt 2019: 471–504,
2021b).

Die höhereCovid-19-Infektionsquote unddie höhereCovid-19-Mortalität, die
von den derzeit verfügbaren Daten der Johns Hopkins University angezeigt wer-
den,könnenals Preis derhöherenwirtschaftlichenEntwicklungundder längeren
Lebenserwartung in den meisten Demokratien verstanden werden und zugleich
für ihre Fortschrittlichkeit: Der Vorrang der Freiheitsrechte, der Rechtsstaat und
der selbständigenMedien stattKnebelungdurchParteidirektiven,korrupteRich-
ter und regimehörige Medien; die offene Gesellschaft statt einer durchherrsch-
ten Gesellschaft; die Teilung der Staatsgewalten an Stelle der Machtkonzentra-
tion und die allseits hohe Wertschätzung eines freiheitlichen Lebensstils haben
in der Mehrzahl der Demokratien verhindert, dass die drakonische Variante der
Pandemiebekämpfung nach chinesischer Art zum Zuge kam.
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Protestnetzwerke
SebastianHaunss

Proteste sind eine kollektive Angelegenheit.Wer zu einer Demonstration auf die
Straße geht, tut dies notwendigerweise nicht alleine, sondern zusammen mit
(möglichst) vielen anderen Menschen.Wer demonstriert, tut dies aber nicht nur
einfach zusammen mit allen anderen, die sich ebenfalls an der selben Demons-
tration beteiligen. Schon die Entscheidung, zu einer Demonstration zu gehen,
wird häufig durch andere beeinflusst oder gar mit diesen gemeinsam getroffen.
Zu einer Demonstration gehen Menschen häufig zusammen mit Freund:innen,
Bekannten, Kolleg:innen oder Familienangehörigen, also mit Personen zu denen
bereits vor der Demonstration eine mehr oder weniger enge soziale Bindung
besteht.

Diese basale Beobachtung über die Netzwerkstruktur der Protestbeteiligung
gehört in der Protestforschung inzwischen zum breit geteilten Allgemeinwissen
(Diani 2003), seit man sich von der Vorstellung verabschiedet hat, dass es sich
bei Protesten entweder – in der Tradition der Massenpsychologie Le Bons (1973)
– um (irrationale) Massenphänomene handle oder – den Annahmen des Ratio-
nal Choice Paradigmas folgend (Olson 1968) – um die schlichte Aufsummierung
individuellen (rationalen) Handelns. Einen wichtigen Beitrag leistete hier insbe-
sondere die Studie vonDougMcAdam zu den Teilnehmer:innen an den Aktionen
des »Freedom Summer« der US-amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewe-
gung, in der er zeigen konnte, das Menschen, die über Organisationsmitglied-
schaft oder persönliche Beziehungen in die Aktivist:innennetzwerke eingebun-
denwaren, sich deutlich stärker an den risikobehafteten Protesten beteiligten als
Menschen, die nicht in diese Netzwerke eingebunden waren (McAdam 1986).

Die Forschung zu Mobilisierungsnetzwerken (Schussman/Soule 2005; Saun-
dersu.a.2012) konzentrierte sich jedochvorallemaufdieMobilisierten.Sie fragte
danach,welcheFaktorendazubeitragen,dass sichmancheMenscheneher als an-
dere an Protesten und andern Formen des Engagements in sozialen Bewegungen
beteiligen. Die Mobilisierungsbemühungen wurden dagegen zumeist nicht auf
der Ebene individueller Handlungen, sondern nur aus einer Organisationsper-
spektive heraus untersucht: Welche Strategien erweisen sich als erfolgreich um
Anhänger:innen und Mitstreiter:innen zu mobilisieren? Was müssen Organisa-
tionen tun, um interessierte, aber passive Sympathisant:innen zu aktiven Betei-
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ligten zu machen? An dieser bereits vor einiger Zeit von Stefaan Walgrave und
Ruud Wouters diagnostizierten einseitigen Perspektive hat sich auch bis heute
wenig geändert. Neben den Beiträgen vonWalgrave undWouters selbst (Walgra-
ve/Wouters 2014, 2021) gibt es bisher keine Studien, die sich mit dem individu-
ellen Mobilisierungshandeln von Aktivist:innen beschäftigt haben. Dies liegt vor
allem daran, dass zuverlässige Informationen zuMobilisierungsstrategien in der
Regel nur auf Organisationsebene verfügbar sind.

Sowohl die Mittel der Ansprache potenzieller Mitstreiter:innen (Flugblätter,
Plakate,E-Mails,SocialMedia,Haustürkampagnen,etc.) als auchdie diskursiven
Strategien des Collective Action Framing sind gut dokumentiert und ausgiebig
analysiert worden (Snow u.a. 1986; Gerhards/Rucht 1992; Ketelaars 2016). Auf in-
dividueller Ebene gibt es dagegen in der Regel nur verlässlicheDaten über die In-
formationsquellen undMobilisierungswege der Protestteilnehmer:innen.Vor al-
lem durch die inzwischen häufige durchgeführten Demonstrationsbefragungen
(vanStekelenburgu.a.2012; Andretta/della Porta 2014)weißman inzwischenbes-
serdarüberBescheid,welcheFaktorenbei deneinzelnenDemonstrationsteilneh-
mer:innen dazu geführt haben, sich an Protesten zu beteiligen, und man weiß,
dass nur ein kleiner Teil von ihnen (zwischen 2 und 15 Prozent; Wahlström/Wen-
nerhag 2014) alleine an Demonstrationen teilnimmt. Nach Rekrutierungsstrate-
gien – also danach, wer wen aus welchen Gründen anspricht und zu überzeugen
versucht, sich einem Protest anzuschließen – wurde in den Demonstrationsbe-
fragungen nicht oder nur amRande gefragt.Dabei ist diese Seite, die Frage-Seite
des Mobilisierungsprozesses ebenso wichtig wie die Antwort-Seite, also die Re-
aktionen auf die Angebote oder dasDrängen, sich an einemProtest zu beteiligen.
Nur wer gefragt wird, kann antworten, und daher hängt der Erfolg einer Mobili-
sierung ganz wesentlich vom Erfolg der Fragestrategien ab.

UmdiesenbishernurunzureichenduntersuchtenTeil desMobilisierungspro-
zesses wird es auf den folgenden Seiten gehen. Die empirische Grundlage bilden
die Daten der Befragungen der Teilnehmer:innen an den Demonstrationen der
Fridays for Future-Proteste im Jahr 2019, bei denen erstmals systematisch nach
den Rekrutierungsaktivitäten gefragt worden ist (Sommer u.a. 2019; Wahlström
u.a. 2019; Haunss/Sommer 2020). Mich interessiert dabei vor allem, welche Fra-
ge- bzw. Mobilisierungsmuster sich in den Daten identifizieren lassen und wel-
che Fragestrategien sich als mehr oder weniger erfolgreich erwiesen haben.
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Die Angebotsseite der Mobilisierung: Wer fragt?

Die Studie von Stefaan Walgrave und RuudWouters (2014) ist bisher der einzige
Versuch, die Mobilisierungsaktivitäten von Protestteilnehmer:innen systema-
tisch zu untersuchen. Die beiden Forscher stützen sich dabei auf die im Projekt
»Caught in the Act of Protest: ContextualizingContestation (CCC)« bei Befragun-
gen von Teilnehmer:innen bei insgesamt 48 Demonstrationen in verschiedenen
europäischen Ländern erhobenen Daten (van Stekelenburg u.a. 2012). Bei diesen
Befragungen wurden die Demonstrierenden unter anderem danach gefragt, ob
sie andere Menschen gefragt haben, an der Demonstration teilzunehmen. Die
Antwortmöglichkeiten waren: Niemand, Partner oder Familie, Freund:innen,
Verwandte, Bekannte, Kolleg:innen bzw. Kommiliton:innen sowie Mitglieder
einer Organisation, bei der die/der Befragte selbst Mitglied ist. Auf Basis dieser
Daten konnten Walgrave und Wouters überprüfen, ob bestimmte Personen –
beispielsweise Mitglieder der zum Protest aufrufenden Organisationen oder
Menschen, die von der Sache, um die es jeweils ging, besonders überzeugte
waren –eher dazu neigen, andere ebenfalls zur Teilnahme an derDemonstration
zu überreden, und sie konnten überprüfen, welche Kategorien von Personen am
ehesten angesprochen worden sind.

Die Ergebnisse bestätigen eine Reihe plausibler Annahmen, für die es bis dato
keine empirischeÜberprüfung gegeben hatte. Sie zeigen beispielsweise, dass po-
litisch interessiertere und aktivere Menschen eher dazu neigen, andere zur Teil-
nahme anDemonstrationen zu bewegen (Walgrave/Wouters 2014: 1687) und dass
Menschen eher dazu neigen, ihnen nahestehende, durch starke soziale Bindun-
gen verbundene Menschen zu fragen, mit ihnen an einer Demonstration teilzu-
nehmen (ebd. 1689). Die Ergebnisse betonen zudem einen oft übersehenen so-
zialen, gemeinschaftlichen Aspekt von Demonstrationen: Wer selbst von einem
»Strong Tie«-Kontakt (Familie und Freund:innen) gefragt worden ist, an der De-
monstration teilzunehmen, kümmert sich weniger stark selbst um weitere Mo-
bilisierung, weil das soziale Bedürfnis, gemeinsam mit bekannten Personen am
Protest teilzunehmen, schon befriedigt ist (ebd. 1691).

Die Studie von Walgrave und Wouters liefert damit erste Einblicke in die
Mobilisierungsstrategien von Protestteilnehmer:innen. Ob diese Strategien
auch zum Erfolg führten, darüber können die Autoren auf Basis des ihnen
vorliegenden Datenmaterials nur wenig sagen, da nicht nach dem Erfolg der
Mobilisierungsbemühungen gefragt worden ist. Da die Teilnehmer:innen an
den Protesten auch nach ihren Informationsquellen gefragt worden sind, lässt
sich zwar beurteilen, ob die Ansprache durch Kolleg:innen oder Freund:innen
insgesamt eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung gespielt hat. Es bleibt aber
offen, ob das jeweilige Mobilisierungsergebnis auf das Konto einer überschau-
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baren Anzahl von »Superspreadern« gegangen ist, die jeweils eine große Zahl an
Bekannten, Kolleg:innen etc. gefragt haben, oder ob wir es eher mit Schneeball-
effekten zu tun haben (eine Person fragt zwei andere, die wiederum jeweils zwei
andere fragen, usw.).

Um Antworten auf genau diese Fragen zu finden und um die Netzwerkstruk-
tur der Mobilisierung besser zu verstehen, wurde bei der Befragung der Fridays
for Future Demonstrationen im Jahr 2019 ein Fragenblock integriert, mit dem
nicht nur die Mobilisierungsabsicht, sondern auch der Mobilisierungserfolg de-
tailliert abgefragt worden ist. Statt nur danach zu fragen, ob man versucht ha-
be, bestimmte Personenkategorien für die Teilnahme an der Demonstration zu
mobilisieren, sollten die Befragten diesmal detailliert darüber Auskunft geben,
wie viele Personen welcher Kategorie sie angesprochen haben und wieviele die-
ser Personen (nachWissen der Befragten) dann auch tatsächlich an der Demons-
tration teilgenommen haben. Zum erstenMal liegen damit Daten vor,mit denen
sich das Mobilisierungshandeln einzelner Demonstrationsteilnehmer:innen de-
tailliert nachzeichnen und der Erfolg unterschiedlicherMobilisierungsstrategien
abschätzen lässt. ImFolgenden skizziere ich zuerst denKontext unddieRahmen-
bedingungen der Befragung der Teilnehmer:innen an den Fridays for Future De-
monstrationen,umdanneinengenauerenBlickaufdie indenDatenerkennbaren
Mobilisierungsmuster zu werfen.

Die Befragung der Fridays for Future-Proteste

Die Proteste von Fridays for Future stellen einen Wendepunkt in der Geschich-
te der Klimaproteste dar. Denn bis zum Aufkommen von Fridays for Future wa-
rendie internationalenKlimakonferenzen zwar regelmäßig vonProtestenbeglei-
tet gewesen und auf nationaler Ebene gab es auch langanhaltende Proteste zum
Beispiel gegen den Braunkohletagebau, aber eine Massenmobilisierung war den
klimapolitisch aktiven NGOs und lokalen Protestgruppen nicht gelungen (Dietz/
Garrelts 2013). Dies änderte sich mit der von Greta Thunbergs Protest vor dem
schwedischen Parlament inspirierten Protestwelle, die im Herbst 2018 mit zu-
meist kleinen,vorallemvonSchüler:innengetragenenProtestkundgebungen,die
jeweils freitags vor immer mehr Rathäusern in Deutschland, anderen europäi-
schen Ländern und schließlich weltweit begann (Haunss/Sommer 2020). Am 15.
März 2019 gingen dann allein inDeutschland etwa 300.000Menschen für die von
Fridays for Future propagierten Klimaschutzziele auf die Straße, weltweit waren
es an diesem Tag ca. 1,7 Millionen (Sommer u.a. 2019: 3). Ihren vorläufigen Mo-
bilisierungshöhepunkt erreichte dieWelle der aktuellenKlimaproteste imHerbst
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2019. InDeutschland beteiligten sich am 20. September 2019, bis zu 1,4Millionen
Menschen in über 500 Städten am dritten Globalen Klimastreik, weltweit waren
es bei ca. 6000 Protesten über siebeneinhalb Millionen (de Moor u.a. 2020: 4).

Da sich die Dynamik dieser Entwicklung bereits in den ersten Monaten des
Jahre 2019 ankündigte, entstand in einem internationalen Team von Bewegungs-
forscher:innen die Idee, die Teilnehmer:innen an diesen Protesten international
koordiniert mit einem einheitlichen, an die Befragungen des CCC-Projekts (van
Stekelenburg u.a. 2012) angelehnten Fragebogen zu befragen. Allerdings wurde
der Fragebogendiesmal umeineFragenbatterie erweitert, inderdetailliert Infor-
mationen zu den Mobilisierungsaktivitäten der Protestierenden abgefragt wur-
den.DabeiwurdendieDemonstrationsteilnehmer:innengebeten,anzugeben,ob
sie selbst andere Personen gefragt haben, an der Demonstration teilzunehmen
und–falls sie das getanhaben–wieviele PersonenausdenKategorienEltern,an-
dereFamilienmitglieder/Verwandte,Freund:innen,Bekannte,Kolleg:innen,Mit-
schüler:innen/ Kommiliton:innen, Lehrer:innen/Professor:innen, Mitglieder ei-
ner Initiative oder Organisation jeweils angesprochen worden sind. Zudemwur-
de danach gefragt, ob diese Ansprachen erfolgreich waren und wieviele der An-
gesprochenen aus den verschiedenen Kategorien jeweils an der Demonstration
teilgenommenhaben.Damitwurde zumerstenMal versucht, systematisch zu er-
heben, in welchemUmfang individuelle Mobilisierungsbemühungen zumErfolg
derMobilisierung beigetragen haben. Bei vorangegangenen Protestbefragungen
lag der Fokus dagegen immer vor allem auf den Mobilisierungswegen, der Mo-
bilisierungsprozess wurde also auf individueller Ebene bisher vor allem aus der
Perspektive der Mobilisierten und nicht der Mobilisierenden betrachtet.

Insgesamt wurden im März 2019 die Teilnehmer:innen an 13 Demonstratio-
nen in neun europäischen Städten befragt (Wahlström u.a. 2019: 6), im Septem-
ber waren es 19 Demonstrationen in 16 Ländern (de Moor u.a. 2020: 10), und in
Deutschland wurden im November 2019 noch einmal zwei Befragungen durch-
geführt, in den selben Städten (Berlin und Bremen), in denen bereits imMärz die
Befragungen durchgeführt worden waren (Sommer u.a. 2020). Für die Analyse
nutze ich im Folgenden die Daten der in Deutschland imMärz und November in
Berlin und Bremen befragtenDemonstrationsteilnehmer:innen.Durch die iden-
tische Stadtauswahl kann sichergestellt werden, dass die Ergebnisse am ehesten
verallgemeinerbar sind, fallen doch durch die gemeinsame Analyse der vier Ein-
zelbefragungen stadt- und ereignisspezifische Aspekte weniger ins Gewicht.
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Wermobilisiert?

Insgesamt haben 700 Personen den Online-Fragebogen, um dessen Beantwor-
tung wir bei den vier Demonstrationen im März und November in Berlin und
Bremen ausgewählte Demonstrierende gebeten hatten, vollständig beantwortet
(März: Berlin 204, Bremen 151; November: Berlin 104, Bremen 241). Aufgrund des
Befragungsdesigns kann davon ausgegangen werden, dass das Sample der Be-
fragten repräsentativ für die insgesamt ca. 71.000 Teilnehmer:innen an den vier
Demonstrationen ist (vgl. dazu ausführlich Sommer u.a. 2020: 22 ff.).

Von diesen 700 Befragungsteilnehmer:innen haben 316 angegeben, mindes-
tens einePerson explizit angesprochenzuhaben, sich auch anderDemonstration
zu beteiligen.Das entspricht einemAnteil von etwa 45 Prozent.Umgekehrt geben
85 Prozent an, von niemandem explizit gebeten worden zu sein, an den Protes-
ten teilzunehmen.Diese auf den erstenBlick erstaunlicheDifferenz ist allerdings
vermutlich darauf zurückzuführen, dass die im Fragebogen gewählte Formulie-
rung »Hat jemand Sie ausdrücklich gebeten, an der Demonstration teilzuneh-
men?« auch so verstanden werden kann, dass man, wenn man diese Frage be-
jaht, nicht aus eigenen Stücken an derDemonstration teilgenommenhabe.Denn
tatsächlich geben 87 Prozent der Befragten bei einer anderen Frage an, mit an-
deren Personen, die sie persönlich kennen, an den Demonstrationen teilgenom-
men zu haben, was deutlich besser zum hohen Anteil der selbst aktiv Mobilisie-
renden passt. Schaut man sich die Mobilisierungsanstrengungen nach Gruppen
differenziert an,dann zeigt sich,dass dieDemonstrantinnen aktiver versucht ha-
ben, andere zur Protestteilnahme zumotivieren, als ihre männlichenMitstreiter
(50,8 Prozent vs. 38,9 Prozent), dass die Schüler:innen aktiver waren als die Er-
wachsenen (50,7 Prozent vs. 43 Prozent), und dass Organisationsmitgliedschaft
ebenfalls die Mobilisierungsanstrengungen etwas steigert (48,4 Prozent vs. 41,8
Prozent bei Protestierenden ohne Organisationsmitgliedschaft).

Waren die Mobilisierungsanstrengungen erfolgreich? Zu einem großen Teil,
ja. Dreiviertel der 316 Demonstrierenden, die angegeben haben, versucht zu ha-
ben, andere Personen zur Teilnahme an den Demonstrationen zu mobilisieren,
sagen, dassmindestens eine der Ansprachen von Erfolg gekröntwar. Selbst wenn
man davon ausgeht, dass die Befragten den Erfolg ihrer eigenenMobilisierungs-
bemühungenmöglicherweise etwas zu positiv darstellen,wird hier auf jeden Fall
deutlich, dass die direkten, persönlichen Ansprachen tatsächlich einen relevan-
ten Beitrag zum gesamtenMobilisierungsergebnis beitragen.

Wie gehen aber nun die Protestierenden bei ihren Mobilisierungsbemühun-
gen vor?Wie viele und welcheMenschen sprechen sie an? Unterscheiden sich die
Mobilisierungsstrategien zwischen verschieden Gruppen? Gehen beispielsweise
die bei Fridays for Future so zahlreich vertretenen Schüler:innen anders vor als
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die schon älteren Protestierenden? Mobilisieren Frauen anders als Männer, er-
fahreneanders alsunerfahreneProtestierende?UmdieseFragenzubeantworten,
werde ich im folgenden Abschnitt in einem ersten Schritt eine Typologie desMo-
bilisierungsverhaltens vorstellen, um dann im zweiten Schritt zu überprüfen, ob
bestimmteMobilisierungstypenmit einzelnen soziodemographischen oder Ein-
stellungsmerkmalen der Protestierenden korrelieren.

Mobilisierungstypen

Um die Struktur der Mobilisierungsbemühungen besser zu verstehen, konzep-
tionalisiere ich dasMobilisierungshandeln als Ego-Netzwerke (Abbildung 1): Jede
Person (Ego) ist aus dieser Perspektive mit allen anderen Personen verbunden,
die sie angesprochen hat, mit ihr an der Demonstration teilzunehmen. So hat
Ego im auf der linken Seite der Abbildung 1 dargestellten Beispielnetzwerk drei
Freund:innen angesprochen, mit ihr an der Demonstration teilzunehmen. Die
angesprochenen Personen sind nun auf einer zweiten Ebene mit der tatsächlich
an der Demonstration teilnehmenden Teilmenge der angesprochenen Personen
verbunden (rechte Seite der Abbildung 1).

Abbildung 1: Konzept Mobilisierungsnetzwerke
Quelle: Eigene Darstellung

Bei den grau eingefärbten Knoten auf der zweiten Ebene handelt es sich al-
so nicht um eine eigenständige, neue Personengruppe, sondern um den Teil der
weiß eingefärbten Knoten auf der ersten Ebene, der tatsächlich an der Demons-
tration teilgenommen hat. Im auf der rechten Seite von Abbildung 1 dargestell-
ten Netzwerk sind dies zwei der drei ursprünglich angesprochenen Freund:in-
nen.Das Netzwerk bildet also gewissenmaßen den zeitlichen Verlauf derMobili-
sierungsprozesse ab: Die weißen Knoten wurden bereits vor der Demonstration
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angesprochen, die grauen sind diejenigen, die dann auch während der Demons-
tration anwesend sind. Erfolgreiche Mobilisierungsbemühungen sind alle Netz-
werke, die mindestens einen (grauen) Knoten der zweiten Ebene enthalten.

Visualisiert man nun mit Hilfe dieser Technik die Mobilisierungsbemühun-
gen der befragten Demonstrationsteilnehmer:innen, dann ergibt sich das in Ab-
bildung 2 sichtbare Bild. Die im oberen Teil der Grafik abgebildeten Netzwerke
stellen die mindestens teilweise erfolgreichen Mobilisierungsbemühungen dar.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie mindestens einen Knoten mit Abstand
zwei zum schwarz markierten Ego enthalten. Die Netzwerke im unteren Teil der
Grafik sind die erfolglosen Mobilisierungsversuche, bei denen der maximale Ab-
stand der Knoten zum Ego genau eins beträgt.

Abbildung 2: Mobilisierungsnetzwerke Fridays for Future
Quelle: Eigene Darstellung
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In der grafischen Darstellung lässt sich erkennen, dass es zum einen sehr
unterschiedliche Mobilisierungsstrategien gab: Je mehr Zweige die Ego-Netz-
werke haben, destomehr Personen aus unterschiedlichen Kategorien hat die/der
jeweilige Befragte versucht zu mobilisieren. Zudem war die Intensität der Mo-
bilisierung, also die Zahl der angesprochenen Personen, visualisiert als Breite
der Netzwerkkanten, sehr unterschiedlich. Die unterschiedlichen Mobilisie-
rungsnetzwerke entsprechen verschiedenen Mobilisierungstypen. Die nicht
erfolgreichen Mobilisierungsbemühungen eint, dass fast immer nur wenige
Personen aus einer oder zwei Personenkategorien angefragt worden sind. Die
erfolgreichen Mobilisierungsbemühungen lassen sich fünf Mobilisierungstypen
zuweisen, die nun näher diskutiert werden sollen.

Abbildung 3: Mobilisierungstypen
Quelle: Eigene Darstellung

1. Fokussierte persönliche Mobilisierung: Die in Abbildung 3 als Typ 1 bezeichnete
Netzwerkkonstellation ist der am häufigsten vorkommende Typ der erfolg-
reichenMobilisierung. Die Demonstrationsteilnehmer:in hat eine odermeh-
rere Personen aus ihrem unmittelbaren persönlichen Umfeld gefragt, an der
Demonstration teilzunehmen. Dabei beschränkt sie sich auf eine Kategorie.
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Amhäufigstenwerden bei diesemMobilisierungstyp Freund:innen,Mitschü-
ler:innen, Komilliton:innen oder Partner:innenmobilisiert.

2. Erweiterte persönlicheMobilisierung: Typ 2unterscheidet sich vomerstenTypda-
durch, dass die Mobilisierungsbemühungen auf eine weitere Personenkate-
gorie ausgedehnt werden. Dabei werden häufig Personen aus einer zweiten
Kategorie angesprochen, die nur wenig trennscharf von der ersten Kategorie
abgrenzbar ist oder sogar überlappen kann, beispielsweise Freund:innen und
Mitschüler:innen oder Eltern undVerwandte.Dies ist die amzweithäufigsten
vorkommendeKonstellation.Auch hier beschränkt sich dieMobilisierung auf
einen Ausschnitt des persönlichenNahfelds und auch hier wird insgesamt ei-
ne recht überschaubare Zahl anMenschen angesprochen,meistens ist es aber
eine etwas größere Zahl an Personen als beim ersten Typ.

3. PersönlicheNahfeldmobilisierung: Typ 3 schöpft dieMöglichkeitenderMobilisie-
rung im persönlichen Nahfeld (weitgehend) aus. Die Personen, die zu diesem
Mobilisierungstyp gehören, versuchen, möglichst alle Menschen, mit denen
sie eine enge, persönliche Beziehung haben, zur Teilnahme an der Demons-
tration zu bewegen. Häufiger als bei den ersten beiden Typen sind Mobilisie-
rer:innen dieses Typs bei einzelnen Personenkategorien nicht erfolgreich.

4. Individuelle aktivistische Mobilisierung: Typ 4 geht mit ihren/seinen Mobili-
sierungsbemühungen über das persönliche Nahfeld hinaus. Personen, die
dieses Mobilisierungsmuster zeigen, versuchen, eine möglichst große Zahl
ihnen persönlich bekannter Personen zur Teilnahme an der Demonstration
zu überreden. Sie richten ihre Bemühungen auch auf Personen, mit denen
sie kein enges, persönliches Verhältnis haben, versuchen beispielsweise
Arbeitskolleg:innen oder eher flüchtig bekannte Mitstudierende zur mobili-
sieren. Die Anzahl der Angesprochenen schwankt in etwa zwischen zehn und
zwanzig. Hier wird zum ersten Mal ein Mobilisierungsmuster sichtbar, das
nicht darauf zielt, bei der Demonstration mit möglichst netten, persönlich
bekannten Personen unterwegs zu sein. Dieser Mobilisierungstyp geht also
darüber hinaus, was Walgrave und Wouters als Strong-Tie Mobilisierung
bezeichnet haben (2014: 1691).

5. Organisations-Mobilisierung: Typ 5 fokussiert vor allem auf die schwachen Ver-
bindungen zu Personen, die der/dem Mobilisierenden nicht notwendig per-
sönlich bekannt sind. Für diesen Mobilisierungstyp spielen Organisations-
netzwerke eine wichtige Rolle. Es handelt sich hierbei um Massenmobilisie-
rungen,die auf dieRessourcen vonOrganisationenund Institutionenzurück-
greifen.Das könnte beispielsweise eine Aktivistin oder ein Aktivist einer Um-
welt NGO sein, die/der die Mailingliste der Organisation nutzt, um die Mit-
glieder gezielt anzusprechen und zur Teilnehme an derDemonstration zu be-
wegen. Oder es handelt sich um eine Schülersprecherin oder einen Studen-



Protestnetzwerke 473

tenvertreter, die ebenfalls die Ressourcen ihrer Organisation nutzen, um ei-
ne große Zahl von vermutlich der/dem Mobilisierenden nicht persönlich be-
kannterPersonenanzusprechen.Aktivist:innen,diediesenMobilisierungstyp
repräsentieren, versuchen in der Regel auch in ihrem persönlichen Nahfeld
zu mobilisieren. Die Angaben zur Erfolgsquote der Organisations-Mobilisie-
rung sind wahrscheinlich weniger zuverlässig als die Angaben zur Teilnahme
der persönlich bekannten Personen, es handelt sich bei diesen Angaben eher
um grobe Schätzungen und bei der beispielhaften Netzwerkkonstellation des
Typs 5 in Abbildung 3 konnte die mobilisierende Person vermutlich schlicht
nicht einschätzen, wie viele der von ihr angesprochenen 400 Studierenden
oder Mitschüler:innen tatsächlich an der Demonstration teilgenommen ha-
ben. Auch wenn der fünfte Typ relativ selten auftritt, ist die Reichweite der
damit verbundenen Mobilisierung nicht zu unterschätzen. Immerhin haben
12Prozent derDemonstrationsteilnehmer:innenangegeben, sie hätten ander
Demonstration zusammen mit anderen Mitgliedern einer Organisation teil-
genommen.Und 27 Prozent derer, die alleine an denDemonstrationen teilge-
nommen haben (= 3,5 Prozent aller Demonstrierenden), sagen, dass sie durch
Informationen einer Organisation von der Demonstration erfahren haben.

Die fünfMobilisierungstypen repräsentierenunterschiedlicheVorgehensweisen,
sie sind aber nicht grundsätzlich oder kategorial verschieden.Sie bilden vielmehr
ein Spektrum am Mobilisierungsbemühungen ab, das von der direkten Anspra-
che des engsten persönlichen Umfelds bis hin zur Massenmobilisierungmit Hil-
fe von Organisationsressourcen reicht. Typ 4 markiert dabei den Übergang vom
persönlichen zum aktivistischen Mobilisieren. Diesen Aspekt, dass die fünf Ty-
pen letztlich zunehmende Intensität undReichweite desMobilisierungshandelns
abbilden, nutze ich, um im folgenden zweiten Teil der Analyse der Frage nachzu-
gehen,ob sichdieMobilisierungstypenbestimmtenpersönlichenMerkmalender
Demonstrierenden zuordnen lassen.

Wermobilisiert wie?

Die Studie von Walgrave und Wouters hat zwei Faktoren identifiziert, die ei-
nen positiven Einfluss auf die Intensität individuellen Mobilisierungshandelns
haben: Motivation/Entschlossenheit und Eingebundenheit in eine (zivilgesell-
schaftliche) Organisation (2014: 1687 ff.). Im Folgenden soll untersucht werden,
ob diese sowie eine Reihe weiterer Faktoren auch bei den Fridays for Future
Demonstrationen dabei helfen, die Mobilisierungsaktivitäten der Teilneh-
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mer:innen zu erklären. Darüber hinaus teste ich, ob die selben Faktoren auch
mit dem Erfolg der Mobilisierungsbemühungen korrelieren. Neben den in der
Studie von Walgrave und Wouters als relevant identifizierten Faktoren teste ich
zwei weitere Faktoren, die sich bei Untersuchungen zur Protestbeteiligung als
einflussreich erwiesen haben; Protesterfahrung und politisches Interesse. Ich
kontrolliere zudem für die Faktoren Geschlecht und Alter. Sowohl bei Mobili-
sierung als auch beim Mobilisierungserfolg messe ich sowohl die Reichweite
als auch die Intensität des Mobilisierungshandelns. Reichweite meint hier die
Anzahl unterschiedlicher Personenkategorien, die eine Demonstrationsteilneh-
mer:in angesprochen bzw. überzeugt hat, sie entspricht dem Grad (Degree) des
Ego-Netzwerks. Intensität meint die Anzahl der Personen, sie entspricht dem
Netzwerkmaß der Stärke der Verbindungen (Strength). Alle vier Werte können
zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander variieren, allerdings geht eine
sehr hohe Zahl an angesprochenen Personen auch fast immer damit einher, dass
diese Personen verschiedenen Kategorien zuzuordnen sind. Und um erfolgreich
eine große Zahl an Personen zu mobilisieren, müssen logischerweise auch erst
einmal sehr viele Personen angesprochenwerden. Tatsächlich liegen die Korrela-
tionskoeffizienten der vier untersuchten Outcome-Variablen zwischen 0,52 und
0,85.

Entschlossenheit: Dass Menschen, die von einer Sache in hohem Maße über-
zeugt sind, eher dazu neigen, andere zur Beteiligung an einer Demonstration für
diese Sache zu motivieren, ist naheliegend. Dem entsprechend ist zu erwarten,
dass größere Entschlossenheit auch bei den Fridays for Future Demonstrant:in-
nen zu intensiveren Mobilisierungsbemühungen führen wird und auch mit
einem größeren Mobilisierungserfolg einhergeht. Als Maß der Entschlossenheit
der Demonstrationsteilnehmer:innen dient die Antwort auf die entsprechende
Frage im Fragebogen: »Wie entschlossen waren Sie, an der Demonstration teil-
zunehmen?« für deren Antwort die die Befragten Werte zwischen 1 (gar nicht)
und 5 (sehr stark) auswählen konnten.

Organisationsmitgliedschaft: Wie bereits oben ausgeführt, greifen die dem
fünften Typ des Mobilisierungshandelns zuzuordnenden Demonstrierenden
bei ihren Bemühungen häufig auf Organisationsressourcen zurück. Die Mit-
gliedschaft in einer zivilgesellschaftlichen Organisation kann zudem auch für
sich ein Zeichen stärkeren und längerfristigen Engagements sein. Daher ist zu
erwarten, dass Personen, die in einer Organisation Mitglied sind, sowohl eine
höhereMobilisierungsintensität als auch -reichweite haben.Gemessenwird die-
se Variablemit Hilfe der Antworten auf die Frage nach der aktivenMitgliedschaft
in einer Reihe zivilgesellschaftlicher Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften
und Parteien. Bloße passive Mitgliedschaft zählt hier nicht.
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Protesterfahrung: Protestbefragungen in unterschiedlichen Kontexten haben
immer wieder ergeben, dass erfahrene Protestierende sich hinsichtlich ihrer
Einstellungen von weniger erfahrenen Protestierenden unterscheiden. Sie sind
oft überzeugter von der Sache und radikaler in ihren politischen Einstellungen
(Daphi u.a. 2021: 4). Außerdem verfügen sie oft über ein größeres Netzwerk
persönlicher Kontakte zu potenziellen Mit-Demonstrierenden. Auch hier kann
also erwartet werden, dass protesterfahrene Demonstrant:innen mehr Leute
ansprechen als Protestneulinge. Operationalisiert wird diese Variable anhand
der Antworten auf die Frage: »Wie oft haben Sie in der Vergangenheit an einer
Demonstration teilgenommen?«.

Politisches Interesse:Neben der Entschlossenheit, die sich auf das konkreteThe-
madesProtests bezieht,könnte auchallgemein ein größeres politisches Interesse
dazu führen sich nicht nur eher an einer der Fridays for Future Demonstrationen
zu beteiligen, sondern auch andere ebenfalls von der Teilnahme zu überzeugen.
Insbesondere bei den Schüler:innen, die ja aufgrund ihres Alters notwendiger-
weise noch über wenig Protesterfahrung verfügen, könnte unterschiedlich stark
ausgeprägtes politisches Interesse den Unterschied zwischen aktiver Mobilisie-
rung und »bloßer« Teilnahme an der Demonstration ausmachen. Operationali-
siert wird politisches Interesse über die Selbsteinschätzung der Befragten auf ei-
ner Skala von 1–5.

Darüber hinaus kontrolliere ich für zwei soziodemographische Faktoren, Al-
ter und Geschlecht, die sich beide im Kontext der Fridays for Future Demonstra-
tionen als besonders relevant erwiesen haben, da die Teilnehmer:innen an diesen
Demonstrationen im Vergleich zumDurchschnitt bei anderen Demonstrationen
deutlich jünger sind und zudem Frauen die deutliche Mehrheit der Demonstrie-
renden stellten (Sommer u.a. 2020).

Umdenmöglichen Einfluss dieser Faktoren auf die Intensität und Reichweite
der Mobilisierungsbemühungen und des Mobilisierungserfolgs zu überprüfen,
habe ich die Korrelation dieser Faktoren mit den abhängigen Variablen Mobi-
lisierungsintensität und Mobilisierungserfolg, gemessen jeweils als Degree und
Strength in vier generalisierten linearenRegressionsmodellengetestet (Tabelle 1).
Außerdem teste ich in einem fünften logistischenRegressionsmodell,welchedie-
ser Faktoren die Mobilisier:innen des Typs 1 von denjenigen Demonstrant:innen
unterscheiden, die nicht selbst andere Personen zur Teilnehme an der Demons-
tration animiert haben. Hierfür wurden die Antworten der Demonstrierenden,
die den Typen 2–5 zuzurechnen sind, aus demDatensatz entfernt.

Das Ergebnis der Regressionsanalysen zeigt einen deutlichen, statistisch si-
gnifikanten Zusammenhang zwischen allen genannten Faktoren und der Mobi-
lisierungsintensität. Der Faktor Entschlossenheit ist für alle fünf Modellen rele-
vant: Je entschlossener jemand ist, selbst an der Demonstration teilzunehmen,
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Tabelle 1: Regressionsmodelle für Mobilisierungsaktivität und -erfolg
Quelle: Eigene Darstellung

desto eher spricht sie/er auch andere Personen an, mit ihr/ihm zusammen zu
demonstrieren. Entschlossenheit ist zusammen mit dem weiblichen Geschlecht
auch der Faktor, der die Mobilisierenden des Typs 1, also die Demonstrations-
teilnehmer:innen, die nur wenige ihnen persönlich bekannte Personen aus ei-
ner Kategorie angesprochen haben, von den denjenigen Protestierenden unter-
scheidet, die keine Mobilisierungsanstrengungen unternommen haben. Insge-
samt sindbei denMobilisierendendie Frauen leicht überrepräsentiert.Allerdings
kehrt sich das Verhältnis mit zunehmender Mobilisierungsintensität um.1

Für die Reichweite der Mobilisierung, gemessen als Degree des Ego-Netz-
werks ist Entschlossenheit der entscheidende Faktor. Bei allen über den Typ

1 Es kann allerdings nicht ganz ausgeschlossen werden, dass dieser Effekt auf einmännliches Over- und
ein weibliches Underreporting des Mobilisierungserfolgs zurückzuführen ist.
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1 hinausgehenden Mobilisierungsaktivitäten zeigt sich zudem eine negative,
statistisch signifikante Korrelation zwischen Alter undMobilisierungsintensität,
das heißt die jüngeren Demonstrationsteilnehmer:innen sind aktiver als die äl-
teren. Das verwundert nicht angesichts der Tatsache, dass Fridays for Future zu
einem relevanten Teil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragen wird
und spiegelt sich auch in der negativen Korrelation von Protesterfahrung und
Mobilisierungserfolg wider. Es sind bei dieser Bewegung nicht die älteren und
erfahreneren Protestierenden, die wesentlich zum Erfolg der Mobilisierungen
beigetragen haben.

Politisches Interesse und Organisationsmitgliedschaft sind nur schwach
miteinander korreliert (Korrelationskoeffizient: 0,13) und tragen somit beide
unabhängig voneinander zur Erklärung der Mobilisierungsintensität und des
-erfolgs bei. Menschen, die besonders viel Energie in die Mobilisierung anderer
gesteckt haben, sind somit eher jung und entschlossener als die/der Durch-
schnittsprotestierende, sie sind politisch interessierter und sind häufiger als der
Durchschnitt aktives Mitglied in einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Mit
zunehmender Mobilisierungsintensität nimmt die Bedeutung aller als relevant
identifizierter Faktoren zu. Da die fünf Mobilisierungstypen gleichzeitig stei-
gende Mobilisierungsreichweite, -intensität und -erfolg widerspiegeln, nimmt
die Bedeutung der vier Faktoren Entschlossenheit, politisches Interesse, Or-
ganisationsmitgliedschaft und Jugend somit auch vom Typ 1 der fokussierten
persönliche Mobilisierung bis zum Typ 5 der Organisations-Mobilisierung zu.
Diejenigen, die erfolgreich eine größere Zahl von Personen zur Teilnahme an
den Demonstrationen mobilisiert haben, also Protestteilnehmer:innen des Mo-
bilisierungstyps 4 und 5, unterscheiden sich somit stärker von den nicht selbst
zur Mobilisierung beitragenden Demonstrierenden als die Protestierenden des
Typs 1 und 2. Für den Mobilisierungserfolg sind alle Faktoren relevant, wobei
Protesterfahrung entgegen der Annahme negativ mit dem Mobilisierungserfolg
korreliert. Für die Entscheidung, selbst andere Menschen anzusprechen, um
mit ihnen gemeinsam an der Demonstration teilzunehmen, spielt vor allem die
eigene Entschlossenheit eine wichtige Rolle.

Die Bedeutung individueller Mobilisierungsnetzwerke

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durch die Befragung der Fridays
for Future Demonstrationen erstmals möglich gewordene tiefergehende Analyse
des individuellen Mobilisierungsverhaltens der Protestteilnehmer:innen neue
Einblicke in die Mobilisierungsdynamiken von Protesten erlauben.
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Zum einen wird zum erstenMal deutlich, welchen wichtigen Beitrag die per-
sönliche Ansprache unddieMobilisierung impersönlichenNahfeld für dieGröße
eines Protests hat. Fast die Hälfte der Demonstrierenden hat selbst versucht an-
dere, zumeist ihnen nahestehende Menschen zur Teilnahme an den Demonstra-
tionen zu bewegen. Berücksichtigt man dann noch, dass der allergrößte Teil der
Demonstrierenden nicht alleine zur Demonstration gegangen ist, dann lässt sich
erahnen, wie bedeutsam diese über persönliche Kontakte laufende Graswurzel-
mobilisierung auch für große Protestereignisse sein kann. Bisher ist in der For-
schung zu Protestmobilisierungen dieser Aspekt noch kaum systematisch unter-
sucht worden.

Zum zweiten zeigt die Analyse, dass es deutliche Unterschiede zwischen den
Mobilisierungsanstrengungen der einzelnen Protestteilnehmer:innen gibt. Die
fünfMobilisierungstypen, fokussierte persönlicheMobilisierung, erweiterte per-
sönlicheMobilisierung,persönlicheNahfeldmobilisierung, individuelle aktivisti-
scheMobilisierung undOrganisations-Mobilisierung stehen fürMobilisierungs-
bemühungenaufsteigender IntensitätundReichweite.Wichtig ist dabei,dass vor
allemdie ersten drei Typennicht demklassischenBild der Politaktivistin oder des
Politaktivisten entsprechen.

Es zeigen sich, drittens, vielmehr verschiedene Stufen des Mobilisierungs-
handelns, die auf den niedrigsten Ebenen nur Überzeugung und ein gewisses
Maß an Entschlossenheit erfordern. Erst bei der letzten Stufe spielen organisa-
torische Ressourcen eine relevante Rolle, weil es nur durch die Nutzung dieser
Ressourcen gelingt, eine große Zahl an Menschen anzusprechen (bzw. dann in
der Regel wohl eher anzuschreiben) und damit auch einen zahlenmäßig größe-
renMobilisierungserfolg zu erreichen. Offen bleibt, wie groß tatsächlich der An-
teil derDemonstrationsteilnehmer:innen ist,die sichdann letztlichnur aufgrund
einer Ansprache durch Mitglieder ihrer Organisation zur Teilnehme an den De-
monstrationen entschieden haben. Offen bleibt auch, ob es sich beim negativen
Zusammenhang von Alter und Mobilisierungsaktivität sowie beim überpropor-
tionalen Engagement von Frauen bei den Mobilisierungsaktivitäten im persön-
lichen Nahfeld um ein Phänomen handelt, dass spezifisch für die überwiegend
junge und mehrheitlich weibliche Fridays for Future Bewegung ist oder ob hier
ein Muster zutage tritt, dass auch bei anderen Protesten zu beobachten wäre; ob
also auch bei anderen Demonstrationen jüngere Protestierende und/oder mehr
Mobilisierungsanstrengungen unternehmen und dabei vor allem versuchen ihr
näheres soziales Umfeld zur Teilnahme an Protesten zu gewinnen.

Deutlichwird in jedemFalle,dass es sich lohnt,dembisherkaumsystematisch
beachteten Phänomen der individuellen Mobilisierungsnetzwerke bei Großde-
monstrationen weiter nachzugehen. Spannend wäre es vor allem, diese indivi-
duellen Mobilisierungsbemühungen mit den von Organisationen und Gruppen
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ausgehenden Mobilisierungsanstrengungen in Relation zu setzen, um besser zu
verstehen,wie wichtig öffentliche und organisationsinterne Kommunikation auf
der einen Seite und persönliche Ansprache auf der anderen Seite tatsächlich für
denMobilisierungserfolg sozialer Bewegungen sind.
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Engagementpolitik als neues Politikfeld –Das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement als Folge der Enquete-
Kommission zur »Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements«

Ansgar Klein

Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur »Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements« (Enquete-Kommission 2002) hat einen wesentlichen
Beitrag zum normativen Verständnis des Engagements, zu seiner empirischen
Vermessung, zu den erforderlichen analytischen Bestandsaufnahmen und den
politischenHandlungsbedarfen für gute Rahmenbedingungen des Engagements
in Deutschland geleistet1. Mit dem Begriffsverständnis des »bürgerschaftlichen
Engagements« eng verbunden ist ein normatives Verständnis, in dem die politi-
schen Gestaltungsansprüche als wesentlicher Bestandteil eines immer eigensin-
nigen und freiwilligen Engagements gelten. Engagement und Partizipation ha-
ben in diesem neueren Verständnis einen engen und nicht auflösbaren Zusam-
menhang,weil die Gestaltung der Gesellschaft imKleinen durch Engagement die
Bezüge zu den darauf gerichteten politischen Entscheidungen schafft und zu-
gleich Beteiligungsansprüche schafft. Daher hat Engagementpolitik immer auch
enge Bezüge zur Demokratiepolitik (Roth 2011).

In der Folge der Enquete-Kommission hat sich über die Aktivitäten vonBund,
LändernundKommuneneinneuesund fragilesPolitikfeldder »Engagementpoli-
tik« entwickelt (Olk/Klein/Hartnuß 2010).Auf EmpfehlungderKommissionwur-
de 2002 das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) gegründet,
umzuFragen vonEngagement undZivilgesellschaft die InteressenundProblem-
perspektiven aus Zivilgesellschaft, Staat undWirtschaft zu verschränken und ge-
meinsam fortzuentwickeln (Klein/Sprengel/Neuling 2013: 234 ff.).

1 Der Beitrag greift in Teilen zurück zum einen auf einen Beitrag des Autors für die Stiftung Mitarbeit:
»Engagement im gesellschaftspolitischen Diskurs. Historischer Rückblick. Bestandsaufnahmen und
ein engagementpolitischer Blick nach vorn« (Klein 2013a), zum anderen auf den Beitrag »Das Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Gründungsgeschichte und aktuelle Entwicklungen:
ein Überblick«, der im Engagementpolitischen Jahrbuch des BBE 2022 imNovember 2021 imWochen-
schau Verlag erscheinen wird.



482 Ansgar Klein

Die Voraussetzungen, um über Engagement und seine Förderung nach-
zudenken und zu berichten, sind in den letzten Jahren insgesamt deutlich
verbessert worden. Seit 1999 erfolgt eine auf Individualdaten basierende Dau-
erberichterstattungen über das freiwillige Engagement im Rahmen des »Frei-
willigensurveys« der Bundesregierung in einem Turnus von fünf Jahren, also
1999, 2004, 2009, 2014 und 2019 im Auftrag des Bundesfamilienministeriums in
seiner Funktion als Engagementministerium des Bundes. Der Stifterverband
hat mit »Zivilgesellschaft in Zahlen« (Ziviz) eine weitere regelmäßige Erhebung
initiiert, die empirische Erhebungen zu denOrganisationen der Zivilgesellschaft
durchführt (Priller u.a. 2012; Anheier/Norman 2009; Spengler/Priemer 2011;
Tamm 2011). Die Engagementberichterstattung der Bundesregierung erfolgt
mittlerweile regelmäßig in jeder Legislaturperiode (Deutsche Bundesregierung
2012; BMFSFJ 2009, 2012, 2017, 2020). Die Engagementforschung wird zuneh-
mend als Gemeinschaftsaufgabe (Bertelsmann Stiftung u.a. 2010) und als Teil
der Zivilgesellschaftsforschung verstanden (Braun u.a. 2013).

Der Beitrag unternimmt zunächst einen kurzen und ausschnitthaften Rück-
blick auf die historischen Bezüge von Ehrenamt und Engagement in Deutsch-
land, der auch auf die staatliche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg eingeht.
Die Diskurse über Bürgerbewegung und Zivilgesellschaft bilden in Ostdeutsch-
land die Grundlage zum neueren Verständnis des »bürgerschaftlichen Engage-
ments«, während inWestdeutschland der Begriff eng verbunden ist mit Studen-
tenbewegung, neuen sozialen Bewegungen und einem neuen Selbsthilfediskurs.
Auchhier gewinntder »DiskursderZivilgesellschaft« als perspektivierenderKon-
text an Bedeutung (Klein 2001).

Im Anschluss an eine kurze historische Rekapitulation (1.) werden in einem
zweiten Abschnitt die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Enquete-
Kommission und die daran anschließenden Diskurse und engagementpoliti-
schen Entwicklungen im Überblick vorgestellt. Das neue Politikfeld der »Enga-
gementpolitik« ist durch seine Querschnittsbezüge in zahlreiche andere Politik-
felder und seine Verschränkungen mit der »Demokratiepolitik« gekennzeichnet
(2.). Abschließend stelle ich das aus der Enquete-Kommission hervorgegangene
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) vor (3.).
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1. Engagement in beiden deutschen Staaten – ein kurzer historischer
Rückblick

1.1 Engagement und Zivilgesellschaft in der DDR und nach der Vereinigung

In der Nachkriegszeit kam es – verbunden mit der staatlichen Teilung Deutsch-
lands – zu eigenständigen Entwicklungen, die auch und gerade für Engagement
und Zivilgesellschaft folgenreich waren (Bauernkämper 2010). In der DDR
wurdenÖffentlichkeit und Zivilgesellschaft staatlich kontrolliert undmassiv ein-
geschränkt (für viele siehe exemplarisch Klein 1968). Engagement fand entweder
als staatlich verordnetes Engagement oder in privaten Nahräumen statt. Eine
von Engagement getragene lebendige wie auch kritische Zivilgesellschaft gab es
nur in Ausnahmesituationen und später vor allem im besonderen Schutzraum
der Kirche: Nach dem für dieweitere Entwicklung inOstmitteleuropa prägenden
Prager Frühling und seiner Niederschlagung entwickelten sich auch in der DDR
seit den späten 1970er Jahren vor allem im Schutzraum der Evangelischen Kirche
eine »oppositionelle Szene an Friedens-, Umwelt-, Frauen-, Menschenrechts-
und (alternativen) Lebensstilgruppen heraus« (Brand 2010: 138). Diese Szene
blieb aber insgesamt zunächst marginal.

Im Gefolge der in der DDR blockierten Reformpolitik Gorbatschows, von
ökonomischen Krisensymptomen, der Ausbildung innerparteilicher Reform-
gruppen in der SED, der gefälschten Kommunalwahlen im Mai 1989 und eines
massiv wachsenden Ausreisedrucks weiteten sich die Handlungsräume der op-
positionellen Gruppen stark aus: »In rascher Folge formierten sich nun aus dem
Umfeld des kirchlich-oppositionellen Milieus Organisationen wie das ›Neue Fo-
rum‹, ›Demokratie Jetzt‹, ›Demokratischer Aufbruch‹ oder die ›Vereinigte Linke‹,
die als Kristallisationskerne der springflutartigen gesellschaftlichen Mobilisie-
rung dienten« (Brandt 2010: 139). Doch spielten die Bürgerbewegungen nur in
einer kurzen Umbruchphase eine entscheidende Rolle.

Allerdings entwickelte sich 1989, zur Zeit der Runden Tische in Ostdeutsch-
land, eine bunte Projektszene, zum Teil unterstützt durch Maßnahmen der Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (ABM etc.). In den Jahren danach kam es
insgesamt zu einem – noch nicht abgeschlossenen – Angleichungsprozess von
Zivilgesellschaft und Engagementlandschaften in Ost- undWestdeutschland. In
einer empirischen Studie zu »Stand undEntwicklung des bürgerschaftlichenEn-
gagements inOstdeutschland«kamen2013ThomasOlkundThomasGensickebe-
züglich der Mitgliedschaft in Organisationen der Zivilgesellschaft zu folgenden
Befunden:
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»28% der Bevölkerung der neuen Bundesländer sind Mitglied in mindestens einer gemeinnüt-
zigen Organisation, aber 40% in den alten Ländern. Besonders auffällig ist das bei den Sport-
vereinen (alte Länder 22%, neue Länder 11%) und den Kultur-, Kunst- und Musikvereinen (al-
te Länder 10%, neue Länder 5%) sowie bei den Parteien und Jugendorganisationen (jeweils 4%
zu 2%). Nur bei Bürgerinitiativen bzw. Bürgervereinen ist der Unterschied der Mitgliedschaft
deutlich geringer (alte Länder 4%, neue Länder 3%).« (Olk/Gensicke/ 2013)

Unkonventionelle Formen der Beteiligung dominieren gegenüber demmitglied-
schaftsorientiertenEngagement.Strukturschwache ländlicheRäume stellen eine
besondere Herausforderung für die Engagementförderung dar.

1.2 Engagement in der alten Bundesrepublik

Die Engagementdebatte in der alten Bundesrepublik wurde in den Nachkriegs-
jahren zunächst im Zeichen eines vorwiegend unpolitisch verstandenen Eh-
renamtsbegriffs geführt. Doch wurden parallel intensive Erfahrungen des
politischen Engagements jenseits der Parteien in sozialen Bewegungen und
organisierter Zivilgesellschaft gemacht.

Die von den Alliierten der Westzonen verordnete Demokratie entfachte dort
zunächst keine Begeisterungsstürme. Noch der zögerlich bürokratische, bald
zum Erliegen gekommene Gang der Entnazifizierungsprozesse demonstrierte
die sichergutgemeinte erzieherischeAbsichtderSiegermächte,unserenMüttern
und Vätern wohldosierte Portionen an demokratischem Bewusstsein zu vermit-
teln (siehe Forschungsjournal 1989: Editorial; sowie Forschungsjournal 2000,
2007). Das zarte Pflänzlein der Demokratie musste auf den kahlgeschlagenen
Flächen des tausendjährigen Reiches großgezogen werden. Das vorherrschende
Demokratieverständnis war formal und staatszentriert. Von den Schaltstellen
der Macht herab wurde ausgrenzende Feindaufklärung daher oft schon dann
betrieben, wenn an der rasch etablierten Parteiendemokratie vorbei um die
Legitimität von Problemstellungen und Zielsetzungen gerungen werden sollte.

Bürgerprotest und Soziale Bewegungen

Soziale Bewegungen und Bürgerprotest agierten in der Bundesrepublik daher
von vornherein unter den erschwerten Bedingungen einer »exklusiven« De-
mokratie. Ob gewerkschaftliche Kämpfe um wirtschaftliche Mitbestimmung,
Proteste gegen die Wiederaufrüstung und Notstandsgesetze, die Frauenbewe-
gung oder die Ökologiebewegung: In zahlreichen Auseinandersetzungenmusste
die Demokratie als offener Prozess des Umgangs mit divergierenden Interes-
sen erst gegen ein verengtes Demokratieverständnis erstritten werden. Trotz
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zyklischen Verlaufs ihrer Proteste sind die neuen sozialen Bewegungen neben
Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und Massenmedien inzwischen
zu einem relativ stabilen politischen Faktor im Kräftefeld gesellschaftlicher
Konfliktlagen geworden zu sein (Kraushaar 1996; Roth/Rucht 2008). Die ehe-
mals unkonventionellen Formen der politischen Partizipation sind heute längst
konventionalisiert (Marg u.a. 2013; Klein 2013a).

Die demokratische Frage liegt freilich tiefer als die politische Trennung von
progressiv und konservativ.Nicht nur wer herrscht, sondernwieHerrschaft aus-
geübt wird, ist hier von größtem Interesse. Die Antagonismen innerhalb einer
Gesellschaft können auf verschiedene Weise praktisch werden. Die grundlegen-
de, demokratieverbürgende Möglichkeit gesellschaftlicher Minderheiten und
sozialer Bewegungen, umMehrheiten im politischen Systemunter Bedingungen
gleicher Freiheiten kämpfen zu können, ist gerade vor dem Hintergrund der
weltweiten Tendenzen, zivilgesellschaftliche Handlungsräume einzuschränken
(»Shrinking Spaces«; siehe Civicus/Brot für die Welt 2021) als Errungenschaft zu
begreifen. Sie ermöglicht einen nicht abgeschlossenen und nicht abschließbaren
Prozess der Demokratisierung der repräsentativen Demokratie (Forschungs-
journal Soziale Bewegungen 2018; Themenheft Zukunft der Demokratie). Die
demokratische Frage ist die Frage nach den Konturen eines »inklusiven« Politik-
und Demokratieverständnisses, das nicht in Antiinstitutionalismus umschlägt.

Es ist einwesentlicherVerdienstderProtestbewegungen,derdemokratischen
Normalität eines selbstverständlichen Umgangs mit Konfliktformen und stritti-
gen Themen in der politisch-demokratischen Kultur der Bundesrepublik gegen
alleWiderstände zumDurchbruch verholfen zu haben.Die zentraleWirkung der
Studentenbewegung ist im Rückblick wohl in der Demokratisierung von politi-
scher Kultur und sozialkulturellen Verhältnissen zu sehen. Mit deren problema-
tischem Erbe – Betroffenheitskult, Dogmatismus, Gewaltfalle – hatten (und ha-
ben) sich die nachfolgenden sozialen Bewegungen auseinanderzusetzen.

Selbsthilfe

Seit den 1970er Jahren entsteht eine »neue« Selbsthilfebewegung (zumFolgenden
Beher/Liebig/Rauschenbach2000: 260 ff.).Sie artikulierte aus eigenenBetroffen-
heiten eine vielfältige Kritik an bürokratischen, dysfunktionalen und anonymi-
sierten Strukturen vor allemdes Sozial- undGesundheitswesens.Es bildeten sich
nach dem Vorbild der Anonymen Alkoholiker Initiativen von behinderten Men-
schen, chronisch Kranken, Patient:innen der Psychiatrie, Alkohol- und Drogen-
sucht oder vonMenschenmit psychischen und sozialen Lebensproblemen.Paral-
lel entstanden inden 1970er JahrenzahlreicheBürgerinitiativen,die sichebenfalls
vom Gedanken der selbstorganisierten Lösung gesamtgesellschaftlicherThemen
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inspirieren ließen, sowie zahlreiche Initiativen für alternative Wirtschaftskon-
zepte auf Basis von Ideen der Eigenarbeit und gemeinschaftlichen Selbsthilfe.

Ihren Höhepunkt erreichte die fachliche und politische Anerkennung des
Selbsthilfegedankens in den 1980er Jahren: In den Diskussionen ging es um

»das Verhältnis von überschaubaren kleinen Netzen und transparenten Strukturen sozialer
Hilfe zu übermächtigen Großbürokratien, den Stellenwert selbstorganisierter Initiativen
zu fremdbestimmten Einrichtungen und Verbänden, die Bedeutung von Eigenaktivitäten
und Mitwirkungsmöglichkeiten bei sozialen Problemlagen im Vergleich zu entmündigen-
den Hilfeprozessen bzw. – umfassend betrachtet – um die Relation der Selbsthilfe zu Staat,
Wohlfahrtsverbänden und privatgewerblichen Trägern.« (Beher/ Liebig/ Rauschenbach 2000:
262 ff.)

In den 1990er Jahren kommt es zur Institutionalisierung und Professionalisie-
rungdesSelbsthilfebereichs, indemsichbis zudreiMillionenMenschenengagie-
ren. Selbsthilfe als euphorisch verstandener Leitbegriff einer Gesellschaftsverän-
derung von unten tritt imGefolge dieser Entwicklung in denHintergrund. Statt-
dessen leistet Selbsthilfe wesentliche Beiträge zur Modernisierung in vielen Fel-
dern sozialer Arbeit (Matzat 2010).

2. Enquete-Kommission als Initialzündung für nationale
Engagementpolitik

Nachdem die CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Jahr 1999 bereits eine Große
Anfrage zum Thema Ehrenamt gestellt hatte, ergriff die rot-grüne Koalition
mit einem Antrag zur Einrichtung einer Enquete-Kommission zur »Zukunft
des Bürgerschaftlichen Engagements« die Initiative. Die Enquete-Kommission
nahm Ende 1999 unter Vorsitz des SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Micha-
el Bürsch ihre Arbeit auf. Maßgeblich für den konzeptionellen Zuschnitt der
Kommissionsarbeit war die parteienübergreifende Erfahrung eines vitalen po-
litischen Feldes jenseits der Parteien, das sich in den 1970er und 1980er Jahren
in Westdeutschland etwa durch Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung und
Solidaritätsbewegung, in der DDR natürlich insbesondere in der breiten Bürger-
bewegung gegen das SED-Regime gezeigt hatte. Eine aktive und demokratische
Zivilgesellschaft erschien daher als wesentliche Voraussetzung auch für die
Zukunft der Demokratie im vereinten Deutschland.
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2.1 Bürgerschaftliches Engagement als übergreifendes Begriffskonzept der
Engagementpolitik

Den Zusammenhang von Ehrenamt, Selbsthilfe (Matzat 2010) oder Freiwilli-
genarbeit mit Partizipation und Demokratie hat die Enquete-Kommission des
Deutschen Bundestages zur »Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements«
in ihrem Abschlussbericht (Enquete-Kommission 2002) mit dem Begriff des
bürgerschaftlichen Engagements formuliert: Der Begriff des bürgerschaftli-
chen Engagements lokalisiert das Engagement im zivilgesellschaftlichen Raum
zwischen Staat, Markt und Privatsphäre (Klein 2001), im öffentlichen Raum
und in Orientierung am Gemeinsinn (Enquete-Kommission 2002). Er verbindet
»alte« und »neue« Formen des Engagements sowie gesellschaftliche Erfahrun-
gen aus Vergangenheit und Gegenwart und unterschiedliche Ausdrucksformen
des Engagements (Ehrenamt, Freiwilligenarbeit, Selbsthilfe) in einem gemein-
samen begrifflichen Zusammenhang (Roth 2000; Olk/Hartnuss 2011: 149 f.)
Dieser Brückenschlag betrifft insbesondere das soziale Engagement und den
hier dominanten Begriff des Ehrenamtes einerseits und ein weit gefasstes po-
litisches Engagement in konventionellen wie auch unkonventionellen Formen
andererseits.

Alle Formen des freiwilligen Engagements sind dann Formen des bürger-
schaftlichen Engagements, wenn sie öffentlich Anliegen vertreten, die sich an
Fragen des Gemeinsinns einer politischen Gemeinschaft orientieren (Münkler
2000). Insofern ist dieses Engagement »bürgerschaftlich«, das heißt ein Engage-
ment von Bürgerinnen und Bürgern des politischen Gemeinwesens. Dabei ist es
zunächst unerheblich, ob die Engagierten aus dem Bürgertum kommen (»bür-
gerschaftliches Engagement«) oder aus sozialen Unter- oder Oberschichten.
Zentral ist vielmehr, dass bürgerschaftliches Engagement allen Mitgliedern des
politischen Gemeinwesens offensteht und aus der Perspektive ihrer Bürgerinnen
und Bürger erfolgt.

Natürlich ist die Frage nach den jeweils dominanten sozialen Trägerschichten
des bürgerschaftlichen Engagements und den auch in den Feldern des Engage-
ments bestehenden sozialen Ungleichheiten für die Engagementpolitik und En-
gagementförderung von großer und auch wachsender Bedeutung. Sie führt ak-
tuell zu Debatten über »aufsuchende Formate« einer Engagementförderung für
eher engagementferne Schichten mit Nähe zu Quartier und Sozialraum. Diese
Diskussion reagiert auf die empirische Dominanz dermit Bildung und Geld hin-
reichend ausgestatten Engagierten aus denMittelschichten.

BürgerschaftlichesEngagement ist nichtnur einSammelbegriff fürdieunter-
schiedlichen Formen der Tätigkeiten im Engagement, sondern enthält auch eine
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starke normativeKonnotation: Sie bezieht sich auf denDiskurs unddasRahmen-
konzept der Bürgergesellschaft oder Zivilgesellschaft (Klein 2001, 2011, 2021):

»Bürgergesellschaft beschreibt danach eine gesellschaftliche Sphäre, in der die Bürgerinnen
und Bürger auf der Basis gesicherter Grundrechte und im Rahmen einer politisch verfassten
Demokratie durch das Engagement in selbstorganisierten Vereinigungen und durch die Nut-
zung von Beteiligungsmöglichkeiten die Geschicke des Gemeinwesens – sei dies auf lokaler,
landes- oder bundesweiter Ebene – wesentlich mit prägen können.« (Olk/Hartnuss 2011: 154;
Enquete-Kommission 2002: 57 ff.)

Bürgerschaftliches Engagement ist also eng verbunden mit dem Anspruch auf
Gestaltung der Gesellschaft und auf Partizipation an damit verbundenen Ent-
scheidungsprozessen.

2.2 Zur Verbindung von Engagement- und Demokratiepolitik

Bürgerschaftliches Engagement, so klärt uns der Freiwilligensurvey auf, ist für
die überwiegende Zahl der Engagiertenmit demZiel verbunden, die Gesellschaft
zumindest im Kleinen mitgestalten zu können (BMFSFJ 2010). Überall dort, wo
das eigene Engagement etwas bewirkt, macht es auch einen Unterschied. Hier
liegen auch die sensiblen Nahtstellen und Übergänge von Engagement, Partizi-
pation undDemokratie (Roth 2010, 2011; Klein 2016): Beteiligungsansprüche sind
unterhalb der Schwelle von periodischen Wahlen in der repräsentativen Demo-
kratie angesiedelt und binden die Bürgerinnen und Bürger selber in die Gestal-
tung der Gesellschaft mit ein (Erler 2013).

In der Zivilgesellschaft haben die Parteien kein Monopol auf politische Ge-
staltung, und sie sind gut beraten, ihre repräsentativen Mandate in stetem
Kontakt mit den zivilgesellschaftlichen Gestaltungsansprüchen wahrzunehmen.
Politischen Entscheidungen sind ja aus guten Gründen Phasen der Meinungs-
und Willensbildung vorgeschaltet. Die demokratischen Verfahren der Entschei-
dungsfindung sollten die Gestaltungsansprüche, die im bürgerschaftlichen En-
gagement gegeben sind, anerkennen und ihnen Ausdrucksmöglichkeiten geben.
Deutlich wird, dass periodische Wahlen in den Kommunen durch dauerhafte
Beteiligungsansprüche und -praxen eines vielfältigen Engagements begleitet
werden, das von der Entscheidung über Schulhaushalte, Quartiershaushalte
oder Bürgerhaushalte über die Entwicklung von Beteiligungskulturen in Schulen
oder Altenheimen bis hin zu Fragen der Qualität von Angeboten der öffentlichen
Daseinsvorsorge reicht.

Der Instrumentenkasten einer Demokratisierung der »repräsentativen De-
mokratie« ist gut gefüllt: Hier finden sich neben Formen der »direktenDemokra-
tie« (Bürgerbegehren, Bürgerentscheide) auch solche der »deliberativen Demo-
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kratie« (Austausch guter Argumente als Basis von Entscheidungen und entspre-
chender Formate vom Runden Tisch bis zur Planungszelle) oder auch der »asso-
ziativen Demokratie«, in der Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, aber
auch Bürgerinitiativen und soziale Bewegungen in kooperativer Weise gemein-
same Anliegen voranbringen und darauf bezogene politische Entscheidungspro-
zesse initiieren oder begleiten.Wer Engagement fördernmöchte,muss auchDe-
mokratie fördern, imKleinen oder imGroßen.Engagement- undDemokratiepo-
litik sind daher zwei Seiten einer Münze (FJSB 2018).

2.3 Institutionelle Eckpunkte der engagementpolitischen Feldes

Die Enquete-Kommission kann als Initialzündung für die Entstehung der eng
miteinander zusammenhängenden neuen Politikfelder einer Engagement- und
Demokratiepolitik gelten. Unmittelbar im Anschluss an die Kommissionsarbeit
wurde ein –bis heute bestehender –Unterausschuss Bürgerschaftliches Engage-
ment im Deutschen Bundestag konstituiert. Dessen Mitglieder haben 2021 ge-
fordert, in der neuen Legislaturperiode zu den Themen der Engagement- und
Demokratiepolitik einen regulärenAusschuss imDeutschenBundestageinzuset-
zen. Das für Engagementpolitik federführende Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stärkte in seinen Strukturen den Bereich
der Engagementförderung und hat diesenmittlerweile über den Zwischenschritt
einer Unterabteilung zu einer eigenen Hauptabteilung »Demokratie und Enga-
gement« fortentwickelt, die die engenBezüge vonEngagement undTeilhabe her-
stellt.

Verstärkt wurde sowohl die ressortübergreifende Abstimmung zu Engage-
ment- und Teilhabeförderung als auch zu Querschnittsthemen. Die Ressortab-
stimmung hat mit der 2020 gegründeten Deutschen Stiftung für Engagement
und Ehrenamt (DSEE) als öffentlich-rechtliche Stiftung eine Intensivierung
erfahren. Zudem wurde die Abstimmung mit den 16 Ländern durch eine re-
gelmäßig tagende Bund-Länder-Gruppe intensiviert. Die Politik der neuen
öffentlich-rechtlich verfassten Stiftung wird freilich, anders als von den Akteu-
ren der Zivilgesellschaft gefordert,maßgeblich vomBMFSFJ zusammenmit dem
Bundesministerium des Innern, für Bau undHeimat (BMI) – imBund zuständig
für Teilhabeförderung, politische Bildung, Katastrophenschutz etc. – und dem
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gesteuert.
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3. Gründung des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
(BBE) als Empfehlung der Enquete-Kommission

Umgesetzt wurde auch eine weitere Empfehlung der Enquete-Kommission:
Die Gründung eines multisektoralen nationalen Netzwerks zur gemeinsamen
Beratung und Abstimmung engagementpolitischer Bedarfe der vielfältigen zi-
vilgesellschaftlichen Akteurslandschaft in Deutschland. Im Abschlussbericht der
Kommission wird die Gründung eines nationalen Netzwerks als nachhaltige Un-
terstützungsstruktur für bürgerschaftliches Engagement auf nationaler Ebene
empfohlen. Die Organisationen des Dritten Sektors sollten ihren Erfahrungs-
und Informationsaustausch und eine verbesserte Vertretung ihrer Interessen
als Träger bürgerschaftlichen Engagements anstreben. Der Staat müsse die
verschiedenen Ebenen und Fachpolitiken bündeln, einen Ansprechpartner mit
hohem Bekanntheitsgrad für Anliegen der Bürgergesellschaft zur Verfügung zu
stellen sowie die Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der politischen
Diskussion halten (Enquete-Kommission 2002: 602 f.).Wichtig sei insgesamt ei-
ne bessere Vernetzung zwischen Staat,Wirtschaft undGesellschaft bzw.Drittem
Sektor (ebd., S. 603).

Ein bundesweites Netzwerk sollte:

1. »Anwalt und Sprachrohr des bürgerschaftlichen Engagements gegenüber
Staat, Gesellschaft, Verbänden und Institutionen sein;

2. Anstöße zur Förderung und Weiterentwicklung bürgerschaftlichen Engage-
ments geben;

3. weitere Forschung zum bürgerschaftlichen Engagement anregen;
4. zur Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft und Drittem Sektor beitra-

gen;
5. den nationalen und internationalen Erfahrungsaustausch fördern.« (ebd.:

603 f.)

3.1 Rechtsform und Gremien des BBE

Die Enquete-Kommission war noch nicht zu Ende, als bereits erste Gespräche
mit dem zuständigen BMFSFJ über eine Gründungsfinanzierung der BBE-Ge-
schäftsstelle geführt wurden. Die damalige Ministerin Christine Bergmann und
ihr Staatssekretär Peter Haupt unterstützten das Vorhaben. Gesucht wurde zu-
dem ein Träger, der parteiübergreifend Vertrauen genießt und bei dem die neue
Geschäftsstelle –dasNetzwerk gab es ja noch nicht – angesiedelt werden konnte.
Dieser Träger wurde 2002 der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
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sorge, der damals seinen Hauptsitz noch in Frankfurt/M. hatte und einige Jahre
später nach Berlin umzog.

Die Trägerschaft seiner Geschäftsstelle hat das BBE mittlerweile selbst über-
nommen.Dafürwurde einegemeinnützigeGmbHgegründet,derenGesellschaf-
ter immer die jeweils amtierendenMitglieder des Netzwerkvorstandes sind. Die
gGmbH nimmt die Förderungen für Geschäftsstelle und Projekte entgegen und
ist Arbeitgeber für alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle.

Die erste zweiköpfige Geschäftsführung koordinierte zunächst mit zwei Ver-
waltungskolleginnen für ein Jahr die Arbeit einer Steuerungsgruppe unter dem
Vorsitz von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach. Ihre Aufgabe war es, die Statuten
und damit auch die Rechtsform des zu gründenden Netzwerks vorzubereiten.
Zum einen gab es wenig Erfahrung mit multisektoralen Netzwerken und deren
Arbeitsstrukturen. Zum anderen musste der schwierige Grat zwischen dem
Aufbau einer gemeinsamen, deliberativ verfassten Plattform für die Anliegen
der Zivilgesellschaft und dem Vermeiden von Konkurrenzen mit einflussreichen
Dachverbänden gegangen werden, die das Feld der politischen Einflussnahme
in der organisierten Zivilgesellschaft dominierten. Der Netzwerkgedanke war
insbesondere für einflussreiche korporatistische Akteure eine Herausforderung.

Das Netzwerk hat die Rechtsform eines nicht eingetragenen gemeinnützigen
Vereins, dessen Mitglieder alle enge Bezüge zu Themen und Anliegen der Enga-
gementförderung haben müssen. Seine Statuten bilden einen Rahmen für ein
multisektorales Organisationsnetzwerk auf nationaler Ebene für Fragen der En-
gagement- und Partizipationsförderung sowie für Engagement- und Demokra-
tiepolitik. Zu Beginn waren die Arbeitsgruppen die Fachformate des Netzwerks.
Später folgten ergänzendThemenpat:innen und eine regelmäßige Agenda-Kon-
ferenz. Im Rahmen dieser Agenda-Konferenz erfolgt im Auftrag der Mitglieder-
versammlung die fachliche Befassung und der Aufbau fachlicher Planungen des
BBE.

Entscheidungen für das Netzwerk können nur die gewählten Gremien tref-
fen. Sie entscheiden – mit der Mitgliederversammlung als höchstem Organ –
über die engagementpolitische Aufstellung des BBE und seine Themenagenda
für jeweils drei Jahre. Das Abstimmungsprinzip ist das einer deliberativen Platt-
form: eine Stimme proOrganisation, unabhängig von derenGröße.Die drei Gre-
mien sind die jährlich tagende Mitgliederversammlung, ein 40-köpfiger Koor-
dinierungsausschuss als strategisches Zwischengremium sowie ein fünfköpfiger
Sprecher:innenrat.Dieser hat die politische Aufsicht über die Geschäftsstelle des
Netzwerks und stellt die Gesellschafter der gGmbH.
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3.2 DieWoche des bürgerschaftlichen Engagements seit 2005

Schon wenige Jahre nach Gründung des Netzwerks wurde 2005 erstmals mit
Unterstützung des BMFSFJ ein nationales Kampagnenformat realisiert, die
Woche des bürgerschaftlichen Engagements. Schirmherr dieser Kampagne, die
jedes Jahr im September an einem Freitag mit einer nationalen Auftaktveran-
staltung in Berlin beginnt und dann zehn Tage später am Sonntag endet, ist seit
der ersten Kampagne der jeweils amtierende Bundespräsident. Würdigung und
Anerkennung sind zentrale Kampagnenmotive, doch Information und Fachdis-
kurse werden ebenfalls im Rahmen von Kampagnenthementagen angeboten.
Spezielle Kampagneninfoletter und ein zum Eintrag freier gemeinsamer En-
gagementkalender erlauben die Mobilisierung von Tausenden Engagierten und
Engagementprojekten vor Ort innerhalb des bundesweiten Kampagnenrah-
mens. Engagementbotschafter:innen transportieren Kampagnenbotschaften.
Ein zentraler Medienpartner der Kampagne ist von Beginn an das ZDF.

3.3 BBE als Public Interest Lobbyist und deliberative Plattform der assoziativen
Demokratie

Sprecher:innenrat und Geschäftsstelle des BBE nehmen Beratungsfunktion in
zahlreichen Gremien von Europäischer Union, von Bund, Ländern und Kommu-
nen (für Parlamente und Verwaltung), von Stiftungen, Wissenschaft wie auch
von zivilgesellschaftlichen Organisationen (Verbände, Netzwerke) wahr.

DasBBEvermittelt dortNetzwerkbefundeundversteht sich imAuftrag seiner
Mitglieder und Gremien als Public Interest Lobbyist für Engagement, Teilhabe
und die Anliegen der Zivilgesellschaft. Angesichts des Umstandes, dass das BBE
vermittels einer breiten und vielfältigenMitgliedschaft den größten Teil der Trä-
ger und Förderer des Engagements in Deutschland umfasst, kann es beanspru-
chen, für die Anliegen von über 28 Millionen Engagierten in Deutschland (Frei-
willigensurvey 2019) zu sprechen.

Da das BBE einen deliberativen Austausch von Organisationen aus den gro-
ßen Sektoren derGesellschaft ermöglicht und imDiskurs die Interessenkonflikte
aufeinandertreffen, kann hier mit Fug und Recht von einer Plattform der »asso-
ziativen Demokratie« gesprochen werden (Klein/Olk 2015).
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3.4 Dynamische Netzwerkagenda

In den Zeiten der Corona-Pandemie sind dieThemen Pandemiefolgen für die Zi-
vilgesellschaft sowie Digitalisierung stark in den Vordergrund gerückt.Während
die Folgen der Pandemie noch nicht abschließend einzuschätzen sind, ist eine
hohe Dynamik des Digitalisierungsprozesses innerhalb der Tätigkeitsfelder der
Zivilgesellschaft zu konstatieren. Auch die Arbeitsformate des BBE wurden sehr
stark digitalisiert.

Dabei gibt es zwei zentrale Befunde: Erstens ist angesichts der durch Corona
beschränktenMöglichkeiten präsenter Kooperationen eine sehr hoheDigitalisie-
rungsdynamik über eine Nutzung digitaler Arbeitsformate und bei der Durch-
führung der Arbeit überHomeoffice entstanden.Dies senkt für alle, die die Tech-
nik nutzen können, den Aufwand und ermöglicht oft sogar mehr Menschen eine
Teilnahme, etwa in einer der BBE-Arbeitsgruppen, die sich zuvor aufgrund des
hohen Reiseaufwands nicht beteiligt hätten. Auf der anderen Seite werden in di-
gitalenLernräumengeradediejenigenausgeschlossen,die technischundvonden
Bildungsvoraussetzungen nicht wirklich mithalten können. Inklusion bleibt da-
her gerade mit Blick auf digitale Kommunikationsräume eine große Herausfor-
derung.

Zudemermöglichen Internet undSocialMedia ein breites Spektrumunziviler
Kommunikation: von Desinformation/Fake News über Hass und Aggression im
Netz bis hin zu Vernetzungsangeboten für Anhänger:innen von Verschwörungs-
theorien in komfortabel ausgestatteten Echokammern, die nur eigene Vorurteile
verstärken, ist alles dabei.

So ist es eine zentrale Herausforderung für die Zivilgesellschaft und das BBE,
diesen Entwicklungen gegenzusteuern. Unzivile Akteure tummeln sich auch in
denHandlungsräumenderZivilgesellschaft.ZudemmachtderBlick indie innen-
politische, aber insbesondere auch in die europäische und internationaleDiskus-
sion deutlich, dass sich die Handlungsräume der Zivilgesellschaft angesichts von
autoritären Entwicklungen von Staaten und der Einschränkungen von Rechts-
staat und kritischer Öffentlichkeit allzu oft in der Phase eines Shrinking Spaces
befinden.

Zum Bundestagswahlkampf 2021 hat das BBE erneut eine im Netzwerk ab-
gestimmte engagementpolitische Agenda vorgelegt (BBE 2021). Gestärkt werden
sollen Infrastrukturen der Begleitung von Engagement und Teilhabe vor Ort, ei-
ne Bundeskompetenz zur Strukturförderung und der institutionelle Zusammen-
hang der Engagement- und Demokratiepolitik.
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Notwendig, aber undemokratisch? Der
Aufstieg der EU-Kommission zu einer
europäischenWirtschaftsregierung

Dominika Biegon

Einleitung

Nach jahrelanger Blockade hat die Europäische Union (EU) unter dem Eindruck
der Corona-Krise einen beeindruckenden Sprung in Richtung gemeinschaftli-
cherWirtschafts- und Fiskalpolitik vollzogen. EinWiederaufbaubaupaket (»Next
Generation EU«) von 750 Milliarden Euro wurde auf den Weg gebracht, dessen
Kern der EU-Aufbaufonds (die sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität) ist.
Die EU verfügt nunüber einenneuen, schuldenfinanzierten Investitionshaushalt
und die EU-Kommission rückt ins Zentrum einer koordinierten europäischen
Wirtschaftspolitik. Treffenderweise hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz von
einem »Hamiltonian Moment« gesprochen, als er den Wiederaufbaufonds im
Mai 2020 der Öffentlichkeit präsentierte, womit er auf das alte sozialdemokrati-
sche Leitbild der »Vereinigten Staaten von Europa« anspielte.

Mit der Vertiefung der europäischen Wirtschafts- und Fiskalpolitikpolitik,
wie wir sie seit der Corona-Pandemie erlebt haben, wird ein Trend fortgesetzt,
der bereits nach der Eurozonenkrise 2010 begonnen hatte. Im letzten Jahrzehnt
ist im Bereich der EU-Wirtschaftspolitik eine politische Steuerungsarchitektur
geschaffen worden, die man als europäische Wirtschaftsregierung bezeichnen
kann. Durch die Schaffung eines strukturierten wirtschaftspolitischen Koor-
dinierungsprozesses, dem Europäischen Semester, ist die EU-Kommission zu
einem zentralen Akteur in der EU-Wirtschaftspolitik aufgestiegen. Der neue
EU-Aufbaufonds führt zu einer weiteren Stärkung der EU-Kommission im
europäischen Institutionengefüge.

Von progressiven Parteien wird eine stärkere europäische wirtschaftspoliti-
sche Koordinierung sowie die Schaffung eines kreditfinanzierten EU-Investiti-
onsfonds als längst überfälliger Schritt begrüßt. Üblicherweise wird auf die ma-
kroökonomischeNotwendigkeit einer Vertiefungder EU-Wirtschaftspolitik, ins-
besondere in der gemeinsamen Währungsunion verwiesen. In diesem Beitrag
soll der Fokus allerdings nicht auf denmakroökonomischen, sondern auf den po-
litischen Auswirkungen der institutionellen Neuerungen in der EU-Wirtschafts-
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politik der letzten Jahre liegen. Der Beitrag analysiert die demokratische Legiti-
mität der neu geschaffenen europäischen Wirtschaftsregierung, in dessen Zen-
trum die EU-Kommission steht.

Im Folgenden werde ich kurz auf das Konzept der europäischenWirtschafts-
regierung bzw. das der EU Economic Governance (häufig das englische Pendant)
eingehen (1). Anschließend stelle ich dar, wie die EU-Kommission in den letzten
Jahren zum zentralen wirtschaftspolitischen Akteur aufgestiegen ist (2) und be-
leuchte die politischen Steuerungsmechanismen der EU-Wirtschaftsregierung
(3). Daraufhin nehme ich eine Bewertung ihrer demokratischen Legitimität vor
(4). Der Beitrag endet mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralenThesen.

1. Die europäischeWirtschaftsregierung – ein schillernder Begriff

Das Konzept einer europäischen Wirtschaftsregierung wird mal als Reformpro-
gramm und mal als Beschreibung des Ist-Zustandes verwendet. Als Reformpro-
gramm lassen sich die Forderungen nach einer europäischen Wirtschaftsregie-
rung in eine neokeynsianischen und eine liberal-konservative Variante untertei-
len. Als liberal-konservatives Reformprogramm geht es vorrangig darum, durch
institutionelle Neuerungen eine stärkere Haushaltsdisziplin durchzusetzen. Da-
bei stehen unterschiedliche EU-Institutionen im Mittelpunkt der Reformagen-
da. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige französi-
schePräsidentNicolas Sarkozy hattenwährendderEurokrise vorgeschlagen,den
Europäischen Rat zu stärken (Handelsblatt 2011) – eine Initiative die 2020 vom
Bundestagspräsidenten, Wolfgang Schäuble, wieder aufgegriffen wurde (Frank-
furter Allgemeine Zeitung 2020). Die EU-Kommission versuchte im Kontext die-
ser Reformdebatte die eigene institutionelle Rolle zu stärken und warb für einen
europäischen Finanzminister aus den eigenen Reihen (Europäische Kommission
2017).

Zugleich haben neokeynsianische Vorschläge einer europäischen Wirt-
schaftsregierung im Zuge der Eurozonenkrise 2010 an Auftrieb gewonnen
(Heise/Heise 2010; Notre Europe 2012). Den Vorschlägen liegt eine andere Pro-
blemanalyse zugrunde. Nicht die zu laxe Haushaltpolitik der Mitgliedstaaten sei
die Ursache für die Instabilität der gemeinsamen Währung und damit Auslö-
ser der Eurozonenkrise, sondern die Konstruktionsfehler der Währungsunion:
Angesichts einer einseitig auf Preisstabilität ausgerichteten europäisierten
Geldpolitik und einer nationalen Fiskalpolitik, die aufgrund des Stabilitäts-
und Wachstumspaktes ihrer diskretionären Kraft beraubt ist, hätten die Mit-
gliedstaaten kaumMöglichkeiten, um auf Konjunktureinbrüche angemessen zu
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reagieren oder eineWirtschaftspolitik voranzutreiben, die die Zukunftsfähigkeit
der europäischen Volkswirtschaften sichere.

Darüber hinaus wird der Begriff einer europäischen Wirtschaftsregierung
auch als Beschreibung des Ist-Zustands verwendet, um zu unterstreichen, dass
die europäischen Institutionen bereits politische Autorität in den Mitglied-
staaten ausüben. Seit der Eurozonenkrise ist klar, dass die EU-Institutionen
nicht nur vermittelt über die Mitgliedstaaten politische Autorität ausüben,
sondern, dass ein unmittelbares Autoritätsverhältnis besteht, welches das neu
errichtete EU Economic Governance Regime unter erhöhten Legitimitätsdruck
stellt (Scharpf 2013). In einer Reihe von Studien wurde die politische Einfluss-
nahme unterschiedlicher EU-Institutionen auf nationale Wirtschaftspolitiken
untersucht. Viele Beiträge thematisieren die deutlichste Form der politischen
Autoritätsausübung, nämlich die von der Troika verordneten Strukturreformen
(Scharpf 2015; Armingeon u.a. 2015), zu denen sich die EU-Mitgliedstaaten mit
Refinanzierungsschwierigkeiten verpflichten mussten, um EU-Finanzhilfen zu
bekommen.

In diesem Beitrag verwende ich den Begriff »europäische Wirtschaftsre-
gierung« ebenfalls zur Beschreibung des Ist-Zustands. Mit europäischer Wirt-
schaftsregierung meine ich das Regime der EU Economic Governance, das nach
2010 errichtet wurde und in dessen Zentrum die Europäischen Kommission
steht. Der Begriff ist bewusst gewählt, um zu unterstreichen, dass die Euro-
päische Kommission im Rahmen des Europäischen Semesters (Abschnitt 2)
politische Autorität ausübt. Das zentrale Argument dieses Beitrages ist, dass
die Mitgliedstaaten sich nicht nur in wirtschaftlichen Ausnahmesituationen
und bei einem Verlust des Zugangs zum Kapitalmarkt mit Strukturreformauf-
lagen konfrontiert sehen, die sie im Gegenzug für EU-Finanzhilfen umsetzen
müssen.Auch imwirtschaftspolitischenAlltagsgeschäft beeinflusst dieEU-Kom-
mission im Rahmen des Europäischen Semesters die Wirtschafts-, aber auch
die Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik der Mitgliedstaaten. Mit dem
EU-Aufbaufonds wird diese Tendenz noch verstärkt.

Die Form der politischen Autoritätsausübung ist dabei weniger hierarchisch
als der Begriff »Regierung« nahelegt. Die politische Autorität der EU-Kommis-
sion beruht auf einem Netzwerk an Interaktionsstrukturen. Sie verhandelt und
kommuniziert mit verschiedenen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen. So-
wohl bei der Entscheidung über wirtschaftspolitische Maßnahmen als auch bei
derDurchsetzungdieserMaßnahmen ist sie auf andereAkteure angewiesen.Der
wirtschaftspolitische Koordinierungsprozess des Europäischen Semesters wird
im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.
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2. Das Europäische Semester, der EU-Aufbaufonds und der Aufstieg
der EU-Kommission zum zentralen wirtschaftspolitischen Akteur

Das Europäische Semester ist ein wirtschaftlicher Koordinierungsprozess, der
im Jahr 2011 als Antwort auf die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Euro-
zonenkrise eingeführt wurde. Es folgt einem integrierten Ansatz: Diverse Über-
wachungsinstrumente quer zu verschiedenen Politikbereichen werden in einem
Koordinierungsprozess, dem Europäischen Semester, zusammengeführt (Abbil-
dung 1).

Es besteht aus drei unterschiedlich starken Säulen. Die stärkste Säule ist
die fiskalpolitische Überwachung. Sie wird definiert durch den Stabilitäts- und
Wachstumspakt, der denMitgliedstaaten einHaushaltsdefizit von über drei Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) verbietet und sie darauf verpflichtet, den
Stand ihrer öffentlichen Verschuldung auf 60 Prozent ihres BIPs zu begrenzen.
Nach der Krise wurde der Stabilitäts- undWachstumspakt durch eine Reihe von
Maßnahmen verschärft und verfeinert (Degryse 2012).

Die zweite Säule ist die der makroökonomischen Überwachung, welche 2011
mit dem Sixpack eingeführt wurde. Das Ziel des makroökonomischen Ungleich-
gewichtsverfahrens ist es, neben den öffentlichen Finanzen auch privatwirt-
schaftliche Entwicklungen stärker zu überwachen. Anhand einer Indikatoren-
liste, die ökonomische Eckwerte wie etwa die Leistungsbilanz, die Veränderung
der Exportmarktanteile, Lohnstückkosten, Immobilienpreise, Kreditvergabe im
Privatsektor und Arbeitslosenquote erfasst, sollen wirtschaftspolitische Fehlent-
wicklungen besser erkannt und vermieden werden.

Die dritte und schwächste Säule des europäischen Semesters ist die sozial-
und beschäftigungspolitische Koordinierung. Ursprünglich war diese Säule eng
an die Europa 2020-Strategie gekoppelt. In den letzten Jahren sind allerdings
die Europäische Säule sozialer Rechte sowie die Nachhaltigkeitsziele der Verein-
ten Nationen zu einem wichtigen Referenzpunkt der dritten Säule geworden.
Die EU-Kommission hat, ähnlich wie beim makroökonomischen Ungleich-
gewichtsverfahren, eine Indikatorenliste entwickelt, welche die sozial- und
arbeitsmarktpolitische Entwicklung in denMitgliedstaaten erfassen soll. Auf der
Basis dieses sozialpolitischen Scoreboardswill die Kommission zukünftig soziale
Fehlentwicklungen in denMitgliedstaaten effektiver in den Blick nehmen.

ImRahmen des Europäischen Semesters überwacht die EU-Kommission also
sowohl die Fiskalpolitik als auch weitere makroökonomische Entwicklungen in
den Mitgliedstaaten. Darüber hinaus koordiniert sie deren Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik. Das Europäische Semester gipfelt jedes Frühjahr in den länder-
spezifischen Empfehlungen. Dabei handelt es sich um Reformempfehlungen
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Abbildung 1: Aufbau des Europäischen Semesters
Quelle: eigene Darstellung

der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten. Betroffen sind alle Bereiche, die
im Kontext des Europäischen Semesters von der EU-Kommission überwacht
werden. Je nach Politikfeld haben die länderspezifischen Empfehlungen eine
unterschiedliche Verbindlichkeit. Bei Nichteinhaltung der makroökonomischen
und fiskalpolitischen Vorgaben drohen den Mitgliedstaaten Sanktionen. In der
dritten Säule sind hingegen keine Sanktionsmöglichkeiten vorgesehen.

Mit ihren Empfehlungen greift die EU-Kommission in Kompetenzen ein,
die ihr im Rahmen der EU-Verträge nicht eingeräumt wurden (Schmidt 2020;
Becker 2020). Die entsprechenden Artikel zur gemeinsamen Wirtschafts- und
Währungspolitik (insbesondere Art. 119, 121, 126 und 136 im Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union) sind eigentlich eindeutig und schreiben
der EU-Kommission lediglich eine koordinierende Funktion zu. So auch im Eu-
ropäischen Semester: Formell macht die EU-Kommission wirtschaftspolitische
Empfehlungen, die vomRat gebilligt werdenmüssen.Die Beschlussfassung über
Sanktionen fällt also dem Rat zu. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch, dass
ein Autonomiegewinn der EU-Kommission in Fragen der Wirtschaftspolitik
stattgefunden hat. Dieser ist insbesondere im veränderten Abstimmungsmodus
der umgekehrten qualifiziertenMehrheit begründet,wie es imSixpack beschlos-
sen wurde (Seikel 2018). Die Vorgaben der EU-Kommission, die im Kontext des
Europäischen Semesters formuliert werden, gelten nach den Verordnungen des
Sixpack als angenommen, es sei denn eine qualifizierte Mehrheit der Eurogrup-
pen-Länder spricht sich dagegen aus. Zudem strukturiert die EU-Kommission
den Prozess in entscheidender Weise durch Agendasetting an zentralen Stellen
im Europäischen Semester. So ist es die EU-Kommission, die die Leitlinien der

https://global.oup.com/academic/product/europes-crisis-of-legitimacy-9780198797067?cc=gb&lang=en&
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2020S16_EuropaeischeWirtschaftspolitik.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2018.1553962
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Europäischen Wirtschaftspolitik im Jahreswachstumsbericht definiert und die
Länderberichte verfasst. Kurzum: Die EU-Kommission spielt im Verfahren des
Europäischen Semesters eine zentrale Rolle.

Bislang hat das Europäische Semester nur selten öffentliche Aufmerksamkeit
auf sich gezogen – und zwar meistens nur dann, wenn die EU-Kommission den
Mitgliedstaaten drohte, deren Haushaltsentwürfe nicht zu akzeptieren (wie et-
wa gegenüber Italien im Herbst 2018). Mit dem EU-Aufbaufonds gewinnt die-
ser wirtschaftspolitische Koordinierungsprozess allerdings deutlich an Bedeu-
tung (Höpner 2020; Biegon u.a. 2021). Denn neben Sanktionen hat die EU-Kom-
mission ein zusätzliches Mittel in der Hand, umMitgliedstaaten zu bestimmten
Strukturreformen zu bewegen. Durch den Fonds kann sie nun finanzielle Anrei-
ze setzen (Abschnitt 3). Die EU-Hilfen aus dem Fonds fließen nämlich nur, wenn
die Mitgliedstaaten die Reformauflagen der EU-Kommission aus dem Europäi-
schen Semester umsetzten. Die verabredeten Reformen und Investitionen wer-
den in detaillierten nationalen Aufbauplänen dokumentiert und die Umsetzung
dieser Plänewird zweiMal im Jahr vonderEU-Kommissionüberprüft.Habendie
Mitgliedstaaten die vereinbarten Ziele nicht erreicht, kann die EU-Kommission
die Auszahlung der EU-Mittel aus dem Aufbaufonds stoppen.

Dadurch, dass die Auszahlung von EU-Hilfen aus dem Aufbaufonds nun ex-
plizit an die erfolgreiche Umsetzung von Strukturreformauflagen gekoppelt ist,
wird das Europäische Semester zunehmend in einer breitenÖffentlichkeit wahr-
genommen.Als dieMitgliedstaaten imFrühjahr 2021 die nationalenAufbaupläne
entwarfen, wurde etwa in Spanien und Italien regelmäßig kritisch in der Öffent-
lichkeit darüber berichtet. In Spanien erregte ein Interview des EU-Kommissars
Valdis Dombrovskis unter Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen große Auf-
merksamkeit.Darinhat dieEU-Kommission vonder spanischenRegierungweit-
reichende Renten- und Arbeitsmarktreformen im Gegenzug für EU-Hilfen ver-
langt (El País 2020). Beide Länder haben Anspruch auf erhebliche Summen an
EU-Hilfen (Spanien: ca. 70 Milliarden an Zuschüssen, Italien: ca. 200 Milliarden
an Zuschüssen und Krediten), gleichzeitig ist die Möglichkeit, den wirtschaftli-
chen Wiederaufbau durch eine Erhöhung der nationalen Kreditaufnahme zu fi-
nanzieren, eingeschränkt. In Deutschland hingegen hält sich das mediale Inter-
esse für die EU-Investitionshilfen und die damit verbundenen Strukturreform-
auflagen in Grenzen. Nur vereinzelt wurde darüber in der Öffentlichkeit berich-
tet. Die Verhandlungsposition der deutschen Bundesregierung ist deutlich bes-
ser als die der spanischen oder italienischen: Das Volumen anEU-Hilfen aus dem
EU-Aufbaufonds ist imVergleich gering (ca. 26MilliardenEuro oder 0,75 Prozent
des BIPs von 2019) und die Bundesregierung ist nicht auf die EU-Hilfen angewie-
sen. Folglich hat die deutsche Bundesregierung im sogenannten nationalen Auf-
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bau- und Resilienzplan die Reformauflagen der EU-Kommission weitestgehend
ignoriert.

3. Wege der politischen Steuerung

Die europäische Wirtschaftsregierung, wie ich sie im vorherigen Abschnitt be-
schrieben habe,mit der EU-Kommission als zentralem Akteur, operiert in einem
Steuerungsmodus, der sich weitestgehend jenseits der legislativen Sphäre befin-
det. Das heißt: Die EU-Kommission legt keine Gesetzestexte vor, die, wie sonst
im Bereich der europäischen Wirtschaftspolitik üblich, im ordentlichen oder
besonderen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden und die zu einer
schrittweisen Harmonisierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten bei-
tragen. Das wäre der klassische politische Weg und würde die verantwortlichen
Regierungen der Mitgliedstaaten und ihre Parlamente, sowie das Europäische
Parlament einbeziehen. Statt dessen verlässt die EU-Kommission sich auf zwei
Wege der politischen Steuerung:

1. Sie setzt den Mitgliedstaaten finanzielle Anreize für die erfolgreiche Umset-
zung von Reformempfehlungen (»Geld gegen Reformen«).

2. Sie operiert im Schatten der Regelbindung der europäischen Fiskalpolitik.
Formal achtet die EU-Kommission nur darauf, dass die primärrechtlich
und sekundärrechtlich vorgegebenen fiskalpolitischen Maßgaben in den
Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Tatsächlich hat sie einen großen Er-
messensspielraum bei dieser Prüfung. So übt die EU-Kommission, frei von
parlamentarischer Kontrolle, Einfluss auf die mitgliedstaatliche Haushalts-
politik aus.

GeldgegenReformen:Mit demEU-Aufbaufonds avanciert die Strategie »Geld gegen
Reformen« zu einer zentralen Regierungsmethode der EU-Kommission. Indem
sie den Mitgliedstaaten EU-Investitionshilfen für die Umsetzung von Struktur-
reformen verspricht, sichert sie sich die politische Einflussnahme auf diverse
Politikbereiche. Seit Jahren ist die EU-Kommission bestrebt, die Methode »Geld
gegen Reformen« in der EU-Wirtschaftspolitik zu verankern und den Reform-
empfehlungen des Europäischen Semesters »mehr Biss« zu geben. Angefangen
hatte die Diskussion bereits 2012/13 mit dem »Pakt für Wettbewerbsfähigkeit«,
gefolgt von einem Verordnungsentwurf für ein sogenanntes Reformhilfepro-
gramm im Jahr 2018. Als auch dieser Verordnungsentwurf scheiterte, schlug
sie 2019 ein Haushaltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit
vor. Alle Vorschläge wurden aufgrund massiver Kritik zurückgezogen. Parallel
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dazu versuchte die EU-Kommission, die Europäischen Strukturfonds stärker
an den Vorgaben des Europäischen Semesters auszurichten (Karrass 2018). Der
neue EU-Aufbaufonds steht in der Tradition dieser Instrumente. Im Vergleich
zu früheren Vorschlägen für einen neuen EU-Haushalt ist das Volumen des
EU-Aufbaufonds allerdings deutlich größer. Zugegebenermaßen hat sich auch
die Schwerpunktsetzung etwas geändert. Es geht vorranging darum, öffentliche
Investitionen anzukurbeln; die Umsetzung von Strukturreformen hat nur eine
ergänzende Funktion. Dennoch: Die Verordnung zum EU-Aufbaufonds sieht
explizit vor, dass dieMitgliedstaaten die EU-Hilfen nur bekommen,wenn sie die
Strukturreformauflagen aus dem Europäischen Semester erfüllen.

Diese Strategie der Belohnung ist eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass ein
rein sanktionsbasiertes System,wie es mit dem Stabilitäts- undWachstumspakt
seinen Anfang nahm und nach der Eurozonenkrise verschärft wurde, nur wenig
effektiv ist.Die politischeSteuerungüberBelohnung ist subtiler als über Sanktio-
nen, der Effekt ist jedoch derselbe: Je nach finanzieller Lage kann ein Entzug von
GeldernbeiNichterfüllungder politischenReformauflagen schnellwirkenwie ei-
ne Sanktion und die Mitgliedstaaten hart treffen. Das lässt sich gut am Beispiel
der Kredite des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) illustrieren. Auch
der ESM funktioniert nach demPrinzip »Geld gegenReformen«. In ihrer finanzi-
ellen Not waren die Krisenländer gezwungen, jeglichen Bedingungen zuzustim-
men.

Regelbindung: Einweiterer zentralerWegder politischenSteuerung ergibt sich
durch die starke Regelbindung der europäischen Fiskalpolitik. Zentrale fiskalpo-
litische Vorgaben sind im Primärrecht festgelegt. Die Maßgabe öffentliche Defi-
zite zu vermeiden und die Verfahren zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind
in Art. 126 AEUV detailliert geregelt. Die drei-Prozent-Defizitgrenze und die 60-
Prozent-Verschuldungsregel sind seit demVertrag vonMaastricht 1992 imProto-
koll Nr. 12 der EU-Verträge definiert. Eine Änderung dieser Grenzwerte ist zwar
im Rahmen des besonderen Gesetzgebungsverfahrens möglich, bedarf aber der
Einstimmigkeit imRat.Darüber hinaus finden sich eine Vielzahl von fiskalpoliti-
schenDetailregelungen zumSchuldenabbaupfad (und etwaigen Ausnahmen von
diesem Pfad) im Sekundärrecht, insbesondere im Sixpack.

Ziel der Regelbindung ist es, den fiskalpolitischen Kurs einer Regierung über
eine Legislaturperiode hinaus festzulegen. Mitgliedstaaten sollten auch bei ei-
nem radikalen Wechsel der politischen Mehrheiten eine vermeintlich solide Fis-
kalpolitik verfolgen. Der Regelbindung liegt die Annahme eines deficit bias zu-
grunde:Die Politik könnenichtmitGeld umgehen.Die Finanzierung öffentlicher
Ausgabendurch öffentlicheVerschuldung sei kurzfristig zu verlockendund führe
zu einem stetig steigenden Schuldenstand. Insbesondereweil Politikerinnen und
Politiker regelmäßig zurWahl stehen, neigten sie dazuWahlgeschenke zu vertei-
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len, die auf Kosten der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gehen (für eine
empirische Kritik an der Theorie des deficit bias siehe Priewe 2021). Fiskalregeln
sollen hier Abhilfe schaffen.

Die Regelbindung der europäischen Fiskalpolitik stellt wirtschaftspolitisch
ein Problem dar, weil sie einer restriktiven Fiskalpolitik Vorschub leistet und
neuste Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaft nicht berücksichtigt. Im Ver-
gleich zu den 1990er Jahren – als die zentralen fiskalpolitischen Grenzwerte
primärrechtlich verankert wurden – hat sich das makroökonomische Umfeld
radikal geändert. Insbesondere die 60-Prozent-Schuldenstandsregel lässt sich
ökonomisch nicht mehr begründen. Ein höherer Schuldenstand wäre angesichts
des derzeitigen, niedrigen Zinsniveaus tragfähig (Dullien u.a. 2020). Darüber
hinaus hat die Wirtschaftswissenschaft in den letzten Jahren weitere Schwach-
punkte bei den europäischen Fiskalregeln herausgearbeitet. Dazu zählt etwa
die problematische Berechnung des strukturellen Defizits, die eine effektive
antizyklischeWirtschaftspolitik erschwert (Heimberger/Truger 2020).

Doch auch aus demokratietheoretischer Perspektive ist die Regelbindung
höchst problematisch (Nullmeier 2012), weil die EU-Fiskalpolitik sich so nur
schwer revidieren lässt. Auch bei einem Wechsel der politischen Mehrheiten
müssen Supermajoritäten gefunden werden, um einen Kurswechsel in der
EU-Fiskalpolitik einzuleiten. Hier wird die grundlegende demokratische Norm
der Reversibilität verletzt: Neuen Mehrheiten in den Mitgliedstaaten oder auf
EU-Ebene wird es erschwert alte Gesetze und Regeln aufzuheben und durch
neue zu ersetzen. Der Regierungs-Oppositions-Mechanismus als Kern des de-
mokratischen Wettbewerbs wird so außer Kraft gesetzt (Nullmeier 2012). Das
gilt insbesondere für Regeln, die im Primärrecht verankert sind (wie die drei-
Prozent-Defizit-Regel und die 60-Prozent-Schuldenstandsregel). Das gilt aber
zum Teil auch für die Detailregelungen zum Schuldenabbaupfad, die im Sekun-
därrecht geregelt sind. Die Sixpack-Gesetzgebung könnte zwar im ordentlichen
und besonderen Gesetzgebungsverfahren reformiert werden. Angesichts der
multiplen Vetospieler im europäischen Mehrebenensystem wären auch für eine
Änderung des Sekundärrechts Supermajoritäten erforderlich.

Die EU-Kommission agiert im Schatten der Regelbindung der europäischen
Fiskalpolitik. Sie ist formal nur dafür zuständig zu prüfen, ob dieMitgliedstaaten
die primär- und sekundärrechtlichen Vorgaben einhalten. Angesichts der Viel-
zahl von Regeln (und Ausnahmen von den Regeln) verfügt die EU-Kommission
aber über einen weiten Ermessensspielraum. Die Einschätzung über die zuläs-
sige mitgliedstaatliche Fiskalpolitik folgt keinem Automatismus. Die Bewertung
der EU-Kommission, ob die Mitgliedstaaten die EU-Fiskalregeln einhalten, ist
kaum vorhersehbar. Insgesamt sichert die Regelbindung und die damit einher-
gehende Abschottung der EU-Fiskalpolitik vom parlamentarischen Prozess der
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EU-Kommission einen wichtigen Einflusskanal auf die mitgliedstaatliche Haus-
haltspolitik.

Trotz der hier geäußerten Kritik an der Regelbindung der EU-Fiskalpolitik ist
es unbestreitbar, dass eine gewisse Europäisierung der Fiskalpolitik notwendig
ist. Natürlichmuss es in einerWährungsunion Spielregeln geben, an die sich alle
Mitgliedstaaten halten. Insbesondere bei der Staatsverschuldung ist es unerläss-
lich, dass alle Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen, um die Stabilität der ge-
meinsamenWährung nicht zu gefährden. Hier muss allerdings das richtige Ver-
hältnis gefunden werden zwischen regelgebundener und diskretionärer Politik.
Mit demStabilitäts- undWachstumspakt, demFiskalpakt und demSixpack ist in
der Vergangenheit das Pendel zu stark in Richtung Regelbindung ausgeschlagen
und hat damit den demokratischen Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten zu
sehr eingeschränkt.Mehr Flexibilität undOffenheit für eine diskretionäre Politik
wären ein wichtiger Beitrag für eine Demokratisierung des europäischen, fiskal-
politischen Regelwerks (Schmidt 2020). Eine demokratische Regelbindung sollte
sich darüber hinaus auf prozedurale Regeln beschränken (Nullmeier 2012): Wird
ein ökonomischer Schwellenwert erreicht (überschreitet ein Mitgliedstaat etwa
die 60-Prozent-Schuldenstandsquote), wird automatisch ein politisches Verfah-
ren inGang gesetzt, in dem sowohl Expertengremien als auch demokratisch legi-
timierte Instanzen beteiligten werden, umPolitikoptionen zu erarbeiten.Demo-
kratisch wäre eine solche Form der Regelbindung, wenn der Prozess ergebnisof-
fen bliebe. »Diese Offenheit ist das Merkmal von Politik und erforderlich, um sie
als demokratische Politik aufrecht zu erhalten.« (Nullmeier 2012: 160)

4. Die demokratische Legitimität der europäischen
Wirtschaftsregierung auf dem Prüfstand

Zur Bewertung der demokratischen Legitimität der europäischenWirtschaftsre-
gierung unterscheide ich zwischen Input- und Outputlegitimität: Während die
demokratische Outputlegitimität auf die Förderung eines allgemeinen Wohls
in einem Gemeinwesen abzielt, wird unter demokratischer Inputlegitimität die
Ausrichtung von politischen Entscheidungen an den authentischen Präferenzen
der Mitglieder einer Gemeinschaft verstanden (Scharpf 1999: 16–22).

Für die Bewertung der demokratischen Outputlegitimität der europäischen
Wirtschaftsregierung stellt sich also die Frage, ob sie effektiv zu einem europäi-
schen Gemeinwohl beitragen kann. In diesem Zusammenhang ist hervorzuhe-
ben, dass das Europäische Semester einen zentralen Schwachpunkt aufweist: Es
ist ein Prozess, bei dem der Fokus primär auf verengte Konzepte von Wettbe-
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werbsfähigkeit und auf die Reduzierung von öffentlichen Ausgaben gelegt wird.
Die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Folgen dieser Reformvorschläge werden
hingegen nicht genügend berücksichtigt. Das liegt vor allem an der Asymmetrie
zwischen der sanktionsbasierten ersten und zweiten Säule des Europäischen Se-
mesters auf der einen Seite und der dritten auf der anderen (Abbildung 1). Da-
durch haben fiskalpolitische undmakroökonomische Vorgaben eine viel stärkere
politische Verbindlichkeit als die sozial- und beschäftigungspolitischen Empfeh-
lungen.Mittlerweile liegen eine Vielzahl von empirischen Studien vor,welche die
einseitige politische Ausrichtung des Europäischen Semesters belegen (Crespy/
Vanheuverzwijn 2019; Hacker 2018; Jordan u.a. 2020).

An dieser Tatsache ändert auch die Beobachtung einiger Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler nichts, die darauf verweisen, dass in den letzten Jah-
ren aufgrund der massiven Kritik an fiskalpolitischen Vorgaben, soziale Themen
wie Rente, Gesundheit, Bildung, soziale Sicherheit etc. stärker im Europäischen
Semester berücksichtig wurden (z.B. Clauwaert 2018). Denn der Blickwinkel auf
diese Themen ist entscheidend: Eine Analyse der Social Protection Committees,
ein Gremium, das den Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Ver-
braucherschutz berät, zeigt, dass eine Vielzahl der sogenannten »sozialen« län-
derspezifischenEmpfehlungen,also jenerEmpfehlungen,die imweitestenSinne
imsozialenBereichgemachtwurden,auffiskalpolitischenErwägungenberuhen.
Bei diesen Empfehlungen geht es also vor allem um die Effizienz und finanzielle
Tragfähigkeit und nicht um die Angemessenheit der sozialen Sicherungssyste-
me (EMCO/SPC 2016; Bekker 2015). Dawson (2018) beschreibt diese Dynamik im
EuropäischenSemester passenderweise alsVerdrängungdesSozialen (»displace-
ment of the social«): Soziale Themen kommen zwar zunehmend auf die Agenda,
jedoch bleibt der fiskalpolitische und makroökonomische Blickwinkel auf diese
Themen dominant.

Diese marktliberale Schlagseite des Europäischen Semesters führt im Er-
gebnis dazu, dass die Outputlegitimität der neu errichteten europäischen
Wirtschaftsregierung leidet. Fritz Scharpf (2013) hat in einer beeindruckenden
Studie herausgearbeitet, warum das neu errichtete EU Economic Governance
Regime nicht in der Lage ist, zu einem europäischen Gemeinwohl beizutragen,
weil es weder zur Stabilität der Währungsunion beitragen kann, noch zu einer
höheren sozioökonomischen Konvergenz der Volkswirtschaften führt. Das liegt
insbesondere daran, dass das EU Economic Governance Regime so ausgerichtet
ist, dass Mitgliedstaaten das makroökonomische Werkzeug fehlt, um ange-
messen auf wirtschaftliche Krisen zu reagieren. Auf Probleme wie steigende
Inflation oder Massenarbeitslosigkeit gibt es im europäischen wirtschaftspoliti-
schen Werkzeugkasten keine Instrumente außer Sparauflagen und eine Politik
der internen Abwertung. Man könnte noch hinzufügen, dass das bestehende

http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2018/09/RP0218-Hacker_final.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjir.12522
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System auch nicht in der Lage ist, die europäischen Volkswirtschaften auf die
zentralen Herausforderungen unserer Zeit, die sich durch die sozial-ökologische
Transformation ergeben, vorzubereiten. Denn die fiskalpolitischen Vorgaben
setzen den Mitgliedstaaten etwa in der Investitionspolitik enge Grenzen und
verhindern so eine Erneuerung des Kapitalstocks der für eine Dekarbonisierung
der europäischen Volkswirtschaften notwendig ist.

ObderneueEU-AufbaufondshierAbhilfe schaffenkann, ist nochnicht ausge-
macht. Einerseits erhöht der schuldenfinanzierte EU-Investitionstopf die fiskal-
politische Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten beim wirtschaftlichen Wie-
deraufbau nach der Corona-Krise. Die Mitgliedstaaten bekommen die EU-Hil-
fen größtenteils als nicht-rückzahlungspflichtige Zuwendungen, die vorrangig
zur Finanzierung der sozial-ökologischen und digitalen Transformation verwen-
det werden sollen. Der Fonds verspricht damit eine solidarischere Krisenpolitik
als wir sie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt haben und leistet einen
Beitrag dazu, die europäischen Volkswirtschaften zukunftsfest zu machen. Da-
mit könnte die demokratische Outputlegitimität der europäischen Wirtschafts-
regierung gestärkt werden.Kritisch ist allerdings, dass die EU-Investitionshilfen
nur gewährt werden, wenn Mitgliedstaaten sich verpflichten, die Reformemp-
fehlungen aus dem Europäischen Semester umzusetzen. Es steht zu befürchten,
dass weiterhin Strukturreformauflagen dominieren, die auf Effizienzsteigerun-
gen der sozialen Sicherungssysteme, auf eine Steigerung der preislichen Wett-
bewerbsfähigkeit und eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes abzielen. Damit
würden die positiven fiskalpolitischen Effekte des Fonds durch problematische
Strukturreformauflagen konterkariert.

Auf der demokratischen Inputseite ist das Legitimationsdefizit der europäi-
schen Wirtschaftsregierung mindestens so gravierend wie auf der Outputseite.
Denn das Europäische Semester ist bislang ein weitestgehend intransparenter,
technokratischer Prozess. ImMoment ist kein Parlament – weder in einemMit-
gliedstaat noch das Europäische Parlament – an der Formulierung der europäi-
schen wirtschaftspolitischen Leitlinien im Rahmen des Europäischen Semesters
beteiligt.Die länderspezifischenEmpfehlungenwerden vonderEU-Kommission
maßgeblich formuliert.Die Entscheidung über die Empfehlungen imRat ist eine
reine Formsache.

Der EU-Aufbaufonds verschärft das demokratische Legitimitätsdefizit der
EU Economic Governance, denn die Errichtung dieses großen, schuldenfinan-
zierten Investitionstopfs geht einher mit einem enormen Machtzuwachs der
EU-Kommission. Wenn ein Mitgliedstaat gegen die EU-Verschuldungsregeln
verstößt oder wenn ihm erhebliche makroökonomische Ungleichgewichte attes-
tiert werden, kann die EU-Kommission dem Rat vorschlagen, die Auszahlung
der Mittel aus dem EU-Aufbaufonds auszusetzen. Diese Entscheidung gilt als
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angenommen, es sei denn eine qualifizierte Mehrheit im Rat spricht sich dage-
gen aus. Das ist ein weiteres scharfes Schwert, das die EU-Kommission da in
die Hand bekommt. Solange die Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes aktiviert bleibt (voraussichtlich bis Ende 2022), kann der Artikel noch
nicht angewendet werden.Danach allerdings könnte er von der EU-Kommission
zur Durchsetzung einer Austeritätspolitik genutzt werden.

Dem Machtgewinn der EU-Kommission stehen keine entsprechenden Kom-
petenzen des Europäischen Parlaments, geschweige denn der nationalen Parla-
mente, gegenüber. Die Verordnung zum EU-Aufbaufonds hätte hier einen Po-
litikwechsel einleiten können. Gute Änderungsanträge des Europäischen Parla-
ments wurden nicht übernommen. Es hatte bspw. vorgeschlagen sich das Recht
vorzubehalten, Kommissionsentscheidungen zur Mittelvergabe in Frage zu stel-
len (mit einemsog.delegiertenRechtsakt). In einerStudiedeswissenschaftlichen
Dienstes des Europäischen Parlaments hat Ben Crum eine ganze Reihe von Vor-
schlägen zur Stärkung des Demokratieprinzips beim EU-Aufbaufonds gemacht,
die leider alle nicht aufgegriffen wurden (Crum 2020).

Schluss

Dasnach 2010 geschaffene Systemder europäischenWirtschaftsregierunghat zu
einer Stärkung technokratischer Strukturen auf EU-Ebene geführt, in denen die
Parlamente – egal ob auf europäischer oder auf mitgliedstaatlicher Ebene – nur
eine Beobachterrolle einnehmen.Mit der Errichtung des neuen EU-Aufbaufonds
wird diese Tendenz noch verstärkt. Denn dieser schuldenfinanzierten Investiti-
onstopfs gehtmit einemerheblichenMachtzuwachs der EU-Kommission einher.

Dabei operiert die EU-Kommission zur Durchsetzung ihrer Reformempfeh-
lung in einem Steuerungsmodus, der sich jenseits der legislativen Sphäre befin-
det. Das Instrument »Geld gegen Reformen« ist zu einer zentralen Regierungs-
methode avanciert. Die Mitgliedstaaten werden beim wirtschaftlichen Wieder-
aufbau mit üppigen EU-Hilfen belohnt, wenn sie Strukturreformauflagen um-
setzten. Ein weiterer zentraler Steuerungsmodus der EU Economic Governan-
ce ist die primär- und sekundärrechtliche Fixierung fiskalpolitischer Regeln und
die damit einhergehendeAbschottung zentraler haushaltspolitischer Fragen vom
parlamentarischen Prozess.

Die Europäische Wirtschaftsregierung hat sowohl auf der demokratischen
Output- als auch auf der Inputseite ein Legitimitätsdefizit. Zur Stärkung der
demokratischen Outputlegitimität muss das Europäische Semester wirtschafts-
politisch neu ausgerichtet werden. Die EU-Wirtschaftspolitik muss sich ins-

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651371/IPOL_IDA(2020)651371_EN.pdf
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gesamt von ihrer Fixierung auf das Ziel der Haushaltskonsolidierung lösen.
Weitere wirtschaftspolitische Zielsetzungen, die ebenfalls in den EU-Verträgen
verankert sind, wie etwa Vollbeschäftigung, soziale Konvergenz und ökologische
Nachhaltigkeit, sollten stärker in den Fokus treten.

Auf der Inputseite wird die EU Economic Governance gängigen demokrati-
schen Standards nicht gerecht, weil weder das Europäische Parlament noch die
nationalen Parlamente ein Mitspracherecht im Europäischen Semester haben.
Eine stärkere Einbeziehung der nationalen Parlamente und des Europäischen
Parlaments und eine effektive Konsultation der organisierten Zivilgesellschaft an
zentralen Stellen des Europäischen Semesters ist überfällig (Repasi 2017; Kreilin-
ger 2019). Es ist an der Politik hier ein Strategiewechsel einzuleiten und die neu
geschaffene europäische Wirtschaftsregierung auf ein solides demokratisches
Fundament zu stellen.
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Migration und Solidarität in der Europäischen
Union
Stefan Luft

Fluchtmigration nach Europa zieht immer wieder die öffentliche Aufmerksam-
keit auf sich. Die meisten Flüchtlinge leben auf anderen Kontinenten, dennoch
leistet die Europäische Union bei Asylverfahren weltweit überdurchschnittliche
Beiträge. Dabei ist die Verteilung innerhalb der EU sehr ungleich. In der politi-
schen Auseinandersetzung ist dies als Ausdruckmangelnder Solidarität derMit-
gliedsstaaten kritisiert worden. Die Europäische Kommission und das Europäi-
sche Parlament haben deshalb seit 2015 auf das Konzept verpflichtender Solidari-
tät durch die Umverteilung von Flüchtlingen gesetzt. Dies hat in der EU Friktio-
nen offengelegt und starke, nachhaltig wirkende politische Konflikte ausgelöst.
Der aktive Widerstand der mittel- und osteuropäischen Staaten, aber auch der
Boykott von Umverteilungsentscheidungen durch Gründungsmitglieder der EU
hat schließlich zur Aufgabe dieser Pläne im Jahr 2020 geführt.Die Position insbe-
sondere der mittel- und osteuropäischen Staaten kann unter Rückgriff aufTheo-
rien kollektivenHandelns (»Trittbrettfahrerverhalten«) nicht angemessen erklärt
werden. Im Hintergrund steht der Konflikt um Kompetenzen zwischen Unions-
ebene und Mitgliedstaaten sowie zwischen Kommunitarismus und Kosmopoli-
tismus.

Ausgangslage

Weltweit sindAufkommenundVerteilungvonFlüchtlingenäußerst ungleich:Die
meisten Menschen, die Schutz benötigen, leben nicht in Europa. Mehr als die
Hälfte der registrierten Flüchtlinge verlässt ihr Land nicht und findet eine in-
ländische Fluchtalternative – 48 Millionen von insgesamt 82,4 Millionen Flücht-
lingen (UNHCR 2021: 2). Von den Flüchtlingen, die Staatsgrenzen überschreiten,
bleiben die allermeisten in denAnrainerstaaten–das ist auch historisch derNor-
malfall.

Es gilt: Je geringer ein Land entwickelt ist, desto höher sinddie Lasten. 86 Pro-
zent der internationalen Flüchtlinge leben in Entwicklungsländern. Die am we-
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nigsten entwickelten Länder (wie Bangladesch, Tschad,Demokratische Republik
Kongo, Äthiopien, Ruanda, Südsudan, Sudan, Uganda, Tansania und Jemen) be-
herbergen 27 Prozent der internationalen Flüchtlinge weltweit (6,7 Millionen). In
Relation dazu stellen sie 14 Prozent derWeltbevölkerung und 1,3 Prozent des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts (UNHCR 2021: 19).

Die meisten Asylverfahren und Asylanerkennungen hingegen finden in
EU-Mitgliedsstaaten statt. Deutschland, Schweden und Österreich gewährten
von 2013 bis 2019 ein Drittel des weltweiten Asyls und stellen 1,3 Prozent der
Weltbevölkerung (Knaus 2020: 141). In den Jahren 2015 und 2016 wurden 37
Prozent aller positiven Asylentscheidungen weltweit in Deutschland getroffen.
2017 traf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über 700.000
Entscheidungen. »Das waren mehr als im ganzen Rest der Europäischen Union,
in Amerika, Kanada und Australien zusammengenommen in jenem Jahr getrof-
fen wurden.« (Knaus 2020: 156) Schweden – mit zehn Millionen Einwohnern –
hat 2013 bis 2019 mehr Menschen Schutz gewährt (223.000) als die zehn Länder
China, Indien,Ägypten,Südafrika,Mexiko, Indonesien,Pakistan,Thailand,Süd-
korea und Japan zusammen (168.000) bei insgesamt 3,8 Milliarden Einwohnern
(Knaus 2020: 136).

Innerhalb der Europäischen Union wurden seit den 1990er Jahren die meis-
tenAnträge aufAsyl in denwirtschaftsstarken europäischenKernstaatengestellt,
nicht in den Staaten mit Außengrenzen. Die Verteilung von Asylbewerbern1 war
innerhalb der EU (EG) stets ungleich. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre wurden
die meisten Anträge in Deutschland gestellt. Mit dem Anstieg des Flüchtlings-
zuzugs aus Syrien seit 2011 ist Deutschland mit mittlerweile mehr als 800.000
syrischen Flüchtlingen das größte Aufnahmeland für Syrer außerhalb der Region
und unter allen Industriestaaten.

Im Jahr 2015 – dem Jahr der jüngsten »Flüchtlingskrise« –wurden in den da-
mals 28 Mitgliedstaaten der EU rund 1,3 Millionen Asylanträge gestellt. 72 Pro-
zent aller Anträge wurden in fünf von 28 Mitgliedstaaten gestellt: Deutschland,
Ungarn,Schweden,Österreich und Italien (Eurostat 2016a).Hauptzielstaat in der
EU war 2015 Deutschland mit 35 Prozent aller Anträge. In Deutschland erging in
den Jahren 2015 bis 2017 der größte Teil der positiven Bescheide über Asylanträge
in der EU: 2015: 44,5 Prozent (Eurostat 2016 b); 2016: 70 Prozent (Eurostat 2017);
2018: 60 Prozent (Eurostat 2018).

Die Staatenmit Außengrenzen des Schengen-Raums sind besonderen Belas-
tungen ausgesetzt, weil die allermeisten Flüchtlinge und irregulären Migranten
über sie einreisen. Ansonsten ist eine Einreise nur über Flughäfen möglich. Von
den irregulären Grenzübertritten nach Europa im Jahr 2015 – insgesamt rund 1,8

1 Das generische Maskulin wird hier und im Folgenden zur Vereinfachung eingesetzt. Gemeint sind da-
durch alle Geschlechter.



Migration und Solidarität 515

Millionen (Frontex 2016: 6) – erfolgten mehr als eine Million auf dem Seeweg. So
erreichten Griechenland im Jahr 2015 mehr als 900.000 Migranten – 93 Prozent
davon über das Mittelmeer.

Zuständigkeit – nicht Lastenverteilung

Die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes ohne Personenkontrollen an
den Binnengrenzen wurde 1987 im Rahmen der Einheitlichen Europäischen
Akte festgeschrieben. Die Mitgliedstaaten des Schengen-Raums verloren damit
Steuerungsmöglichkeiten – die Entscheidung eines einzelnen Mitgliedstaates
in einem Raum ohne Binnengrenzen, Zugang zu seinem Territorium zu gewäh-
ren, konnte dann zwangsläufig Konsequenzen für alle anderen Mitgliedstaaten
haben. Sollte am Anspruch der Steuerung von Zuwanderung – insbesondere
von Asylbewerbern – festgehalten werden, waren die Europäisierung des Asyl-
und Flüchtlingsrechts, eine engere Kooperation der Mitgliedstaaten sowie die
Konzentration auf die Kontrolle der gemeinsamen Außengrenzen die logische
Konsequenz (Fröhlich 2011: 76 f., 130 ff.). Ein im Juni 1990 in Dublin unterzeich-
netes Abkommen legte in der Folge die Zuständigkeit von Mitgliedsstaaten für
Asylanträge im Schengenraum fest. Mittlerweile gilt »Dublin III« aus dem Jahr
2013. Als Ausdruck staatlicher Souveränität, über den Zugang zum Territorium
eigenständig zu entscheiden, sieht es vor, dass die Staatengemeinschaft darüber
befindet, wo die Asylverfahren im Schengenraum betriebenwerdenmüssen.Der
Dublin-Mechanismus ist zudem nicht auf Lastenteilung und Solidarität unter
den Mitgliedsstaaten ausgerichtet. Es geht um das Verfahren, nach dem der für
den Asylantrag zuständige Staat bestimmt wird. Nach dem Prinzip des Erstzu-
tritts (first entry) sind jene Mitglieder, über deren Territorium der Schengenraum
als erster betreten wird, für die Registrierung, die Behandlung von Anträgen
auf Flüchtlingsschutz und für die Konsequenzen (Ausreise bei Ablehnung oder
befristetes Aufenthaltsrecht bei Gewährung eines Schutzstatus) zuständig und
dazu verpflichtet. Damit sollen Weiterwanderungen abgelehnter Asylbewerber
in Zweitstaaten verhindert sowieMehrfachanträge von Asylbewerbern inmehre-
ren Staaten gleichzeitig vermieden werden (one-chance-only Prinzip). Zudem soll
verhindert werden, dass sich kein Staat für die Durchführung eines Verfahrens
für zuständig hält und ein Flüchtling von einem Land ins nächste verbracht wird,
ohne dass sein Antrag geprüft wird (refugee in orbit) (Filzwieser/Sprung 2014:
21 ff.). Erstmals traten die Regeln für die Zuständigkeiten der Vertragspartner
bei Asylanträgen im Schengener Durchführungsabkommen (SDÜ) des Jahres
1990 in Kraft. Damals hatten alle zwölf Mitgliedstaaten der EG eine Außen-
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grenze. Die meisten Asylbewerber strebten zu dieser Zeit in die Bundesrepublik
Deutschland – ihr Anteil amAsylbewerberzugang aller Staaten der Europäischen
Gemeinschaften betrug damals fast 78,8 Prozent (Giesler/Wasser 1993: 307). Für
einenMechanismus zum Lastenausgleich wurde damals kein Anlass gesehen.

Durch die folgenden Erweiterungsrunden verschoben sich die EU-Außen-
grenzen nach Osten und nach Süden. Nun verfügten die »Kernstaaten« über
einen cordon sanitaire: Sie konnten nur noch – würde von den Staaten und den
Migranten nach den Regularien gehandelt – in jenen Fällen erreicht werden,
in denen Ausnahmen vom first entry-Prinzip vorgesehen sind – etwa, wenn
direkte Verwandte sich bereits in einem anderen Mitgliedsstaat rechtmäßig
aufhalten und das Verfahren dann dort betrieben werden darf. Der Verzicht auf
Kontrollen an den Binnengrenzen und die zunehmend ungleiche Verteilung von
Verantwortlichkeiten für die Sicherung der Außengrenzen und den Umgang
mit Migranten, die dort ankommen, standen von Beginn an in einem direkten
Zusammenhang. Die Ausweitung des Schengen-Raums auf Mitgliedstaaten
außerhalb eines »Kerneuropa« wurde mit der Bereitschaft der Peripherie-Staa-
ten erkauft, erhebliche Beiträge zur Grenzsicherung zu leisten. Die Staaten der
europäischen Peripherie haben vom Wegfall der Binnengrenzen und den damit
einhergehenden gestiegenen Mobilitätschancen ihrer Bürger am stärksten pro-
fitiert – ein Grund, warum sie diesem System zugestimmt haben. Die Belastung
der Staaten an der Peripherie wurde vor allem zum Problem, weil die meisten
Fluchtmigranten nicht mehr aus den Balkanstaaten und Osteuropa kamen, son-
dern aus Afrika und Asien. Zudem haben die sozio-ökonomischen Disparitäten
innerhalb der EU stark zugenommen – sowohl durch die Beitrittsrunden 2004,
2007 und 2015 (vorwiegend Mittel- und Osteuropäische Staaten) als auch durch
die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise (Spanien, Griechenland,
Portugal). Die Staaten mit Außengrenzen haben zunächst immer wieder gegen
ihre Überlastung protestiert (»voice«) (u.a. bei den Verhandlungen zu den Ent-
würfen für die Dublin II- und Dublin III-Verordnungen in den Jahren 2003 und
2013) und sich schließlich dem System entzogen (»exit«), indem sie ihre Pflichten
ignoriert, auf die Registrierung verzichtet, und den Asylmigranten die Weiter-
reise in ihr Wunschland ermöglicht haben. Der vorgesehene Mechanismus, den
Reiseweg zu verfolgen und die Betroffenen von dort aus in die Ersteinreisestaa-
ten zurückzuüberstellen, funktioniert nur zu ganz geringen Anteilen und läuft
somit weitgehend ins Leere. Die Umverteilungswirkung von Dublin-III ist sehr
gering (Europäische Kommission 2016: 12).

Ohnehinwäre es illusorisch anzunehmen, es könnte denMitgliedsstaaten ge-
lingen, Gruppen sechsstelliger Größenordnung dauerhaft quer durch Europa zu
den für sie jeweils zuständigen Staaten zu befördern (Maiani 2017). In der Folge
wurdenundwerdendurchgängig die allermeistenAsylanträge nicht –wie erwar-
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tet– indenRandstaatendesSchengenraumsgestellt, sondern indenökonomisch
und sozial weitaus attraktiveren Binnenstaaten.

Das Ziel von Fluchtmigranten ist im Regelfall nicht, Schutz »in der EU«, son-
dern in konkreten Mitgliedsstaaten zu erhalten. Für die Prioritäten der Asylmi-
granten innerhalb der EU spielen bereits vorhandene ethnische Gemeinden ei-
ne wichtige Rolle: Netzwerke und die durch sie vermittelten Informationen sind
für die Dynamik der Kettenmigration entscheidend. Wanderungsentscheidun-
gen sind zudem beeinflusst von strukturellen und politischen Pull-Faktoren po-
tentieller Zielstaaten. Zu ersteren gehören die geographische Lage (etwa Libyen
– Italien), historische Beziehungen (wie Kolonialvergangenheit) und die gemein-
same Sprache. Zu den politischen Faktoren zählen der Ruf von Sicherheit, Stabi-
lität undwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sowie die Offenheit für Asylmigran-
ten – ausgedrückt unter anderem in hohen Schutzquoten oder offenem Zugang
zum Arbeitsmarkt. Hinzu kommen politische Signale wie jenes aus Deutschland
vom 25. August 2015. Bereits am 21. August hatte das BAMF ohne Konsultation
der Partner im Schengenraum entschieden, die Dublin-Verordnung für syrische
Flüchtlinge auszusetzen und ihnen ein Bleiberecht zu gewähren, was am 25. Au-
gust per Twitter verbreitet wurde. »Auf der Balkanroute verbreitet sich der Tweet
sofort; er gilt als Einladung. Vor dem Tweet ließen sich fast alle Flüchtlinge in
Ungarn registrieren. Jetzt beinahe niemandmehr. Der ungarische Botschafter in
Berlin fragt im Innenministerium nach, wie die Rechtslage sei. Dort kennt man
den Tweet nicht und ist ratlos.« (Die Zeit 2016)

Konstruktionsfehler des Dublin-Systems

Die Dysfunktionalitäten des Dublin-Systems gehen auf etliche Konstruktions-
fehler zurück. So setzt das Modell voraus, dass in allen Mitgliedsstaaten in ein-
heitlichen Verfahren und zu gleichen Bedingungen Schutz gewährt wird. Davon
kann allerdings keine Rede sein: Das dichte Regelwerk aus Richtlinien und Ver-
ordnungen der EU, aus dem das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS)
besteht,wurde undwird in denMitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt, in na-
tionales Recht umgesetzt und angewandt.Die Schutzquoten –also der Anteil der
positiven Entscheidungen an allen Entscheidungen in der ersten Instanz –gehen
infolgedessen zwischen den Mitgliedstaaten der EU sehr weit auseinander. Das
gilt auch für die Entscheidungsquoten zu einzelnen Herkunftsländern (»Schutz-
lotterie«) (Parusel/Schneider 2017: 90 ff.).

Die Spielräume,die die Staaten bei derUmsetzung haben,werden jeweils un-
terschiedlich stark genutzt, was zu erheblichen Differenzen geführt hat. Hinzu
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kommt die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Asylinstitutionen in denMit-
gliedsstaaten. Staaten wie Deutschland, die Niederlande und Frankreich haben
über Jahrzehnte leistungsfähige Verwaltungen entwickeln müssen; andere, die
mit dem Themenfeld erst seit ihrem Beitritt zur EU in den 2000er Jahren be-
fasst sind, haben dies nicht. Zudem verfügen einige Mitgliedstaaten über kein
eigenes Asylrecht (die neuen EU-Mitgliedstaaten seit der Osterweiterung sowie
Belgien, Luxemburg, Italien und Frankreich) (Riedel 2020: 38). Hier wird Flücht-
lingsschutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechend demEU-Recht
vergeben. Schließlich divergiert die Leistungsfähigkeit der Sozialsysteme in den
Mitgliedsstaaten deutlich –das gilt dann auch für die Leistungen für Asylantrag-
steller, Geduldete und anerkannte Asylbewerber. Gleiches gilt für die Lage auf
dem Arbeitsmarkt. Ein wesentliches Ziel der Entwicklung des GEAS ist damit
verfehlt worden: Ein »gleiches Schutzniveau zu erreichen sowie ein hohes Maß
an Solidarität zwischen den EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen« (Europäische
Kommission 2007). Dies wäre eine wichtige Voraussetzung für eine faire Lasten-
teilung. Grundlegend für die Vergemeinschaftung war, dass die Asylsysteme der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft als prinzipiell gleichwertig an-
erkanntwurden.Grund für dieses Vertrauenwar die Tatsache, dass alle Vertrags-
staaten der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und der Europäischen Konven-
tion zumSchutz derMenschenrechte und der Grundfreiheiten (EMRK) angehör-
ten. Entsprechend haben sich die Mitgliedstaaten der EU im Jahr 2003 gegensei-
tig zu »sicheren Drittstaaten« erklärt (Europäischer Rat 2003). Dieses Vertrauen
ging im Jahr 2011 zu Bruch, als der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) die Überstellung eines Asylsuchenden von Belgien nach Griechenland
aufgrundderdortigenHaft-undLebensbedingungenalsVerstoßgegendieEuro-
päischeMenschenrechtskonvention (EGMR2011) ansah und der EuropäischeGe-
richtshof (EuGH) sich dem anschloss. Angesichts derartiger »systemischer Män-
gel« seien die Mitgliedsstaaten verpflichtet, von ihrem Selbsteintrittsrecht Ge-
brauch zu machen und die Verfahren im Falle Griechenlands selbst durchzufüh-
ren.

DerProzess derVergemeinschaftung indiesemPolitikfeld hat sichdeshalb als
besonders schwierig erwiesen, weil Kompetenzen der EU und der Mitgliedstaa-
ten verflochten sind und in Konflikt zueinander stehen.DieMitgliedstaaten sind
nicht bereit, Kernbereiche ihrer Souveränität wie die Entscheidung über Aufent-
haltsrechte für Drittstaatsangehörige an die supranationale Ebene abzugeben.

Diese wiederum zielt kontinuierlich darauf ab, Zuständigkeiten an sich zu
ziehen. So hat die Kommission im Jahr 2016 vorgeschlagen, ein vereinheitlich-
tes gemeinsames EU-Verfahren zur Gewährung von internationalem Schutz
zu schaffen. Das Asylverfahren würde damit von den Mitgliedsstaaten auf die
EU-Ebene verlagert. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Mitgliedstaaten
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bereit wären, auch diesen Teil ihrer Souveränität an die supranationale Ebene
abzugeben.Hinzu kommt,dass der Rechtsschutz nur durch das jeweils nationale
Gerichtswesen und seinen Instanzen gewährt werden kann – weder der EuGH
noch der EGMR wären in der Lage, dies für 27 Mitgliedstaaten zu übernehmen
(Riedel 2020: 34 f.).

Zudemwurden bei der großen Geschwindigkeit des Prozesses die Vorausset-
zungen in denMitgliedstaaten aus den Augen verloren.

»In der Flüchtlingskrise, und nicht erst hier, rächt sich, dass die Union ihre Zuständigkeiten
überhastet erweitert hat, ohne sich darum zu kümmern, ob auch die realen, strukturellen und
finanziellen Voraussetzungen vorlagen, dass sie ihre kühnen Konstrukte nicht auf einem Fun-
dament an administrativer Kapazität und politischer Solidarität gebaut, vielmehr um eines ra-
schen Integrationserfolges willen mehrfach den übernächsten Schritt vor dem nächsten getan
hat.« (Isensee 2018: 123)

Es zeigt sich zudem einmal mehr, wie schwierig sich die politische Steuerung ei-
nes komplexen sozialen Prozesses wie der Migration gestaltet. Das gilt in beson-
deremMaße fürMehrebenensystememit zahlreichenAkteurenundVetospielern
wie der EU. Die Dokumente der Europäischen Kommission zeugen allerdings
bis in die Gegenwart von einem ungebrochenen Steuerungsoptimismus, wie er
für Technokraten in Politik und Verwaltung nicht untypisch ist. »Die Vergemein-
schaftung der Migrationspolitik ist Teil eines Elitenprojektes, in funktionalem
Design,getragenu.a. von europäischenBeamten,Wissenschaftlernund entspre-
chendaufdieEUausgerichtetenLobby-Verbänden.Damit korrespondiert dieSe-
mantik der Politikvorschläge derEU indenBereichenMigrationund Integration,
verfasst im rationalistischen Design eines Planungs- und Steuerungsanspruchs,
der die Erfahrung nicht intendierter Folgen sowie des damit verbundenen Sou-
veränitätsverlustes ausblendet« (Bommes 2009: 380).

Reformansätze: Keine verpflichtenden Quoten

Innerhalb der EU stehen sich – idealtypisch betrachtet – zwei Lager gegenüber,
die jeweils unvereinbare Vorstellungen zum künftigen Umgang mit Flüchtlings-
bewegungen vertreten. Grundsätzlich sehen sich die einen rechtlich verpflich-
tet, größere Flüchtlingsbewegungen in die EU weiterhin zuzulassen und wollen
diese als Ausdruck verpflichtender Solidarität »gerecht« auf dieMitgliedsstaaten
verteilt sehen – im Vertrauen auf die steuernde Kraft der Asylverwaltungen der
meisten EU-Staaten. Andere verweisen auf die geltenden Regularien von Dublin
III, die eingehaltenwerden sollen. Siewollenmittels Schutzes der Außengrenzen
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Zuzug weitgehend verhindern und treten für regionale Lösungen in den Anrai-
nerstaaten der Krisengebiete ein. In der Konsequenz sind beide Lager 2015 und
in den Folgejahren in erhebliche Konflikte geraten.

Die Modelle zur Lasten- und Verantwortungsteilung greifen vor allem auf
sharing policy; sharing money und sharing people zurück (Thielemann 2018: 70 f.).
Innerhalb der EU werden alle drei Ansätze verfolgt. Neben der Angleichung des
EU-Rechts geht es hier um die Stärkung europäischer Agenturen. So einigten
sich im Juni 2017 das Europäische Parlament und der Rat darauf, das Europäi-
sche Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) zur Europäischen Asylagentur
(EUAA) fortzuentwickeln. Personal und Haushalt sind stark angewachsen (von
2017 bis 2021 Verdoppelung auf rund 300Mitarbeiter, derHaushalt ist von 92Mil-
lionen Euro im Jahr 2018 auf 114Millionen für 2020 angestiegen (Schneider/Graff
2018: 3, EASO 2020: 1). Zudemwurden die Kompetenzen stark erweitert – sowohl
hinsichtlich einer einheitlicheren Anwendung des europäischen Asylrechts als
auchmit Blick auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten.

Aus Frontex ist eine Europäische Agentur zum Grenz- und Küstenschutz
mit erweiterten Aufgaben geworden. Weiterreichenden Kompetenzen stellten
sich die Mitgliedsstaaten mit Außengrenzen allerdings entgegen, weil sie ihre
Souveränität in diesem zentralen Feld in Frage gestellt sahen. Zudem wurde die
geplante personelle Aufstockung auf 10.000 auf das Jahr 2027 vertagt und soll
damit sieben Jahre später erfolgen als ursprünglich geplant.

Finanzielle Transfers zum Ausgleich besonderer Belastungen werden über
den im Jahr 2013 beschlossenen »Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds«
(AMIF) mit einem Budget von 3,14 Milliarden Euro und einer Laufzeit von 2014
bis 2020 abgewickelt (European Commission 2020). Die Umverteilungseffekte
bleiben allerdings unterhalb der tatsächlichen Kosten, die Staaten mit hohem
Flüchtlingszugang entstehen.

Im Vordergrund der öffentlichen Debatte stand in den Jahren nach dem
Massenzustrom des Jahres 2015 die verpflichtende Umverteilung von Flucht-
migranten auf die Mitgliedsstaaten durch automatisch sich in Gang setzende
Zuteilungen nach Quoten. Den Verteilungsschlüsseln lagen unterschiedlichste
Berechnungsmodelle zugrunde,die jeweilsmehrere Indikatorenberücksichtigen
(Matrix 2010; Behringer u.a. 2019: 36 ff.). Die EU-Kommission selbst legte für ih-
ren im Mai 2015 vorgestellten, zeitlich befristeten Verteilungsmechanismus das
BIP, die Bevölkerungszahl und die bisherige Zahl von Asylbewerbern zugrunde
(Europäische Kommission 2015 a: 5).

All diese Modelle haben zweierlei gemein: Ihnen liegt eine technokratische
Steuerungsagenda zugrunde. Sie stellt weder die Prioritäten von Fluchtmigran-
ten in Rechnung noch die teilweise damit im Zusammenhang stehenden stark
voneinander abweichenden Chancen, in Mitgliedsstaaten Flüchtlingsschutz zu
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erhalten.Wie sollte es gerechtfertigt werden, nach dem Zufallsprinzip Staatsan-
gehörige einem Land zuzuweisen, in dem die Anerkennungsquote sehr niedrig
ist und eine andere Gruppe der gleichen Staatsangehörigen einem anderen Mit-
gliedsstaat zuzuweisen, in dem die Chancen, Schutz zugesprochen zu bekom-
men,hoch sind (Parusel/Schneider 2017: 36 ff.)? Zudembleibendie historischund
politisch gewachsenen Identitäten und die soziale und wirtschaftliche Lage der
Zielländer, in die hinein verteilt werden soll, un- bzw. zu wenig berücksichtigt.
AußerdemlassendieModelleunbeachtet,dassdieUnterordnungvonStaatenun-
ter eine verbindliche Verteilung nach Quoten bedeutet, dass über die absoluten
Größenordnungen der aufzunehmendenGruppen keine Aussagen gemacht wer-
den können, weil die Bezugsgröße kontingent ist. Für viele Regierungen ist aber
genau dies nicht hinnehmbar, weil mit zunehmender irregulärer Zuwanderung
sich der Eindruck aufdrängt, die Regierung sei nicht mehr handlungsfähig – in
der Folge könnten die Chancen einerWiederwahl sinken. Somit wächst auch der
innenpolitische Druck, in den Reformverhandlungen auf europäischer Ebene re-
striktive Politiken zu unterstützen.

Hinzu kommt, dass trotz der weitgehenden Vergemeinschaftung weiterhin
die Mitgliedstaaten – und nicht die EU – Asyl gewähren. In diesem Politikfeld
versucht dieKommission immerwieder, indieKompetenzenderMitgliedstaaten
einzugreifen und sie an sich zu ziehen. Die Kompetenzstreitigkeiten führen zu
Blockaden imMehrebenensystem (Riedel 2020: 33).Dies trägt auchdazubei,dass
sich die Gruppe derMitgliedstaaten zunehmend spaltet –wie es der Konflikt um
die Reaktionen auf den deutschen Alleingang im Herbst 2015 deutlich zeigten.
Anstelle einer auf Vertrauen gegründeten Zusammenarbeit ist ein Wettbewerb
um die schlechtesten Bedingungen für Asylbewerber getreten. Genau das hatte
verhindert werden sollen.

Mit der lange verfolgten Absicht, Quotenmodelle festzuschreiben und damit
Dublin auszuhebeln, sind dieKommission,das Europäische Parlament undnicht
zuletzt die deutscheBundesregierung gescheitert.Das gilt in erster Linie für Vor-
schläge für bindende, dauerhaft geltendeMechanismen. Schrittweisemusste die
Kommission ihre Pläne aufgeben:

– DieMassenzustromrichtlinie ausdemJahr 2001 enthielt dieWillenserklärung
(»Es sollte ein Solidaritätsmechanismus geschaffen werden […]«), Belastun-
gen aus einemZustromvonVertriebenen »ausgewogen« auf dieMitgliedstaa-
ten zu verteilen. Dazu sollte es zur finanziellen Umverteilung sowie zur Ver-
teilung von Fluchtmigranten kommen (Rat 2001: Punkt 20). Einen entspre-
chenden Ratsbeschluss, der einen »Massenzustrom« als Voraussetzung fest-
stellt, hat es nie gegeben. Einen Automatismus sieht die Richtlinie nicht vor.
Sie hat bislang keinerlei Wirksamkeit gezeigt – weder aus Anlass der Flucht-
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bewegungen im Zuge des »Arabischen Frühlings« 2011/12 noch im Zuge der
»Flüchtlingskrise« 2015/16.

– Bereits 2008 bei der Reform des Dublin-Systems hatte die Kommission
Vorschläge zur Umverteilung im Falle von Überlastungen gemacht, blieb
damit aber erfolglos. Rechtzeitige Entscheidungen hätten einer Eskalation
der Migrationskrise vorbeugen können. Dazu hätten gehören können: Die
Unterstützung der Erstaufnahmeländer durch einen dort vorgenommenen,
rechtzeitigen und nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur; die Zahlung an-
gemessener Beiträge zur sachgerechten Ausstattung der Hilfsprogramme
der Vereinten Nationen sowie die rechtzeitige Realisierung von Neuansied-
lungsprogrammen (resettlement); ein rechtzeitiges Eingeständnis, dass das
Dublin-System funktional so defizitär war, dass nachhaltige ergänzende und
korrigierende Eingriffe unverzichtbar waren. Dazu hätten – spätestens 2014
– Maßnahmen zur Entlastung der vorwiegend betroffenen Mitgliedsstaaten
gehört – sowohl bei der Bewältigung des Zustroms als auch bei der Aufnahme
von Flüchtlingen.

– Vor dem Hintergrund des immer größer werdenden Zustroms schlug die
Kommission in ihrer Europäischen Migrationsagenda im Mai 2015 vor,
40.000 Syrer und Eritreer aus Italien und Griechenland innerhalb der EU
umzusiedeln. Zusätzlich sollen 20.000 Menschen auf Vorschlag des UNHCR
in der EU neu angesiedelt und nach Quoten auf die Mitgliedsstaaten verteilt
werden (Europäische Kommission 2015a).

– Ende September 2015 entschieden die EU-Innenminister mehrheitlich,
120.000 Flüchtlinge unter den Mitgliedsstaaten umzuverteilen – gegen die
StimmenTschechiens,Ungarns undder Slowakei, Finnland enthielt sich. Ins-
besondere mittel- und osteuropäische Mitgliedsstaaten waren nicht bereit,
Umverteilungsmechanismen und Quoten innerhalb der EU zuzustimmen.
Ungarn und die Slowakei klagten vor dem Europäischen Gerichtshof gegen
diesen Beschluss, wurden aber abgewiesen (EuGH 2017). Dies änderte aber
nichts am Scheitern des Umverteilungsbeschlusses: Bei Auslaufen des Ver-
teilungsplans im November 2017 waren erst 32 Prozent der vorgesehenen
Umsiedlungen erfolgt. Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat können
– das zeigt sich auch hier – die Effektivität von Entscheidungen negativ
beeinflussen (Roos 2021: 602). Während sich Ungarn, Polen, Tschechien und
die Slowakei sowie Kroatien und Österreich den Umsiedlungen vollständig
verweigerten, übernahmen Deutschland, Frankreich, Spanien und die Be-
neluxstaaten die ihnen zugewiesenen Kontingente nur zu geringen Anteilen
(Riedel 2020: 31). Obwohl damit weitaus mehr Staaten den Beschluss vom
September 2015 boykottierten als zunächst gegen ihn gestimmt hatten, ver-
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klagte die EU lediglich die Visegrad-Staaten vor dem EuGH und war dabei
erfolgreich (Beck 2020).

– In den Reformvorschlägen zum GEAS vomMai 2016 hält die Kommission an
den Prinzipien des Dublin-Verfahrens fest – ergänzt um einen Überlaufme-
chanismus, der aktiviert wird, wenn einzelne Mitgliedstaaten überlastet sein
sollten (Europäische Kommission 2016).Mitgliedstaaten, die sichweigern, an
einem Verteilungsverfahren nach Quoten teilzunehmen, sollen 250.000 Euro
pro Flüchtling als Strafabgabe (»Solidaritätsbeitrag«) an das Land zahlen, das
den Flüchtling übernimmt. Die Bundesrepublik Deutschland hat von Januar
2015 bis Oktober 2020 rund 400.000 »Dublin Fälle« bearbeitet. Demnach wä-
ren Zahlungen inHöhe von 100,3MilliardenEuro anDeutschland fällig gewe-
sen (Riedel 2020: 36). Alleine diese Größenordnung zeigt, dass der Vorschlag
keineChance auf Realisierung hatte.Die Feststellung des Präsidenten des Eu-
ropäischen Rates,Donald Tusk, imDezember 2017, die Debatte um verpflich-
tendeQuoten spalte dieMitgliedstaaten und sei es deshalb ineffektiv,war zu-
treffend (European Council 2017). Die Verhandlungen darüber zwischen Par-
lament, Kommission und Rat waren über Jahre blockiert. Jene Mitgliedsstaa-
ten, die seit 2015 die meisten Asylanträge zu verzeichnen hatten und deshalb
den Status quo verändern wollten, waren auf das Entgegenkommen der an-
deren angewiesen. Jene, die kein Interesse anQuoten und damit an einer Ver-
änderung hatten, mussten sich einfach nicht bewegen (Zaun 2018). Um ei-
nen Weg aus der Blockadefalle zu finden, hat die Kommission im September
2020 ihren Vorschlag der Strafabgabe ausdrücklich zurückgezogen (Europäi-
scheKommission 2020: 7) unddasVorhaben einer bindendenVerteilungnach
Quoten für alle aufgegeben.

– Im neuen »Migrations- und Asylpaket« vom September 2020 wird der Topos
der »flexiblen Solidarität« aufgegriffen und vorgeschlagen, denMitgliedstaa-
ten die Möglichkeit zu geben, zwischen verschiedenen Optionen der Beteili-
gung zu wählen, etwa bei der Rückführung durch »Rückkehrpatenschaften«
oder bei Such- und Rettungseinsätzen. Es bleibt aber bei dem Vorhaben ob-
ligatorischer Umsiedlung (Europäische Kommission 2020a), allerdings sollen
sichMitgliedsstaaten der Übernahme von Personen entziehen können (Euro-
päische Kommission 2020c: 20).

– Die Kommission fokussiert dabei auf die Rückführung abgelehnter und
ausreisepflichtiger Asylbewerber sowie auf die »Krisensolidarität« (Eu-
ropäische Kommission 2020b: 11). Von einem Massenzustrom betroffene
Mitgliedstaaten können einen Antrag bei der Kommission auf »Anwendung
der spezifischen Vorschriften für verbindliche Solidarität« (Europäische
Kommission 2020b: 16) stellen und entscheiden über den Antrag. In einem
»Durchführungsrechtsakt« wird die Zahl der umzusiedelnden Personen pro
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Mitgliedstaat festgelegt. Der Verteilungsschlüssel dafür beruht zu je 50 Pro-
zent auf der Einwohnerzahl und dem BIP (Europäische Kommission 2020b:
17).

Ungelöste Konflikte

Politikwissenschaftliche Analysen, die Asyl und Flüchtlingsschutz als »öffentli-
che Güter« mit akteurs- und handlungstheoretischen Kategorien thematisieren,
ermöglichen kein sachlich angemessenes Verständnis der Zusammenhänge,
solange sie weder die damit im Zusammenhang stehenden Konflikte um die
Kompetenzverteilung innerhalb der EU, die unintendierten Nebenwirkungen
der Aufnahme von Fluchtmigranten noch die durch historische Erfahrungen
geprägte Weltanschauungen der beteiligten Akteure in den Blick nehmen.
Kooperation und Lastenteilung haben positive Aspekte – sie wirken als Versiche-
rung gegen überproportionale Belastungen einzelner Mitgliedstaaten (Matrix
2010: 15 f.) und können somit deren Destabilisierung verhindern (insbesondere
für kleinere Mitgliedstaaten). Das Kollektivgut »Flüchtlingsschutz« schaffe »Sta-
bilität und Sicherheit« auch für andere Staaten – so die These (Thielemann 2017:
70). Im Falle der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 ist allerdings durch den Allein-
gang der deutschen Bundesregierung (Alexander 2017: 61), durch die die anderen
Mitgliedsstaaten unter Druck gesetzt werden sollten (was als Ausdruck deut-
scher Dominanz gedeutet wurde) genau das Gegenteil geschehen: Spannungen
wurdenmassiv erhöht und die EU an den Rand des Scheiterns gebracht.

Das Narrativ, es gehe hier um verweigerte Solidarität, Undankbarkeit und
überkommenen Nationalismus (Adler 2015), greift zu kurz und polarisiert. Das
massive Beharren auf den Einschränkungen der Souveränität der Mitgliedsstaa-
ten durch Mehrheitsentscheidungen stellt vielmehr die Integration der EU in
Frage (Nettesheim 2020a: 271). Der Beitritt der postsozialistischen Staaten er-
folgte aus ihrer Sicht gerade nicht mit der Perspektive der Verlagerung zentraler
Teile ihrer Souveränität auf eine supranationale Ebene. Das Trauma jahrzehnte-
langer Entmündigung durch die Zwangsmitgliedschaft imWarschauer Pakt sitzt
noch tief. Zudemgilt für weite Teile, dass sie das kosmopolitische, an universalen
menschenrechtlichenWerten orientierte politische Denken liberaler Eliten nicht
teilen. In den relativ homogenen Nationalstaaten – die sie nicht immer waren
– wird Solidarität unter ethnischen und religiösen Kategorien gedacht. Ivan
Krastev verweist exemplarisch auf die Lage in Bulgarien: Das Land habe nach
dem Ersten Weltkrieg so viele Flüchtlinge aufgenommen, dass ihr Anteil an der
Bevölkerung 25 Prozent erreichte.
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»Warum halfen die Bulgaren damals und verweigern heute jede Hilfe? Die Antwort ist einfach:
Vor einem Jahrhundertwarendie Schutzsuchenden in ethnischerHinsicht gleichfalls Bulgaren.
Heute sind sie es nicht.Die Bulgaren sind nicht der Ansicht, dass sie die einstmals ihren Lands-
leuten gewährte Solidarität auch anderen Menschen schulden, die vor Krieg und Verfolgung
fliehen […]. Die Flüchtlingskrise hat deutlich gemacht, dass Osteuropa gerade jene kosmopo-
litischen Werte als Bedrohung empfindet, auf denen die Europäische Union basiert, während
für viele in Westeuropa eben diese kosmopolitischen Werte den Kern der neuen europäischen
Identität ausmachen.« (Krastev 2017: 57 f.)

Der Konflikt ist daher als Ausdruck des Gegensatzes kosmopolitischer und kom-
munitaristischer Gesellschaftsverständnisse interpretiert worden (Löffler 2020).

Weder die Strukturprobleme des GEAS mit »Verantwortungsabwälzung und
Verantwortungsverlagerung […] [als] zentrale[n] Handlungsdeterminanten«
(Nettesheim 2020b: 76) sind bislang einer Lösung näher gekommen noch ist das
Verständnis des Selbstbestimmungsrechts staatlicher Gemeinschaften größer
geworden. Lediglich der Irrweg einer Solidaritätspflicht konkretisiert durch
verpflichtende Aufnahmequoten hat ein vorläufiges Ende gefunden. Die dahin-
terstehenden Konflikte grundsätzlicher Natur bleiben ungelöst. Sie tangieren
bei weitem nicht nur die jüngeren Beitrittsstaaten Ost- und Mitteleuropas und
können bei weiteren Fällen von Massenzustrom jederzeit wieder aufbrechen.
Da sie für alle Beteiligten politisch existenzielle Fragen berühren, bergen sie das
Potenzial, der Integration in der Europäischen Union nachhaltig zu schaden.
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Legitimität,Wohlfahrtsstaat und Verwaltung
Werner Jann

1. Einleitung

Fragen der Legitimation, insbesondere der Legitimation des Wohlfahrtsstaates,
aber auch die Rolle der Verwaltung immodernen Staat, spielen imwissenschaft-
lichen Werk von Frank Nullmeier bekanntlich eine große Rolle. Allerdings gibt
es, soweit ich das überblicken kann, keine Veröffentlichung, in der diese beiden
wichtigen Elemente des modernen Staates, und damit auch der modernen Poli-
tikwissenschaft, explizit miteinander verknüpft werden. Genau die Relevanz ei-
ner solchenVerknüpfungunddiedabeimöglicherweisehilfreichenKonzepteund
Theorien sollen in der folgenden Skizze zumindest angedeutet werden.

In Nullmeiers Beiträgen zu einermodernen Legitimitätspolitik, die vor allem
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs »Staatlichkeit im Wandel« entstan-
den sind (als Übersicht Nullmeier 2010), geht es zentral um die prekäre Legitimi-
tät modernerWohlfahrtsstaaten, die durch neue Formen von Governance, durch
neue Akteure und Legitimitätskriterien, und nicht zuletzt durch Internationali-
sierung zunehmend in Frage gestellt werden:

»Neue Akteure, neue Institutionen und neue Formen des Regierensmit weitreichenden Konse-
quenzen führen zu der Frage, ob hier überhaupt eine legitime, d.h. normativ anerkennungs-
würdige Ordnung vorliegt, deren Entscheidungen von den Betroffenen akzeptiert und deren
Forderungen Folge geleistet werden können.« (Nullmeier/Geis/Daase 2012: 11)

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf den »Aufstieg der ›neutralisie-
renden‹ LegitimitätskriterienwieTransparenz,Verantwortlichkeit,Gemeinwohl,
Expertise und Unparteilichkeit« hingewiesen (ebd.: 16). Diese Kriterien staatli-
chen Handelns sind allerdings gerade nicht neu, sondern sind klassische Merk-
male einerWeberianischen Verwaltung.

Immer wieder spielt dabei auch die auf Scharpf zurückgehende Unterschei-
dung von Input- und Output-Legitimität eine Rolle, weil Wohlfahrtsstaaten so-
wohl auf der Input-Seite (ungenügende demokratische Legitimation) wie auf der
Output-Seite (ungenügende Leistungen) in Gefahr geraten. Dabei wird darauf
verwiesen, dass
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»Output-Legitimität bereits in der Ursprungsfassung bei FritzW.Scharpf nicht als bloße Funk-
tionalität, als effektive und effiziente Problemlösung, verstanden wurde, sondern auch Unpar-
teilichkeit und Gemeinwohl umfasste, also weitaus komplexer angelegt war, als eine einfache
Demokratie-Performanz-Gegenüberstellung vermuten lässt« (ebd.: 15).

Auch Luhmanns Konzept der »Legitimation durch Verfahren«, also »die fraglose
Hinnahme bindender Entscheidungen des politischen Systems unabhängig von
den konkreten persönlichenMotivationsstrukturen durch Institutionalisierung«
(Nullmeier 2010: 9), wird zitiert, aber wird als zu eng und befremdlich abgelehnt,
denn statt der »fraglosen Hinnahme von Entscheidungen aufgrund von Verfah-
ren verbinden wir heute mit dem Begriff der Legitimität ein stetes Ringen um
Rechtfertigungen für politische Herrschaftsordnungen. Legitimität ist diskursiv
geworden.« (ebd.)

Aber wenn Legitimität diskursiv geworden ist, welche Rolle spielen dabei der
»arbeitende Staat« und die Verwaltung? Die meisten Bürgerinnen und Bürgern
erleben den Staat ja nicht nur und nicht in erster Linie im Rahmen demokra-
tischer Prozesse (also Wahlen, Bürgerbeteiligung etc.), und auch nicht nur in
der Form realer Leistungen (zum Beispiel des Wohlfahrtsstaates), sondern vor
allem in konkreten Interaktionen mit der öffentlichen Verwaltung. Die öffent-
liche Verwaltung wird allerdings vorrangig problematisiert, wenn es um ihre
Rolle im Rahmen demokratischer Legitimationsketten geht (Nullmeier/Nonhoff
2010), und die Vorstellung einer »sich selbst legitimierenden Verwaltung« gilt
als Schreckgebilde, das aber inzwischen überwunden sei (Nullmeier 2010: 9).
Als realistisch erscheinen allenfalls Legitimitätsvorstellungen, »die vorrangig
auf Accountability« setzen (Nullmeier/Geis/Daase 2012: 15), also auf Rechen-
schaftspflichten, allerdings sei dabei nicht klar,wie der Bezug zu demokratischer
Gleichheit, Partizipation und Inklusion gesichert werden könne.

Genau um diese Fragen soll es im Folgenden gehen. Diskutiert werden sollen
dabei vier Konzepte, die in den letzten Jahren in der verwaltungswissenschaftli-
chen Debatte eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, und es soll gefragt wer-
den, ob undwie sie zumVerständnis der Legitimationsproblememoderner Staa-
ten beitragen können, und welche Rolle sie dabei der modernen Verwaltung zu-
weisen.

Ausgangspunkt sind die Konzepte der Input- und Output-Legitimität und
deren neuere Ergänzung durch Throughput-Legitimacy. Hinzu kommen Rechen-
schaftspflicht und Accountability, die in den letzten Jahren zentrale Konzepte der
modernen Verwaltungswissenschaft geworden sind. Als weitere Ansätze werden
schließlich kurz New-Institutionalism und der Quality of Government Ansatz einge-
führt, und am Ende wird noch einmal gefragt, was das alles mit Verwaltung zu
tun hat (vgl. zum Folgenden ausführlich m.w.A. Jann 2017).
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2. Throughput-Legitimacy

Das Verhältnis zwischen Leistungen, Rechenschaftspflichten und Legitimität ist
in der vorhandenen Literatur bisher eher stiefmütterlich behandelt worden (sie-
he jedochMarchundOlsen 1995: 143 ff.;Moore 2014;Moes 2009).DerGrunddafür
scheint wie so oft die komplexe und umfassende Natur des Legitimitätskonzepts
zu sein.Es gibt »practioners theories«,die einfach annehmen,dassmehrRechen-
schaftspflichten nicht nur zu besserer Leistung, also mehr und besserem Out-
put führen, sondern auch die Legitimität öffentlicher Entscheidungen und letzt-
lich die Legitimität des modernen Wohlfahrtsstaates erhöhen, aber diese basie-
ren eher auf »Intuition« als auf systematischen theoretischen oder empirischen
Belegen. Considine/Afzal (2011: 375) nehmen zumBeispiel an, »those elements of
NPM that increase responsiveness, tailoring of services, and efficiency may help
drive stronger attachment of citizens and élites to key state institutions«. Aber
gleichzeitig spekulieren sie auch, dass diese Maßnahmen »which push services
out to contractors who then care little for creating public value and only seek to
maximize profits will have the opposite impact on legitimacy«. Inwieweit zum
Beispiel New Public Management (NPM) tatsächlich zu mehr Effizienz und Ef-
fektivität staatlichenHandelns führt, ist offensichtlichumstritten,und inwieweit
diesesdannwiederumzurmehrLegitimationerst recht (siehe imDetail Jann2017
und die übrigen Beiträge in Christensen/Laegreid 2017).

Wie bei denmeisten grundlegenden Konzepten in den Sozialwissenschaften,
wie Demokratie, Autorität oder Autonomie, ist Legitimität ein sehr breites und
strittiges Konzept. In einer umfassenden Übersicht über die vielfältige Literatur
zur organisatorischen Legitimität kommt Suchman zu dem Schluss, dass »many
researchers employ the term legitimacy, but few define it« (Suchman 1995: 572).
Hilfreich ist die schon erwähnte Unterscheidung zwischen Input- und Output-
Legitimität, die ursprünglich von Fritz Scharpf (1999, 1970) vorgeschlagen wur-
de, und zudem in jüngster Zeit von Vivien Schmidt auf die Troughput-Legitimi-
tät ausgeweitet wurde.Grundsätzlich baut dieseUnterscheidung aufWeber (und
später Easton) auf und bezieht sich auf das Ausmaß, in dem politische Prozes-
se und Ergebnisse von der Bevölkerung akzeptiert werden, so dass sie freiwillig
den Handlungen und Entscheidungen von Regierung und Verwaltung zustim-
men, selbst wenn diese ihren eigenen Interessen und Wünschen zuwiderlaufen
sollten (Schmidt 2013; Scharpf 1999). Dabei ist es wiederum in Anlehnung anWe-
ber wichtig daran zu erinnern, »legitimacy is a belief, an empirical phenomenon
to be established as other socially relevant subjective phenomena, and not some-
thing to be inferred from compliant behavior nor deduced from the presence or
absence of its presumable determinants« (Mayntz 2011: 138).
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Nach Scharpf (1999: 7 ff.) bezieht sich Input-Legitimität also auf die demokra-
tische Qualität der Prozesse, deren Ergebnis Policies, Gesetze und Regeln sind.
Demokratische Legitimität erfordert Mechanismen oder Verfahren, die politi-
sche Entscheidungen und Policies mit den Präferenzen der Bürger verknüpfen.
In modernen Demokratien sind dies meist repräsentative Institutionen, in de-
nen politische Entscheidungsträger durch Wahlen zur Rechenschaft gezogen
werden können, das heißt traditionelle »majoritäre« Institutionen. Die Demo-
kratiedoktrin des deutschen Bundesverfassungsgerichts bezeichnet dies als
»ununterbrochene Legitimationskette«, von denWählerinnen undWählern über
Wahlen, Parlamente,Regierungen,Ministerinnen undMinister,Ministerien und
Behörden bis hin zu Politik und Regierungshandeln (Wiesner et.al. 2006). Input-
Legitimität bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Forderungen institutio-
nell und deliberativ über repräsentative Politik zum Ausdruck bringen können
und gleichzeitig durch ihr Identitäts- und Gemeinschaftsgefühl Unterstützung
leisten.

Bei Output-Legitimität geht es demgegenüber um die Fähigkeit einer Regie-
rung oder eines politischen Systems, kollektive Probleme zu lösen und die Erwar-
tungenderRegierten zu erfüllen. »Output legitimacy requires policies towork ef-
fectively while resonating with citizens‹ interests, values and identity« (Schmidt
2013: 7), oder,wie Scharpf argumentiert,Demokratiewäre ein leeres Ritual,wenn
demokratische Verfahren nicht in der Lage wären, Ergebnisse zu erzielen, das
heißt Ziele zu erreichen, die den Bürgern kollektiv am Herzen liegen. Die Bür-
ger erwarten von Regierungen, dass sie Probleme lösen oder zumindest abmil-
dern. Ein System, das vorbildlich demokratisch ist und die höchsten partizipa-
torischen Standards erfüllt, aber keine akzeptablen politischen Ergebnisse, zum
Beispiel in Bezug auf das Sicherheitsniveau oder soziale Standards, garantieren
kann, ist nicht legitim und wird nicht überleben können.

Auf der anderen Seite wird ein System, das zwar Leistungen erbringt, aber
nicht zumindest demokratische Mindeststandards erfüllt, ebenfalls nicht als le-
gitim angesehen. Die Idee des »guten Diktators« wird zum einen aus normativ-
theoretischen Gründen abgelehnt, da die Beteiligung der Bürger an den öffentli-
chenAngelegenheiten alsWert an sich, als unverzichtbarer Teil dermenschlichen
Emanzipation angesehen wird. Sie wird aber auch aus analytisch-theoretischen
Gründen abgelehnt, da nur offene Diskussionen, Verhandlungen und kommuni-
kative Rationalität zu gegenseitigem Verständnis, Anpassung und Verbesserung
durch den Austausch vonGründen und Argumenten und letztlich zu erfahrungs-
basiertem Lernen führen werden. Eine Kernannahme der modernen Demokra-
tietheorie ist, dassDemokratien eine einzigartige Fähigkeit haben, ausErfahrun-
gen zu lernen (Olsen 2015). Dies mag durch Länder in Frage gestellt werden, die
kaumdemokratische Kriterien erfüllen,wie Singapur oder China, aber auch dort
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scheinen die Reaktionen der Bürger auf politische Fehlschläge einen gewissen
Einfluss auf die Regierungen zu haben, ohne allerdings bisher die Vorherrschaft
einer Partei zu gefährden (Peters 2013).

Vivien Schmidt fügt dem das Konzept der throughput-legitimicy hinzu. Anders
als die leistungsorientierte Legitimität des Outputs und die beteiligungsorien-
tierte Legitimität des Inputs ist Throughput-Legitimität prozessorientiert und
basiert auf den institutionellen Interaktionen der politischen Akteure:

»Throughput, in short, encompasses the myriad ways in which the policy-making processes
work both institutionally and constructively to ensure the […] accountability of those engaged in
making the decisions, the transparency of the information and the inclusiveness and openness
to ›civil society‹. As such, it constitutes a third and distinct criterion in the normative theoretical
analysis of democratic legitimacy, alongside output and input« (Schmidt 2013: 7).

Mit anderen Worten: Throughput-Legitimität erfordert Governance-Prozes-
se, die unter anderem durch Transparenz, Inklusion, Offenheit und Fairness
gekennzeichnet sind. Allgemeiner könnte man argumentieren, dass eine Ent-
scheidung, eine Policy oder eine Organisation Legitimität besitzt, wenn sie
auf formal und verfahrenstechnisch korrekte und akzeptierte Weise zustande
kommt oder entscheidet.Dies verweist wiederumaufWebers rechtlich-rationale
Legitimität und damit auf die bürokratisch organisierte Verwaltung.

Die Unterscheidung zwischen Input- und Output-Legitimität ist nicht im-
mer ganz eindeutig, aber bei der Throughput-Legitimität kommt es eben nicht
(nur) auf die demokratische Legitimität von Organisationen und Entscheidun-
gen an, sondern darauf, ob Regeln und Erwartungen in Bezug auf Legalität, Un-
parteilichkeit, finanzielle und rechtliche Korrektheit, Fachwissen und ordnungs-
gemäße Verfahren eingehalten wurden. Verfahrensrationalität, Rechtsstaatlich-
keit, Fairness, Unparteilichkeit, Zuverlässigkeit und Fachwissen sind, wie Johan
Olsen immerwieder betont hat,Kernbestandteile des klassischenKonzepts einer
Weberianischen Bürokratie (Olsen 2006, 2008). Bürokraten sindDiener undHü-
ter rechtlicher und professioneller Regeln und einer verfassungsmäßigen Ord-
nung, wobei sie drei konkurrierende Prinzipien auszubalancieren haben, näm-
lich Regeln (Recht und Gerichte als Grundlage bürokratischer Entscheidungen),
Hierarchie (Demokratie und Politiker als Grundlage), und Fachwissen (Sachver-
stand und Professionen als Grundlage). Rationalität und damit (rechtlich-ratio-
nale) Legitimität ist indiesemVerständnis einAttributderOrganisationsstruktu-
ren und der Verfahren, um Entscheidungen und Ergebnissen zu erreichen, und
nicht des Ergebnisses selbst. Schmidts Beobachtung der zunehmenden Bedeu-
tung von Throughput-Legitimität spiegeln Olsens Überlegungen zum »Auf und
Ab« und insbesondere zum starken Comeback und zur »Wiederentdeckung« der
Bürokratie. Bürokratien sind, wie Olsen betont, Gestalter und Verstärker kultu-
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rellerWerte, IdentitätenundVerhaltensnormen,undgenaudieseWerteundNor-
men sind der Kern derThroughput-Legitimität.

Vivien Schmidt räumt ein, dass die verschiedenen Formen der Legitimität
manchmal schwer zu unterscheiden sind,

»throughput has sometimes been discussed in output terms, where particular institutional or
discursive processes (i.e. legality or fairness) are seen as preconditions for (or elements of) better
output performance, and occasionally in input terms, where (again these) certain institutional
processes or deliberative interactions are preconditions for (or again elements of) better input
participation« (Schmidt 2013: 14),

aber sie sind dennoch hilfreich um zu verstehen,warum es verschiedene Formen
der Rechenschaftspflicht gibt, wie sie mit verschiedenen Formen der Legitimität
zusammenhängen und wie sie zusammenwirken.

3. Accountability

Ausgehend von diesen drei Formen der Legitimität können auch drei Formen
von Rechenschaftspflicht und damit von Diskursen unterschieden werden: die
traditionelle politische und demokratische Input-Rechenschaftspflicht, die sich
hauptsächlich an den Beziehungen zwischen Bürgern, Politikern und Büro-
kraten orientiert; die ergebnis- und outputorientierte Rechenschaftspflicht, die
hauptsächlich an Leistungen,wirksamenMaßnahmenund »value formoney« für
Bürger, Klienten und »Kunden« interessiert ist; und die Throughput-orientierte
Rechenschaftspflicht, bei der formale Verfahren, ordnungsgemäße Prozesse,
Fairness, Fachwissen, Unparteilichkeit und ähnliche Werte im Mittelpunkt
stehen.

Genau diese Unterscheidungen stehen im Mittelpunkt der jüngsten Debat-
ten.Vielesdeutetdaraufhin,dassdie traditionelledemokratischeRechenschafts-
pflicht, und damit die Input-Legitimität, an Boden verliert, während nicht-ma-
joritäre Organisationen an Legitimität gewinnen. Ein Indikator ist das steigen-
de Vertrauen in Zentralbanken, Gerichte, Ombudsmänner und unabhängige Re-
gulierungsbehörden (»age of the unelected«; Olsen, 2015), während traditionel-
le demokratische Akteure wie Parlamente, Regierungen und insbesondere Par-
teien und Politiker an Akzeptanz verlieren. In fast allen westlichen Demokratien
beobachten wir sinkende Wählerzahlen, weniger Parteimitglieder sowie ein ab-
nehmendes Vertrauen in die Regierung. Die allgemeine Hypothese lautet, dass
wir einen Rückgang der Legitimität durch die traditionelle Rechenschaftspflicht
derHauptakteure, also durch repräsentativeDemokratie, undHierarchie erleben
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(Peters 2013).GenaudieswardieAusgangshypothese des Projekts imRahmendes
Wandels der Staatlichkeit.

Aberdies gilt auch fürneueFormenvonOutput-Rechenschaftspflicht.Die zu-
nehmende Bedeutung von Rechenschaftspflicht in der Form von management-
orientierten Reformen zur Leistungsmessung und -steuerung (New Public Ma-
nagement (NPM)) sind Teil dieser Entwicklung. Die Betonung der zentralen Rol-
le vonManagern, des Leistungsmanagements, der Messung und der Erbringung
von Dienstleistungen für »Kundinnen und Kunden« führt zu einer Entpolitisie-
rungderEntscheidungsprozesse undzurBetonungderProduktionundMessung
von Dienstleistungen, und nicht der demokratischen Mechanismen für die Aus-
wahl von angemessenen Maßnahmen (Peters 2013). NPM-Reformen verstärken
daher den Glauben an einfache Output-Legitimität und an Rechenschaftspflicht
durch Ergebnisse. Politikmuss effektiver und effizienter werden, dannwird alles
gut.

Die auffälligste Entwicklung in den letzten Jahren ist jedoch die Verbrei-
tung anderer und neuer Formen von Rechenschaftspflicht, die als horizontal
oder diagonal bezeichnet werden, wo also Rechenschaft gegenüber Rechnungs-
prüfungsinstitutionen, Verwaltungs- und Fachgerichten, aber auch gegenüber
Berufsverbänden und Organisationen, die Interessen der Bürger und Bürge-
rinnen, Kunden und Kundinnen, Nutzer und Nutzerinnen und der allgemeinen
Öffentlichkeit vertreten, zu leisten ist (Schillemans 2008, Jann/Laegreid 2015).
Die Rolle von traditionellen politischen und administrativen Foren von Rechen-
schaftspflicht wird schwächer, während der Stellenwert von rechtlichen, finan-
ziellen, professionellen und sozialen Foren an Bedeutung wächst. Gleichzeitig
ist zu erkennen, dass Rechtmäßigkeit, ordnungsgemäße Verfahren, Fairness
und Fachwissen, das heißt die bekanntenMerkmale einerWeberianischen Büro-
kratie, als Elemente der Rechenschaftspflicht an Bedeutung gewinnen. Diese Werte
waren nie verschwunden, sondern wurden traditionell durch die Prozesse der
politischen Rechenschaftspflicht überwacht und durchgesetzt. Durch die neuen
»diagonalen« und »horizontalen« Formen der Rechenschaftspflicht erfahren sie
aber nun eine gesteigerte Aufmerksamkeit.

Rechenschaftspflicht bedeutet also nicht nur, dass Akteure danach beurteilt
werden, ob sie auf Forderungen nach partizipativem Input reagieren, oder sie
für den Output und das Ergebnis ihrer Entscheidungen verantwortlich gemacht
werden können. Moderne Rechenschaftspflicht bezieht sich in hohemMaße auf
die Qualität von Entscheidungen in Bezug auf Verfahren und ordnungsgemäße
Prozesse.Nicht nur reicht die leistungsbezogene Legitimität der Output-Varian-
te für die Legitimierung politischer Systeme nicht aus, genausowenigwie die In-
put-Legitimität durch demokratische Beteiligung und Kontrolle, sondern beide
benötigen eine prozeduraleThroughput-Legitimität, das heißt inhaltlicheWerte
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und Prinzipien, die Performanz und Prozesse leiten und die den Output des po-
litisch-administrativen Systems vertrauenswürdig und anerkanntmachen. Auch
die verweist wieder auf die Bedeutung der Verwaltung als Akteur.

4. New-Institutionalism

Ob und wie sich Rechenschaftspflichten positiv auf Legitimität auswirken, ist
schwer nachzuweisen, und es mangelt an empirischen Studien. Vivien Schmidt
argumentiert, dass im Gegensatz zu Input und Output, bei denen angenom-
men werden kann, dass ein Mehr von beidem wahrscheinlich demokratische
Legitimität erhöht, mehr Throughput-Legitimation möglicherweise nur ge-
ringe Auswirkungen hat, während ein Weniger davon, also mehr Korruption,
Inkompetenz und Ausgrenzung, das ganze Kartenhaus zum Einsturz bringen
kann.

Offenkundig ist auch das Konzept des Outputs, das heißt der Leistung, »slip-
pery« und zweideutig. In seinem neueren NPM-Verständnis befasst es sich vor-
rangigmit Effektivität,Effizienz,Bürgerzufriedenheit unddemPreis-Leistungs-
Verhältnis, das heißt mit der Rechenschaftspflicht für Ergebnisse und Resulta-
te. Die Leistung politischer Systeme und Institutionen hängt jedoch offenkundig
auch mit der demokratischen Qualität der Entscheidungsfindung und nicht zu-
letzt mit Elementen der Legalität, Fairness, Professionalität, Sachkenntnis usw.
zusammen. Es gilt daher, die Beziehungen zwischen all diesen Formen von Leis-
tung und Legitimität besser zu verstehen und zu konzeptualisieren. Zu diesem
Zweck ist es hilfreich, auf die neuere Institutionentheorie zurückzugreifen.

Alltagstheorien – die intuitiven Annahmen von Praktikerinnen und Prakti-
kern – gehen davon aus, dass die Legitimität umso höher ist, je besser die Leis-
tung des Wohlfahrtsstaates und seiner Organisationen. Aber neo-institutionelle
Theorien schlagen zumindest auch andere Möglichkeiten vor, insbesondere un-
ter Verwendung des Konzepts der Entkopplung (Meyer/Rowan 1991). Vielleicht ist
die Beziehung nicht so eng wie vermutet und vielleicht sind Akteure sogar aktiv
damit beschäftigt, diese Beziehung zu lockern oder zu verschleiern.Und schließ-
lich könnte die Beziehung auch andersherum funktionieren: Je legitimer die po-
litisch-administrativen Systeme sind, desto besser sind ihre Leistungen.

Suchman schlägt eine hilfreiche Unterscheidung zwischen pragmatischer,
normativer und kognitiver Legitimität vor, die an die drei Säulen der Institutio-
nentheorie von Scott erinnert (Scott 2013). Pragmatische Legitimität ist eng mit
der »logic of consequentiality« verbunden,das heißtOrganisationengelten als le-
gitim,wenn sie die versprochenen Leistungen erbringen. Die neo-institutionelle
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Theorie legt nahe, dass der Bedarf an pragmatischer Legitimität umso größer ist,
je stärker das technische Umfeld ist (Scott/Meyer 1991). Immer dann, wenn die
Ergebnisse einigermaßen leicht zu messen oder zumindest zu beobachten sind
(Wilson 1989), hängt die Legitimität von Organisationen von diesen Ergebnissen
ab. Suchmanweist aber auch darauf hin, dass »in aworld of ambiguous causality,
the surest indicator of ongoing commitment to constituent well-being is the or-
ganization’s willingness to relinquish some measure of authority to the affected
audience (to be co-opted, so to speak). Displaying such responsiveness is often
more important (and easier) than producing immediate results« (Suchman 1995).
Dies ist genau das, was wir in Bezug auf die Zunahme verschiedener Formen von
»social accountability« beobachten, bei der Klienten, Kunden, Nutzergruppen
und die Umwelt auf Kosten der traditionellen politischen Rechenschaftspflicht
und auch als Ersatz für die schwierige oder umstrittene Leistungsmessung und
-verwaltung in die Rechenschaftspflicht einbezogen werden.

Die neo-institutionelle Theorie ist sogar noch hilfreicher bei Arrangements,
bei denen das institutionelle Umfeld stärker ist als technische Merkmale. Hier
gilt, je stärker das institutionelle Umfeld ist, desto größer ist der Bedarf an
normativer und kognitiver Legitimität. Das wiederum bedeutet, dass Manager
eher an der Manipulation von Symbolen und Ritualen interessiert sind, weil
das einfacher ist als die Beeinflussung von Leistung oder realen Ergebnissen.
Und genau das ist es, was wir bei verschiedenen Formen des opportunistischen
Managementverhaltens (Gaming usw.) beobachten und was die Grundlage für
das neue Interesse an »reputation management« (Carpenter/Krause 2012) ist,
frei nach Groucho Marx: »The secret of life is honesty and fair dealing. If you can
fake that, you’ve got it made.«

Dabei können gerade auch technokratische Leistungsmessungen normativ
vorgeschrieben werden (konsequentielle Legitimität als rationale Mythen). Öf-
fentliche Organisationen schaffen Legitimität, indem sie sich gesellschaftlich
akzeptierte Techniken und Verfahren zu eigen machen, vor allem dann, wenn
es keine eindeutigen Output- und Ergebnismessungen und Kausalitäten gibt.
Genau dies war bei der »Audit-Revolution« (Powell 1999) zu beobachten und
könnte auch die Ursache für die Zunahme der Throughput-Legitimität sein. Es
ist schwer bis unmöglich, Leistung zu messen und klare Kausalitäten zu ermit-
teln, aber zumindest befolgen wir alle technokratischen Verfahrensregeln des
Leistungsmanagements.

Eine andere, ähnliche Art, diese Entwicklungen zu konzeptualisieren, ist
»mimetic isomorphism« (DiMaggio/Powell 1983). Hier werden nicht nur Verfah-
ren, sondern auch die Struktur der öffentlichen Organisationen wieder wichtig,
vor allem die Struktur und die Merkmale der klassischen Bürokratien. »In-
stitutionally prescribed structures convey the message that an organization is
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acting on ›collectively valued purposes in a proper and adequate manner‹; […]
structures, like procedures, serve as easily monitored proxies for less visible
targets of evaluation, such as strategies, goals, and outcomes.« (Suchman 1995:
581) Throughput-Legitimität ist also nicht nur verfahrensbezogen, sondern auch
strukturell, und kann daher ein guter Ersatz für Input- und Output-Legitimität
sein.

Schließlich kann auch kognitive Legitimität eine Rolle spielen. Hier gilt die
Annahme, Alternativen seien schlechthin undenkbar. Diese »taken-for-gran-
tedness« ist sowohl die subtilste wie auch mächtigste Quelle von Legitimität.
Wenn Alternativen undenkbar sind, werden Einwände unmöglich, und Legi-
timation wird durch ihre Konstruktion unangreifbar. Suchman rät daher, auf
dieser kognitiven Ebene anzusetzen, »accounts should be simple or even banal,
not only explaining organizational behavior, but also making it seem natural and
inevitable« (Suchman 1995: 596).

DieserkurzeÜberblicküberdieBeiträgederneo-institutionellenTheorie zum
Verständnis derQuellenundProbleme vonLegitimität ist offensichtlich sehr kur-
sorisch.Er deutet jedoch darauf hin, dass die Bedeutung vonOutput- undOutco-
me-Leistungen für die institutionelle Legitimität von Organisationen des öffent-
lichen Sektors im Allgemeinen vermutlich geringer ist als gewöhnlich angenom-
men.Throughputs, also die Art undWeise wie Leistungen erbracht werden, sind
von erheblicher Bedeutung. Diese Sichtweise ist in den letzten Jahren insbeson-
dere von skandinavischen Forschern unter der Überschrift Quality of Government
verfolgt worden.

5. Quality of Government

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist, dass repressive, inkompetente, korrupte und
parteiische Governance-Praktiken Hauptgrund für Legitimitätsdefizite und da-
mit auch die Leistungsfähigkeit politisch-administrativer Systeme sind.Die Ver-
meidung und Ächtung von Korruption und die Achtung rechtsstaatlicher Grund-
sätze und Unparteilichkeit sind aus dieser Sichtweise für die Legitimität einer
Regierung viel wichtiger als klassische demokratische Rechte undVerfahren oder
materielle Wohlfahrtsgewinne. Meritokratische Bürokratie und Rechtsstaatlich-
keit erleben daher auch in diesemAnsatz ein starkes Comeback (als umfassenden
Überblick Bågenholm u.a. 2021).

Die grundlegende Definition von Quality of Government (QoG) stammt von
Rothstein and Teorell (2008: 170) und betont das Merkmal der »impartiality«:
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»When implementing laws and policies, government officials shall not take into consideration
anything about the citizen/case that is not beforehand stipulated in the policy or the law […] im-
partiality is first and foremost an attribute of the actions taken by judges, civil servants, politi-
cians, and the like.«

Inzwischen gibt es eine ausführliche Diskussion über die Konzeptionalisierung
und Operationalisierung des Konzepts (zur Abgrenzung von Rule of Law, Good
Governance und Impersonal and Objective Rule siehe Rothstein 2021, zur Ope-
rationalisierung und Messung insgesamt die Beiträge in Bågenholm u.a. 2021),
aber der Kern dieser bewusst einfachen und knappen Definition gilt weiter. Zen-
tral ist »impartiality«, Unparteilichkeit, Unvoreingenommenheit undNeutralität
bei der Implementation von Public Policies, also von Gesetzen, Programmen und
Maßnahmen durch Angehörige des öffentlichen Sektors. Es geht um »how public
policy is implemented rather than what these policies are, or the outcomes of such
policies« (Linde/Dahlberg 2021: 231, Hrvhbg. i.O.).

Es gibt eine Vielzahl von Studien, die zeigen, dass ein höheres Niveau von
QoG viel stärker das Niveau allgemeinenmenschlichenWohlbefindens und poli-
tischer Legitimität erklärt, alsMerkmale repräsentativer oder direkterDemokra-
tie. Umgekehrt gilt, »the level of impartiality in the public administration does a
much better job in explaining the variation in satisfaction with democracy across
theworld.The explained variance ismore than twice compared to that of electoral
democracy and 16 percentage points larger than that for economic performance«
(Linde/Dahlberg 2021: 235 mit einer umfassenden Übersicht über einschlägige
Studien).

Die Verbindungen zu klassischenMerkmalen einerWeberianischen Bürokra-
tie sind offensichtlich. Auch hier gibt es einige empirische Ergebnisse, allerdings
noch keineswegs ausreichend und umfassend genug, denn in ihrer Zusammen-
fassung der Literatur kommenDahlström and Lapuente (2021) zu dem Ergebnis,
»the internal workings of the state and the incentives of public employees admi-
nistrating state business and providing public services are often, despite their ca-
pital importance, overlooked by scholars of government« (Dahlström/Lapuente
2021: 642).

Dahlström and Lapuente gehen von einer eher engenDefinition derWeberia-
nischen Bürokratie aus und konzentrieren sich auf deren personellenMerkmale,
also wie Bürokraten rekrutiert, befördert, entlassen und bezahlt werden, das
heißt wie interne und externe Anreize einer Tätigkeit im öffentlichen Sektor
ausgestaltet sind. Als zentrale Merkmale identifizieren sie meritokratische, also
leistungs- und ausbildungsbezogene Rekrutierung, verlässliche und verhältnis-
mäßig attraktive Bezahlung, die Internalisierung von Normen wie Gleichbe-
handlung und Unparteilichkeit und schließlich eine deutliche Unterscheidung
bürokratischer von politischen Karrieren. Bürokratien, die diese Merkmale
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aufweisen, bezeichnen sie als autonome Bürokratien, und sie summieren den
Stand der Forschung sehr vorsichtig: »the picture is one of a robust correlation
between the prevalence of autonomous bureaucracies and largely uncorrupt,
highly effective governments, with sound theoretical reasons for assuming that
the relationship could be causal« (Dahlström/Lapuente 2021: 652).

6. Zusammenfassung

Ausgangspunkt dieser kleinen Skizze war die Beobachtung, dass in den vielfäl-
tigen Beiträgen von Frank Nullmeier zu den Legitimationsproblemen moderner
Wohlfahrtsstaaten die Rolle und die Bedeutung der öffentlichen Verwaltung bis-
her nur eine geringe Rolle gespielt haben. Anhand von vier aktuellen Konzepten
und Ansätzen ist dann versucht worden zu zeigen, wo hilfreiche und vielverspre-
chende Verbindungen zwischen Legitimation, Wohlfahrtsstaat und Verwaltung
zu erkennen sind:

– Das Konzept derThroughput-Legitimacy argumentiert, dass weder die demo-
kratische Legitimität von Organisationen und Entscheidungen noch deren
Leistungen ausreichen, moderne Wohlfahrtsstaaten zu legitimieren, son-
dern dass es entscheidend darauf ankommt, ob Regeln und Erwartungen in
Bezug auf Legalität, Unparteilichkeit, finanzielle und rechtliche Korrektheit,
Fachwissen und ordnungsgemäße Verfahren eingehalten werden.

– Ähnlichesgilt fürForderungennachmehrundumfassenderAccountability.Re-
chenschaftspflichten und damit Diskurse im modernen Wohlfahrtsstaat er-
strecken sich zunehmend nicht nur auf die Frage der demokratischen Legiti-
mationsketten, oder auf denNachweis vonwohlfahrtsstaatlichen Leistungen,
sondern auf neue Formen, die als horizontal oder diagonal bezeichnet wer-
den,weil sie nicht Teil klassischer hierarchischer Legitimitätsketten sind.Ge-
meint sind Rechnungsprüfungsinstitutionen, Verwaltungs- und Fachgerich-
te, aber auch Berufsverbände und nicht zuletzt Bürger- und Kundenorgani-
sationen, Nutzergruppen und die allgemeine Öffentlichkeit. Die Bedeutung
der traditionellen politischen und administrativen Foren von Rechenschafts-
pflicht nimmt ab, während rechtliche, finanzielle, professionelle und sozia-
le Foren an Bedeutung gewinnen. Auch hier gilt, dass Rechtmäßigkeit, ord-
nungsgemäßeVerfahren,Fairness undFachwissen,d.h.die bekanntenMerk-
male einerWeberianischenBürokratie,alsElementederRechenschaftspflicht
wieder an Bedeutung gewinnen.

– Weitere Hinweise liefert die moderne Institutionentheorie in der Form des
New Institutionalism. Hier wird argumentiert, dass pragmatische Rechen-
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schaftspflichten in der Form der »logic of consequentiality« zwar in technisch
dominierten Bereichen an Bedeutung gewinnen, dass aber gleichzeitig nor-
mative und kognitive Begründungen unverzichtbar sind. In der Form des
»mimetic isomorphism« werden nicht nur angemessene Verfahren, sondern
auch die Struktur öffentlicher Organisationen wieder wichtig, und auch
hier wiederum Strukturen und Merkmale der klassischen Bürokratie. In-
stitutionell vorgeschriebene Strukturen vermitteln die Botschaft, dass eine
Organisation kollektiv geschätzte Ziele in angemessener Weise verfolgt.
Dabei dienen akzeptiere Strukturen und Verfahren als Proxys, als leichter
zu überwachende Indikatoren für Leistungen und Legitimation, als die viel
schwerer zu bewertenden Strategien, Ziele und Ergebnisse politischen und
administrativen Handelns.

– Schließlich argumentiert seit einigen Jahren der Ansatz der Quality of Go-
vernment, dass die Art und Weise, wie Public Policies implementiert werden,
für die Legitimation von Wohlfahrtsstaaten viel wichtiger ist, als die Frage,
wie diese ausgestaltet sind oder wirken und welche Ergebnisse sie zeigen.
Die Achtung und Durchsetzung von Unparteilichkeit der Verwaltung ist
aus dieser Sichtweise für die Erklärung der Legitimität von Staaten und
Regierungen viel relevanter, als demokratische Rechte und Verfahren oder
materielle Wohlfahrtsgewinne. Eine verlässliche Verwaltung stärkt das Ver-
trauen in Demokratie, nicht umgekehrt. Die klassischen Merkmale einer
Weberianischen Bürokratie erleben daher auch in diesem Ansatz ein starkes
Comeback.

DieBeziehungzwischenLegitimität undLeistungkönntedaher sogarumgekehrt
sein: Je legitimer Institutionen, desto besser können sie ihre Aufgaben erfüllen.
Rothstein (2021) argumentiert zudem, dass soziales Vertrauen vom Vertrauen in
die Qualität der staatlichen Institutionen abhängt. Eine gute öffentliche Verwal-
tung ist somit ein kausaler Faktor für ein hohes Maß an allgemeinem, generali-
siertem Vertrauen (Skandinavien als Beispiel). So zeigt eine aktuelle Studie, dass
der beste Indikator für die Akzeptanz von Impfungen gegen Covid-19, und da-
mit für den Erfolg der Bekämpfung der Pandemie, Vertrauen in Politik und Ver-
waltung ist, und auch hier sind wiederum die skandinavischen Länder der Beleg
(Lindholt et.al. 2021).

Die Legitimation demokratischerWohlfahrtsstaaten ist für die Zukunft nicht
nur Deutschlands und der EU von entscheidender Bedeutung, und es spricht ei-
niges dafür, dass dabei die Rolle der öffentlichen Verwaltung eine nicht zu ver-
nachlässigende, wenn nicht sogar entscheidende Rolle spielt. Offensichtlich sind
alledieseFragenaberalles andereals endgültiggeklärt,undmankannnurhoffen,
dass Frank Nullmeier sich auch in Zukunft weiter mit ihnen beschäftigen wird.
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Im Dickicht kommunaler Sozialverwaltungen:
Problemlagen und Handlungsoptionen

Jörg Bogumil

1. Einleitung

Die kommunale Sozialpolitik hat eine große Bedeutung für die Lebenswirklich-
keiten vieler Menschen: Die Hauptkompetenzen für Kinderbetreuung, Jugend-
hilfe und soziale Dienste liegen in der Verantwortung der Kommunen. Zudem
werden Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende, für alte Menschen und
für Asylberechtigte oft unter Beteiligungder Jobcenter undSozialämter erbracht.
Mittlerweile ist rund ein Viertel des kommunalen Personals in diesen Bereichen
beschäftigt, der Anteil der sozialpolitischen Ausgaben an den kommunalen Ge-
samtausgaben liegt ebenso bei knapp einemViertel.Ungeachtet ihrer Bedeutung
für den Lebensalltag der Bürgerinnen und Bürger kommt der kommunalen Sozi-
alpolitik in der sozialpolitischenDebatte in Deutschland aber ein Schattendasein
zu.Die sozialpolitischeDiskussion und auchdie Forschung fokussieren vor allem
auf die großen Fragen der Finanzierung von, des Zugangs zu und des Umfangs
vonLeistungen,diemaßgeblichdurchdenBundgeregeltwerden.Kommunenals
Orte der Leistungserbringung kommen in dieser Debatte kaum vor.

Eine kritische Reflexion der kommunalen Sozialpolitik ist aber wichtig, weil
sich hier durch die zunehmende Verrechtlichung der Sozialpolitik eine äußerst
komplexe Zuständigkeitsverteilung entwickelt hat. Die administrative Frag-
mentierung ist nicht nur deswegen problematisch, weil sie zu einem hohen
Koordinationsaufwand führt und Schnittstellenmanagement verlangt. Sie ist
vor allem deswegen problematisch, weil Menschen mit sozialen Problemlagen
konfrontiert sind, die sich nicht an diese Zuständigkeiten halten. Es besteht
ein enormes Spannungsfeld zwischen institutionellen Zuständigkeiten und den
realen Problemlagen und Bedarfen der Klienten.

Dieses Dickicht kommunaler Sozialverwaltung ist Gegenstand der folgenden
Ausführung. Zunächst werden die Zuständigkeiten in der kommunalen Sozial-
politik, die sich auf viele unterschiedliche Behörden, Ämter und Fachbereiche,
zwischen öffentlichen und privaten Akteuren verteilen und manchmal zentral,
manchmal dezentral angelagert sind, und die daraus resultierenden Schnittstel-
lenprobleme erläutert (vgl. Kapitel 2). Welche Möglichkeiten bestehen, hier zu
Optimierungen zu kommen, wird am Beispiel einer aktuellen Studie zur Steue-
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rung kommunaler Sozialleistungen im Kreis Recklinghausen (Bogumil/Hafner/
Heinze 2021) in Kapitel 3 ausgeführt. Das abschließende Fazit verweist auch auf
Reformbedarfe auf Ebene der Gesetzgeber in Bund und Ländern.

2. Das Dickicht der kommunalen Sozialverwaltung

2.1 Komplexe Zuständigkeiten

In den Kommunen hat sich ein hoch differenziertes Sozialverwaltungssystem
entwickelt, das insbesondere aus dem Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamt
besteht. Zudem ist seit 2005 mit den Jobcentern nach dem SGB II ein neuer
lokaler Akteur hinzugetreten. Die Jobcenter gewährleisten den Lebensunterhalt
von Arbeitsuchenden und Arbeitslosen1 finanziell durch eine Grundsicherung.
Sie betreuen die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II (»Hartz
IV«) und vermitteln sie an potenzielle Arbeitgeber. Sie fördern Eingliederungs-
maßnahmen und berufliche Weiterbildungen. Demgegenüber zeichnen sich die
Agenturen für Arbeit für die Arbeitsvermittlung des im SGB III verorteten Per-
sonenkreises verantwortlich. Während die Jobcenter in den Optionskommunen
sicherlich in der Regel als Teil der Kommunalverwaltung verortet werden kön-
nen, sind die gemeinsamen Einrichtungen eigenständige Organisationen und
durch die Trägerschaft von Bund und Kommune nicht einem dieser beiden Ak-
teure allein zuzurechnen. Im Folgenden werden die wesentlichen kommunalen
Kompetenzen und Akteure kurz skizziert.

Einen wesentlichen Kern der Sozialleistungen stellen die Grundsicherungs-
leistungen für Arbeitsuchende nach SGB II sowie im Alter und bei Erwerbsmin-
derung nach SGB XII dar. Die Gesetzgebungskompetenz für Grundsicherungs-
leistungen liegt beimBund,nachrangig erlassendie LänderAusführungsgesetze,
die Detailfragen der Umsetzung regeln. Seit 2005 sind die Kreise und kreisfreien
Städte in zwei unterschiedlichen Zuständigkeiten an der Verwaltung der Grund-
sicherung beteiligt. Es geht einerseits um die prinzipiell dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehendenPersonen (SGB II,das sog.Arbeitslosengeld II (ALG II)) und
um denjenigen, die dem Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen (Alter, Behin-
derung, Betreuungsverpflichtungen) nicht zur Verfügung stehen (SGB XII).

Träger der Leistungen nach dem SGB II sind die Bundesagentur für Arbeit
und die Landkreise und kreisfreien Städte als kommunale Träger. Die Trä-
gerschaft richtet sich nach bestimmten Aufgabenkatalogen. Zur einheitlichen

1 Es handelt sich um Arbeitssuchende oder Arbeitslose, die entweder keinen Anspruch auf Leistungen
nachdemSGB III besitzen,bzw.derenAnsprüche aus demSGB III unter derHöhederGrundsicherung
(SGB II) liegt.
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Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende bilden die Träger im
Gebiet der kreisfreien Städte und Landkreise eine gemeinsame Einrichtung (Job-
center). Jobcenter werden also gemeinsam durch die Bundesagentur für Arbeit
und die jeweilige Kommune betrieben, falls es sich nicht um eine Optionskom-
mune handelt. Optionskommunen nehmen die Aufgaben der Grundsicherung
für Arbeitsuchende in alleiniger Trägerschaft, ohne Beteiligung der Bundes-
agentur für Arbeit (BA), wahr. Insgesamt gibt es 406 Jobcenter in Deutschland,
von denen 302 als gemeinsame Einrichtungen von BA und kommunalen Trä-
gern organisiert sind und weitere 104 Jobcenter, die in alleiniger Verantwortung
zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) betrieben werden.

Die Kreise und kreisfreien Städte sind für die Bewilligung und Finanzierung
der Leistungen fürUnterkunft undHeizung zuständig, diemittlerweile größten-
teils durchdenBundausgeglichenwerden.HinzukommenalsKann-Leistungdie
sogenannten kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, die un-
ter anderem die Schuldnerberatung und die Suchtberatung umfassen (vgl. und
im Folgenden Grohs 2020).

Die BA ist in den gemeinsamen Einrichtungen für die Bewilligung und
Zahlung der Regelsätze zur Deckung des Lebensunterhalts sowie für Vermitt-
lungsleistungen in Arbeit zuständig, wozu auch die Unterstützung von Zusatz-
und Weiterqualifizierungen gehört. In den Optionskommunen werden auch
diese Leistungen von den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten erbracht,
unterliegen dabei aber nach § 48 SGB II einer besonderen Fachaufsicht, die in
Zielvereinbarungen zwischen den Ländern und den Optionskommunen ihren
Niederschlag findet. Noch rigider ist die Zielsteuerung im Bereich der gemein-
samen Einrichtungen (gE), wo eine vierstufige Kaskade von Zielvereinbarungen
(zwischen dem BMAS und der Bundesagentur Zentrale; zwischen BA Zentrale
und den BA Regionaldirektionen; zwischen den BA Regionaldirektionen und
den lokalen Arbeitsagenturen; und schließlich zwischen den Arbeitsagenturen
und den Jobcentern (gE)) etabliert wurde. In beiden Zielvereinbarungsmodellen
werden spezifische Ziele hinsichtlich der drei wesentlichen Steuerungsziele
»Verringerung der Hilfebedürftigkeit«, »Verbesserung der Integration in Er-
werbstätigkeit«, »Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehern«
gesetzt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2018).

Das Jobcenter verfügt über eine Vielzahl arbeitsmarktrelevanter Bera-
tungs- und Betreuungsleistungen, die in enger Kooperation mit den Ämtern
der kommunalen Sozialverwaltung und anderen örtlichen Sozialen Diensten
(Sozialamt, Jugendamt, Wohnungsamt, Sucht- und Schuldnerberatung u.a.)
erbracht werden sollten und vor allem demZiel dienen, Beschäftigung hemmen-
de Vermittlungshindernisse (zum Beispiel Schulden, Suchtprobleme, fehlende
Schulabschlüsse, mangelnde Qualifikationen und soziale Kompetenzen) zu be-



548 Jörg Bogumil

seitigen (Dahme/Wohlfahrt 2018: 149). Die Einführung der Regelinstrumente
§ 16h SGB II (berufliche und soziale Integration von schwer zu erreichenden
jungen Menschen), § 16i SGB II (Eingliederung von Langzeitarbeitslosen) so-
wie die Umsetzung des Auftrags des Bundesgesetzgebers, gemäß § 11 SGB IX
Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation (Gesundheit und Soziales)
(Bekanntmachung Erster Förderaufruf vom 2. Mai 2018 (BAnz AT 04.05.2018 B1)
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)), bringen zudem neue
Chancen, Möglichkeiten und Anforderungen an eine rechtskreisübergreifende
Zusammenarbeit.

Die Sozialhilfe nach SGBXII istMenschenmit Erwerbsminderung (Hilfe zum
Lebensunterhalt (HzL)) und nach Überschreitung der Altersgrenze (Grundsiche-
rung imAlter, sowieMenschen in besonderer Lebenslage) vorbehalten.Dazu zäh-
len beispielsweise Pflegekosten, die nicht durch die Pflegeversicherung und eige-
nes Vermögen finanziert werden können. Diese nachrangige Leistung wird nur
gewährt,wennandereOptionen (Vermögensverzehr,HilfedurchnaheVerwandte
undSelbsthilfe) nicht zumLebensunterhalt ausreichen.EinenSonderfall stellt die
Grundsicherung im Alter (§§ 41–46 SGB XII) dar, für die kein Rückgriff auf Un-
terhaltsleistungen naher Verwandter erfolgt und die mittlerweile voll vom Bund
finanziert wird, während die übrigen Sozialhilfeleistungen aus dem kommuna-
len Haushalt finanziert werdenmüssen.

Als drittes Grundsicherungsnetz gilt das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG),
das rechtlich zum Ausländerrecht gehört, aber seit 2013 für den Personenkreis
der hilfebedürftigen Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Geduldeten sowie
Ausländerinnen und Ausländern Leistungsansprüche bestimmt. Im Gegensatz
zum SGB II und SGB XII besteht die Möglichkeit, Geld- durch Sachleistungen
zu ersetzen, wovon die Behörden unterschiedlichen Gebrauchmachen. Seit 2015
gilt das AsylbLG für 18 Monate, danach werden die Leistungsempfängerinnen
und Leistungsempfänger SGB XII-Bezieherinnen und Beziehern gleichgestellt
(Analogleistungen nach § 2 AsylbLG).

Als flankierende Leistungen können noch die Leistungen nach dem Bildungs-
und Teilhabepaket genannt werden, die Kindern und Jugendlichen, die Leistungen
aus den genannten drei Rechtskreisen beziehen2, die Teilhabe am schulischen,
kulturellen und sozialen Leben ermöglichen sollen und wiederum von den Krei-
sen und kreisfreien Städten in unterschiedlichen Modellen verwaltet werden.
Aufbauend zum Bildungs- und Teilhabepaket wurde zum 01.08.2019 das Starke-
Familien-Gesetz eingeführt.

Die Zuständigkeitsregelungen für die Eingliederungshilfe unterscheiden sich
zwischen den Bundesländern. Maßgeblich hierfür sind die Ausführungsgesetze

2 Hinzu kommen für diese Leistung auch Kinder und Jugendliche aus Familienmit Anspruch aufWohn-
geld oder den Kinderzuschlag nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG).
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zum SGB IX, welche die Länder im Rahmen der Umsetzung des BTHG erlassen
haben. So erfolgt zum Beispiel in Hessen und Sachsen die Bearbeitung von Leis-
tungsanträgen getrennt: Für Erwachsene sind überörtliche Träger zuständig,
während für Kinder und Jugendliche die örtlichen Sozialämter verantwortlich
sind. In anderen Bundesländern, zum Beispiel Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Thüringen, liegen die Zuständigkeiten für die Leistungsanträge
aller Altersgruppen ausschließlich bei den örtlichen Trägern (Gromann 2020:
41). In Nordrhein-Westfalen sind demgegenüber fast ausschließlich die beiden
überörtlich tätigen Landschaftsverbände (Landschaftsverband Rheinland, LVR
und LandschaftsverbandWestfalen-Lippe, LWL) Träger der Eingliederungshilfe.
Lediglich einige Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendli-
che werden nach § 1 Abs. 2 AG-BTHG durch die kreisfreien Städte und Kreise
erbracht.

Das SGB VIII regelt die Kinder- und Jugendhilfe. Die Träger der öffentlichen
Jugendhilfe werden wie im Falle der Eingliederungshilfe durch Landesrecht be-
stimmt (§ 69 Abs. 1 SGB VIII). Zu unterscheiden sind die durch örtliche Träger
einzurichtenden Jugendämter und die durch überörtliche Träger einzurichten-
den Landesjugendämter.

Bei den örtlichen Jugendämtern handelt es sich um kommunale Fachbehör-
den, die bundesweit in jedem der 294 Landkreise und 107 kreisfreien Städte vor-
zufinden sind. Während es in den anderen Bundesländern in der Regel nur in
kreisfreien Städten und Kreisen eigene Jugendämter gibt, haben in NRW aber
auch alle mittleren kreisangehörigen Kommunen ein eigenes Jugendamt. Hier
gibt es aufgrundderEinwohnerstärke derKommunendaher eine deutlich größe-
re Anzahl an Jugendämtern (insgesamt 186, davon 54 in Kreisen und kreisfreien
Städte und 132 in kreisangehörigenKommunen).DieAufgaben eines Jugendamts
sind überwiegend gesetzlich geregelt, und zwar bundesweit im Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (SGB VIII) und einigen anderen Gesetzbüchern. Die Ausgestal-
tungundDurchführungder Aufgaben imEinzelnen fallen jedoch in den »eigenen
Wirkungskreis der Gemeinde«, also unter die alleinige Zuständigkeit des Land-
kreises oder der Stadt.

Die Aufgaben des Jugendamts werden durch die Verwaltung des Jugendamts
und den dazugehörigen Jugendhilfeausschuss wahrgenommen. Letzterer be-
schäftigt sich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit der
Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien sowie
mit Anregungen undVorschlägen für dieWeiterentwicklung der Jugendhilfe, der
Jugendhilfeplanung und der Förderung der freien Jugendhilfe. Ebenfalls besteht
ein Landesjugendhilfeausschuss beim jeweiligen Landesjugendamt. Hinzuwei-
sen ist zudem auf die strukturelle Ambivalenz der Kinder- und Jugendhilfe,
die sich Gromann folgend am Beispiel der Doppelfunktion des Jugendamtes
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»als ›Wächter über das Kindeswohl‹ oder als ›Dienstleister im Bereitstellen von
Leistungen zum Kindeswohl‹ im Rahmen des Kinderschutzes« zeige (Gromann
2020: 57).3

2.2 Verrechtlichung als Treiber von Komplexität

Ein wichtiger Grund für die dargestellte komplexe Zuständigkeitsverteilung
kommunaler Sozialpolitik ist die starke Verrechtlichung. Einerseits ist erst die
Verrechtlichung von sozialen Problemen und daraus resultierender Bedarfsla-
gen eine unerlässliche Voraussetzung für gezieltes sozialstaatliches Handeln.
Andererseits führt dies zu einer extremen Ausdifferenzierung der rechtli-
chen Grundlagen, die im Verwaltungsalltag schwer umzusetzen sind und zur
Versäulung und Fragmentierung führen.4 Mit zunehmender Spezialisierung,
Professionalisierung und Ausdifferenzierung der öffentlichen Sozialverwaltung
nehmen die Schnittstellen- und Koordinationsprobleme zu. Es kommt zu erheb-
lichen Reibungsverlusten und anderenDefiziten in der Problembearbeitung (vgl.
Brettschneider 2019: 741 f.):

– So führt diemangelndeAbstimmungundVerzahnungder verschiedenenHil-
fesysteme oftmals zu Sicherungs- und Förderlücken, Unter- und Fehlversor-
gungen und Brüchen in der Versorgungskontinuität.

– Die leistungsrechtliche »Versäulung« des deutschen Sozialstaates erschwert
die für eine präventive Sozialpolitik wichtige Betrachtung und Bearbeitung
von sozialen Risiken in einer Lebenslaufperspektive, denn es entstehen
Schnittstellenprobleme bei riskanten biografischen Übergängen und Status-
passagen.

3 Noch komplexerwird die Ausgangslage,wennman sich neben der Zuständigkeitsverteilung das gegen-
wärtige Finanzierungssystem sozialer Dienste näher vergegenwärtigt. Es zeichnet sich aufgrund der
Heterogenität der Trägerstruktur durch eine Mischung verschiedener Finanzierungsquellen aus. Da-
durch wird das ohnehin schon beträchtliche Maß an Intransparenz noch zusätzlich erhöht (vgl. hierzu
Bäcker u.a. 2020: 1142; Bogumil/Hafner/Heinze 2021: 12).

4 Eine weitere negative Nebenwirkung zunehmender Verrechtlichung sind zu häufige Rechtsänderun-
gen, die die Bürokratisierung erhöhen. Ähnlich wie im Bereich der Migrationspolitik ist dem Gesetz-
geber nicht immer bewusst, welche Konsequenzen zu häufige Rechtsänderungen mit sich bringen. So
wurde imBereichderMigrationspolitik zumBeispiel dasAufenthGvon Juli 2015 bis Juli 2017 über zwan-
zigMal geändert (Störr-Ritter 2019: 129), ohne dass sich der Bundesgesetzgeber ausreichendGedanken
darüber gemacht hat, wie dies denn vor Ort in den über 600 Ausländerämtern implementiert werden
soll. Auch im Bereich der Sozialgesetzgebung kommt es häufig zu Änderungen in den Sozialgesetz-
büchern oder im AsylbLG, die dann von über 400 Jobcentern, Jugendämter oder Sozialämtern immer
wieder neu umgesetzt werdenmüssen. Die Schwierigkeiten der Kommunen bei der Umsetzung recht-
licher Änderungen werden in der Politik also oftmals nicht ausreichend reflektiert.
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– Die horizontale und vertikale Fragmentierung von Verantwortungsstruktu-
ren erschwert die Bearbeitung von Querschnittsproblemen, die nicht einem
einzelnen Rechtskreis zugeordnet sind, sondern eine Koordination unter-
schiedlicher Leistungssystemen, von unterschiedlichen Institutionen und
Professionen erforderlich machen.

Dies alles führt dazu, dass die Inanspruchnahme sozialer Leistungen stark ab-
hängig von den konkreten Verwaltungsprozessen und dem Verhalten der Leis-
tungserbringer ist.Die individuelle Nutzung von Leistungsangeboten ist voraus-
setzungsvoll. Die Bürgerinnen und Bürger müssen

»Komm-Strukturen […] überwinden, Papierkriege […] führen oder Verwaltungsstrukturen […]
durchschauen.VieleMenschen–insbesonderemit sehrumfassendemunddifferenziertemHil-
febedarf – finden sich im Dickicht der unterschiedlichen sozialen Dienste nicht zurecht.« (Bä-
cker u.a. 2020: 1110)

2.3 Schnittstellenprobleme als Folge von Verrechtlichung

Schnittstellen ergeben sich, wenn Themen quer zu verschiedenen Politikfeldern
bearbeitet werden müssen (Stöbe-Blossey 2016: 165). Stöbe-Blossey u.a. (2019:
754 ff.) unterscheiden drei idealtypische Konstellationen von Schnittstellen:

1. Im Falle einer Transition wechselt die zuständige Institution aufgrund bio-
grafischer Übergänge und/oder Rechtskreiswechsel, was zu Brüchen oder
Lücken in der Leistungserbringung führen kann. Diese können durch suk-
zessive Bearbeitungsstrategien (Überleitung der Fallbearbeitung durch zum
Beispiel »warme Übergabe«) vermieden werden.

2. Eine Interferenz hingegen stellt die Überlappung von Zuständigkeiten dar,was
bedeutet, »dass dasThema für mehrere Akteure mit einem Anspruch auf Ge-
staltung und Beteiligung verbunden ist« (Stöbe-Blossey u.a. 2019: 754). Pro-
blematischwerdenhierbei dieunterschiedlichenOrientierungenderbeteilig-
ten Akteure gesehen, welche zu Konflikten führen und Widersprüche in der
Bearbeitung erzeugen können. Als Lösung wird auf simultane Bearbeitungs-
strategien verwiesen, die die Abstimmung zwischen den Akteuren zum Bei-
spiel durch gemeinsame Fallberatung und die Erbringung komplementärer
Leistungen umfassen.

3. Die Diffusion liegt vor, wenn Zuständigkeiten entweder nicht eindeutig zuge-
ordnet (siehe klassische Querschnittsthemen) oder auf unterschiedliche In-
stitutionen verteilt sind, wodurch das Thema für keine Institution die Kern-
aufgabe darstellt. In solchen Fällen kann es zur Vernachlässigung der Ziele
oder zur Problemverschiebung hin zu anderen Institutionen kommen.
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Im Bereich der kommunalen Sozialverwaltung treten alle drei Formen von
Schnittstellenproblemen auf. Schnittstellenprobleme können nur durch die Ko-
ordinationder inunterschiedlichenPolitikfeldern verorteten Institutionengelöst
werden (vgl. Stöbe-Blossey 2016), doch das Eigeninteresse spezialisierter Akteure
richtet sich zur Sicherung der organisationalen Stabilität in der Regel eher auf
Abgrenzung als auf Kooperation (Stöbe-Blossey 2016: 165; Wegrich/Stimac 2014:
44).

Instrumente zur Koordination können auf derMakro-,Meso- undMikroebe-
ne ansetzen. Auf der derMakroebene kann es gesetzliche Vorgaben geben, die die
Koordination normieren (zum Beispiel Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII
und Eingliederungsvereinbarung nach § 15 SGB II); in abgeschwächter Form
können durch Gesetze oder Förderprogramme (zum Beispiel »Arbeitsbündnisse
Jugend und Beruf« und »Netzwerke wirksamer Hilfen für Alleinerziehende«)
zumindest Koordinationsimpulse gesetzt werden. Allerdings können auch Kon-
stellationen identifiziertwerden, in denendie gesetzlichenRahmenbedingungen
Anreize für weniger Kommunikation schaffen, da festgelegt wird, »welche der
potenziell beteiligten Institutionen vorrangig tätig werden soll undwelche Gren-
zen aus demKompetenzbereich anderer Institutionen beachtet werdenmüssen«
(Stöbe-Blossey 2016: 173).

Ein Beispiel hierfür ist der Vorrang der SGB-II-Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit bzw. in Ausbildung gegenüber Angeboten der Jugendhilfe gemäß § 10
Abs. 3 SGB VIII. Trotz gesetzlicher Vorgaben oder Impulse kann die Koordinati-
on mit Schwierigkeiten behaftet sein oder gar ganz unterbleiben, da die rechtli-
chen Regelungen oft konkretisierungsbedürftig sind bzw. Ermessensspielräume
bestehen, oder aufgrund derHeterogenität des Spektrums der beteiligten Akteu-
re. Sowird anhand einer Untersuchung für die Bereiche Jugendhilfe und Arbeits-
marktpolitik konstatiert:

»Es bestehen Unsicherheiten imHinblick auf den Datenschutz; die zuständigen Ansprechpart-
ner/innen in den jeweils anderen Institutionen sind oft ebenso wenig bekannt wie ihre Auf-
gaben; es gibt Vorbehalte gegenüber der professionellen Orientierung der anderen Beteiligten
(Stöbe-Blossey 2011; Köhling u.a. 2015: 34 ff.)« (Stöbe-Blossey 2016: 171).

Konfliktpotenzial können zudem unterschiedliche (professionelle) Leitbilder
bzw.Handlungslogikender Institutionenbergen (zumBeispiel SGB II: berufliche
Integration, inklusive Sanktionsmöglichkeiten vs. Jugendhilfe: Persönliche/so-
ziale Entwicklung, auf Basis von Vertrauen und Freiwilligkeit) (Stöbe-Blossey
2016: 174 f.).

Zur Überwindung der Schnittstellenprobleme können auf derMesoebene (Or-
ganisationsebene) Steuerungsgremien implementiert und Kooperationsverein-
barungen geschlossen werden. Auf derMikroebene (Individualebene) kann einer-
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seits aufArbeitsgruppen,HospitationenundgemeinsameFortbildungenundan-
dererseits auf Ablaufdiagramme für bestimmte Fallkonstellationen, Verfahrens-
regelungen (zumBeispiel »Laufzettel« und »warmeÜbergaben«) undChecklisten
zurückgegriffen werden. Hiermit soll das Ziel einer integrierenden Kooperation
bei der Maßnahmenplanung und Fallbearbeitung realisiert werden (vgl. Stöbe-
Blossey 2016). Im Folgenden sollen einige Koordinationsbemühungen imBereich
kommunaler Sozialverwaltung vor allem auf der Meso- und Mikroebene näher
betrachtet werden.

3. Fallbeispiel Kreis Recklinghausen: Schnittstellenprobleme und
Optimierungsmöglichkeiten

Am Beispiel der Sozialverwaltung des Kreises Recklinghausen kann man das Di-
ckicht der kommunalen Sozialverwaltung gut erkennen. Der Kreis Recklinghau-
sen ist mit 614.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der, bezogen auf die Ein-
wohnerzahl, größte Kreis in Deutschland. Im Kreis gibt es zehn kreisangehörige
Kommunen mit einer im Vergleich zu anderen Kreisen relativ großen Einwoh-
nerzahl (von 30.000 bis 110.000) und Verwaltungsstärke. Alle diese zehn Kom-
munen verfügen über ein eigenes Jugendamt, so dass es in der Kreisverwaltung
kein eigenes Jugendamt gibt. Alle Kommunen verfügen ebenfalls über Sozialäm-
ter und über Bezirksstellen des Jobcenters, da der Kreis Recklinghausen als Opti-
onskommune das operative Kundengeschäft den Städten übertragen hat. Insge-
samtfindet damit ein großerTeil derAufgabenwahrnehmung imSozialbereich in
den zehn Kommunen statt. Weiterhin übernimmt auch der Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) in den Bereichen SGB VIII, SGB IX (Teil 2) und SGB XII
gewisse Aufgaben.

In Tabelle 1 sind bezogen auf die wesentlichen dargestellten Rechtsbereiche
die Verwaltungszuständigkeiten unterschieden nach den Aufgaben des Kreises,
der kreisangehörigen Kommunen und den überörtlichen Trägern (in diesem Fall
der LWL) dargestellt.

Die Tabelle zeigt die komplexenZuständigkeiten,die für Außenstehende (und
wahrscheinlich auch viele Verwaltungsmitarbeiter) kaum vermittelbar sind und
die »Verwaltungssilos« erzeugen. Solche Silos entstehen zumBeispiel,wennEnt-
scheidungsgremien sich an der segmentierten Verwaltungsstruktur orientieren.
So existieren in der Regel getrennte Sozial-, Jugendhilfe- oder Schulausschüsse,
die eine Abstimmung erschweren. Zum Teil ist dies auch rechtlichen Regelungen
geschuldet, die zum Beispiel immer noch einen eigenständigen Jugendhilfeaus-
schuss erfordern. Eine traditionelle Fachfelder überwindende kommunale Sozi-
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Gesetzesgrundlage Träger / Zuständigkeiten
SGB II
Grundsicherung für
Arbeitssuchende

Kreis ist zugelassener kommunaler Träger
Aufgaben Kreis: Jobakademie, zentrale Steuerung, Vermittlungsservice
(VS),Widerspruchsbearbeitung, zentraler Ermittlungsdienst,
zentrale Abrechnung
Aufgaben Städte: Leistungssachbearbeitung, Vermittlung

SGBVIII
Kinder- und
Jugendhilfe

Überörtlicher Träger des Landesjugendamtes: LWL
Aufgaben LWL: v.a. finanzielle und fachliche Unterstützung der
Jugendämter
Örtliche Träger der Jugendämter: ausschließlich kreisangehörige
Städte
Aufgaben Kreis: keine
Aufgaben Städte: u.a. Angebote der Jugendarbeit, der
Jugendsozialarbeit und des erz. Kinder – und Jugendschutzes;
Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie; Angebote zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen; Hilfe für seelisch
behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen; Hilfe
für junge Volljährige und Nachbetreuung

SGB IX, Teil 2
Rehabilitation und
Teilhabe behinderter
Menschen

Überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe: LWL
Aufgaben LWL: Bewilligung und Leistungsgewährung der
Eingliederungshilfe, Frühförderung
Örtliche Träger der Eingliederungshilfe: Kreis und kreisangehörige
Städte
Aufgaben Kreis: Schulbegleitung / Integrationshelfer,Mobilitätshilfe,
Familienunterstützender Dienst (befristet), Heilpädagogische
Maßnahmen und Autismustherapie bis zur Beendigung der Schule
Aufgaben Städte: keine

SGBXII
Sozialhilfe

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe: LWL
Aufgaben LWL: Leistungsgewährung Schwerbehinderung,
Leistungsgewährung stationäres und ambulantesWohnen,
tagesstrukturierendeMaßnahmen, Betreuung in einer Pflegefamilie
Örtliche Träger der Sozialhilfe: Kreis und kreisangehörige Städte
Aufgaben Kreis: Fachaufsicht, Bewilligung von Leistungen innerhalb
von Einrichtungen (HzL, Grundsicherung und Pflege), Feststellung
Grad der Schwerbehinderung, Bestattungskosten, Fachstelle für
behinderte Menschen,
Widerspruchssachbearbeitung/Klagevertretung
Aufgaben Städte: Gewährung von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt,
Gewährung von einmaligen Leistungen der Sozialhilfe, Hilfen der
Grundsicherung und in besonderen Lebenslagen (zum Beispiel Pflege
außerhalb von Einrichtungen) Grundsicherung im Alter

Sonstige Leistungen Aufgaben Kreis: BAföG (Schulbesuch), Elterngeld,
Aufgaben Städte: BuT,Wohngeld, Kinderzuschlag

Tabelle 1: Träger und Zuständigkeiten kommunaler Sozialpolitik am Beispiel des Kreises Recklinghausen
Quelle: Eigene Zusammenstellung
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alpolitik muss versuchen diese »Silos« durch verbesserte Verwaltungsorganisati-
onzuüberwinden.BessereKoordinationkannerreichtwerdendurchorganisato-
rische Lösungen wie One-Stop-Shops (Sozialbürgerhäuser), ressortübergreifen-
deQuerschnittspolitik oder Fallmanagement bzw. Lotsendienste. Auf siewird im
Folgenden eingegangen.

Begonnen wird mit einem adressatenbezogenen Organisationskonzept,
welches in Deutschland durch die Bürgerämter populär geworden ist. Kommu-
nale Bürgerämter sind der wichtigste und häufigste direkte Anlaufpunkt der
Bürgerinnen und Bürger zur öffentlichen Verwaltung. Seit Mitte der 2000er
Jahre sind Bürgerämter in Kommunen der Regelfall, es gibt heute in nahezu
allen Kommunalverwaltungen – zumindest ab 15.000 Einwohnern – derarti-
ge Bürgeramtsstrukturen. Die Grundüberlegung hinter der organisationalen
Neugestaltung war die Integration von verschiedenen Aufgaben, das heißt pu-
blikumsintensive Dienstleistungen sollten an einer Stelle für die Bürgerinnen
und Bürger gebündelt werden. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass Bür-
gerinnen und Bürger nicht mehrere kommunale Ämter aufsuchen müssen, um
Verwaltungsleistungen in Anspruch zu nehmen, sondern ein »single window
access« oder eine »one stop agency« entsteht. Durch die Errichtung von Au-
ßenstellen bringen die Bürgerämter zudem die Kommunalverwaltung in die
Stadtteile, sodass auch die Wegekosten der Bürgerinnen und Bürger reduziert
werden. Somit kommt es zu einer Konzentration von Verwaltungsaufgaben bei
gleichzeitiger organisatorischer und räumlicher Dekonzentration.

Diese Grundidee, Verwaltungsleistungen nicht nach internen Zuständig-
keiten zu organisieren, sondern aus der Sicht der Leistungsadressatinnen und
-adressaten als One-Stop-Shop, ist das eigentlich Innovative der Bürgeramts-
idee. Sie ist eine Möglichkeit Schnittstellen zu überbrücken.5

Im Kreis Recklinghausen wurde mit dem im Jahr 2011 konzipierten »Haus
der sozialen Leistungen« eine solche organisatorische Zusammenführung ver-
schiedener Rechtskreisemit demZiel der Bündelung und Vernetzung der Sozial-
leistungsverwaltung beabsichtigt. Durch die Zusammenfassung möglichst aller

5 Solche Modelle der Orientierung an Adressaten durch Dezentralisierung und Zusammenlegung der
Servicebereiche stellten in den 1970er Jahren einenwesentlichen Reformstrang imBereich der kommu-
nalen Sozialpolitik dar. Eine »Neuordnung Sozialer Dienste« (vgl. Pitschas 1979) sollte durch Aufgaben-
integration (institutionell sowie durch ganzheitliche Sachbearbeitung), Dekonzentration bzw. Dezen-
tralisierung sowie Zielgruppenorientierung erfolgen. Ziel war die Überwindung der etablierten Ämter-
strukturen in der Sozialverwaltung (vgl. ausführlicher Grohs 2020). In den damals durchgeführtenMo-
dellprojekte zumBeispiel inTrier,Hanau,Karlsruhe (»DurlacherModell«),Freiburg,Mannheim,Berlin,
Duisburg und Bremen zeigten sich jedoch schnell Probleme (Mitarbeiterüberforderung, Abkopplungs-
und Verständigungsprobleme) der neuen Organisationsformen (vgl. Pitschas 1979: 420), die häufig in
der Folgezeit zur Rücknahme von Reformschritten führten (Grohs/Reiter 2014: 30). Aktuell sind hier
Sozialbürgerhäuser in München als positives Beispiel zu nennen (vgl. ausführlicher Bogumil/Hafner/
Heinze 2021).
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BereichedesLeistungsspektrumsmehroderminderunter einem»Dach« soll eine
schnellere Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche ermöglicht, und verhin-
dert werden, dass Bürgerinnen und Bürger durch einen »Behördendschungel«
frustriert wird. Grob können vier Gestaltungselemente unterschieden werden:
die Bündelung der relevanten Ämter auf Ebene der Aufbauorganisation, die
räumliche Bündelung der Ämter, der Rückgriff auf Instrumente für ein Schnitt-
stellenmanagement und die Implementation einer Lotsenstelle. Lotsinnen und
Lotsen sollten insgesamt bei der Prävention und Bewältigung von Armut, in Fra-
gen der Pflege, der Wohnung, der Kinderbetreuung, der Schulden etc. behilflich
sein. Zudem sollten sie gegebenenfalls auch als Ansprechpersonen in Richtung
externer Akteure, die im Rahmen sozialer Leistungen relevant sind, dienen. An-
gedacht war ein Netzwerk, das im Idealfall Beratungsstellen, Kirchen, Schulen,
Familienzentren, Beiräte, Arbeitskreise, Bürgertreffs, Betreuungsstellen und
viele andere Akteure zusammenführt. Insofern umfasst dieses Konzept sowohl
organisationspolitischen Maßnahmen auf der Mesoebene als auch Elemente auf
der Mikroebene durch das Lotsensystem, welches in Teilbereichen an Ansätze
eines Case Managements6 anschließt. Die Schaffung integrierter Angebote und
fallspezifischer Koordination von Angeboten soll die versäulte Finanzierungs-
und Organisationsstruktur im Sozialbereich flexibilisieren und integrieren.

WieunsereUntersuchungausdemJahr 2021 zeigt, ist dasKonzeptdesHauses
der sozialen Leistungen in den kreisangehörigen Städten unterschiedlich inter-
pretiert worden bzw. es wurden unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich der
Gestaltungselemente gesetzt:

– Hinsichtlich der aufbauorganisatorischen Bündelung von Bezirksstellen des
Jobcenters Kreis Recklinghausen, Sozialamt und Jugendamt als Kerninstitu-
tionen, ergibt sich ein einheitliches Bild. In allen Kommunen sind sie zusam-
men im selbenDezernat angesiedelt, bzw. inHaltern direkt demBürgermeis-
ter zugeordnet. Damit gibt es aus aufbauorganisatorischer Sicht im Prinzip
eine gute Voraussetzung für Koordinationsprozesse.

– Bezüglich der räumlichen Bündelung sind in fünf Städten (Castrop-Rauxel,
Dorsten, Gladbeck,Haltern undWaltrop) das Sozialamt und die Bezirksstelle
des Jobcenters Kreis Recklinghausen räumlich in einemGebäude (in der Regel
Rathaus) gebündelt, in vier Städten davon auch noch große Teile des Jugend-
amtes. Dies ist ein eigentlich erstrebenswerter Zustand, da die gemeinsame
räumliche Unterbringung Koordinationsprozesse eindeutig begünstigt.

6 CaseManagement soll die Schnittstellen der unterschiedlichenHilfearten und -anbieter koordinieren.
Dieser Ansatzwird in jüngster Zeit verstärkt imBereich der kommunalen Integrationspolitik diskutiert
(vgl. Bogumil u.a. 2018).
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– Wesentliche Aufgabe des Schnittstellenmanagements ist es, die Folgen der
Versäulung der Sozialverwaltung abzumildern. Dazu wäre es zunächst wich-
tig, die Zuständigkeiten innerhalb der Sozialverwaltung für alle Mitarbeiter
transparent zu machen, was sicher nicht überall der Fall ist. Helfen kann
darüber hinaus, feste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den
Fachämtern für bestimmte Fragestellungen zu benennen. Für das Regelge-
schäft erweisen sich regelmäßige Kooperationsformate auf Leitungs- und
Sachbearbeitungsebene als sinnvoll, zum Beispiel gemeinsame Runden der
Amtsleiterinnen und Amtsleiter, Absprachen auf Ebene der Sachbearbeitung
oder Fallkonferenzen. Erstaunlicherweise gibt es nicht in allen Städten solche
Besprechungs- und Koordinationsformate. Insbesondere die Einbindung
der Bezirksstellen des Jobcenters Kreis Recklinghausen in das Schnittstel-
lenmanagement ist sehr unterschiedlich und nicht in allen Städten wirklich
gelungen. Unabhängig von der Art des verwendeten Instruments sollte si-
chergestellt werden, dass Prozesse und Strukturen institutionalisiert werden
(zum Beispiel über Vereinbarungen), sodass sie auch bei (den anstehenden)
Personalwechseln möglichst fortbestehen. In einigen Kommunen besteht die
Notwendigkeit eines aktiven Wissensmanagements im Falle von Personal-
wechseln.

– Insgesamt wird die Funktion der Lotsinnen und Lotsen sehr unterschiedlich
genutzt undauchdie jeweiligenStellenanteile sinddurchaus verschieden.Die
Lotsinnen und Lotsen werden vor allem dafür eingesetzt, sich um komplexe-
re Fälle zu kümmern, sei es, dass sie selbst Beratungen vornehmen oder da-
für sorgen, dass die Bürger dieWege durch die Sozialverwaltung finden (Ver-
weisberatung versus abgeschwächtes Fallmanagement). Es gibt zudem einen
Konsens, dass Lotsinnen und Lotsen nicht für den gesamten Kundenkreis be-
nötigt werden, so dass darüber nachgedacht werden muss, wie Kundinnen
und Kunden einerseits und Lotsinnen und Lotsen andererseits zueinander-
finden. DieWege, wie Bürgerinnen und Bürger zu den Lotsinnen und Lotsen
finden, sind dabei unterschiedlich (über Infotheke, durchHinweise der Sach-
bearbeitung, Beratungsteams, Homepage). Hier gibt es in manchen Sozial-
verwaltungen einenOptimierungsbedarf.Künftig sollte der Tätigkeitsbereich
der Lotsen stärkerpräzisiertwerden.Dabei erscheint vor allemwichtig,durch
die Lotsentätigkeit die Sozial- und Jugendämter stärker mit den Bezirksstel-
len des Jobcenters des Kreises Recklinghausen zu vernetzen.Wenn es generell
Ziel der Lotsentätigkeit sein soll, die Schnittstellen zwischen den Ämtern bes-
ser zu bearbeiten, könnte es zudem sinnvoll sein, Lotsinnen und Lotsen als
Stabstelle beim Dezernenten zu implementieren.
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Eine weitere Möglichkeit Schnittstellenprobleme zu bearbeiten ist eine ressort-
übergreifende Querschnittspolitik. Die organisatorisch weitreichendste Option ist
die Zusammenlegung von Aufgabengebieten zu eigenständigen Aufgaben oder
Fachbereichen. Eine inzwischen nicht mehr ganz aktuelle Untersuchung zu
Jugendämtern ergab, dass in zahlreichen Jugendämtern solche Strategien ver-
folgt wurden (Grohs/Reiter 2014). Dabei gibt es trotz vieler Unterschiede einen
dominierenden Modernisierungspfad, der zu einem integrierten Fachbereich
für Jugend und Soziales führt. Weichere Formen der organisatorischen Schaf-
fung von Koordination stellen Stabstellen, die Federführung, etwa bei einem
Dezernenten, oder die Matrixorganisation dar, die seit den 1970er Jahren für die
kommunale Sozialpolitik diskutiert werden (zu den verschiedenenVarianten von
Querschnittspolitik vgl. Bogumil/Kohrsmeyer/Gerber 2010; Bogumil/Seuberlich
2015; für die Migrationspolitik Hafner 2019).

4. Fazit

Die hier skizzierten Optimierungsmöglichkeiten zur Überwindung der Versäu-
lung kommunaler Sozialverwaltung sind zum Teil schon länger bekannt. Den-
noch werden sie bei weitem nicht überall in der Praxis implementiert und dies,
obwohl esweitgehendunstrittig ist,dass durch verstärkteKooperationundNetz-
werkbildung Synergieeffekte erzielt werden können, die die Effizienz der Sozial-
und Arbeitsmarktdienstleistungen erhöhen. Dies liegt daran, dass in den meis-
ten politischen Organisationsstrukturen noch immer Vetopositionen dominie-
ren, die alles »beimAlten« lassenwollen oder eine Strategie der Problemverschie-
bung anwenden. Wenn man die real vorfindbare Komplexität des sozialpoliti-
schen Institutionensystems auf kommunaler Ebene inklusive der Verschränkun-
genmit zivilgesellschaftlichenOrganisationenwie denWohlfahrtsverbänden be-
trachtet, dann überrascht es nicht, dass Reformen in der kommunalen Sozialpo-
litik eher selten sind. Sie gelingen zumeist nur dann, wenn ein »window of op-
portunity« zur Verfügung steht und »political entrepreneurs« die Entscheidun-
gen klug und schöpferisch vorbereiten und umsetzen.

Für die Reduktion von Verwaltungskomplexität und die Entschärfung von
Vollzugsprobleme sind aber Reformen auf kommunaler Ebene nicht ausrei-
chend. Auf kommunaler Ebene lassen sich Verflechtungsstrukturen optimieren
(zum Beispiel durch Schnittstellenmanagement in Form von Fachkonferen-
zen, Fallmanagement oder Lotsen oder übergreifendes Datenmanagement)
und räumliche und organisatorische Bündelungsmaßnahmen umsetzen. Um
durch Entflechtung unnötige Schnittstellen abzubauen (zum Beispiel durch die
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Abschaffung komplizierter Vorrangregeln) und Doppelarbeiten (wie sie zum
Beispiel durch Rechtskreiswechsel bei Leistungen des AsylbLG/SGB III zum
SGB II entstehen) zu vermeiden, braucht es gesetzgeberische Aktivitäten auf
Ebene von Bund und Ländern (vgl. ausführlich Bogumil/Hafner/Heinze 2021:
63 ff.; zum Problem der Verwaltungsverflechtung vgl. Bogumil/Kuhlmann 2022).
Insgesamt wäre es am sinnvollsten zu einer Vereinheitlichung der drei unter-
schiedlichen und jeweils spezifisch ausgerichteten Grundsicherungssysteme zu
kommen (SBGII, SGB XII, AslybLG). Hier ist an Vorschläge einer (bedingungs-
losen) Garantie- oder Grundsicherung, die darauf abzielen, existenzsichernde
Sozialleistungen zusammenlegen, die Anrechnung von Einkommen attraktiver
zu gestalten und insgesamt die soziale Sicherung zu vereinfachen, anzuknüpfen.
Angesicht der dargestellten Problemlagen spricht prinzipiell viel dafür, dass die
künftige Bundesregierung in diesem Bereich umfangreiche Reformen initiieren
sollte, sollte sie wirklich die Absicht haben, bürgerunfreundliche Verwaltungs-
strukturen und überzogene Bürokratisierung abzubauen. Allerdings bestehen
hier hohe Umsetzungshürden.
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Organisation und Transparenz –Die
Perspektive der Regierungslehre

GöttrikWewer

1. Auf demWeg zum gläsernen Staat?

Im Gegensatz zu autoritären Regimen ist in offenen Gesellschaften und funktio-
nierendenDemokratien das,was Politik und Staat tun, ziemlich transparent.Wo
RegierungenundVerwaltungen imParlament und in derÖffentlichkeit Rede und
Antwort stehenmüssen,wo die Opposition ungehindert kritisieren kann und die
Medien frei berichten können,woRechnungshöfe und unabhängigeGerichte das
Handeln von Ministerien und anderen Behörden überprüfen dürfen und wo die
BürgerinnenundBürger Informationeneinfordernkönnen,die sie habenwollen,
da bleibt wenig Raum für Heimlichtuerei und Geheimniskrämerei. Selbst ver-
trauliche Beratungen bleiben im digitalen Zeitalter nur noch selten vertraulich,
da der »second screen« von Twitter,WhatsApp und Facebook auch in solchen Gre-
mien fast immer mitläuft (Rebhandl 2021: 39).

Damit sie sich ein fundiertes Urteil bilden können, sollen die Bürger wissen,
worum es jeweils politisch geht (Inhalt), in welchemVerfahren darüber entschie-
denwird (Prozess),was dabei herauskommt (Ergebnis) undwemdas zuzuschrei-
ben ist (Verantwortung) (Bröhmer 2004). Gemäß der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung handelt es sich allerdings um Transparenz en gros und nicht en detail, d.h.
jeder einzelneBürger recherchiert die Sachverhaltenichtnocheinmal selbst, son-
dern die meisten verlassen sich darauf, dass ihnen professionelle Vermittler –
Politiker, Journalisten,Wissenschaftler – dasThema so aufbereiteten, dass sie es
hinreichend verstehen können (Wewer 2015b, 2015d, 2017).

Dieses Modell, das es an der Wiege der modernen Demokratie so noch nicht
gab, sondern das erst erstritten und ausgebaut werden musste, hat in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts relativ gut funktioniert, auch wenn die Vorgaben
für staatlicheTransparenz inden einzelnenLändernnachwie vorunterschiedlich
ausfallen. Dass Regierungen und Verwaltungen über ihre Arbeit zu informieren,
ihreEntscheidungen zu erklärenund regelmäßigRechenschaft abzulegenhaben,
ist nicht wirklich strittig, nur über das Ausmaß dieser Pflicht wird zwischen Re-
gierung und Opposition gerungen.

Obwohl die Bürger heute,wenn sie nur alle Quellen nutzenwürden, die allge-
mein zugänglich sind,mehr über Politik und Staat wissen könnten als jemals zu-
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vor (Wewer 2017), ist in den letzten Jahrzehnten gerade in den westlichen Demo-
kratien der Ruf nach mehr Transparenz staatlichen Handelns immer lauter ge-
worden (August/Osrecki 2019a). Vier Strömungen des Zeitgeistes verbinden sich
in dieser Forderung:

– Eine neoliberale Bewegung,die auf eine »Audit-Gesellschaft« (Michael Power)
abzielt, in der alle ihre Performance nachweisen müssen (Chamayou 2019;
Sandel 2020; Biebricher 2021), auch der Staat, damit Investoren rasch erken-
nen können, wo sich ein Einsteigen lohnen könnte (Erkkilä 2012). Die Mittel
derWahl sind hier Kennzahlen, Indikatoren und Ranglisten.

– Eine bürgerrechtliche Bewegung, die nach einer ersten Welle von Geset-
zen, die staatliches Handeln durchsichtiger machen sollten, aber kaum
nachgefragt wurden, jetzt – zumindest in Deutschland – »Informationsfrei-
heitsgesetze der zweiten Generation« einfordert, wonach die Behörden nicht
erst auf Anfrage Informationen herausgeben, sondern von sich ausmöglichst
viele Dokumente ins Netz stellen sollen (Wewer 2015d). Die Mittel der Wahl
sind in dieser zweitenWelle, staatliche Transparenz gesetzlich zu erzwingen,
Transparenzgesetze und Transparenzregister.

– Eine datengläubigeBewegung,diemit staatlichenDatenbeständenGeschäfte
machen, die »offenen Daten« aber auch nutzen will, um staatliches Handeln
zu überwachen und zu kontrollieren (Wewer 2019c). IhreMittel derWahl sind
Open-Data-Gesetze und Open-Data-Portale.

– Eine technokratische Denkschule, in derman glaubt,wenn der Staat nach in-
nen wie nach außen nur genügend Daten sammelt, dann werde endlich eine
»evidenz-basierte Politik« möglich und eine »intelligente« Steuerung des öf-
fentlichen Lebens (Kar u.a. 2018; Schmeling u.a. 2019; Krenn u.a. 2020). Beim
»governing by numbers« (Esty/Rushing 2007; Shore/Wright 2015) werde klar,
warum der Staat so handele, wie er handele. Das Mittel derWahl ist hier eine
daten-getriebene Exekutive (Fadavian u.a. 2019;Thapa 2020; Djeffal 2017), die
anhand von Fakten entscheidet.

Alle vier Strömungen setzen darauf, dass Daten heute nahezu beliebig erhoben,
gesammelt, verarbeitet, verknüpft, ausgewertet und verwendet werden können.
Dass diese globale Bewegung im digitalen Zeitalter stärker geworden ist (Sifry
2011), kann insofern nicht überraschen.

Die Forderung nach mehr Transparenz staatlichen Handelns, nach noch mehr
Transparenz, als es sie längst gibt, ist inzwischen zu einem politischen Impera-
tiv geworden, dem sich kaum noch jemand entziehen kann, wenn er sich nicht
verdächtig machen will, und zu einer Norm, die im Grunde nicht mehr hinter-
fragt wird (August/Osrecki 2019b: 2). Transparenz gehört zu den »magischen Be-
griffen« (Pollitt/Hupe 2011), die uns alle verzaubern (Malbon 2018), und hat in-
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zwischen einen quasi-religiösen Status (erreicht: Viele glauben einfach, dass noch
mehr Transparenz nur positive Auswirkungen haben kann und ein wirksames
Mittel gegen alle Übel der Politik ist; siewollen das glauben und sich nicht derMü-
he einer Prüfung unterziehen, ob ihre Annahmen zutreffen. Sollte es Anzeichen
geben,dass die gewählten Instrumente,die Transparenz erzeugen sollen,das nur
bedingt leisten, dann kann das nur daran liegen, dass Politik noch schlimmer ist,
als sie ohnehin gedacht haben.

Die Frage, ob die neuen Instrumente, die staatliches Handeln noch transpa-
rentermachen sollen,dies tatsächlich leistenkönnen,kommt inder aktuellenDe-
batte jedenfalls deutlich zu kurz. Aus der Perspektive der Regierungs- und Ver-
waltungslehre (Schmidt 1992; Korte/Grunden 2013; Lendi 2015) gibt es erhebliche
Zweifel daran, dass Transparenzregister und Datenportale (oder auch Lobbyre-
gister und ein »legislativer Fußabdruck«) wirklich sichtbar machen, wie Parla-
mente, Regierungen und Ministerien funktionieren. Die Gründe für diese Skep-
sis, die nicht nur für diese politischen Institutionen, sondern für sämtlicheOrga-
nisationen gelten (würden, wollte man diese Instrumente auch dort einsetzen),
sollen in den folgenden Abschnitten skizziert werden.

Wenn diese These stimmt, dann würden solche Instrumente nicht zu mehr
Vertrauen in Parlament, Regierung und Verwaltung führen, was sie vorgeblich
herbeiführen sollen (Wewer 2017), sondern dann müssten überzogene Erwar-
tungen über kurz oder lang Enttäuschung auslösen und damit die »Krise der
Demokratie«, die mit diesen Instrumenten angeblich bekämpft werden soll,
noch verstärken (dass Deutschland zu der kleinen Gruppe von etwa zehn Prozent
der UN-Mitglieder gehört, die nach dem Democracy Index zu den funktionieren-
denDemokratien gezählt werden dürfen,wird in dieser Debatte völlig ignoriert).
Dass Transparenzregister und Datenportale staatliches Handeln nicht wirklich
transparent machen können, bedeutet nicht, dass diese Instrumente keinerlei
Wirkung haben. Nur sind das womöglich unbeabsichtigte Nebenwirkungen, die
der Demokratie eher schaden als nützen.

2. Organisationen, Dokumente, Transparenz

Der Sammelband Transparency: The Key to Better Governance?, den Christopher
Hood und David Heald (2006) editiert haben, stellt einen Meilenstein bei der
Erforschung dieses Themas dar (siehe, abgesehen von den neuesten Arbeiten,
neben Piotrowski 2006 und Erkkilä 2012 auch Forssbaeck/Oxelheim 2015 sowie
Lord 2006, Best 2005 und Fung u.a. 2007). David Heald unterscheidet darin
grundsätzlich zwischen vertikaler und horizontaler Transparenz, die die Achsen
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einer Vierfelder-Matrix bilden. Bei der der vertikalen Transparenz ist zwischen
der transparcency upwards und der transparency downwards zu unterschei-
den; die horizontale Transparenz unterteil sich in transparency outwards und
transparency inwards (Heald 2006: 27 ff.).

Symmetrische horizontale Transparenz gibt es beispielsweise nur, wenn Or-
ganisationen beides aufweisen: Ein »gläsernes« Innenleben, weil jeder von drau-
ßen hineinsehen kann, aber auch eine »gläserne« Umwelt, die man von drinnen
durchschauen kann. Ansonsten herrscht asymmetrische Transparenz. Dass die
hamburgische Verwaltung zwar möglichst alle ihre Dokumente in ein öffentli-
ches Register stellen soll, aber keine Daten über die tatsächliche Nutzung erfas-
sen darf, ist dafür ein Beispiel (Wewer 2015b: 307 f.). Eine Nachfrage, die intrans-
parent bleibt, verhindert jede Kosten-Nutzen-Analyse und auch eine vernünftige
Nachsteuerung beim Ausbau des Registers.

Schon die einfache analytische Unterscheidung vonDavidHealdmacht deut-
lich, dass sich die regulative Idee der Transparenz praktisch nicht so einfach
umsetzen lässt und ihre Praxis zugleich empirisch relativ schwer zu erfassen
ist. Hinzu kommen nach seinem Konzept mindestens drei Gegensatzpaare,
die bei einer solchen Analyse bedacht werden müssten: Event-Transparenz
versus Prozess-Transparenz, Transparenz im Nachhinein versus Transparenz
in Echtzeit, nominale Transparenz versus effektive Transparenz. Wenn nomi-
nale und effektive Transparenz nicht übereinstimmen, spricht man von einer
»Transparenz-Illusion«; wenn Transparenz ungewollte Nebenwirkungen hat,
vom »Transparenz-Paradox« (Wewer 2014: 15; siehe auch Baumann 2014; Richter
2017).

Während mit Informationsfreiheitsgesetzen Transparenz dadurch geschaf-
fen werden sollte, dass einfach jeder, auch ohne persönlich betroffen zu sein,
bei bestimmten Vorgängen, die ihn interessierten, Einsicht in die Akten verlan-
gen konnte, sollen Transparenzgesetze dadurch Transparenz bringen, dass –
abgesehen von wenigen, gesetzlich definierten Ausnahmen – praktisch alle Ak-
ten öffentlich gemacht werden, unabhängig davon, ob der Vorgang jemanden
interessiert oder nicht (Wewer 2015d). Sie sollen die Exekutive grundsätzlich
»gläsern« machen (Wewer 2012; Gusy 2014).

Beide Ansätze – die gezielte Nachprüfung einzelner Vorgänge, die verdäch-
tig erscheinen, und die generelle Offenlegung aller Akten auch ohne Verdacht –
basieren auf der Annahme, dasHandeln der Exekutive lasse sich transparentma-
chen, wenn möglichst alle oder möglichst viele Dokumente öffentlich gemacht
werden. In allen wissenschaftlichen Disziplinen, die mit Texten arbeiten, hätte
es gegenüber dieser Hoffnung eigentlich von vornherein Skepsis geben müssen:
Nicht nur Historiker wissen, dass es bei der äußeren und inneren Quellenkritik
nicht zuletzt darauf ankommt, bestimmte Dokumente in einen Kontext zu stel-
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len, weil sie nur dann angemessen interpretiert werden können (Wewer 2015d:
462 ff.).Für eine fachgerechte Interpretationmussman inderRegelweitereQuel-
len heranziehen und auch die einschlägige Literatur berücksichtigen. Wer nicht
über ein hinreichendes politisches Grundwissen verfügt, also den Kontext nicht
versteht, in den sie eingeordnet werdenmüssen, kannDokumente eigentlich nur
falsch interpretieren.

Ob überhaupt verstanden werden kann, wie bürokratische Apparate funktio-
nieren,wennman vonaußen auf Behörden blickt, darüber lässt sich trefflich strei-
ten. Da formale Vorgaben, an die sich alle halten sollen, bekanntlich nicht immer
eingehalten werden, wenn die Zeit drängt oder sich das als unpraktisch erweist,
würde eine Lektüre der Vorschriften einen falschen Eindruck vermitteln. »Dienst
nach Vorschrift« zumachen, ist selten effektiv und effizient.Wer verstehen woll-
te,wiedieBehördearbeitet,darf alsonicht andie formalenVorgabenglauben,auf
die eher gepocht wird, wenn Vorgänge verzögert oder verhindert werden sollen,
sondern müsste ihre informellen Prozesse und Strukturen durchschauen, was
schon von innen schwierig, aber von außen praktisch unmöglich ist. Formale und
materiale Spielregeln und Verfahren sind aber nur zwei Seiten ein und derselben
Medaille (Wewer 1998). Das Studium von amtlichen Dokumenten, die einen be-
stimmten Stand der Diskussion fixieren, hilft dabei nur bedingt.

KeinMinister, keine Staatssekretärin und kein Abteilungsleiter kennt alle Pa-
piere, die im Hause kursieren. Sie sollen den Arbeitsprozess ihrer Häuser ziel-
gerichtet managen und gerade nicht den »Ober-Sachbearbeiter« spielen, der an
jeden Vorgang selbst Hand anlegen will. Mitarbeiter, die ihre Vorlagen überall
mitzeichnen lassen, um sich nach allen Seiten abzusichern, erschweren ein ef-
fektives und effizientes Arbeiten ebenso wie die vielenMails, in denen man »cc«
gesetzt wird, ohne dass man mit dem Vorgang etwas zu tun hätte, nur weil das
technisch so einfach ist und vermeintlich nichts kostet. Außerdem könnte man
sich im Zweifel immer darauf berufen, doch informiert zu haben. Nur um ein
Gefühl für die Größenordnungen zu bekommen, um die es hier geht: Um 2005
herum kursierten allein im Bundesministerium des Innern täglich rund 10.000
eMails; dieAnzahlderVorgänge,die in einemMinisteriumproTagbearbeitetwer-
den, hat noch niemand erfasst. Ein vernünftiges Arbeiten ist solchen Organisa-
tionen nur möglich, wenn Mitarbeiter einerseits lernen, möglichst viel selbst zu
entscheiden, aber andererseits auch ein Gespür dafür haben, was die Behörden-
leitung wissenmuss.

Die Leitungen von Behörden müssen sich darauf verlassen, über politisch
wichtige Vorhaben und über Vorgänge, die brisant werden könnten, rechtzeitig
unterrichtet zu werden. Geschieht das nicht, können sie leicht in die Bredouille
kommen und sogar ihre Ämter verlieren. Es ist immer klüger, offensiv zu in-
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formieren, wenn in der Behörde etwas schlecht gelaufen oder falsch gemacht
worden ist, als zu versuchen, den Vorgang zu vertuschen.

Ministerinnen und Staatssekretäre werden auf jeden ihrer vielen Termine
akribisch vorbereitet und sollten in kein Gespräch gehen ohne eine klare Vor-
stellung, was sie darin erreichen wollen. Ansonsten kann die Leitlinie in einem
Ministerium nur lauten, der politischen Führung nur die Vorgänge auf den
Schreibtisch zu legen, die sie unbedingt kennen muss, und sie von allem Papier
zu verschonen, das sie nicht zwingend lesen muss. Andernfalls würde sie zu
nichts Anderem mehr kommen und ihre eigentliche Aufgabe verfehlen, nämlich
Politik zumachen, für ihre Vorhaben zu werben, sie öffentlich zu erklären, dafür
Mehrheiten zu suchen und sie im Kabinett und im Parlament durchzusetzen.

Das Motto »so viel Papiere, wie unbedingt nötig, und so wenig Papiere, wie
irgend möglich« ist klar, aber immer die richtige Dosis zu finden, bleibt für alle,
die zuliefern müssen, ein schwieriger Balanceakt, da jeder Vorgesetzte und jede
Ministerin ein anderes Verständnis von wichtig oder unwichtig hat, und da man
nicht immer wissen kann, für welcheThemen sich die Leitung gerade besonders
interessiert.

Diese tägliche Gratwanderung bei der Transparenz, die dem Minister bzw.
derMinisterin gebotenwird, könnennurMenschen bestehen,die die Persönlich-
keit der Hausleitung einschätzen können, denen vertraut wird und die ein gutes
Gespür für die politische Relevanz von Vorgängen haben. Minister müssen sich
also darauf verlassen, dass ihre Führungskräfte – Staatssekretäre, Abteilungslei-
ter, Unterabteilungsleiter, Referatsleiter, Behördenleiter –wichtige Vorhaben im
Blick haben, brisante Vorgänge rechtzeitig erkennen und sich loyal verhalten. Ei-
ne gewisse politische Sensibilität sollten alle haben, die in einemMinisterium ar-
beiten, aber für dieGatekeeper imHause ist sie professionell unabdingbar.Weil sie
davon abhängig ist, versuchen alle Minister, diese (wenigen) Positionen mit Per-
sonen zu besetzen,denen sie persönlich vertrauen (ablehnend:Mandelartz 2010).

Es gibt also zwei zentrale Gründe, warum Ministerien nicht einmal für Mi-
nisterwirklich transparent sind: Erstens,weil keinMensch die schiereMenge der
Papiere übersehen kann,die täglich eingehen oder imHause bzw. imRessort ins-
gesamt oder gar in der ganzen Regierung produziert werden, und zweitens, weil
niemand überhaupt dieses Ziel verfolgt, da alle wissen, dass schon der Versuch
einen jeden hoffnungslos überfordern würde. Es geht im Gegenteil gerade dar-
um, ihmnur die Papiere zukommen zu lassen, die derMinister wirklich braucht.
Alles andere widerspräche den Prinzipien der Arbeitsteilung und wäre ineffektiv
und ineffizient (Wewer 2020b: 203 ff.).

SowiedenMinisterdiemeistenPapiere,die in seinemRessort zirkulieren,gar
nicht interessieren, so wenig interessieren die meisten Bürger die meisten Do-
kumente, die jetzt in öffentlichen Registern allgemein zugänglich gemacht wer-
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den.Sie suchen dort nur,wenn sie etwas persönlich interessiert und sie beiGoogle
dazu nichts gefunden haben. Auch die politischen Aktivisten, die mehr staatli-
che Transparenz fordern, können längst nicht alle Dokumente studieren, die von
Behörden in ein öffentliches Register gestellt werden. Sie konzentrieren sich auf
Vorgänge, die sie politisch interessieren, und hoffen ansonsten darauf, dass je-
mand aus dem »Schwarm« (James Surowiecki 2004) in dem Heuhaufen an Do-
kumenten etwas findet, das sich womöglich skandalisieren lässt (Pörksen/Detel
2012; Pörksen 2018). Der Schwarm tritt damit als weiterer Kontrolleur von Regie-
rung undVerwaltung neben dieOpposition, dieMedien,Rechnungshöfe undGe-
richte, ohne dass es für ihn – anders als für die anderen –Spielregeln gebenwür-
de, an die er sich halten müsste (Wewer 2015a).

Selbst wenn der Schwarm all die amtlichen Dokumente, die jetzt in öffentli-
chen Registern allgemein zugänglich gemacht werden, regelmäßig und systema-
tisch scannen würde, um fragwürdige Entscheidungen, Fehler und Versagen von
Behörden aufzudecken, istmehr als fraglich, ob diese Suche transparentmachen
würde, wie diese Organisationen funktionieren. Dokumente fixieren immer nur
einenAusschnitt derDiskussion, ohne denArbeitsprozess zu beschreiben, der zu
diesem Stand geführt hat, und die formalen Schritte bis zu diesem Punkt sagen
nichts über die informellen Spielregeln aus,die dasVerfahrenbegleiten.Mit ihrer
Fixierung auf Skandale verzerren die laienhaften Beobachter systematisch den
Eindruck, den sie von der Verwaltung vermitteln. Die »halbierte Transparenz«,
wonach sie zwar alles über den Staatwissenwollen, der Staat aber nichts über die
Nachfrage imRegister wissen soll, verhindert zudem jede Kosten-Nutzen-Analy-
se bei der Bereitstellung von Dokumenten, obwohl es natürlich auch bei diesem
Thema um knappe Ressourcen geht. »Gute« Transparenz ist, wenn der Staat sich
»nackig macht« (Constanze Kurz, zitiert nach Seeliger 2010); »schlechte« Trans-
parenz wäre es aus dieser Sicht, wenn der Staat sich dafür interessieren würde,
was die Bürger wirklich wissen wollen.

3. Organisationen, Datenbestände, Transparenz

Neben den Versuchen, eine noch größere Transparenz staatlichen Handelns
durch die gesetzliche Verpflichtung zu erzwingen, möglichst alle Dokumente
über das Internet öffentlich zugänglich zu machen, sind »offene Daten« ein wei-
terer Ansatz, den Staat gläsern zu machen (Wewer 2019c). Open Government Data
sollen zwar in erster Linie Start-ups initiieren (Hill 2017), neue Geschäftsmodelle
ermöglichen und damit das Wachstum der Wirtschaft ankurbeln (Kubicek/Jarke
2020; Bürger/Hoch 2020; Wewer 2019c: 563), sie sollen aber auch dazu dienen,
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staatliches Handeln besser nachvollziehen zu können. Wenn man zum Beispiel
sehen könne, wofür der Staat das Geld ausgibt, könne jeder erkennen, ob die
Prioritäten richtig oder falsch gesetzt worden seien. Mit dem »Daten-Journalis-
ten«, der sich auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert hat, ist im
digitalen Zeitalter ein ganz neuer Berufszweig entstanden (Skinner 2020) (und
mit der »Computational Social Science« ein ganz neuer Forschungszweig (Hruza
2021: 55).

Die Instrumente, mit denen eine noch größere staatliche Transparenz er-
reicht werden soll, sind hier Open-Data-Gesetze und Open-Data-Portale (Fischer/
Kraus 2020: 159 ff.). Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des E-Government-
Gesetzes, das auch als »Open-Data-Gesetz« bezeichnet wird, hat der Bund 2017
seine Behörden grundsätzlich verpflichtet, die Daten, die sie erheben, ins Netz
zu stellen (»open by default«), wenn nicht gewichtige Gründe dagegensprechen.
Die gesetzliche Erlaubnis, das überhaupt tun zu dürfen, hatte er schon vier Jahre
zuvor geschaffen und auch in den Ländern ist das inzwischen durchwegmöglich
(Kubicek/Jarke 2020: 75 ff.; Kubicek u.a. 2020: 27 ff.).

Das bundesweite Open-Data-Portal (www.govdata.de), das 2012 als BETA-
Version gestartet und nach Ablauf der Testphase drei Jahre später in den Re-
gelbetrieb überführt worden ist, soll einen zentralen Einstieg in das Angebot
von Bund, Ländern und Gemeinden bieten, das aber dezentral gepflegt wird.
Die Europäische Kommission ist dabei, das Europäische Datenportal und das
Open-Data-Portal der Union in einem einheitlichen Metadatenkatalog zusam-
menzuführen, der als zentrale Anlaufstelle für Daten aus ganz Europa dienen,
»Communities of Practice« unterstützen und den Nachweis über die sozio-
ökonomische Wertschöpfung offener Daten führen soll. Berater haben diesen
Mehrwert in verschiedenen Szenarien für das Jahr 2025 auf Größenordnungen
zwischen 199 und 334 Milliarden Euro geschätzt (Huyer/Knippenberg 2020). Das
ab 2011 aufgebaute offizielle Datenportal enthielt zehn Jahre später 81 Katalo-
ge, die zu insgesamt über 1,1 Millionen Datensätzen aus 36 Ländern und von
diversen EU-Behörden führten (www.data.europa.de). Über die Nachfrage und
die Nutzung dieser Bestände wissen wir so gut wie nichts (Bieker u.a. 2019),
auch nicht über den Return on Invest (ROI), den der Aufbau dieser Portale bisher
gebracht hat.

Nungilt für amtlicheDatendasGleichewie für amtlicheDokumente: »Zahlen
sprechen nicht für sich« (Dörmann 2004), sondern müssen immer interpretiert
werden.Bei der Debatte darüber, ob die Schulden des Staates relativ niedrig oder
viel zu hoch sind, spielt nicht nur der Vergleich mit früheren Zeiten oder mit an-
deren Ländern eine Rolle, sondern in die Bewertung des Sachverhalts fließen im-
mer auch Einstellungen und Werthaltungen, Interessen und Wünsche ein. Das
Organigramm eines Ministeriums lässt zwar erkennen, wer im Prinzip für ein
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bestimmtesThema zuständig ist, sagt aber wenig darüber aus, wie ein spezieller
Vorgang imHause bearbeitet wird.

Haushaltspläne zu visualisieren, wie das unter der Parole Open Budget durch
politische Aktivisten geschieht, aber mit Säulen- und Torten-Grafiken auch von
Finanzministerien schon länger getanwird (Romers/Müller 2012),magdie Struk-
tur des Haushalts für Menschen, die damit nicht vertraut sind, »auf einen Blick«
sichtbar machen, sagt aber noch nichts darüber aus, wie diese Pläne zustande
kommen, wie sie vollzogen werden und wie dieser Vollzug überwacht wird. Da-
zu müsste man wissen, warum manche Ressorts mit Mehrforderungen gegen-
über dem Finanzministeriumdurchkommen und andere nicht,wie die »Bereini-
gungssitzungen« der Haushaltspolitiker im Parlament ablaufen undwas die Kri-
tik des Rechnungshofes, der Opposition, der Medien und des Bundes der Steu-
erzahler bewirkt. Um einschätzen zu können, ob es sich um einen »guten« oder
umeinen »schlechten«Haushalt handelt,müsstemanunter anderemdie offenen
undverdecktenTreiber kennen,die indenPlänen steckenunddie fürdie künftige
Dynamik des Zahlenwerks maßgeblich sind. Kurz und gut: Nur wer verstanden
hat, wie Haushaltspolitik funktioniert, kannmit denDaten eines »offenenHaus-
halts« wirklich etwas anfangen.

Die Idee eines »offenenHaushalts« stammt aus Ländern, in denenKorruption
herrscht und staatliche Mittel öfter in dunklen Kanälen und privaten Taschen
verschwinden. Anders als in funktionierenden Demokratien, wo sie als Druck-
sachen des Parlaments immer schon allgemein zugänglich waren, werden dort
Haushaltspläne manchmal gar nicht veröffentlicht. Dass politische Aktivisten
und Reformer darauf drängen, das zu ändern, ist insofern verständlich. Wer
diese Idee auf Länder übertragen will, die als funktionierende Demokratien
gelten und für die nicht von systemischer Korruption gesprochen werden kann
(Graeff/Rabl 2019; Wolf 2021; Schmidt 2010), müsste zeigen, welchen Mehrwert
das für alle hätte (Bender 2021). Und es müsste evaluiert werden, was das im
Sinne von Output,Outcome und Impact bewirkt, wenn die Bürger in kommunalen
»Bürgerhaushalten« ein bisschen »Spielgeld« bekommen, über das sie selbst
entscheiden können (Wewer 2020b: 205 ff.).

Das Recht, das staatliche Budget festzulegen, gilt als das vornehmste Recht
des Parlaments. Selbstbewusste Abgeordnete machen der Regierung gerne klar,
dass sie nur deshalb Geld ausgeben und auch nur das Geld ausgeben kann, das
ihr das Parlament bewilligt hat. Wer dieses Recht des Parlaments einschränken
wollte, würde die Axt an dieWurzeln der repräsentativen Demokratie legen.

Weder die »befreiten« Dokumente, die man in einem Transparenzregister
nachlesen kann (Wewer 2015b), noch die »offenen« Daten, die über das zentrale
Portal »GovData« oder die vergleichbaren Länderportale erschlossen werden
können, machen staatliches Handeln wirklich transparent. Anfang 2021 wies
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das deutsche Datenportal 39.625 Treffer auf, was besagte, dass so viele Daten-
sätze und Informationen, die allerdings dezentral gepflegt werden, zu diesem
Zeitpunkt allein über diesen Einstieg erschlossen werden konnten – und der
Datenbestand soll bekanntlich kontinuierlich ausgebaut werden. Auch hier
spricht schon die schiere Menge der zugänglichen Datensätze dagegen, dass
ein einzelner Bürger oder selbst eine Gruppe von Aktivisten das alles ständig
im Blick behalten kann. Daten zum Zuzug nach Bremen und die Abwanderung
ins Umland nach Herkunfts- bzw. Zielkreisen sagen zudem, falls sie überhaupt
jemanden interessieren, rein gar nichts über die Arbeitsweise der Behörden aus,
die sich mit diesem Thema befassen. Wer die elektronische Funktion nutzt, in
diesem Heuhaufen gezielt nach bestimmten Datensätzen zu suchen, der muss
– nach dem bekannten »hermeneutischen Zirkel« – schon etwas von dem Sach-
verhalt verstanden haben, zu dem er recherchiert. Für alle anderen sind diese
Verzeichnisse nichts anderes als große Datenfriedhöfe.

4. Transparenz als Prinzip und Transparenz aus Prinzip

Transparenz ist einwichtiges Prinzip einer jedenDemokratie, aber nicht das ein-
zige Prinzip, das in einer Demokratie wichtig ist. Es muss ausbalanciert werden
mit anderen Prinzipien wie Effektivität und Effizienz, Partizipation und Legiti-
mation (Wewer 1997: 479). Das gilt auch bei Versuchen, die Funktionsweise von
Parlamenten,RegierungenundVerwaltungennoch transparenter zumachen, als
sie das ohnehin schon sind, wenn man alle Quellen nutzen würde, die allgemein
zugänglich sind.

Aus der Sicht der Regierungs- undVerwaltungslehre ist die neue Transparenz
endetail,die seit einigen Jahren indenwestlichenDemokratien eingefordertwird,
nicht zielführend in dem Sinne, dass sie die Arbeitsweise von Parlamenten, Re-
gierungen und Ministerien und das staatliche Handeln wirklich durchschaubar
machen würde. Wenn Transparenz nicht mehr als ein Prinzip unter anderen be-
trachtetwird,das klug eingesetztwerdenmuss, sondernTransparenz ausPrinzip
gefordert wird – koste es, was es wolle; bringe es, was es wolle -, dann ist aus die-
ser Sicht Einspruch geboten gegenüber einer solchen ideologischen Heils- und
Glaubenslehre.

Alle aktuellenAnsätze,dieFunktionsweise vonOrganisationen transparent zu
machen, offenbaren ein äußerst primitives Politikverständnis, dasmit einer frei-
heitlichen Demokratie kaum zu vereinbaren ist: Nur wenn sämtliche Verträge,
die Regierung und Verwaltung abschließen, offengelegt werden müssten, könne
man »schlechte« Verträge unterbinden. Dass Beamte Verträge nach bestemWis-
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sen und Gewissen und nach Recht und Gesetz abschließen, kannman sich offen-
bar nicht vorstellen. Oderman glaubt, dass sie sich immer über den Tisch ziehen
lassen.

Nurwennder Staat alleDaten teile,über die er verfügt, könnemanprüfen,wo
er eine »falsche« Politik betreibt. Man will für die »richtige« Politik keine Mehr-
heiten organisieren,weil das viel zumühsamwäre undwomöglich Kompromisse
erfordernwürde, sondern über das Internet und auf der Straße so viel Druck auf-
bauen, dass Legislative und Exekutive gar nicht anders können als einzulenken.

Durch lückenlose Überwachung von außen menschliches Fehlverhalten in
irgendwelchenOrganisationen von vornherein ausschließen zuwollen, ist totali-
täresDenken.Zu einer funktionierendenDemokratie gehört beides: ein gewisses
Vertrauen und ein gesundes Misstrauen gegenüber den handelnden Akteuren,
aber kein blindes Vertrauen und auch kein ungesundes Misstrauen. Anders
sind gesellschaftliche Arbeitsteilung, Eigeninitiative und Eigenverantwortung
gar nicht denkbar. Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Kompetenz,
Professionalität und Integrität der staatlichen Akteure lässt sich durch »befreite«
Dokumente und »offene« Daten nicht ausräumen, zumal diese Instrumente auf
die Ausnahmen angelegt sind und nicht auf den Regelfall.Wer nur nach Schwar-
zen Schafen Ausschau hält, vergisst leicht, dass die relativ selten sind. Ohne
ein Mindestmaß an Vertrauen auch in »die da oben« könnte die freiheitliche
Demokratie auf Dauer nicht überleben.

Der traditionelle Ansatz aus analogen Zeiten, Dokumente zu studieren und
Beteiligte zubefragen,umdieArbeit unddie Funktionsweise vonOrganisationen
zu verstehen,wird imdigitalenZeitalter vondemGlaubenüberlagert,mankönne
das alles durch Daten transparent machen, die im Arbeitsprozess von Behörden
ohnehin anfallen. Open Data lautet das Stichwort, das zugleich eine Forderung
darstellt, die staatlichen Datenbestände möglichst maschinen-lesbar allgemein
zugänglich zumachen, damit sie einfach und schnell durchsucht werden können
(Wewer 2019c: 559 ff.; Wewer 2019b: 547).

Wenn die vielen Dokumente, Datensätze und Register, die jetzt vom Staat ins
Netz gestellt werden, tatsächlich transparent machen würden, wie Verwaltun-
gen,RegierungenundParlamente arbeiten,dannkönnte das die empirischePoli-
tikwissenschaft überflüssig machen. Die frohe Botschaft dieses Beitrages für die
Festschrift zu Ehren von Frank Nullmeier lautet, dass eine solche Gefahr abseh-
bar nicht droht. Fundierte Analysen werden im Gegenteil umso notwendiger, je
mehr Laien glauben,mit einemHerumklicken im Internet verstehen zu können,
wie Organisationen funktionieren.
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Mikropolitik und Politische Strategie – Zur
mikropolitischen Praxis strategischer
Wahlkampfführung

Ralf Tils

Das Zusammenspiel von Mikropolitik und Politischer Strategie beginnt mit ei-
nem scheinbar doppelten Paradoxon. Politische Strategie ist kollektiv und situa-
tionsübergreifend angelegt. Mikropolitik vollzieht sich dagegen durch individu-
elles Handeln und in konkreten Einzelsituationen. Das Paradoxon löst sich aller-
dings auf,wennmandasHandeln vonderOrientierungder Akteure trennt.Denn
die Akteure können sich entscheiden, an welchem Sinnhorizont sie ihr Handeln
ausrichten wollen.

Handeln können nur individuelle Akteure. Sie tun dies entweder für sich oder
für ein Kollektiv, das sie repräsentieren wollen. Das Handeln von Individuen für
Kollektive funktioniert über denMechanismus der Zurechnung. Sofern das indi-
viduelle Handeln des Einzelakteurs dem Kollektiv von der Außenwelt zugerech-
net wird, handelt das Individuum für das Kollektiv. Kollektivakteure handeln also
vermittelt über ihre Repräsentant:innen. Diese agieren und kommunizieren als
Stellvertreter:innen der gesamten Einheit und konstruieren damit erst die Reali-
tät eines Gesamtakteurs. Bleibt der Bezugspunkt der Handlung das Individuum,
handelt der Einzelne nur für sich.

Handeln können Individuen nur in konkreten Einzelsituationen. Aber auch
hier habendieAkteureWahlmöglichkeiten.Sie können sich in ihrenSinnbezügen
ausschließlich an der konkretenEinzelsituation orientieren oder aber situations-
übergreifende Handlungshorizonte und Zielgrößen in den Blick nehmen. In der
ersten Konstellation soll hier von Taktik, in der zweiten von Strategie gesprochen
werden.

Mikropolitik beschreibt die kleinteiligste Form politischer Interaktion zwi-
schen individuellen Akteuren in Organisationen. Der hier diskutierte Bezugs-
rahmen Politischer Strategie ist überindividuell und situationsübergreifend.
Mikropolitisch können Einzelakteure individuell-situativ, kollektiv-situativ, in-
dividuell-situationsübergreifend oder aber an einem über die Situation hinaus-
gehenden Sinnzusammenhang eines Kollektivs orientiert handeln. Im Zentrum
der Untersuchung steht genau dieser kollektiv-situationsübergreifende Fall
der mikropolitischen Praxis strategischer Entscheidungen. Dann erweist sich
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der vermeintlich doppelte Widerspruch zwischen Mikropolitik und Politischer
Strategie als bloßes Scheinparadoxon.

Dieser Beitragwill den systematischen Zusammenhang vonMikropolitik und
Politischer Strategie untersuchen. Dafür ist zunächst darzulegen, was Mikropo-
litik, mikropolitische Analyse und der dafür zentrale Begriff von Praktiken mei-
nen (1). In einem zweiten Schritt müssen der verwendete Begriff von Politischer
Strategie und der analysierte Kontext strategischer Wahlkampfprozesse präzi-
siertwerden (2).Danach folgt die empirischeAnalyse dermikropolitischenPraxis
strategischer Wahlkampfführung (3). Hier ist zu klären, ob und wie Mikropoli-
tik die Erarbeitung und Anwendung von parteipolitischenWahlkampfstrategien
beeinflusst. Die Untersuchung umfasst einerseits die Kennzeichnung wichtiger
GrundproblemedermikropolitischenStrategieentwicklungund -steuerung (3.1),
andererseits die empirische Beschreibung von funktionalen und dysfunktiona-
len Praktiken der strategischen Wahlkampfführung (3.2). Fundament der empi-
rischen Erkenntnisse sind teilnehmende Beobachtungen aus der strategiebera-
tenden Begleitung unterschiedlicher Parteien in Wahlkämpfen auf Bundes- und
Landesebene über einen Zeitraumvonmehr als einem Jahrzehnt.Der Beitrag en-
det mit einem Fazit (4).

1. Mikropolitik

Ein großer Teil politikwissenschaftlicher Untersuchungen bleibt einer Meso-
oder Makro-Perspektive verhaftet, die entweder ganze politische Systeme oder
diemittlere Ebene der sozialen Ausdehnung von Akteuren und ihrenHandlungs-
räumen – also interagierende Kollektivakteure – fokussiert. Seltener rückt die
Mikroperspektive in das Zentrum der Analyse, also die »inneren Verhältnisse«
(Nullmeier u.a. 2003: 10) von Politikakteuren oder Politikfeldern. Mikropolitolo-
gie konzentriert sich auf individuelle Akteure und ihr Handeln untereinander,
jedoch nicht in psychologischer Perspektive, sondern mit Blick auf ihre alltägli-
chen Routinen, selbstverständliche Verhaltensweisen und informellen Prozesse
der Interaktion (Schöne 2010: 15). Das Interesse gilt nicht einmaligen Hand-
lungszusammenhängen, sondern räumlich, zeitlich und sozial wiederkehrenden
Mustern von Interaktionen, die allerdings stets kontingent bleiben (Rüb 2022).
Die Bezüge zur Mesoebene entfaltet Mikropolitik, in dem die zusammenwir-
kenden Individuen innerhalb von Organisationen mit ihren unterschiedlichen
Präferenzen, Interessen, Informations- und Wissensbeständen durch interne
Interaktionen das Handeln des organisatorischen Kollektivs ausformen (Willner
2011: 158).Mikropolitische Analyse ist dementsprechend akteur- und prozessori-
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entiert. Sie erfasst die Mesoebene von Kollektiven über die Mikropolitik der in
ihr handelnden Individuen.

Eine Stärke der Mikropolitologie ist, dass sie bei der Untersuchung des Zu-
sammenspiels der Individuen zur Ausbildung des Kollektivhandelns interne Pro-
zesse ausleuchtet, die der klassischen Politikwissenschaft mit ihrem Meso- und
Makroblick als black box erscheinen oder nur vermittelt über Strukturmerkmale
wie Ziele, Funktionen, Positionen, Regeln erschlossen werden können. Einer der
zentralen Grundgedanken mikropolitischer Analyse ist, dass die Ambiguität von
Kollektiven nur über die Rekonstruktion der Interaktionen zwischen Individuen
erkundet und erklärtwerdenkann. Indieser Perspektive erscheinenOrganisatio-
nen »[…] als Instrument, das sich soziale Akteure schmiedeten, um ihre Interak-
tionen so zu ›regeln‹, daß sie das zur Verfolgung kollektiver Ziele notwendigeMi-
nimum an Kooperation erreichen und dabei noch ihre Autonomie als relativ frei
Handelnde bewahren« (Crozier/Friedberg 1979: 111). Da bleibt viel Gestaltungs-
freiheit und Prägekraft der Akteure, auch wenn gegenseitigeMachtabhängigkei-
ten das Interaktionsspiel beeinflussen und schließlich begrenzen. Praktiken wir-
ken strukturbildend, setzen Struktur aber nicht voraus, sondern entwickeln sich
aus der alltäglichen Improvisation, Koordination und Interaktion zwischen Ak-
teuren.

Schwerpunkt der in diesem Beitrag untersuchten Praktiken sind solche, die
sich kategorial als Kommunikations- und Interaktionspraktiken kennzeichnen
lassen (Nullmeier u.a. 2003: 17–20). Anders als die mikropolitische Kategorie der
Positionierungen sind damit sprachbasierte, nonverbale, visuelle Kommunika-
tionen und Interaktionen zwischen Individuen gemeint, die das interne Mitein-
ander und die gemeinsamen Entscheidungen für das Kollektiv beeinflussen und
formen. Sie werden genutzt, um Entscheidungen in Organisationen für Organi-
sationen vorzubereiten, herzustellen, durchzusetzen oder aber genau das zu ver-
hindern. Oft erfolgen solche kommunikativ-interaktiven Praktiken routinisiert,
unhinterfragt, selbstverständlich (Schöne 2010: 57). Sie werden nicht immerwie-
der erneut zurDispositiongestellt bzw.aktivbekräftigt. IhreBasis ist eingemein-
samerWissens- und Deutungsbestand der beteiligten Akteure: »This knowledge,
which they have picked up through formal training and informal socialization,
tells them how to interpret the situation and where to go« (Wagenaar 2004: 649).
SolchesWissen istmeist nicht kodifiziert und bleibt implizit (Biegelbauer/Grieß-
ler: 63). Zugleich sind die kommunikativ-interaktiven Praktiken insofern überin-
dividuell, als dass sie sich nicht unmittelbar verändern, sofern einzelne Indivi-
duen aus den Prozessen der Interaktionen ausscheiden und durch andere ersetzt
werden (Willner 2011: 165).

Zur Etablierung von Praktiken als Grundbegriff der Politikwissenschaft,
wesentlich aber auch zur Präzisierung der Grenzen und Größenordnungen
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des Praktikenbegriffs, der sowohl in zeitlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht
oft unscharfe Verwendung findet, haben Tanja Pritzlaff und Frank Nullmeier
ein spezifisches Konzept politischer Praktiken entwickelt (Pritzlaff/Nullmei-
er 2009). Danach können Praktiken nur als politische gelten, sofern sie fünf
Kriterien erfüllen: Regelungs-, Kollektiv-, Konflikt- und Verbindlichkeitsbezug
sowie vollzogene Verbindlichkeitsherstellung in Form der drei Akte von pro-
posal, acceptance, confirmation (Pritzlaff/Nullmeier 2009: 14–16). Damit liegt ein
politisches Praktikenkonzept vor, das auch die hier vorgenommene empirische
Illustration politischer Praktiken der strategischen Wahlkampfführung leiten
kann. Der Suchauftrag gilt kleinteiligen, aber als politisch qualifizierbaren Prak-
tiken, die implizit oder explizit die Akte von Vorschlag, Akzeptanz, Bestätigung
durchlaufen haben, Bezüge zu kollektivem Handeln und konfliktbezogener
Auseinandersetzung aufweisen sowie einem Prozess der Verbindlichkeitsabsi-
cherung unterzogen wurden. Allein das fünfte Kriterium, der Regelungsbezug,
lädt durch die Begriffswahl zu Missverständnissen ein. Als politische Praktiken
dürfen danach nur solche bezeichnet werden, die einen klaren inhaltlichen Re-
gelungsbezug aufweisen (Pritzlaff/Nullmeier 2009: 14–15). Die Begriffswahl des
inhaltlichen Regelungsbezugs legt Assoziationen zur Notwendigkeit eines enge-
ren policy-orientierten Programm- oder Regulierungszusammenhangs nahe (in
diesem Verständnis wohl auch Biegelbauer/Grießler 2009: 63), da sich ansonsten
die Grenze zu jeder Art von regelungsbezogener Entscheidung, die ja stets eine
inhaltliche Wahl zwischen unterschiedlichen Handlungsalternativen meint,
nicht eindeutig identifizieren lässt. Das gilt gerade auch für die hier analysierten
Wahlkampfpraktiken politischer Parteien, deren inhaltlicher Regelungsbezug
vorrangig in der politics-Dimension von Politik zu suchen ist (Personalisierung,
issue-Wahl, Konkurrenz).

2. Politische Strategie imWahlkampfkontext

Im Zentrum dieses Beitrags steht die Mikropolitik Politischer Strategie, bei der
Individuen in ihren Interaktionen mit den Sinnbezügen von kollektiver und
situationsübergreifender Orientierung konfrontiert sind. Damit wird auf eine
zweidimensionale Konstruktion des Mikro-Meso-Makro-Schemas zurückge-
griffen, die die Ausdehnung des Handlungsraumes und die dabei zugrundelie-
genden Handlungsorientierungen der Akteure unterscheidet (Tils 2005: 36 f.).
TrotzmikropolitischemAnalysefokus können auf dieseWeisemesopolitische In-
teraktionszusammenhänge untersucht werden – hier die wahlkampfbezogenen
Handlungs- und Entscheidungsprozesse von Kollektivakteuren. Das Untersu-
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chungsinteresse gilt Strategie als kollektiver Aufgabe und Herausforderung. Der
Blick richtet sichdafür auf dasmikropolitischeAgieren von Individuen,die durch
ihre Eigen- und Interaktionen das Handeln des Kollektivs festlegen. Individuelle
Karrierestrategien sind in dieser Perspektive nur als zusätzlicher, wichtiger
Einflussfaktor relevant, nicht aber selbst zentraler Untersuchungsgegenstand.

Politische Strategieakteure kalkulieren in erfolgsorientierter Perspektive den
Zusammenhang zwischen selbstgesteckten Zielen, vorhandenen Handlungska-
pazitäten und spezifischen Kontextfaktoren des jeweils relevanten Ausschnitts
derUmwelt (Tils 2021).Bei diesemVersuch einer ziel- und erfolgsorientiertenRa-
tionalisierung des eigenenHandelns lässt sich von Taktik sprechen,wenn der ge-
dachte Bezugsrahmen die konkrete Einzelsituation nicht verlässt, von Strategie,
wenn die Sinnbezüge der Akteure über die konkrete Einzelsituation hinauswei-
sen.

Die Akteure, deren Strategiehandeln hier untersucht wird, sind politische
Parteien als Interaktions- und Vermittlungsinstanzen zwischenGesellschaft und
Staat, die einerseits eine starke gesellschaftliche Verankerung aufweisen, an-
dererseits mit ihren öffentlichen Vertreter:innen das Personal bereitstellen, das
die parlamentarisch-gouvernementalen Willensbildungs- und Entscheidungs-
gremien besetzt sowie die Prozesse der Politikformulierung und politischen
Entscheidungsfindungmaßgeblich beeinflusst (Wiesendahl 2013: 14).

Der spezifische Kontext, in dem die hier interessierende strategische Mikro-
politik untersucht wird, ist der Wahlkampf – eine Phase intensiver politischer
Auseinandersetzung, bei der zugespitzte öffentliche Kommunikationsprozesse
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken (Schoen 2014). Von den drei
zentralen Grundorientierungen politischer Parteiakteure (Müller/Strøm 1999),
dem Gewinnen von Wähler:innenstimmen (vote-seeking), der Einflussnahme auf
die Regierungsbildung bzw.Besetzung von Regierungsämtern (office-seeking) und
der politischen Gestaltung (policy-seeking), steht damit vor allem das vote-seeking
im Vordergrund, ergänzt durch weitere machtpolitische Überlegungen in der
Perspektive des office-seeking.

Untereinander stehen die Parteien im Wahlkampf in Konkurrenz um Wäh-
ler:innenstimmen und daraus abgeleiteter Macht. Der Kern von Konkurrenz ist
dabei die positive Differenzbildung gegenüber den konkurrierenden Parteien
(Raschke/Tils 2013: 223). Differenzbildung steuert die Herstellung von Unter-
scheidbarkeit. Die Unterscheidbarkeit kann sich auf vieles beziehen: Richtung,
Kompetenz, Leistung, Personen, Symbole, Organisation, Bündnis. Parteien ver-
suchen die Differenzen in den Vordergrund zu schieben, bei denen sie sich die
größten Vorteile gegenüber den politischen Wettbewerber:innen versprechen.
Sowohl die Dimensionen der Differenz wie auch ihre Reichweite unterliegen der
strategischen Kalkulation. Ausschließlich negative Differenzbildung (negative
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campaigning) ist meist keine wahlkampfbezogene Zentralkategorie des Strate-
giekalküls parteipolitischer Akteure in Deutschland – von rechtspopulistisch-
protestorientierten Parteien wie der Alternative für Deutschland (AfD) einmal
abgesehen.

Die Wahlkampfarena ist wesentlich durch eine triadische Akteurkonstellati-
on geprägt: Parteien, Wahlberechtigte, Medien (Schoen 2014: 505–513). Parteien
versuchen mit ihrer Wahlkampfkommunikation positive Aufmerksamkeit zu
initiieren – hauptsächlich massenmedial, mit begrenzterer Reichweite auch
in den sozialen Medien sowie in der direkten Kommunikation mit den Wäh-
ler:innen. Vor allem über Medien wird Politik sicht- und erfahrbar, findet eine
Themenauseinandersetzung statt, erreichen Wertangebote und Deutungs-
muster das Publikum (Machnig 2002). »Durch die Medien hindurch« zu den
Wähler:innen, nicht »für dieMedien« ist dabei die Leitorientierung der Parteien.
Massenmedien sind einerseits kommunikative Vermittlungsinstanz zwischen
Parteien und Wahlberechtigten, andererseits selbst Kommunikationsakteure,
die eigenständige Thematisierungsleistungen erbringen, sich inhaltlich positio-
nieren und den Prozess öffentlicher Kommunikation mitzusteuern versuchen
(Tils 2011: 83–90). Die Wahlberechtigten sind schließlich Adressat:innen und
Rezipient:innen der öffentlichen Kommunikation, nehmen diese aber nicht »un-
gefiltert« auf, sondern verarbeiten sie – je nach sozialstruktureller, kultureller,
politischer Prädisposition – selektiv und »gefärbt« durch informal-persönliche
Kommunikationsprozesse untereinander (Schmitt-Beck 1998, 2000).

Die selbstgesteckten Wahlkampfziele politischer Parteien haben eine große
Bandbreite.Strategischwenig aufschlussreichund schwer operationalisierbar ist
es, wenn der gewünschte Zustand, den der Wahlkampfakteur anstrebt, lediglich
lautet, »[…] unter den gegebenenBedingungen einmöglichst gutesWahlergebnis
zu erreichen« (Schoen 2014: 505). Für die Strategieentwicklung anschlussfähiger
sind Zielgrößen wie etwa Überspringen der »5-Prozent-Hürde«, Etablierung als
»dritte Kraft im Parteiensystem« oder auch »strategische Mehrheitsfähigkeit«,
das heißt einem Wahlergebnis, bei dem die Regierungsbildung gegen die eige-
ne Partei nicht bzw. nur sehr schwer möglich ist. Derartige Zielbestimmungen
sind strategischen Ziel-Mittel-Umweltkalkulationen durch präzise Grundorien-
tierung, Größenordnung, Gegnermarkierung wesentlich besser zugänglich.

Für das Ausspielen eigener Handlungskapazitäten imWahlkampfprozess er-
strecken sich die strategischen Kalkulationen der Akteure vor allem auf drei Di-
mensionen, die miteinander zu verknüpfen sind: Personen,Themen,Macht.

Personen sind ein wichtiger Grundstoff der Politik – als strategische Akteure
und symbolische Repräsentant:innen (Raschke/Tils 2013: 200–205). Im Wahl-
kampfkontext kommt der Kandidat:innenfindung und personellen Aufstellung
der politischen Wettbewerber:innen herausragende Bedeutung zu. Personen
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verdichten symbolisch Richtung und Identität von Parteipolitik, vermitteln
(hoffentlich) Authentizität und Vertrauen, wirken über Popularität und Profil
als Ankerpunkte konkurrenzpolitischer Auseinandersetzung. Vorteile, die sie
bei Wahlen ausspielen können, liegen hier – wenn es gut läuft – vor allem bei
Regierungschef:innen und -mitgliedern.Manchmal kommen politisch attraktive
Hoffnungsträger:innen künftiger Politik aber auch von der Oppositionsbank.

Themen sind für den Strategieakteur in doppelter Perspektive relevant (Tils
2011: 73–83). Als Probleme bezeichnen sie gesellschaftlich unerwünschte Zu-
stände, für die mit Hilfe von Politikinstrumenten eine positive Veränderung
angestrebt wird (policy). Als issues sind Themen politische Streitfragen, deren
Behandlung Einfluss auf die Machtverteilung hat (politics). Für wahlkampfbe-
zogene Kampagnen sind Themen vor allem als issues relevant, mit denen die
Akteure versuchen, sich Vorteile gegenüber den politischenWettbewerber:innen
zu verschaffen. Das Ziel besteht darin, die öffentliche Diskussion durch selbst-
gewählte issues und eigene Positionen zu dominieren –mit positiver Sichtbarkeit
und Profilierung für das eigene Kollektiv. Drei Kriterien sind für die Auswahl
von issues wesentlich: Relevanz, Kompetenz, Differenz. Gesucht wird vom Kam-
pagnenakteur nach aus Sicht der Wahlberechtigten wichtigen Themen, für die
die Partei hohe Kompetenzzuschreibungen erhält und die gleichzeitig eine gute
Abgrenzung zur politischen Konkurrenz ermöglichen.

Macht ist die dritte Zentralkategorie strategischer Wahlkampfkalkulation.
Neben Themen und Personen ist es für die Wahlberechtigten ebenso wichtig
– obwohl sie dazu neigen, das in Umfragen eher von sich zu weisen –, wie sich
die machtpolitische Konstellation nach der Wahl darstellen könnte. Sie haben
etwa Präferenzen darüber, welche potentiellen Koalitionsmöglichkeiten sie be-
vorzugen oder welcher Partei sie die Führung einer Regierung eher zutrauen.
Für Wahlkampfakteure ergeben sich daraus und darüber hinausgehend viele
machtpolitische Fragestellungen, zu denen sie sich positionieren müssen. Dazu
gehören: Melden wir einen Führungsanspruch an? Haben wir Koalitionspräfe-
renzen? Schließenwir einzelne Bündniskonstellationen aus?Wollen wir regieren
oder Opposition bleiben? Wer sind unsere Hauptgegner:innen im Wahlkampf?
Mit welchen politischen Wettbewerber:innen konkurrieren wir vorrangig um
welche Zielgruppen in derWähler:innenschaft?Wahlen entscheiden sich oft über
Machtfragen. Sie sind ein regelmäßig unterschätzter und von vielen herunter-
gespielter Faktor der wahlpolitischen Auseinandersetzung.

Hinsichtlich der drei Zentraldimensionen strategischer Wahlkampfführung
legendieAkteure jedochnichtnur fest, »was« imWahlkampf thematisiertwerden
soll, also, welche Themen, Personen, Machtaspekte sie kommunizieren wollen,
sondern auch »wie« darüber gesprochen wird. Hier wirkt das Framing (Goffman
1974; Gamson 1992), also die sprachliche Rahmung der Kommunikation, über die
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die politischen – aber auch medialen – Akteure versuchen, ihre Begriffe, Bilder,
Interpretationsmuster, Inszenierungen, Kausalattribuierungen und Tonalitäten
im öffentlichen Diskurs dominant werden zu lassen. Der Kampf um die »Deu-
tungshoheit« über Themen, Personen und Machtfragen ist einer der Schlüssel-
aspekte wahlpolitischer Auseinandersetzung. Diejenigen, die dominante Hori-
zonte des Verstehens und Deutens in Öffentlichkeitszusammenhängen begrün-
denkönnen,verfügenüber entscheidendekommunikativeVorteile gegenüber ih-
ren Kontrahent:innen.

3. Mikropolitische Praxis strategischer Politik imWahlkampf

Die mikropolitische Praxis der Kampagnenführung von Parteien imWahlkampf
folgt einem Modus innerparteilicher Entscheidungsfindung, der als hierar-
chisch-führungszentriert klassifiziert werden kann. Anders als dialogische Kon-
sensentscheidungen oder konfliktorientierte Mehrheitsentscheidungen (Korte/
Treibel 2012) sind hierarchisch-führungszentrierte Entscheidungen auf wenige
Akteure der Parteiformation konzentriert, folgen einem informellen Muster und
werden erst anschließend –wenn überhaupt – innerhalb der Parteiorganisation
im formellen Abstimmungsmodus nachvollzogen (Treibel 2022).

3.1 Grundprobleme der mikropolitischen Strategieentwicklung und -steuerung

In empirischer Rückschau einer über zehnjährigen wahlkampfpolitischen Bera-
tungspraxis lässt sich konstatieren, dass es imWesentlichen dreimikropolitische
Faktoren sind, die die Entwicklung und Umsetzung von kollektivenWahlkampf-
strategien negativ beeinflussen.

Der häufigste undwohl auchwichtigste Störfaktor derWahlkampfführung ist
die Überlagerung von kollektiver Strategieentscheidung durch individuell-persönliche
Konkurrenzverhältnisse. IndividuellerWettbewerb um Ämter, Funktionen und Ge-
wicht innerhalb der Gesamtformation ist ständiger Begleiter aller parteiinternen
Politikprozesse, der inWahlkampfzeiten regelmäßig noch einmal eine besondere
Zuspitzung erfährt. Angemessene Repräsentation unterschiedlicher Parteiströ-
mungen inderKampagnenaufstellung, fehlendeAnerkennungderKompetenzen
anderer oder einfach nur individuelles Machtstreben umreißen das Kampffeld
der Akteure zwischen individuellemWunsch und kollektiver Notwendigkeit. Au-
ßerparteilich wirkt der Zwang zur Geschlossenheit, weil er wesentlicher Erfolgs-
faktor der Kampagnenführung ist. Die Bürger:innen erwarten diese Geschlos-
senheit von den Parteien. Sie bestrafen Kakophonie und fortlaufende interneDe-
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batten,die dasKollektivhandeln vonParteienüberlagern können. Innerparteilich
versuchen die beteiligten Individuen dennoch nachdrücklich, ihre persönlichen
Konkurrenzvorteile unterhalb der äußerlichen Sichtbarkeitsschwelle zu realisie-
ren.

Ein zweites Problem der mikropolitischen Fehlsteuerung kollektiver Strate-
gieentwicklung und -steuerung entsteht immer dann,wenn die an den Entschei-
dungen beteiligten Spitzenakteure bei den issue-Fokussierungen der Kampagne
unbeirrt an ihren thematischen Machtbereichen und inhaltlichen (Fehl-)Präferenzen
festhalten, obwohl die Empirie andere Relevanz-, Kompetenz- und Differenz-
felder für eine erfolgversprechende Wahlkampfführung anzeigt. Das kann dazu
führen, dass Parteien in der Folge Probleme thematisieren, die die Bürger:innen
wenig interessieren bzw. emotional tangieren, Themenfelder priorisieren, von
deren Thematisierung die Wettbewerber:innen profitieren, oder Unterschiede
zur Konkurrenz markieren, die ein ungünstiges Licht auf sie selbst werfen. Es
hängt dann von innerparteilichen Interaktionsbeziehungen und Machtverhält-
nissen ab, ob solche Falschorientierungen korrigiert werden können oder ihren
verhängnisvollen Lauf nehmen.

Ein dritter Hauptgrund, der über insuffizientes Mikromanagement regel-
mäßig zu kollektiver Schwäche führt, sind Mängel auf der operativen Ebene.
Steuerungsvakua zeigen sich in diesen Fällen, wenn eingesetzte Wahlkampfma-
nager:innenohneDurchsetzungskraft bleibenund sich auf das bloßeModerieren
beschränken, die Akteure des Entscheidungszentrums praktisch und operativ
folgenlose Strategiedebatten führen oder die Terminkoordination der Akteure
untereinander bereits zu einer zeitraubenden Großaufgabe mutiert. Letzteres
ist – erstaunlich genug – durchaus ein relevantes Problem, obwohl es nicht
immer bloß Ausdruck operativen Mikromissmanagements ist, sondern ebenso
taktisches Mittel interner machtpolitischer Auseinandersetzung sein kann.

3.2 Mikropolitische Praktiken der strategischenWahlkampfführung

Vor dem Hintergrund der drei Grundprobleme mikropolitischer Strategieent-
wicklung und -steuerung können empirisch eine Reihe von kommunikativ-
interaktiven Praktiken identifiziert werden, die Akteure der Kampagnenfüh-
rung regelmäßig einsetzen. Sie formen damit strukturbildende Muster der
Interaktion aus, die Wirkung für das Kollektivhandeln der Partei im Wahl-
kampfprozess zeigen. Gemeint sind solche politischen Mikrotechniken, die
im konfliktbezogenen Kollektivzusammenhang stehen, gemeinsame Kommu-
nikation ermöglichen, inhaltliche Verbindlichkeitsbezüge aufweisen und die
Handlungsfähigkeit des Akteurs gewährleisten sollen. Für die Erarbeitung und
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Umsetzung wahlkampfbezogener Strategien können diese politischen Praktiken
günstige oder ungünstigeWirkung entfalten.

Eine analytische Unterscheidung der ökonomisch orientierten Organisati-
onssoziologie, die zwischen funktionalen oder dysfunktionalen Konsequenzen
von Mikropolitik für den Kollektivzusammenhang differenziert (Ferris u.a. 1989;
Kacmar/Baron 1999), lässt sich auch auf unseren Untersuchungskontext übertra-
gen. Demgemäß können hier strategisch funktionale und strategisch dysfunktionale
Praktiken der politischen Wahlkampfsteuerung identifiziert werden. Aus einer
empirisch gesättigtenBeobachterperspektive lassen sich insgesamt fünf zentrale
mikropolitische Praktiken der Wahlkampfführung benennen, drei mit funktio-
nalen, zwei mit dysfunktionalen Konsequenzen für dieWahlkampfstrategie.

Etablierung kleiner Entscheidungszirkel. Eine der funktionalenWahlkampfprak-
tiken, die inzwischen weite Verbreitung gefunden hat und als etabliert gelten
kann, ist die Einrichtung eines kleineren Entscheidungskreises, in dem die
Möglichkeit besteht, strategisch zu diskutieren und zu entscheiden. In Wahl-
kämpfen verfügen Parteien, wenn sie richtig aufgestellt sind, über ein derartiges
strategisches Zentrum (Raschke/Tils 2013: 283), das sich aus wenigen, aber zen-
tralen Schlüsselfiguren der Parteiformation zusammensetzt. In ihm treffen
sich die wichtigsten Akteure aus der Parteiorganisation, der Fraktion und ggf.
Regierung regelmäßig, um über strategische Fragestellungen zu beraten und
abzustimmen. Die Namen für diese manchmal informalen, manchmal auch
formal eingesetzten Gremien divergieren (z.B. Wahlkampfkommission, Steue-
rungsgruppe, Kernteam, Lenkungsausschuss). Die Einrichtung eines solchen
Entscheidungszentrums ist noch keine Garantie, dass dort die strategischen
Wahlkampfentscheidungen getroffen werden, sie ist aber Voraussetzung dafür.
Von großer Bedeutung ist, dass das Zentrum nicht zu viele Personen umfasst,
aber die wichtigsten potentiellen Vetospieler darin vertreten sind, um mit den
Entscheidungen die Strategie der Formation auch wirklich festlegen zu können.
Es ist dann eine kommunikative – manchmal auch formale – Aufgabe, die im
strategischen Zentrum getroffenen Entscheidungen in die Partei hinein zu ver-
mitteln bzw. in den dafür vorgesehenen Parteigremien formal »abzusegnen«.
Ohne funktionierendes strategisches Zentrum bleibt die Kampagnenentwick-
lung und Wahlkampfsteuerung des Gesamtakteurs ein äußerst schwieriges
Unterfangen.

Was geschrieben steht. Funktional für den Weg hin zu einer Strategie und das
Festhalten an einmal getroffenen strategischen Entscheidungen erweist sich re-
gelmäßig auch die Mikropraktik des Verfassens von Kurzpapieren, die als Vor-
lagen für Sitzungen vom strategischen Entscheidungszirkel erstellt werden. Sie
enthalten wesentliche Festlegungen zum eigenen Kurs im Wahlkampf oder zu
wichtigen Einzelaspekten der Kampagnenführung. Damit sind nicht die Brie-
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fings gemeint, die den beauftragtenKommunikationsagenturen für die Entwick-
lung von Kampagnenelementen wie Headlines, Claims oder Plakatdesigns über-
mittelt werden. Diese folgen oft einem breiteren und nicht immer auf den Kern
der strategischenKalkulationen zielendenDuktus.StrategischeKurzpapiere hel-
fen bei der Fokussierung der Diskussionen im strategischen Zentrum und ma-
chen sie folgenreicher. Sie weisen – allein durch Verschriftlichung – auf Konflik-
te hin, die von den Beteiligten in ausschließlich mündlichen Debatten leichter
über- oder heruntergespielt werden können. Sie bewirken substantiellere Debat-
ten, weil verschriftlichte Vorlagen von den Beteiligten ernst genommen und in
ihrer Bedeutung für die eigene Aufstellung hoch–manchmal auch zu hoch–ein-
geschätzt werden.Dabei haben, wie immer, die Verfasser:innen solche Texte den
Vorteil der schreibenden Vorfestlegung (»Wer schreibt, der bleibt«). Geschriebe-
nes bindet. Das wissen alle. Dabei sind die Gefahren niedergelegter Strategiepa-
piere keineswegsgering.Stets drohtdieStreuungnachaußen–parteiinternoder
sogar extern –durch »undichte Stellen« imEntscheidungszentrum, sei es um in-
nerparteilicheDebatten zu beeinflussen oder gar über ÖffentlichkeitWirkung zu
erzielen. Das kann im schlechtesten Fall sogar die politischen Wettbewerber:in-
nenüber eigentlich interne strategischeKalkulationender Partei aufklären–und
entsprechende Gegenstrategien initiieren. Ein zweites Problem von Verschriftli-
chungen ist ihre Wirkung im Sinne einer überprüfbaren Festlegung, die politi-
sche Akteure im Innenleben von Parteien oft aufgrund der sich daraus ergeben-
den Rechenschafts- und Verantwortungspflichten lieber vermeiden wollen.

Macht des erstenWortes.Eine dritte funktionale Praktik der strategischenWahl-
kampfführungbasiert auf asymmetrischenMachtverhältnissenderKommunika-
tion innerhalb des strategischen Wahlkampfzentrums. Es ist eingeübt, dass die
wichtigsten der wichtigen Schlüsselakteure imEntscheidungsgremiumnach der
Präsentation von Analysen, Ideen, Konzepten als erstes das Wort ergreifen, um
mit ihrenStatements denPfadderweiterenDiskussionunddie spätereEntschei-
dungvorzustrukturieren.Dasgelingt ihnen sehr oft.Dabei ist es imÜbrigen egal,
wie nicht-hierarchisch, vermeintlich egalitär der kulturell eingeübte Habitus des
Gesamtkollektivs ist, dieMacht des erstenWortes der Spitzenakteurewirkt in al-
lenParteien.DienachfolgendenDebattenorientieren sich regelmäßig andenvon
den Führungsakteuren geäußerten Einschätzungen und den mit ihrenWortbei-
trägen intendierten (Vor-)Festlegungen. Schwierig wird es nur, wenn die wich-
tigsten Zentralfiguren gegenläufige Positionen vertreten. Dann kann diese stra-
tegisch funktionale Praktik ihre kollektiven Handlungsvorteile nicht hervorbrin-
gen. Eher selten passiert ein realer Fall wie dieser: Alle Wortbeiträge machen zu
einem Entwurf eines Wahlprogramms vorsichtige Kleinstanmerkungen zu ein-
zelnenPositionenundFormulierungen,bis ein externes Statement–ganzunvor-
hergesehen–plötzlich »alleDämmebrechen« lässt undder vorgelegteEntwurf in
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wichtigen Teilen in Grund und Boden kritisiert wird.Normal ist der Verlauf, dass
Ton der Diskussion und spätere Entscheidungmit der Erste-Worte-Macht durch
die Führung gesetzt sind.

Neben den funktionalen Praktiken, die der Strategieentwicklung und -an-
wendung förderlich sind, existieren selbstverständlich auch dysfunktionale
Praktiken, die mikropolitische Hürden der internen Strategieberatung und
Entscheidungsfindung aufbauen. Zwei von ihnen sind aus der Perspektive
langjähriger Beobachtung besonders signifikant und relevant.

Flucht in Plakatdiskussionen. Ein typisches interaktiv-kommunikatives Muster
der Vermeidung ernsthafter und potentiell konfliktträchtiger Strategiediskus-
sionen im Wahlkampfzentrum ist das Abschwenken auf den ausdauernden und
intensiven Gedankenaustausch zu Nebensächlichkeiten der Plakatgestaltung.
DasDesign von Farbnuancen, die grafische Anordnung einzelner Plakatelemente
oder die Auswahl geeigneter Fotos der Spitzenakteure können so zu heiß disku-
tierten Feldern der internenBeratungmutieren.Manchmal geht es sogar soweit,
dass die politischen Akteure – sehr zum Leidwesen der Kommunikationsagen-
turen – selbst anfangen, Entwürfe für Plakate zu kreieren. Allerdings nutzen die
Kampagnenagenturen gelegentlich auch selbst Plakatdiskussionen, um ihren
eigenen Agenden und Präferenzen durch die Hintertür einzubringen. Schon
länger her, aber eben nicht untypisch, ist auch der Fall eines bekannten Wahl-
kampfstrategen, der die politischen Spitzenkandidaten seiner eigenen Parteimit
Personenplakaten von ihnen selbst »beschäftigt« hat, um von der eigentlichen
Strategieanlage desWahlkampfs abzulenken.

HinausschiebenkonfliktreicherEntscheidungen.Häufig tangierenStrategiefragen
der Kampagne gleichzeitig zentrale interne Machtfragen. Wenn sich die politi-
schen Akteure scheuen, dieseMachtkonflikte anzugehen und zu entscheiden, er-
öffnet sicheinbreitesSpielfeldmikropolitischerPraktiken,mitdenendieAkteure
versuchen, den Entscheidungszeitpunkt immer weiter nach hinten zu schieben.
Probleme der Terminfindung, das Vorziehen anderer Klärungspunkte oder die
penetrante Priorisierung tagespolitischer Aktualität sind Ausdruck solcher mi-
kropolitischen Taktiken der Vermeidung. Das ist für eine strategisch orientier-
te Steuerung des Wahlkampfs hinderlich. Gerade die personelle Aufstellung des
Kollektivs und das Gewicht einzelner Akteure in der Gesamtpräsentation gehö-
ren zu den konfliktträchtigsten Machtfragen der Wahlkampfführung. Hier ste-
hen oft die strategisch notwendige, längere Phase einer öffentlichen Profilierung
von Spitzenakteuren und der interneWunsch nach Verschiebung konfliktreicher
Entscheidungen in einem unauflösbar scheinendenWiderspruch.
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4. Fazit

Dieser Beitrag hat gezeigt, dass zwischen Politischer Strategie und Mikropolitik
kein prinzipiellerWiderspruch besteht, obwohl sich Ersteres kollektiv und situa-
tionsübergreifend konfiguriert, während Letzteres individuell und situativ rea-
lisiert wird. Mikropolitik ist integraler Bestandteil jedes strategischen Prozes-
ses, den politische Parteien in Wahlkämpfen initiieren und durchlaufen. Dabei
können die mikropolitischen Praktiken der Akteure funktional für die Entwick-
lung und Anwendung von Strategie sein, wenn sie die Herbeiführung kollektiv-
verbindlicherOrientierungen undEntscheidungen stützen.Allerdings existieren
ebenso dysfunktionale Praktiken strategiebezogener Mikropolitik, die die Erar-
beitung und Durchsetzung von parteipolitischenWahlkampfstrategien zum Teil
erheblich erschweren. Wesentliche Treiber von mikropolitischen Praktiken, die
den Strategieprozess behindern, sind vor allem individuelleMacht und individu-
elles Machtstreben, die sich gegen die Interessen und die Orientierung des Kol-
lektivzusammenhangs richten.

Als konzeptioneller Zugang demonstriertMikropolitologie,wie anwender:in-
nenfreundlich und analytisch ertragreich sie für die Untersuchung Politischer
Strategie eingesetztwerdenkann.Besondere Leistungsfähigkeit zeigt dermikro-
politologischeAnsatz bei der Spurensuche,wie Interaktionenzwischen Individu-
endasKollektivhandeln desGesamtakteurs formen.Die innerenVerhältnisse der
black box Kollektivakteur lassen sich auf diese Weise heller ausleuchten. Von den
Akteuren eingesetzte Kommunikations- und Interaktionspraktiken wirken für
Kollektive strukturbildend und bilden Muster einer typischen Wahlkampfpraxis
aus.

In der Praxis anschlussfähig wird ein mikropolitologischer Analysezugang,
wenn wahlkämpfende Akteure ihre eigenen Praktiken reflektieren und im Hin-
blick auf den von ihnen gesteuerten Strategieprozess optimieren. Sie lernen sich
dann nicht nur selbst besser kennen, sondern können gleichzeitig auch erfolgrei-
chereWahlkampfstrateg:innen werden.
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Fokusgruppen in der empirischen
Legitimitätsforschung

AchimHurrelmann

Einleitung

Ein zentraler Aspekt der Transformation von Staatlichkeit in den vergangenen
Jahrzehnten ist der vonFrankNullmeier,AnnaGeis undChristopherDaase (2012)
beschriebene »Aufstieg der Legitimitätspolitik«. Die Diffusion von vormals im
Nationalstaat gebündelten politischen Entscheidungskompetenzen durch In-
ternationalisierung, Dezentralisierung und Privatisierung bedeutet, dass sich
eine größere Bandbreite von Institutionen als Herrschaftsinstanzen legitimie-
ren muss. Deren Legitimitätspolitik – das Bemühen, das eigene Handeln als
legitim auszuweisen – hat in der Politikwissenschaft zu einem neuen Interesse
an der empirischen Analyse von Legitimität geführt. Ein Beispiel für diesen
Forschungstrend sind die Publikationen zur Legitimität von Nationalstaaten,
internationalen Organisationen und ökonomischen Ordnungen, die aus dem
von Frank Nullmeier geleiteten Teilprojekt des Bremer Sonderforschungsbe-
reichs »Staatlichkeit im Wandel« hervorgegangen sind (Nullmeier u.a. 2010;
Schneider u.a. 2010, 2017). Sie liefern wichtige Beiträge zu einer breiten inter-
nationalen Debatte, die sich sowohl mit Legitimationspraktiken von Politik- und
Verwaltungsakteuren als auchmit Legitimitätsbewertungen von Herrschaftsun-
terworfenen befasst (vgl. z.B. Hurrelmann/Schneider 2015; Tallberg u.a. 2018;
van Beek 2019).

Die empirische Analyse von Legitimität ist ein analytisch gewinnbringendes,
aber methodisch anspruchsvolles Unterfangen (Schmidtke/Schneider 2012). In
Studien zur empirischen Legitimitätsforschung dominieren in der jüngeren Ver-
gangenheit neben der Einstellungsforschung auf Basis von Umfragen vor allem
UntersuchungenzumöffentlichenDiskurs,die sichauf textanalytischeVerfahren
stützen. Als Alternative zu diesen Methoden ist aber auch die Analyse von Grup-
pendiskussionen– sogenannten Fokusgruppen–vorgeschlagenworden (Van In-
gelgom 2014; Stanley 2016). In diesem Beitrag möchte ich das Potential von Fo-
kusgruppen in der empirischen Legitimitätsforschung genauer diskutieren.Was
können sie leisten und unter welchen Bedingungen stellen sie eine sinnvolle Er-
gänzung zu den vorherrschenden Ansätzen dar?
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Der folgende Text ist wie folgt strukturiert: Der erste Abschnitt definiert das
Konzept der Legitimität und diskutiert seine Implikationen für die empirische
Forschung. Der zweite Abschnitt gibt einen Überblick über Stärken und Schwä-
chen unterschiedlicher Methoden empirischer Legitimitätsforschung und um-
reißt auf dieser Basis das Potenzial von Fokusgruppen. Der dritte Abschnitt dis-
kutiert dann detailliert deren Stärken und Schwächen als Methode der Legitimi-
tätsanalyse; er greift dazu auf Erkenntnisse und Beispiele aus meiner eigenen
Forschungzurück.Die abschließendeDiskussion führt zukonkretenEmpfehlun-
gen für Forscher:innen, die Fokusgruppen in der Legitimitätsforschung nutzen
möchten.

Was ist empirische Legitimitätsforschung?

Legitimität bedeutet die Anerkennungswürdigkeit von politischer Herrschaft.
Wenn wir politische Systeme, Institutionen oder Akteure als legitim bezeichnen,
meinen wir damit, dass diese unseren Kriterien für die Rechtmäßigkeit von
Herrschaft entsprechen, daher als normativ akzeptabel zu bewerten sind und in
der Konsequenz Folgebereitschaft beanspruchen können (Barker 1990; Coicaud
2002; Gilley 2009). Legitimität bezeichnet nach Max Weber (1980 [1922]: 16–20)
eine Konstellation, in der soziales Handeln an Vorstellungen von »Geltung«,
»Verbindlichkeit« und »Vorbildlichkeit« einer sozialen oder politischen Ord-
nung orientiert ist. Das Konzept hat nach diesem Verständnis drei Bestandteile:
Erstens impliziert Legitimität eine Bewertung von Politik (Nullmeier u.a. 2010:
30–34). Zweitens ist diese Bewertung auf die »Kernfrage der Politik« nach der
Rechtfertigung vonHerrschaft undGründen für die Folgebereitschaft der Bürger:in-
nen bezogen (Crick 1959: 150). Drittens gründet diese Bewertung aufWerturteilen
über rechtmäßiges Regieren und nicht auf rein instrumentellen Erwägungen
oder der Angst vor Sanktionen (Barker 1990: 20–44).

Auf Grundlage dieser Definition lässt sich in der Legitimitätsforschung
ein empirisches von einem normativen Forschungsinteresse unterscheiden
(Hurrelmann u.a. 2007: 3–8; zu Verknüpfungen beider Perspektiven vgl. Bar-
nickel 2021). Einer normativen Herangehensweise geht es darum, Prinzipien
für anerkennungswürdige Herrschaft zu definieren und auf dieser Grundlage
Herrschaftsordnungen zu bewerten. Forscher:innen sind hier Autor:innen von
Legitimitätsbewertungen. Die empirische Legitimitätsforschung versucht da-
gegen, die Legitimitätsbewertungen anderer Personen – etwa von politischen
Eliten oder Bürger:innen – nachzuzeichnen. Forscher:innen sind hier Beob-
achter:innen sozialer Prozesse; sie untersuchen, welche Legitimitätsprinzipien
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gesellschaftliche Akteure bei der Bewertung politischer Herrschaft anwenden,
wie sie dies tun, und zu welchen Ergebnissen – etwa für die Akzeptanz von
Entscheidungen – dies führt. Dieser Beitrag konzentriert sich auf Fragen der
empirischen Legitimationsforschung.

Empirische Legitimitätsforschung steht vor der Herausforderung, die Legiti-
mitätsbewertungen gesellschaftlicher Akteure in deren Alltagspraxis zu identifi-
zieren und von anderen, nicht legitimitätsrelevanten Formen sozialen Handelns
zu unterscheiden. Diesen Prozess können wir als vierstufiges Verfahren konzi-
pieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: Legitimitätsbewertungen im Kontext anderer diskursiver Akte
Quelle: eigene Darstellung

1. Ausgangspunkt und Material jeder empirischen Legitimitätsanalyse ist ein
diskursiver Akt, eine Form sozialen Handelns, die eine politische Aussage
transportiert. Legitimität als empirisches Phänomen ist kein inhärentes
CharakteristikumpolitischerHerrschaft, sondern eine gesellschaftliche Kon-
struktion. Empirische Legitimitätsforschung kann daher streng genommen
nichtLegitimität, sondernnurProzessederLegitimationbzw.Delegitimation
von Herrschaft untersuchen (Barker 2001: 1–29). Solche Legitimationspro-
zesse erfolgen sowohl »top-down« durch Machthaber:innen, die versuchen,
die Rechtmäßigkeit der eigenen Herrschaft zu untermauern, als auch »bot-
tom-up« durch Herrschaftsunterworfene, die ihre eigenen Bewertungen der
Rechtmäßigkeit von Herrschaft konstruieren. Für die Forschung sind Legiti-
mationsprozesse nur als diskursive Akte fassbar. Der Begriff diskursiver Akt
ist dabei in einemweitenSinn zu verstehen; er kannbeispielsweise öffentliche
Statements von Regierungsakteuren, Antworten von Befragten in einer Mei-
nungsumfrage, Kommentare in Zeitungen bzw. sozialen Medien oder auch
politisches Verhalten wie die Teilnahme an Protesten umfassen (vgl. hierzu
auch die Political Claims Analysis bei Koopmans/Statham 1999). Verschiedene
Methoden empirischer Legitimationsanalyse arbeiten mit unterschiedlichen
Arten von diskursivemMaterial, ihr Forschungsziel liegt jedoch jeweils in der
Erfassung der politischen Aussagen, die dieses Material transportiert.
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2. In einem zweiten Schritt müssen sich Legitimitätsforscher:innen die Frage
stellen, ob der untersuchte diskursive Akt tatsächlich eine bewertende Aussage
enthält.Wie oben ausgeführt, impliziert das Legitimitätskonzept eine solche
Bewertung–aber nicht alle politikbezogenendiskursivenAkte haben eine be-
wertendeKomponente.SiekönnenstattdessenpolitischeRealitätenbeschrei-
ben,Vorhersagenmachen oder politische Forderungen stellen.Wenn eineBe-
wertung vorliegt, kann diese ausdrücklich formuliert sein, sie kann aber auch
mittels symbolischerMechanismen erfolgen; zu denken ist hier beispielswei-
se an die Selbst-Legitimierung von Regierenden durch Inszenierung öffent-
licher Auftritte oder an die symbolische Auf- oder Abwertung von Repräsen-
tant:innen anderer Staaten in der Diplomatie (Barker 2001: 41–88). Politische
Aussagen, die keine klar erkennbare ausdrückliche oder symbolische Bewer-
tung transportieren,solltennicht in eineLegitimitätsanalyse einbezogenwer-
den.

3. In einem dritten Schritt ist zu ermitteln, ob die in einem diskursiven Akt
ausgedrückte Bewertung sich auf das untersuchte politische System und sei-
ne Kerninstitutionen bezieht. Legitimität bedeutet, dass die Frage nach der
Anerkennungswürdigkeit politischer Herrschaft bzw. den Gründen für
Herrschaftsakzeptanz explizit oder implizit aufgeworfen wird. Legitimitäts-
bewertungen sind daher Bewertungen auf der Systemebene. Die Mehrheit
von Bewertungen im politischen Diskurs bezieht sich dagegen – abgesehen
von akuten Krisensituationen – auf weniger grundsätzliche Bewertungsob-
jekte, etwa gegenwärtig diskutierte Policies oder derzeitige Inhaber:innen
von Regierungsämtern. Eine der zentralen Fragen empirischer Legitimi-
tätsforschung ist vor diesem Hintergrund, unter welchen Bedingungen
Bewertungen von Policies und politischem Personal in Legitimitätsbewer-
tungen umschlagen (Schneider u.a. 2010: 58–68; Hurrelmann/Wagner 2020).
Eine Antwort auf diese Frage erfordert eine klare Differenzierung zwischen
unterschiedlichen Bewertungsobjekten.

4. In einem vierten Schritt muss empirische Legitimitätsforschung schließlich
die verwendeten Bewertungskriterien in den Blick nehmen. Legitimität ist
nicht konzeptionell an spezifische Kriterien (etwa Demokratie oder Rechts-
staatlichkeit) gebunden, doch lässt sich von Legitimität nur sprechen, wenn
die Bewertung auf Prinzipien rechtmäßiger Herrschaft beruht (Barker 1990:
20–44). Dies unterscheidet Legitimität vom weiter gefassten Begriff der Un-
terstützung für ein politisches Systems. Unterstützung umfasst nach David
Easton (1965, 1975) sowohl »spezifische Unterstützung«, die als Gegenleistung
für konkrete Leistungen (bzw. Sanktionen) des politischen Systems gewährt
wird, als auch »diffuse Unterstützung«, die unabhängig von solchen Leis-
tungen ist. Legitimität fällt in den Bereich der diffusen Unterstützung. Dies
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bedeutet nicht, dass »output-orientierte« Faktoren für Legitimität irrelevant
sind. Legitimität kann auf Output-Kriterien beruhen,wenn es sich bei diesen
um verallgemeinerbare Prinzipien gerechtfertigten Regierens handelt (»Ich
unterstütze den Staat, weil er das Wirtschaftswachstum fördert.«). Sie wird
jedoch nicht durch Bewertungen konstituiert, die ausschließlich auf instru-
mentellen Erwägungen beruhen (»Ich unterstütze den Staat, weil ich sonst
eingesperrt werde.«).

Dieses vierstufige Schema kann als Anleitung für empirische Legitimitätsfor-
schung dienen; es hilft auch, den Forschungsstrang von verwandten Analysean-
sätzen abzugrenzen. Beispielsweise untersucht die Forschung zur Politisierung
– etwa die zahlreichen im vergangenen Jahrzehnt erschienenen Studien zur EU
oder zu internationalen Organisationen (Zürn/Ecker-Ehrhardt 2013; Hutter u.a.
2016) – ebenfalls politikbezogene diskursive Akte und bemisst auf deren Grund-
lage,wie salient und kontrovers bestimmte Institutionen oder Politikbereiche im
politischen Diskurs sind. Im Gegensatz zur Legitimitätsforschung beschränkt
sich die Politisierungsforschung aber nicht auf diskursive Aktemit bewertendem
Charakter. Forschung zur politischen Rechtfertigung (Boltanski/Thévenot 2006;
Abulof/Kornprobst 2017) konzentriert sich wie die Legitimitätsforschung auf Be-
wertungen, betrachtet aber eine größere Spannbreite von Bewertungsobjekten,
indem sie etwa Diskurse über Alltagspolitik und Policy-Making mit einbezieht
(vgl. zum Konzept der Bewertungsanalyse Schmidtke/Nullmeier 2011). For-
schung zur politischen Kultur bezieht sich wie die Legitimitätsforschung häufig
auf Bewertungen des politischen Systems (Westle/Gabriel 2009; Norris 2011); die
meisten Studien in diesem Feld greifen jedoch auf das breitere Konzept der poli-
tischenUnterstützung imSinneEastons zurück.Empirische Legitimitätsanalyse
analysiert im Vergleich zu diesen Ansätzen eine engere Auswahl diskursiver Ak-
te. Grund für diese Schwerpunktsetzung ist die angenommene Kopplung von
Legitimität und politischer Folgebereitschaft. Sie macht Legitimität zu einer
besonders verlässlichen Form von Systemunterstützung, bei der davon auszuge-
hen ist, dass sie von politischen Alltagskontroversen, negativen Einschätzungen
bestimmter Akteure oder Kritik an einzelnen Policies nicht ohne Weiteres in
Frage gestellt wird.

Wie lässt sich Legitimität empirisch untersuchen?

Auf Basis der nun entwickelten Konzeption empirischer Legitimitätsforschung
können wir in einem zweiten Schritt Methoden in diesem Forschungsfeld in
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den Blick nehmen. Dabei zeigt sich, wie schwierig es ist, das komplexe Konzept
der Legitimität mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung angemessen
zu operationalisieren. Wie bereits erwähnt, untersuchen einzelne Methoden
empirischer Legitimitätsforschung jeweils unterschiedliche Arten von diskur-
sivem Material. Jede dieser Methoden hat bestimmte Stärken und Schwächen,
wenn es darumgeht, Legitimität empirisch zu erfassen.Die folgendeDiskussion
konzentriert sich auf die im vergangenen Jahrzehnt vorherrschenden Ansätze –
Einstellungsforschung auf Basis von Umfragen und Studien zum öffentlichen
Diskurs mittels Textanalyse – und definiert auf dieser Grundlage den potenzi-
ellen Mehrwert von fokusgruppenbasierter Forschung (für eine umfassendere
Methodendiskussion vgl. Schmidtke/Schneider 2012).

Einstellungsforschung als Methode der Legitimitätsanalyse zielt darauf ab, die
Legitimitätsbewertungen der untersuchten Personen durch Meinungsumfragen
zu erheben (Westle 2007; Gilley 2009; Fuchs/Escher 2015; van Beek 2019). Die-
ser Ansatz hat eine Reihe offensichtlicher Vorteile: Meinungsumfragen können
die Bevölkerung repräsentativ abbilden. Etablierte Umfrageinstrumente wie der
World Values Survey oder das Eurobarometer garantieren eine verlässliche Da-
tengrundlage. Umfragedaten erlauben Vergleiche zwischen Untersuchungsein-
heiten sowie im Zeitverlauf. Mit Hilfe statistischer Methoden lassen sich Korre-
lationen zwischen Legitimitätsbewertungen und anderen Variablen ermitteln.

Die Umfrageforschung zur Legitimität steht jedoch vor zwei Problemen. Ers-
tensmuss siemit diskursiven Akten arbeiten, die von derMethode selbst erzeugt
werden, indem die Befragten aufgefordert werden, ein politisches System oder
seine Institutionen zubewerten.Sie kanndaher nicht ermitteln,wie intensiv sich
die Befragten tatsächlich mit der Legitimität des jeweiligen Bewertungsobjekts
befassen und nachwelchenKriterien sie Legitimitätsbewertungen in ihrem eige-
nen sozialen Umfeld vornehmen. Zweitens fehlen in vielen etablierten Umfragen
gute Indikatoren, die Legitimität im Sinne einer grundsätzlichen und prinzipi-
engeleiteten Bewertung des politischen Systems abbilden. Die meisten Einstel-
lungsforscher:innen,diemitdemKonzeptderLegitimität arbeiten,beziehensich
auf Indikatoren, die die Zustimmung der Befragten zu bestimmtenWerten, den
Grad ihrer Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie oder ihr Ver-
trauen in politische Institutionen messen. Keiner dieser Indikatoren ist aber in
unproblematischerWeise deckungsgleichmit demKonzept der Legitimität. Bei-
spielsweise ist denkbar,dassBürger:innenmit der Funktionsweise derDemokra-
tie in einem politischen System unzufrieden sind, ohne an der grundsätzlichen
Anerkennungswürdigkeit dieses Systems zu zweifeln. Angesichts dieser Schwie-
rigkeiten bevorzugen es viele Einstellungsforscher:innen, ihre Untersuchungen
unter Rückgriff auf das breitere Konzept der Unterstützung imEastonschen Sin-
ne anzulegen.
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Eine zweite Gruppe von Ansätzen, die die empirische Legitimitätsforschung
im vergangenen Jahrzehnt geprägt haben, sind Untersuchungen zum öffentlichen
DiskursmitMethodenderquantitativenoderqualitativenTextanalyse.Das indie-
sem Ansatz untersuchte Material ist vielfältig; es umfasst zum Beispiel offiziel-
le Verlautbarungen von Regierungen bzw. Sekretariaten internationaler Organi-
sationen (Schrag Sternberg 2013; Dingwerth u.a. 2019), Parlamentsdebatten und
politische Reden (Barnickel 2019),Medienberichterstattung (Nullmeier u.a. 2010;
Schneider u.a. 2010, 2017) oder Posts in sozialen Medien (de Wilde u.a. 2013).
Im Vergleich zur Umfrageforschung haben diese textbasierten Ansätze den Vor-
teil, dass sie sich auf Daten stützen, die in »natürlichen« sozialen Interaktionen
gewonnen werden. Sie können somit nachzeichnen, welche Konstruktionen von
Legitimität den öffentlichen Diskurs prägen. Die Textanalyse hat auch das Po-
tenzial, sich gezielt auf die verwendeten Begründungskriterien zu konzentrieren
und somit Legitimität von anderen Formen politischer Unterstützung abzugren-
zen; ebenso kann sie sprachliche Aspekte (z.B. Metaphorik) in den Mittelpunkt
der Analyse rücken.

Forscher:innen, die eine solche Textanalyse des öffentlichen Diskurses vor-
nehmen,stehen jedoch ebenfalls vor einerReihe vonHerausforderungen.Erstens
sind Auswahl und Analyse des Textmaterials arbeitsintensiv, was die Anwendung
des Ansatzes für groß angelegte vergleichende Projekt erschwert. Zweitens sind
die Texte nicht immer klar genug, um Legitimitätsbewertungen gemäß des oben
diskutierten Schemas eindeutig identifizieren zu können.Grenzen zwischen Be-
wertungen und politischen Vorschlägen oder zwischen system- und policy-be-
zogenen Aussagen können in der Alltagssprache verschwimmen. Drittens ist zu
berücksichtigen, dass das Textmaterial zum öffentlichen Diskurs, das sich mit
textanalytischenMethodenuntersuchen lässt,mitwenigenAusnahmen (etwabe-
stimmten Online-Posts) nur den Diskurs politischer Eliten widerspiegelt. Diese
Ansätze liefern somit gute Einblicke in die Legitimationskonstruktionen von Po-
litiker:innen und Bürokrat:innen, reflektieren auch deren Kritik durch Journa-
list:innenoder andereprofessionelleBeobachter:innenvonPolitik,aber sie bilden
nicht die Legitimitätsbewertungen der breiten Bevölkerung ab.

Diese letzte Erkenntnis bildet eine der Hauptmotivationen für die Hinwen-
dungzuFokusgruppenalsMethodederLegitimitätsforschung.Fokusgruppen sind
gezielt zusammengestellte Kleingruppenmit 8–10 Personen, zwischen denen ei-
ne Diskussion über ein für die jeweilige Untersuchung relevantes Thema ange-
stoßenwird (Barbour 2007;Morgan 2019). Für die Legitimitätsforschung sind sie
interessant, weil sie Einblicke in diskursive Prozesse ermöglichen, mittels derer
politische Laien – Bürger:innen ohne professionelles Interesse an Politik – Le-
gitimitätsbewertungen formulieren (Van Ingelgom 2014: 81–106; Stanley 2016).
Wie in der Umfrageforschung handelt es sich bei den untersuchten Bewertungen
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umKonstrukte des Forschungsprozesses –ohne die Fokusgruppewürdendie Be-
teiligten die entsprechende Bewertung nicht in dieser Form vornehmen. Die Fo-
kusgruppe lässt sich jedoch so strukturieren, dass Legitimitätsbewertungen nur
angeregt und nicht »abgefragt« werden, sodass Forscher:innen – ähnlich wie bei
der Textanalyse öffentlichen Diskurses – die Konstruktionslogik solcher Bewer-
tungen nachvollziehen können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von
Interaktionen zwischen den Beteiligten.1 Auf diese Weise lässt sich feststellen,
welche Legitimationsobjekte von den Gruppenmitgliedern häufig bewertet wer-
den und welche unberücksichtigt bleiben, welche Kriterien Anwendung finden,
und mit Hilfe welches Vokabulars Bewertungen formuliert werden. Fokusgrup-
pen füllen somit eine Lücke zwischen der Einstellungsforschung und der Analyse
öffentlicher Diskurse; sie sind attraktiv, weil sie versprechen, die diskursive Kon-
struktion von Legitimität außerhalb vonElitenkontexten erforschbar zumachen.

Was können Fokusgruppen in der Legitimitätsforschung leisten –
und was nicht?

Der Einsatz von Fokusgruppen in der empirischen Legitimitätsforschung ist
somit als Erweiterung des methodischen Instrumentariums dieser Forschungs-
richtung grundsätzlich vielversprechend. Gleichzeitig müssen sich Legitimitäts-
forscher:innen jedoch bewusst sein, wo genau der analytische Mehrwert dieses
Instruments liegt und welche Herausforderungen es mit sich bringt. Um den
potenziellen Erkenntnisgewinn durch Fokusgruppen genauer zu bestimmen,
möchte ich im Folgenden auf Einsichten aus der Verwendung von Fokusgruppen
in meiner eigenen Forschung zur europäischen Integration (Hurrelmann u.a.
2015; Baglioni/Hurrelmann 2016), aber auch auf andere fokusgruppenbasierte
Studien zu legitimitätsrelevanten Themen zurückgreifen (White 2011; Duchesne
u.a. 2013; Van Ingelgom 2014; Stanley 2014, 2016).

Die wichtigste Maxime für die Verwendung von Fokusgruppen in der Legiti-
mitätsforschung ist leicht zu umreißen: Es kommt darauf an, sie so zu nutzen,
dass ihre spezifischen Stärken – insbesondere die Gewinnung von Einblicken in
Prozesse der interpersonellen Legitimitätskonstruktion – in denMittelpunkt der
Analyse rücken, sie aber zugleich nicht mit Erwartungen zu belasten, die andere
Methodenbesser einlösen können.Wendenwir uns zunächst demerstenTeil die-

1 Fokusgruppen lassen sich – ähnlich wie Umfragen –mit experimenteller Forschung kombinieren, in-
dem Gruppen gezielt bestimmten Stimuli ausgesetzt werden (z.B. Lektüre von Informationsmaterial
oder Betrachtung von Bildern). Die Diskussion in diesem Kapitel beschränkt sich jedoch auf das »Ba-
sismodell« von Fokusgruppen ohne eine solche experimentelle Komponente.
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ser Maxime zu. Fokusgruppen sind im Gegensatz zu den anderen hier diskutier-
tenMethodender Legitimitätsforschung in der Lage, ein Schlaglicht auf die kom-
munikativen Interaktionen zu werfen, die der Konstruktion von Legitimitätsbe-
wertungen durch die Bürger:innen zugrunde liegen.Dies eröffnet eine Reihe von
wichtigen Erkenntnissen.

Ein erster Aspekt ist die Bedeutung von politischemWissen im Kontext von Le-
gitimitätsbewertungen. Weder die Einstellungsforschung zur Legitimität noch
dieUntersuchungvonöffentlichemLegitimitätsdiskursenhat diesemAspekt bis-
her eine größere Bedeutung zugewiesen.Dagegen betonen Studien auf Basis von
Fokusgruppen nahezu einhellig, wie stark Legitimitätsbewertungen von dem –
objektiven und subjektiven – Wissen ihrer Autor:innen geprägt sind (Baglioni/
Hurrelmann 2016; Stanley 2016). Die Bedeutung von Wissensproduktion im Le-
gitimationsprozesswirddeutlich imfolgendenAusschnitt aus einerFokusgruppe
zur europäischen Integration (Beispiel 1).

Mike: We have to remember as well that a handful of people have to decide all these
laws, what’s it called?

Robert: European rights? Court of European…
Mike: No, no, where they actually make the decisions in the House.
Robert: Strasbourg.
Mike: Strasbourg.These people in Strasbourg, they actually have all themonopolies for

making all the rules and regulations; the bottom line is, they actually control and
tell all the countries what to do.The idea is good, but in practice it doesn’t work.

Robert: But you see, I feel, like, helplessness, because I don’t see anything that we could
do about it.They seem to impose all these things on us, and we can’t do
anything, it’s just a kind of despair.

Beispiel 1: Fokusgruppe in London, Dezember 2010

Besonders interessant ist an diesem Beispiel, wie die Beteiligten durch das
Zusammenfügen individueller Teilinformationen ein (höchst inakkurates) Ge-
samtbild der EUentwerfen,das dannGrundlage ihrer Legitimitätsbewertung ist.
Es geht hier,mit anderenWorten,nicht nur umdieAnwendung vonLegitimitäts-
kriterien auf ein vorgegebenes Legitimationsobjekt, sondern um die diskursive
Konstruktion des Legitimationsobjekts selbst. Dieser Prozess ist geprägt durch
die objektiven Wissensmängel der Beteiligten, zum Teil aber auch durch ihre
subjektive Einsicht in diese Wissensmängel, die das beschriebene Gefühl der
Hilflosigkeit im Umgangmit der EU noch verstärkt (vgl. hierzu Baglioni/Hurrel-
mann 2016). Das Beispiel verdeutlicht, wiemit Fokusgruppen die Bedeutung von
Wissen bei der Herstellung politischer Legitimität untersucht werden kann.

Ein zweiter Aspekt empirischer Legitimität, auf den fokusgruppenbasierte
Forschung ein Schlaglicht wirft, ist das Zusammenspiel zwischen Legitimitätsbewer-
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tungen und Identitätsdefinitionen der Bewertenden. Auf diesen Zusammenhang hat
Rodney Barker (2001: 111–117) in seinen Überlegungen zur Selbst-Legitimation
von Herrschaft nachdrücklich hingewiesen, in der empirischen Legitimitätsfor-
schung hat er jedoch bislang eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Beiträge
zur Einstellungsforschung zeigen Korrelationen zwischen kollektiven Identi-
täten und Legitimitätsbewertungen auf (Fuchs/Escher 2015), beschränken sich
dabei aber zumeist auf territorial definierte Identitäten. Fokusgruppen erlauben
eine vielschichtigere Analyse (White 2011; Stanley 2014). Dies wird im folgenden
Ausschnitt deutlich (Beispiel 2).

Moderator: Welche Bedeutung hat für Sie persönlich die österreichische Mitgliedschaft
in der EU?Wo sehen Sie sich davon betroffen?

Susanne: Also ich muss sagen, ich bin dagegen. Ich hab‹ auch dagegen gestimmt. Ich
bin kein Freund der EU, und auch in meinem Berufsleben sehe ich das
hautnah, sie hat für Österreich meiner Meinung nachmehr Nachteile
gebracht wie Vorteile. Ich sehe keine davon.Wir sind ein schönes Land, wir
haben alles selbst, wir könnten autark leben. Undmeiner Meinung nach
haben wir nur Nachteile.

Ulrike: Also, ich hab‹ mich sehr gefreut, ich war mit einem Franzosen verheiratet
und ich hab‹ mich da sehr viel herumbewegt und das war sehr angenehm,
also diese einheitlicheWährung. Und auch jetzt hab‹ ich das ganz gern,
wenn ich im Internet schau’n kann, was das im deutschen Raum kostet, und
auch so Vergleichswerte hab.

Susanne: Zu demThemamuss ich sagen, das seh‹ ich nicht unbedingt als eins, also als
Paket, das könnten wir auch extra haben.

Thomas: Ja, da bin ich auch der Meinung.
Moderator: Also den Euro ohne EU-Mitgliedschaft?
Susanne: Genau.
Iris: Ja, der Euro ist schon bequem natürlich. […]
Moderator: Abgesehen von wirtschaftlichen Effekten, fühlen Sie sich durch die

Mitgliedschaft in der EU positiv oder negativ beeinflusst?
Jens: Ich würde sagen, das sind immer so emotionale Stiche, die man bekommt.

Krümmungsradien von Gurken, als ob die immer alles da oben bestimmen
wollen, woman sich als Kleiner immer denkt, was soll das überhaupt, und
was wird als nächstes kommen? Überlegen Sie nur, diese zwei, Brüssel und
Straßburg, wo die immer hin- und herpilgern, zweimal imMonat, und dann
die ganzen Zulagen, die die haben…

Beispiel 2: Fokusgruppe inWien, Dezember 2010

In diesem Beispiel nehmen drei Gruppenmitglieder die Frage nach der öster-
reichischen EU-Mitgliedschaft zum Anlass, um Aussagen zur kollektiven Iden-
tität der Österreicher:innen (Susanne) oder zu ihrer individuellen Identität als
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Kosmopolitin (Ulrike) bzw. »kleiner Mann« (Jens) zu machen. Diese Identitäts-
konstruktionen beeinflussen jeweils ihre EU-bezogenen Bewertungen. Auffällig
ist,dassUlrikesVorschlageiner in erster Linieökonomischbegründeten Identität
(transnationale Konsumentin) zwar Zustimmung bei den anderen Gruppenmit-
gliedern findet, sich aber nur in einer policy-bezogenen Bewertung des Euro nie-
derschlägt, die von einigen Beteiligten sogar ausdrücklich von der systemischen
Bewertung der EU abgekoppelt wird.Dagegen führen die stärker kulturell aufge-
ladenen Identitätsentwürfe vonSusanneund Jens (Österreich versusEU, »kleiner
Mann« versus »die da oben«) unmittelbar zu Legitimitätsbewertungen der EU.
Fokusgruppen können eine geeignete Grundlage bieten, um solche Zusammen-
hänge genauer zu erforschen.

Ein dritter Aspekt empirischer Legitimität, den fokusgruppenbasierte For-
schung aufzeigen kann, ist die Ambiguität vieler Legitimitätsbewertungen. In Grup-
pendiskussionen zeigt sich, dass die Beteiligten oft keine klaren oder wider-
spruchsfreien Positionen entwickeln (Duchesne u.a. 2013; Van Ingelgom 2014).
Dies kann einErgebnis dessen sein, dass sich Legitimitätsbewertungendurch die
Interaktion mit anderen Gruppenmitgliedern verschieben. Es liegt aber häufig
auch daran, dass die Beteiligten ihre unterschiedlichen Eindrücke und Bewer-
tungen nicht in rationalistischerManier zu einemGesamturteil integrieren.Dies
zeigt sich im folgenden Ausschnitt (Beispiel 3).

In diesemBeispiel beginnt der dominante Sprecher (Karl-Heinz)mit einer le-
gitimierendenAussage zurEU,die anDeutlichkeitwenig zuwünschenübriglässt
(»total top, soll auch sein«). Die Summe seiner weiteren Aussagen, angestachelt
zum Teil durch die Kommentare der anderen Gruppenmitglieder, scheint jedoch
die Grundlage der EU–Kooperation und Solidarität zwischen unterschiedlichen
Staaten – so fundamental in Frage zu stellen, dass an seiner positiven Legitimi-
tätsbewertung der EU insgesamt durchaus Zweifel bestehen können.Empirische
Legitimitätsforschung sollte nicht versuchen, solche Ambiguitäten durch binäre
Klassifizierungen und die Herstellung scheinbarer Eindeutigkeit zu überdecken.
Ebenso wie die beiden vorangegangenen Einsichten – die Bedeutung von Wis-
sen und die Verknüpfung von Legitimität und Identität – unterstreichen sie viel-
mehr ein starkesElement derKontingenz in Legitimationsbewertungen vonBür-
ger:innen, welches sich politische Eliten im Legitimationsdiskurs durch gezielte
Framing- oder auch Manipulationsstrategien zunutze machen können (Atikcan
u.a. 2020). Es ist anzunehmen, dass diese Kontingenz im Falle von Legitimitäts-
bewertungen relativ neuartiger Organisationen wie der EU höher ist als bei eta-
blierterenLegitimationsobjektenwieNationalstaaten; dieseFrage ist jedochnach
meiner Kenntnis bisher nicht systematisch auf Grundlage von Fokusgruppen un-
tersucht worden.
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Moderator: Haben Sie den Eindruck, dass dieWirtschaftskrise von den
verantwortlichen Politikern ganz gut gemanagt worden ist?

Karl-Heinz: Nee, völlig falsch. Also was da abgelaufen ist, das hätte jeder Trottel anders
machen können. Also wenn ich da hingehe – ich hab‹ nichts gegen das
vereinte Europa, find ich total top, soll auch sein – aber wenn ich da
verschiedene Länder, arme und reiche, in einen Topf schmeiße, dannmuss
es so kommen. Und es kann nicht sein, dass wir ewig nur geradestehen. Das
kann so nicht weitergehen, sonst gehen wir zum Schluss alle mit fliegenden
Fahnen unter. […]

Jürgen: Es wird ja noch schlimmer, ich mein, wir nehmen ja immer nochmehr
Ärmere dazu auf, wie jetzt gerade Bulgarien und Rumänien. UmGottes
Willen, das sind doch Hungerländer! Was soll da passieren? Da ist
Korruption an der Tagesordnung, da ist Armut ohne Ende, und wir sagen,
kommt alle her.Wer soll denn das bezahlen? Das ist ja das ganze Problem.
Na klar, wir Deutsche, logischerweise, weil wir ja die Hauptzahler sind. Aber
ich kann nicht… Ichmein,man kann ein, zwei Kranke vielleicht mitnehmen
in so einer Gemeinschaft, aber wir haben ja noch andere Kranke.

Ingrid: Das müsste vorher geprüft werden, bevor so eine Aufnahme passiert.
Manuel: Aber es ist ja nicht so, dass Deutschland nicht davon profitieren würde. Die

armen, die vermeintlich armen Länder werden von den Ratingagenturen
runtergestuft und dadurch kommen dann Länder wie Deutschland sehr
günstig an Kredite. […]

Karl-Heinz: Na ja, aber dasThema ist doch, ganz kurz, dass wir wahnsinnig viel
Zuwanderung haben aus armen Ländern. Und da versteh‹ ich das auch nicht
von der Regierung, wenn ich diese Leute dann hier unterstützenmuss. […]
Genau wie nach Griechenland, da haben sie Geld reingedonnert bis zum
Abwinken, aber da mal ’ne Anleitung [zu geben], wie man das Geld
zusammenhält, das haben sie nicht geschafft.

Beispiel 3: Fokusgruppe in Berlin, Dezember 2013

Auf Grundlage dieses knappen Überblicks lässt sich festhalten, dass Fokus-
gruppen einen wichtigen Beitrag zur empirischen Legitimitätsforschung leisten
können, der einen klaren Mehrwert gegenüber anderen Methoden bedeutet. Es
ist jedoch wichtig, auch auf den zweiten Teil der oben entwickelten Maxime zu-
rückzukommen, der darauf hinweist, dass Fokusgruppen nichtmit Erwartungen
belastet werden sollten, die andere Methoden besser einlösen können. Natürlich
haben Fokusgruppen – wie alle Forschungsmethoden – ihre eigenen Probleme
und Schwächen. Drei sind in unseremZusammenhang besonders wichtig: Erstens
liefern Fokusgruppen, im Unterschied insbesondere zu Meinungsumfragen,
kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. Zwar können Forscher:innen
versuchen, demographische Kriterien bei der Gruppenzusammensetzung zu
berücksichtigen (sogenanntes theoretisches Sampling). Dies führt jedoch nur
zu typologischer Diversität und nicht zu statistischer Repräsentativität (Bar-
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bour 2007: 58–73). Forscher:innen sollten daher bei der Generalisierung ihrer
Ergebnisse zurückhaltend sein. Zweitens ist es wichtig, Prozesse der Gruppen-
dynamik zu berücksichtigen (Barbour 2007: 130–144). In Fokusgruppen besteht
die Gefahr, dass einzelne Teilnehmer:innen die Diskussion dominieren und
Minderheitenpositionen marginalisiert werden. In Anbetracht dieser Gruppen-
dynamik verbietet sich eine individualisiernde und quantifizierende Analyse von
Fokusgruppen, zum Beispiel die Errechnung von Korrelationen zwischen dem
Geschlecht vonGruppenmitgliedern und demTenor ihrer Legitimitätsbewertun-
gen. Auch bei der qualitativen Analyse ist es wichtig, individuelle Aussagen nicht
losgelöst vom Gesprächskontext zu analysieren und Überinterpretationen eines
scheinbaren Gruppen-Konsenses zu vermeiden. Ein dritter Problembereich be-
trifft den Einfluss der Forscher:innen auf die Diskussion (Morgan 2019: 77–90).
DieModeration derGruppe durch eine über die Forschungsziele informierte Per-
son ist hilfreich, um das Gespräch auf forschungsrelevante Themen zu lenken.
Sie bietet auch die Möglichkeit, Gruppenmitglieder zur Erläuterung unklarer
Aussagen aufzufordern (vgl. Beispiel 2). Andererseits besteht jedoch die Gefahr,
dass Moderator:innen unbewusst ihre eigenen Perspektiven und Relevanzkri-
terien bevorzugen und damit die Ergebnisse der Diskussion prägen. Dieses
Problem ist nicht vollständig vermeidbar, es muss jedoch bei der Konzeption
und Auswertung von Fokusgruppen bedacht werden. Insgesamt unterstreichen
diese Überlegungen, dass Fokusgruppen ein Instrument qualitativer Forschung
sind, das dann am leistungsfähigsten ist, wenn es nach den Maßstäben dieser
Forschungsrichtung angelegt und interpretiert wird.

Schlussbetrachtung

Empirische Legitimitätsforschung profitiert von einem Methodenpluralismus.
Der von Nullmeier, Geis und Daase beschriebene »Aufstieg der Legitimitätspoli-
tik« umfasst eine Vielzahl von Prozessen und Ebenen, die sich mit einem einzel-
nen Analyseansatz nicht umfassend untersuchen lassen. Wie die Diskussion in
diesem Kapitel gezeigt hat, können Fokusgruppen eine wichtige Ergänzung des
methodischen Instrumentariums empirischer Legitimitätsforschung darstellen.
Ihr Potenzial liegt insbesondere darin, Prozesse der Legitimitätskonstruktion
von Bürger:innen zu erfassen, die kein professionelles Interesse an Politik ha-
ben. Fokusgruppen versprechen wichtige Erkenntnisse nicht zuletzt über die
Bedeutung von politischem Wissen, den Einfluss von Identitätsdefinitionen
und die Ambiguität und Kontingenz von Legitimitätsbewertungen. Vor diesem
Hintergrund wäre es wünschenswert, wenn eine größere Anzahl von Studien



608 Achim Hurrelmann

das Instrument als Alternative oder Ergänzung zu den dominierenden Ansätzen
empirischer Legitimitätsforschung nutzen würde.
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